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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 2.4.2014 

gerichtet an 
ABB AB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, Nexans France 
SAS, Nexans SA, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., 
Prysmian S.p.A.,The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. S.p.A., Safran SA, Silec 
Cable, SAS, General Cable Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Hitachi 

Metals, Ltd., J-Power Systems Corporation, Furukawa Electric Co. Ltd., Fujikura Ltd., 
VISCAS Corporation, SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD., Mitsubishi Cable 

Industries, Ltd., EXSYM Corporation, LS Cable & System Ltd., Taihan Electric Wire 
Co., Ltd., 

in einem Verfahren nach Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sowie nach Artikel 53 EWR-Abkommen  

AT.39610 – Stromkabel  

(Nur der englische, der französische, der deutsche und der italienische Text sind verbindlich) 

 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union1, 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten 
Wettbewerbsregeln,2 insbesondere auf Artikel 7 und auf Artikel 23 Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2011 zur Einleitung eines 
Verfahrens in dieser Sache,  

nach Aufforderung der beteiligten Unternehmen zur Stellungnahme zu den von der 
Kommission mitgeteilten Beschwerdepunkten gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 und Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 
7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 
EG-Vertrag durch die Kommission,3  

nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen, 

                                                 
1 ABl. C 115 vom 9.5.2008, S. 47. 
2 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S.1. Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Artikel 81 und 

82 EG-Vertrag die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) getreten. Die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag und die Artikel 101 und 102 AEUV sind im 
Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieses Beschlusses sind Bezugnahmen auf die Artikel 101 und 102 
AEUV als Bezugnahmen auf die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu verstehen, wo dies angebracht ist. 
Mit dem AEUV wurden auch terminologische Änderungen eingeführt, zum Beispiel wurde 
„Gemeinschaft“ durch „Union“ und „Gemeinsamer Markt“ durch „Binnenmarkt“ ersetzt.  

3 ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 18. 
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in Kenntnis des Abschlussberichts des Anhörungsbeauftragten in dieser Sache,4 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. DIE VON DEM VERFAHREN BETROFFENE BRANCHE  

(1) Dieser Beschluss betrifft ein Kartell im Zusammenhang mit Hochspannungs- bzw. 
Höchstspannungs-Stromkabeln zur Verlegung unter Wasser 
(„HS-Unterwasserkabel“) und zur unterirdischen Verlegung („HS-Erdkabel“).  

1.1. Die von der Zuwiderhandlung betroffenen Produkte 

(2) Erd- und Unterwasserkabel werden zur Übertragung und zur Verteilung von Strom 
verwendet. Erdkabel kommen bei Stromtrassen an Land zum Einsatz und werden 
unterirdisch verlegt. Unterwasserkabel werden kommen bei unterseeischen Projekten 
zum Einsatz und werden unter Wasser verlegt. Die verwendete Technologie ist bei 
Erdkabeln und Unterwasserkabeln ähnlich. Unterwasserkabel erfordern jedoch eine 
zusätzliche Metall-Ummantelung, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und die Gefahr 
zu verringern, dass die Kabel beim Verlegen und nach dem Verlegen auf dem Grund 
eines Gewässers beschädigt werden. Zur Verlegung von Unterwasserkabeln werden 
Kabelverlegeschiffe benötigt.  

(3) Der wesentliche Unterschied zwischen Erdkabeln und Unterwasserkabeln einerseits 
und Freileitungen andererseits besteht darin, dass erstere im Gegensatz zu letzteren 
isoliert sind.  

(4) Bei Stromkabeln (Erdkabeln und Unterwasserkabeln) wird gewöhnlich zwischen 
Leitungen mit Niederspannung („NS“), Mittelspannung („MS“) und Hochspannung 
bzw. Höchstspannung („HS“)5 unterschieden. Für die Spannungsbereiche NS, MS 
und HS bestehen keine allgemein üblichen oder anerkannten Definitionen. In 
früheren Entscheidungen und Beschlüssen hat die Kommission die 
Spannungsbereiche wie folgt unterschieden: Nennspannungen unter 1 kV werden als 
Niederspannung bezeichnet. Nennspannungen von 1 kV bis 33/45 kV gelten im 
Allgemeinen als Mittelspannung und Nennspannungen zwischen 33/45 kV und 

                                                 
4 Abschlussbericht des Anhörungsbeauftragten vom 31.3.2014.  
5 Prysmian beschreibt NS als bis zu 35 kV, MS als 35 bis 45 kV und HS als 45 kV und aufwärts in ID 

[…], Erwiderung von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 009. Jedoch beschreibt 
Prysmian in ID […], Erwiderung von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 2010, 
HS als alle Arten von Kabeln ab einschließlich 34 kV. Nexans erklärte, dass es keine universell 
vereinbarte oder akzeptierte Abgrenzung in der Industrie gibt. Jedoch erachtet es typischerweise Kabel 
von bis zu 1 kV als NS, von über 1 kV als MS und Kabel von über 60 oder 66 kV als HS in ID […], 
Erwiderung von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. EXSYM und nkt beziehen 
sich auf die Einteilung der elektrischen Spannung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission 
und erklären, dass NS 1 kV oder weniger bedeutet, MS 1 kV bis zu 30 kV beträgt, während HS 30 kV 
und mehr bedeutet, ID […], Erwiderung von EXSYM auf das Auskunftsverlangen vom 20.Oktober 
2009 und ID […], Erwiderung von nkt auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
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132 kV gewöhnlich als Hochspannung. Als Höchstspannungen werden in der Regel 
Nennspannungen über 150 kV bezeichnet.6 

(5) Je nach Isolierung werden bei HS-Erdkabeln und -Unterwasserkabeln zwei 
Grundtypen unterschieden: Bei HS-Erdkabeln kommen zwei Isolierungstechnologien 
in Betracht: die Isolierung mit Papier, das mit Öl getränkt wird („Ölkabel“), und die 
Isolierung mit extrudierten Kunststoffen (wie zum Beispiel vernetztes Polyethylen 
oder „XLPE-Kabel“). HS-Unterwasserkabel können ebenfalls als Ölkabel und als 
XLPE-Kabel ausgeführt oder – bei Gleichstromkabeln – mit einer zusätzlichen 
sogenannten massegetränkten („masseimprägnierten“) Papierisolierung versehen 
werden („MI-Kabel“). Die Technologien zur Herstellung von MI-Kabeln und 
Ölkabeln werden schon länger eingesetzt und sind gewöhnlich geschützte 
Technologien. Die XLPE-Technologie ist neuer und inzwischen stärker verbreitet.  

(6) Erd- und Unterwasserkabel werden als Wechselstrom- (AC-Kabel) und als 
Gleichstromkabel (DC-Kabel) eingesetzt. Im Allgemeinen werden 
Wechselstromkabel für kurze Strecken und Gleichstromkabel für lange Strecken 
verwendet. Auf Strecken unter 60 km beispielsweise kommen mit Öl und mit XLPE 
isolierte Wechselstrom-Unterwasserkabel zum Einsatz, bei längeren Strecken sind 
als Gleichstromkabel ausgeführte MI- oder XLPE-Unterwasserkabel üblich, und für 
Strecken von mehr als 150 km werden ausschließlich MI-DC-Unterwasserkabel 
empfohlen.7  

(7) Für die Lieferung und die Verlegung von Stromkabeln werden verschiedene 
Zubehörteile und Ausrüstungen verwendet. Erstens werden Kabel häufig nicht in der 
Länge hergestellt, die tatsächlich zu überbrücken ist. Daher müssen mehrere Kabel 
mit Verbindungsmuffen auf die benötigte Länge zusammengefügt werden. Als 
Verbindungsmuffe wird das isolierte und vollständig geschützte Verbindungselement 
zwischen zwei Kabeln bezeichnet. Zweitens werden Kabel mit Kabelabschlüssen an 
Kraftwerke und Umspannstationen angeschlossen. Und drittens werden bei Ölkabeln 
Ausrüstungen zum Eindrücken des zur Isolierung verwendeten Öls benötigt.  

(8) Gelegentlich verkaufen Kabelhersteller ausschließlich das Stromkabel an andere 
Kabelhersteller. Die von diesem Beschluss betroffenen Stromkabel werden allerdings 
vorwiegend als Teil umfassender Projekte verkauft. Diese Projekte beinhalten die 
Lieferung des eigentlichen Kabels und der erforderlichen Zusatzausrüstung sowie die 
Verlegung und die nötigen Dienstleistungen. Gegenstand dieses Beschlusses sind 
folglich die definierten Stromkabel (siehe Erwägungsgründe (11)-(13) sowie 
sämtliche Produkte, Arbeiten und Dienstleistungen, die den Kunden zusammen mit 
den Stromkabeln verkauft werden, wenn sie Bestandteil eines Projekts zur Verlegung 
von Stromkabeln sind.  

                                                 
6 2003/176/EG, Beschluss der Kommission vom 19. Juli 2000 in der Sache COMP/M.1882 – 

Pirelli/BICC, ABl. L 70 vom 14.3.2003, S. 2; Beschluss der Kommission vom 5. Juli 2005 in der Sache 
COMP/M.3836 – Goldman Sachs/Pirelli Cavi e Sistemi Energia/Pirelli Cavi e Sistemi Telecom, ABl. 
C 183 vom 26.7.2005, S. 2; Beschluss der Kommission vom 6. Januar 2006 in der Sache 
COMP/M.4050 – Goldman Sachs/Cinven/Ahlsell, ABl. C 20 vom 27.1.2006, S. 31; Beschluss der 
Kommission vom 9. Februar 2011 in der Sache COMP/M.6092 – Prysmian/Draka Holding, ABl. C 7 
vom 12.1.2011.  

7 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
[…]; ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 30. November 2009; ID […], 
Vorbringen von Nexans vom 3. August 2010.  
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(9) Die Kunden sind häufig nationale Netzbetreiber. Die international tätigen Anbieter 
verkaufen ihre Stromkabel weltweit.8  

(10) Nach dem von den Parteien vereinbarten Grundsatz des Heimatgebiets sollten 
japanische und koreanische Hersteller nicht bei Stromkabel-Projekten im 
europäischen Heimatgebiet und die europäischen Hersteller nicht bei 
Ausschreibungen für Stromkabel-Projekte in den japanischen und koreanischen 
Heimatgebieten bieten. Die Parteien beschränkten sich bei der Anwendung dieses 
Grundsatzes nicht auf bestimmte Spannungsbereiche. Bezüglich der Zuteilung von 
Projekten in anderen Gebieten (den sogenannten „Ausfuhrgebieten") waren die 
Parteien bestrebt, ihr kollusives Zusammenwirken unabhängig von der Spannung auf 
alle Kabel auszudehnen (siehe Erwägungsgründe (141)(b), (225) und (265)).  

(11) Ungeachtet der Tatsache, dass in den Kartellvereinbarungen keine 
Spannungsbereiche festgelegt sind, hat die Untersuchung bestätigt, dass sich das 
Kartell – unabhängig vom Typ der Kabel – zumindest auf Projekte im EWR mit 
Erdkabeln für Spannungen ab mindestens 110 kV ausgewirkt hat. Die in Abschnitt 3 
erläuterten Beweismittel enthalten mehrere Beispiele für 110 kV-Projekte, die 
Gegenstand der kollusiven Vereinbarungen waren (siehe Erwägungsgründe (113), 
(231)(g), (279)(e), (280)(d) und (322)(d)). 

(12) Außerdem hat die Untersuchung bestätigt, dass sich das Kartell unabhängig vom 
Kabeltyp mindestens auf Unterwasserstromkabel-Projekte im EWR mit Kabeln für 
Spannungen ab mindestens 33 kV bezogen hat. Die in Abschnitt 3 erläuterten 
Beweismittel enthalten mehrere Beispiele für Windpark-Projekte, bei denen 33 kV-
Stromkabel benötigt wurden, die ebenfalls von der Absprache betroffen waren (siehe 
Erwägungsgründe (84), (202), (234)(a) und (321)(d)). 

(13) Daher wird festgestellt, dass sich die Kartellabsprachen auf alle Typen von HS-
Erdkabeln für Spannungen ab mindestens 110 kV und auf HS-Unterwasserkabel für 
Spannungen ab mindestens 33 kV einschließlich sämtlicher Produkte, Arbeiten und 
Dienstleistungen bezogen haben, die den Kunden in Verbindung mit der Lieferung 
von Stromkabeln jeweils verkauft wurden, wenn der Verkauf Bestandteil eines 
Stromkabel-Projekts war.  

1.2. Die an der Zuwiderhandlung beteiligten Marktteilnehmer 

(14) In Anhang II sind die Personen aufgeführt, die die an der Kartellabsprache 
beteiligten Marktteilnehmer vertreten haben und die für diesen Beschluss von 
Bedeutung sind.  

Nexans9 

(15) Die Nexans SA ist die eigentliche Muttergesellschaft der Nexans Group.10 Die 
Nexans SA hat ihren Sitz in Paris, Frankreich. Die Nexans Group ist einer der 
führenden Hersteller und Anbieter von Unterwasserkabeln und Erdkabeln weltweit.  

                                                 
8 ID […] […]; ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunfstverlangen vom 20. Oktober 2009; ID 

[…], Nachprüfung bei Prysmian; vgl. allgemein die in Abschnitt 4.3 erläuterten Tatsachen. 
9 ID […], Antwort von Nexans vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 

2010.  
10 ID […], Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009. Nexans ist eine französische "société anonyme" (Firmennummer 393 525 852 R.C.S.) und wird 
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(16) Vor 2001 stand die Nexans Group zu 100 % im Eigentum der [...]. Seit dem 12. Juni 
2001 übt die Nexans SA ihre Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Erd- und 
Unterwasserkabeln im EWR über mehrere Tochtergesellschaften aus, die u. a. in 
Frankreich (Nexans France SAS), Norwegen (Nexans Norway A/S) und Spanien 
(Nexans Iberia SL) ansässig sind. Die Nexans France SAS („Nexans“) ist eine 
unmittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der Nexans SA. Die 
Tochtergesellschaften, u. a. in Norwegen und Spanien, stehen zu 100 % im Eigentum 
von Nexans Participations, die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Nexans SA ist.  

Pirelli/Prysmian11 

(17) Die Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., die am 1. Dezember 2011 auf den Namen 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. („Prysmian“) umfirmierte, ist weltweit einer der 
führenden Hersteller und Anbieter von Erdkabeln und Unterwasserkabeln. Prysmian 
ist Teil der Prysmian Group, geleitet durch Prysmian S.p.A., mit Sitz in Mailand, 
Italien. Vom 18. Februar 1999 bis 28. Juli 2005 stand Prysmian im Eigentum der 
Pirelli & C. S.p.A. („Pirelli“). 2005 verkaufte Pirelli seine Stromkabelsparte an eine 
Tochtergesellschaft von The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“).  

Sumitomo/Hitachi/JPS12 

(18) Die japanische Sumitomo Electric Industries, Ltd. („Sumitomo“) war mindestens 
vom 18. Februar 1999 bis zum 30. September 2001 in der Herstellung und Lieferung 
von Erdkabeln und Unterwasserkabeln tätig.  

(19) Auch die japanische Hitachi Cable Ltd., die seit dem 1. Juli 2013 nach dem 
Zusammenschluss mit der Hitachi Metals, Ltd. („Hitachi“) rechtlich nicht mehr 
besteht, produzierte und lieferte mindestens vom 18. Februar 1999 bis zum 
30. September 2001 Erd- und Unterwasserkabel.  

(20) Am 1. Oktober 2001 übertrugen Sumitomo und Hitachi die Zuständigkeit für die 
Produktion und den Export von Erdkabeln und Unterwasserkabeln auf ihr 
Gemeinschaftsunternehmen J-Power Systems Corporation („JPS“).13 Sumitomo und 
Hitachi verfügen über jeweils 50 % der stimmberechtigten Aktien von JPS. 
Sumitomo und Hitachi erhielten ihre jeweilige Verkaufstätigkeit im Zusammenhang 
mit den japanischen Versorgungsunternehmen und anderen Kunden zunächst noch 
aufrecht. Im Oktober 2004 wurde auch der Vertrieb bei den 
Versorgungsunternehmen auf JPS übertragen.14 Am 3. Februar 2014 unterzeichneten 
Hitachi und Sumitomo einen Übertragungsvertrag in dem Hitachi sich verpflichtet 
hat die von ihm gehaltenen 50% an JPS bis zum 1. April 2014 an Sumitomo zu 
übertragen.15 

                                                                                                                                                         

daher als Nexans SA bezeichnet. Nexans France ist eine französische "société par actions simplifiée" 
(Firmennummer 428 593 230 R.C.S.) und wird daher als Nexans France SAS bezeichnet.  

11 ID […], Antwort von Pirelli vom 14. Dezember 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 
2010 und ID […], Antwort von Prysmian vom 17. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 
29. November 2010.  

12 ID […] […]; ID […][…],; ID […][…],; ID […],[…] 
13 ID […] […] 
14 ID […], ID […], ID […],JPS behielt jedoch den Vertrieb bei bestimmten Kunden in Japan bei. 
15 ID […], Hitachi doc. 
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Furukawa/Fujikura/VISCAS16 

(21) Die japanische Furukawa Electric Co. Ltd. („Furukawa“) war mindestens vom 
18. Februar 1999 bis zum 30. September 2001 in der Herstellung und Lieferung von 
Erdkabeln und Unterwasserkabeln tätig.  

(22) Die japanische Fujikura Ltd. („Fujikura“) produzierte und lieferte mindestens vom 
18. Februar 1999 bis zum 30. September 2001 Erd- und Unterwasserkabel.  

(23) Am 1. Oktober 2001 übertrugen Furukawa und Fujikura mit der Entwicklung und 
dem Verkauf bestimmter Erd- und Unterwasserkabel im Zusammenhang mit 
Projekten außerhalb von [Land, das dem Heimatgebietsprinzip unterliegt]  einen Teil 
ihres Stromkabelgeschäfts auf die VISCAS Corporation („VISCAS“). Furukawa und 
Fujikura waren Eigentümer von jeweils 50 % der stimmberechtigten Aktien an 
diesem Gemeinschaftsunternehmen. Sie erhielten sich jedoch die Möglichkeit zur 
Herstellung der Kabel und vertrieben ihre Produkte bei [Nationalität] Kunden aus 
dem [Land, das dem Heimatgebietsprinzip unterliegt] innerhalb und außerhalb 
[Land, das dem Heimatgebietsprinzip unterliegt] weiterhin selbst. Anfang 2005 
übertrugen Furukawa und Fujikura ihre jeweiligen Anlagen zur Produktion von 
Stromkabeln sowie gewisse Umsätze auf VISCAS. Den Vertrieb bei bestimmten 
Exklusivkunden aus dem [Land, das dem Heimatgebietsprinzip unterliegt] behielten 
sie sich jedoch weiterhin selbst vor.17  

ABB18 

(24) Die ABB-Gruppe ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von Erdkabeln und 
Unterwasserkabeln weltweit. Die ABB AB („ABB“) verkauft Stromkabel und 
produziert die Kabel in ihrem Werk im schwedischen Karlskrona.19 
Muttergesellschaft von ABB ist die ABB Ltd mit Sitz in Zürich, Schweiz.20  

Showa/Mitsubishi/EXSYM21 

(25) Die japanische SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. (früher Showa Electric 
Wire & Cable Co., Ltd.)22 („Showa“) war mindestens vom 5. September 2001 bis 
zum 30. Juni 2002 in der Herstellung und Lieferung von Erdkabeln und 
Unterwasserkabeln tätig.  

                                                 
16 ID […], Antwort von Furukawa vom 21. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 

2010; ID […], Antwort von Fujikura vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 
29. November 2010; ID […], Antwort von VISCAS vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen 
vom 29. November 2010.  

17 ID […], Antwort von VISCAS vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009.  

18 ID […],  
19 ID […],  
20 ID […],  
21 ID […], Antwort von Showa vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 2010; 

ID […],[…],; ID […], Antwort von EXSYM vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 
29. November 2010; ID […], Antwort von EXSYM vom 20. November 2009 auf das 
Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009; ID […], Erwiderung von Showa vom 30. November 2011 
auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

22 ID […] und ID […], Antwort von EXSYM vom 20. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 
20. Oktober 2009.  
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(26) Die japanische Mitsubishi Cable Industries, Ltd. („Mitsubishi“) beschäftigte sich 
mindestens vom 5. September 2001 bis zum 30. Juni 2002 mit der Herstellung und 
Lieferung von Erdkabeln und Unterwasserkabeln.  

(27) Am 1. Juli 2002 übertrugen Showa und Mitsubishi ihr Stromkabelgeschäft 
vollständig auf die EXSYM Corporation („EXSYM“).23 Showa und Mitsubishi 
behielten nur den Vertrieb von Stromkabeln an japanische Unternehmen bei, die auf 
dem Markt nicht als Stromversorger auftraten.24 Bis zum 29. September 2005 waren 
Showa und Mitsubishi jeweils zu 50 % an EXSYM beteiligt. Am 30. September 
2005 hatte die Übertragung weiterer Aktien auf Showa zur Folge, dass sich der 
Anteil von Showa auf 60 % erhöhte und der Anteil von Mitsubishi sich entsprechend 
auf die verbleibenden 40 % reduzierte. 25  

Brugg26  

(28) Die Brugg Kabel AG („Brugg“) ist ein schweizerisches Unternehmen, das weltweit 
im Bereich der Herstellung und Lieferung von Erdkabeln tätig ist. Brugg wurde 1991 
gegründet und ist eine [97-100]%ige Tochtergesellschaft der Kabelwerke Brugg AG 
Holding.27  

Sagem/Safran/Silec28 

(29) Zwischen dem 20. Mai 1998 und dem 11. Mai 2005 war ein Geschäftsbereich der 
französischen Sagem SA („Sagem“) im Erdkabelgeschäft tätig.29 Am 11. Mai 2005 
wurde Sagem mit der Snecma-Gruppe zur Safran SA („Safran“) verschmolzen, und 
das Erdkabelgeschäft wurde auf die Safran Communications SA, eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der Safran SA, übertragen.  

(30) Am 30. November 2005 wurde die Stromkabelsparte auf die Silec Cable, SAS 
(„Silec“), eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Safran, übertragen.30  

(31) Am 22. Dezember 2005 wurde Silec von der spanischen Grupo General Cable 
Sistemas, S.A. („General Cable“) übernommen. General Cable ist eine 

                                                 
23 ID […], Antwort von EXSYM vom 20. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009; ID […], Antwort von Mitsubishi vom 5. Dezember 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 
22. Oktober 2012; ID […], Erwiderung von Showa vom 30. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

24 Siehe Artikel 2 und 4 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […]. Siehe ferner ID […], Antwort von 
EXSYM auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009 und ID […], Antwort von Mitsubishi auf 
das Auskunftsverlangen vom 22. Oktober 2012. 

25 ID […] Antwort von EXSYM vom 20. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009.  

26 ID […], Antwort von Brugg vom 14. Dezember 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 
2010.  

27 ID […], Antwort von Brugg vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009.  

28 ID […], Antwort von Safran vom 14. Dezember 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 
2010; ID […], Antwort von General Cable vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 
29. November 2010.  

29 ID […], Antwort von Safran vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009.  

30 ID […], ID […], Antwort von Safran vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 
20. Oktober 2009.  
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Tochtergesellschaft der in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen General 
Cable Corporation.31 

nkt32 

(32) Die nkt cables GmbH [Unternehmen] („nkt“) ist in Köln (Deutschland) ansässig. 
Gegenstand ihrer Geschäftstätigkeit sind gegenwärtig die Herstellung und der 
Verkauf von Unterwasserkabeln und Erdkabeln.33 Während des Zeitraums der 
Zuwiderhandlung stellte nkt jedoch ausschließlich Erdkabel her. Die NKT Holding 
A/S ist die eigentliche Muttergesellschaft der NKT cables group.34 

LS Cable35 

(33) Die LS Cable & System Ltd. („LS Cable“), bis März 2005 „LG Cable Ltd." ("LG 
Cable") hat ihren Sitz in Korea. Gegenwärtig produziert und liefert das Unternehmen 
zwar sowohl Erdkabel als auch Unterwasserkabel. Im Zeitraum der 
Zuwiderhandlung beschränkte sich die Produktion aber auf Erdkabel. Im Juli 2008 
wurde LS Cable eine 100%ige Tochtergesellschaft der LS Corp. 

Taihan36 

(34) Die Taihan Electric Wire Co., Ltd. („Taihan“) ist in Korea ansässig; 
Geschäftsbereiche sind die Herstellung und Lieferung von Erdkabeln.  

1.3. Beschreibung der Branche 

1.3.1. Angebot 

(35) Die Adressaten dieses Beschlusses sind die weltweit wichtigsten Hersteller und 
Anbieter von HS-Unterwasserkabeln und HS-Erdkabeln.37 Der Markt für HS-
Unterwasserkabel und HS-Erdkabel ist sehr spezialisiert und begrenzt.38 Insgesamt 
sind in der relevanten Branche nicht viele Unternehmen tätig. Besonders im EWR 
sind viele der Adressaten die einzigen Lieferanten für einige der Produkte, die 

                                                 
31 ID […], Antwort von General Cable vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 

20. Oktober 2009.  
32 ID […], Antwort von nkt vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 29. November 2010. 
33 ID […], Antwort von nkt vom 4. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 

Siehe zum Beispiel:   http://www nktcables.com/nkt%20cables/About%20nkt%20cables.aspx; 
ID […], Antwort von nkt vom 30. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 

34 ID […], Antwort von nkt vom 4. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
35 ID […], Antwort von LS Cable vom 21. Dezember 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 

29. November 2010; ID […], 14, Antwort von LS Cable vom 30. November 2009 auf das 
Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. Am 23. März 2011 firmierte die LS Cable Ltd. in LS Cable 
& System Ltd. Um; siehe ID […], Antwort von LS Cable auf das Auskunftsverlangen vom 6. Mai 
2011.  

36 ID […] und ID […], Antwort von Taihan vom 5. Januar 2011 auf das Auskunftsverlangen vom 
29. November 2010; ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte.  

37 ID […] und ID […], Antworten von […] bzw. Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009; ID […], Nachprüfung bei Prysmian; ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Anhänge 
E.01-E.44 zur Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Vorbringen von LS Cable vom 5. Juli 2010.  

38 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
http://www.icf.at/members/ - ICF member list HV Cables;  
http://www.subcablenews.com/links/submarine_cable_manufacturers.html. 
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Gegenstand dieses Beschlusses sind.39 Viele der Adressaten sehen sich selbst als 
weltweit und europaweit führend im jeweiligen Markt oder werden von anderen so 
wahrgenommen.40  

(36) Alle Adressaten dieses Beschlusses produzieren verschiedene HS-Erdkabel. Nur 
einige Adressaten stellen jedoch auch HS-Unterwasserkabel her.  

(37) Brugg, Sagem/Safran/Silec, LS Cable und Taihan haben im Zeitraum der 
Zuwiderhandlung keine Unterwasserkabel hergestellt. nkt hat 1996 bei der 
Ausschreibung für ein Unterwasserkabel-Projekt den Zuschlag erhalten, und speziell 
zur Herstellung der in diesem Zusammenhang benötigten Kabel ein eigenes Werk 
gebaut. Da nkt mehrfach in Verzug geraten war, wurde der Gesellschaft 1999 der 
Auftrag entzogen, und 2001 wurde das Unterwasserkabel-Werk wieder 
geschlossen.41 In der Zeit von 2001 bis 2010 war nkt nicht mehr auf dem Markt für 
Unterwasserkabel-Projekte tätig.42 Nexans, Furukawa, Fujikura, VISCAS, 
Sumitomo, Hitachi, JPS, Mitsubishi, Showa und EXSYM stellten im Zeitraum der 
Zuwiderhandlung Unterwasserkabel her, mit Ausnahme gewisser Kabeltypen wie 
beispielsweise MI- und/oder DC-XLPE-Kabel, während Prysmian und ABB die 
volle Bandbreite an Unterwasserkabeln herstellten. LS Cable hat kürzlich begonnen 
Unterwasserkabel herzustellen.43 Vom 11. November 2002 bis zum 26. August 2005 
war LS Cable aber nicht in diesem Bereich tätig.44  

(38) Nexans und Prysmian produzierten im Zeitraum der Zuwiderhandlung 
Unterwasserkabel und besaßen jeweils ein Spezialschiff zur Verlegung von 
Unterwasserkabeln. 

(39) Außerdem waren LS Cable und Taihan eine gewisse Zeit lang nicht in der Lage, die 
für XLPE-Erdkabel bevorzugten Verbindungsmuffen herzustellen, und mussten die 
Verbindungsmuffen von anderen Marktteilnehmern beziehen.45  

1.3.2. Nachfrage 

(40) HS-Erdkabel werden in der Regel für die unterirdische Übertragung von Strom 
zwischen Kraftwerken, Umspannstationen und Transformatoren benötigt. Die Kabel 

                                                 
39 In Mitgliedstaaten der Union wie dem Vereinigten Königreich, Italien und Deutschland haben bisweilen 

nur zwei oder drei der Adressaten jeweils Marktanteile (2003) von 70 %, 60 % und 95 % – Lear Report 
Ex-Post Review of Merger Control Decisions, S. 108, 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/lear.pdf. 

40 Lear Report Ex-Post Review of Merger Control Decisions, S. 
107,http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/lear.pdf; Credit Suisse Bericht vom 12. 
Februar 2013, S. 5,  https://doc.research-and-
analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=emfromsendlink&format=PDF&document_id=1
009691261&extdocid=1009691261_1_eng_pdf&serialid=A8S%2FQDmg%2Bx7j5zbSMQHI2IMAJcq
1mFCPwPsId2%2BpLCw%3D; Jahresbericht 2008 von Prysmian, S. 15; 
http://www.nexans.com/eservice/Corporate-en/navigate_208174/Overview.html; 
http://www.reuters.com/article/2010/11/22/prysmian-draka-idUSLDE6AL05Q20101122. 

41 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
42 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
43 ID […], Antwort von LS Cable vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
44 ID […], Antwort von LS Cable vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
45 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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werden hauptsächlich von großen nationalen Netzbetreibern und sonstigen 
Elektrizitätsgesellschaften gekauft.  

(41) HS-Unterwasserkabel werden im Allgemeinen für die Stromübertragung unter 
Wasser verwendet, beispielsweise um zwei Durchleitungsnetze an Land miteinander 
zu verbinden, die durch einen Wasserkörper voneinander getrennt sind. Außerdem 
werden HS-Unterwasserkabel eingesetzt, um Offshore-Bohrinseln oder Windparks 
an Stromnetze auf dem Festland anzubinden. Abnehmer der HS-Unterwasserkabel 
sind gewöhnlich nationale Versorgungsunternehmen und private Entwickler von 
Offshore-Windparks und Bohrinseln (zum Beispiel Energieversorger und 
Ölgesellschaften).  

(42) Netzbetreiber können Auftragnehmer (auf die Planung und die Entwicklung von 
Infrastrukturprojekten spezialisierte Unternehmen) mit der Durchführung komplexer 
HS-Stromkabel-Projekte beauftragen. Die betreffenden Auftragnehmer müssen sich 
dann an die Anbieter der Stromkabel wenden.46  

(43) HS-Unterwasserkabel bzw. -Erdkabel werden gewöhnlich projektbezogen gekauft. 
Dabei entscheidet der Kunde über die Spezifikationen des jeweiligen Projekts. 
Verträge über die Lieferung von HS-Stromkabeln werden in der Regel im Rahmen 
wettbewerblicher Vergabeverfahren geschlossen. Gelegentlich schließen Kunden, die 
HS-Erdkabel benötigen, im Zusammenhang mit Ausschreibungen einen 
Rahmenvertrag über die Lieferung einer bestimmten maximalen Anzahl an Kabeln 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums.47  

(44) Im Allgemeinen verlangen die Kunden von potenziellen Bietern eine 
Vorqualifizierung, bevor sie die Bieter überhaupt als potenzielle Lieferanten 
akzeptieren. Benötigt werden also Referenzen über bereits abgeschlossene Projekte 
oder Nachweise erfolgreicher Typprüfungen.48 Die Prüfungen der Stromkabel 
erfolgen normalerweise auf der Grundlage von Parametern, die von der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission („IEC“) oder vom Europäischen 
Komitee für elektrotechnische Normung („CENELEC“) festgelegt wurden. Es 
existieren jedoch keine Normen für HS-Unterwasserkabel. Daher legt jeder Kunde 
seine eigenen Standards für seine Projekte fest. Dabei geht er von internationalen 
Normen und den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften aus.49  

(45) Um sich als Anbieter von HS-Kabeln in der Union zu qualifizieren, müssen Anbieter 
gewöhnlich umfangreiche Prüfanforderungen (Typprüfungen) der Netzbetreiber 
erfüllen.50  

1.4. Zwischenstaatlicher Handel 

(46) Die vorliegenden Beweismittel belegen eindeutig, dass in der Zeit von Februar 1999 
bis Januar 2009 ein umfangreicher Handel mit HS-Erdkabeln 

                                                 
46 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
47 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
48 Eine Typ- oder Qualifizierungsprüfung ist ein Langzeittest (12-18 Monate) des tatsächlich zu 

verlegenden Kabels unter unterschiedlichen elektrischen Bedingungen (siehe zum Beispiel ID […], 
Fußnote 72, Vorbringen von Nexans vom 8. Oktober 2010; ID […], Erwiderung von Prysmian vom 
24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, Randnummern 148, 215 und 273-278).  

49 […] die internationale Norm IEC62067 im Oktober 2001 festgesetzt. Diese Norm wurde fast überall in 
Europa angenommen. Sie bezieht sich auf Stromkabel für Spannungen über 220 kV. […]  

50 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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und -Unterwasserkabeln zwischen den Mitgliedstaaten der Union und den 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens bestand. Die großen europäischen Hersteller 
sind allgemein bekannte Anbieter, die im gesamten EWR tätig sind, in praktisch 
allen Mitgliedstaaten51 Umsätze erzielen und in mehreren Mitgliedstaaten 
Einrichtungen für die Herstellung, den Vertrieb und die Vermarktung ihrer Produkte 
unterhalten.  

2. DIE UNTERSUCHUNG DER KOMMISSION 

(47) Am 17. Oktober 2008 beantragte ABB einen „Marker“ nach den Randnummern 14 
und 15 der Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von 
Geldbußen in Kartellsachen52 ("Kronzeugenregelung"). Am gleichen Tag stellte 
ABB einen Antrag auf Geldbußenerlass gemäß den Randnummern 8 und 14 der 
Kronzeugenregelung. Der Antrag wurde durch mehrere mündliche Erklärungen und 
durch Beweisunterlagen ergänzt. Am 22. Dezember 2008 gewährte die Kommission 
ABB einen bedingten Erlass der Geldbuße.  

(48) Vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2009 führte die Kommission unangekündigte 
Nachprüfungen nach Artikel 20 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in den 
Räumlichkeiten von Nexans (Frankreich) und Prysmian (Italien) durch.  

(49) Am 2. Februar 2009 stellten Sumitomo, Hitachi und JPS gemeinsam einen Antrag 
auf Geldbußenerlass nach Randnummer 14 der Kronzeugenregelung bzw. alternativ 
auf Ermäßigung der Geldbuße nach Randnummer 27 der Kronzeugenregelung. Nach 
ihrem Antrag übermittelten Sumitomo, Hitachi und JPS der Kommission weitere 
Unterlagen und gaben weitere mündliche Erklärungen ab.  

(50) Am 20. April 2009 stellte Mitsubishi einen Antrag auf Geldbußenerlass nach 
Nummer 14 der Kronzeugenregelung bzw. alternativ auf Ermäßigung der Geldbuße 
nach Nummer 27 der Kronzeugenregelung. In Verbindung mit dem Antrag gab 
Mitsubishi eine mündliche Unternehmenserklärung ab und übermittelte mehrere 
Unterlagen. Mitsubishi legte Informationen über wettbewerbswidriges Verhalten im 
Zusammenhang mit (i) HS-Erdkabeln und (ii) MS- und HS-Unterwasserkabeln 
mindestens [Zeitraum] und mit Ad-hoc-Vereinbarungen in den Ausfuhrgebieten 
noch bis 2002 vor.  

(51) Im Laufe der Untersuchung schickte die Kommission mehrere Auskunftsverlangen 
nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 bzw. nach Nummer 12 der 
Kronzeugenregelung an die von diesem Beschluss betroffenen Parteien.  

(52) Am 30. Juni 2011 leitete die Kommission das Verfahren ein und nahm eine 
Mitteilung der Beschwerdepunkte an, die an folgende Rechtssubjekte gerichtet 
wurde: Nexans France SAS, Nexans SA, Pirelli & C. S.p.A., Prysmian Cavi e 
Sistemi Energia S.r.l., Prysmian S.p.A., The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo 
Electric Industries, Ltd., Hitachi Cable Ltd., J-Power Systems Corporation, 
Furukawa Electric Co. Ltd., Fujikura Ltd., VISCAS Corporation, SWCC SHOWA 
HOLDINGS CO., LTD., Mitsubishi Cable Industries, Ltd., EXSYM Corporation, 

                                                 
51 Siehe zum Beispiel ID […] betreffend Prysmian; ID […] Antwort von Nexans auf das 

Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009; ID […] Antwort von Safran auf das Auskunftsverlangen 
vom 17. Mai 2013. 

52 ABl. C 298, 8.12.2006, p. 17-22. 
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ABB AB, ABB Ltd., Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables 
GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable, SAS, [Nicht-Empfänger], Safran SA, 
General Cable Corporation, LS Cable & System Ltd. und Taihan Electric Wire Co., 
Ltd.  

(53) Am gleichen Tag teilte die Kommission Sumitomo, Hitachi und JPS mit, dass die 
Bedingungen für den Erlass der Geldbuße nicht erfüllt wurden und dass die 
Kommission nach Nummer 29 der Kronzeugenregelung nicht beabsichtige, die 
Geldbußen im vorgesehenen Rahmen nach Nummer 26 der Kronzeugenregelung zu 
ermäßigen. Außerdem unterrichtete die Kommission Mitsubishi darüber, dass die 
Bedingungen für den Erlass der Geldbuße nicht erfüllt wurden und dass der 
Kronzeugenantrag von Mitsubishi abgelehnt wurde, weil Mitsubishi kein 
Beweismaterial vorgelegt hatte, das einen beträchtlichen Mehrwert gegenüber den 
Beweismitteln darstellte, die sich bereits im Besitz der Kommission befanden.  

(54) Alle Adressaten der Mitteilung der Beschwerdepunkte erhielten eine CD-ROM, auf 
der sie die frei zugänglichen Teile der Untersuchungsakte der Kommission einsehen 
konnten. Außerdem machten Rechtsvertreter der Adressaten von ihrem Recht auf 
Akteneinsicht in die Teile der Kommissionsakte Gebrauch, die nur in den 
Räumlichkeiten der Kommission eingesehen werden konnten. 

(55) Die Kommission gewährte den Parteien ab dem 17. November 2011 Zugang zur 
Untersuchungsakte der spanischen Behörden. Diese Akte umfasste (i) nicht 
vertrauliche Fassungen der von den spanischen Behörden erstellten Dokumente 
sowie den Schriftverkehr der spanischen Behörden mit den im Bereich der 
Herstellung von Stromkabeln tätigen Unternehmen und (ii) Unterlagen, die die 
spanischen Behörden während ihrer Nachprüfungen am 28. Januar 2009 bei General 
Cable erlangt hatten. Zu den letztgenannten Dokumenten gewährte die Kommission 
zunächst nur den Rechtsvertretern der Adressaten Zugang. Die Parteien konnten 
aufgrund ihrer Dokumenteneinsicht nicht vertrauliche Fassungen der Dokumente 
beantragen, die sie für die Ausübung ihrer Verteidigungsrechte für erforderlich 
hielten. Für die Erstellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde keines dieser 
Dokumente verwendet.  

(56) Alle Adressaten der Mitteilung der Beschwerdepunkte nahmen innerhalb der 
jeweiligen Fristen schriftlich zu den mitgeteilten Beschwerdepunkten Stellung.  

(57) Am 16. Mai 2012 und am 1. Juni 2012 machte die Kommission allen Parteien des 
Verfahrens Auszüge aus den nicht vertraulichen Fassungen der Erwiderungen auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte von ABB und JPS zur Stellungnahme zugänglich. 
Außerdem erhielten alle Parteien ein Schreiben, in dem bestimmte Randnummern 
der Mitteilung der Beschwerdepunkte korrigiert wurden, die nicht genau mit den in 
den Beweismitteln aufgeführten Sachverhalten übereinstimmten.  

(58) Schließlich erhielten einige Parteien zusätzliche Auszüge aus nicht vertraulichen 
Fassungen der Erwiderungen auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, wenn dies 
für die Ausübung der Verteidigungsrechte dieser Parteien als maßgeblich betrachtet 
wurde. Fujikura hat zum einen Zugang zu den Antworten von Furukawa auf 
Auskunftsverlangen im Zusammenhang mit der Haftung für die Beteiligung von 
VISCAS an der Absprache und zum anderen Gelegenheit zur Stellungnahme 
erhalten und umgekehrt. Entsprechendes galt für Mitsubishi und Showa in Bezug auf 
ihre jeweiligen Antworten betreffend die Haftung für die Beteiligung von EXSYM. 
Prysmian wurde Zugang und Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Antworten auf 
das Auskunftsverlangen und zur Erwiderung von Goldman Sachs auf die Mitteilung 
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der Beschwerdepunkte hinsichtlich der Haftung für die Beteiligung von Prysmian 
gewährt. Goldman Sachs wurde Zugang und Gelegenheit zur Stellungnahme zu den 
Antworten auf die Auskunftsverlangen und zur Erwiderung von Prysmian auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte sowie zu den Stellungnahmen von Prysmian zu 
den Antworten von Goldman Sachs gewährt.  

(59) Mit Ausnahme von Furukawa nahmen alle Adressaten an der mündlichen Anhörung 
im Zeitraum vom 11. bis zum 18. Juni 2012 teil.  

(60) Am 14. November 2012 annullierte das Gericht teilweise die Beschlüsse der 
Kommission zur Durchführung der unangekündigten Nachprüfungen in den 
Räumlichkeiten von Nexans und Prysmian in Bezug auf NS- und MS-Stromkabel. 
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Kommission vor Annahme dieser 
Beschlüsse angemessene Gründe für die Anordnung einer Nachprüfung nur im 
Zusammenhang mit HS-Unterwasserkabeln und -Erdkabeln hatte.53 Die Kommission 
hat die in diesen Nachprüfungen erlangten Beweismittel in Bezug auf NS- und MS-
Stromkabel daher in keiner Weise berücksichtigt oder herangezogen. Dieser 
Beschluss beinhaltet Beweismittel im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln für 
Spannungen von 33 kV und 36 kV zur Verwendung im Zusammenhang mit 
Windparks da die Beweismittel im Zusammenhang mit diesen Kabeln sich nämlich 
bereits vor den Nachprüfungen im Besitz der Kommission befanden.54  

(61) Am 11. September 2013 schickte die Kommission Sachverhaltsschreiben bezüglich 
der nach Übermittlung der Mitteilung der Beschwerdepunkte erhaltenen 
Informationen an Fujikura, Furukawa, Goldman Sachs, Mitsubishi und Showa. Alle 
Parteien antworteten auf die jeweiligen Sachverhaltsschreiben. 

3. BESCHREIBUNG DER SACHVERHALTE 

3.1. Ursprung der Kartellabsprachen  

(62) Das Kartell scheint bis […] […] zurückzureichen.55  

(63) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].56  

(64) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung],57 58 59 60 61 62.63 64  

                                                 
53 Urteil des Gerichts vom 14. November 2012, Nexans France S.A.S. und Nexans S.A./Kommission, 

T-135/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 81-93 und  Prysmian Spa und 
Prysmian Cavi e Systemi Energia Srl/Kommission, T-140/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 79-91. Am 15. März 2013 legten die Nexans SA und die Nexans France SAS 
Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts ein, siehe Rechtssache C-37/13 P. 

54 Die Spannungsbereiche von HS- oder MS-Kabeln werden im Urteil nicht genannt. Das Urteil geht 
vielmehr von früheren Fusionsentscheidungen aus, in denen HS-Kabel als für den Spannungsbereich 
33/45 – 132 kV ausgelegte Kabel betrachtet wurden (2003/176/EG, Beschluss der Kommission vom 
19. Juli 2000 in der Sache M.1882 – Pirelli/BICC, ABl. L 70, 14.3.2003, Erwägungsgrund 14). Dass 
der Kommission Informationen über 33 kV-Unterwasserkabel-Projekte bereits vor der Nachprüfung 
vorlagen, wird aus der Tatsache deutlich, dass das Gericht in seinem Urteil ausdrücklich auf diese 
Dokumente Bezug nimmt.  

55 […].  
56 […] 
57 […]. […] 
58 […] 
59 […] 
60 […] 
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(65) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].65 In einem Treffen 
im Februar 1999 waren die Verhandlungen so weit gediehen, dass sich die Parteien 
darauf verständigten, eine Einschränkung des Wettbewerbs anzustreben. Seit diesem 
Treffen teilten die Parteien Projekte im EWR und in Nicht-EWR-Ländern 
untereinander auf. […] 

3.2. Ziele der Kartellabsprachen 

(66) Die wichtigsten Hersteller von Erdkabeln und Unterwasserkabeln waren an einem 
Netz zwei- und mehrseitiger Zusammenkünfte und Kontakte beteiligt, die darauf 
abzielten, den Wettbewerb bei Projekten im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln 
und mit Erdkabeln in bestimmten Gebieten einzuschränken, indem sie sich auf die 
Aufteilung von Märkten und Kunden verständigten und damit den normalen 
Wettbewerbsprozess verfälschten.66  

3.3. Umsetzung der Kartellabsprachen 

(67) Gemäß den Regeln des Kartells teilten die Parteien seit Februar 1999 Projekte nach 
geografischen Gebieten oder nach Kunden auf. Außerdem tauschten sie 
Informationen über Preise sowie sonstige wirtschaftlich sensible Informationen aus. 
Auf diese Weise wollten sie sicherstellen, dass der Kabelanbieter, dem das jeweilige 
Projekt zugeteilt wurde, (auch (als Auftragnehmer) „vorgesehenes Unternehmen“ 
["allottee"] genannt) das niedrigste Preisangebot abgeben sollte, während die 
anderen Unternehmen entweder teurere Angebote unterbreiten, vollständig von 
einem Angebot absehen oder ein Angebot übermitteln sollten, das für den 
betreffenden Kunden nicht attraktiv wäre.67 Die Parteien vereinbarten 
Berichtspflichten, um die Einhaltung der vereinbarten Zuteilungen überwachen zu 
können. Außerdem führten die Parteien Verhaltensweisen zur Stärkung des Kartells 
ein, zum Beispiel die gemeinsam vereinbarte Ablehnung der Lieferung von Zubehör 
oder der Erbringung technischer Unterstützungsleistungen für bestimmte 
Wettbewerber in der Absicht, die Einhaltung der vereinbarten Zuteilungen 
sicherzustellen.  

(68) Um die Umsetzung der Kartellabsprachen zu gewährleisten, führten die Parteien 
regelmäßige Zusammenkünfte durch und unterhielten Kontakte per E-Mail bzw. 
telefonisch oder über Telefax.  

(69) Innerhalb des Kartells [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung], 
wurden die europäischen Hersteller Nexans und Pirelli/Prysmian gewöhnlich als „R-
Mitglieder“ („reguläre“ Mitglieder), die japanischen Hersteller Sumitomo, Hitachi 
und JPS, Furukawa, Fujikura und (und später auch EXSYM) als „A-Mitglieder“ 
(„assoziierte Mitglieder“) und die koreanischen Unternehmen LS Cable und Taihan 
als „K“ bezeichnet. Zusätzlich benutzten die Parteien den Begriff „R associates“ für 
ABB, Sagem/Safran/Silec, Brugg und nkt, während „A associates“ auch für LS 

                                                                                                                                                         
61 […] 
62 […] 
63 […] 
64 […] 
65 […] 
66 […] 
67 […] 
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Cable, Taihan und für Mitsubishi, Showa und EXSYM während einer bestimmten 
Zeit gebraucht wurde. 68  

(70) Im Wesentlichen waren die meisten Parteien an zwei Typen von Treffen beteiligt:  

(a) an den sogenannten „A/R-Treffen“ europäischer und japanischer Hersteller und  

(b) an Regionaltreffen wie den regelmäßigen „R-Treffen“ (oder „Seminaren“), an 
denen ausschließlich die jeweiligen lokalen Hersteller teilnahmen.69  

(71) Außer den A/R-Treffen, den R-Treffen und den Treffen inklusive der koreanischen 
Unternehmen („A/K/R-Treffen“) fanden häufig auch zwei- und mehrseitige Treffen 
einzelner Parteien und Zusammenkünfte am Rande von Branchenkonferenzen (zum 
Beispiel anlässlich der ICF-Konferenzen) (ICF = International Cablemakers 
Federation) statt.  

(72) Während des langen Zeitraums, über den das Kartell bestand, haben sich bestimmte 
Aspekte und Merkmale der Kartellabsprachen entwickelt, zum Beispiel die 
geografischen Gebiete, die jeweils als Heimatgebiet betrachtet wurden, die von den 
Absprachen betroffenen Spannungsbereiche oder Absprachen darüber, wie Projekte 
innerhalb bestimmter Gebieten aufgeteilt wurden. Die der Kommission vorliegenden 
Beweismittel zeigen jedoch, dass sich die wesentlichen Merkmale der im Folgenden 
beschriebenen Kartellabsprachen im Laufe der Zeit nicht geändert haben.  

(73) Das Kartell bestand hauptsächlich aus zwei Konfigurationen:  

(a) Auf der einen Seite waren die europäischen, japanischen und koreanischen 
Hersteller bestrebt, Gebiete und Kunden untereinander aufzuteilen. Diese 
Konfiguration wird als "A/R-Kartellkonfiguration" bezeichnet (siehe 
Abschnitt 3.3.1). Infolge dieser Konfiguration enthielten sich die japanischen 
und koreanischen Hersteller bei Projekten im europäischen Heimatgebiet des 
Wettbewerbs, während die europäischen Hersteller im Gegenzug dem 
japanischen und dem koreanischen Markt fernbleiben sollten. Außerdem teilten 
die Parteien Projekte auch in nahezu der ganzen übrigen Welt untereinander 
auf. Dabei wurde über einen bestimmten Zeitraum eine Quote von 60/40 
vereinbart.  

(b) Die europäische Kartellkonfiguration sah die Aufteilung von Gebieten und 
Kunden durch die europäischen Hersteller bei Projekten im europäischen 
Heimatgebiet bzw. bei den europäischen Herstellern zugeteilten Projekten vor 
(siehe Abschnitt 3.3.2).70  

(74) Diese Konfigurationen bestanden nicht getrennt voneinander, sondern bildeten ein 
Gesamtkartell.71  

3.3.1. Aufteilungsmechanismen der AR-Kartellkonfiguration 

(75) Bei den in der AR-Kartellkonfiguration vereinbarten geografischen Aufteilungen 
wurden drei Arten von Gebieten unterschieden: (i) "Heimatgebiet", 
(ii) "Ausfuhrgebiet", in denen […] Projekte unter den japanischen/koreanischen und 
europäischen Wettbewerbern aufgeteilt wurden, und (iii) „Freies Gebiet“ ["free 

                                                 
68 […] 
69 […] 
70 […].  
71 Abschnitt 4.3.3. 
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territories"], für die jeweils eigene Aufteilungsmechanismen festgelegt wurden. 
Abbildung 1 veranschaulicht die Funktionsweise des Aufteilungsmechanismus:  

Abbildung 1: Aufteilungsmechanismen der A/R-Treffen  

 
3.3.1.1. Heimatgebiet 

(76) Die Heimatgebiete wurden nach dem Standort der Produktionsanlagen oder nach 
dem traditionellen Einflussbereich der einzelnen Kabelhersteller festgelegt.  

(77) Die Parteien unterschieden ein europäisches Heimatgebiet, ein japanisches 
Heimatgebiet, das sich ursprünglich nur auf Japan beschränkte, später aber auch auf 
[Japanisches Heimatgebiet] ausgeweitet wurde, und ein koreanisches Heimatgebiet.  

(78) In den Heimatgebieten wendeten die Parteien einen Grundsatz des Heimatgebiets an, 
nach dem europäische R-Anbieter bei japanischen und koreanischen Projekten nicht 
konkurrierten und koreanische Hersteller bei Projekten im europäischen 
Heimatgebiet keine konkurrierenden Angebote unterbreiteten. Die Aufteilung von 
Projekten in diesen Heimatgebieten wurde daher im Allgemeinen nicht diskutiert, da 
vorausgesetzt wurde, dass sich die Aufteilung aus der jeweiligen 
Gruppenzugehörigkeit (R oder A/K) ergab. Anschließend blieb es den R- oder 
A/K-Herstellern überlassen, die einzelnen Projekte innerhalb ihrer jeweiligen 
Heimatgebiete aufzuteilen (siehe „Aufteilungsmechanismen der europäischen 
Kartellkonfiguration“ in Abschnitt 3.3.2).  

(79) Als europäisches Heimatgebiet betrachteten A- und R-Mitglieder das Gebiet, in dem 
sich die Werke von Nexans und Prysmian befinden, (Italien, das Vereinigte 
Königreich, Norwegen und Frankreich) und später den EWR. […] war dieser Begriff 
nach Auffassung der A- und der R-Mitglieder je nach Ausdehnung der Union im 
Laufe der Zeit unterschiedlich definiert. Aus historischen Gründen wurde 
Griechenland lange Zeit nicht in das europäische Heimatgebiet einbezogen.72  

                                                 
72 […], dass Griechenland nicht zum europäischen Heimatgebiet gezählt wurde, weil Furukawa in den 

1950er Jahren Kabel an griechische Kunden geliefert hatte und seitdem aufgrund seiner bestehenden 
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(80) In einigen Fällen haben europäische, japanische und koreanische Lieferanten 
allerdings auch die Aufteilung von Projekten innerhalb der Union oder in der 
Umgebung der Union erörtert. Einige Beispiele:  

(i) Projekte an der Peripherie des EWR oder Projekte, die den EWR mit 
Drittländern verbanden73  

(81) Wenn die japanischen A-Mitglieder des Kartells Aufforderungen zur Einreichung 
von Angeboten für Projekte an der Peripherie der Union bzw. im Zusammenhang mit 
Projekten erhielten, die die Union mit Drittländern verbanden, war ihnen daran 
gelegen, dass diese Projekte der europäischen R-Seite zugeteilt und entsprechend auf 
deren 60-%-Quote angerechnet würden. Die A-Hersteller vereinbarten dann eine 
Zusammenarbeit mit den R-Mitgliedern, um sicherzustellen, dass sich der Endkunde 
auch tatsächlich für das R-Mitglied entschied, dem das jeweilige Projekt zugeteilt 
worden war. Diese Zusammenarbeit erfolgte unter Angabe überhöhter Preise oder 
durch Übermittlung von Schutz- oder Scheinangeboten, in denen beispielsweise aus 
kaufmännischer oder technischer Sicht unannehmbare Bedingungen angeboten 
wurden.74  

(82) […] detaillierte Informationen zu vier Projekten […], bei denen eine derartige 
Zusammenarbeit erfolgte: beim spanisch-marokkanischen Projekt (siehe 
insbesondere Erwägungsgrund (232)), beim estnisch-finnischen Projekt (siehe 
insbesondere Erwägungsgrund (312)), bei einem Projekt in Norwegen (siehe 
insbesondere Erwägungsgrund (321)(a)) und bei einem Projekt in Korfu (siehe 
insbesondere Erwägungsgrund (247)).75 Den vorliegenden Beweismitteln zufolge 
ging die Zusammenarbeit so weit, dass die europäischen Hersteller den japanischen 
Herstellern Unterstützung bei der Übersetzung von Fragebögen der Kunden anboten 
und dass die japanischen Hersteller um "Anweisungen" ["guidance"] für die 
Beantwortung der Fragen der Kunden baten und diese Anweisungen auch erhielten 
(siehe insbesondere Erwägungsgrund (232)).  

(ii) Projekte, bei denen die japanischen Hersteller Aufforderungen europäischer 
Kunden zur Einreichung von Angeboten erhalten hatten  

(83) […] baten japanische A-Hersteller, die Aufforderungen zur Einreichung von 
Angeboten von europäischen Kunden erhielten, über den Koordinator der A-Seite 
um "Anweisungen", der sich dann seinerseits beim Koordinator der europäischen R-
Seite nach „Anweisungen“ erkundigte. Nach Abstimmung mit den R-Mitgliedern 
leitete der Koordinator der R-Seite die „Anweisungen“ an den Koordinator der A-
Seite weiter, der die „Anweisungen“ dann seinerseits an das A-Mitglied weitergab, 
das die ursprüngliche Aufforderung erhalten hatte.76 Diese „Anweisungen“ 
bestanden im Allgemeinen aus der Aufforderung, die Unterbreitung eines Angebots 

                                                                                                                                                         

Kontakte Anfragen in Bezug auf bestimmte griechische Projekte erhielt. Daher wurden in den 
Positionsblättern genannte Projekte in Griechenland im Verhältnis 60/40 aufgeteilt.  

73 […]im Allgemeinen von der engsten möglichen Definition des Begriffs „europäischen Heimatgebiets“ 
ausgingen, damit sie dem Sekretär der A-Seite möglichst viele Projektanfragen außerhalb des 
europäischen Heimatgebiets melden konnten, über die dieser wiederum dem Sekretär der R-Seite 
berichten musste. Anschließend wurden die Projektanfragen in das Positionsblatt eingetragen und 
entsprechend bei der Aufteilung im Verhältnis 60/40 berücksichtigt.  

74 […] 
75 […] 
76 […] 
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abzulehnen oder ein Scheinangebot bzw. ein Angebot zu einem überhöhten Preis 
vorzulegen.77  

(84) […] mehrere Beispiele für Projekte im europäischen Heimatgebiet, bei denen 
entsprechende Anweisungen erbeten und übermittelt wurden: ein Projekt von RWE 
Solutions (SAG-EL GmbH, siehe Erwägungsgrund (231)(g)) das Projekt Borkum 
West (siehe Erwägungsgrund (279)(a)), ein Projekt der SAG Montagegesellschaft 
mbH betreffend Unterwasserkabel für einen Offshore-Windpark (siehe 
Erwägungsgrund (321)(d)), ein Projekt der Public Power Corporation (PPC) in 
Griechenland (siehe Erwägungsgrund (279)(d)), ein weiteres Projekt in Bezug auf 
Korfu (siehe Hinweise in Erwägungsgrund (247)), eine mögliche Zusammenarbeit 
mit dem "externen" Unternehmen Hellenic Cables (siehe Erwägungsgrund (248)), 
ein Projekt des Kraftwerks Piacenza (siehe Erwägungsgrund (279)(b)), das 
Windpark-Projekt von NoordZee (siehe Erwägungsgrund (231)(d)),78 das National-
Grid-Projekt im Vereinigten Königreich (siehe Erwägungsgrund (231)(b)), ein 
Projekt von UK Siemens (siehe Erwägungsgrund (231)(f)) und weitere Projekte im 
Vereinigten Königreich (siehe Erwägungsgrund (231)(c)).79  

(iii) Projekte im europäischen Heimatgebiet, bezüglich derer die Mitglieder der 
A-Gruppe EXSYM, Taihan und LS Cable aufgefordert wurden, nicht zu bieten  

(85) […] hat die europäische R-Seite den japanischen A-Koordinator gelegentlich 
aufgefordert  zu unterbinden, dass die assoziierten A-Mitglieder EXSYM, LS Cable 
und Taihan bei Projekten im europäischen Heimatgebiet mit den R-Herstellern 
konkurrierten. […] Beweismittel für entsprechende Vorfälle im Zusammenhang mit 
Projekten in (i) Spanien – Projekt Unión Fenosa (siehe Erwägungsgrund 243), 
(ii) Griechenland – Projekt Korfu (siehe Erwägungsgrund (284)) und (iii) Italien 
(siehe insbesondere Erwägungsgrund (263)).80  

(86) In diesen Fällen haben sich Nexans und Prysmian an den japanischen A-Koordinator 
gewandt, um sicherzustellen, dass EXSYM, LS Cable und Taihan dem europäischen 
Heimatgebiet fernblieben.81 Außerdem liegen Beweismittel dafür vor, dass in 
gewissen Fällen Anweisungen unter Vorgabe eines „Mindestpreisniveaus“ („FPL“ = 
Floor Price Level) erteilt wurden, "damit der Marktpreis ein gewisses Niveau nicht 
unterschreitet" [„in order not to lower the market price less than [a] certain level“] 
(siehe beispielsweise Erwägungsgrund (331)).82  

3.3.1.2. Ausfuhrgebiet 

(87) Als "Ausfuhrgebiete" ["export territories"] wurden die Gebiete bezeichnet, die nicht 
zu den Heimatgebieten oder den "freien Gebieten" ["free territories"] zählten (wobei 
Letztere ohnehin grundsätzlich nicht den Kartellabsprachen unterlagen, siehe 
Erwägungsgrund (93). Für die Ausfuhrgebiete wurde über einen gewissen Zeitraum 
eine 60/40-Regelung angenommen, nach der 60 % der Projekte (gemessen am 

                                                 
77 […] Mitarbeiter vor potenziellen europäischen Kunden gelegentlich Präsentationen durchführten, die 

äußerst unwahrscheinlich machten, […] […].  
78 […] 
79 […] 
80 […] 
81 […] 
82 […] 
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Umsatz) den europäischen R-Herstellern und 40 % den japanischen A-Herstellern 
zugeteilt wurden (oder den koreanischen Herstellern).83  

(88) Wie in Erwägungsgrund (75) erläutert, blieb es nach der Zuteilung eines Projekts zur 
R-Gruppe oder zur A-Gruppe den jeweiligen Gruppen überlassen, über die 
nachgeordnete Zuteilung des jeweiligen Projekts zu einem bestimmten 
Kartellmitglied zu entscheiden.  

(89) In mehreren Fällen haben die Kartellmitglieder außerdem zusammengearbeitet, 
indem sie den Kunden überhöhte Preise nannten oder Scheinangebote übermittelten,  
zum Beispiel mit aus kaufmännischer oder technischer Sicht unannehmbaren 
Bedingungen, um auf unverdächtige Weise sicherzustellen, dass sich die Kunden 
tatsächlich für das Mitglied entschieden, dem das jeweilige Projekt zugeteilt worden 
war. […] detaillierte Informationen darüber […], wie diese Scheinangebote erstellt 
wurden.84  

(90) Verschiedentlich (hauptsächlich wenn sich bei einem Projekt in den Ausfuhrgebieten 
zu viele „Externe“ ["Outsiders"] bewarben) entschieden sich die Parteien gegen die 
Zuteilung eines Projekts und vereinbarten stattdessen einen Mindestpreis.  

(91) Einige in die 60/40-Regelung einbezogene Länder wurden als „bevorzugte Gebiete“ 
["preferred territories"]85 bestimmter europäischer Hersteller betrachtet. Dies gielt 
etwa für [bevorzugte Gebiete] welche als bevorzugte Gebiete für  […] […] galten. 
Die bevorzugten Gebiete wurden in den Positionsblättern berücksichtigt und 
ebenfalls in die 60/40-Regelung einbezogen. Bei der Zuteilung sei […] jedoch 
bevorzugt worden.86  

(92) Die Kommissionsakte enthält zahlreiche Dokumente, aus denen eindeutig 
hervorgeht, dass alle Parteien an der Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten beteiligt waren. Dieser Beschluss bezieht sich nur auf einen Teil 
dieser Dokumente. Dieser Teil ist aber hinreichend, um deutlich zu machen, dass die 
Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten Bestandteil des Gesamtkartells der 
Parteien war. Eine umfassendere Übersicht über die diesbezüglichen Kontakte 
zwischen den Parteien ist Anhang I dieses Beschlusses zu entnehmen.  

3.3.1.3. Freie Gebiete 

(93) Für die „freien Gebiete“ (oder die "in freundlichem Wettbewerb umkämpften" 
[„friendly fight“] Gebiete) bestand keine Aufteilungsregelung, und die 
Kartellmitglieder konnten bei allen Projekten beliebig miteinander konkurrieren.87 In 
der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde in den Randnummern 540 und 617 
festgestellt, dass die Absprachen für fast die ganze Welt galten. Es gibt jedoch keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für die Argumentation, dass sich die in diesem 
Beschluss bewerteten Kartellabsprachen auch auf die Vereinigten Staaten von 

                                                 
83 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
84 […]. […] wurde zunächst über die Zuteilung entschieden. Anschließend musste der Hersteller, der den 

Zuschlag erhalten sollte, seinen Angebotspreis nennen. Andere Hersteller übermittelten dann 
Scheinangebote, deren Preise um zuvor vereinbarte Prozentanteile über diesem Preis lagen.  

85 ID […]., worin sich […] darüber beschwert, dass die koreanischen Unternehmen in [bevorzugtes 
Gebiet] (einem „bevorzugten R-Gebiet“ ["R preferred territory"]) tätig seien.  

86 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung 
bei Nexans.  

87 […] 
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Amerika bezogen hätten. Nach Informationen […]88 sowie nach Beweismitteln aus 
dem relevanten Zeitraum89 wurden die Vereinigten Staaten von Amerika als Freies 
Gebiet bei den in diesem Beschluss beschriebenen Konfigurationen nicht 
berücksichtigt.90  

3.3.1.4. Kommunikation zwischen R und A und Überwachung der Absprachen  

(94) Die Kontakte zwischen der R- und der A-Gruppe wurden durch zwei- und 
mehrseitige Treffen, E-Mails, Telefaxe und Telefonate (meist zwischen den 
Koordinatoren der beiden Gruppen) aufrechterhalten. [Informationen über den 
Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] Die Parteien benannten keinen Vorsitzenden. 
Die Gruppen kommunizierten weniger förmlich miteinander oder beauftragten einen 
Koordinator mit der Vertretung der Interessen der europäischen bzw. der 
japanischen/koreanischen Seite.91 Auf der europäischen R-Seite fungierte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) als Koordinator.92 Auf der japanischen A-
Seite wechselte das Sekretariat des Kartells zwischen JPS, VISCAS und EXSYM. 
An die Koordinatoren der einzelnen Gruppen leiteten die Hersteller entweder 
Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten weiter, die sie von Kunden in den 
Heimatgebieten der jeweils anderen Gruppe erhalten hatten, und von den 
Koordinatoren erhielten sie Hinweise bezüglich des von ihnen erwarteten Verhaltens 
(„Anweisungen“), oder sie beschwerten sich bei den Koordinatoren, wenn Hersteller 
der jeweils anderen Gruppe die Regeln nicht in vollem Umfang einhielten.  

(95) In Anbetracht [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] ist 
festzustellen, dass den Teilnehmern der Kartellabsprachen die Rechtswidrigkeit ihres 
Verhaltens und die Notwendigkeit der Geheimhaltung ihrer Absprachen vollauf 
bewusst waren.93 [Informationen über Kontakte vor dem Zeitraum der 
Zuwiderhandlung] betonten die Teilnehmer, die […] [Informationen über den 
Zeitraum vor der Zuwiderhandlung], 94 Im Zeitraum, in dem das Kartell funktionierte 
wurden die Teilnehmer mehrfach an die Notwendigkeit der Geheimhaltung des 
Kartells erinnert: "Übermittlung von E Mails gefährlich" [„sending mails, 
dangerous“].95 Trotz dieser Bestrebungen, das Bestehen des Kartells geheim zu 
halten, ist umfangreiches Beweismaterial für mehrere zwei- und mehrseitige 
Kontakte zwischen den Kartellmitgliedern verfügbar (siehe auch Anhang I).  

(96) Wie erläutert, bezeichneten die Parteien auch Zusammenkünfte der europäischen und 
der japanischen Hersteller als A/R-Treffen. Diese Treffen fanden gewöhnlich in 

                                                 
88 […]. 
89 […] ID […] Nachprüfung bei Nexans […] 
90 Daher wurde den Parteien im Auskunftsverlangen vom 17. Mai 2013 sowie in den jeweiligen Treffen 

zum Verfahrensstand im frühen Herbst 2013 mitgeteilt, dass die in den Vereinigten Staaten erzielten 
Umsätze bei der Aufteilung nach Nummer 18 der Geldbußenleitlinien außer Acht gelassen würden. Am 
6. Dezember 2013 wurde allen Parteien Zugang zu einer in geringerem Umfang geschwärzten Fassung 
von ID […] (Nachprüfung bei Nexans) gewährt. Es gibt keine Beweise dafür, dass andere Gebiete in 
gleicher Weise ausgeschlossen wurden. [Informationen über  den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 

91 […] 
92 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans. Im Allgemeinen wurden die wichtigsten übrigen Vertreter des 

Kartells in den meisten E-Mails jedoch per Kopie ("CC:") in Kenntnis gesetzt.  
93 ID […] mit Notizen zum A/R-Treffen am 18. Februar 1999 in Zürich, in dem auf die Geldbuße 

verwiesen wird, die in 1999/60/EG, Beschluss der Kommission in der Sache Nr. IV/35.691 - 
Fernwärmetechnik-Kartell, ABl. L 24/1, 30.1.1999 gegen ABB verhängt worden war.  

94 […]  
95 […]., Aufzeichnungen zu einem A/R-Treffen am 23. Januar 2002 in Japan. 
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Hotels statt, wechselweise in Europa und in Asien.96 In den A/R-Treffen erörterten 
die Parteien gewöhnlich die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten.97 
Gelegentlich sprachen die Parteien auch über Projekte innerhalb der Union. Im 
Allgemeinen nahmen Vertreter von Nexans [Nicht-Empfänger] und Pirelli/Prysmian 
von der europäischen R-Seite, und JPS (früher Sumitomo und Hitachi), VISCAS 
(früher Furukawa und Fujikura) und EXSYM auf der japanischen A-Seite an den 
Treffen teil. Offenbar hatten die [Unternehmensvertreter A2] und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei den A/R-Treffen den Vorsitz inne.98  

(97) Obwohl die Parteien offiziell keine Aufzeichnungen über die A/R-Treffen 
anfertigten, wurden in der Untersuchung der Kommission jedoch Notizen der 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans),99 [Unternehmensvertreter CD1] und 
[Unternehmensvertreter C2](JPS) und [Unternehmensvertreter D1] (Hitachi)100 
sowie einiger Mitarbeiter von EXSYM101 zu mehreren dieser Treffen gefunden.  

(98) Aus diesen Notizen geht eindeutig hervor, dass die A/R-Treffen im Allgemeinen 
nach dem gleichen Muster verliefen. Zunächst wurde über die allgemeine Situation 
der Branche gesprochen. In diesem Zusammenhang wurden neue Projekte auf dem 
Weltmarkt, die Situation von Wettbewerbern und die Lage der Branchen im 
Allgemeinen behandelt. Diese allgemeine Diskussion konnte für Unterwasserkabel-
Projekte und für Erdkabel-Projekte getrennt geführt werden oder auch beide 
Kabeltypen gleichermaßen betreffen. Gegenstand des zweiten Teils der Treffen 
waren Gespräche über konkrete Erdkabel- und/oder Unterwasserkabel-Projekte in 
den Ausfuhrgebieten, die unter den Teilnehmern aufgeteilt wurden bzw. aufzuteilen 
waren.102  

(99) In einer Phase des Kartells entwickelten die Kartellmitglieder eine ausgefeilte 
Methode, nach der die Einhaltung der 60/40-Regelung in den Ausfuhrgebieten 
überwacht wurde. Die Aufteilung dieser Projekte erfolgte mithilfe sogenannter 
„Positionsblätter“ ["position sheets"] (von den Kartellmitgliedern auch „PS“ 
genannt). Die Positionsblätter bestanden aus Tabellen, in denen der Wert der den 
einzelnen Kartellmitgliedern zugeteilten Projekte sowie der jeweilige kumulierte 
Wert der einzelnen Gruppen vermerkt wurde, um sicherzustellen, dass die Aufteilung 
nach der 60/40-Regelung eingehalten wurde. Die von [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) geführten Positionsblätter wurden an den Koordinator der A/R-Gruppe auf 
japanischer Seite geschickt.103 Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte wurden in 
getrennten Positionsblättern erfasst. Die Positionsblätter wurden regelmäßig 
aktualisiert. […] hat 19 Fassungen der Positionsblätter104 vorgelegt, die mindestens 
vom 12. September 2000 bis November 2004 verwendet wurden.105  

                                                 
96 […] 
97 […] 
98 Nach Auskunft von EXSYM in ID […], Antwort von EXSYM vom 7. Mai 2010 auf das 

Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
99 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
100 […] 
101 ID […], Antwort von EXSYM vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
102 […].  
103 […] 
104 […] 
105 […] 
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(100) Weitere Positionsblätter und „Projektblätter“ ["project sheets"] wurden auf dem 
Laptop von [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) gefunden. Eine Datei mit dem 
Titel „AR“ im Dokumentenverwaltungssystem von [Unternehmensvertreter A1] 
enthielt Ordner für viele der durchgeführten A/R- und R-Treffen. Außerdem waren 
in Unterordnern zu vielen dieser A/R- und R-Treffen Positionsblätter in 
unterschiedlichen Fassungen106 und Projektlisten gespeichert.107 Die Ordnerstruktur 
auf dem Laptop von [Unternehmensvertreter A1] enthält eine Reihe weiterer Listen 
mit Erdkabel-Projekten, die bereits seit Februar 2002 bis mindestens Anfang 2004 in 
A/R- und R-Treffen verwendet worden sein könnten.108  

(101) Zur Veranschaulichung wird als Tabelle 2 ein leeres Positionsblatt für Erdkabel-
Projekte auf der Grundlage der im Besitz der Kommission befindlichen Fassungen 
eingefügt.  

                                                 
106 ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“, gespeichert am 2. September 2002 (am 6. und 7. September 

2002 fand ein A/R-Treffen statt); ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“; ID […], Nachprüfung bei 
Nexans: „[…]“, gespeichert am 14. November 2002 (am 14. November 2002 fand ein A/R-Treffen 
statt); ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (am 27. und 28. November 2002 fand ein R-Treffen 
statt); ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (am 22. Januar 2003 fand ein A/R-Treffen statt); 
ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (per E-Mail im Zusammenhang mit dem A/R-Treffen am 
27. November 2003 geschickt); ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“, gespeichert am 
16. September 2003 (am 11. September 2003 fand ein A/R-Treffen und am 16. September 2003 ein R-
Treffen statt); ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (am 19. November 2003 fand ein R-Treffen 
statt).  

107 ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (am 7. Februar 2003 
fand ein R-Treffen statt; diese Liste wurde auch in Ordnern von [Unternehmensvertreter A1] im 
Zusammenhang mit diesem R-Treffen sowie dem R-Treffen am 23. April 2003 und dem A/R-Treffen 
am 27. März 2003 gespeichert); ID […], Nachprüfung bei Nexans, und ID […], Nachprüfung bei 
Nexans: „[…]“ (am 1. Juli 2003 fand ein R-Treffen statt; diese Liste wurde auch in Ordnern von 
[Unternehmensvertreter A1] im Zusammenhang mit diesem R-Treffen und mit dem R-Treffen am 
16. September 2003 gespeichert); ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung bei 
Nexans: „[…]“ (am 19. November 2003 fand ein R-Treffen statt; diese Liste wurde auch in Ordnern 
von [Unternehmensvertreter A1] im Zusammenhang mit diesem R-Treffen gespeichert); ID […], 
Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung bei Nexans: „[…]“ (am 27. November 2003 fand 
ein A/R-Treffen statt; diese Liste wurde auch in Ordnern von [Unternehmensvertreter A1] im 
Zusammenhang mit dem R-Treffen am 10. Februar 2004 gespeichert). 

108 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Tabelle 2: Leeres Positionsblatt  

 

(102) In den Positionsblättern werden mehrere Erdkabel-Projekte in den Ausfuhrgebieten 
genannt. Die Kabel sind für Spannungsbereiche von […]-[…] kV ausgelegt. Die 
Projekte wurden in den Jahren 2000-2003 begonnen.109  

(103) Die Positionsblätter enthalten zahlreiche Abkürzungen, die sich unmittelbar auf die 
Grundstruktur des Kartells beziehen. In Tabelle 3 werden diese Abkürzungen im 
Überblick erläutert.  

Tabelle 3: Abkürzungen auf dem Positionsblatt110  

Aufträge  
bzw. Auftr. 

Bezieht sich auf Projekte, bei denen die folgenden Schritte 
bereits abgeschlossen sind:  

(i) Die Kunden haben Ausschreibungen veröffentlicht;  

(ii) die europäischen und die japanischen Hersteller haben 
sich bereits über die Angebote abgestimmt;  

(iii) die zur Einreichung von Angeboten aufgeforderten 
Unternehmen (einschließlich des Herstellers, der in der 
Ausschreibung den Zuschlag für das Projekt erhalten hat) 
haben bereits ihre Angebote vorgelegt; und  

(iv) die Kunden haben bei dem Hersteller, der den Zuschlag 
erhalten hat, bereits Produkte und Dienstleistungen bestellt.  

Präf.  Bezieht sich auf Projekte, bei denen die Schritte (i) bis 
(iii) abgeschlossen sind, Schritt (iv) aber noch nicht stattfand. 

Anspruch Bezieht sich auf die allgemeine Vereinbarung, dass Projekte 
zwischen den europäischen und den japanischen Herstellern 
nach und nach im Verhältnis 60 %/40 % aufgeteilt werden 

                                                 
109 […] 
110 […] 
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sollten.  

R „Reguläre“ ["Regular"] Mitglieder, d. h. die ursprünglichen 
europäischen Mitglieder der Gruppe [Nicht-Empfänger] 
(Nexans und Prysmian).  

R Ass. Assoziierte Unternehmen der europäischen Hersteller (ABB, 
Sagem/Safran/Silec, Brugg und nkt).  

A „Assoziierte“ ["Associate"] Mitglieder, d. h. die japanischen 
Hersteller Sumitomo, Hitachi und später JPS, Furukawa und 
Fujikura und später VISCAS.  

A Ass. Assoziierte Unternehmen der japanischen Hersteller (Taihan, 
LS Cable und (zeitweise) Mitsubishi, Showa und EXSYM).  

A Zws. Zwischensumme der japanischen Hersteller und der mit ihnen 
assoziierten Unternehmen.  

R Zws.  Zwischensumme der europäischen Hersteller und der mit 
ihnen assoziierten Unternehmen.  

A&R Ext.  Hersteller, die nicht zu den Gruppenmitgliedern oder den mit 
ihnen assoziierten Unternehmen („externe“ Unternehmen 
["outsiders"]) zählten.  

(104) Die Spalten „A“, „A Ass.“, „A Zws.“, „R“, „R Ass.“, „R Zws.“ und „A&R Ext.“ 
enthalten Zahlen, die sich auf den Wert eines konkreten Projekts in Millionen EUR 
beziehen.111  

(105) Die Positionsblätter für Unterwasserkabel sind ähnlich gestaltet wie die 
Positionsblätter für Erdkabel. In den Positionsblättern für Unterwasserkabel werden 
mehrere Unterwasserkabel-Projekte genannt, die sich meist auf die Ausfuhrgebiete 
beziehen. Die Kabel sind für Spannungsbereiche von […]-[…] kV ausgelegt. Die 
(erwarteten) Auftragsdaten der Projekte betreffen die Jahre 2002 bis 2004.112  

(106) Die Kommission hat keine förmlichen Regelungen im Zusammenhang mit der 
Disziplin bei der Einhaltung der Absprachen und mit Ausgleichsmaßnahmen 
gefunden. Aus einzelnen Beweismitteln geht jedoch hervor, dass die Teilnehmer der 
A/R-Treffen und die Koordinatoren dafür verantwortlich waren, dass ihre kleineren 
Wettbewerber sich an die in ihrer Gruppe getroffenen Absprachen hielten (siehe 
insbesondere Erwägungsgründe (349) und (358)). Außerdem kommen in den 
Beweismitteln mehrfach Verweise auf die Begleichung von Schulden und auf 
Ausgleichsmaßnahmen hin. Dies zeigt, dass Streitigkeiten zwischen den Parteien 
ausgetragen wurden (siehe insbesondere Erwägungsgründe (169), (354) und (392)). 
  

                                                 
111 […] 
112 […]. 
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3.3.2. Aufteilungsmechanismen der europäischen Kartellkonfiguration  

(107) Zwei Typen von Projekten waren Gegenstand (weiterer) Aufteilungen der 
europäischen Hersteller:  

(a) Projekte, die bei der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten der 
R-Gruppe zugeteilt worden waren, und  

(b) Projekte, die nach dem Grundsatz des Heimatgebiets automatisch der 
R-Gruppe zugeteilt wurden, d. h. Projekte in den Heimatgebieten der 
europäischen Hersteller.  

(108) Es liegen Beweismittel dafür vor, dass die Parteien innerhalb der Union einige 
Mitgliedstaaten als ihre Heimatgebiete betrachteten. Ein Vertreter von Prysmian hat 
Italien als Heimatgebiet von Nexans und Prysmian bezeichnet,113 und ein Vertreter 
von Prysmian bezeichnete die Niederlande als Heimatgebiet von Prysmian.114 
Bezüglich Frankreich und Spanien bestanden offenbar Sonderabsprachen zwischen 
Nexans, Sagem/Safran/Silec und Prysmian.115 […] Nexans, Prysmian und ABB 
verhielten sich nach dem Grundsatz der Respektierung von Stammländern, 
demzufolge der Ostsee- und der Nordseeraum ABB und in gewissem Umfang 
Nexans zugeteilt wurde. Der Mittelmeerraum sei unter Prysmian und Nexans 
aufgeteilt worden. […] die Parteien vereinbarten im Zusammenhang mit dieser 
Aufteilung Ad-hoc-Ausnahmen […], um eine optimale Auslastung der 
Produktionsanlagen der einzelnen Hersteller zu gewährleisten.116 Für die Zwecke 
dieses Beschlusses braucht nicht festgestellt zu werden, ob die Aufteilung innerhalb 
Europas teilweise nach dem Grundsatz der Respektierung von Heimatgebieten 
erfolgt ist.  

(109) Die Anwesenheit lokaler Tochtergesellschaften von Nexans und Prysmian in Italien, 
Frankreich und Spanien erschwerte die beabsichtigte Aufteilung. Infolge der 
Tätigkeit lokaler Tochtergesellschaften kam es gelegentlich zu Reibungen. In diesen 
Fällen wurden die Unternehmenszentralen zur Vermittlung eingeschaltet (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (322) (d) und (372) (n)).  

(110) Es liegen verschiedene Beweismittel dafür vor, dass die Parteien in einem 
Mitgliedstaat, in dem Projekte aufgeteilt wurden, die vorgenommenen Aufteilungen 
in "lokalen Listen" [„local lists“] oder lokalen Positionsblättern festhielten. Beispiele 
für diese Dokumente wurden zwar nicht gefunden. Den in der Akte enthaltenen 
Dokumenten sind jedoch mehrere Hinweise auf lokale Listen/Positionsblätter zu 
entnehmen (siehe zum Beispiel Erwägungsgrund (335)).  

3.3.2.1. Kommunikation zwischen den regulären Mitgliedern und Überwachung der 
Absprachen  

(111) Die Kontakte zwischen den Mitgliedern der europäischen Kartellkonfiguration 
Nexans, Pirelli/Prysmian, nkt, Brugg und Sagem/Safran/Silec und ABB erfolgten 
durch regelmäßige R-Treffen (auch "Seminare" [„seminars“] genannt) sowie in 
sonstigen zwei- und mehrseitigen Zusammenkünften, E-Mails, Telefaxe und 
Telefonate.  

                                                 
113 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
114 ID […], Nachprüfung bei Nexans. […].  
115 ID […], Nachprüfung bei Nexans; […], ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
116 […] 
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(112) Da den Kartellmitgliedern der R-Seite die Illegalität ihrer Kontakte bewusst war, 
äußerten sie sich häufig mit Abkürzungen oder Decknamen über die verschiedenen 
Projekte im europäischen Heimatgebiet. In der Akte (die Tausende projektbezogener 
E-Mails und Telefaxe enthält) werden die Projekte in den Ausfuhrgebieten meist mit 
der vollständigen Bezeichnung benannt. Projekte im europäischen Heimatgebiet sind 
identifizierbar, weil die Parteien sich meist an diese Abkürzungen oder Decknamen 
hielten.  

(113) Einige Beispiele:  

„TEV…380 kV“117 [Projekt in Italien] „Teverola 380 kV“118  

„Carta…400 kV 4 km“119 [Projekt in Spanien] „Cartagena 4 km 400 kV“.120  

„110 kV Batavia“ [ein 110 kV-Projekt in den Niederlanden; die Parteien notierten 
nämlich:] „Batavia is the old name for  [Unternehmensvertreter B4] home country.“ 
[Batavia ist die frühere Bezeichnung des Stammterritoriums von  
[Unternehmensvertreter B4]].121  

(114) Die regelmäßigen R-Treffen fanden gewöhnlich kurz nach den A/R-Treffen statt, an 
denen nur die beiden großen europäischen Hersteller Nexans und Prysmian beteiligt 
waren. Gelegentlich haben Nexans und Pirelli/Prysmian offenbar 
"Vorbereitungstreffen" [„preparation“-Meetings] im Vorfeld der eigentlichen 
"Gesamttreffen" [„plenary“-Meetings] der R-Seite durchgeführt.122 Am Vorabend 
eines Gesamttreffens kamen alle R-Parteien zu einem Abendessen zusammen.123 Die 
Akte enthält mehrere Beispiele für Aufzeichnungen über R-Treffen. Diese 
Aufzeichnungen wurden meist von [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
angefertigt.124 Nach diesen Aufzeichnungen stand am Anfang der Treffen ein 
allgemeiner Teil, in dem die Parteien über die allgemeine Marktlage und über die 
Situation ihrer Unternehmen sprachen. In diesem Teil unterrichteten Nexans und 
Pirelli/Prysmian die kleineren europäischen Hersteller nkt, Sagem/Safran/Silec und 
Brugg über den Verlauf der A/R-Treffen.125 Anschließend diskutierten die Parteien 
über Projekte im EWR und in den Ausfuhrgebieten und gaben an, welche Hersteller 
eine „pref“ [Präferenz] oder ein „Interesse“ ["interest"] an einem bestimmten Projekt 
bekundet hatten bzw. welchen Herstellern eine Präferenz zugestanden worden war.  

(115) Mehrere derartige Treffen fanden in Divonne (Frankreich) statt. Die R-Treffen 
wurden daher auch als "Divonne-Treffen" [„Divonne meetings“] bezeichnet, und 
gelegentlich verwendeten die Teilnehmer sogar das Kunstwort „Divonner“, wenn sie 
darüber sprachen, dass ein Treffen in Divonne stattfinden müsse.126 Der Kommission 
liegen Beweise für Treffen und Seminare in Divonne seit dem Jahr 2001 vor. Andere 

                                                 
117 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
118 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
119 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
120 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
121 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
122 ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
123 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
124 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
125 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
126 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Beweismittel zeigen, dass die R-Treffen von den Unternehmen abwechselnd 
organisiert wurden.127  

3.4. Zeitliche Übersicht der wichtigsten Kartellkontakte 

(116) Da das Beweismaterial (aus dem relevanten Zeitraum) äußerst umfangreich ist, 
wurden in diesen Abschnitt nur die wichtigsten Beweismittel aufgenommen. 
Anhang I ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses und enthält vollständige 
Angaben zu sämtlichen in diesem Abschnitt genannten Beweismitteln und zu den 
verfügbaren zusätzlichen relevanten Beweismitteln. Da der Wortlaut der 
Beweismittel bezüglich einzelner Projekte häufig rätselhaft ist, konnte die 
Kommission nicht alle Projekte mit Sicherheit ermitteln, die im Zusammenhang mit 
der von den Parteien vorgenommen Aufteilung von Märkten und Kunden 
Gegenstand der Gespräche zwischen den Parteien waren. Die Kommission hat sich 
jedoch nach Kräften bemüht, sämtliche Projekte innerhalb des EWR anzugeben.  

Das Ende der [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 

(117) [Informationen über  den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] […]:128[Informationen 
über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 129  

(118) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 130 131 132 133 134  

(119) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 135136 137  

(120) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].138 139  

(121) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung]   

(122) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 140 

(123) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 

(124) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 141  

(125) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].142 143 144  

(126) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 145 146  

                                                 
127 ID […], Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
128  […] 
129 […] 
130 […] 
131 […] 
132  […] 
133 […] 
134 […] 
135  […] 
136 […] 
137 […] 
138 […] 
139 […] 
140 […] 
141 […] 
142 […] 
143 […]  
144 […] 
145 […] 
146 […] 
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(127) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 147 

(128) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].148  

(129) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].149 150  

(130) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].151 152  

(131) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 153 154  

(132) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].155 156  

(133) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].157 158  

(134) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 159 160  

(135) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung].161 162  

(136) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] 163  

1999 

(137) Am 18. Februar 1999 fand in Zürich im Hotel Mövenpick ein A/R-Treffen unter 
Beteiligung der [Unternehmensvertreter A2] ([...]), [Unternehmensvertreter B6] 
(Pirelli), [Unternehmensvertreter E2] (Furukawa), [Unternehmensvertreter F1] 
(Fujikura), [Unternehmensvertreter D5] (Hitachi) und [Unternehmensvertreter C2] 
(Sumitomo) statt. Das Treffen stand mit Unterwasserkabeln in Zusammenhang. […] 
Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum […], nach denen die Parteien folgende 
Themen besprochen haben:164  

(a) eine im Zusammenhang mit dem Fernwärmetechnik-Kartell gegen ABB 
verhängte Geldbuße;  

(b) die Teilnehmer der Kartellabsprache: „3 (2+1) + 4A“. Der japanische 
Vorschlag sah vor, dass die Absprachen mindestens für drei europäische 
Unternehmen ([...], Pirelli und ABB) und für vier japanische Unternehmen 
(Furukawa, Fujikura, Hitachi und Sumitomo – also nicht für Mitsubishi und 
Showa) gelten sollte. [Nicht-Empfänger] und Pirelli wollten jedoch Mitsubishi 
und Showa einbeziehen und ABB ausschließen;165  

                                                 
147 […] 
148 […] 
149 […] 
150 […] 
151 […] 
152 […] 
153 […] 
154 […] 
155 […] 
156 […] 
157 […] 
158 […] 
159 […] 
160 […] 
161 […] 
162 […] 
163 […] 
164 […]. 
165 […] 1997 oder um das Jahr 1997 zu einer Streitigkeit zwischen […] und Nexans gekommen, […] 
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(c) die Parameter der Kartellabsprache über Unterwasserkabel-Projekte; diese 
Parameter bezogen sich auf die den europäischen und den japanischen Gruppen 
zuzuteilenden Quoten, die Aufteilung von Gebieten und die Überwachung der 
Quoten in den Ausfuhrgebieten mithilfe der Positionsblätter. Die Teilnehmer 
erörterten folgende Aspekte:  

- eine flexible Quote für den europäischen bzw. den japanischen 
Unternehmen zuzuteilende Projekte: Die europäischen Unternehmen 
schlugen die Aufteilung 70/30 % vor. Die japanischen Hersteller 
bevorzugten ein Verhältnis von 60/40 %;  

- einen Grundsatz des Heimatgebiets nach „nach Werken“ [„factory 
basis“], d. h. die Heimatgebiete sollten nach den Standorten der 
Produktionsanlagen der Unternehmen festgelegt werden. Den 
Aufzeichnungen zufolge sollten Italien, das Vereinigte Königreich, 
Norwegen und Frankreich das Gebiet der R-Hersteller sein, und das 
Gebiet der A-Hersteller sollte sich auf Japan beschränken. Die 
Zuordnung von Schweden (Hauptwerk von ABB), Korea und 
[Japanisches Heimatsgebiet] ist offenbar nicht klar. Hinter diese 
Gebiete waren Fragezeichen gesetzt worden;  

- einen Vorschlag zur Überwachung der Einhaltung der den 
europäischen und den japanischen Unternehmen zugeteilten Quoten in 
den Ausfuhrgebieten anhand von Positionsblättern nach folgendem 
Verfahren: (i) bei Projekten innerhalb des Heimatgebiets einer Seite, 
bei denen keine Anfragen erfolgen und keine Scheinangebote von 
einem Unternehmen der anderen Seite angefordert würden, bräuchte im 
Positionsblatt kein Betrag angegeben zu werden; (ii) wenn unter den 
gleichen Bedingungen von einem Unternehmen auf der anderen Seite 
eine Anfrage einginge oder ein Scheinangebot angefordert würde, 
sollten 7,5 % des Projektwerts für den betreffenden Hersteller im 
Heimatgebiet aufgeschlagen werden; und (iii) bei Projekten, die sowohl 
ein Heimatgebiet als auch ein Ausfuhrmarkt beträfen, sollten 50 % des 
jeweiligen Projektwerts für den betreffenden Hersteller im 
Heimatgebiet aufgeschlagen werden.  

Außerdem ist in den Aufzeichnungen vermerkt, dass anschließend alle zwei 
Monate ein Treffen entweder in Europa oder in Südostasien stattfinden sollte.  

(138) Das A/R-Treffen am 18. Februar 1999 gilt als Beginn der Kartellabsprachen und als 
Anfang einer Reihe mehrseitiger Treffen von [Nicht-Empfänger], Pirelli, Furukawa, 
Fujikura, Sumitomo und Hitachi. 1999 wurden vier weitere A/R-Treffen organisiert. 
Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zufolge waren die 
[Unternehmensvertreter A2] ([...]), [Unternehmensvertreter B6] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter E2] (Furukawa), [Unternehmensvertreter F1](Fujikura), 
[Unternehmensvertreter C2] (Sumitomo) und [Unternehmensvertreter D5] (Hitachi) 
an diesem und weiteren Treffen regelmäßig beteiligt.166  

(139) Das zweite A/R-Treffen im Jahr 1999 fand am 24. März 1999 im Banker‘s Club in 
Kuala Lumpur (Malaysia) statt. An dem Treffen waren Vertreter von [Nicht-

                                                 
166 […] 
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Empfänger], Pirelli, [Nicht-Empfänger], Furukawa, Fujikura, Hitachi und Sumitomo 
beteiligt.167 Die Teilnahme von [Nicht-Empfänger], einem Unternehmen, das 
ausschließlich Erdkabel herstellt, deutet darauf hin, dass es bei diesem Treffen um 
Erdkabel ging.168 Bei diesem Treffen schlug [Nicht-Empfänger] eine […] Absprache 
in weniger strukturierter Form [Informationen über den Zeitraum vor der 
Zuwiderhandlung] mit einer begrenzten Anzahl an Mitgliedern, ohne 
Aufzeichnungen und schriftliche Vereinbarungen oder Regelungen und ohne 
förmlichen Vorsitzenden oder förmliches Sekretariat vor.169  

(140) Ein drittes A/R-Treffen europäischer und japanischer Unternehmen fand am 3. und 
4. Juni 1999 in Tokio statt. Das Treffen am 3. Juni konzentrierte sich auf 
Unterwasserkabel-Projekte. Teilnehmer waren zumindest die 
[Unternehmensvertreter B6] (Pirelli), [Unternehmensvertreter A2] ([...]) und 
[Unternehmensvertreter C2] (Sumitomo). Gegenstand des Treffens am 4. Juni waren 
Erdkabel-Projekte. An diesem Treffen nahmen Vertreter der „7 Brüder“ [„7 
Brothers“] teil (d. h. der vier großen japanischen Hersteller Sumitomo, Hitachi, 
Fujikura und Furukawa und dreier weiterer Hersteller ([Nicht-Empfänger], Pirelli 
und [Nicht-Empfänger].170 Der Kommission liegen zwar keine Aufzeichnungen zu 
diesem Treffen vor. […] kam es jedoch nicht zu einer endgültigen Einigung über die 
Bedingungen der neuen Kartellstruktur.171  

(141) Im vierten A/R-Treffen am 26. Juli 1999 sprachen [Nicht-Empfänger], Pirelli, 
Furukawa, Fujikura, Sumitomo und Hitachi in London über folgende Themen:  

(a) die Möglichkeit der Einbeziehung weiterer Mitglieder in das Kartell, 
insbesondere der folgenden Unternehmen:172  
- Sagem; zu diesem Unternehmen hatte der Vertreter von [...] 

([Unternehmensvertreter A2]) erklärt: "Sagem können wir demnächst, 
aber nicht über Nacht, als Mitglied aufnehmen (bereit zu zweiseitigen 
Gesprächen)" [„we can involve Sagem as member in near future but 
not overnight (ready to talk bilateral basis)“]; 

- ABB; die japanischen Hersteller hielten die Einbeziehung von ABB für 
"unbedingt erforderlich" [„absolutely necessary“], nachdem der 
Vertreter von [Nicht-Empfänger] erklärt hatte, die "Kapazität [von 
ABB] ist beschränkt" [„capacity [von ABB] is limited“];  

- Brugg; dieses Unternehmen sollte zwar als Mitglied aufgenommen 
werden. Die Aufnahme sollte aber zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen: "Soll Mitglied sein, aber nicht jetzt, da sie noch zögern, sich 
an Gesprächen zu beteiligen." [„To be a member but, at this moment 
they are reluctant to talk.“];  

- Mitsubishi und Showa; die vier japanischen Unternehmen erläuterten 
ihren Standpunkt zu diesen Unternehmen: "Politik der 4A gegenüber 

                                                 
167 […]  
168 […] 
169 […] 
170 […] 
171 […].  
172 […] 
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MK" [Mitsubishi und Showa] [„4A´s policy against MK“] [Mitsubishi 
und Showa];  

(b) Regelungen und Bedingungen für die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten:  

- Grundsätzlich sollen Projekte im Zusammenhang mit Spannungen ab 
mindestens 220 kV aufgeteilt werden. Nur in Ausnahmefällen und nur 
nach „sorgfältiger Erörterung“ [„careful discussion“] könnte ein 
Projekt im Zusammenhang mit Spannungen ab mindestens 220 kV 
"Frei" [„Free“] sein, d. h. nur dann könnten die einzelnen 
Unternehmen Preise unabhängig voneinander anbieten;  

- Projekte im Zusammenhang mit Spannungen unter 220 kV sollten 
grundsätzlich "Frei" [„Free“] sein; trotzdem sollten „Aufteilungen“ „in 
größtmöglichem Umfang“ [„Allo[cation]“ „as much as possible“] 
vorgenommen werden;  

- Nach internen Gesprächen der R-Unternehmen verständigten sich die 
R-Mitglieder darauf, dass die Unternehmen nach einem Jahr 
entscheiden sollten, ob je nach "Status der Externen" [„outsiders 
status“] auch 132 kV-Kabel einbezogen werden sollten. Als "Externe" 
[„Outsiders“] wurden die nicht am Kartell beteiligten Unternehmen 
bezeichnet. Um zu klären, ob 132 kV-Kabel einbezogen werden 
sollten, sollten die Unternehmen "ein reguläres Routinetreffen zum 
Austausch über die Situation" [„a routine and regular meeting to 
exchange the situation“] organisieren;  

- Für die Ausfuhrgebiete wurde Quoten von 40 % für die japanischen 
Hersteller und 60 % für die europäischen Hersteller bestätigt;  

- Es wurde über mehrere Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte im 
Zusammenhang mit Spannungen von 66-400 kV gesprochen. Ein 
Projekt in Zypern wurde eingehend erörtert. Dieses Projekt war 
offenbar [Nicht-Empfänger] zugeteilt worden. ([Nicht-Empfänger] 
wird in den Aufzeichnungen als „allottee“ bezeichnet.) Mehrere weitere 
Unternehmen hatten allerdings niedrigere Preise angeboten. In den 
Aufzeichnungen werden alle Unternehmen genannt, die ein Angebot 
für das Projekt vorgelegt hatten. Bei den Angeboten ist jeweils der 
Preis vermerkt. […] diese Fälle (in denen den Teilnehmern ein Projekt 
zugeteilt worden war und andere Unternehmen trotzdem Angebote mit 
niedrigeren Preisen vorgelegt hatten), waren Anlass für die Gespräche 
zwischen den japanischen und europäischen Herstellern über eine 
mögliche neue Absprache;  

(c) die bevorzugten Länder [bevorzugte Gebiete],  (siehe auch 
Erwägungsgrund (91)); in den Aufzeichnungen sind offenbar die Vorschläge 
vermerkt, die in dem vorherigen Treffen in Tokio unterbreitet wurden (alle 
betreffenden Gebiete für R); außerdem wurde notiert, welche Gespräche 
geführt wurden, nachdem [Unternehmensvertreter C2](Sumitomo) eine 
diesbezügliche Mitteilung verfasst hatte ([bevorzugte Gebiete] für R, 
[bevorzugte Gebiete] mit Reservierungen für R aufgrund lokaler Absprache 
[„local arrangement“]) und [bevorzugte Gebiete] noch ausstehend;  
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(d) den Grundsatz des Heimatgebiets, nach dem die japanischen Hersteller 
„R nachdrücklich aufgefordert hatten, ABB und Sagem zu überzeugen, 
[Japanisches Heimatsgebiet] 345 (für A) nicht anzugreifen/R hat nur zur 
Kenntnis genommen“173  

(e) die Benennung von Koordinatoren, da die europäischen Hersteller die 
japanischen Unternehmen drängten, „einen befugten A-Koordinator zu 
benennen, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden“.  

(142) Die Aufzeichnungen zu weiteren A/R-Treffen zeigen, dass die Treffen gewöhnlich 
nach dem gleichen Muster verliefen: Zunächst sprachen die Teilnehmer über die 
allgemeine Lage der Branche und, soweit erforderlich, über die Situation der 
einzelnen Teilnehmer. Anschließend wurden Themen wie die Einbeziehung 
möglicher weiterer Teilnehmer und die Situation von Wettbewerbern behandelt. Und 
schließlich konzentrierten sich die Gespräche auf Erd- und Unterwasserkabel-
Projekte in den Ausfuhrgebieten. Danach erörterten die Teilnehmer die Ergebnisse 
der letzten Ausschreibungen und die Aufteilung anstehender Projekte. Über den 
Grundsatz des Heimatgebiets wurde allgemein nicht häufig gesprochen. Er kam nur 
im Zusammenhang mit den in Abschnitt 3.3.1.1 (i), (ii) oder (iii) genannten Fällen 
zur Sprache.  

(143) Im A/R-Treffen am 19. Oktober 1999 sprachen [Nicht-Empfänger], [Nicht-
Empfänger], Pirelli, Furukawa, Fujikura, Sumitomo und Hitachi in Kuala Lumpur 
über folgende Themen:  

(a) die Einbeziehung weiterer Teilnehmer in das Kartell;  

- Sagem: „R explained that R has opened the door to Silec. […]“ [R 
erklärte, dass R Silec die Tür geöffnet habe. […]];  

- Brugg: „very difficult! Approach is possible but they like the game“ 
[sehr schwierig! Ansatz möglich, aber sie taktieren gerne];  

- ABB: „No further step mentioned by R.“ [R hat keinen weiteren Schritt 
genannt.] In den Aufzeichnungen ist auch ein Treffen von JPS und 
ABB im Juli 1999 belegt (siehe Erwägungsgrund (144)): „A explained 
ABB´ visit to A4 during 12 to 18. Sept and that ABB showed their 
interest to corprate [cooperate] something ad hoc basis. (A felt that still 
ABB has a strict regulation /rule internally.) A recommend R to have a 
meeting with ABB in HKG. A/R understood that ABB 's visiting A is a 
kind of signal to corporate [cooperate].“ [A berichtete über ABB-
Besuch bei A4 vom 12. bis 18. Sept. und erklärte, dass sich ABB an 
einer Ad-hoc-Zusammenarbeit interessiert gezeigt habe. (A war der 
Ansicht, dass bei ABB intern immer noch strenge Vorschriften/Regeln 
gelten.) A empfahl R ein Treffen mit ABB in HKG. A/R werteten den 
Besuch von ABB bei A als eine Art Signal zur Zusammenarbeit.]; 

- Mitsubishi und Showa: Die vier japanischen Hersteller, Furukawa, 
Fujikura, Hitachi und Sumitomo erläuterten ihre Politik gegenüber 
Mitsubishi und Showa; dieses Thema wurde bereits in dem Treffen am 
26. Juli 1999 behandelt (siehe Erwägungsgrund (141)). Offenbar 

                                                 
173 […] 
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konnten [Nicht-Empfänger], Pirelli und [Nicht-Empfänger] diese 
Haltung der japanischen Hersteller nicht nachvollziehen, da sie zur 
gleichen Zeit in [Japanisches Heimatsgebiet] ein Projekt mit Mitsubishi 
und Showa koordinierten. Die europäischen Unternehmen „… 
forderten A nachdrücklich auf, M/K einzubeziehen“ [„…asked A to 
include M/K strongly“];174  

(b) die Notwendigkeit der Benennung eines Koordinators für die japanischen 
Unternehmen Furukawa, Fujikura, Sumitomo und Hitachi: „R forderte A 
nachdrücklich auf, einen Koordinator für A zu benennen, um 
Missverständnisse/Kommunikationsprobleme zwischen A und R zu vermeiden. 
R erklärte, dass sie schon [Zeitraum] […] als Koordinator für R benannt 
hatten. A versprach, so bald wie möglich jemanden als Koordinator für A zu 
benennen.“ [„R strongly requested A to nominate A coordinator to avoid 
misunderstanding/miscommunication between A and R. R explained R already 
nominated […]175 as R coordinator one year ago. A promised to nominate 
someone as A coordinator as soon as possible.“]176 Diese Erklärung zeigt, dass 
die R-Mitglieder des Kartells spätestens seit 1999 so organisiert waren, dass 
ein „neutraler“ Vertreter beauftragt wurde. […] die A-Seite Schwierigkeiten 
hatte, einen „neutralen“ Vertreter zu benennen, weil die Unternehmen 
befürchteten, dass ein Hersteller sich die mit dieser Aufgabe verbundene 
Transparenz zum eigenen Vorteil zunutze machen würde;177  

(c) die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten; in den Aufzeichnungen 
heißt es, dass die im vorherigen A/R-Treffen vom 26. Juli 1999 „von A 
vorgeschlagene Änderung“ [„modification proposed by A“] (siehe 
Erwägungsgrund (141)) "bestätigt" [„reconfirmed“] wurde.178 Außerdem 
kamen die Teilnehmer überein, dass nur die Geschäfte, bei denen eine 
Aufteilung vorgenommen wurde, „berichtet und auf dem Positionsblatt 
erfasst“ [„reported and recorded on Position Sheet“] werden sollten. Und 
bezüglich der Berichterstattung bestätigten die Teilnehmer folgende 
Regelung:179  

 

Voltage 
[Spannung]  

Enquiry 
[Anfrage]  

General 
[Allgemeines]  

Status 
[Status] 

Award 
[Zuschlag]  

220 KV 
and above 
[220 kV 
und höher]  

Should report 
[Zu berichten]  

Principle 
[Grundsatz]  

Allocation 
[Aufteilung]  

Report&Record 
[Berichten und 
erfassen]  

Exception 
[Ausnahme]  

Free 
[Frei]  

No report 
[Kein Bericht]  

                                                 
174 […] 
175 Ein […] Angestellter. 
176 […].  
177 […] 
178 […] 
179 […] 
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Voltage 
[Spannung]  

Enquiry 
[Anfrage]  

General 
[Allgemeines]  

Status 
[Status] 

Award 
[Zuschlag]  

220 KV below 
[Weniger als 
220 kV] 

Report if 
necessary 
[Bericht, wenn 
erforderlich]  

Principle 
[Grundsatz]  

Free 
[Frei]  

No report 
[Kein Bericht]  

Exception 
[Ausnahme]  

Allocation 
[Aufteilung]  

Report&Record 
[Berichten und 
erfassen]  

 

(144) Zusätzlich zu den A/R-Treffen kam [Unternehmensvertreter C2] (Sumitomo) 
zwischen dem 31. August und dem 15. September 1999 mehrfach zu zweiseitigen 
Treffen mit Vertretern europäischer Unternehmen zusammen. Einmal fand ein 
zweiseitiges Treffen mit Vertretern von ABB in Japan statt.180 […] Die Vertreter von 
ABB bekundeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit auf Ad-hoc-Basis bei drei 
Projekten in den Ausfuhrgebieten. Offenbar kam es nicht zu einer abschließenden 
Vereinbarung, und die Unternehmen konnten sich in freiem Wettbewerb um diese 
drei Projekte bemühen.181 Dies war damals das übliche Vorgehen. Auch in dem A/R-
Treffen am 19. Oktober 1999 beispielsweise wurden drei Projekte als "frei" [„free“] 
definiert, nachdem man sich nicht auf eine Aufteilung hatte verständigen können: 
„A/R finally decided above 3 projects would be free unfortunatly“ 
[Bedauerlicherweise haben A/R schließlich entschieden, dass drei Projekte leider frei 
sein würden].182  

(145) […] zumindest Sumitomo und Hitachi hatten de facto den Grundsatz des 
Heimatgebiets in diesem Zeitraum befolgt. […] drei Projekte im europäischen 
Heimatgebiet Ende der 1990er Jahre […], die Gegenstand von Diskussionen der 
europäischen und der japanischen Hersteller waren. Infolge dieser Diskussionen 
hätten Sumitomo und Hitachi darauf geachtet, dass diese Projekte nicht ihnen, 
sondern den europäischen Herstellern angeboten wurden. Dazu hätten Sumitomo und 
Hitachi schwache Präsentationen vorgetragen, lange Lieferfristen angeboten oder 
unattraktive Angebote unterbreitet.183 […] die europäischen Hersteller hatten sich im 
Gegenzug für die Unterstützung durch Sumitomo und Hitachi bei diesen Projekten 
verpflichtet, den japanischen Herstellern ein Projekt auf [Nicht-EWR Territorium] 
zukommen zu lassen.184  

2000 

(146) 2000 haben mindestens vier A/R-Treffen unter Beteiligung von [Nicht-Empfänger], 
Pirelli, Sumitomo, Hitachi, Fujikura und Furukawa stattgefunden. […] 
Terminkalendereinträge aus dem relevanten Zeitraum […], die Zusammenkünfte am 
1. und 2. März, am 11. Mai, im Juli und am 29. November 2000 belegen.185 Nach 
diesen Einträgen waren an den Treffen mindestens die [Unternehmensvertreter A2] 

                                                 
180 […] 
181 […] 
182 […] 
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184 […] 
185 […] 
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und [Unternehmensvertreter A1] ([...]), [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter F1] (Fujikura), [Unternehmensvertreter E2] (Furukawa) 
[Unternehmensvertreter C2] (Sumitomo) und [Unternehmensvertreter D1] (Hitachi) 
beteiligt. Allerdings waren möglicherweise nicht alle Teilnehmer bei allen Treffen 
anwesend. Anhang I enthält weitere Informationen zu diesen Treffen. 
Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zu den A/R-Treffen im Juli und 
im November 2000 zufolge scheint über Projekte in den Ausfuhrgebieten und über 
die „Externen“ ABB, Brugg, [Nicht-Empfänger], Mitsubishi und Showa sowie über 
die koreanischen Unternehmen gesprochen worden zu sein.186 

(147) Terminkalendereinträge von [Unternehmensvertreter ] ([…]) vom 9. Februar 2000 
zeigen, dass während dieses Zeitraumes der Grundsatz des Heimatgebiets 
eingehalten wurde.187 An diesem Tag notierte [Unternehmensvertreter] (i) die 
Zuteilung des NorNed-Projekts für die europäischen R-Hersteller und den Verzicht 
von Furukawa auf ein eigenes Angebot („(R) NORNED Y decline“ [(R) NORNED 
Y verzichtet]) sowie (ii) die Zuteilung zweier weiterer Projekte beim Kunden Viking 
ebenfalls für R.  

(148) Ein Eintrag am 17. April 2000 im Terminkalender von [Unternehmensvertreter ] 
([…]) gibt Aufschluss über den Mechanismus der Unterbreitung von 
Scheinangeboten für Projekte in den Ausfuhrgebieten, bei denen eine Aufteilung 
vereinbart worden war.188 […] in diesem Terminkalendereintrag seien die Ergebnisse 
einer Zusammenkunft der japanischen Hersteller an diesem Tag protokolliert 
worden. In dieser Zusammenkunft wurden die in einer Ausschreibung über ein 
Erdkabel-Projekt außerhalb des EWR anzubietenden Preise vereinbart. […] nannte 
das jeweils als Auftragnehmer vorgesehene Unternehmen nach der Zuteilung des 
betreffenden Projekts den übrigen Kartellmitgliedern seinen Angebotspreis. Andere 
Hersteller übermittelten dann Scheinangebote, deren Preise um zuvor vereinbarte 
Prozentanteile über diesem Preis lagen.  

(149) Zwischen April und Juni 2000 kam ABB zum Kartell hinzu. In diesem Zeitraum kam 
[Unternehmensvertreter I4] (ABB) mit [Unternehmensvertreter X] (damals Vice 
President der Hochspannungssparte bei [Nicht-Empfänger]) [Position eingenommen 
von Unternehmensvertreter X] zusammen,189 um zu erörtern, bei welchem 
Unternehmen die Wahrscheinlichkeit höher sei, dass es den Zuschlag für ein Projekt 
in Europa erhalten würde.190  

(150) […] mit Vergeltungsmaßnahmen durch Pirelli konfrontiert, als […] im April oder 
im Mai 2000 den Zuschlag für ein Projekt in Italien erhielt. Pirelli konkurrierte dann 
mit ABB um ein Projekt in Malmö (Schweden). […] betrachtete dieses Verhalten als 
Vergeltung dafür, dass ABB gegen den Grundsatz des Heimatgebiets in Europa 
verstoßen hatte.191  

(151) Dass ABB über die Aufteilung von Projekten in Europa informiert war, geht auch 
aus einer […] internen E-Mail vom 10. April 2000 hervor. Darin heißt es: „I suspect 

                                                 
186 […] 
187 […] 
188 […] 
189 ID […], Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
190 […] 
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that when Nicht-Empfänger] let Viking go to Pirelli and NorNed to us, the NSI 
[North Sea Interconnector, eine Verbindung zwischen Norwegen und England] 
became their compensation.“ [Ich vermute, dass [Nicht-Empfänger] als Ausgleich 
dafür, dass es Viking an Pirelli und NorNed an uns gehen ließ, das NSI-Projekt 
[North Sea Interconnector, eine Verbindung zwischen Norwegen und England] 
bekommen hat.192  

(152) Weitere Beweismittel dafür, dass die Anwendung eines Mechanismus zur Aufteilung 
von Märkten und Kunden in Europa durchaus bekannt war, finden sich in Notizen 
von [Unternehmensvertreter ] ([…]) im Zusammenhang mit einem internen Treffen 
[…] am 14. April 2000:  

„HV  

Western Europe only active on home market 

  France closed  

  Italy closed 

  N: changing“  

[HS  

Westeuropa nur auf dem Heimatmarkt tätig 

  Frankreich dicht 

  Italien dicht 

  N: ändert sich].193  

(153)  ([…]) erinnert sich, dass ABB etwa im Juli 2000 zur Ordnung gerufen wurde, als der 
Eindruck entstanden war, dass ABB die Vereinbarung über die Zuteilung eines 
Projekts in den Ausfuhrgebieten missachtet hatte. […] hatte ABB einen zu niedrigen 
Preis angeboten. Als ABB zur Stellungnahme aufgefordert wurde, erklärte das 
Unternehmen, dass ihm im Angebot ein Fehler unterlaufen sei. ABB räumte aber 
nicht ein, gegen die Absprachen verstoßen zu haben.194  

(154) In den Aufzeichnungen zum A/R-Treffen im Juli 2000 wird auf „P.S.“ Bezug 
genommen. Dies deutet auf das Gespräch über ein Positionsblatt hin.195 Das erste 
verfügbare Positionsblatt stammt vom 12. September 2000. Den genannten Projekten 
zufolge muss es aber früher erstellt worden sein (wohl im Frühjahr oder im Sommer 
2000). Das Blatt enthält ein Excel-Arbeitsblatt, das sich im Besitz von 
[Unternehmensvertreter ] ([…]) befand.196 Nach Auskunft von 
[Unternehmensvertreter] wurden die Positionsblätter von [Unternehmensvertreter 
A1] ([...]) erstellt.197  

                                                 
192 […]. Das Viking-Projekt war zunächst in der A/R-Konfiguration zugeteilt worden, vergleiche 

Erwägungsgründe (145) und (147). Schließlich wurde das NorNed-Projekt aber unter ABB und Nexans 
aufgeteilt und das NSI-Projekt von einem Konsortium übernommen.  

193 […].  
194 […] 
195 […] 
196 […] 
197 […] 
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(155) Auf dem Positionsblatt werden mehrere Erd- und Unterwasserkabel-Projekte in 
Ländern außerhalb der Union sowie ein Unterwasserkabel-Projekt in Griechenland 
genannt. Bei den Erdkabel-Projekten unterscheidet das Projektblatt zwischen bereits 
zugeteilten Projekten, bei denen keine Vereinbarung erzielt worden war, und 
Projekten, für die in der Zukunft „eine Regelung zu treffen“ [„to be arranged“] war. 
Die Kabel waren für Spannungen zwischen […] kV und […] kV ausgelegt. Im 
Abschnitt Unterwasserkabel wurden offenbar künftige Projekte erfasst, bei denen 
allerdings noch kein Zuschlag erteilt worden war. Der kollusive Charakter der 
Inhalte wird jedoch im Zusammenhang mit einem der Projekte deutlich, bei dem 
vermerkt wurde: „PI [Pirelli] ready to cooperate“ [PI [Pirelli] zur Zusammenarbeit 
bereit]. Die zu liefernden Stromkabel waren für Spannungen zwischen […] kV und 
[…] kV ausgelegt.198  

2001 

(156) Im Januar 2001 wurde [Unternehmensvertreter I3] (ABB) [Position] der 
Hochspannungssparte von ABB. […] [Unternehmensvertreter I3] wurde von seinem 
Vorgesetzten angewiesen, dafür zu sorgen, dass er bei den kollusiven 
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Stromkabeln bei ABB in zentraler 
Funktion beteiligt wäre.199  

(157) Am 22. Februar 2001 nahmen [Nicht-Empfänger], Pirelli, Sumitomo, Hitachi, 
Furukawa und Fujikura an einem A/R-Treffen teil. Aufzeichnungen aus dem 
relevanten Zeitraum zufolge sprachen die Teilnehmer über die Beteiligung von 
Sagem, ABB, Taihan und LG und EXSYM:200 

- „[…] Nexans expects sign of policy change.“  

- „Brugg seems more cooperative.“201  

- „ABB is little bit "predictable" not past as "unpredictable.“  

- „Korea understands the current international discussion. .[company 
representative N2] of TEC [Taihan] confirmed cooperation of [project outside 
the EEA] bulk tender on behalf of both TEC and LG under the following pre-
conditions: They want preference of [follow three projects in the export 
territories]. AR basically agreed on 1. & 2. (3. has to be discussed among 6A 
companies later).“ 

- […] Nexans erwartet Anzeichen für eine Änderung der Politik.  

- Brugg scheint eher zur Zusammenarbeit bereit zu sein.  

- ABB ist wenig ‚verlässlich‘, um nicht zu sagen ‚unberechenbar‘.  

- Korea versteht die gegenwärtige internationale 
Diskussion. [Unternehmensvertreter N2] von TEC [Taihan] hat die 
Zusammenarbeit für [Projekt außerhalb des EWR] TEC und LG unter 
folgenden Bedingungen bestätigt: Sie verlangen eine Vorzugsbehandlung bei 

                                                 
198 […] 
199 […]; 
200 […] 
201 Brugg wird in den Aufzeichnungen mehrfach genannt.  
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[drei Projekte in den Ausfuhrterritorien]. AR grundsätzlich einverstanden mit 1 
& 2. (3 muss später unter den 6A-Unternehmen diskutiert werden).]202  

(158) Das letztgenannte Angebot macht deutlich, dass Taihan und LG sich zu diesem 
Zeitpunkt der Kartellabsprachen bewusst waren und dass beide Unternehmen die 
Absprachen einhielten, sowie dass Showa und Mitsubishi in die internen 
Verhandlungen der japanischen Unternehmen einbezogen waren. (6A bezieht sich 
auf Fujikura, Furukawa, Hitachi und Sumitomo sowie auf Showa und Mitsubishi.)  

(159) Dies wird auch durch andere Formulierungen in den Aufzeichnungen zu diesem 
Treffen bestätigt:203  

[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: „One consortium of (Nx) [Nexans], ABB & P 
[Pirelli] preferred. Y/F [Furukawa/Fujikura], Mit [Mitsubishi] and Korea [LG und 
Taihan] will cover. Price level should be deliberated.“ [Ein Konsortium bestehend 
aus (Nx) [Nexans], ABB & P [Pirelli] bevorzugt. Y/F [Furukawa/Fujikura], Mit 
[Mitsubishi] und Korea [LG und Taihan] geben Scheinangebote ab. Das Preisniveau 
sollte diskutiert werden.“]  

Diese Formulierung zeigt ebenfalls, dass nach der Zuteilung eines Projekts der Preis 
in einer gemeinsamen Absprache festgelegt wurde und dass die übrigen Teilnehmer 
„Scheinangebote“ vorlegten, um sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Unternehmen bei den betreffenden Projekten tatsächlich den Zuschlag erhielten.204  

(160) Die Haltung von Showa wurde detaillierter erläutert:205  

[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: „Sho [Showa] agreed to increase price level to 
Nx´s [Nexans] one. If Nx gets contract, Sho will be subcontracted for some portion.“ 
[Sho [Showa] vereinbarte, den Preis auf das Niveau von Nx [Nexans] anzuheben. 
Wenn Nx den Auftrag erhält, wird Sho in gewissem Umfang als Unterauftragnehmer 
einbezogen.]  

Offenbar konnten die Parteien also auch die Vergabe von Unteraufträgen als 
Gegenleistung für „Unterstützung“ bei der Bewerbung um ein Projekt vereinbaren.  

(161) Die Beteiligung von Brugg an der Zuteilung von Projekten unter A/R in diesem 
Zeitraum wurde ebenfalls bestätigt.206  

[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: „P was lowest amongst ( ) bidders at 6.8M$. Br 
[Brugg] complained price level to make it lower and then to agree to 6.8.“ [P war 
mit 6,8 Millionen $ der günstigste ( ) Bieter. Br [Brugg] beschwerte sich über den 
Preis, um eine Senkung zu erreichen und war schließlich mit 6,8 einverstanden.]  

(162) Um die übrigen Unternehmen über wichtige anstehende Projekte in den 
Heimatgebieten zu unterrichten, wiesen die [Unternehmensvertreter A2] und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zudem die übrigen Parteien darauf hin, dass 
die Frist für das NSI-Projekt (NSI = North Sea Interconnector) verlängert werden 
sollte.207  
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(163) Im März 2001 wurde [Unternehmensvertreter I3] (ABB) von seinem Vorgänger, 
[Unternehmensvertreter I2], den [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) und 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) vorgestellt. In diesem Treffen in einem Hotel in 
Zürich wurde [Unternehmensvertreter I3] über die Kartellabsprachen und die 
Gestaltung der rechtswidrigen Zusammenarbeit unterrichtet. […] 
[Unternehmensvertreter I3] war klar, dass seine Aufgabe darin bestand, die 
Zusammenarbeit der Unternehmen fortzusetzen, die bereits bestanden hatte, bevor 
ihm die Zuständigkeit für das Kabelgeschäft übertragen worden war. 
[…][Unternehmensvertreter I3] habe diesem Treffen entnommen […], dass die 
[Unternehmensvertreter I2], [Unternehmensvertreter A2] und 
[Unternehmensvertreter B1] in der Vergangenheit bei Ausschreibungen 
zusammengearbeitet und über Unterwasserkabel-Projekte gesprochen hatten.208  

(164) Am 25. April 2001 nahmen mindestens Nexans, Hitachi und Sumitomo am zweiten 
A/R-Treffen dieses Jahres teil.209  

(165) Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zeigen, dass die A-Seite dafür 
zuständig war, die Zusammenarbeit der mit ihr assoziierten Unternehmen Showa, 
Mitsubishi, LG und Taihan sicherzustellen: „[…] It seemed that MK [Mitsubishi and 
Showa] started discussion toward integration, but not known how it goes on.“ [[…] 
Offenbar hatten MK [Mitsubishi und Showa] zwar Diskussionen über eine 
Einbeziehung begonnen, wussten aber nicht, wie es weitergehen sollte.]  
Außerdem heißt es in den Aufzeichnungen: „A contacted TH & LG [Taihan and LG 
Cable] to harness them into scheme. On case by case basis, continue to contact them, 
who have short site [sic] and short temper but seem to want cooperation“.[A setzte 
sich mit TH und LG [Taihan und LG Cable] in Verbindung, um diese Unternehmen 
auf die Regelung zu verpflichten. Von Fall zu Fall weiterhin Kontakte mit ihnen; sie 
denken kurzsichtig und reagieren aufbrausend, scheinen aber an einer 
Zusammenarbeit interessiert zu sein]210  

(166) In diesem Sinne berichteten R-Teilnehmer auch über die Aktivitäten in Europa und 
über die Entwicklungen in Bezug auf ABB, Brugg und Sagem: „ [company 
representative I3] [ABB] (…) contacted  [company representative A2] of Nexans to 
try to seek some possibilities. [company representative A2] reports ABB becomes a 
little bit more reasonable. Sagem, Brugg still has large appetite“ 
[[Unternehmensvertreter I3] [ABB] (…) hat [Unternehmensvertreter A2] von 
Nexans kontaktiert, um Möglichkeiten auszuloten. [Unternehmensvertreter A2] 
berichtet, ABB wird etwas vernünftiger. Sagem, Brugg hat immer noch großen 
Appetit.]211  

(167) Je nach Aufteilung eines Projekts wandte Nexans sich jedoch auch direkt an die mit 
der A-Gruppe assoziierten Unternehmen, um sich der Mitwirkung dieser 
Unternehmen zu versichern [Projekt in den Ausfuhrgebieten]: „NX [Nexans] 
contacted K [Showa] to succeed in sharing among NX, Brugg and K.“ [NX [Nexans] 
hat K [Showa] kontaktiert, um die Aufteilung unter NX, Brugg und K zu klären.]212  
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(168) Aus den Aufzeichnungen zu diesem A/R-Treffen geht hervor, dass die Parteien auch 
die Unterbreitung von Scheinangeboten für Projekte in den Ausfuhrgebieten 
vereinbarten: „[…] Cover bids should be mixed between A and R.“ [[…] 
Scheinangebote sollten mal von A und mal von R kommen.]213  

(169) Außerdem konnten Parteien, die bei einem zugeteilten Projekt entgegen den 
getroffenen Absprachen keinen Zuschlag erhalten hatten, Entschädigungen von der 
anderen Seite verlangen. Offensichtlich bemühte sich Pirelli um ein Projekt in den 
Ausfuhrgebieten, das bereits den koreanischen Unternehmen zugeteilt worden war. 
Daher stellten die Parteien fest: „If PI [Pirelli] gets order, 4A and 2K need to have a 
meeting to find the way to compensate them.“ [Wenn PI [Pirelli] den Auftrag 
bekommt, müssen 4A und 2K zusammenkommen, um zu klären, wie sie entschädigt 
werden können.]214  

(170) Außerdem erörterten die Parteien eingehend die Aufteilung von Projekten in [Nicht-
EWR Territorium]: „Zur Aufteilung des Geschäfts in [nicht-EWR Territorium]: 
„regarding how to allocate [non-EEA territory] business, "Even" was confirmed 
between A and R starting with this [project name]. Up to filling up R´s deficit of 18 
km), allocation shall automatically be given to R and then changed to A. Then it 
reciprocally and automatically be given to A or R to balance each total cable 
"length" given to A and R.“ [zur Aufteilung des Geschäfts in [Nicht-EWR 
Territorium], „Zu gleichen Teilen“ wurde von A und R bestätigt; beginnend mit 
[Name des Projekts]. Bis der Rückstand von R (18 km) ausgeglichen ist, erfolgt die 
Zuteilung automatisch an R; danach an A. Anschließend automatisch abwechselnd 
an A oder R, damit A und R insgesamt auf die gleiche „Länge“ der zu verlegenden 
Kabel kommen.]215  

(171) Auch das Stromkabel-Zubehör wurde Gegenstand spezifischer Absprachen zwischen 
den Parteien: „Non-Proliferation of Joints: (…) NX [Nexans] claims that members 
should control supply of accs of 220KV and above cables (110kV cable accs 
situation to complicated). 216 Proposal from PI [Pirelli]: Accs for 220kV and above 
cables. 1) Accs(materials): all members to declare who they to and what control they 
have 2) Technology: Proposal to promote EPDM design of one piece joint. Each 
member to consider their design and bring info to the next meeting“ [Keine 
Weitergabe von Verbindungsmuffen: (…) NX [Nexans] meint, dass die Mitglieder 
die Lieferung von Zubehör für Kabel für Spannungsbereiche ab mindestens 220 KV 
kontrollieren sollten. (Bei Zubehör für 110 kV-Kabel ist die Sache zu kompliziert.) 
Vorschlag von PI [Pirelli]: Zubehör Kabel für Spannungsbereiche ab mindestens 
220 kV: 1) Zubehör: Alle Mitglieder sollen erklären, wen sie beliefern und welche 
Kontrollen sie eingerichtet haben. 2) Technologie: Vorschlag zur Förderung der 
Konstruktion von EPDM-Verbindungsmuffen. Jedes Mitglied soll seine 
Konstruktion prüfen und beim nächsten Treffen berichten].217  

(172) Da einige mit den japanischen und europäischen Unternehmen konkurrierende 
Kabelhersteller (zum Beispiel Taihan oder LG) bestimmte Verbindungsmuffen nicht 
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216 Nexans zufolge war die Situation bei 110 kV-Kabeln kompliziert. Wahrscheinlich war gemeint, dass es 

zu schwierig wäre, die gleiche Strategie auch bei Kabeln für Spannungen unter 220 kV zu verfolgen. 
217 […] 
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selbst herstellten, mussten sie auf die japanischen und die europäischen Hersteller 
zurückgreifen um die benötigten Muffen von ihnen zu beziehen, wenn sie bei 
bestimmten Projekten konkurrieren wollten.218 Durch die Beschränkung des Zugangs 
zu den Verbindungsmuffen befanden sich die japanischen und die europäischen 
Hersteller in einer besseren Position, um erstens den Wettbewerb auf dem 
Stromkabelmarkt einzuschränken, indem sie Dritte am Zugang zu Zubehör hinderten, 
und zweitens, um andere Wettbewerber zur Einhaltung der Kartellabsprachen zu 
bewegen.219  

(173) Über neue Kartellmitglieder wurde auch im A/R-Treffen am 11. Juni 2001 wieder 
gesprochen. An diesem Treffen nahmen Vertreter mindestens von Hitachi und 
Sumitomo, wahrscheinlich aber auch von Furukawa, Fujikura, Nexans und Pirelli 
teil.220 In Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum wird ABB als „Problem" 
bezeichnet: "ABB, wie kann man sie einspannen" [„ABB, how to harness them"], 
während [Empfänger] "Interesse zeigt" ["shows interest"] an einem Projekt in den 
Ausfuhrgebieten.221  

(174) Die Teilnehmer verabschiedeten auch ihren Kollegen [Unternehmensvertreter Y] 
(einen Vertreter von [Nicht-Empfänger]), der Ende Juni 2001 in Ruhestand ging. In 
den Aufzeichnungen findet sich folgender Hinweis zu [Unternehmensvertreter Y]: 
"[Zeitraum] an 'Zusammenarbeit' beteiligt." [„[time period] involved with 
'cooperation'.“]222 Dies zeigt einerseits, dass die Teilnehmer im Laufe der Jahre enge 
persönliche Beziehungen aufgebaut hatten […].  

(175) In den Aufzeichnungen werden zwei Projekte im Zusammenhang mit der Union 
bzw. dem EWR genannt:  

(a) die Verbindung zwischen Spanien und Marokko – Unterwasserkabel, 400 oder 
500 kV – und  

(b) das NorNed-Projekt – Unterwasserkabel, 450 kV – zur Herstellung einer 
Verbindung zwischen Norwegen und den Niederlanden; dieses Projekt wurde 
den Aufzeichnungen zufolge zwischen ABB (70 %) und Nexans (30 %) 
aufgeteilt.223  

(176) […] beide Projekte den europäischen R-Herstellern zugeteilt wurden.224 Über diese 
Projekte wurde auch in späteren A/R-Treffen noch gesprochen.  

(177) Am 19. Juli 2001 schickte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) eine E-Mail an die 
[Unternehmensvertreter D1] (Hitachi) und [Unternehmensvertreter F1] (Fujikura), 
die in Kopie auch an die [Unternehmensvertreter B7], [Unternehmensvertreter B3] 
und [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli), [Unternehmensvertreter E2] (Furukawa) 

                                                 
218 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
219 Ob „Externen“ Zugang zu Zubehör gewährt werden sollte, war im Kartellzeitraum häufig Gegenstand 

der Gespräche, beispielsweise im A/R-Treffen am 20. Juni 2002, […]., und in Bezug auf das 
koreanische Unternehmen Taihan in ID […], Nachprüfung bei Nexans. 

220 […] für die europäischen und die japanischen Unternehmen nahmen gewöhnlich dieselben Personen an 
diesen Treffen teil. Siehe auch […] 

221 […] 
222 […] 
223 […] Siehe Erwägungsgrund (147), wo erwähnt wird, dass sich Furukawa bereit erklärt hatte, bei diesem 

Projekt von einem Angebot abzusehen.  
224 […] 
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und [Unternehmensvertreter C2] (Sumitomo) ging.225 Dies ist die erste bekannte an 
mehrere Parteien gerichtete E-Mail, und diese E-Mail bildet den Auftakt 
kontinuierlicher und häufiger E-Mail-Kontakte zwischen den Parteien im Laufe der 
nächsten Jahre.  

(178) In seiner E-Mail kündigte [Unternehmensvertreter A1] mehrere neue aufzuteilende 
Projekte in den Ausfuhrgebieten an. Außerdem drängte er die japanischen Hersteller, 
sich stärker um die regelmäßige Einbeziehung von Showa, Mitsubishi, LG und 
Taihan in die Kartellabsprachen zu bemühen. Ansonsten könnten Nexans und Pirelli 
die europäischen Unternehmen ABB, Brugg und Sagem nicht einbinden.  

„Results of A action vis a vis MIT, SHOW and LG/TH is extremely poor and 
desappointing in particular as demonstrated in [a project in the export territories]. 
STATISTICS OF PAST PROJECTS AND POTENTIAL ON NEW PROJECTS SHOW 
THERE IS ROOM TO SATISFY EVERYBODY BUT IF "A" STAYS ON ITS 
POSITION NOT TO INVOLVE SH, MIT, LG/TH on regular basis our scheme has 
great likelyhood to fully collapse soon. We therefore urge A to react otherwise we 
wont be able to do anything long with AB, BRG, SAGEM etc“ 
[Ergebnisse des Vorgehens von A gegenüber MIT, SHOW und LG/TH 
außerordentlich dürftig und enttäuschend; besonders deutlich bei [Projekt in den 
Ausfuhrterritorien]. STATISTIKEN FRÜHERER PROJEKTE UND POTENZIALE 
NEUER PROJEKTE ZEIGEN, DASS FÜR ALLE GENUG VORHANDEN IST. 
WENN ‚A‘ ABER DABEI BLEIBT, dass SH, MIT, LG/TH nicht regelmäßig 
einbezogen werden, wird unsere Regelung sehr wahrscheinlich bald völlig 
zusammenbrechen. Deshalb muss A sein Verhalten unbedingt ändern; sonst können 
wir bei AB, BRG SAGEM usw. auf Dauer nichts ausrichten].226  

(179)  [Unternehmensvertreter D1] (Hitachi) antwortete am 26. Juli 2001 und erläuterte 
seinen Standpunkt bezüglich der neuen Projekte. Bezüglich eines der Projekte in den 
Ausfuhrgebieten erläuterte er, dass die "Externen, z. B. […] ([…]), ABB, […] 
einbezogen werden. Show oder Mit zeigen gewisses Interesse". Außerdem schrieb 
[Unternehmensvertreter D1], (i) dass die japanischen A4-Unternehmen (Sumitomo, 
Hitachi, Furukawa und Fujikura) sich mit Showa und Mitsubishi in Verbindung 
gesetzt und diesen Unternehmen einen Vorschlag zur "grundlegende[n] Gestaltung 
der regulären Tabelle" [„the basic scheme of regular table“] unterbreitet hätten, 
sowie dass diese Unternehmen ihnen ihre Stellungnahmen bis Mitte oder 
Ende August zukommen lassen würden, und (ii) dass LG und Taihan wegen des 
Verhaltens von Pirelli verärgert waren, das offenbar gegen die Interessen der 
koreanischen Unternehmen verstieß; sie („K“) hätten sich jedoch zu einer 
Zusammenkunft mit den japanischen A-Unternehmen und den europäischen R-
Unternehmen bereit erklärt. Zu einem Projekt in [Japanisches Heimatsgebiet] 
schrieb[Unternehmensvertreter D1]: "Unbedingt A (Heimatgebiet von A). Wir sind 
über das Verhalten von ABB äußerst besorgt." [„Absolutely A (A´s home territory). 
We are very concerened about ABB´s behaviour.“]227  

(180) Ebenfalls am 26. Juli 2001 kamen die [Unternehmensvertreter I3] (ABB) und 
[Unternehmensvertreter B6] (Pirelli) in Zürich zusammen: Die Gespräche 

                                                 
225 […] 
226 […] 
227 […] 



DE 47  DE 

konzentrierten sich auf die Aufteilung der dänischen Windpark-Projekte Nysted und 
Rødsand.228 Nach diesem Treffen kam es am 11. Oktober 2001 und am 23. Oktober 
2001 zu weiteren Kontakten zwischen Vertretern von ABB und Pirelli. In einer 
Telefonkonferenz am 23. Oktober 2001 vereinbarten die beiden Parteien den Preis, 
den ABB im Angebot mindestens fordern sollte. Auf diese Weise sollte sichergestellt 
werden, dass Pirelli den Zuschlag für das Rødsand-Projekt erhielt.229 ABB sollte im 
Gegenzug den Nysted-Auftrag bekommen. […] der Preis, den Pirelli ABB für das 
Angebot beim Rødsand-Projekt genannt hatte, über dem Preis lag, den ABB 
normalerweise angeboten hätte.230 Schließlich erhielten beide Parteien die Aufträge, 
so wie im Vorfeld vereinbart.  

(181) Die Kontakte zwischen den japanischen A4-Unternehmen sowie Showa und 
Mitsubishi führten schließlich zu einer Verpflichtung seitens der beiden 
letztgenannten Unternehmen. Die Aufzeichnungen zum A/R-Treffen am 
5. September 2001 belegen die Bereitschaft von Showa und Mitsubishi, sich als 
„Mitglieder" anzuschließen und somit an den A/R-Treffen künftig unmittelbar 
teilzunehmen: „Mit/Show (…) declared to intention to be a member respectively 
taking in mind they are not equal to majour 4.“ [Mit/Show (…) haben ihre 
Bereitschaft bekundet, Mitglieder zu werden, wobei ihnen bewusst ist, dass sie den 
großen 4 nicht gleichgestellt sind.]231 An diesem Treffen waren Vertreter mindestens 
von Sumitomo, Fujikura, Hitachi, Nexans und Pirelli beteiligt.232  

(182) In diesem A/R-Treffen waren interne Entwicklungen bei Pirelli, Nexans, Mitsubishi 
und Showa, Furukawa und Fujikura und ABB Gegenstand des ersten allgemeinen 
Teils der Zusammenkunft.[Unternehmensvertreter C2](JPS) setzte sich mit 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) in Verbindung, vermutlich, um sich über die 
Absichten von ABB hinsichtlich des in Erwägungsgrund (179) genannten Projekts in 
[Japanisches Heimatsgebiet] zu informieren.233  

(183) Nichtsdestotrotz blieb die Beziehung zwischen Pirelli und Nexans auf der einen Seite 
und ABB auf der anderen Seite gespannt. Pirelli berichtete über einen erheblichen 
Verlust bei einem Projekt im Vereinigten Königreich, der durch das Verhalten von 
ABB entstanden sei.234  

(184) […] Zwei Tage später, am 7. September 2001, fand das erste A/R/K-Treffen statt.235 
Informationen über andere Teilnehmer als […] sind nicht verfügbar. LS Cable, 
Furukawa, Showa und Mitsubishi bestreiten die Teilnahme an diesem Treffen 
ausdrücklich.236 Wahrscheinlich waren bei diesem Treffen Taihan sowie die 
Teilnehmer anwesend, die auch bereits am Treffen am 5. September 2001 
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236 ID […], Vorbringen von LS Cable vom 9. Februar 2012; ID […], Erwiderung von Showa vom 

30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Mitsubishi 
vom 20. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Furukawa 
vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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teilgenommen hatten; Hitachi, Fujikura, Nexans und Prysmian haben die Teilnahme 
an diesem Treffen nämlich nicht bestritten.  

(185) Die [Unternehmensvertreter C2] (JPS) und [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) 
kamen am 12. November 2001, am Tag vor dem A/R-Treffen am 13. November 
2001, mit den [Unternehmensvertreter L2] und [Unternehmensvertreter L1] (Sagem) 
zusammen. […]Aufzeichnungen zu diesem Treffen […], aus denen zu entnehmen ist, 
dass Sagem die Aufteilung zwischen A/R bewusst war und dass sich Sagem daran 
beteiligt hat.237 In diesem Treffen erkannte Sagem [Japanisches Heimatsgebiet] als 
"japanisches Heimatgebiet" ["Japanese home territory"] an und verpflichtete sich, 
das Angebot der japanischen Hersteller in diesem Gebiet zu unterstützen.238  

(186) Am Tag nach dem Treffen mit Sagem, d. h. am 13. November 2001, fand ein A/R-
Treffen in London statt. Teilnehmer waren die [Unternehmensvertreter B1], 
[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B7] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS), [Unternehmensvertreter C2] und 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS).239 In diesem Treffen bestätigte 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans), dass Gespräche mit Sagem möglich seien.240 
Die Aufzeichnungen verweisen auf die neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen 
JPS und VISCAS und auf die geplante Gründung von EXSYM (bezeichnet als 
„M/K“). [Unternehmensvertreter A2] erklärte, EXSYM sei "willkommen sich dem 
Kreis anzuschließen" [„welcome to join the circle“].241 ABB würde sich seiner 
Ansicht nach jedoch nicht in das Kartell einklinken, und das Verhalten von ABB sei 
"unberechenbar" [„unpredictable“].242 Nexans und Pirelli bemerkten, ABB sei 
"Agressiv in Europa. Aktiv bei 400 kV. London, Dänemark, Spanien, Österreich" 
["Aggressive in Europe. Active in 400kV. London, Denmark Spain, Austria“].243 Zu 
Brugg und nkt hingegen hieß es: "Gespräche sind möglich" [„talks are possible.“]244 
Die Aufzeichnungen bestätigen auch, dass Showa in den Positionsblättern als "mit 
der A-Gruppe assoziiertes Unternehmen" [„A associate“] geführt wurde.245 

(187) Bezüglich der Organisation der A/R-Aufteilung drängten die R-Parteien Nexans und 
Pirelli ihre japanischen Partner erneut zur Benennung von Koordinatoren für Erd- 
und Unterwasserkabel-Projekte; sie selbst hätten dies in Europa bereits getan. Aus 
den in Erwägungsgrund (143) erläuterten Gründen (d. h. weil die japanischen 
Unternehmen besorgt waren, der Koordinator könnte sein eigenes Unternehmen 
bevorteilen) hatten die japanischen Unternehmen noch keinen Koordinator benannt. 
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Offensive with 400kV, London, Denmark, Spain, Austria" [Grundsätzlich sind sie auf dem europäischen 
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Österreich], […].  
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Im Laufe der Diskussion wurde schließlich kommentiert, dass die europäische 
Kartellkonfiguration "auf gutem Willen beruht. Auf dem nationalen Markt Verhalten 
von Nexans und Pirelli o.k." [„[is] based on good will. In land, Nexans and Pirelli 
working OK“].246 

(188) Die Parteien sprachen auch über die Häufigkeit der Treffen: „Two months meeting“, 
„R one month discuss“ und „Generally tend to discuss. One month in Europe. 
Communicate soon after (…)“ [Treffen alle zwei Monate; R einmal im Monat 
Beratung; [und] Allgemein bereit zu Gesprächen. Einmal im Monat in Europa. Kurz 
danach Mitteilung (…)].247 Nach diesen Aufzeichnungen sollten die A/R-Treffen 
also alle zwei Monate stattfinden; R-Treffen sollten einmal monatlich durchgeführt 
werden, und die Ergebnisse dieser R-Treffen sollten den A-Herstellern bald nach den 
Treffen mitgeteilt werden.  

(189) Aus den Aufzeichnungen geht auch hervor, dass den Parteien die Rechtswidrigkeit 
ihrer Kontakte bewusst war: „Sending mails, dangerous. How to improve 
communication“ [Verschicken von E-Mails gefährlich. Wie kann die 
Kommunikation verbessert werden].248  

(190) In diesem A/R-Treffen setzten die Parteien ihre Gespräche über die Verbindung 
zwischen Spanien und Marokko fort. In den Aufzeichnungen ist vermerkt, dass 
Nexans und Pirelli starkes Interesse" [„strong interest“] zeigten. In dem Treffen 
wurde diesen beiden Unternehmen das Projekt offiziell zugeteilt: „Allocation to (R) 
decided.“ [Zuteilung zu (R) beschlossen.]249  

(191) Dass dieser Beschluss auch tatsächlich eingehalten wurde, ergibt sich beispielsweise 
aus dem E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit der Verbindung mit Spanien und 
Marokko im Anschluss an das Treffen. Am 25. Dezember 2001 unterrichtete 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) [Unternehmensvertreter C2] (JPS) darüber, 
dass VISCAS im Zusammenhang mit diesem Projekt eine Aufforderung zur 
Einreichung eines Angebots im Rahmen einer Vorauswahl "PQ"  (pre-qualification) 
zur Ausschreibung erhalten habe.250 Am gleichen Tag leitete[Unternehmensvertreter 
C2]diese Nachricht an die [Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) sowie in Kopie an [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) weiter: 
„Please be notified that we received following PQ tender / Spain (REE) – Morocco 
(ONE) 2nd 400 kV AC S/M cable…“ [Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgende 
Benachrichtigung über die Vorauswahl zur Ausschreibung/Spanien (REE) – 
Marokko (ONE) zweites 400 kV-AC-Unterwasserkabel erhalten haben …].251 Später 
bat[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), die 
Zuteilung dieses Projekts zur R-Gruppe zu bestätigen: „Please ask A confirmation on 
allocation to R of this.“ [Bitten Sie A, die Zuteilung zu R in dieser Sache zu 
bestätigen.]252 Die A-Seite respektierte die beschlossene Zuteilung und bestätigte im 
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A/R-Treffen am 30. Januar 2002: „A did not submit.“ [A hat kein Angebot 
vorgelegt.]253 

(192) Außerdem unterrichteten die europäischen R-Teilnehmer im A/R-Treffen am 
13. November 2001 die übrigen Teilnehmer über den aktuellen Stand hinsichtlich 
des NSI-Projekts (siehe Erwägungsgrund (162)). In den Aufzeichnungen wird 
bezüglich dieses Projekts auf eine "[h]eikle Situation" [„Sensitive situation“] 
verwiesen. Die Formulierung "[v]erständigen Sie […] [[Unternehmensvertreter B1] 
(Pirelli)] im Falle einer weiteren Anfrage" [„Contact [intitials] 
[[Unternehmensvertreter B1], Pirelli] in the event of another enquiry“] könnte darauf 
hindeuten, dass mindestens eines der japanischen Unternehmen von dem 
betreffenden Kunden eine Aufforderung zur Einreichung eines Angebots erhalten 
hatte.254 Außerdem wurde über ein Projekt in Griechenland im Zusammenhang mit 
bestimmten nicht näher bezeichneten griechischen Inseln gesprochen.255  

(193) Pirelli und Nexans nutzten das A/R-Treffen, um sich über das Verhalten von LG zu 
beschweren. Offenbar hatte sich LG intensiv um mehrere Projekte im europäischen 
Heimatgebiet bemüht: "LG hat in Spanien (400 kV XLPE für Unión Fenosa) niedrige 
Preise angeboten" [„LG has submitted low prices in Spain (400 kV XLPE for Union 
Fenosa)“],256 und […] [bevorzugte Gebiete] […]: "Beeinträchtigt durch Verhalten von 
LG" [„Suffered from LG activity“]. Um Europa zu schützen, erwogen die 
Teilnehmer des Treffens daher die Zuteilung von Projekten in [Japanisches 
Heimatsgebiet] zu den koreanischen Unternehmen: "Im Gegenzug dafür, dass Korea 
[Japanisches Heimatsgebiet] zugestanden wird, haltet Ihr Euch aus Europa raus." 
[„In exchange of feeding Korea with [Japanese home territory], don't come to 
Europe.“]257  

(194) […], dass die europäischen R-Hersteller sich damals darüber beschwert haben, dass 
die beiden koreanischen Unternehmen Taihan und LG zu niedrige Angebote für 
Projekte im europäischen Heimatgebiet unterbreitet hätten. Den gleichen Vorwurf 
richteten die koreanischen Unternehmen an Nexans und Pirelli, weil Nexans und 
Pirelli bei einem wichtigen koreanischen Kunden niedrige Preise angeboten 
hatten.258 Beide Verhaltensweisen waren auch Gegenstand des A/R/K-Treffens am 
7. September 2001.  

(195) Die Aufzeichnungen bieten Einblicke in andere Einzelheiten des 
Aufteilungsmechanismus der A/R-Unternehmen bei Projekten in den 
Ausfuhrgebieten. Hinter dem Namen des Projekts wurde vermerkt: "AR bemühen 
sich um Kontakt zu Mit. Showa. Sie wollen dieses Projekt für mit der R-Gruppe 
assoziierte Unternehmen haben." [„AR try to contact Mit. Showa. Want to have this 
project for R-ass.“] Dieser Hinweis bezieht sich darauf, dass [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) Verhandlungen stellvertretend für die mit der R-Gruppe assoziierten 
Unternehmen geführt hat.259  
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(196) Außerdem kamen die Parteien überein, in die Positionsblätter ergänzende 
Informationen bezüglich der Preisbildung aufzunehmen: „Anything for guidance 
shall be put in the position sheet. Make remarks.“ [Alle Anweisungen [bezüglich der 
Preisgestaltung] sind auf dem Positionsblatt zu vermerken. Bitte kommentieren.]260  

(197) Wie in dem A/R-Treffen vom 13. November 2001 vereinbart, fand einen Monat 
später, am 14. Dezember 2001, im französischen Divonne ein Treffen unter 
Beteiligung den R-Mitglieder statt. An diesem Treffen waren in jedem Fall die 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) 
beteiligt. Sehr wahrscheinlich hat auch [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) und ein 
Vertreter von Pirelli teilgenommen.261 Die Räumlichkeiten, ein Schloss in Divonne, 
wurden mehrfach auch für Treffen der R-Unternehmen genutzt. 

2002 

(198) Am 11. Januar 2002 kam[Unternehmensvertreter C2] (JPS) in Stockholm am 
Flughafen Arlanda mit [Unternehmensvertreter I1] (ABB) zusammen. 
([Unternehmensvertreter I3] konnte nicht teilnehmen.)[Unternehmensvertreter C2] 
erläuterte [Unternehmensvertreter I1] den Grundsatz des Heimatgebiets. Im Laufe 
dieses Treffens warnte [Unternehmensvertreter I1]  [Unternehmensvertreter C2] und 
erläuterte, dass ABB eine Politik der strikten Einhaltung 
verfolge.262[Unternehmensvertreter C2] beschrieb die wesentlichen sonstigen 
Merkmale des Kartells: in der Vergangenheit als Ausgleichsleistungen 
vorgenommene Barzahlungen, Aufteilung in einen europäischen und einen 
japanischen Einflussbereich und Funktion von  [Unternehmensvertreter C2] als 
Koordinator auf japanischer Seite.263  

(199) […] interne Anweisungen bei ABB einer Beteiligung von ABB-Mitarbeitern an 
Kartelltreffen entgegenstünden.264 […] nahmen die  [Unternehmensvertreter I1] und 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) regelmäßig an einem Abendessen oder an einem 
Umtrunk im Anschluss an die A/R-Treffen teil.265  

(200) […] die  [Unternehmensvertreter C2] und [Unternehmensvertreter I1] hätten 
entweder 2001 oder Anfang 2002 ihr Angebot für ein Projekt in den Ausfuhrgebieten 
untereinander abgestimmt, das den japanischen Herstellern zugeteilt worden war.266  

(201) […] Beteiligung an mehreren Treffen vorgelegt, in denen verschiedene Projekte 
unter ABB, Nexans und Pirelli aufgeteilt wurden. Diese Treffen fanden im Rahmen 

                                                 
260 […].  
261 Die Beteiligung der [Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter L2] geht aus einer am 

18. Februar 2002 von [Unternehmensvertreter A1] an [Unternehmensvertreter L2] gesandten Email 
hervor, die ausdrücklich auf das vorherige Treffen in Divonne verwies, an dem beide teilgenommen 
hatten, siehe ID […], Nachprüfung bei Nexans. Brugg hat die Anwesenheit von [Unternehmensvertreter 
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der Gespräche des Konsortiums statt, das für das NSI-Projekt gebildet worden 
war.267  

(202) Wie in Erwägungsgrund (180) erläutert, hatten Pirelli und ABB 2001 die Projekte 
Nysted und Rødsand untereinander aufgeteilt. In den Jahren 2002 und 2003 kamen 
ABB, Pirelli und Nexans zusammen, um die Aufteilung einer Reihe weiterer 
potenzieller Windpark-Projekte zu besprechen. […] kamen die Unternehmen 
überein, die Windpark-Projekte zu gleichen Teilen untereinander aufzuteilen. Dazu 
wurden in den Jahren 2002 und 2003 drei Treffen durchgeführt. Regelmäßige 
Teilnehmer waren die  [Unternehmensvertreter B6] und [Unternehmensvertreter B1] 
(Pirelli), [Unternehmensvertreter I3] und [Unternehmensvertreter I4] (ABB) und 
[Unternehmensvertreter A2] und [Unternehmensvertreter A1] (Nexans).268 

(203) In einem Treffen im Jahr 2002 wandte sich [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
auch unmittelbar an [Unternehmensvertreter I3] (ABB) und wies darauf hin, dass 
ABB den ihm zustehenden Anteil an HöS-Erdkabel-Projekten in Europa erhalten 
habe. Etwas später gab [Unternehmensvertreter A2] zu verstehen, von ABB würden 
keine aggressiven Angebote bei weiteren europäischen Projekten erwartet. 269 

(204) Am 29. Januar 2002 besuchte Nexans Taihan und LG Cable in Korea. Nach dem 
Bericht von Nexans über dieses Treffen, beide Unternehmen „were open for 
discussion. Wish to continue discussion. Complain. Badly treated by A/R. Ready to 
participate once treated correctly. Case by case basis. Briefly mentioned the scheme. 
Any market to be opened. Korea build up too much capacity. They want to consider 
two, three month regular meeting. TEC [Taihan], LG ([company representative M4], 
[company representative M5], [company representative M6] from LG). [initials] 
[[company representative C2], [JPS] proposal, case by case. Have the intention to 
continue talking from Korea.“ [waren offen für Gespräche. Wollen Gespräche 
fortsetzen. Beschwerde: Schlechte Behandlung durch A/R. Bereit zur Beteiligung, 
wenn angemessen behandelt. Entscheidung im Einzelfall. Regelung kurz 
angesprochen. Beliebiger Markt zu öffnen. Korea hat zu große Kapazität aufgebaut. 
Sie schlagen regelmäßige Treffen alle zwei bis drei Monate vor. TEC [Taihan], LG 
([Unternehmensvertreter M4], [Unternehmensvertreter M5], [Unternehmensvertreter 
M6] (LG)). [Initialien] [Unternehmensvertreter C2] [JPS] Vorschlag: Prüfung von 
Fall zu Fall. In Korea weiterhin gesprächsbereit.]270  

(205) Am 30. Januar 2002, kamen Pirelli, Nexans, VISCAS und JPS zu einem A/R-Treffen 
in Akasaka zusammen. Die Teilnehmer erörterten nicht nur den Bericht von Nexans 
über den Besuch bei LS Cable und Taihan (siehe Erwägungsgrund (204)), sondern 
diskutierten auch wieder über die Aufnahme weiterer Mitglieder in das Kartell. Die 
japanischen Teilnehmer bestätigten, dass das Gemeinschaftsunternehmen unter 
Beteiligung von Mitsubishi und Showa („MK“) ab Juli seine Tätigkeit aufnehmen 
werde.271  

(206) Bezüglich der europäischen mit der R-Gruppe assoziierten Unternehmen wird 
Nexans im Bericht zu dem A/R-Treffen wie folgt zitiert: „Brugg and Sagem invited 
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in the meeting. Will continue. ABB never wanted to join. NKT may be necessary 
because more active in export market.“ [Brugg und Sagem zum Treffen eingeladen. 
Wird fortgesetzt. ABB wollte nie mitmachen. nkt könnte nötig sein, weil auf dem 
Exportmarkt stärker aktiv.]272  

(207) In dem Treffen sprachen die Parteien über das Ergebnis der Spanien-Marokko-
Ausschreibung. Dazu ist in den Aufzeichnungen vermerkt: "A hat kein Angebot 
vorgelegt; Ne/P [Nexans/Pirelli] Konsortium." [„A did not submit, Ne/P 
[Nexans/Pirelli] consortium.“] ABB war vielleicht nicht daran interessiert, sich der 
A/R-Regelung anzuschließen. In den Aufzeichnungen heißt es jedoch, ABB habe bei 
der Aufteilung des Spanien-Marokko-Projekts kooperiert.273 "ABB kooperiiert" 
[„ABB cooperate.“]274 Offenbar hatte sich ABB also bereit erklärt, das von Nexans 
und Pirelli unterbreitete Angebot zu unterstützen.  

(208) Bezüglich der Projekte in den Ausfuhrgebieten sprachen die Parteien über die 
prozentuale Aufteilung auf der Grundlage der Positionsblätter. Den Aufzeichnungen 
zufolge war [Unternehmensvertreter C2] (JPS) der Ansicht, die Aufteilung müsse im 
Verhältnis 40:60 erfolgen. [Unternehmensvertreter A2] hingegen verlangte eine 
Aufteilung im Verhältnis 35:65.275  

(209) Die Parteien verhandelten erneut über ihre Regelung für die Aufteilung von 
Projekten in [Nicht-EWR Territorium] (siehe auch Erwägungsgrund (170)). 
Entweder sollte [Nicht-EWR Territorium] in nördliche und südliche Teile aufgeteilt 
werden und beide Teile würden rotierend R und A zugerechnet, oder [Nicht-EWR 
Territorium] Projekte würden im Verhältnis "zwei mal zwei" [„two by two“] (auch 
„2x2“) aufgeteilt; dann sollten jeweils zwei Projekte an die R-Seite und die nächsten 
beiden Projekte an die japanischen/koreanischen Hersteller gehen. Die anderen 
Hersteller sollten Scheinangebote abgeben, damit das jeweils vorgesehene 
Unternehmen auch tatsächlich den Zuschlag erhielt.276  

(210) Die Teilnehmer der Zusammenkunft einigten sich auf die zweite Möglichkeit. Dabei 
wurden die mit der A-Gruppe assoziierten Unternehmen Mitsubishi und Showa 
(EXSYM) sowie die mit der R-Gruppe assoziierten Unternehmen Sagem und [Nicht-
Empfänger] einbezogen.277 [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) war dafür 
zuständig, die mit der R-Gruppe assoziierten Unternehmen (einschließlich Brugg) zu 
gewinnen. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die er einige Tage nach dem Treffen 
von  [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) erhalten hat: „Did SGM [Sagem], [Non-
addressee and BRG agree 2x2 already?“ [Haben SGM [Sagem], OLX und BRG sich 
bereits auf 2x2 geeinigt?]278 In seiner Antwort vom 20. Februar 2002 erläuterte 
[Unternehmensvertreter A1], Pirelli sei die Kontaktstelle für [Nicht-Empfänger]. Ein 
Treffen mit [Nicht-Empfänger] hatte stattgefunden. [Unternehmensvertreter A1] 
beschrieb den Verlauf des Treffens wie folgt: „We have exposed the 2x2 Scheme and 
they say it might not be adapted to this country where very often it is the client who 
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choose the supplier independently of the price ranking. They also indicated that to 
their opinion this would mean a 50/50 R/A Splitting of the market. We clearly 
explained that the 2x2 is only to allow quicker allo [allocation] and that the balance 
is made yearly on the global PS [Positionsblatt] situation ie 2x2 does not mean 50/50 
Split of the [non-EEA country] market“ [Wir haben die 2x2-Regelung vorgestellt, 
und sie sagen, das sei auf dieses Land nicht übertragbar; sehr oft entscheide der 
Kunde sich nämlich unabhängig vom Preisgefüge für einen Lieferanten. Außerdem 
meinten sie, das würde bedeuten, dass der Markt 50/50 zwischen R und A aufgeteilt 
würde. Wir haben klar erläutert, dass die 2x2-Regelung nur eine schnellere Zuteilung 
ermöglichen würde und dass jährlich entsprechend den Gesamtangaben auf dem PS 
[Positionsblatt] bilanziert werde; 2x2 bedeute also nicht, dass der [Nicht-EWR 
Gebiet] 50:50 aufgeteilt würde]. [Unternehmensvertreter A1] berichtete auch, dass 
Sagem sich noch nicht geäußert habe.279  

(211) […] eEin Positionsblatt […], das am 20. Februar 2002 vom Assistenten von  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) angelegt wurde.280 Darauf sind Projekte ab 
dem Jahr 2000 genannt. Die Liste wurde offenbar noch bis März 2004 ständig 
aktualisiert. […].281 Eine frühere Version des gleichen Positionsblattes wurde bei 
Nexans gefunden. Dem Namen dieses Dokuments zufolge wurde es bis Juni 2002 
aktualisiert.282  

(212) Nexans, Pirelli, VISCAS und JPS nahmen später an einem A/R-Treffen am 5. April 
2002 teil. In den Aufzeichnungen zu diesem Treffen wird die verstärkte Beteiligung 
der europäischen Hersteller Brugg, Sagem, nkt und ABB am Kartellverhalten wie 
folgt beschrieben: „There is a gradually growing cooperative atmosphere with 
Brugg, Sagem, […]. Access to ABB has also become easier than previously.“ 
[Allmählich entsteht im Umgang mit Brugg, Sagem und […] eine zunehmend 
kooperative Atmosphäre. Auch ABB ist inzwischen zugänglicher.] Zum 
angekündigten Gemeinschaftsunternehmen EXSYM heißt es in den Aufzeichnungen: 
„[Unternehmensvertreter G1] will be [function], [Unternehmensvertreter H1] 
[function]. They will also attend the next meeting for Exsym.“ 
[[Unternehmensvertreter G1] wird [Funktion] und [Unternehmensvertreter H1] 
[Funktion]. Beide werden für EXSYM auch am nächsten Treffen teilnehmen.]283  

(213) In diesem Treffen beschwerten sich die japanischen Teilnehmer JPS und VISCAS 
darüber, dass R ohne vorherige Absprache ein Angebot für ein Projekt in den 
Ausfuhrgebieten vorgelegt hatte.[Unternehmensvertreter C2] (JPS) bemühte sich um 
Belege für diese Regelverletzung.284 Im A/R-Treffen wurden auch Preise 
untereinander ausgetauscht. In den Aufzeichnungen ist bezüglich eines noch 
diskutierten Projekts in den Ausfuhrgebieten vermerkt: „…As for Nexans, they are 
considering to reduce to a level (14,0-14,5 M$) which is slightly higher than nkt (13 
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M$).“ [… Nexans erwägt eine Senkung auf ein Niveau (14,0-14,5 Millionen $), das 
geringfügig über dem Niveau von nkt (13 Millionen $) liegt.]285  

(214) Im Laufe des Jahres 2002 vereinbarten die Kartellmitglieder eine zusätzliche 
Regelung. Die Parteien sahen sich immer wieder mit Projekten konfrontiert, die von 
Auftragnehmern/Energieversorgern angeboten wurden und bei denen die 
Auftragnehmer/Energieversorger im Gebiet der A-Gruppe oder der R-Gruppe 
ansässig waren, während das jeweilige Projekt in einem anderen Gebiet (entweder in 
einem Ausfuhrgebiete oder in einem sonstigen Heimatgebiet) durchzuführen war. 
Bei Projekten in den Ausfuhrgebieten vereinbarten die Parteien eine Aufteilung von 
Fall zu Fall. Für Projekte von Energieversorgern, zum Beispiel [Kundennamen] 
usw., wurde jedoch beschlossen, dass das "Territorium Vorrang hat" [„territory is 
prioritized“]. Entsprechend sollten Projekte in den Ausfuhrgebieten allgemein der 
R-Gruppe zugeteilt werden, wenn der jeweilige Energieversorger ein europäisches 
Unternehmen war, bzw. der A-Gruppe, wenn ein japanischer Energieversorger 
beteiligt war. Wenn der Kunde aus dem Heimatgebiet der A-Gruppe stammte, das 
Projekt aber im Gebiet der R-Gruppe durchzuführen war, sollte das Projekt R 
zugeteilt werden und umgekehrt. Diese Regelung wurde im A/R-Treffen am 20. Juni 
2002 vereinbart und in späteren Treffen und in E-Mail-Kontakten unter Beteiligung 
von JPS, VISCAS, EXSYM, Nexans, Pirelli und Brugg näher erläutert.286  

(215) Nexans, Pirelli, JPS und VISCAS nahmen an dem A/R-Treffen am 20. Juni 2002 teil. 
EXSYM war noch nicht beteiligt. In den Aufzeichnungen heißt es, EXSYM "könnte 
vielleicht beim nächsten Treffen dabei sein." [„might possibly join the next 
meeting.“]287 VISCAS und JPS betonten den positiven Beitrag von EXSYM zu den 
Absprachen und forderten eine vorteilhaftere Zuteilung bei künftigen Projekten in 
[Nicht-EWR Territorium].288  

(216) Aus der Planung der Treffen, an denen Mitglieder der R-Gruppe beteiligt waren, geht 
eindeutig hervor, dass der R-Gruppe daran gelegen war, das Format der regelmäßig 
stattfindenden A/R-Treffen zu befolgen. Nexans und Pirelli als die wichtigsten an 
den A/R-Treffen beteiligten Mitglieder der R-Gruppe konnten auf diese Weise die 
mit der R-Gruppe assoziierten Unternehmen Brugg, nkt und Sagem über die 
neuesten Entwicklungen informieren.  

(217) Brugg plante ein R-Treffen im April 2002, an dem mindestens Nexans und Sagem 
beteiligt sein sollten. Dieses Treffen wurde jedoch abgesagt.289 Brugg organisierte 
dann ein Treffen am 3. Juli 2002 im Schloss Habsburg in Brugg [Schweiz].290 In der 
Einladung teilte [Unternehmensvertreter J2] den Teilnehmern seine private E-Mail-
Adresse und seine private Mobilfunknummer mit, damit die Teilnehmer ihre 
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Teilnahme bestätigen konnten.291 An dem Treffen waren Vertreter von Nexans, 
Pirelli, Brugg und nkt beteiligt.292  

(218) Vor dem großen A/R-Treffen im September 2002 in London (Thames Valley) 
betonte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) in einer E-Mail an  
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) die Bedeutung der Teilnahme von EXSYM an 
den A/R-Treffen:  

„A had confirmed that although EXSYM could not attend last meeting (despite prior 
announcement they would) they would be attending the next one (This London 
meeting). Could you confirm who will attend from EXSYM? Please note that a 
representative of AB [ABB] will attend the dinner,293 it would be a pitty not to show 
a complete attendance in this case and would probably not help progressing in the 
improvement of the Scheme. (…) We have now on regular basis contacts with NK 
[nkt], SIL [Sagem], BC [Brugg] if we do not have EXSYM on board this is 
meaningless.“  
[Die A-Seite hatte bestätigt, dass EXSYM zwar am letzten Treffen nicht teilnehmen 
konnte (entgegen vorheriger Ankündigungen), aber zum nächsten Treffen (d. h. zu 
diesem Treffen in London) kommen werde. Könnten Sie mitteilen, wer von EXSYM 
teilnehmen wird? Ein Vertreter von AB [ABB] nimmt am Abendessen teil. Es wäre 
schade, wenn hier nicht alle teilnehmen würden, und wahrscheinlich wäre es auch 
nicht hilfreich im Hinblick auf eine weitere Verbesserung der Regelung. (…) Wir 
haben nun regelmäßige Kontakte mit NK [nkt], SIL [Sagem], BC [Brugg]; wenn 
EXSYM nicht dabei ist, hat das keinen Sinn.]294  

(219) In seiner Antwort bestätigte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS), dass EXSYM ab 
dem 3. September 2002 "dem Club beizutreten" [„joining the club“]. Die Mitwirkung 
durch EXSYM werde sich auf Erdkabel-Projekte beschränken.295 Am 4. September 
2002 bestätigte [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM)  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) persönlich die Beteiligung von EXSYM am Kartell.296  

(220) Nexans, Pirelli, VISCAS und JPS nahmen am A/R-Treffen am 6 und 7. September 
2002 in London (Thames Valley) teil.297 […] [Unternehmensvertreter I3] (ABB) hat 
am Abendessen vor dem A/R-Treffen am 6. und 7. September 2002 teilgenommen. 
[Unternehmensvertreter I3] war von [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
eingeladen worden. Beim eigentlichen A/R-Treffen am 7. September 2002 war 
[Unternehmensvertreter I3] nur eineinhalb Stunden anwesend.298  

(221) […] [Unternehmensvertreter C2] (JPS) erläuterte [Unternehmensvertreter I3] in 
diesem A/R-Treffen, dass die japanischen Lieferanten kein Angebot für Projekte 
vorlegen würden, die ursprünglich von europäischen Anbietern beliefert worden 
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seien, und umgekehrt. ([…] das "Ursprungsprinzip" [„origination principle“]).299 
[…] das Unternehmen habe dieses Ursprungsprinzip eingeführt, als es das Angebot 
von Nexans und Pirelli für das Spanien-Marokko-Projekt unterstützt habe (siehe 
Erwägungsgrund (207)). […] Ein mit diesem Projekt in Zusammenhang stehendes 
früheres Projekt sei ebenfalls Nexans und Pirelli zugeteilt worden.300  

(222) Pirelli organisierte das zweite R-Treffen am 11. und 12. September 2002 
in Mailand.301 An diesem Treffen nahmen Nexans, Pirelli, nkt und Brugg teil. Sagem 
wurde zur Teilnahme an dem Treffen eingeladen. Der Vertreter von Sagem war 
jedoch verhindert.302 Er bat darum, ihn über das Ergebnis des Treffens zu 
unterrichten.303  

(223) 2002 verließen sich die koreanischen Unternehmen Taihan und LG Cable immer 
noch darauf, dass sie bestimmte Verbindungsmuffen für Erdkabel von den übrigen 
Herstellern erhalten würden. In einer E-Mail vom 12. September 2002 bat 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS)  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um die 
Genehmigung zur Lieferung von Zubehörteilen an Taihan. Dies werde "dem Club 
nicht schaden" [„not harm this club“]; außerdem hatte Taihan gedroht, sonst "nie 
mehr mit diesem Club zusammenzuarbeiten" [„never cooperate with this Club 
anymore“].304 In seiner Antwort vom 13. September 2002 an  
[Unternehmensvertreter CD1], die in Kopie auch an die  [Unternehmensvertreter F3] 
(VISCAS), [Unternehmensvertreter B3] (Pirelli), [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM), [Unternehmensvertreter D3] (JPS) und [Unternehmensvertreter C2](JPS) 
geschickt wurde, beklagte [Unternehmensvertreter A1], dass „K“, „despite our 
repeated invitations to join us and multiple protections on domestic cases so far […] 
have shown no sign of really willing to cooperate (…) On the contrary they 
disturbed many cases including taking orders in Europe Which is totally 
unacceptable.“ [trotz mehrfacher Einladungen unsererseits, sich uns anzuschließen, 
und trotz mehrfacher Schutzmaßnahmen bei Projekten auf dem Inlandsmarkt bislang 
[…] kein Anzeichen echter Kooperationsbereitschaft hat erkennen lassen (…). 
Vielmehr störten sie in vielen Fällen, und häufig haben sie sogar Aufträge in Europa 
angenommen. Dies ist völlig inakzeptabel.]305 Er verlangte: „K must accept to hold a 
A/K/R meeting on the earliest opportunity in view of establishing rules of 
cooperation with this group.“ [K müssen akzeptieren, dass bei nächster Gelegenheit 
A/K/R-Treffen stattfindet, um Regeln für die Zusammenarbeit in dieser Gruppe zu 
entwickeln.]306  

(224) Am 14. November 2002 nahmen Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM an 
einem A/R-Treffen in Tokio teil.307  

(225) In diesem Treffen wurden EXSYM die allgemeinen Regeln des A/R-Kartells 
bezüglich der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten erläutert:  
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„Basic policy for Scheme operation 

- Covering voltage classes with […] kV or above for CV and […] voltage classes for 
OF [Oil Filled power cables] 

- However, in addition to the above, for projects for which arrangements can be 
made, as much arrangements as possible will be made. 

(…) 

- Quota A:R=40:60 

For projects involving electric power companies, companies located in relevant 
countries should be given preference“  

und 

"- Disclosure of GPL [Guiding Price List] table for accessories. Each company will 
compare it with its cost prices and confirm. 

- Immediately confirm the contents of the A/R position sheet.“ 
 
[Grundsätze für die Handhabung der Regelung 

- Spannungsbereiche ab mindestens […] kV für CV und […] Spannungsbereiche für 
ÖK [Ölkabel]  

- Bei Projekten, bei denen Absprachen möglich sind, werden außerdem möglichst 
weitreichende Absprachen getroffen.  

(…) 

- Quote A:R=40:60  

Bei Projekten in Verbindung mit Stromversorgungsunternehmen sollten in den 
relevanten Ländern ansässige Unternehmen bevorzugt werden.]  

und 

[- Offenlegung der Tabelle mit den Listenpreisen für Zubehörteile. Alle 
Unternehmen werden diese Preise mit den eigenen Kosten vergleichen und 
bestätigen.  

- Den Inhalt des A/R-Positionsblatts umgehend bestätigen.]308  

(226) Obwohl in dieser Beschreibung der Kartellregeln auf die "Spannungsbereiche" 
[„voltages“] der Kabel Bezug genommen wird, beschränkten sich die Absprachen 
doch nicht auf die Kabel an sich, sondern betrafen vielmehr Projekte insgesamt 
(einschließlich zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Zubehörteile,309 Verlegearbeiten usw.). Dies geht aus dem zweiten eingerückten 
Absatz eindeutig hervor (“- Bei Projekten, ..., werden außerdem ... [„-However, in 
addition to the above, for projects …"]). Darüber hinaus nehmen die 
Aufzeichnungen zum Treffen Bezug auf die R-Mitglieder ABB, Brugg, Sagem und 
nkt.310  
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(227) Einen Tag später, am 15. November 2002, fand ein A/K/R-Treffen statt.311 
Aufzeichnungen über dieses Treffen wurden bei Nexans312 gefunden […]313 und 
EXSYM314 vorgelegt. Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und LG Cable und Taihan 
nahmen an dem Treffen teil. Den Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum 
zufolge wurden die [Unternehmensvertreter M3] (LG) und [Unternehmensvertreter 
N1] (Taihan) gefragt: „Can Korea Cooperate“ [Kann Korea kooperieren]. Die 
Antwort lautete: “Bereit zur Zusammenarbeit auf Projektbasis" [„Ready to 
cooperate, project by project"].315 Außerdem heißt es, die koreanischen Firmen 
hätten "bestätigt, dass sie sich langfristig an der Regelung beteiligen würden" 
[„confirmed that they would participate in the Scheme in the long term“].316  

(228) In diesem Treffen wurden die Regelungen hinsichtlich der Heimatgebiete erläutert: 
„Territories: Domestic: R at large+ Argent [Europa im weiteren Sinne sowie 
[bevorzugte Gebiete] als bevorzugtes Gebiet […]]; K [Korea, das Heimatgebiet der 
Koreaner]; J+ [[Japanisches Heimatsgebiet] und (Japan und [Japanisches 
Heimatsgebiet]), Heimatgebiet der japanischen Unternehmen].“317  

und:  

„Entire Europe, [preferred territories]are R´s territories. If there is any 
infringement, then territories of Korea side will not be accepted.“318  

[Territorien: Inländisches Territorium: R allgemein + [bevorzugtes Territorium] 
[Europa im weiteren Sinne sowie [bevorzugte Gebiete] als bevorzugtes Territorium 
[…]]; K [Korea, das Heimatsgebiet der Koreaner]; J+[Japanisches Heimatsgebiet] 
[Japan und [Japanisches Heimatsgebiet], Heimatsgebiet der japanischen 
Unternehmen]. 

und:  

[Ganz Europa, [bevorzugte Gebiete] sind Territorien von R. Wenn es zu einer 
Zuwiderhandlung kommt, werden die Territorien der koreanischen Seite nicht mehr 
respektiert.] 

(229) EXSYM, Taihan und LG Cable wurden über die Einbeziehung von ABB, Brugg, 
Sagem und nkt unterrichtet.319 Außerdem wurde erläutert, dass die  
[Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter CD1] als Kontaktstellen für 
die europäische R-Seite bzw. für die japanischen und die koreanischen Unternehmen 
fungierten.320 Im während der Untersuchung erfassten elektronischen Schriftverkehr 
wurden andere ebenfalls an den Kartellabsprachen beteiligten Personen, wie die  
[Unternehmensvertreter C2]und [Unternehmensvertreter D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS), [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) und die  [Unternehmensvertreter B2], 
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[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) meist in Kopie 
informiert.  

(230) Am 27. und 28. November 2002 nahmen Nexans, Pirelli, Sagem, nkt und Brugg an 
einem R-Treffen in La Chapelle en Serval, Frankreich, teil.321 Nexans und Pirelli 
kamen vor der Ankunft der übrigen Teilnehmer zu einem Vorbereitungstreffen 
zusammen.322  

(231) Die Zusammenarbeit in der AR-Kartellkonfiguration führte dazu, dass vermehrt 
"Benachrichtigungen über Anfragen" [„enquiry notifications“] erfolgten. Diese 
Benachrichtigungen wurden an den Koordinator der europäischen Seite geschickt, 
wenn die Anfrage eines japanischen Unternehmens eingegangen war, das bei einem 
Projekt im europäischen Heimatgebiet ein Angebot unterbreiten wollte und 
umgekehrt. Wenn erforderlich, gingen diese Benachrichtigungen über Anfragen mit 
Erkundigungen dahin gehend einher, wie verfahren oder wie angeboten werden 
sollte. Mit mehreren Beispielen ist dokumentiert, dass JPS Nexans über den Eingang 
von Projektanfragen informierte. Ein kurzer Überblick:  

(a) Am 16. Januar 2002 unterrichtete JPS Nexans über den Eingang einer Anfrage 
bezüglich eines 400 kV-Erdkabel-Projekts in Spanien.323  

(b) Ende April 2002 schrieb [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) an die 
europäischen Unternehmen: "Bitte teilen Sie mit, wie „A“ auf die folgende 
Anfrage reagieren soll" [„Please advise how "A" can respond to the following 
enquiry“]. Die Anfrage betraf ein Projekt im Vereinigten Königreich.324 Nach 
Rücksprache mit Pirelli325 antwortete [Unternehmensvertreter A1] (Nexans): 
„RP [Pirelli] ist eindeutig beteiligt, und wir würden begrüßen, wenn A 
verzichten würde“ [„RP [Pirelli] is clearly involved and we would appreciate if 
A declines“].326  

(c) JPS unterrichtete  [Unternehmensvertreter A1] über eine andere Anfrage eines 
Kunden aus dem Vereinigten Königreich, die im Mai 2002 eingegangen 
war.[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) erläuterte  [Unternehmensvertreter 
A1] seinen Standpunkt: „[W]ir erwarten, dass bei diesen Projekten R die 
Präferenz erhält.“ [„we expect preference to R for such projects.“]327  

(d) Im Juni 2002 erkundigte sich [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) bei  
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS), wie mit einer Anfrage bezüglich eines 
Unterwasserkabel-Projekts in den Niederlanden verfahren werden solle.328 
[Unternehmensvertreter CD1] unterrichtete  [Unternehmensvertreter A1] über 
die Anfrage und bat: „[B]itte teilen Sie uns mit, wie wir auf diese Anfrage 
reagieren sollen.“ [„please advise us how we should react to this enquiry.“]329 
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Im A/R-Treffen am 20. Juni 2002 wurde über diese Angelegenheit gesprochen 
und entschieden, dass A Anweisungen erhalten solle.330  

(e) [Unternehmensvertreter CD1] unterrichtete seine Kartellpartner über eine 
Anfrage zu einem Unterwasserkabel-Projekt, die er am 30. Juli 2002 von 
einem potenziellen Kunden in Irland erhalten hatte.331  

(f) Im September 2002 benachrichtigte [Unternehmensvertreter CD1] seine 
Kartellpartner darüber, dass JPS im Zusammenhang mit einem Projekt im 
Vereinigten Königreich um ein Angebot für Siemens UK gebeten worden war. 
[Unternehmensvertreter CD1] fragte seine europäischen Kollegen: „Wir 
beabsichtigen, ein Angebot abzulehnen, sofern Sie uns nicht auffordern, einen 
bestimmten Preis anzugeben.“ [„We are planning to decline quoting unless you 
request us to put out some price.“] [Unternehmensvertreter A1] bestätigte: 
„Dankend ablehnen.“ [„Kindly decline.“]332  

(g) Nachdem EXSYM die A/R-Regelung angenommen hatte, begann auch 
EXSYM, die Koordinatoren über den Eingang von Kundenanfragen zu 
informieren. Am 12. Dezember 2002 berichtete [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM)  [Unternehmensvertreter CD1] über die Bitte um ein Angebot für 
ein 64/110 kV-Projekt eines deutschen Kunden. [Unternehmensvertreter CD1] 
leitete diese Benachrichtigung an  [Unternehmensvertreter A1] mit dem 
Vermerk weiter „Er wird auf ein Angebot verzichten.“ [„He will be declining to 
quote.“]333  

(232) Die Zusammenarbeit dehnte sich nach Erteilung des Zuschlags zu einem Projekt auf 
die wechselseitige Unterstützung der Parteien aus. In den Erwägungsgründen (190) 
und (191) wird erläutert, dass die R-Seite den Zuschlag für das Spanien-Marokko-
Projekt erhalten hat. Pirelli und Nexans hatten ein Angebot als Konsortium 
vorgelegt, und ABB hatte „kooperiert“ (siehe auch Erwägungsgrund (207)). Einige 
Tage nach dem A/R-Treffen am 30. Januar 2002 forderte [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) die A-Seite (JPS und VISCAS) auf, für dieses Projekt ein Angebot für 
die Vorauswahl vorzulegen, da der Kunde keine Vorauswahl vornehmen werde, 
wenn nur zwei Angebote eingingen (das Angebot des Konsortiums von 
Pirelli/Nexans und das Angebot von ABB).334 Anschließend wurden verschiedene 
Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass das Angebot des Konsortiums von 
Pirelli/Nexans den Zuschlag erhielt. Diese Maßnahmen sind unmissverständlicher 
Ausdruck der intensiven Anstrengungen, mit denen die Kartellmitglieder 
sicherzustellen versuchten, dass Ausschreibungen in ihrem Sinne verliefen. Die 
Entwicklung stellt sich im Überblick wie folgt dar:335  

(a)  Zunächst bat die japanische Seite ([Unternehmensvertreter CD1] (JPS)) um 
Anweisungen zu den vorzulegenden Dokumenten.336  
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(b) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) übermittelte  [Unternehmensvertreter 
CD1] den Inhalt der Unterlagen zur Vorauswahl.337  

(c) Die japanische Seite erhielt dann eine Einladung zum Vorbereitungstreffen des 
Kunden und eine Aufforderung zur Einreichung eines Angebots. Diese 
Aufforderung wurde an [Unternehmensvertreter A1] weitergeleitet und mit 
dem Vermerk versehen, dass sie „verzichten möchten“ [„would like to 
decline“].338  

(d) [Unternehmensvertreter A1] antwortete: „[W]ir bestehen darauf, dass Sie 
dieses Projekt uneingeschränkt unterstützen und dazu sowohl an den Treffen 
teilnehmen als auch ein Angebot vorlegen.“ [„we insist on your full support for 
this project which include participating to the meetings as well as submitting 
an offer.“] Außerdem drängte er: „[I]ch erinnere Sie an die Unterstützung 
unsererseits.“ [„may I remind you of our support.“] Damit bezog er sich auf die 
Unterstützung, die die R-Seite bei einem früheren Ausschreibungsverfahren im 
Zusammenhang mit einem Projekt in den Ausfuhrgebieten geleistet hatte.339  

(e) [Unternehmensvertreter CD1] gab nach und versprach, ein Angebot 
vorzulegen.340  

(f) Anschließend erkundigte sich [Unternehmensvertreter CD1], welche Fragen 
[…] in den Vorbereitungstreffen mit dem Kunden stellen solle.341 Außerdem 
bat [Unternehmensvertreter CD1] um die Liste der mit dem Angebot 
vorzulegenden Dokumente.342  

(g) [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) legte [Unternehmensvertreter CD1] eine 
vollständige Übersicht über die Preisniveaus vor, die die A-Seite übermitteln 
musste,343 und erläuterte Einzelheiten zum fachlichen Teil des Angebots.344  

(h) [Unternehmensvertreter CD1] bedankte sich bei [Unternehmensvertreter B1] 
und fragte: „[D]ürfen wir davon ausgehen, dass wir diese Dokumente ohne 
Änderungen in unser Angebot übernehmen können?“ [„can we understand that 
we can include these documents in our proposal without any modification?“] 
Außerdem erkundigte er sich, ob noch weitere Dokumente vorgelegt werden 
sollten.345 [Unternehmensvertreter CD1] bat auch um den Entwurf der von 
Nexans/Pirelli abgegebenen Bietungsgarantie.346  

(i) [Unternehmensvertreter B1] legte [Unternehmensvertreter CD1] Muster der 
Bietungsgarantie347 und eine Kopie der zu übermittelnden geschäftlich 
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relevanten Anmerkungen vor.348 Um das Verfahren zu erläutern, 
stattete[Unternehmensvertreter B1] […] zudem einen persönlichen Besuch 
ab.349  

(j) [Unternehmensvertreter CD1] bat später um Auskünfte über die dem Kunden 
zu beschreibende Planung für die Ausführung der Arbeiten, „damit wir nichts 
besser machen als in Ihrem Angebot vorgesehen“ [„so that we will not make 
any better than your proposal“].350  

(k) [Unternehmensvertreter B1] legte die Planung von Nexans/Pirelli mit der Bitte 
vor, die Planung von […] um 30 Monate zu überschreiten.351  

(l) [Unternehmensvertreter CD1] unterrichtete die [Unternehmensvertreter B1] 
und [Unternehmensvertreter A1] über den Fragebogen, den der Kunde auf ihr 
„mieses Angebot“ [„Shit proposal“] geschickt hatte, und bat um Übersetzung 
der Fragen.352  

(m) [Unternehmensvertreter CD1] forderte Dateien mit verschiedenen Unterlagen 
an, die Nexans und Pirelli für den Kunden erstellte hatte, damit sie eine 
modifizierte Fassung an den Kunden schicken könnten.353  

(n) [Unternehmensvertreter A1] legte die gewünschten Informationen vor, überließ 
einige Arbeit aber auch […]: „Dies ist das Mindeste, was Sie Ihrerseits tun 
müssen“ [„This is a minimum work you have to do“]. Er hielt  
[Unternehmensvertreter CD1] an, „darauf zu achten“, dass die von 
Nexans/Pirelli vorgelegten Informationen „modifiziert“ würden [„take care to 
vary“].354  

(o) Zu Beginn der Verhandlungsphase – ein Jahr später – erinnerte 
[Unternehmensvertreter A1] [Unternehmensvertreter CD1] daran, dass er seine 
„kontinuierliche Unterstützung“ erwarte [„continuous support“].355  

(233) Schließlich erhielt das von Nexans/Pirelli gebildete Konsortium tatsächlich den 
Zuschlag für das Projekt. In der Fachpresse erklärte [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans): „[D]ies war der größte Auftrag in der Unterwasserkabel-Branche im Jahr 
2003.“ [„it was the largest contract awarded to the submarine power industry in 
2003.“]356  

(234) So wie in der A/R-Kartellkonfiguration tauschten sich die Parteien auch in der 
europäischen Kartellkonfiguration unter Offenlegung von Preisen über untereinander 
aufgeteilte Projekte aus. Anschließend konnten sie ihre Scheinangebote ausarbeiten 
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und sicherstellen, dass ihr Angebot nicht besser war als das des jeweils vorgesehenen 
Unternehmens. Alternativ konnte das vorgesehene Unternehmen den anderen 
Parteien Instruktionen („Anweisungen“) erteilen, um dafür zu sorgen, dass sein 
Angebot das vorteilhafteste blieb. Außerdem unterrichteten die Parteien jeweils die 
anderen Kartellmitglieder über alle zugeteilten Projekte und bekundeten ihr Interesse 
an bestimmten Projekten. Dieses Vorgehen wurde durch mehrere E-Mails belegt. Es 
ist offensichtlich, dass den Parteien die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens vollauf 
bewusst war. Daher bevorzugten sie Telefonate oder verwendeten in ihren E-Mails 
sehr knappe und für nicht Eingeweihte schwer verständliche Formulierungen. Einige 
Beispiele für E-Mails mit derartigen verschleiernden Formulierungen in dem 
Austausch weiter unten:  

(a) Am 12. Juni 2002 schickte [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) sein Angebot 
für das Windpark-Projekt Scroby Sands im Vereinigten Königreich an 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans).357  

(b) Am 13. Juni 2002 schickte [Unternehmensvertreter A5] (Nexans Iberia SL )  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) folgende Nachricht zu einem Projekt in 
Spanien für Endesa (Erdkabel, 220 kV, 1,8 km):   
„Il y a un projet pour Endesa en Espagne ... donc nos amis du pneu veulent la 
protection de tes amis francais. Le prix de tes amis doit étre superieur à 99 
Euros/m et le total superieur a 1.000.000 Euros.“  
[Es gibt ein Projekt für Endesa in Spanien ... Daher ist unseren Reifenfreunden 
am Schutz seitens Deiner französischen Freunde gelegen. Der Preis Deiner 
Freunde muss mehr als 99 EUR/m und insgesamt mehr als 1 000 000 EUR 
betragen.]358  
Diese Nachricht belegt den rechtswidrigen Austausch von Preisinformationen 
zwischen Pirelli („unsere Reifenfreunde“ [„nos amis du pneu“]) und vermutlich 
Sagem („deine französischen Freunde“ [„tes amis francais“]) mit 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) als Koordinator.  

(c) Am 26. Juni 2002 drängte [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) 
[Unternehmensvertreter A1], ihn über das Angebot zu informieren, das Nexans 
für ein Windpark-Projekt von in der Nordsee vorlegen würde.359  

(d) Eine E-Mail vom 7. August 2002 belegt, dass sich die Parteien auch telefonisch 
verständigten. An diesem Tag schickte [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) 
eine Nachricht an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) mit dem kryptischen 
Betreff „170 kV“ (wahrscheinlich Bezug nehmend auf ein nicht näher 
bezeichnetes 170 kV-Projekt). In dieser Nachricht schrieb er: „Re our earlier 
telecon. I confirm we will not be offering, under the assumption there will be 
reciprocation.“ [Zu unserer Telefonkonferenz: Ich bestätige, dass wir kein 
Angebot machen, und gehe davon aus, dass Sie sich revanchieren werden.]360  

(e) [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) schickte am 19. September 2002 eine 
ähnliche E-Mail an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans). In dieser E-Mail 
nahm er Bezug auf ein Projekt, das mit der Angabe „150 kV – ID […]“ 
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bezeichnet wurde. Die E-Mail enthielt das Angebot von Pirelli. Anschließend 
folgte eine Reihe weiterer E-Mails zu diesem Projekt.361  

(f) In einer E-Mail vom 6. November 2002 unterrichtete [Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) sowie die 
[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B4] (Pirelli) über das 
Interesse von Brugg an einem Erdkabel-Projekt in 
Österreich.362[Unternehmensvertreter B2] informierte [Unternehmensvertreter 
A1] in einer E-Mail am 7. November 2002 über die Haltung von „RP“ [Pirelli]: 
„1. MUCH better if correspondence re this and similar cases is not so explicit! 
2. RP is interested as well“ [1. VIEL besser, wenn die Korrespondenz in dieser 
und in anderen Sachen weniger explizit ist. 2. RP ist ebenfalls interessiert.]363 
[Unternehmensvertreter A1] schloss sich der Einschätzung von Pirelli an und 
versprach daher, Brugg anzurufen (und weiteres schriftliches Material zu 
vermeiden).364 Das Telefonat wurde geführt, und am folgenden Tag schickte 
[Unternehmensvertreter A1] eine weitere Antwort per E-Mail. Der Name des 
Projekts wurde in dieser E-Mail durch die kryptische Angabe „380 kV 
W/GmbH“ ersetzt. In der E-Mail nahm [Unternehmensvertreter A1] auf das mit 
[Unternehmensvertreter J2] geführte Telefonat Bezug und ergänzte: „BC 
interest would probably be very difficult to satisfy.“ [Dem Interesse von BC 
könnte wahrscheinlich nur sehr schwer entsprochen werden.]365  

(g) Am 15. Oktober 2002 schickte [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) das 
Angebot von Pirelli für das Windpark-Projekt im Vereinigten Königreich an 
die [Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter A2] (Nexans).366 

(h) Am 22. November 2002 erkundigte sich [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) 
bei [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) nach dem Stand einer geschlossenen 
Ausschreibung bezüglich eines Projekts in Dänemark.367 
[Unternehmensvertreter A1] antwortete: „Sache mit [[Initialien) (Nicht-
Empfänger]] abgestimmt.“ [„Affaire coordonnée vers [[Initials] (Non-
addressé]“] Damit brachte er zum Ausdruck, dass das Projekt nkt zugeteilt 
worden war.368 Am selben Tag bat [Unternehmensvertreter J2] 
[Unternehmensvertreter A1], die Aufteilung eines Projekts in Spanien zu 
bestätigen. [Unternehmensvertreter A1] antwortete, dass ein abgestimmtes 
Vorgehen erforderlich sei und dass wenigstens ein Mindestpreisniveau 
festgelegt werden müsse.369 

(i) [Unternehmensvertreter J2] verstieß am 29. November 2002 erneut gegen die 
Geheimhaltungsregeln des Kartells, als er Nexans, Pirelli und Sagem 
aufforderte, Scheinangebote für ein Projekt in Spanien zu unterbreiten.370 
[Unternehmensvertreter A1] antwortete: "You are not respecting the request 
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made recently regarding communication on such type of projects. It is totally 
unacceptable to behave in such a way in this environment, should it continue 
we will not pursue this kind of arrangement" [Sie halten sich nicht an die 
kürzlich erfolgte Aufforderung hinsichtlich der Kommunikation über derartige 
Projekte. Es ist völlig unannehmbar, sich in dieser Umgebung so zu verhalten. 
Wenn dies[e Umgebung] so bleibt, werden wir die Regelung in dieser Art 
beibehalten müssen]. Anschließend teilte [Unternehmensvertreter A1] das 
Angebot von Nexans mit.371 In einer getrennten E-Mail übermittelte 
[Unternehmensvertreter B3] (Pirelli) das Angebot von Pirelli.372  

(235) Aus dem in Erwägungsgrund (234)(b) genannten Schriftverkehr geht hervor, dass der 
spanischen Nexans-Tochter Nexans Iberia SL und der dort zuständigen 
Führungskraft ([Unternehmensvertreter A5]) die Kartellvereinbarung bewusst war 
und dass das Unternehmen an den Absprachen in Bezug auf Spanien beteiligt war. 
[Unternehmensvertreter A5] wurde auch in sonstigen Schriftverkehr einbezogen und 
sprach häufig von „meinen Freunden“ [„mes amis“] oder „deinen Freunden“ [„tes 
amis“] in seinen Schreiben an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), wenn es 
höchstwahrscheinlich um die ebenfalls in Spanien tätigen Unternehmen Pirelli und 
Sagem ging.373  

(236) Die in Erwägungsgrund (234) genannten E-Mails zwischen den europäischen 
R-Unternehmen Nexans, Brugg und Pirelli vermitteln ebenfalls Einblicke in die 
Organisation der europäischen Kartellkonfiguration. In diesen E-Mails entschuldigte 
sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) 
dafür, dass er nicht bereits früher auf das von Brugg geäußerte Interesse an einem 
bestimmten Projekt reagiert hatte.374 In einer direkt an [Unternehmensvertreter A1] 
gerichteten eigenen Antwort schlug[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) vor, dass er 
die Rolle des Koordinators übernehmen könne, wenn [Unternehmensvertreter A1] 
nicht verfügbar sei: „My only concern is if, in your absence, BC [Brugg] or others 
would feel authorized "to be free" to do funny things with the very excuse of urgent 
offers for which they can´t wait for your input etc. etc. (..) I could maybe act "on your 
behalf" if and when you are not fully operational (…). When back you would of 
course re-take full control.“ [Ich mache mir nur Gedanken darum, ob – wenn Sie 
nicht verfügbar sein sollten – BC [Brugg] oder andere meinen würden, sie könnten 
„nach Belieben“ mauscheln, und das damit begründen, dass dringende Angebote 
anstünden, bei denen sie nicht auf Ihre Rückmeldungen warten könnten usw. usw. 
(...) Ich könnte „in Ihrem Namen“ handeln, wenn Sie nicht uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen (…). Nach Ihrer Rückkehr würden Sie natürlich wieder die volle 
Kontrolle übernehmen.]375  

2003 

(237) 2003 kam es zu zahlreichen Treffen und Kontakten. Anhang I bietet diesbezüglich 
einen detaillierten Überblick.  
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(238) In einer E-Mail vom 10. Januar 2003 erläuterte [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) den [Unternehmensvertreter J2] und [Unternehmensvertreter J3] (Brugg), 
dass die Berichtspflicht bei Projekten in den Ausfuhrgebieten auch für Anfragen 
bezüglich der Lieferung von Zubehör für die betreffenden Projekte gelte. 
[Unternehmensvertreter A1] schrieb: „In case of accessories enquiry for those 
projects we expect you would also report so that we could define jointly a strategy 
suitable with the complete bids for those projects.“ [Wenn Zubehör für diese Projekte 
angefragt wird, erwarten wir, dass Sie dies ebenfalls mitteilen, damit wir gemeinsam 
eine auf das Gesamtangebot für die jeweiligen Projekte abgestimmte Strategie 
entwickeln können.]376  

(239) Am 21. und 22. Januar 2003 nahmen Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM an 
einem A/R-Treffen in Paris teil. Die Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum 
zu diesem Treffen enthalten mindestens zwei Hinweise auf die mit der R-Gruppe 
assoziierten Unternehmen. Bezüglich eines Projekts in den Ausfuhrgebieten heißt es: 
„FPL [Mindestpreisniveau] A R mit BC prüfen“ [„FPL BY A R to check with BC“]. 
Dies bedeutet, dass A einen Grundpreis festlegen würde, und dass Nexans oder 
Prysmian dies mit Brugg bestätigen würden. In einer anderen Notiz wurde vermerkt: 
"[Projekt in den Ausfuhrgebieten] PREF TO R (AB, NK)“. Nexans und Prysmian 
beanspruchten also im Namen von ABB und/oder nkt die Präferenz bei diesem 
Projekt.377  

(240) Am 23. Januar 2003 unterrichtete [Unternehmensvertreter N1] (Taihan) 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) über die Aktivitäten von Pirelli in Korea. 
[Unternehmensvertreter CD1] bat im Namen von Pirelli um Entschuldigung.378  

(241) Am 7. Februar 2003 nahmen Vertreter von Nexans, Pirelli, Brugg und nkt an einem 
R-Treffen in Lennestadt-Bilstein, Deutschland, teil.379 nkt hatte das Treffen 
organisiert und die Einladungen verschickt.380 Unter anderem wurde 
[Unternehmensvertreter L2] (Sagem) eingeladen. Safran erklärt, dass keine 
hinreichenden Beweismittel verfügbar seien, um die Teilnahme von Sagem an 
diesem Treffen nachweisen zu können. Dass [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) 
eine Einladung zu diesem Treffen erhalten habe, könne nicht als Beleg dafür 
betrachtet werden, dass er tatsächlich teilgenommen habe.381 Safran hat jedoch keine 
Beweismittel vorgelegt, aus denen mit Sicherheit gefolgert werden könnte, dass 
[Unternehmensvertreter L2] an dem Treffen nicht beteiligt war.  

(242) Kurz nach dem Treffen, am 27. Februar 2003, informierte[Unternehmensvertreter 
B3] (Pirelli) [Unternehmensvertreter K2] (nkt) und in Kopie die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) per 
E-Mail über die Beteiligung von Wettbewebern an einem Projekt in den 
Ausfuhrgebieten.382  

                                                 
376 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
377 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
378 […].  
379 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […] Nachprüfung bei Nexans.  
380 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das 

Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
381 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
382 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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(243) Am 24. Februar 2003 berichtete [Unternehmensvertreter A1]  
[Unternehmensvertreter CD1] von einer Reihe anstehender Projekte (u. a. von einem 
Projekt in Spanien). Er schrieb: „Bitte bestätigen, kein Angebot auf Anfragen vorlegt, 
die R-Präf oder R-Gebiete betreffen“ ["Please confirm that LG will not quote on 
those enquiry which R pref or R territory"].383 Anschließend erkundigte sich 
[Unternehmensvertreter CD1] bei [Unternehmensvertreter N1] (Taihan), ob Taihan 
und LG Cable dieser Aufforderung nachkommen könnten.384 Gleichzeitig erinnerte 
er [Unternehmensvertreter A1] daran, dass Taihan und LG Cable immer noch 
„Externe“ [„outsiders“] seien.385 [Unternehmensvertreter CD1] antwortete am 
27. Februar 2003: „Habe ihre Antwort wie folgt erhalten: 1. Spanien kein Angebot 
von LG. TEC [Taihan] hat einen hohen Preis angeboten. Aufforderung an TEC, den 
angebotenen Preis offenzulegen.“ [„Have received their reply as follows: 1. Spain; 
LG no quote. TEC [Taihan] quoted with high price. Asking TEC to disclose their 
offered price.“]386 Anschließend kommentierte [Unternehmensvertreter A1], er hoffe, 
dass der „koreanische Maßstab für hohe Preise der gleiche [sei] wie bei R“ [„Korean 
unit for measuring high levels is identical to R“].387 [Unternehmensvertreter N1] 
(Taihan) teilte schließlich die angebotenen Preise mit.388  

(244) Vertreter von Nexans, JPS, EXSYM, Taihan und LG Cable nahmen an einem 
A/R/K-Treffen am 4. März 2003 in Seoul teil, um über die Aufteilung von Projekten 
in den Ausfuhrgebieten zu sprechen.389  

(245) Nexans, Pirelli, JPS und VISCAS nahmen an einem A/R-Treffen am 27. März 2003 
in Tokio teil. EXSYM beteiligte sich nur an dem Teil des Treffens, in dem über 
Erdkabel gesprochen wurde. Zu diesem Treffen wurden Aufzeichnungen von Nexans 
und […] aus dem […] gefunden.390 Die Teilnehmer besprachen Projekte in den 
Ausfuhrgebieten und erläuterten nochmals die Regeln für die Aufteilung von 
Projekten nach Versorgungsunternehmen und Auftragnehmern. Die Aufzeichnungen 
enthalten jeweils eine Tabelle, in der dieser Aspekt des Grundsatzes des 
Heimatgebiets beschrieben wird:391   
 

 A  R  

 POWER AUTH 
EQUIV 
 
[Power Authority or 
equivalent] 

CONTRACT. 
 
[contractor] 
[Auftragnehmer] 

POWER 
AUTHOR 
EQUIV 

CONTRACT. 

                                                 
383 […].  
384 […].  
385 […].  
386 […].  
387 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
388 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […]; Nachprüfung bei Nexans; […]. Im September 2003 

berichtete [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), dass Taihan vom 
Kunden aufgefordert worden sei, den Preis zu überprüfen, […],.; ID […], Nachprüfung bei Nexans.  

389 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans; […].; Zu den Teilnehmern siehe 
auch ID […], Vorbringen von LS vom 6. September 2010.  

390 ID […], Nachprüfung bei Nexans; […] 
391 ID […], Nachprüfung bei Nexans; […] 
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[Elektrizitätsbehörde 
oder entsprechend] 

Allo A A PREF  R R PREF.  

 SOME EXCEPTIONS 
[Einige Ausnahmen] 

 SOME 
EXCEPTIONS 
[Einige 
Ausnahmen] 

 

(246) Die Aufzeichnungen verweisen auch auf eine „Invasion“ durch Pirelli in Korea,392 
und […] heißt es, LG beteilige sich an einem Projekt in Spanien.393  

(247) In diesem A/R-Treffen wurde u. a. über ein Großprojekt in Griechenland gesprochen. 
Wie in Erwägungsgrund (79) erläutert, wurde Griechenland aus historischen 
Gründen aus der allgemeinen Definition des europäischen Gebiets ausgenommen 
und unterlag daher auch nicht dem Grundsatz des Heimatgebiets. Trotzdem wurde in 
dem Treffen beschlossen, dass das Projekt an R gehen solle.394 Im Laufe der Jahre 
2003 und 2004 teilten die Parteien weitere Projekte in Griechenland R zu und/oder 
baten um Anweisungen durch R.395  

(248)  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) schickte im April 2003 eine E-Mail an 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS), um sicherzustellen, dass keine der A-Parteien 
einem potenziellen griechischen Wettbewerber, der nicht dem Kartell angehörte, 
fachliche Unterstützung anbieten würde.396  

(249) Die Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zum R-Treffen am 23. April 2003 
bieten Einblicke in die Gestaltung dieser Treffen. An dem Treffen nahmen Vertreter 
von nkt, Sagem, Brugg und Nexans teil. Die Parteien diskutierten zunächst über die 
Ereignisse in der A/R-Gruppe („Bericht über ARSK SAGA“ ["Report on ARSK 
SAGA"] und „Bericht über A/R TKIO 27/3“ [„Report on A/R TKYO 27/3“]).397 
Anschließend wurden konkrete Projekte im R-Gebiet ([Nicht-EWR Territorium] und 
Italien) behandelt.398  

(250) Eine E-Mail vom 19. Mai 2003 von [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) an die 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), [Unternehmensvertreter B3] und 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) 
zeigt, wie die Auftragnehmer-Regelung umgesetzt wurde. Bei dem betreffenden 
Projekt war der Auftragnehmer ein japanisches Unternehmen. Das Projekt wurde 
jedoch in Europa durchgeführt. Daher bat [Unternehmensvertreter CD1] die R-
Partner um Stellungnahmen bezüglich der anzunehmenden Preise.399  

                                                 
392 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
393 […] 
394 ID […], Nachprüfung bei Nexans; […].  
395 […].; […], […]; […].;[…];[…], Nachprüfung bei Nexans; […]., […] ID […], Nachprüfung bei Nexans; 

[…].; ID […], Nachprüfung bei Nexans; […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung 
bei Nexans; […] 

396 […] 
397 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
398 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
399 […] 



DE 70  DE 

(251) Die Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zum A/R-Treffen am 13. Juni 
2003 in Mailand zeigen erneut, dass die Parteien bestrebt waren, die Gefahr einer 
Aufdeckung des Kartells möglichst zu begrenzen. An dem Treffen nahmen Vertreter 
von Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM (nur für Erdkabel) teil.400 In den 
Aufzeichnungen […] findet sich folgender Vermerk: „More careful about 
exchanging information“ [Sorgfältiger beim Austausch von Informationen].401 In den 
Aufzeichnungen von Nexans heißt es: „Quality in security to be made. Proposal to 
be made soon“ [Zu schaffendes Sicherheitsniveau. Vorschlag bald unterbreiten].402 
In dem Treffen wurden weitere Fälle benannt, in denen koreanische Unternehmen 
gegen den Grundsatz des Heimatgebiets verstoßen hatten: „Korea preparing to 
attacking in Europe“ [Korea bereitet sich auf Angriff in Europa vor].403  

(252) In Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zum nächsten R-Treffen am 
30. Juni und 1. Juli 2003 wird ebenfalls auf den Sicherheitsaspekt Bezug genommen. 
An dem Treffen waren Nexans, Pirelli, Sagem und Brugg beteiligt. Den 
Aufzeichnungen zufolge war [Unternehmensvertreter K1] (nkt) entschuldigt. Die 
Teilnehmer sprachen über mehrere Projekte in den Ausfuhrgebieten, die den A- bzw. 
den R-Herstellern zugeteilt worden waren. In den Aufzeichnungen ist auch vermerkt, 
dass Nexans den anderen Teilnehmern ein „Dokument mit Statistiken“ [„document 
on statistics“] zeigte.404 Offenbar wurden den Teilnehmern eine Reihe solcher 
Dokumente (Positionsblätter, Unterlagen mit Anteilen und Quoten und Projektlisten) 
vorgelegt. Dies ergibt sich aus der Struktur der von [Unternehmensvertreter A1] in 
seinem Textverarbeitungsprogramm angelegten Ordner (siehe auch 
Erwägungsgrund (100)). Der Ordner „R Seerose 1 JUL 03“ enthält eine Reihe 
solcher Dokumente, die zur Vorbereitung des R-Treffens erstellt wurden.405  

(253) Eines dieser Dokumente („[Dokumentenname]“)406 enthält eine lange Liste von 
Projekten in den Ausfuhrgebieten mit mehreren Spalten (Spannung, Kabeltyp und 
Wert sowie eine Spalte mit der Überschrift „COMMENTS“ [ANMERKUNGEN], in 
mehreren Fällen mit Angaben zum jeweils vorgesehenen Unternehmen).  

(254) Gegenstand des A/R-Treffens am 11. September 2003 in Tokio war erneut das 
Thema Sicherheit. Aufzeichnungen von JPS aus dem relevanten Zeitraum enthalten 
einen Hinweis auf eine von EDF erhobene Kartellbeschwerde in Frankreich: 
„Security matter. No papers. More serious for projects in Eur.“ 
[Sicherheitsangelegenheit: Keine Unterlagen. Wichtiger für Projekte in Eur.]407 In 
den Aufzeichnungen von Nexans heißt es: „security increased: make agenda and 
minutes on 'topics'" [Sicherheit erhöht: Tagesordnung und Protokoll zu ‚Themen‘ 
erstellen].408 An dem Treffen nahmen Vertreter von Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS 
und EXSYM (nur für Erdkabel) teil.  

                                                 
400 ID […], Nachprüfung bei Nexans; […].  
401 […] 
402 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
403 […].  
404 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
405 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
406 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
407 […] 
408 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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(255) In dem Treffen sprachen die Teilnehmer auch über die „K situation“: „K (LG) 
attacked in Italy: Spain 400kV Italy [preferred territory] […]kV and […]kV, UK 
132KV.“ [K (LG) hat in Italien angegriffen: Spanien 400 kV, Italien 400 kV, 
[bevorzugtes Gebiet] […] kV und […] kV, VK 132 KV.]409 Gleichzeitig verlangte 
„K“ die Zuteilung bestimmter Projekte in den Ausfuhrgebieten.410  

(256) In den Aufzeichnungen […] zu diesem Treffen ist vermerkt, dass EXSYM „BRG 
[Brugg] unterbieten musste“ [„Had to under quote BRG [Brugg]“], um einen Auftrag 
in den Ausfuhrgebieten zu erhalten.411 Der Vertreter von Nexans schrieb: [Projekt 
name] „Problem mit Brugg (nach Problem mit ABB) … A will mit BC und ABB nicht 
mehr zusammenarbeiten“ [„trouble by Brugg (after ABB trouble) … A is willing not 
to collaborate anymore with BC and ABB“].412 In den Aufzeichnungen […] heißt es 
anschließend: „BC beim nächsten R-Treffen fragen.“ [„Will ask BC at next R 
meeting.“] Dies bezieht sich sehr wahrscheinlich darauf, dass sich Nexans oder 
Prysmian verpflichtet hatten, das Thema bei Brugg anzusprechen.413  

(257) Außerdem enthalten die Aufzeichnungen […] einige Einzelheiten bezüglich der 
Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten. Bei einem Projekt wurde notiert: 
„E-Gebot am 17. September (…) Preis von NXN bis heute Abend“ [„E-bid on 
September 17 (…) Price from NXN by tonight“]. Zu einem anderen Projekt heißt es: 
„Letztes Verhandlungsstadium (…) Anweisungen übermittelt. Warten auf endgültiges 
Angebot von NXN.“ [„Final negotiation stage (…) Guidance sent. Waiting for NXN´s 
final bid.“]414  

(258) In einem am 16. September 2003 von [Unternehmensvertreter A1] gespeicherten 
Dokument mit dem Titel "RULES IN SHORT" [Regeln kurzgefasst] werden die 
wichtigsten Merkmale des Kartells beschrieben.415 Das Dokument enthält eine 
Tabelle mit dem Titel "Territories" [Gebiete] mit folgendem Inhalt:   
 

 A R Free [Frei] 

Agreed 
[Angenommen] 

[Japan], 
[Japanisches 
Heimatsgebiet]

All Eur, [preferred 
territories],  
[Ganz Eur, [bevorzugte 
Gebiete],  

North Amer.
[Nordamerika] 

Pending 
[Ausstehend] 

Korea [non-EEA territory], 
Iceland [Non- EEA 
territory], [preferred 
territories],  
[Nicht EWR-Territorium], 
Island, [Nicht-EWR 
Territorium], [bevorzugte 

 

                                                 
409 ID […], Nachprüfung bei Nexans und […] 
410 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
411 […] 
412 ID […],Nachprüfung bei Nexans. 
413 […] 
414 […] 
415 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Gebiete]  

 

(259) Anschließend werden als „Participants“ [Teilnehmer] genannt: „R: N, P, BC, SG, 
FG, (AB) [d. h. Nexans, Pirelli, Brugg, Sagem, nkt und (ABB)] A: JP, VC, XS [JPS, 
VISCAS und EXSYM]“. Über „K“ werde diskutiert.416  

(260) Unter der Überschrift „Shares“ [Anteile] heißt es: „More or less : 60 : 40 R:A“ 
[Mehr oder weniger: 60 : 40 R:A]. Unter „Products“ [Produkte] enthält das 
Dokument folgende Tabelle:  

 220 and above  
[220 und höher] 

Below 220  
[Unter 220] 

Basic 
[Grundsätzlich] 

Report and Allo  
[Bericht und Allo] 

Report and free  

[Bericht und frei] 

Exception 
[Ausnahme] 

Discuss/Free 
[Diskutieren/Frei] 

Discuss/allo 
[Diskutieren/allo] 

"All enquiries Budget or firm /orders to be reported“ [Alle Anfragen Haushalt oder 
Unternehmen/Aufträge sind mitzuteilen].417  

(261) Die zweite Tabelle stellt die Berichtspflichten der Kartellmitglieder dar. Bei 
Projekten mit Kabeln für Spannungen unter 220 kV bestand eine Berichtspflicht, und 
obwohl diese Kabel als "frei" [„free“] bezeichnet wurden, bestand die Möglichkeit, 
nach Gesprächen von der Regel abzuweichen.  

(262) Außerdem kommen in dem Dokument die Überschriften „Safety“ [Sicherheit] (mit 
dem Eintrag „Paperless“ [papierlos]) und „Various“ [Verschiedenes] mit den 
Einträgen „Contractor rule“ [Auftragnehmerregelung] und „[Nicht-EWR 
Territorium]“ [NordSüd] vor.418  

(263) Im Oktober 2003 führten die koreanischen Unternehmen Taihan und LG Cable mit 
Pirelli ein Gespräch über Aktivitäten auf den jeweiligen Heimatgebieten. Am 
6. Oktober 2003 leitete [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) eine Nachricht von 
Taihan und LG Cable bezüglich der Aktivitäten von Pirelli in Korea weiter. Aus 
dieser Nachricht geht hervor, dass in diesem Zusammenhang auch telefonische 
Kontakte bestanden hatten.[Unternehmensvertreter B3] (Pirelli) antwortete den 
[Unternehmensvertreter CD1], [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter D3] und [Unternehmensvertreter C2] (JPS): „On one side we 
are required to withdraw our presence from private contractors business (where K 
manufacturers are clearly weak and unable to properly serve their market), and on 
the other side we continue to see K [Korean] aggressive presence on RP [Pirelli] 
domestic utilities markets with subsequent heavy losses for RP to preserve the 
markets (…) How can I ask and instruct my people to keep out of Korea, when K is 
attacking us on our domestic markets?“ [Einerseits wird von uns verlangt, dass wir 

                                                 
416 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
417 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
418 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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uns aus dem Geschäft mit privaten Auftragnehmern zurückziehen (wo die K-
Hersteller eindeutig schwach und nicht in der Lage sind, den Markt ordnungsgemäß 
zu bedienen), und andererseits beobachten wir unverändert eine aggressive Präsenz 
von K [koreanischen Unternehmen] auf den Inlandsmärkten von RP [Pirelli] bei den 
Versorgungsunternehmen mit schweren Verlusten für RP, wenn es versucht, die 
Märkte zu halten (…). Wie kann ich meine Leute auffordern und anweisen, sich aus 
Korea herauszuhalten, wenn K uns auf unseren Inlandsmärkten angreift?] Am 
7. Oktober 2003 ergänzte er: „The major intereferences on RP domestic markets are 
now known to my management.“ [Die erheblichen Überschneidungen auf 
Inlandsmärkten von RP sind im Management meines Unternehmens inzwischen 
bekannt.]419[Unternehmensvertreter B3] erläuterte auch, dass das Management von 
Pirelli sich direkt mit dem Management der betreffenden koreanischen Unternehmen 
in Verbindung setzen werde, wenn die Streitigkeit nicht auf operativer Ebene 
beigelegt werden könne: „my management intends to address the issue at the 
forthcoming ICF meeting with higher level K representatives.“ [mein Management 
will dieses Thema in der nächsten ICF-Konferenz [ICF = International Cablemakers 
Federation] bei Vertretern von K auf höherer Ebene ansprechen.]420 Diese E-Mail 
zeigt insoweit auch, dass auch im Zusammenhang mit den ICF-Konferenzen 
zweiseitige Kontakte bestanden. [...] hat ebenfalls entsprechende Informationen 
vorgelegt.421  

(264) Am 16. Oktober 2003 wiederholte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) erneut 
gegenüber den [Unternehmensvertreter CD1], [Unternehmensvertreter D3] und 
[Unternehmensvertreter C2](JPS), [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und [Unternehmensvertreter], dass […] über 
mehrere Angriffe in […] und seinem [bevorzugten Gebiet] berichtet hatte 
[Unternehmensvertreter A1]: this will be part of the discussions but I believe we 
should concentrate on discussion of future projects (Should of course K reconfirm 
their adherence to the scheme)“ [darüber wird auch gesprochen werden. Ich meine 
aber, wir sollten uns auf Gespräche über künftige Projekte konzentrieren. (Natürlich 
müsste K nochmals bestätigen, dass sie sich an die Regelung halten).]422  

(265) Schließlich vereinbarten die Parteien ein weiteres A/K/R-Treffen am 17. Oktober 
2003.423 Im Vorbereitungstreffen am Vormittag beschrieben Nexans, JPS, EXSYM 
und VISCAS das wesentliche Ziel des Treffens mit LG und Taihan. Dies geht aus 
Aufzeichnungen von […] und Nexans aus dem relevanten Zeitraum hervor. In den 
Aufzeichnungen […] heißt es:  

„Confirm the willingness. Put on the table. No attack in domestic market each 
other. Vise versa. Korea attacking in Italy, [non-EEA territory], Germany, Spain. 
[…] Principle, No attack each other in domestic. 220KV and above with exception. 
As much as possible.“  
[Bereitschaft bestätigen. Ansprechen. Kein Angriff auf den Inlandsmärkten. Und 
umgekehrt. Korea greift in Italien, [Nicht-EWR Territorium], Deutschland und 
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Spanien an.“ […] „Grundsatz: Keine gegenseitigen Angriffe auf den 
Inlandsmärkten. 220 KV und in Ausnahmefällen höher; so viel wie möglich.]424 

(266) Die Aufzeichnungen von Nexans enthalten eine ähnliche Beschreibung: „LG 
underquote 400kv Italy, and […] kV in [non-EEA territory]. RECALL PRINCIPLES 
to K to be made ( no mention of SHARES TO K)“ [LG unterbietet 400 kV in Italien 
und […] kV in [Nicht-EWR Territorium]. K an GRUNDSÄTZE ERINNERN 
(Gegenüber K keine ANTEILE nennen)].425 In einer zweiten Reihe von 
Aufzeichnungen ist vermerkt: „Reporting to be made except for domestic CC Only to 
coordinators and direct contacts“ [Berichte außer Inland in CC nur an Koordinatoren 
und direkte Kontakte].426  

(267) Ein Vertreter von A (JPS, VISCAS oder EXSYM) trug seinen Standpunkt zur 
Kartellbeteiligung vor. Seiner Ansicht nach würden Taihan und LG Cable in der 
Kartellkonfiguration jeweils eine andere Haltung vertreten. Dies geht aus der Tabelle 
in den Aufzeichnungen zu diesem Vorbereitungstreffen hervor:427   

 R A 

O/Member [O/Mitglied] R P  V J E 

ASS BC AB SG NK T 

ASS  L/G 

(268) Die „Allgemeine Übereinkunft“ ["General Understanding"] wurde im eigentlichen 
A/R/K-Treffen am Nachmittag des 17. Dezember 2003 beschrieben. An diesem 
Treffen nahmen die  [Unternehmensvertreter M7] und [Unternehmensvertreter M3] 
(LG Cable) sowie [Unternehmensvertreter N1] und [Unternehmensvertreter N3] 
(Taihan) teil. In den Aufzeichnungen […] wurde vermerkt:  

„Basically […]kV and above. OF [Oilfilled] and XLPE. Except some cases. […]kV 
and […]kV where possible. 

Geographical application: No interference in Domestic Market. Japan, Korea 
[Japanese home territory]. Domestic market, EU, [non-EEA territory], ([…]long 
time traditional). […] 

Can Korea confirm?“  

[Grundsätzlich […] kV und höher. OK [Ölkabel] und XLPE. Mit einigen 
Ausnahmen. […] kV und […] kV, wenn möglich.  

Geografischer Anwendungsbereich: Keine Einmischung in den Inlandsmarkt. 
Korea, Japan [Japanisches Heimatsgebiet]. Inlandsmarkt, EU, [Nicht-EWR 
Territorium], ([…] langjährig). […] 

Kann Korea bestätigen?]428  
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(269) Ähnlich lauten die Aufzeichnungen von Nexans: „RECALL OF THE RULES HV 
ABOVE 220 ALWAYS +BELOW 132 WHENEVER POSSIBLE DOMESTIC 
JAPAN [JAPANESE HOME TERRITORY] KOREA / EUR COMMUNITY 
[PREFERRED TERRITORIES].“ [ERINNERN AN REGELN HS ÜBER 220 
IMMER + UNTER 132 MÖGLICHST IMMER INLAND JAPAN [JAPANISCHES 
HEIMATSGEBIET] KOREA/EUR GEMEINSCHAFT [BEVORZUGTE 
GEBIETE].429  

(270) Nachdem LG über die allgemeine Übereinkunft unterrichtet wurde, hat sich LG […] 
wie folgt geäußert: „LG, Europe OK. [Non-EEA  territory], not agreed (…)“ [LG, 
Europa o. k. [Nicht-EWR Gebiet], nicht zugestimmt (…)].430 In den Aufzeichnungen 
von Nexans heißt es: „K STATES DOUBT AS IF OK WITH RP AND RN STILL 
SOME "Outsiders": BC SAG; NKT“ [K BEZWEIFELT, OB MIT RF UND RN O. K. 
IMMER NOCH EINIGE „Externe“: BC SAG; NKT].431  

(271) Die Aufzeichnungen beider Unternehmen enthalten Verweise auf die anderen mit der 
R-Gruppe assoziierten Unternehmen:  

[…]: „ABB try to get [company representative I3]once in a while. Most difficulty, 
ABB NXNS, Pirelli, ABB, Sagem, Brugg, NKT([…])“ [ABB versucht, gelegentlich 
[Unternehmensvertreter I3] zu erreichen. Besonders schwierig: ABB. NXNS, Pirelli, 
ABB, Sagem, Brugg, NKT([…])].432 In den Aufzeichnungen von Nexans heißt es: 
„R STATE THAT 3 CATEGORIES / RN [Nexans] RP [Prysmian] then SMALL BC 
[Brugg] SAG [Sagem] NKT which are working but less accustomed and third 
category : ABB (No agreement officially) only personal relation [Initials]+[Initials] 
[ [company representative I3] and  [company representative A2]].“ [R STELLT 
FEST, 3 KATEGORIEN/RN [Nexans], RP [Prysmian], und dann KLEINE, BC 
[Brugg], SAG [Sagem], NKT, die zwar tätig sind, aber weniger Routine haben, und 
dritte Kategorie: ABB (keine offizielle Einigung) nur persönliche Beziehung 
[Initialien]+[Initialien] [[Unternehmensvertreter I3] und [Unternehmensvertreter 
A2]].]433  

(272) Den Aufzeichnungen zufolge brachten LG und Taihan später zum Ausdruck, sie 
hätten gedacht, bei dem Treffen gehe es um den „Schutz des Inlandsmarkts“ 
[„domestic protection“]. Da sie sich über mehrfache Verletzungen ihres 
Inlandsgebiets durch Pirelli beschwerten, wurde vereinbart, dass sie „eine Liste der 
Angriffe erstellen“ [„summarize a list of attacks“] sollten und dass ein Sondertreffen 
mit Pirelli stattfinden sollte, „um diese Aktionen zu unterbinden“ [„to stop these 
actions"].434 

(273) Die koreanischen Unternehmen vereinbarten dann die Aufteilung einer Reihe von 
Projekten in den Ausfuhrgebieten.435  

(274) Am 19. November 2003 nahmen Nexans und Prysmian an einem 
Vorbereitungstreffen im Vorfeld des R-Treffens teil. In dem Treffen sollten Projekte 

                                                 
429 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
430 […] 
431 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
432 […] 
433 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
434 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
435 ID […]. und ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 76  DE 

innerhalb des europäischen Heimatgebiets aufgeteilt werden. Es wurde über mehrere 
Projekte in Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und Portugal gesprochen.436  

(275) Im folgenden „Gesamttreffen“ der R-Gruppe am Nachmittag des 19. November 2003 
unterrichteten Nexans und Prysmian die mit der R-Gruppe assoziierten Unternehmen 
nkt, Brugg und Sagem über das Ergebnis des A/R/K-Treffens. In den 
Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum heißt es „siehe Sonderbericht“ [„see 
specific report“] [zu diesem Treffen].437 Außerdem wurde notiert: „K ist im Laufe der 
Jahre in VK/Irland (TH), Spanien, Deutschland, Italien (400 kV), [Nicht-EWR 
Territorium] aggressiv aufgetreten.“ [„K made aggressive actions over the years in 
UK/Ireland (TH) Spain, Germany, Italy (400kV) [non-EEA territory]“]. Dies ist ein 
eindeutiger Hinweis auf eine Verletzung des europäischen Heimatgebiets und der 
bevorzugten Gebiete.438  

(276) Die Aufzeichnungen zu diesem R-Treffen enthalten auch einen Hinweis auf ein 
spezifisches Positionsblatt für die europäische Kartellkonfiguration. „R PS/Anteile 
als vorrangige Punkte für das nächste Treffen“ [„R PS/Shares to be priority items for 
next meeting“].439 In zwei bei Nexans gefundenen Dokumenten werden offenbar 
zunächst die Parameter der Marktanteile genannt, und anschließend werden die 
Marktanteile im Überblick [Informationen über den Zeitraum vor der 
Zuwiderhandlung], [„information predating the infringement period“] der 
R-Teilnehmer dargestellt.440  

(277) Außerhalb der A/R-Treffen hat […] berichtet, dass in einem zweiseitigen Treffen am 
24. November 2003 [Unternehmensvertreter C2] (JPS) mit [Unternehmensvertreter 
I3] (ABB) vereinbart habe, dass JPS in Skandinavien nicht mit ABB konkurrieren 
werde und dass ABB umgekehrt JPS in Japan keine Konkurrenz machen werde. 
Diese Vereinbarung stand nicht mit einem konkreten Projekt oder Kabeltyp in 
Zusammenhang.441 In diesem Treffen brachte [Unternehmensvertreter C2] (JPS) sein 
Interesse an einer Reihe von Projekten in den Ausfuhrgebieten zum Ausdruck.  

(278) Vertreter von Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM nahmen an einem A/R-
Treffen am 27. November 2003 teil. In diesem Treffen wurden die koreanischen 
Unternehmen LG Cable und Taihan wegen Missachtung der Heimatgebiete der 
R-Teilnehmer kritisiert. Nexans schlug vor, dass „unverzüglich Gegenmaßnahmen 
getroffen werden sollten“ [„countermeasures should be taken immediately“].442 JPS 
versuchte, die Situation zu entschärfen: „Considering issues of home territories, a 
grace period should be set. How about a year? I think we should wait and see for a 
year and make a final decision.“ [Hinsichtlich der Heimatgebiete sollte eine 
Gnadenfrist gesetzt werden. Wie wäre es mit einem Jahr? Ich denke, wir sollten ein 
Jahr abwarten und dann eine endgültige Entscheidung treffen.] Auch JPS war der 
Ansicht, dass LG Cable und Taihan "gesondert" [„separately“] behandelt werden 
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sollten, da „TEC [Taihan] offenbar etwas ruhiger ist als LG.“ [„TEC [Taihan] seems 
to be a bit calmer than LG.“]443  

(279) 2003 wurde die Anwendung des Grundsatzes des Heimatgebiets in den 
kontinuierlichen Benachrichtigungen über Anfragen und in sonstigen Kontakten 
zwischen der japanischen A-Gruppe und den europäischen R-Herstellern deutlich. 
Entsprechendes gilt für das Jahr 2002 (siehe Erwägungsgrund (231)): Sobald ein 
Hersteller der A-Seite eine Anfrage von einem Kunden der R-Seite erhielt, wurde mit 
den jeweiligen Koordinatoren ([Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS)) Kontakt aufgenommen, damit „Anweisungen“ 
zum gewünschten weiteren Verhalten übermittelt werden konnten. Eine vollständige 
Übersicht über die Mitteilungen ist Anhang I zu entnehmen. Die folgende 
Kurzübersicht bietet einen Überblick über die wesentlichen Mitteilungen:  

(a) Am 29. Januar 2003 berichtete [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) über eine 
Anfrage eines deutschen Kunden an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans). 
[Unternehmensvertreter CD1] äußerte sich wie folgt: „We will be declining 
because of your home territory.“ Außerdem bot er an: „it seems that there are 
lots of submarine cables to be installed for off-shore wind mills in Eur. We 
would be more than welcome to help you in case of excess demand at your 
end“ [Wir werden ablehnen, wegen Ihres Heimatgebiets [Außerdem bot er an:] 
[O]ffenbar sind auch zahlreiche Unterwasserkabel für Offshore-Windparks in 
EUR zu verlegen. Wir würden Ihnen gerne behilflich sein, wenn die Nachfrage 
ihre Kapazitäten übersteigen sollte].444  

(b) Am 3. Juli 2003 berichtete [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) den 
[Unternehmensvertreter C2], [Unternehmensvertreter D3] und 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) über eine Anfrage betreffend ein Projekt 
in Italien, bei dem VISCAS „ein Angebot abgelehnt“ [„declined to quote“] 
hatte.445  

(c) Am 11. Juli 2003 unterrichtete [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), [Unternehmensvertreter D3] und 
[Unternehmensvertreter C2] (JPS), [Unternehmensvertreter B3] und 
[Unternehmensvertreter B4] (Pirelli), [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) 
und [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) über die Bitte der koreanischen 
Unternehmen, bei einem Projekt in ihrem Inlandsmarkt kein Angebot 
einzureichen.446  

(d) Am 2. September 2003 konsultierte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zu einem Projekt in Griechenland. Er 
versprach: „[W]ir werden uns über R-Präf. einigen und dabei den 
geografischen Aspekt berücksichtigen“ [„we will agree on R pref. taking the 
geographical aspect into consideration“].447  

(e) Am 22. Oktober 2003 berichtete [Unternehmensvertreter M3] (LG Cable)  
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) (und [Unternehmensvertreter N1] (Taihan) 
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in Kopie) über eine Anfrage im Zusammenhang mit einem 110 kV-Projekt 
eines Kunden in Finnland.448 [Unternehmensvertreter CD1] leitete die 
Nachricht an die [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter D3] und [Unternehmensvertreter C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) und [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM) weiter.449  

(280) Wie bereits in Erwägungsgrund (234) zum Jahr 2002 erläutert, setzten die R-Parteien 
auch 2003 den Austausch von Preisen, Informationen und Zuteilungswünschen fort. 
Ein detaillierter Überblick über diesen Austausch ist Anhang I zu entnehmen. Im 
Folgenden sind die wichtigsten Vorfälle in diesem Zusammenhang 
zusammengestellt:  

(a) Am 10. Januar 2003 leitete [Unternehmensvertreter A5] (Nexans Iberia SL) 
Informationen über eine anstehende Auktion bezüglich eines Projekts in 
Spanien an  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) weiter, wobei er die 
folgende Bemerkung machte: "deine Freunde durchaus betreffen" [„tes amis 
sont bien concernés“].450 Die beigefügte Tabelle enthält die Angebote von drei 
Unternehmen, die als „Corto“, „Medio“ und „ Largo“ [Klein, Mittel [und] 
Groß] beschrieben werden; die Spalte für „Francia“ [Frankreich] ist noch 
frei.451 Der Eintrag „Francia“ bezieht sich offenbar auf Sagem. 
[Unternehmensvertreter A1] leitete die Preisinformationen nämlich am selben 
Tag auch an [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) weiter.452  

(b) Am 14. Januar 2003 tauschten die [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) Preise für ein Projekt in der Bretagne, 
Frankreich, untereinander aus.453  

(c) Zwischen dem 16. Januar 2003 und dem 22. Oktober 2003 tauschten 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und die [Unternehmensvertreter B1] und 
[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) Informationen über die Angebote für 
mehrere Projekte in Norwegen untereinander aus.454  

(d) [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) unterrichtete  [Unternehmensvertreter 
A1] am 24. Januar 2003 über das Interesse von Sagem an mehreren 
anstehenden Projekten. Seine Liste enthält verschiedene Projekte in Spanien 
mit Kabeln für Spannungen ab 110 kV.455  

(e) Nexans, Pirelli, Sagem und Brugg scheinen an der Aufteilung eines 
Rahmenvertrags in Spanien im Februar 2003 beteiligt gewesen zu sein. Auch 
in diesem Fall wurden wieder Decknamen zur Bezeichnung der Parteien 
verwendet: Pirelli = „Corto“ [Klein], Nexans = „Largo“ [Groß], Brugg = 
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„Medio/[Nicht-EWR Gebiet]]“ [Mittel/[Nicht-EWR Gebiet]] und Sagem = 
„Copains“ [Freunde].456  

(f) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) legte [Unternehmensvertreter B1] 
(Pirelli) am 6. April 2003 sein Angebot für ein belgisches Windpark-Projekt 
vor.457  

(g) Am 22. April 2003 schickte[Unternehmensvertreter B3] (Pirelli) per E-Mail ein 
„Budget-Angebot“ [„budgetary offer“] für ein weiteres nicht näher 
bezeichnetes Projekt an  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans).458  

(h) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) schickte am 5. September 2003 ein 
Angebot für das Projekt „X Island“ [X-Insel] an [Unternehmensvertreter B1] 
(Pirelli).459  

(i) In zweiseitigen Kontakten kamen die  [Unternehmensvertreter I3] (ABB), 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans) überein, dass ABB bei dem Projekt Spanien-Mallorca nicht 
konkurrieren werde, weil ABB das Estlink-Projekt (die Verbindung zwischen 
Estland und Finnland) „bekommt“.460  

(281) Obwohl sich dieser Austausch verstärkte, waren offenbar nicht alle R-Mitglieder von 
der Wirksamkeit des Austauschs von Zuteilungswünschen überzeugt. In einer E-Mail 
vom 7. Mai 2003 beschwerte sich [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) bei  
[Unternehmensvertreter A1]: „Je ne t´enverrai plus de déclaration d´intérets, comme 
j´ai pu le faire par le passé, sans aucun résultat, mais une demande d´allocation 
ferme et définitive, que je continuerai à appeler déclaration d´intérets.“ [Ich schicke 
dir keine Interessenbekundungen mehr, wie ich das früher vergeblich getan habe, 
sondern eine entschlossene und entschiedene Zuteilungsaufforderung, die ich aber 
weiterhin „Interessenbekundung“ nennen werde.]461 Wahrscheinlich bezog diese 
E-Mail sich auf eine E-Mail, in der [Unternehmensvertreter A1] 
[Unternehmensvertreter L2] vorwarf, dass er an Treffen nicht teilgenommen und 
keine Projektanfragen übermittelt habe: „comme tu as manqué au moins un sur deux 
des rendez-vous R et comme tu ne déclares pratiquement aucun projet en amont nous 
arrivons toujours trop tard pour faire une coordination qui ait un sens. En outre tu 
étais sensé tenir a jour un état des affaires Franco/F je n'ai a ce jour rien vu. S'il y a 
une absence de dialogue ta responsabilité est grande.“ [da du mindestens bei jedem 
zweiten R-Treffen gefehlt hast und da du praktisch kein Projekt im Vorfeld mitteilst, 
sind wir für eine sinnvolle Abstimmung immer zu spät dran. Außerdem hast du in 
Bezug auf Franco/F ein Geschäftsverhalten an den Tag gelegt, wie es mir bislang 
noch nicht vorgekommen ist. Wenn es keinen Dialog gibt, hast du großen Anteil 
daran.]462  
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(282) Trotz der regelmäßigen Treffen und Mitteilungen per E-Mail und in Telefonaten 
wurde der Zuschlag bei manchen Projekten entgegen der vereinbarten Aufteilung 
erteilt. Die Parteien gingen diesen Fällen informell nach. Dies geht aus einer E-Mail 
hervor, die[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) am 19. Februar 2003 an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) schickte. Als Nexans sich ein Projekt in 
Deutschland „genommen“ hatte, schrieb[Unternehmensvertreter B2]: „We therefore 
consider the RP [Pirelli] "debt" with RN [Nexans] to be substantially reduced.“ [Wir 
gehen daher davon aus, dass sich die ‚Schuld‘ von RP [Pirelli] gegenüber RN 
[Nexans] deutlich verringert hat.]463  

2004 

(283) Am 5. Januar 2004 unterrichtete [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) Vertreter von 
Pirelli darüber, dass er „an diesem Morgen von A telefonisch aufgefordert wurde, nur 
noch per Telefax zu kommunizieren, bis anderweitige Anweisungen erteilt werden“ 
[„requested by phone this morning from A to communicate only by fax until further 
notice“].464 Am 7. Januar 2004 schickte [Unternehmensvertreter A1] ein Telefax an 
die  [Unternehmensvertreter CD1] (JPS), [Unternehmensvertreter B3] und 
[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian), [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS), in dem er erklärte: „[M]it Kommunikation 
per Telefax meinen wir, dass Sie an alle Empfänger der R-Seite schicken“ [„for fax 
communication we understand you send to all R destinees“]. Anschließend bestätigte 
er seine eigene Telefaxnummer sowie die Telefaxnummern der  
[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B1]. Außerdem schrieb 
[Unternehmensvertreter A1]: „Korrespondenz erhalten Sie nur, bis wir diese Info 
erhalten haben.“ [„Correspondence will be sent to you only until we have this 
info.“]465 [Unternehmensvertreter CD1] antwortete am 8. Januar 2004 und teilte die 
Telefaxnummern der  [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und  
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) mit. Er schrieb: „[B]itte keine Angaben zu 
Unterwasserkabel-Projekten an T.I. [[Unternehmensvertreter H1], EXSYM] 
schicken.“ ["please be careful not to send SM matters to T.I.. 
[[Unternehmensvertreter H1], EXSYM].“] In den folgenden Tagen wurden einige 
Telefaxe verschickt.466  

(284) Am 8. Januar 2004 warnte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) Nexans und Pirelli, 
EXSYM werde sich an dem griechischen Unterwasserkabel-Projekt beteiligen, über 
das in dem A/R-Treffen am 27. März 2003 (siehe Erwägungsgrund (247)) 
gesprochen worden war. [Unternehmensvertreter CD1] betonte nochmals, dass 
EXSYM in Bezug auf Unterwasserkabel-Projekte im Kartell ein externes 
Unternehmen sei.467 [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) forderte die  
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) und [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) auf, 
ihm zu helfen, „sie [EXSYM] zu ordentlichem Verhalten zu bewegen, so wie wir das 
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mehrfach auch schon bei AB [ABB] getan haben“ [„to convince them [EXSYM] to 
behave properly as we did on several occasion with AB [ABB]“].468  

(285) Anfang 2004 verlangte Brugg die Präferenz bei einem Projekt und einem Kunden in 
den Ausfuhrgebieten. In seiner Antwort vom 15. Januar 2004 
erinnerte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) Brugg an die zuvor in Divonne 
geführten Diskussionen (siehe Erwägungsgrund (275)) bezüglich dieses Kunden und 
wies darauf hin, dass Pirelli weiterhin mit diesem Kunden verhandeln werde. 
[Unternehmensvertreter J2] (Brugg) antwortete: „Since our cable price is approx. 
10% higher you would agree that it is fully in line with the philosophy that BC 
persues with [the client] and orders a major quantity from RP“ [Da unser Kabelpreis 
etwa 10 % höher ist, stimmen Sie sicher zu, dass es voll und ganz der Philosophie 
von BC entspricht, [mit dem Kunden] weiterzumachen und eine größere Menge bei 
RP zu bestellen].469  

(286) Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM nahmen an einem A/R-Treffen am 
28. Januar 2004 teil. In Aufzeichnungen EXSYM aus dem relevanten Zeitraum heißt 
es zu diesem Treffen, dass bei JPS Anfang 2004 eine Steuerprüfung durchgeführt 
worden sei. In dem Treffen erklärte JPS, die Steuerprüfer „sind Computer-
Spezialisten“ ["are computer specialists“]. Daher „ist besondere Vorsicht im 
Informationsmanagement geboten.“ [„special attention is necessary for information 
management.“]470  

(287) In diesem A/R-Treffen wurden die Teilnehmer auch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass für die folgende Woche ein „Treffen innerhalb der R-Gruppe“ 
[„meeting within R“] angesetzt sei. Außerdem wurde angekündigt: „nkt wird 
teilnehmen“ [„nkt will be participating“].471  

(288) In dem Treffen wurden mehrere Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte erörtert. 
Die Parteien bestätigten unter anderem, dass ein Projekt in Korfu an „R“ (die 
europäischen Unternehmen) gehen sollte.472 In den […] Aufzeichnungen wurde 
angemerkt: „Showa o. k., aber Mit. schwierig“ [„Showa OK but Mit. difficult“].473  

(289) […] Nexans Aufzeichnungen zu dem Treffen ist vermerkt, dass die Parteien eine 
pragmatische Regelung eingeführt hatten, um die Notwendigkeit der „Anweisungen“ 
bei den Projekten zu reduzieren, bei denen nur geringe Kabellängen benötigt wurden. 
Auch bei Kabellängen unter einem Kilometer mussten die Projekte weiterhin 
gemeldet werden. Die Parteien konnten aber beliebig Angebote einreichen. 
Vereinbarungen über die vorzulegenden Angebote sollten nur auf Ad-hoc-Basis 
getroffen werden.474  

(290) In den Aufzeichnungen von EXSYM wird auch auf eine Diskussion zwischen 
Nexans und EXSYM außerhalb eines eigentlichen Treffens im Zusammenhang mit 
dem Projekt in Griechenland Bezug genommen (siehe Erwägungsgründe (247) und 
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(284)). Nexans hatte die Präferenz für dieses Projekt beansprucht und EXSYM zur 
Zusammenarbeit aufgefordert. EXSYM hatte dies abgelehnt.475  

(291) Mit einer E-Mail vom 6. Februar 2004 teilte EXSYM Nexans mit, an der 
„endgültigen Entscheidung [von EXSYM] würde sich nichts ändern“ [„final decision 
would not be changed“]. [Unternehmensvertreter A1] beschwerte sich später bei den  
[Unternehmensvertreter CD1] und [Unternehmensvertreter C2](JPS) über das 
Verhalten von EXSYM: „[W]ir sind der Ansicht, dass ein Angriff auf uns (RN wurde 
als Auftragnehmer vorgesehen) in Europa nicht dazu beitragen wird, die Regelung 
insgesamt zu verbessern.“ ["we believe agressing us (RN is the allotee) in Europe 
will really not help improving the overall scheme.“]476  

(292) Am 9. Februar 2004 entschuldigte sich [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) für 
die Entscheidung des Unternehmens, indem er angab, „da wir nicht dazugehören [im 
Zusammenhang mit Unterwasserkabeln] und keine geeignete Methode haben, um 
einen Ausgleich zwischen zwei Unternehmen herzustellen.“ [„as we are non-member 
[im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln] and have no proper method for the 
settlement of accounts between two companies.“] [Unternehmensvertreter H1] 
bestätigte jedoch: „Bezüglich des Preises würde es darüber informiert, dass wir ein 
angemessenes Niveau aufrechterhalten, da auch wir kein Interesse daran haben, 
dass der Preis einbricht“ [„As for price level, it would be informed that as we also do 
not like to collapse market level, we will maintain reasonable level“].477  

(293) Ein Telefax vom 9. Februar 2004 belegt, dass [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) 
Informationen per Telefax an  [Unternehmensvertreter A1] weiterleitete, um Nexans 
zu helfen, „EXM [bei diesem Projekt] zu disqualifizieren“ [„disqualify EXM“[für 
dieses Projekt]].478 JPS bestätigte erneut, dass EXSYM im Hinblick auf die 
Kartellabsprachen über Unterwasserkabel immer noch ein "externes Unternehmen" 
[„outsider“] sei.479  

(294) In der Zeit vom 9. bis 12. Februar 2004 besuchte [Unternehmensvertreter I3] (ABB) 
JPS, VISCAS und EXSYM. In einem Treffen mit Vertretern mindestens von JPS 
und VISCAS sprachen die japanischen Hersteller mit ABB über die Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets.480 […]  erklärten VISCAS und JPS, dass sie bei drei 
großen europäischen Unterwasserkabel-Projekten entweder überhaupt nicht oder 
zumindest nicht aggressiv konkurrieren würden.481  

(295) Nexans, Pirelli, Sagem, Brugg und nkt nahmen an einem R-Treffen am 10. Februar 
2004 teil.482 Die Aufzeichnungen von Nexans zu diesem Treffen enthalten einen 
Hinweis auf einen Bericht („MOM“ (minutes of meeting = Sitzungsprotokoll)) über 
das A/R-Treffen in Kuala Lumpur.  
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(296) Der zweite Punkt auf der Tagesordnung war das Gespräch über anstehende Projekte 
„Export und kein Export“ [„Export & Non export“]. Als erster Unterpunkt wurden 
die „Situation und die Bestellungen bei Präf.-Projekten“ [„situation and orders on 
pref. projects“] behandelt. Aufzeichnungen von Nexans verweisen auf eine 
„Verpflichtung zur Berichtlegung: zur Führung einer Liste: EURO s/s 400 kV und 
220 kV“ [„Obligation to report: to maintain a list: EURO s/s at 400Kv and 220kV“]. 
Die unter der Überschrift „Pref. Projects“ genannten Projekte betreffen [Nicht-EWR 
Gebiet], Italien und das Vereinigte Königreich. Zu einem Projekt in Portugal heißt 
es: „Auftrag an SGM [Sagem] zum Preis von P [Pirelli]“ [„Order to SGM [Sagem] at 
P [Pirelli] Price“]. Hinter einem Verweis auf Deutschland wurde zudem vermerkt: 
„NK [nkt] soll sich aus Konferenz zurückziehen; Schwierigkeiten mit NX. Grund??? 
Lubeka. (NX 3, NK 4, P 5 Millionen EUR)“ [„NK [nkt] to withdraw from 
conference: difficulty with NX. Reason??? Lubeka. (NX at 3, NK at 4, P at 5 M 
EUR)“].483 Andere Punkte auf der Tagesordnung waren die „non pref“-Projekte und 
die „ausstehenden Anfragen/künftigen Projekte“ [„outstanding enquiries / Future 
projects“]. Außerdem wurden die Parteien angehalten, eine „Liste/Land“ 
[„list/country“] zu erstellen. Unter der Überschrift "Sonstiges" [„Other“] werden in 
der Tagesordnung die Punkte „R PS [Positionsblatt]/Anteile“ und „R-Gebiete“ [„R 
PS [Positionsblatt]/Shares" [und] "R areas"] genannt. Und unter „Termine für die 
nächsten Treffen“ [„Calendar of next meetings“] wurden in den Aufzeichnungen 
schließlich zwei weitere Treffen angekündigt: ein Treffen mit dem Vermerk „R 
spezifisch 3/3“ [„R Specific 3/3“] und ein Treffen „R weltweit 1/4“ [„R Global 
1/4“].484  

(297) Am 1. März 2004 kam [Unternehmensvertreter I3] (ABB) in Zürich mit den 
[Unternehmensvertreter A2] und [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zusammen. 
Auf dem Computer von Nexans waren die Aufzeichnungen zu diesem Treffen in 
einem Dokument mit dem Titel „Windmill“ gespeichert. Den Aufzeichnungen 
zufolge wurde über mehrere Projekte innerhalb und außerhalb des EWR gesprochen. 
Die Aufzeichnungen enthalten Hinweise auf die im Kartell üblichen Bedingungen, 
beispielsweise: „Buttendiek. NKT like to make a consortium between NX [Nexans], 
NK [nkt], SK. (…) FPL [Floor price level, Mindestpreisniveau] proposed by NXG 
[Nexans Germany]“, und „ FPL proposed possibility to share NX AB [Nexans ABB] 
at later stage the big SM. Exchange price on intermil.“ [Buttendiek. NKT möchte 
aus NX [Nexans], NK [nkt] und SK ein Konsortium bilden. (…) von NXG [Nexans 
Deutschland] vorgeschlagenes FPL [Mindestpreisniveau] [und] Möglichkeit FPL 
vorgeschlagen, um später mit bei den großen Unterwasserkabel-Projekten mit NX 
AB [Nexans ABB] zu teilen. Austausch von Preisen bei intermill.]485  

(298) Wie bereits in den Aufzeichnungen zum R-Treffen am 10. Februar 2004 
angekündigt, fand am 3. März 2004 tatsächlich ein R-Treffen statt, das sich 
ausdrücklich mit 220- bis 400 kV-Projekten in Europa beschäftigte. Nexans, Pirelli, 
Sagem und Brugg waren an diesem Treffen beteiligt. Die bei Nexans gefundenen 
Aufzeichnungen zu diesem Treffen enthalten Hinweise auf Projekte in den 
Niederlanden sowie in Deutschland, Italien, Griechenland, dem Vereinigten 
Königreich und Spanien. Bestimmte Projekte waren mit Anmerkungen versehen, 
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zum Beispiel „to be discussed between SAG [Sagem] and P [Pirelli]", "In principle 
for BC [Brugg]" und "SGM [Sagem] leads“ [zwischen SAG [Sagem] und P [Pirelli] 
zu klären[,] Grundsätzlich für BC [Brugg][ und] SGM [Sagem] führt].486  

(299) Vertreter von Nexans, Sagem und Pirelli nahmen an einem Kartelltreffen zur 
Koordinierung spanischer Projekte in Barcelona am 17. März 2004 teil.487  

(300) Am 26. März 2004 fand ein A/R-Treffen in Italien statt. Vertreter von Nexans, 
Prysmian, VISCAS, EXSYM (nur bzgl. Erdkabel) und JPS nahmen teil. In diesem 
Treffen wurden die Teilnehmer bezüglich der europäischen Kartellkonfiguration auf 
den neuesten Stand gebracht. Die Aufzeichnungen erwähnen auch, dass ein "R 
internes Treffen" ["R internal meeting"] in der folgenden Woche stattfinden würde. 
Es gibt Andeutungen, dass Brugg den Anweisungen für ein Projekt in den 
Ausfuhrgebieten folgte. Der Auftragsstand einiger Projekte innerhalb des 
europäischen Heimatgebiets wird ebenfalls erwähnt.488 

(301) Nexans, Pirelli, JPS, VISCAS und EXSYM waren am A/R-Treffen am 9. Juni 2004 
in Tokio beteiligt. In der Diskussion über Unterwasserkabel-Projekte kam die 
Streitigkeit zwischen Nexans und EXSYM über das Projekt in Griechenland zur 
Sprache: „Greece project. Surprised to the attitude of EXM [EXSYM]. EXM making 
noise. Frozen. Have to decrease price.“ [Griechisches Projekt. Überrascht über die 
Haltung von EXM [EXSYM]. EXM macht Theater. Eingefroren. Müssen Preis 
senken.]489 Unter der Überschrift „LAND“ [Erdkabel-Projekte] heißt es zu ABB: 
„Unfair trade action on Switchgear. (…) Brought to EUR. ABB getting become more 
and more difficult. (…) Can discuss only very important projects. Not for small 
projects. Can discuss with only one person..“ [Unfaires Geschäftsverhalten bei 
Schaltanlage. (…) Nach EUR gebracht. ABB wird immer schwieriger. (…) Können 
nur sehr wichtige Projekte erörtern. Keine kleinen Projekte. Können nur mit einer 
Person sprechen.]490 ABB hatte in der Sache COMP/F/38.899 (Gasisolierte 
Schaltanlagen) einen Antrag auf Erlass der Geldbuße gestellt. Nach dem von ABB 
gestellten Antrag auf Geldbußenerlass führte die Kommission am 11. und 12. Mai 
2004 (d. h. einen Monat vor dem A/R-Treffen) Nachprüfungen durch. Außerdem 
sprachen die Parteien ausgiebig über die Anwendung eines neuen Kartellgesetzes in 
[Nicht-EWR Gebiet].491  

(302) Die Aufzeichnungen zum A/R-Treffen enthalten eine Überschrift zu Korea. Dort 
heißt es: „H.T. [Heimatgebiet]: Respektieren“ [„H.T. [Home Territory]: 
respect“].492 Einen Monat nach dem A/R-Treffen beschwerte sich 
[Unternehmensvertreter N1] (Taihan) in einer E-Mail an  [Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) über Verhaltensweisen einer Pirelli-Tochter in Korea. Am 1. Juli 2004 
leitete [Unternehmensvertreter CD1] diese Beschwerde an Nexans, Pirelli, EXSYM 
und VISCAS weiter.493[…] wies darauf hin, dass die koreanischen Unternehmen 
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sowohl in Italien als auch in [Nicht-EWR Territorium] ([…]) sehr aktiv gewesen 
seien.494  

(303) Die europäischen Unternehmen Nexans, Pirelli, Brugg und Sagem nahmen an 
R-Treffen am 30. Juni und am 1. Juli 2004 teil.495 nkt war eingeladen, hatte aber auf 
eine Teilnahme verzichtet. Der Vertreter von nkt hatte angegeben, man werde sich 
wahrscheinlich anlässlich einer später anstehenden CIGRE-Veranstaltung (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques = Internationales Forum auf dem 
Gebiet der elektrischen Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung) treffen.496 
In E-Mails im Vorfeld des R-Treffens wies [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) 
darauf hin, dass ein nicht näher benanntes Problem in Europa „in Barcelona gelöst 
wurde“ [„been solved in Barcelona“]. Damit bezog er sich auf das in 
Erwägungsgrund (299) genannte Treffen im März 2004.497 [Unternehmensvertreter 
L2] hielt die  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter B3] 
(Pirelli) an, ebenfalls eine Lösung für das als „Vergabe von Unteraufträgen im 
Mittelmeerraum“ [„Mediterranean subcontracting“] bezeichnete Projekt 
vorzuschlagen und nahm Bezug auf ein Unterwasserkabel-Projekt.498 Den 
Aufzeichnungen zu diesem Treffen zufolge sprachen die Parteien über einige 
Projekte in der Mittelmeerregion. Mache dieser Projekte betrafen 
Unterwasserkabel.499 

(304) Die verstärkt wahrgenommenen kartellrechtlichen Untersuchungen waren angeblich 
für JPS ebenfalls ein Grund um seine Beteiligung an den Kartellabsprachen 
einzustellen. […] zufolge wurde [Unternehmensvertreter C2]beauftragt, den 
europäischen Kartellmitgliedern mitzuteilen, dass sich JPS nicht mehr am Kartell 
beteiligen werde. Er kam am 19. und 20. Juli 2004 mit den  [Unternehmensvertreter 
I3] (ABB) und [Unternehmensvertreter A2], [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
und [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) zusammen.500 Bei seinen Besuchen bei 
ABB und Nexans/Pirelli kündigte [Unternehmensvertreter C2] auch an, dass sein 
Nachfolger ([Unternehmensvertreter C1]) die vor dem 20. Juli 2004 getroffenen 
Vereinbarungen respektieren werde.501 Bei dieser Gelegenheit wurde eine Reihe 
weiterer Projekte in den Ausfuhrgebieten erörtert und aufgeteilt.502  

(305) Mit einer E-Mail vom 26. Juli 2004 kündigte [Unternehmensvertreter CD1] Nexans, 
Pirelli, VISCAS, und EXSYM seinen Rücktritt in seiner Funktion als „Schnittstelle 
zwischen A und R“ [„the window between A and R“] an.503  

(306) Die Aufzeichnungen zu einem R-Treffen am 17. September 2004 enthalten weitere 
Informationen über Inhalte der Gespräche von  [Unternehmensvertreter C2](JPS) mit 
Nexans, Pirelli und ABB. In diesem Treffen unterrichteten Nexans und Pirelli die 
übrigen Teilnehmer (Brugg und möglicherweise auch nkt und Sagem) über eine 
„Aussetzung der Kontakte über 1½ Jahre“ [„suspension of contact for 1y and ½“]. 
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Bemerkenswert ist, dass sich die Aufzeichnungen bei JPS auf den Begriff „Kontakte“ 
[„contact“] beschränken, dass aber nicht protokolliert ist, dass sich JPS aus dem 
Kartell zurückgezogen hätte. JPS wäre „[w]ahrscheinlich aggressiver in [Nicht-EWR 
Gebiet]“ ["Probably more aggressive in [non-EEA territory]“], Europa würde aber 
nicht „von A unter Beschuss genommen“ [„under A´s fire“] genommen werden. Dies 
deutet darauf hin, dass der Grundsatz des Heimatgebiets weiterhin galt.504 In dem 
Treffen entschieden die Teilnehmer ausdrücklich, dass [Japanisches Heimatsgebiet] 
weiterhin „Inland für A“ [„domestic to A“] sein werde. Es werde „[k]eine Angriffe 
auf [Japanisches Heimatsgebiet] und Japan“[No attack to [Japanese home territory] 
and Japan“] geben. Die R-Parteien beschlossen, eine Nachricht an A zu senden, um 
zu „versuchen, das internationale Niveau zu halten und die Vereinbarung über die 
Inlandsmärkte zu wahren“ [„try to maintain international level and keep agreement 
on domestic situation“].505 Damit nahmen sie auf die andauernde Aufteilung von 
Projekten in den Ausfuhrgebieten und auf den Grundsatz des Heimatgebiets Bezug. 
Am Ende der Zusammenkunft scheinen die Parteien über die Aufteilung in 
Frankreich gesprochen zu haben. Die Aufzeichnungen enthalten nämlich den 
Hinweis: "FRAME FR: SITUATION" [Rahmen Fr: Situation], und neben den Namen 
RP [Prysmian], RN [Nexans] und RS [Sagem] ist jeweils ein Geldbetrag vermerkt.506  

(307) nkt und Safran (für Sagem) bestreiten ihre Teilnahme an diesem Treffen und 
argumentieren, die als Nachweis ihrer Teilnahme zitierten Unterlagen aus der 
Kommissionsakte seien nicht eindeutig.507 Die Aufzeichnungen zu dem Treffen 
enthalten mehrere Hinweise auf nkt und Sagem. Es kann jedoch tatsächlich nicht mit 
Sicherheit geschlossen werden, dass die Vertreter dieser Unternehmen beteiligt 
gewesen wären.508 Aus den Hinweisen auf nkt und Sagem in den Aufzeichnungen 
geht jedoch eindeutig hervor, dass die anderen Teilnehmer nkt und Sagem als 
Kartellmitglieder betrachteten. Sie räumten nkt nämlich Präferenz bei einem Projekt 
in Island ein, und die Aufzeichnungen enthalten Interessenbekundungen von 
Sagem.509  

(308) In E-Mails vom 30. September 2004 kamen die  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) 
und [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) überein, anlässlich der anstehenden ICF-
Konferenz über mehrere Großprojekte mit A zu sprechen. In diesem Zusammenhang 
sind die Erläuterungen in diesem Beschluss hinsichtlich der Funktion der Konferenz 
als Ort der Kartellkontakte zu beachten (siehe Erwägungsgrund (263)).510  

(309) Im Herbst 2004 blieben die  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) telefonisch und per E-Mail unmittelbar 

                                                 
504 ID […], Nachprüfung bei Nexans; auch die Aufzeichnungen zu einem Treffen von 

[Unternehmensvertreter I3] (ABB) mit [Unternehmensvertreter A2] und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) am 12. Oktober verweisen darauf, dass der „Kontakt mit A bis Anfang 2006 unterbrochen 
[sei]" ["contact with A [is] interrupted until early 2006"] (ID […], Nachprüfung bei Nexans).  

505 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
506 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
507 ID […] Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, ID […], 

Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
508 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
509 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
510 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 87  DE 

miteinander in Kontakt.511 Auf die gleiche Weise traten die  [Unternehmensvertreter 
A1] und [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) unmittelbar an 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) heran, um über die Aufteilung von Projekten 
zu sprechen.512 

(310) Nexans und ABB veranstalteten am 12. Oktober 2004 ein weiteres „Windmill“-
Treffen.513 Die von einem Vertreter von Nexans angefertigten Aufzeichnungen 
enthalten eine kommentierte Projektliste. ABB und Nexans diskutierten über zwei 
Projekte in Spanien, und ABB erklärte, ABB beabsichtige nicht, sich stärker in 
Spanien zu engagieren. Außerdem heißt es in den Aufzeichnungen von Nexans: 
„Kontakt mit A ausgesetzt bis Anfang 2006“ [„Contact with A interrupted until early 
2006“].514  

(311) In einer E-Mail vom 28. Oktober 2004 an die  [Unternehmensvertreter B2] und 
[Unternehmensvertreter B3] (Pirelli) informierte [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) seine Kollegen darüber, dass sie „mehr oder weniger vereinbart [hätten], in 
der „dezenten“ Phase die Auftragnehmer-Regelung zu respektieren“ [„more or less 
agreed to maintain the contractor rule during the "no show" period“].515  

(312) Auch in diesem Zeitraum hielt sich JPS an den Grundsatz des Heimatgebiets. 
Im November 2004 lehnte JPS es ab, ein Angebot für das Estlink-Projekt 
einzureichen. JPS begründete dies mit Problemen bei der „Werksauslastung“ 
[„factory load“] des Unternehmens.516 Am 5. November 2004 leitete 
[Unternehmensvertreter CD1] (JPS) die entsprechende Benachrichtigung intern an  
[Unternehmensvertreter C2] (JPS) weiter und erläuterte, er habe mit 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) telefonisch über dieses Projekt gesprochen.517  

(313) Pirelli und Nexans nahmen an einem zweiseitigen Treffen am 15. November 2004 
teil. Den Aufzeichnungen von Nexans zufolge sprachen die Parteien über die 
Projekte in Spanien: „ABB will follow guide on Iberdrola" und "ABB take the 
Barcelona case and remain quite [quiet] on other".“ [ABB wird den Hinweis zu 
Iberdrola berücksichtigen [und] ABB übernimmt Barcelona und verhält sich 
ansonsten ruhig.]518 Diese Darstellung deckt sich mit den Diskussionen in dem 
Treffen von Nexans und ABB am 12. Oktober 2004 (siehe Erwägungsgrund (310)). 
ABB hat außerdem bestätigt, dass [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) angerufen und ihm ein Preisniveau genannt habe, 
zu dem ABB bei dem Iberdrola-Projekt anbieten sollte.519  

(314) Der E-Mail-Verkehr im November 2004 zwischen den  [Unternehmensvertreter J2] 
(Brugg), [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) vermittelt Einblicke in die Funktionsweise der europäischen 
Kartellkonfiguration in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit der 
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Benachrichtigung über Projektanfragen, die R-Treffen und das Bestehen von 
Heimatgebieten in Europa.  

(315) [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) forderte  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) 
am 19. November 2004 auf, Brugg „die Präferenz“ [„the forefront“] bei einem 
Projekt in Teverola, Italien, zu überlassen, bei dem sowohl Brugg als auch Pirelli in 
der engeren Wahl waren.520[Unternehmensvertreter B2] antwortete: „Ich bin immer 
zu flexiblen Lösungen bereit. (Denken Sie an Piacenza [ein Projekt in Italien, das 
Brugg zugeteilt worden war]), wenn dies auch mein Projekt und der Heimatmarkt 
von [Initialien] [ [Unternehmensvertreter A1]] ist. (…) I Ich kann mich nicht 
erinnern, dass BC [Brugg] die Sache gemeldet hätte. Und Sie wissen, dass das nicht 
im Sinne unserer Vereinbarung ist.“ [„I am always prepared to consider flexibility 
(remember Piacenza [ein Projekt in Italien, das Brugg zugeteilt worden war]), 
although this is my and [initials] [ [company representative A1]´s] home market. (…) 
I do not recall […] [Brugg] notifying this case and, as you know, this is against the 
spirit of our agreement..“]  [Unternehmensvertreter B2] drängte auf Informationen 
über das Angebot von Brugg bei diesem Projekt: „Ich erwarte Ihre Preise.“ [„I am 
waiting for your prices.“]521 [Unternehmensvertreter J2] entgegnete später: „Dies ist 
ein typischer Kleinauftrag, und ich möchte wirklich an Ihre Flexibilität appellieren 
und darum bitten, dass Sie uns die Präferenz lassen! (…) Sie haben letztens in Divo. 
[das letzte R-Treffen in Divonne] nichts gesagt. (…) Leider gibt es 2004 kein HM 
(für HS) für uns! Unser Freund hat alles übernommen!“ [„This is a typical small job 
and honestly, I like to apply to your flexibility and leave us the forefront! (…) You did 
not mention at last Divo. [das letzte R-Treffen in Divonne]. (…) "Unfortunately there 
is in 2004 no HM (for HV) for us! Our friend took all!“]522[Unternehmensvertreter 
B2] antwortete: „(…) wir HABEN Teverola in Divonne angegeben.“ ["(…) we DID 
declare Teverola in Divonne.“] Anschließend drängte er Brugg, einen bestimmten 
Betrag nicht zu unterbieten und versprach: „[W]ir können am 9.10.12 in Divonne 
hoffentlich ein konstruktives Gespräch führen.“ [„we can have a possibly 
constructive chat in Divonne on 9/10-12.“]523  

(316) Danach wurden Diskussionen über den anzubietenden Preis 
geführt.524[Unternehmensvertreter B2] bestätigte am 22. November 2004 wie folgt: 
„Ich habe mich bei [Initialien] [ [Unternehmensvertreter A1], Nexans] vergewissert; 
er erinnert sich auch daran, dass diese Sache in einem früheren Divonne-Treffen 
erwähnt wurde und dass RP [Pirelli] die Präferenz erhalten hat.“ [„I did recheck 
with [initials] [company representative A1]], who also recalls that this case was 
mentioned in previous Divonne meeting, and pref was for RP [Pirelli].“] Er warnte 
[Unternehmensvertreter J2]: „Sie finden Entschuldigungen für ein Verhalten, das nur 
als Verstoß betrachtet werden kann.“ [„you are finding excuses for an action which 
is to be considered a pure infringement.“]525 [Unternehmensvertreter J2] akzeptierte 
dann die Zuteilung zu Pirelli, blieb aber dabei, dass der von Pirelli vorgeschlagene 
Preis gemessen an einer früheren Anweisung bezüglich eines Angebots für das 
Piacenza-Projekt zu hoch sei: „Mir ist nur aufgefallen, dass (vorgeg.-TRVOLA) > 

                                                 
520 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
521 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
522 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
523 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
524 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
525 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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(40 % von Piacenza)“, und: „Ich rechne mit Ihrer Unterstützung bei Präf. für BC in 
einem ähnlichen Fall in Kürze.“ [„I only came across the fact that (guided-
TRVOLA) > (40% of Piacenza)“[, und:] „I am counting your agreement on pref to 
BC for a similar case in the near future.“]526[Unternehmensvertreter B2] leitete die 
E-Mails am 22. November 2004 mit folgendem Kommentar an  
[Unternehmensvertreter A1] weiter: „[W]ir (RP) [Pirelli] sind sicher die größten 
Anbieter. Aber vielleicht ist es besser, wenn auch SIE in Divonne noch einmal 
betonen, dass ‚Zugeständnisse‘ hier als großzügige Gesten (und nicht als Regelfall) 
zu betrachten sind.“ ["we (RP) [Pirelli] are certainly the main players, but maybe 
better if in Divonne YOU also reiterate that "concessions" here must be considered 
as generous gestures (and not the normality).“]527  

(317) An einem R-Treffen am 9. und 10. Dezember 2004 in Divonne nahmen Vertreter von 
Nexans, Prysmian, Brugg, Sagem und nkt teil.528  

(318) In einer E-Mail an  [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) schlug 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) am 16. Dezember 2004 vor, bei bestimmten 
Projekten in den Ausfuhrgebieten „Möglichkeiten einer ‚einfachen‘ Regelung offen 
zu halten“ [„maintain "easy" arrangement possibilities“].529 [Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) antwortete, er könne sich nicht „zu diesen Themen äußern“ 
[„communicate with these matters“].530  

(319) Am 17. Dezember 2004 bestätigte [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), dass EXSYM ebenfalls daran interessiert sei, 
den „gegenwärtigen Umfang“ [„present level“] der Zusammenarbeit 
aufrechtzuerhalten und dass er sich nach der Haltung von „J und V“ [„J and V“] 
(d. h. JPS und VISCAS) erkundigen wolle.531 [Unternehmensvertreter A1] 
antwortete: „[B]ei uns gibt es zurzeit eine technisch bedingte Unterbrechung wegen 
der A-Seite, aber wir stellen fest, dass auf beiden Seiten immer noch Bereitschaft 
besteht, und wir sind der Ansicht, dass die bisherigen Erfolge nicht verspielt werden 
sollten.“ [„we are presently suffering from a technical interruption due to A side but 
we understood the willingness is still there on both side and we believe the 
achievements done previously should not be destroyed.“] Anschließend schlug er die 
Aufteilung einer Reihe von Projekten in den Ausfuhrgebieten vor.532  

(320) Nexans und LS Cable haben offenbar an einem Treffen am 17. Dezember 2004 
teilgenommen. [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) verweist in seiner E-Mail vom 
27. Dezember 2004 an die [Unternehmensvertreter M1] und [Unternehmensvertreter 
M3]  (LS Cable) auf dieses Treffen. In seiner E-Mail dankte [Unternehmensvertreter 
A2] LS Cable für die Zusammenarbeit bei der Zuteilung eines Projekts in den 
Ausfuhrgebieten und schlug mehrere weitere Projekte zur Aufteilung vor. In diesem 
Zusammenhang schrieb [Unternehmensvertreter A2] ausdrücklich: "(…) WITH THE 

                                                 
526 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
527 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
528 Die Aufzeichnungen zu einem Treffen vom 17. September 2004 (möglicherweise falsch datiert) 

könnten sich auf dieses Treffen beziehen. In diesem Treffen wurde nämlich über eine Reihe von 
Projekten außerhalb des EWR entschieden, die laut dem Protokoll zum Treffen vom 17. September 
2004 noch nicht geklärt waren (ID […], Nachprüfung bei Nexans).  

529 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
530 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
531 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
532 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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AIM TO ACHIEVE ULTIMATLY A SHARING EUROPE 60%/(JAP. + KOR) 40%“, 
und fügt hinzu: „WE ASSUME THAT YOU WILL DISCUSS THE MATTER WITH 
TAIHAN.“ [(…) MIT DEM ZIEL, LETZTLICH ZU EINER AUFTEILUNG 
EUROPA 60 % /(JAP. + KOR) 40 % zu gelangen [und fügt hinzu:] WIR GEHEN 
DAVON AUS, DASS SIE DIE SACHE MIT TAIHAN BESPRECHEN 
WERDEN.]533  

(321) Zusätzlich zu den genannten Kontakten im Jahr 2004 tauschten sich die A- und die 
R-Seite auch über mehrere Anfragen in Fällen aus, in denen die A-Parteien zur 
Einreichung von Angeboten für Projekte im Heimatgebiet der R-Seite aufgefordert 
worden waren. Im Folgenden sind diese Projekte in einer Kurzübersicht dargestellt. 
Die vollständige Übersicht ist Anhang I zu entnehmen.  

(a) Am 13. Januar 2004 schickte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) ein Telefax mit der Bekanntmachung 
eines Projekts in Norwegen. Er ergänzte, dass JPS „von einem Angebot 
absehen“ [„will decline“].534 VISCAS beabsichtigte die Einreichung eines 
„Schutzangebots“ [„protection bid“] für das Projekt und bat  
[Unternehmensvertreter A1] um Anweisungen bezüglich des anzubietenden 
Preises. VISCAS argumentierte, man könne nicht auf die Einreichung eines 
Angebots verzichten, da man anlässlich eines bereits erfolgten Besuchs dieses 
Kunden bei VISCAS großes Interesse gezeigt habe.535 [Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) bat am 5. November 2004 um weitere Anweisungen bezüglich 
dieses Projekts.536 

(b) [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) leitete auch eine Anfrage bezüglich eines 
potenziellen Projekts betreffend eine Verbindung zwischen [ Nicht-EWR-
Gebiet] und Europa durch das Mittelmeer an die  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans), [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) weiter.537  

(c) Im A/R-Treffen am 28. Januar 2004 vereinbarten die Parteien die Zuteilung des 
NorNed- und des Estlink-Projekts zu „R“.538  

(d) Am 20. Februar 2004 bat [Unternehmensvertreter CD1] die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) 
und [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) um Anweisungen für eine Anfrage 
im Zusammenhang mit einem Offshore-Windpark in Deutschland.539  

(e) In einer E-Mail vom 8. November 2004 an  [Unternehmensvertreter F3] 
(VISCAS) beantragte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) die Präferenz für 
„R“ bei einem Projekt in Griechenland. [Unternehmensvertreter F3] bestätigte 
in seiner Antwort, dass VISCAS kein Angebot einreichen werde.540  

                                                 
533 ID […], Nachprüfung bei Nexans 
534 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
535 ID […], Nachprüfung bei Nexans; weitere E-Mails im Zusammenhang mit dem Scheinangebot von 

VISCAS wurden in Anhang I zusammengestellt.  
536 ID […] 
537 ID […] 
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539 […].  
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(322) 2004 verständigten sich die R-Teilnehmer mehrfach per E-Mail über Projekte im 
europäischen Heimatgebiet, für die Aufteilungen vereinbart wurden oder bei denen 
Anweisungen benötigt wurden. Viele dieser E-Mails enthalten kryptische Verweise 
auf Projekte, da den Absendern die Illegalität ihrer Kommunikation bewusst war. 
Außerdem nehmen viele E-Mails auf vorherige Telefonate Bezug. Offenbar wurden 
beim Austausch über Projekte und Preise also telefonische Kontakte bevorzugt. Im 
Folgenden sind mehrere Beispiele für derartige E-Mails zusammengestellt. Eine 
vollständige Übersicht ist Anhang I zu entnehmen.  

(a) Am 5. Februar 2004 schickte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) eine 
E-Mail mit Preisinformationen zu einem Projekt „wie heute besprochen“ [„as 
discussed today“] an  [Unternehmensvertreter B3] (Pirelli).541  

(b) Nachdem Pirelli den Zuschlag für ein Großprojekt in Österreich erhalten hatte, 
beschwerte sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei  
[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli): „[W]arum haben Sie uns nicht die Hälfte 
des Projektes angeboten“ ["why didn´t you ask us to give us half of this 
project“].542  

(c)  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) bat um Anweisungen von  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zu einem Projekt, das mit der Angabe 
„150kV 4km RP pref.“ umschrieben wurde. Offenbar war dieses Projekt also 
Pirelli zugeteilt worden.543  

(d) Am 16. März 2004 erkundigte sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei 
den  [Unternehmensvertreter J2] (Brugg)544 und [Unternehmensvertreter B2] 
(Pirelli),545 ob sie Interesse daran hätten, ein 110 kV Projekt in Österreich zu 
"kochen" ("cooking"). [Unternehmensvertreter J2] antwortete, dass Brugg das 
„Angebot schon vorgelegt“ [„menue is already submitted“] worden 
sei.546[Unternehmensvertreter B2] antwortete zustimmend, musste aber „mit 
unseren Leuten vor Ort klären, ob und was sie tun/schon getan haben“ [„to 
check with my locals to see if and what they are doing/have done“].547  

(e) Am 18. März 2004 schickte [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
Preisinformationen bezüglich eines „Windpark-Kabels“ [„wind farm cable“] an 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli).548  

(f)  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) forderte [Unternehmensvertreter J2] 
(Brugg) am 19. März 2004 auf, von einem Angebot bei einem Projekt in Italien 
abzusehen, da Brugg bei einem anderen Projekt im R-Treffen am 3. März 2004 
(siehe Erwägungsgrund (298)) die „Präferenz“ zugestanden worden sei.549  

(g) Am 3. April 2004 unterrichtete [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) auch  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) über das Ergebnis einiger Gespräche mit 
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[Unternehmensvertreter L2] (Sagem). In diesen Gesprächen hatte 
[Unternehmensvertreter L2] versprochen, sich bei verschiedenen Projekten 
„vernünftig“ [„reasonable“] zu verhalten. [Unternehmensvertreter A1] 
antwortete, [Unternehmensvertreter L2] sei wegen seiner unzureichenden 
Kooperationsbereitschaft einbestellt worden.550  

(h) Am 18. Juni 2004 bat [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um Anweisungen für den Preis bei 
einem Projekt in Norwegen.551 Das Projekt war bereits früher Gegenstand von 
Aufteilungen auf die A-Parteien gewesen (siehe Erwägungsgrund (321)).  

(i)  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) bat  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) ferner um Anweisungen für ein Projekt, das als „Ter … 380 kV“ 
bezeichnet wurde.552 Dieses Projekt wurde den Aufzeichnungen über das R-
Treffen am 30. Juni 2004 zufolge Nexans zugeteilt.553  

(j) Im Juli 2004 tauschten sich Pirelli, Nexans, Brugg und Sagem über ein Projekt 
„220 kV (40 km) Rahmenvertrag“ [„220 kV (40km) frame contract“] aus.554 
Wahrscheinlich war ein Projekt des italienischen Kunden Terna gemeint (über 
das auch im R-Treffen am 30. Juni 2004 gesprochen wurde).555 Am 20. Juli 
2004 leitete [Unternehmensvertreter B2] Anweisungen zum Preis an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) weiter: „[N]ach den gestrigen 
Gesprächen, in denen Sie zugestimmt haben, dass RP [Pirelli] in dieser Sache 
führt, schicken wir Ihnen die beigefügte Liste mit den von RN [Nexans] 
anzubietenden Preisen (…) Wir werden später Anweisungen an BC [Brugg] 
und SGM [Sagem] schicken.“ [„following discussions of yesterday, where you 
have confirmed your agreement for RP [Pirelli] to be leader on this case, we 
are sending you herewith attached price list which reflects prices to be quoted 
by RN [Nexans] (…) We will forward guidance to BC [Brugg] and SGM 
[Sagem] later.“]556  

(k) Am 9. Juli 2004 tauschten [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) weitere Preisinformationen über ein 220 
kV-Projekt aus.557  

(l) Am 5. August 2004 unterrichtete [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) die  
[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) über ein Projekt im Vereinigten Königreich.558 Dieses Projekt sollte 
in einem späteren Treffen unter Beteiligung der R-Seite besprochen werden.559  

(m) Am 21. September 2004 leitete [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) 
Preisinformationen im Zusammenhang mit einem Projekt an  

                                                 
550 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
551 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
552 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) weiter, das mit „TEV.… 380 kV“ 
umschrieben wurde.560  

(n) Am 22. Oktober 2004 bat [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um Anweisungen betreffend eine 
Anfrage, die Pirelli bezüglich eines Projekts in Norwegen erhalten hatte.561  

(o) Am 28. Oktober 2004 schickte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) ein 
Telefax mit den Bedingungen für ein Projekt im Vereinigten Königreich an 
[Unternehmensvertreter B1] (Pirelli).562  

(p) Am 15. November 2004 drängte [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) in einer E-Mail im Zusammenhang mit 
einem Projekt in Griechenland, über das in ihrem Treffen am selben Tag 
bereits gesprochen worden war: „[D]enken Sie daran, mir Ihre Preise 
mitzuteilen.“ ["don´t forget to give me your prices.“]563  

(q) Am 14. Dezember 2004 bat [Unternehmensvertreter L2] (Sagem)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um „Flexibilität“ [„Flexibility“] bei 
einem Projekt im „Südwesten Europas“ [„south-west of Europe“].564  

(r) Am 20. Dezember 2004 bat [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) 
[Unternehmensvertreter L2] (Sagem) bei einem Projekt „220 kV 
Rahmenvertrag“ [„220 kV Frame contract“] „von einer Beteiligung 
abzusehen“ [„abstain from participating"]. [Unternehmensvertreter L2] 
verlangte einen „Ausgleich“ [„compensation“] dafür, dass er dieser Bitte 
nachkäme.565  

2005 

(323) Die Beteiligung von EXSYM an der AR-Kartellkonfiguration beschränkte sich 
weiterhin auf Erdkabel-Projekte. Am 4. Januar 2005 bestätigte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) dies in einer E-Mail an 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM): „Trotz Ihrer gegenwärtigen Position zur 
Unterwasserkabel-Regelung (…)“ [„Despite your current position on undersea 
scheme (…)“]. In der E-Mail bemühte er sich um eine Bestätigung der Absicht von 
EXSYM, ein Angebot für ein Unterwasserkabel-Projekt in den Ausfuhrgebieten 
vorzulegen. [Unternehmensvertreter H1] lehnte jedoch ab, eine Verpflichtung 
einzugehen.566  

(324) In einer E-Mail vom 6. Januar 2005 erkundigte sich [Unternehmensvertreter J2] 
(Brugg) bezüglich seiner Bitte um Präferenzbehandlung bei einem 
Unterwasserkabel-Projekt in flachen Gewässern in den Ausfuhrgebieten. In seiner 
Antwort vom 7. Januar 2005 erläuterte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
[Unternehmensvertreter J2] die aktuelle Lage des Kartells: „We never said that 
cooperation is cancelled. It is temporarily suspended (more on the written 
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communication side) with some flexibility particularly on case which are easier to 
handle such as [non-EEA project], [non-EEA project] and others. At last meeting we 
explained that we have made very significant progress in direct with LG and contacts 
with A are not lost at all although contacts require more efforts and contacts as there 
is no real single point of contact for a while. We have maintained R situation and we 
should capitalise on that" (…) "we should in particular find a ways to improve (…) 
project within R territories where no A/K are really present. (Among others It& Fr, 
D where you have had some arguable actions….“ [Wir haben nie gesagt, dass die 
Zusammenarbeit beendet ist. Die Zusammenarbeit wurde vorübergehend ausgesetzt 
(eher in Bezug auf die schriftliche Kommunikation); eine gewisse Flexibilität besteht 
insbesondere bei Projekten, die einfacher zu handhaben sind (zum Beispiel [Nicht-
EWR Projekt], [Nicht-EWR Projekt] und andere). Im letzten Treffen haben wir 
erläutert, dass wir sehr beträchtliche Fortschritte im direkten Kontakt mit LG 
gemacht haben, und die Kontakte mit A sind keineswegs verloren, auch wenn 
verstärkte Anstrengungen und intensivere Kontakte erforderlich sind, weil es 
vorläufig keine echte Kontaktstelle gibt. Wir haben die Situation in Bezug auf R 
aufrechterhalten und sollten uns dies zunutze machen (…) insbesondere sollten wir 
Wege zur Verbesserung des Projekts (…) in den R Territorien finden, wo A/K nicht 
wirklich vertreten sind (u. a. It & Fr, D; dort gab es einige fragwürdige Aktionen von 
Ihnen].567  

(325) In einer E-Mail von [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) an die 
[Unternehmensvertreter L2] (Sagem) und [Unternehmensvertreter B2] und 
[Unternehmensvertreter B3] (Prysmian) wird auf lokale Absprachen in Spanien und 
in Italien Bezug genommen. In dieser E-Mail vom 7. Januar 2005 schlägt 
[Unternehmensvertreter A1] vor, einen „Länderpiloten“ [„country pilot“] für [Nicht-
EWR Gebiet] zu benennen, „wie wir ihn auch für einige inländische Projekte (z. B. 
SP und IT) haben, …, der dann alle Daten erhalten würde; wir würden dann 
gemeinsam Vorschläge für alle ausarbeiten und verhandeln.“ [„like we have for 
some domestic case such as SP, IT, etc. ….which would be given all datas and we 
would be jointly working out and negociating proposals to everyone.“]568  

(326) Wie bereits in früheren Jahren (siehe insbesondere Erwägungsgründe (235) und 
(322)(d)) wurden einige Projekte in den Heimatgebieten innerhalb Europas von den 
Tochtergesellschaften von Nexans und Prysmian vor Ort gehandhabt. Ein Beispiel ist 
die lokale Absprache für Spanien. In einer E-Mail vom 14. Januar 2005 bat 
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um 
die Bestätigung, dass ein Projekt in Spanien wirklich „lokal gehandhabt“ werde 
[„handled locally"].569 In seiner Antwort bestätigte [Unternehmensvertreter A1]: 
„Dieses Projekt wird wie üblich auf lokaler Ebene koordiniert.“ [„This project is 
effectively coordinated locally as usual.“]570  

(327) […] über lokale Absprachen in Spanien informiert gewesen zu sein. 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) hatte [Unternehmensvertreter […] […] 

                                                 
567 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
568 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
569 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
570 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 95  DE 

darüber unterrichtet, dass Pirelli, Nexans und Sagem Absprachen auf lokaler Ebene 
getroffen hatten.571  

(328) Nach ihren E-Mail-Kontakten im Dezember 2004 (siehe Erwägungsgrund (319)) 
setzten die  [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) ihren Austausch im Januar 2005 fort.572 Am 14. Januar 2005 drängte 
[Unternehmensvertreter A1] die A-Unternehmen, (zweiseitigen) Treffen 
zuzustimmen und schlug vor: „[W]ir könnten gegebenenfalls jede Partei einzeln 
treffen.“ [„we can come and meet individually each party if needed.“]573 Am 
17. Januar 2005 bestätigte [Unternehmensvertreter H1], dass zwar nur ein 
Großprojekt in den Ausfuhrgebieten geregelt werden könne, die Absprache über die 
Heimatgebiete aber „wie zuvor vereinbart“ [„as agreed before“] gelte.574  

(329) In einer E-Mail vom 18. Januar 2005 unterrichtete [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) die  [Unternehmensvertreter J2] und [Unternehmensvertreter J3] (Brugg) 
entsprechend: „A hat auf jeden Fall erneut bestätigt, dass die Inlandsterritorien auch 
in dieser Zeit der eingeschränkten Kontakte weiterhin respektiert werden“ [„A has in 
any case reconfirmed the domestic territories are still valid during this period of low 
profile“].575 In dieser E-Mail erklärte [Unternehmensvertreter A1] ferner, bei A 
bestehe „wirklich die Bereitschaft, die Verbindung aufrechtzuerhalten“ [„the 
willingness to keep the link is real“].576  

(330) In einer E-Mail erläuterte [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) am 19. Januar 2005, dass es wegen kürzlich 
eingeleiteter Kartellverfahren gegen ein A-Unternehmen „und anschließender 
strikter Anweisungen ihres Managements, ‚sich herauszuhalten‘“ [„and subsequent 
strong order from their management "not to be involved"], schwierig sei, zu einer 
Vereinbarung über die Aufteilung eines Projekts in den Ausfuhrgebieten zu 
gelangen.577 [Unternehmensvertreter H1] zufolge hatten die A-Parteien darüber 
gesprochen, dass das „Risiko allein dadurch minimiert werden [könnte], dass der 
Umfang der Kommunikation möglichst reduziert wird.“ [„risk could be minimized by 
only decreasing communication volume as much as possible.“]578 Bei einem Projekt 
in den Ausfuhrgebieten war dies unproblematisch, weil das Projekt „einfach wie 
zuvor in einem rotierenden System gehandhabt werden“ konnte [„simply operated 
with a rotation system as before“] und „weitere Abstimmungen letztlich nicht nötig“ 
waren [„necessity of further coordination in the end“].579 Die Aufteilung eines 
anderen Projekts hätte jedoch „ausgedehnte Kommunikation vor/nach der 
Angebotsphase“ erfordert [„bulk communication before/after bidding“], und dieses 
Risiko wolle [Unternehmensvertreter H1] nicht eingehen.580 [Unternehmensvertreter 
H1] bezeichnete diese Situation als „uns äußerst unwillkommen“ [„is very much 
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against our will“] und forderte  [Unternehmensvertreter A1] auf, „sich vorerst 
[damit] ab[zu]finden“ [„put up with [it] for the time being“].581  

(331) Am 19. Januar 2005 schickte [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) ein Dokument 
mit dem Titel „FPL GUIDE“ [Anweisungen für das Mindestpreisniveau] an die 
[Unternehmensvertreter M3] und [Unternehmensvertreter M1] (LG Cable). Im 
Betreff verwies [Unternehmensvertreter A2] auf „Unsere Telekon[ferenz] 19.1.05“ 
[„Our Telecon. 19/01/05“]. Dieser E-Mail war folglich ein telefonisches Gespräch 
vorausgegangen. Die ausgetauschten Preisinformationen betrafen ein Projekt für den 
Kunden Endesa in Spanien.582 Am 24. Januar 2005 bestätigte 
[Unternehmensvertreter M3] (LG Cable) [Unternehmensvertreter A2] (Nexans), dass 
sie „[ihren] Preis entsprechend Ihrer Aufforderung vorgelegt“ hätten [„submitted 
[ihren] price based on your request“]. Ebenfalls in dieser E-Mail erklärte 
[Unternehmensvertreter M3]: „Wir fordern Pirelli auf, in Korea nichts mehr zu 
verkaufen. Wenn Pirelli zustimmt, sollen sie uns das beweisen. Bloße Zusagen helfen 
uns nicht weiter.“ [„What we ask Pirelli is no more selling in Korea. If agreed by 
Pirelli, we want to have some evidence from them. Just talking or promise is not 
useful.“] Außerdem bestätigte [Unternehmensvertreter M3], dass LG Cable zur 
Zusammenarbeit bei einem Projekt in den Ausfuhrgebieten bereit sei.583  

(332) Am 20. Januar 2005 beschwerte sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) in einer 
E-Mail an  [Unternehmensvertreter B4] (Pirelli), dass ein Kunde in Frankreich ein 
Projekt aus einer Ausschreibung herausgenommen und in einen Rahmenvertrag 
übernommen habe.584 In seiner Antwort bestritt[Unternehmensvertreter B2] jegliche 
Beteiligung und erklärte: „Glauben Sie wirklich, ich würde es wegen eines so kleinen 
Auftrags auf eine Konfrontation mit Ihnen anlegen (…)“, und „wurde das nicht 
eigentlich RP zugeteilt?“ [„Do you really think I would deliberately create a problem 
between us for such a small business (…)" [, und] "wasn´t this originally an RP 
allo?“] Außerdem erklärte[Unternehmensvertreter B2], die Sache werde ohnehin 
„regulär im lokalen 150kV-PS [Positionsblatt]“ [„regularly accounted for in the local 
150kV PS [Positionsblatt]“] berücksichtigt.585  

(333) Die E-Mail-Kommunikation zwischen den [Unternehmensvertreter L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) und [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) gibt 
Aufschluss über verschiedene Aspekte der Kartellabsprachen. Am 26. Januar 2005 
löste [Unternehmensvertreter L2] mit einer E-Mail an  [Unternehmensvertreter B2] 
eine Diskussion aus. Unter dem Betreff „Schulden“ [„debt“] schlug 
[Unternehmensvertreter L2] vor, die Führung bei zwei anstehenden Erdkabel-
Projekten im EWR zu übernehmen (bei einem „inländischen“ [„domestic“] Projekt, 
das als „Rosele“ oder „ROS“ bezeichnet wurde, und bei einem Projekt in 
„Südwesteuropa für den Kunden Natural Gaz“ [„south-west Europe for the customer 
Natural Gaz“]).586 [Unternehmensvertreter L2] schrieb: „Im Vertrauen auf Ihre 
ernsthafte Absicht, Ihre Schulden von 4,2 Millionen EUR zurückzuzahlen, möchten 
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wir Sie an zwei Aufträge erinnern (…)“ [„Trusting in your strong will to pay back 
your 4,2 M Euros debt, would you mind considering two jobs (…)“]. 

(334) [Unternehmensvertreter B2] antwortete am selben Tag, dass über das Projekt 
„ROS“„im letzten Kabel-Seminar gesprochen wurde; ich erinnere mich, dass sich 
[Initialen] [[Unternehmensvertreter A1]] sehr interessiert gezeigt hat.“ [„was 
discussed at the last cable Seminar, and I recall [Initialien] 
[ [Unternehmensvertreter A1]] expressing strong interest"]587  

(335) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) ergriff tatsächlich für  [Unternehmensvertreter 
B2] Partei und beanspruchte das Projekt „ROS“ für Nexans. Gleichzeitig erinnerte er 
[Unternehmensvertreter L2] daran, dass für Nexans bei Natural Gaz „seit langem 
eine Präferenz“ bestehe [„a Long Leadership“].588 Außerdem erklärte er, dass das 
Projekt SarCO (eine Unterwasserkabel-Verbindung zwischen Sardinien und Korsika) 
„auf die lokale Liste gesetzt“ werden sollte [„be added to the local list“].589  

(336) [Unternehmensvertreter L2] antwortete: „Schulden im Inland: Ich stimme zu, dass 
SarCo zur lokalen Liste hinzugerechnet werden sollte, aber  [[Unternehmensvertreter 
B2], Prysmian], Sie müssen bedenken, dass dies eine Hälfte Ihrer lokalen Schulden 
ist“ [„domestic debt: I agree on the fact that SarCo is to be added on the local list, 
but  [[company representative B2], Prysmian] you need to have in mind that this is 
one half of your local debt“. Dann versprach [Unternehmensvertreter L2], „Ihren 
Anweisungen [bezüglich des Projekts „ROS“] zu folgen“, „um Probleme zwischen 
uns zu vermeiden“ [„to follow your guidances" [bezüglich des Projekts „ROS“] "to 
avoid any pb between us"].  

(337) Hinsichtlich des Projekts von Natural Gaz erklärte er: „Ich meine immer noch, dass 
dieser Job eine gute Möglichkeit für [Unternehmensvertreter B2] ist, seine [Nicht- 
EWR Gebiet] Schulden endgültig zu begleichen“ [„I still think that this job is a good 
opportunity for [company representative B2] to solve definitively his non-EEA 
territory debt“].  

(338) In diesen E-Mails erkundigte sich [Unternehmensvertreter L2] auch nach einem 
Projekt in [Nicht-EWR Gebiet]: „Wären Sie einverstanden, dass SG [Sagem] in 
dieser Sache vorangeht, und würden Sie sich an die Anweisungen von SG halten?“ 
[„Would you agree SG [Sagem] to be the fighter in this case and follow SG 
guidances?“]590 Anschließend folgten detaillierte Anweisungen an die  
[Unternehmensvertreter B2] und [Unternehmensvertreter A1] bezüglich der bei 
diesem Projekt zu fordernden Mindestpreise für Kabel, Zubehör, Ersatzteile, 
Spezialwerkzeuge und anfallende Dienstleistungen.  

(339) Anfang 2005 unterlief Brugg die Vereinbarung über die Zuteilung eines Projekts in 
den Ausfuhrgebieten, indem es das Angebot des als Auftragnehmer vorgesehenen 
Unternehmens der A-Seite unterbot. Am 31. Januar 2005 beschwerte sich 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) bei  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
über dieses Verhalten.591 [Unternehmensvertreter A1] forderte 
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[Unternehmensvertreter J2] (Brugg) umgehend zur Stellungnahme auf: „[A]us 
mehreren Quellen geht hervor, dass Sie die Preisniveaus offenbar nicht eingehalten 
haben.“[„it appears from several sources that you have not respected the levels.“]592 
[Unternehmensvertreter J2] hat dies nicht bestritten. [Unternehmensvertreter A1] 
leitete die ausgetauschten E-Mails an  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) weiter. 
Anschließend erkundigte sich [Unternehmensvertreter B2] bei  
[Unternehmensvertreter A1], ob sie zur Vergeltung ein Projekt in der [Nicht-EWR 
Gebiet] übernehmen könnten: „Läuft irgendetwas Größeres in [Nicht-EWR Gebiet]? 
Natürlich etwas, das nicht zum Nachteil der lokalen RN wäre“ [„Is there anything 
major going on in [non-EEA territory]? OF course, I mean something which would 
not damage local RN“].593 [Unternehmensvertreter A1] antwortete  
[Unternehmensvertreter B2]: „Wir müssen uns erst mit Ihrem Spitzenmanagement in 
Verbindung setzen (noch über HN [Herbert [Unternehmensvertreter J2]] und 
[Unternehmensvertreter J3]]). Wenn sie außen vor sind, muss eine koordinierte 
Vergeltung erfolgen.“ [„We have first to approach their top management (above 
[Unternehmensvertreter J2]] and [Unternehmensvertreter J3]]). If they are out then 
coordinated retaliation has to be made.“]594  

(340) Nexans, Pirelli und LG Cable planten ein Treffen, um die Anwendung der 
Vereinbarung über das koreanische/europäische Heimatgebiet zu diskutieren, die 
zuvor in E-Mails und telefonisch erörtert worden war (siehe Erwägungsgrund (331)). 
In E-Mails am 7. Februar 2005 schrieb[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) an die 
[Unternehmensvertreter A2] und [Unternehmensvertreter A1] (Nexans): „the meeting 
can happen if they agree to the principle of interrupting their aggressive attitude in R 
territories. We, of course, would have to reciprocate in K´s territory“ [das Treffen 
kann stattfinden, wenn sie einsehen, dass sie ihr aggressives Vorgehen in R 
Territorien unbedingt einstellen müssen. Wir müssten natürlich im Gegenzug das 
Territorium von K respektieren].595  

(341) Am 16. Februar 2005 verständigte sich [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) erneut 
mit  [Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) über die Schulden, die bei Pirelli 
aufgelaufen waren (siehe auch Erwägungsgrund (333)). [Unternehmensvertreter L2] 
forderte  [Unternehmensvertreter B2] auf, bei einem spanischen Projekt „flexibel“ 
[„flexible“] zu sein, „um Ihre Schulden zu begleichen“ [„to solve your debt“].596 
[Unternehmensvertreter A1] erklärte: "any decision of this nature has to be 
considered by all parties in view of not affecting the local game. I will suggest not to 
move until a clear answer is made by locals on such a request which I suggest  
[[Unternehmensvertreter B2], Prysmian] to pass to his local man who will coordinate 
with other locals.“ [jede derartige Entscheidung ist von allen Parteien darauf zu 
prüfen, dass der lokale Markt nicht berührt wird. Ich werde empfehlen, nichts zu 
unternehmen, bis die lokalen Unternehmen auf eine entsprechende Aufforderung 
eindeutig geantwortet haben. Ich schlage vor, dass  [[Unternehmensvertreter B2], 
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Prysmian] die Aufforderung an seinen Ansprechpartner vor Ort weiterleitet, der sich 
dann auf lokaler Ebene mit anderen abstimmt.]597  

(342) Am 3. und 4. März 2005 kamen die [Unternehmensvertreter A2] und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) nach Japan, um die zweiseitigen Treffen 
fortzusetzen, die sie zuvor vorgeschlagen hatten (siehe Erwägungsgrund (328)).598 
VISCAS weigerte sich, mit Vertretern von Nexans zusammenzukommen und 
erklärte, die „Gegebenheiten“ [„circumstance“] in Japan würden „immer schlimmer 
und gefährlicher“ [„is getting worse or more dangerous“].599  

(343) Wie erläutert (Erwägungsgrund (340)), kamen LS Cable, Nexans und Pirelli am 7. 
und 8. März 2005 in Zürich zusammen. LS Cable zufolge standen bei dem Treffen 
zwei große Themen im Vordergrund: Pirelli beschwerte sich über die aggressive 
Preisstrategie von LS Cable in [Nicht-EWR Gebiet], und LS Cable sah sich in Korea 
mit aggressivem Wettbewerbsverhalten einer Pirelli-Tochter konfrontiert.600 Der 
vorausgegangenen E-Mail-Kommunikation zwischen Nexans und Prysmian zufolge 
wollten die europäischen Teilnehmer offenbar über den Verstoß der koreanischen 
Unternehmen gegen den Grundsatz des Heimatgebiets sprechen 
(Erwägungsgrund (340)). Dies wurde in einer E-Mail vom 9. Februar 2005 von 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) an die [Unternehmensvertreter M1] und 
[Unternehmensvertreter M3]   (LG Cable) auch ausdrücklich bestätigt: „[F]ür mich 
ist offensichtlich, dass die europäischen Hersteller den koreanischen Herstellern 
(und umgekehrt) ab sofort bis zu einem solchen Treffen nicht mehr aggressiv 
begegnen werden. Ich bin überzeugt, dass [so] eine Phase fruchtbarer 
Zusammenarbeit eingeleitet wird“ [„it is obvious for me, that from now until such a 
meeting take place no agressivity will be shown from Europe against Korea and vis 
versa. I am convince that a period of fruitfull cooperation is being initiated“].601 In 
seiner Antwort vom 11. Februar 2005 schrieb [Unternehmensvertreter M3] (LG 
Cable) an [Unternehmensvertreter A2] bezüglich der Planung des genannten 
Treffens: „[W]ir sind einverstanden, uns in diesem Zeitraum mit ihnen [Pirelli] zu 
treffen, wenn Pirelli noch vor dem Treffen Beweise dafür vorlegt, dass es sein 
Angebot für den koreanischen Markt zurückzieht“ [„we agree to meet them [Pirelli] 
during that time if Pirelli show some evidence they withdraw their offer for Korean 
market before the meeting“].602 Am 15. Februar 2005 antwortete 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) [Unternehmensvertreter M3]: „Wir haben 
Pirelli aufgefordert, auf Ihrem Inlandsmarkt jegliche Aggressivität zu unterlassen“ 
[„We have requested Pirelli to stop any aggressive activity out of your domestic 
market“].603[Unternehmensvertreter B2] (Pirelli) antwortete  [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) am 16. Februar 2005 wie folgt: „[M]öglicherweise haben Sie 
absichtlich nicht darauf hingewiesen, dass RP [Pirelli] (und RN?) ein entsprechendes 
Verhalten/einen Aggressionsverzicht von LG erwarten (was ich in meiner E-Mail an 
[Unternehmensvertreter A2]/an Sie ausdrücklich erwähnt habe). Vermutlich wollten 
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Sie die Situation nicht weiter zuspitzen oder Sie wollten zur Entspannung beitragen. 
Sie werden verstehen, dass diese Gegenseitigkeit für uns ein wesentliches Element 
der Regelung ist.“ [„maybe you have deliberately not added that RP [Pirelli] (and 
RN?) expect reciprocation/non aggression from LG as clearly mentioned in my mail 
to [company representative A2]/yourself. I can assume you did this in order not to 
exacerbate the situation, or to make them more comfortable. As you certainly 
understand, we consider this reciprocation as an essential element of the 
scheme.“]604 [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) antwortete  
[Unternehmensvertreter B2] am selben Tag: „Sie haben recht. Schlechte Stimmung 
brauchen wir nicht. Der Aspekt der Gegenseitigkeit wurde nicht genügend betont“ 
[„You are correct. No need to create bad feelings. Reciprocation is understated“].605 
Am 24. Februar 2005 schrieb [Unternehmensvertreter M3] (LG Cable) erneut an 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) und erkundigte sich in Bezug auf Pirelli: 
„Können wir uns darauf verständigen, dass sie sich jetzt aus dem koreanischen 
Markt raushalten?“ [„Can we make some agreement that they will not come to Korea 
market right now?“]606 Dass die gegenseitige Respektierung der Heimatgebiete 
tatsächlich Gegenstand dieses Treffens war, geht aus den Aufzeichnungen zum 
R-Treffen am 15. März hervor (Erwägungsgrund (344)). Dort heißt es bezüglich 
dieses Treffens mit LS Cable: „RP zieht sich schrittweise aus dem K-Markt zurück. 
K zieht sich schrittweise aus Europa zurück.“ [„RP progressively withdraw from K 
market. K withhold progressively fm Europe.“]607  

(344) Vertreter von Nexans, Pirelli, nkt und Brugg nahmen an einem R-Treffen am 
15. März 2005 in Divonne teil. Bei Nexans wurde ein Dokument gefunden, das 
offensichtlich Aufzeichnungen zu diesem Treffen enthält.608 Dieses Dokument ist in 
mehrere Abschnitte jeweils mit eigenen Überschriften gegliedert. Unter der 
Überschrift "General" [„Allgemeines"] wird vorgeschlagen, die Benennung von 
"Länderkoordinatoren" ["country coordinators"] zu organisieren:  

„Spain exemple: One coordinator for Spanish market 

Italy: bob [ [company representative B2], Prysmian] coordinator 

[non-EEA country]: BC [Brugg] 

UK/Ireland (…) RP [Prysmian] coord 

Germany: (…) […] [[company representative K3], nkt] contact for […] [[company 
representative L2], Sagem] and […] [[company representative J3], Brugg] others 
through their locals. 

Sweden: ABB busy for 3 y due Norned. May be NKT 

Scandinavia (…) RN [Nexans] to coordinate. 

Netherlands: (…) RP [Prysmian] leads.“   
 

[Beispiel Spanien: Ein Koordinator für den spanischen Markt  
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Italien: Bob [ [Unternehmensvertreter B2], Prysmian] Koordinator  

[Nicht-EWR Gebiet]: BC [Brugg] 

VK/Irland: (…) RP [Prysmian] Koord.  

Deutschland: (…) […] [Unternehmensvertreter K3], nkt] Kontakt für […] 
[[Unternehmensvertreter L2], Sagem] und […] [[Unternehmensvertreter J3], Brugg] 
andere über ihre lokalen [Vertreter].  

Schweden: ABB für 3 J. beschäftigt wg. NorNed. Vielleicht NKT  

Skandinavien (…) RN [Nexans] abstimmen.  

Niederlande: (…) RP [Prysmian] führt.] 

(345) Nach Auskunft von nkt wurde die Benennung von Koordinatoren in mehreren 
Mitgliedsstaaten der Union und EWR-Vertragsstaaten in diesem Treffen tatsächlich 
von Mitarbeitern von Nexans ins Gespräch gebracht. Die anderen Parteien seien 
diesem Vorschlag aber nicht gefolgt.609  

(346) Den Aufzeichnungen zufolge haben Nexans, Brugg, nkt und Pirelli auch über 
mehrere Projekte in der Union gesprochen. Zu einem Stromkabel-Projekt im 
Vereinigten Königreich heißt es etwa: „NK [NKT] bereit, sich rauszuhalten“, und 
„Sagem Situation zu prüfen“ [„NK [NKT] agrees to be out" [, und] "Sagem to check 
the situation“].610 Zu einem Projekt in den Niederlanden wurde vermerkt: „BC 
[Brugg] eingeladen[,] nicht aggressiv. RP [Prysmian] führt. NK [NKT] lokal 
kontaktieren.“ [„BC [Brugg] invited not aggressive. RP [Prysmian] Leads. NK 
[NKT] to contact local.“]611 Unter der Überschrift Belgien wurde protokolliert: 
„NKT: Interesse an kürzlich im EU-Amtsblatt angekündigtem Projekt (…).“ [„NKT: 
Seek interest in recently announced project in EC journal (…).“]612 Die Parteien 
planten auch „Maßnahmen gegen Externe“ [„actions against outsiders“].613 
Außerdem wurden die Parteien über den kürzlich erfolgten Besuch von Nexans bei 
den A-Unternehmen unterrichtet.614 In den Aufzeichnungen heißt es, dass die 
„schwierige Situation“ [„difficult situation“] im Hinblick auf JPS, EXSYM und 
VISCAS auf die Drohung der japanischen Wettbewerbsbehörde zurückzuführen 
war.615 Wie bereits erläutert, nehmen die Aufzeichnungen auch auf das Treffen von 
LS Cable, Pirelli und Nexans am 8. März 2005 Bezug (Erwägungsgrund (343)).616  

(347) In einem Dokument datierend vom 10. Mai 2005617 speicherte 
[Unternehmensvertreter A1] ein Positionsblatt für die in Frankreich tätigen Parteien 
Prysmian („RP“), Nexans („RN“) und Sagem („RS“). Auf dem Positionsblatt werden 
den drei Unternehmen gleiche Anteile zugeteilt; außerdem werden verschiedene in 
Frankreich tätige Auftragnehmer genannt.618  

                                                 
609 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
610 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
611 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
612 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
613 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
614 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
615 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
616 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
617 ID […], Nachprüfung bei Nexans; das Positionsblatt ist überschrieben mit "March 05" [„März 05“].  
618 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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(348) Vertreter von Nexans, Pirelli, nkt, und Sagem nahmen an einem R-Treffen am 
12. Mai 2005 in Divonne teil. Den Aufzeichnungen zu diesem Treffen zufolge 
wurden die Parteien über das anstehende Treffen von Pirelli mit LG Cable 
unterrichtet.619 Außerdem tauschten sich die Parteien über die Lage und die Aufträge 
im Zusammenhang mit „Pref.“- und „Non Pref.“-Projekten sowie über „ausstehende 
Anfragen“ [„outstanding enquirires“] aus. Die genannten Projekte waren innerhalb 
und außerhalb der Union durchzuführen.620  

(349) EXSYM, LS Cable, JPS, Nexans und Pirelli nahmen an einem Treffen am 18. Mai 
2005 in Kuala Lumpur teil, um über die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten zu sprechen.621 [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) bestätigte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) später in einer E-Mail datierend vom 21. Mai 
2005, dass JPS und EXSYM zu weiteren Diskussionen bereit waren. Er erkundigte 
sich, ob [Unternehmensvertreter A1] in der Lage sei, die kleineren europäischen 
Hersteller zu kontrollieren: „Please let us know your idea including feasibility to 
control SK, AB [ABB], SGM [Sagem] and BC [Brugg]“ [Halten Sie es für möglich, 
dass SK, AB [ABB], SGM [Sagem] und BC [Brugg] kontrolliert werden können].622 
Später bestätigte [Unternehmensvertreter A1] in einer E-Mail: we have done all 
efforts to control […] [Projekt in den Ausfuhrgebieten] in advance, and u know well 
we have much more participants on our side than on yours making it more time 
consuming then on your side and you were informed. We have concluded 
satisfactorily with AB [ABB], BC [Brugg], RP [Prysmian], RN [Nexans], SG 
[Sagem].“ [wir haben alles getan, um […][Projekt in den Ausfuhrgebieten] im 
Vorfeld zu kontrollieren, und Sie wissen, dass auf unserer Seite mehr Teilnehmer 
sind als bei Ihnen und dass wir mehr Zeit brauchen als Sie. Das wurde Ihnen 
mitgeteilt. Wir haben mit AB [ABB], BC [Brugg], RP [Prysmian], RN [Nexans] und 
SG [Sagem] zufriedenstellend abgeschlossen.]623  

(350) VISCAS hatte es abgelehnt, während der Japan-Reise von Nexans im März 2005 mit 
Vertretern von Nexans zusammenzukommen (siehe Erwägungsgrund (342)). 
[Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) bemühte sich jedoch im Juni dieses Jahres 
nochmals um einen Kontakt. In einer E-Mail vom 9. Juni 2005 an die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter B3] (Pirelli) 
forderte er die R-Parteien auf, für ein Projekt in den Ausfuhrgebieten keine Angebote 
zu unterbreiten.624 In den anschließenden E-Mails erwähnte [Unternehmensvertreter 
F3]: „[D]ie gefährliche Situation Japan besteht weiterhin, und wir müssen alle 
vorsichtig sein.“ [„the dangerous situation is still continuing in Japan and we must 
be careful each other.“]625 [Unternehmensvertreter A1] erklärte dann, der Gefahr 
einer Aufdeckung könne mit einem Rotationssystem bei der Aufteilung von 
Projekten in den Ausfuhrgebieten begegnet werden (so wie dies bereits bei den 
großen [Nicht-EWR Projekten] geschehen war, siehe Erwägungsgrund (330)). Er gab 
zu bedenken, dass das Problem auch anderweitig begründet sein könne: „[O]ffenbar 
hat A Schwierigkeiten, zu einem internen Konsens zu gelangen und mit einer Stimme 

                                                 
619 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
620 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
621 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
622 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
623 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
624 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
625 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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zu sprechen.“ [„it appears that A has difficulty to reach internal consensus therefore 
expressing one voice.“]626  

(351) Nach der Angabe eines Mindestpreises für die Projekte in Spanien im Januar 2005 
(siehe Erwägungsgrund (331)) teilte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans)  
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) am 8. Juni 2005 mit: „LS ist bei 220 
(höchst.) ganz auf Linie“ [„LS perfectly in line at 220 (Highest)“]. Obwohl LS Cable 
die Anweisung nicht vollständig respektiert hatte, fuhr [Unternehmensvertreter A1] 
fort: „was im Rahmen der laufenden Verhandlungen mit ihnen zur Lösung von 
Angelegenheiten an anderer Stelle irgendwie verständlich ist (Zähne zeigen …) und 
die Regelung nicht wirklich berührt.“ [„which in the frame of ongoing negociation 
with them to solve issues elsewhere is somewhat understandable (showing guns…´) 
and not really affecting the scheme.“]627  

(352) Einige Wochen später beschwerte sich [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) am 
24. Juni 2005 bei [Unternehmensvertreter M1] (LS Cable) über das Angebot eines 
dritten koreanischen Herstellers für die Projekte in Spanien. [Unternehmensvertreter 
A2] ermahnte [Unternehmensvertreter M1]: „WIR MÖCHTEN, DASS KOREA DIE 
VEREINBARUNG EINHÄLT.“ [„WE WOULD LIKE KOREA TO RESPECT THE 
AGREEMENT.“] [Unternehmensvertreter A2] verwies auch auf ein anstehendes 
Treffen mit LS Cable. Am 1. Juli 2005 antwortete [Unternehmensvertreter M3] (LS 
Cable) [Unternehmensvertreter A2] (mit Kopie an [Unternehmensvertreter M1]): 
„Wir erwarten, dass [der dritte koreanische Anbieter] nichts mehr unternimmt“ [„We 
expect [dass der dritte koreanische Anbieter] will not move anymore“].628  

(353) Im Zusammenhang mit E-Mails über die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten bezeichnete [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) die bestehende 
Situation als "Standby-Phase" [„stanby period“].629 Am 24. Juni 2005 bestätigte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zudem gegenüber [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM): „A is 3 large J and 2 Ks (1large one medium). R is 2 large (P+N) and 
medium ones (AB, BC, SG, NK). Both A & R have their own difficulty to manage 
their smaller ones: A with K and R with BC and AB. To work the scheme should 
respect balances. Before A left temporarily the unbalance A/R was important leaving 
specially smaller ones with a big frustration when announced their temporary 
suspension. If balances are respected we will have less difficulties to manage the 
smaller ones.“ [A ist 3 große J und 2 K (1 großes und ein mittleres). R ist 2 große 
(P+N) und mittlere (AB, BC, SG, NK). Sowohl A als auch R haben selbst 
Schwierigkeiten, ihre kleineren [Unternehmen] zu kontrollieren: A mit K und R mit 
BC und AB. Damit die Regelung funktioniert, sollte das Gleichgewicht gewahrt 
werden. Bevor A vorübergehend ausgestiegen ist, bestand ein deutliches 
Ungleichgewicht A/R. Darüber waren besonders die kleineren erheblich frustriert, als 
ihnen die vorübergehende Aussetzung mitgeteilt wurde. Wenn das Gleichgewicht 
respektiert wird, haben wir weniger Schwierigkeiten mit den kleineren.]630 
Außerdem erklärte [Unternehmensvertreter A1] in diesem Zusammenhang: „60:40-
Regelung ist schon lange Grundregel.“ [„rule 60:40 is since long a basic rule.“] 

                                                 
626 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
627 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
628 ID […], Nachprüfung bei Nexans 
629 ID […]; Nachprüfung bei Nexans.  
630 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Darüber hinaus beschuldigte [Unternehmensvertreter A1] EXSYM, gegen die 
"Auftragnehmer-Regelung" [„contractors rule“] zu verstoßen, indem es „[Kunde] in 
[Nicht-EWR Gebiet] und bei [Empfänger] beim [Nicht-EWR Projekt] zu billig“ 
anbiete [„quoting low to [customer] in [non-EEA territory] and quoting low 
[addressee] in [non-EEA] project“].631 [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) 
antwortete  [Unternehmensvertreter A1] in einer E-Mail am 27. Juni 2005: „As for 
equipment business all A´s understanding is to respect each home territory and thre 
are no specific arrangement since our declaration of temporary suspension of this 
scheme last July 04.“ [Bezüglich des Zubehörgeschäfts verlangt A, dass alle 
Heimatgebiete respektiert werden. Seit der von uns erklärten vorübergehenden 
Aussetzung dieser Regelung im Juli 04 gibt es keine konkrete Absprache.]632 Einen 
Tag später schrieb [Unternehmensvertreter H1] an die  [Unternehmensvertreter B2] 
(Pirelli) und [Unternehmensvertreter A1], dass für die Zeit der „vorübergehenden 
Aussetzung“ [„temporary suspension“] vereinbart sei, „die jeweiligen 
Heimatterritorien nur für die Versorgungsunternehmen und für das Zubehörgeschäft 
zu respektieren“ [„to respect each home territory only for the both utilities and 
equipment contractor business“].633 Am 29. Juni 2005 schrieb 
[Unternehmensvertreter H1] hinsichtlich der Auftragnehmer-Regelung an  
[Unternehmensvertreter B2]:  

„4. Contractor's Business: 

Accoring to our record, the followings have been discussed and agreed in AR 
meeting on 13.6.2003 in Italy:  

a) Enquiry from power utilities & authority in home territory and/or home country 

([…] etc.) 

Territory members should be unconditionally respected. 

b) Enquiry from equipment manufacturers of member´s home country ([…] etc)  

Member would be respected with some exceptions. 

c) Enquiry from equipment manufacturer in A or R territory, but from outside of 
member´s home country ([…], etc)  

No restrictions 

Furthermore, in the last meeting in July 2004, it was basically agreed that AR will 
only respect home territory/country business and discontinue all correspondences 
and arrangements due to hard circumstances.“ 

[4. Auftragnehmergeschäft:  

Nach unseren Unterlagen wurden im AR-Treffen am 13.6.2003 in Italien folgende 
Punkte besprochen:  

a) Anfrage von Stromversorgern und Behörden im Heimatterritorium und/oder 
Stammterrritorium  

([…] usw.)  

                                                 
631 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
632 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
633 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 105  DE 

Die Mitglieder eines Territoriums sollten uneingeschränkt respektiert werden.  

b) Anfrage von Zubehörherstellern oder aus dem Stammterritorium eines Mitglieds 
([…] usw.)  

Mitglied wird mit gewissen Ausnahmen respektiert.  

c) Anfrage von Zubehörherstellern in Territorium A oder R, aber außerhalb des 
Stammterritoriums eines Mitglieds ([…] usw.)  

Keine Einschränkungen  

Im letzten Treffen im Juli 2004 wurde grundsätzlich vereinbart, dass AR nur 
Geschäfte in Heimatterritorien/Stammländern respektiert und angesichts der 
schwierigen Umstände jeden Schriftverkehr und alle Absprachen beendet.]634  

(354) In seiner Antwort am 11. Juli 2005 bezeichnete [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) die Erläuterung der Auftragnehmer-Regelung durch 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) als „[u]richtig“ [„Incorrect“]: „The 
contractor rule was clearly established from the beginning of the new agreement 
(together with 'territories/including [Japanese home territory]', 60/40, members etc.) 
as in line with the old agreement. It was however raised when your company 
infringed with a [customer] case in [an export territory]. At that time (In Japan on 
27/03/03 and not in Italy). This agreement was reconfirmed as follows (as sketched 
on the board): [Die Auftragnehmer-Regelung wurde eindeutig mit Beginn der neuen 
Vereinbarung (zusammen mit den Territorien/einschließlich [Japanisches 
Heimatsgebiet], 60/40, Mitglieder usw.) und gemäß der alten Vereinbarung 
festgelegt. Sie wurde jedoch aufgehoben, als Ihr Unternehmen bei einem 
[…][Kunde]-Projekt in [einem Ausfuhrgebiet] gegen die Vereinbarung verstoßen 
hat. Damals (in [Japan] am 27.3.03, und nicht in Italien). Diese Vereinbarung wurde 
wie folgt neu bestätigt (wie im Board dargestellt):]  

 A R 

 Power Auth Equiv 
[Elektrizitätsbehörde 
entspr.] 

Contract. 
[Auftragnehmer]

Power Author Equiv
  
[Elektrizitätsbehörde 
entspr.] 

Contract. 
[Auftragnehmer] 

Allo A A Pref R  R Pref 

 Some exceptions to be 
agreed case by case 
[Einige Ausnahmen 
von Fall zu Fall zu 
vereinbaren] 

  Some exceptions 
to be agreed case 
by case 
[Einige 
Ausnahmen von 
Fall zu Fall zu 
vereinbaren] 
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It was also agreed that you (xsym) would compensate on […], RP [Prysmian] is still 
waiting….. In your point 4. the paragraph c) has emerged out of your fertile 
imagination. AB and SI are clearly Domestic contractors as headquartered in home 
territories. Your companies in 'c)' have same status as your 'b)'“ [Außerdem wurde 
vereinbart, dass Sie (xsym) beim […] einen Ausgleich leisten; RP [Prysmian] wartet 
immer noch … Unter Ihrem Punkt 4 ist Buchstabe c) Ihrer reichen Fantasie 
entsprungen. AB und SI sind eindeutig inländische Auftragnehmer mit Sitz in 
Heimatterritorien. Ihre Unternehmen unter ‚c)‘ haben die gleiche Stellung wie Ihr(e) 
‚b)‘].635  

(355) Am 25. Juli 2005 erkundigte sich [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) bei  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) über folgendes: "we have information that RN 
[Nexans] is active in our home territory, [Japanisches Heimatsgebiet] (…). Please 
clarify the situation.“ [wir haben Informationen darüber, dass RN [Nexans] in 
unserem Heimatterritorium, [Japanisches Heimatsgebiet], tätig ist (…). Bitte nehmen 
Sie dazu Stellung.]636 [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) schrieb einen Entwurf 
für eine Antwort für  [Unternehmensvertreter A1] und erläuterte, dass die Präsenz in 
[Japanisches Heimatsgebiet] nicht mit einem Projekt in Zusammenhang stehe: „I do 
not think this constitutes an infringement of our agreement" und "we believe that we 
can market any client including [Japanese home trerritory]. When the time comes to 
make a proposal we will respect our commitments.“ [Ich denke nicht, dass dies einen 
Verstoß gegen unsere Vereinbarung darstellt“ [, und] „wir sind der Ansicht, dass wir 
bei jedem beliebigen Kunden, auch in [Japanisches Heimatsgebiet], anbieten können. 
Wenn es an der Zeit ist, ein Angebot vorzulegen, halten wir uns an unsere 
Vereinbarungen.]637  

(356) Wie in früheren Jahren Praxis war, schränkten die Kartellmitglieder auch 2005 die 
Lieferung von Verbindungsmuffen an Wettbewerber außerhalb des Kartells ein 
(siehe Erwägungsgrund (171)). Am 4. August 2005 schrieb[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) an [Unternehmensvertreter A2] (Nexans): „we have been contacted 
by Fulgor asking for (…) joints and technology. We have of course declined and 
expect Nexans will do likewise should you receive the same request“ [Fulgor hat bei 
uns wegen (…) Verbindungsmuffen und Technologie angefragt. Wir haben natürlich 
abgelehnt und erwarten, dass Nexans sich entsprechend verhält, wenn die gleiche 
Anfrage auch an Sie gehen sollte].638  

(357) Im August 2005 entstand eine Streitigkeit über die Anwendung einer 
Rotationsregelung bezüglich des großen [Nicht-EWR] Projekts in den 
Ausfuhrgebieten. Offenbar hielten sich Taihan und LS Cable nicht an den 
Aufteilungsmechanismus. [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) schrieb nämlich am 
23. August 2005 an die  [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und 
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian): „[D]ie Präsenz von TEC und LG ist ein 
internes Problem für A“ ["the presence of TEC and LG is an internal A problem“]. 
[Unternehmensvertreter A1] schlug vor, Taihan und LS Cable einen Teil des Projekts 
zu überlassen, um „an anderer Stelle ein ordnungsgemäßes Verhalten“ [„proper 
behaviour elsewhere“] sicherzustellen. [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) 
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antwortete am 24. August 2005: LS Cable und Taihan „können in allen Fällen 
vorgehen, wie es ihnen beliebt, selbst in unserem A-Territorium. Deshalb können wir 
sie nicht zu unseren A-Mitgliedern zählen.“ [„have a free hand to do whatever they 
prefer in any cases, even within our A territory and therefore we can not 
acknowledge that they are our A members."] In a following email,  
[Unternehmensvertreter H1] explained: "(…) the recent confusion have been brought 
by our different understanding of operation rule to be observed before and during 
this temporary suspension of AR arrangement. We were only informed that the 
territory to be continuously protected by the other party is his home territory only 
and the cases to be protected is the cases already arranged before this temporary 
suspension and any further communications should be discontinue.“ [(…) die in 
letzter Zeit entstandenen Unklarheiten sind darauf zurückzuführen, dass wir eine 
unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie vor und während dieser 
vorübergehenden Aussetzung der AR-Absprache vorgegangen werden sollte. Uns 
wurde nur mitgeteilt, dass die andere Partei nur das eigene Heimatgebiet ständig 
schützen soll, dass die Projekte geschützt werden sollen, die vor dieser 
vorübergehenden Aussetzung vereinbart wurden, und dass weitere Kommunikation 
unterlassen werden soll.]639  

(358) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) antwortete den  [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM) und [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) am 26. August 2005 und 
erläuterte: „Basic agreed lines are:  

–territories (A/R) ( including specificity such as [Japanese home territory], 
[preferred territory], composite business etc...) 

–Shares 60/40 where 40 includes K and J  

The suspension meeting has "only" suspended the scheme not changed the rules for 
the "remaining" cases:  

This [initials] [company representative C2] - June 04 meeting has agreed to keep 
territories and already agreed cases go on , has also agreed to keep bilateral 
contacts, and for land cases had agreed to keep [non EEA project] and other specific 
case particularily at 400 or 500kV within the frame of the agreement."  
[„Grundsätzliche Vereinbarung wie folgt:  

– Territorien (A/R) (einschließlich Sonderfällen wie [Japanisches Heimatsgebiet], 
[bevorzugtes Gebiet], kombiniertes Geschäft ...)  

– Anteile 60/40, 40 K und J, wenn 40 einschließlich K und J 

In dem Treffen, in dem es um die Aussetzung ging, wurde ‚nur‘ die Regelung 
ausgesetzt, während die Regelung für die ‚verbleibenden‘ Projekte unverändert 
beibehalten wurde.  

In diesem Treffen mit [Initialien] [Unternehmensvertreter C2] (im Juni 04) wurde 
vereinbart, die Territorien und Absprachen über bereits vereinbarte Projekte 
beizubehalten; außerdem wurde vereinbart, zweiseitige Kontakte aufrechtzuerhalten, 
und in Bezug auf Erdkabel-Projekte wurde vereinbart, [Nicht-EWR Projekt] und 
einen anderen Sonderfall, insbesondere 400 bzw. 500 kV, im Rahmen der 
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Vereinbarungen beizubehalten.]640  
Hinsichtlich der Teilnahme von Taihan und LS Cable fügte er hinzu: "if you say K is 
out of A then the 40 is no longer valid and should be reduced to may be 20 hence the 
balance over the last years. Km is definitely in negative for R . So either K is "out" of 
A and next 2 OFC [Oil Filled Cable projects] must be R to rebalance the situation as 
you agreed already or K is "in" and the rotation agreement must apply. We 
understand you have difficulty to control K like we have difficulty to control AB 
[ABB] and BC [Brugg] and SG [Sagem] or NK [nkt] but this does mean to have 
them "out". It is simply a fact to adapt to" [Wenn Sie sagen, dass K nicht mehr zu A 
gehört, gilt 40 nicht mehr und sollte nach der Bilanz der letzten Jahre vielleicht auf 
20 reduziert werden. R ist an km gemessen im Minus. Entweder ist K also ‚raus‘ aus 
A und die nächsten beiden ÖK [Ölkabel-Projekte] müssen an R gehen, um wieder für 
die Ausgewogenheit zu sorgen, die Sie vorher vereinbart haben. Oder K ist ‚drin‘; 
dann gilt aber die Rotationsvereinbarung. Sie haben offenbar Probleme, K zu 
kontrollieren – so wie wir mit AB [ABB] und BC [Brugg] und SG [Sagem] oder NK 
[nkt] Probleme haben. Das heißt aber, dass sie ‚raus‘ müssen. Darauf müssen wir uns 
einfach einstellen].641" LS Cable und Taihan wurden also immer noch als 
Kartellmitglieder betrachtet. 

(359) Im Laufe des Jahres 2005 beschwerte sich ferner [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans) bei […] darüber, dass Taihan und LS Cable übermäßig aggressive 
Angebote bei Projekten in den Ausfuhrgebieten vorlegten. […] erklärte 
[Unternehmensvertreter A2] […], dass er sich mit einem der koreanischen 
Unternehmen in Verbindung setzen und versuchen werde, das Unternehmen zu einer 
Erhöhung der Angebotspreise zu bewegen. Später berichtete [Unternehmensvertreter 
A2] […], dass der koreanische Hersteller dies abgelehnt habe.642  

(360) [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) schaltete sich in die Debatte ein und schrieb 
am 5. September 2005 an die  [Unternehmensvertreter H1] und 
[Unternehmensvertreter G2] (EXSYM): „Ich habe von  [Unternehmensvertreter A1] 
erfahren, dass es sehr schwierig sei, Sie zur Zusammenarbeit zu bewegen (…).“ [„I 
understand from  [company representative A1] that there is a lot of difficulties to 
obtain your collaboration (…).“]643 Er erbot sich, anlässlich eines Treffens in Tokio 
mit [Unternehmensvertreter G2], einem "Managing Director" von EXSYM, zu 
sprechen. In einer getrennten E-Mail bot er an: „Diese Diskussion könnte anlässlich 
der I.C.F.-Sitzung in TOKIO Ende Oktober gemeinsam mit unserem President 
[Unternehmensvertreter A4] fortgesetzt werden.“ [„This discussion could be further 
continued during the I.C.F. cession in TOKYO late October together with our 
[company representative A4].“]644 Bereits in früheren Jahren (siehe 
Erwägungsgründe (263) und (308)) scheinen wettbewerbswidrige Gespräche am 
Rand der ICF-Konferenzen geplant worden zu sein.  

(361) Am 7. September 2005 lud [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli) 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) zu einem Treffen ein, bei dem mehrere 
Projekte besprochen werden sollten. In seiner Einladung 
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erklärte[Unternehmensvertreter B1], [Unternehmensvertreter I3] (ABB) habe sich an 
ihn gewandt, um die Aufteilung weiterer Projekte zu diskutieren.645  

(362) Am 9. September 2005 nahm JPS zur anhaltenden Diskussion über die [Nicht-EWR 
Projekte] in den Ausfuhrgebieten in einer E-Mail an [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM) Stellung. Die Nachricht enthält eine nummerierte Liste zum Stand der 
Aufteilungsregelung für Projekte in den Ausfuhrgebieten. In dieser Liste heißt es: 
„Seit letztem Juli ist die Regelung ausgesetzt. (..) Wir haben jedoch vereinbart, in 
einigen Ausnahmefällen weiterzumachen.“ [„As of the last July, the operation of 
scheme has been suspended. (..) However we have agreed to continue for some 
exceptional cases.“] In der Liste wird die Anwendung einer Rotationsregelung für 
die [Nicht-EWR] -Projekte bestätigt.646  

(363) Am 15. September 2005 nahmen ABB, Nexans und Prysmian an einem Treffen in 
Prag teil. […] wurde in diesem Treffen über die Aufteilung einiger Projekte im 
europäischen Heimatgebiet und in den Ausfuhrgebieten gesprochen.647  

(364) Am 28. September 2005 wies [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) darauf hin, dass inzwischen nur noch wenige 
Benachrichtigungen über Anfragen geschickt würden.648 [Unternehmensvertreter A1] 
antwortete: „ from A side not astonishing. From BC/NK side …. From SGM apart 
from [non-EEA territory] and from us we always communicate verbally." [aus Sicht 
von A nicht weiter verwunderlich. Aufseiten von BC/NK …. Bei SGM – außer 
[Nicht-EWR Gebiet] – und wir kommunizieren immer mündlich.] Er fügte hinzu: "I 
believe we should Divonne soon what do you think?" [Ich denke, wir sollten bald 
wieder divonnieren [uns in Divonne treffen]. Was meinen 
Sie?][Unternehmensvertreter B2] pflichtete bei: „To Divonne is not a problem (nice 
place, nice food/wine etc.) The real issue is whether those who sit there intend to be 
fair, or at least honest (perhaps horrible, but honest!) The blackmailing attitude I am 
fed up with!“ [Divonnieren ist in Ordnung (angenehme Umgebung, gutes Essen/guter 
Wein usw.). Die eigentliche Frage ist, ob diejenigen, die dort zusammenkommen, 
fair oder zumindest ehrlich (vielleicht fürchterlich, aber wenigstens ehrlich!) sein 
werden. Von der Erpresser-Haltung habe ich die Nase voll!]649 
[Unternehmensvertreter A1] antwortete: „In case of Divonne we must have our own 
RPRN [Prysmian-Nexans] meeting first to agree on subjects“ [Wenn Divonne, 
müssen wir uns vorher in einem eigenen RPRN-Treffen [Prysmian-Nexans] 
verständigen].650 Und [Unternehmensvertreter B2] ergänzte: "… and to agree to a 
hopefully common position.“ [… und eine hoffentlich gemeinsame Position 
vereinbaren.]651  

(365) In einer E-Mail an [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) machte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) am 29. September 2005 deutlich, dass das bei 
den großen [Nicht-EWR] -Projekten in den Ausfuhrgebieten angewendete 
Rotationssystem nicht vom Kabeltyp abhängig sei, sondern ausschließlich nach 
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Spannungsbereichen und nach dem Arbeitsumfang für die Kartellmitglieder der A/R-
Seite geregelt werde: „we maintain that this market is to be treated by voltage and 
with respect of volume of work for each members.“ Er fügte hinzu: „the large A/R 
unbalance as well as agressive A behaviour on composite cases (although rules on 
this type of business are among the oldest agreed ones ) does not ease discussions 
and stability or relations with small R shares.“ [wir sind der Ansicht, dass dieser 
Markt nach Spannungsbereichen sowie in Bezug auf den Arbeitsumfang der 
einzelnen Mitglieder zu behandeln ist. [Er fügte hinzu:] das erhebliche 
Ungleichgewicht zwischen A und R und das aggressive Verhalten von A bei 
kombinierten Projekten (obwohl Vereinbarungen über derartige Geschäfte mit am 
längsten bestehen) trägt nicht dazu bei, dass die Gespräche entspannter verlaufen und 
dass die Beziehungen bei kleineren R-Anteilen stabiler werden.]652  

(366) Am 30. September 2005 bestätigte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) direkt: „Die [Initialien] Vereinbarung 
[Initialien] [Unternehmensvertreter C2] gilt immer noch.“ [Initials] company 
representative C2] agreement is still valid.“] Damit bezog er sich auf die Treffen am 
19. und 20. Juli 2004 (siehe Erwägungsgrund (304)) und auf die erzielte 
Vereinbarung über die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten.653  

(367) Am 4. Oktober 2005 erkundigte sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei  
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian), ob [Unternehmensvertreter B2] bezüglich 
einer anstehenden Ausschreibung in den Niederlanden, an der Brugg, nkt, Prysmian 
und Nexans beteiligt waren, bestimmte „Standpunkte“ [„viewpoints“] 
habe.[Unternehmensvertreter B2] antwortete: „[z]u viele nervige Konkurrenten auf 
meinem Heimatmarkt!“ [„too many bloody competitors in my home market!"] Er 
äußerte Bedenken in Bezug auf nkt, „die sich in letzter Zeit schlecht benommen 
haben“ [„who have recently misbehaved“].654 Am 21. Oktober 2005 kam 
[Unternehmensvertreter A1] nochmals auf das Projekt zurück und frage  
[Unternehmensvertreter B2]: „[D]a Sie mir immer noch nichts zu EON mitgeteilt 
haben, kann ich wohl davon ausgehen, dass es frei ist?“ [„you are still not giving me 
any indication on EON so I guess it is free?“]655 In seiner Antwort 
versprach[Unternehmensvertreter B2], Anweisungen bezüglich des anzubietenden 
Preises zu schicken.656  

(368) Am 7. Oktober 2005 unterrichtete[Unternehmensvertreter B2]  
[Unternehmensvertreter A1] in einer E-Mail über einen Anruf von nkt: 
„[Unternehmensvertreter K3], nkt] called me yesterday late afternoon. (…) I did 
however understand he has a problem with you in the Country of 'Fried fish and 
beer'(?), and with me in the Roast Beef country. He was wondering whether we could 
divonne in the near future. Your views? It perhaps could also be an opportunity to 
have an official/unofficial RN/RP session in advance. Let me know.“ 
[Unternehmensvertreter K3], nkt] hat mich gestern am späten Nachmittag angerufen. 
(…) Offenbar hat er mit Ihnen ein Problem im Land von „Backfisch und Bier“(?) 
und mit mir im Roastbeef-Land. Er wollte wissen, ob wir in nächster Zeit 
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divonnieren könnten. Was halten Sie davon? Das wäre vielleicht eine Gelegenheit, 
vorher ein offizielles/inoffizielles RN/RF-Treffen zu veranstalten. Sagen Sie mir 
Bescheid.]657  

(369) In einer E-Mail an  [Unternehmensvertreter A1] vom 10. Oktober 2005 
bezeichnete[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) die ICF-Konferenzen als eine 
Gelegenheit, sich über die Kartellabsprachen zu verständigen: „Am Rande der ICF-
Konferenz soll wohl ein Abendessen mit drei Parteien stattfinden (RN, JP, RP 
[Nexans, JPS und Prysmian])“ [„I understand that within the ICF session there will 
be a "trilateral" dinner (RN, JP, RP [Nexans, JPS, Prysmian])“].658 In dieser E-Mail 
versprach [Unternehmensvertreter B2] auch, dass das Management seines 
Unternehmens sich in einen Streit mit A über ein Projekt in den Ausfuhrgebieten 
einschalten werde, für das Prysmian ein zu niedriges Angebot vorgelegt hatte. […], 
dass die Treffen von JPS, Nexans, VISCAS und Prysmian am Rande der ICF-
Konferenz in Tokio tatsächlich stattgefunden haben. Am 20. Oktober 2005 richtete 
VISCAS ein Abendessen im Mitsui Guest House aus, an dem JPS, Nexans und 
Prysmian teilnahmen. […] forderten Nexans und Prysmian JPS und VISCAS auf, die 
früheren Absprachen wieder aufzunehmen.659 In einer weiteren Nachricht an die 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) und [Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) 
vom 10. November 2005 nahm[Unternehmensvertreter C1] (JPS) auf das am 
20. Oktober erreichte „Ergebnis des Treffens“ [„meeting result“] Bezug und schlug 
ein erneutes Treffen "für die weitere Entwicklung unserer Zusammenarbeit“ ["for the 
further development of our collaboration“] vor.660  

(370) Brugg war an dem R-Seminar im Mai 2005 nicht beteiligt. Am 9. Dezember 2005 
bemerkte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) gegenüber [Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg): „you dropped out of the "seminars". I have noted however your positive 
attitude for discussing several subjects (…). Are you officially back in the seminars? 
(we sincerely hope you can confirm yes)“ [Sie machen bei den „Seminaren“ nicht 
mehr mit. Mir ist aber Ihre positive Haltung hinsichtlich der Erörterung gewisser 
Themen aufgefallen. (…). Nehmen Sie offiziell wieder an den Seminaren teil? (Wir 
hoffen sehr, dass Sie dies bejahen können.)]661 In seiner Antwort erläuterte 
[Unternehmensvertreter J2]: „BC´s [Brugg´s] new (young) Management is afraid 
since we have in [non-EEA territory] new AT-law [Kartellrecht] and having 
instruction of the board to adhere to it. You know that despite this, I have acted in 
2005 as if…. (…). We did not spoil level! All "seminar" attendants can look back to a 
very nice 2005.“ [Das neue (junge) Management von BC [Brugg] ist besorgt, seit wir 
in der [Nicht-EWR Gebiet] ein neues K-Recht [Kartellrecht] haben und vom 
Vorstand angewiesen wurden, uns daran zu halten. Sie wissen, dass ich 2005 
trotzdem gehandelt habe, als ob …. (…). Wir haben das Niveau nicht kaputt 
gemacht! Alle „Seminar“-Teilnehmer können auf ein sehr angenehmes Jahr 2005 
zurückblicken.]662 [Unternehmensvertreter A1] nahm dazu in einer getrennten 
E-Mail am 12. Dezember 2005 Stellung: „You cannot have a foot "in" and a foot 
"outside": you must decide and all positions will be clear (…) I understand you have 
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compensated yourself in RP home territory without prediscussing the matter. (…) 
you should decide your participation or not but I think time is more adequate for 
coop then years before. But please give a clear position.“ [Sie können nicht mit 
einem Bein ‚drinnen‘ und mit dem anderen ‚draußen‘ sein: Sie müssen sich 
entscheiden, damit alle Positionen klar sind (…) Wie ich höre, haben Sie im 
Heimatterritorium von RP ohne vorherige Absprache für einen Ausgleich gesorgt. 
(…) Sie sollten sich entscheiden, ob Sie mitmachen oder nicht. Ich denke, dass eine 
Kooperation heute angebrachter ist als noch vor einigen Jahren. Teilen Sie uns bitte 
eindeutig mit, was Sie wollen.]663  

(371) Am 21. Dezember 2005 leitete [Unternehmensvertreter L2] (Silec) eine 
„Interessenbekundung“ ["declaration d´interet"] an  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) weiter. Auf der entsprechenden Liste, die offensichtlich erstmals 
im Februar 2005 verschickt worden war, wurden mehrere Projekte in den 
Ausfuhrgebieten und ein Projekt im EWR genannt. [Unternehmensvertreter L2] 
verweist auf ein Gespräch mit  [Unternehmensvertreter A1] am Vortag. In seiner 
Antwort vom 22. Dezember 2005 erläuterte [Unternehmensvertreter A1]: „Comme 
maintes fois répété :pour obtenir, il faut offrir et proposer des solutions et prendre 
des positions claires suffisamment tôt:. Force est de constater malheureusement tu 
ne tiens pas toujours tes engagements ou dit oui un jour et semble oublier quelques 
mois après ..,ou ne propose pas de solutions ce qui abouti au même (à part dire 'Je 
veux" pour tous les projets et ce souvent tardivement ): exemples récents: [projects in 
the export territories], Frites, Esp., Ital.“ [Wie schon x-mal wiederholt: Um etwas zu 
bekommen, muss man rechtzeitig Lösungen anbieten und vorschlagen und klare 
Positionen einnehmen. Leider ist es so, dass du Deinen Verpflichtungen nicht immer 
nachkommst oder dass du zustimmst und das einige Monate später offenbar wieder 
vergessen hast ..., oder dass du erst gar keine Lösungen vorschlägst – was auf das 
Gleiche rauskommt (wenn du nicht bei allen Projekten sagst ‚Ich will‘ und das häufig 
erst sehr spät): Beispiele in letzter Zeit: [Projekte in den Ausfuhrterritorien], Frites, 
Sp., Ital.]664 Hinsichtlich eines Projekts in den Ausfuhrgebieten ergänzte 
[Unternehmensvertreter A1]: „le sujet à déja été débattu en séminaire et décidé pour 
I'ensemble du projet les décisions ne sont pas élastiques" (…) "Merci d'etre clair sur 
tes positions et propositions. Et parler "d'intéret" sur des projet en amont et non de 
projets déja dans la dernière ligne droite ou deja convenus.“ [Darüber wurde bereits 
im Seminar gesprochen und über das gesamte Projekt entschieden; die 
Entscheidungen sind nicht als flexibel zu betrachten […] Danke für deine 
eindeutigen Positionen und Vorschläge. Und dafür, dass du ‚Interesse‘ an künftigen 
Projekten bekundest (und nicht an Projekten, bei denen wir uns bereits auf der 
Zielgeraden befinden oder über die bereits Vereinbarungen getroffen wurden).]  

(372) 2005 intensivierte sich die E-Mail-Kommunikation zwischen den R-Unternehmen. 
Die Parteien schickten mehrere Hundert E-Mails, in denen sie die Zuteilung von 
Projekten im europäischen Heimatgebiet verlangten oder entsprechende 
Vereinbarungen trafen, Anweisungen übermittelten und allgemeine Fragen im 
Zusammenhang mit dem Kartell behandelten. Diese Projekte beinhalteten sehr viele 
verschiedene Spannungen von mindestens 110 kV bis 400 kV bei Erdkabeln und bis 
zu über 66 kV bei Unterwasserkabeln. Anhang I bietet diesbezüglich einen 
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detaillierten Überblick. Im Folgenden werden die wichtigsten E-Mails kurz 
zusammengefasst.  

(a) Am 18. Januar 2005 versprach [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
[Unternehmensvertreter L2] (Sagem) ein Telefax mit dem Mindestpreisniveau 
für das Endesa-Projekt.665  

(b) Im Januar 2005 übermittelte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) 
Anweisungen zum anzubietenden Preis bei einem 220 kV-Projekt an die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter L2] 
(Sagem).666  

(c) Zwischen dem 5. und dem 28. Januar 2005 tauschten sich die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) 
und [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) über den anzubietenden Preis für ein 
Projekt aus, das als „ROS … 380 kV“ bezeichnet wurde.667  

(d) Am 14. Januar 2005 bat [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) um Anweisungen für ein Projekt in 
Norwegen, für das Prysmian eine Anfrage des Kunden erhalten hatte.668  

(e) Am 17. Januar 2005 erkundigte sich[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) 
bei einer Reihe „verborgener Empfänger“ (u. a. bei  [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)), ob sie eine Anfrage für das Projekt „Aldel“ erhalten 
hätten.[Unternehmensvertreter B2] ergänzte „Wenn ja, werde ich Ihnen Zahlen 
zukommen lassen“ [„If so, I will provide you with figures“]. Offenbar war das 
Projekt also für Prysmian vorgesehen, und Prysmian sollte gegebenenfalls 
Anweisungen übermitteln.669  

(f) Am 20. Januar 2005 beschwerte sich [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bei 
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) über Verhaltensweisen von Prysmian 
im Zusammenhang mit der Ausschreibung des SarCo-Projekts.670 

(g) Am 21. Januar 2005 versprach [Unternehmensvertreter A1] (Nexans)  
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) die Übermittlung von Anweisungen 
für das Projekt „Rosi“.671 

(h) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) hatte die Kopie eines Telefax auf seinem 
Computer gespeichert, das er an [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) 
geschickt hatte. Dieses Telefax verwies auf eine Reihe von 132 und 220 kV-
Projekte genannt, die offenbar alle bei dem Kunden Iberdrola in Spanien 
durchgeführt werden sollten. [Unternehmensvertreter A1] hatte den Vermerk 
„In Klammern deine Niveaus“ [„Entre parenthese tes niveaux“] hinzugefügt. 
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Offenbar wurden also Anweisungen für die betreffenden Projekte 
übermittelt.672  

(i) Im Februar 2005 erörterten die  [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) und 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) telefonisch und per E-Mail die 
Aufteilung eines Projekts in Stockholm.673  

(j) Die  [Unternehmensvertreter B2] und [Unternehmensvertreter B3] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), [Unternehmensvertreter L2] (Sagem) 
und [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) verständigten sich per E-Mail über ein 
Projekt des Kunden Gas Natural in Spanien. [Unternehmensvertreter J2] bat 
seine Kartellpartner „um Ihre Positionen und [darum,] in kaufmännischer oder 
technischer Hinsicht keine weiteren Schritte zu unternehmen“ [„for your 
positions and not to move further neither commercially nor technically“].674  

(k) Am 10. Juni 2005 bestellte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) 
[Unternehmensvertreter L2] (Sagem) ein, um das Verhalten von Sagem bei 
zwei Projekten für den Kunden Iberdrola in Spanien „zu besprechen“ [„to 
discuss“].675 In einer getrennten E-Mail vom 16. Juni 2005 an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) beschwerte sich[Unternehmensvertreter 
B2] außerdem: „I understand from my people that RN [Nexans] has given a 
sudden discount of 15pct, therefore underquoting agreed levels. I was told that  
[[company representative A5], Nexans Iberia SL] had agreed to the scheme of 
SGM and RP [Prysmian] taking this business on approx. 50-50pct. basis“ 
[habe von meinen Leuten erfahren, dass RN [Nexans] plötzlich einen Nachlass 
von 15 Proz. gewährt und damit die vereinbarten Niveaus unterschritten hat. 
Mir wurde gesagt, dass  [[Unternehmensvertreter A5], Nexans Iberia SL] der 
Regelung von SGM und RP [Prysmian] auf einer Grundlage von etwa 50:50 
Proz. für dieses Geschäft zugestimmt hat].676  

(l) Eine E-Mail am 4. Juli 2005 von  [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) belegt, dass die Kartellmitglieder nicht 
zögerten, die Unterstützung ihrer Kollegen in Anspruch zu nehmen, um 
sicherzustellen, dass ihr Angebot möglichst vorteilhaft 
erschien.[Unternehmensvertreter B2] schrieb: „you will be receiving an 
enquiry calling for approx 36-39 km (…) Your invitation was triggered by 
myself because I need a friendly offer.“ [Sie werden eine Anfrage über ca. 36-
39 km (…) erhalten. Dass bei Ihnen angefragt wird, habe ich selbst veranlasst, 
weil ich ein freundliches Angebot brauche.]677  

(m) Am 6. Juli 2005 teilte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) t 
[Unternehmensvertreter A1] mit, dass er eine Anfrage erhalten habe: „Ziel: ein 
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676 ID […], Nachprüfung bei Nexans; eine vollständige Übersicht über die gesendeten E-Mails ist 

Anhang I zu entnehmen.  
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sehr kalter Ort (noch NK-Territorium?).“ [„Destination: a very cold place 
(still NK territory?).“] Auf diese Weise wollte er klären, ob er für dieses 
Projekt ein Angebot einreichen könne oder ob das Projekt für nkt vorgesehen 
war, weil es vielleicht im Heimatgebiet von nkt lag.678  

(n) Am 18. Juli 2005 unterrichtete[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans): „Ihre Leute vor Ort haben mich 
angerufen, um die Präf. bei einem Projekt (220kV 4km) mitzuteilen. Ich habe 
gesagt, darüber müsste mit Ihnen gesprochen werden.“ [„your locals called me 
to express pref on a 220kV 4km case. I said matter will need to be discussed 
with you.“]679 Da[Unternehmensvertreter B2] Koordinator für das italienische 
Gebiet war (siehe Erwägungsgrund (344)), ist anzunehmen, dass er sich auf 
Nexans Italien bezog.  

(o) Am 25. Juli 2005 bestätigte[Unternehmensvertreter B2]  
[Unternehmensvertreter A1] in einer E-Mail, dass er eine Aufforderung zur 
Einreichung eines Angebots für ein Projekt „220 kV XLPE“ erhalten habe. Er 
erklärte sich „[b]ereit, darüber zu sprechen, falls und wann dies nötig sein 
sollte. Geben Sie mir aber Bescheid, wenn eine Koordination nicht möglich 
ist.“ [„Ready to discuss if and when necessary. Please however let me know if 
no coordination is feasible.“]680  

(p) Im September 2005 verständigten sich Prysmian und Nexans mit mehreren 
E-Mails über „Mare Nostrum“. Dieser Begriff bezieht sich sehr wahrscheinlich 
auf das Projekt S.A.PE.I zur Anbindung Sardiniens an das italienische 
Festland.[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) beanspruchte dieses Projekt 
für Prysmian und übermittelte Nexans umfangreiche Preisvorgaben: „[D]ies 
sind UNSERE Niveaus. Bitte erhöhen Sie um mind. 10 % und bieten Sie keine 
günstigeren Bedingungen an.“ [„these are OUR levels. Please add min. 10% 
and offer no better terms.“]681 [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
antwortete am 13. Oktober 2005 und übermittelte weitere Preisinformationen 
sowie die Anweisung: „[N]ach Gebrauch zu vernichten.“ [„to be destroyed 
after usage.“]682  

(q)  [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) verständigten sich in mehreren E-Mails über die Projekte „EG 
380 kV“,683 „ER“,684 „ED“685 und „E+ 400 kV“. Alle vier Projekte waren 
möglicherweise in Italien durchzuführen.[Unternehmensvertreter B2] 
beschwerte sich nämlich: „your beloved friends of BC [Brugg] are very 
aggressive on another 380kV job here (…) Does your relaxed attitude on all 
these aggressions mean you are abandoning this territory and you therefore 
don´t care about BC arrogance?“ [Ihre lieben Freunde bei BC [Brugg] sind 
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hier sehr aggressiv bei einem anderen 380 kV-Auftrag (…) Bedeutet Ihre 
entspannte Haltung gegenüber all diesen Aggressionen, dass Sie dieses 
Territorium aufgeben und dass Ihnen das anmaßende Verhalten von BC 
deshalb egal ist?]686 In einer E-Mail vom 26. Oktober 2006 wies 
[Unternehmensvertreter A1] [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) zurecht: „We 
understand you are getting quite aggressive on above project. In our view this 
project must be intended for our friend  [[Unternehmensvertreter B2], 
Prysmian] and we believe it is not reasonable to be aggressive in this kind of 
project in their homeland.“ [Offenbar sind Sie bei den obengenannten 
Projekten ziemlich aggressiv. Unserer Ansicht nach muss dieses Projekt für 
unseren Freund [[Unternehmensvertreter B2], Prysmian] vorgesehen werden, 
und wir halten es nicht für vernünftig, bei derartigen Projekten in dessen 
Stammterritoriums aggressiv vorzugehen.]687  

(r) Am 3. Oktober 2005 schickte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) im 
Zusammenhang mit dem Projekt „Ter… IM“ eine E-Mail an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), in der er erklärte: „Bezüglich Ihres 
Anrufs: Bitte bieten Sie ihre eigenen (vernünftigen) Preise an.“ [„Re your call. 
Please quote your own (reasonable) prices.“]688  

(s) Im Oktober 2005 tauschten[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) auch Preisinformationen bezüglich 
mehrerer Projekte auf den spanischen Balearen untereinander aus.689  

(t) In einer E-Mail vom 8. Dezember 2005 versprach [Unternehmensvertreter J2] 
(Brugg)  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) im Zusammenhang mit einem 
Projekt in Norwegen: „[W]ir halten uns zurück/hoher Preis.“ [„we stay back / 
high price.“]690  

(u) In einer E-Mail vom 15. Dezember 2005 führte [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) seine Rolle als R- Koordinator gegenüber  [Unternehmensvertreter 
B2] (Prysmian) vor. Bezüglich eines Projekts in Italien schrieb er: „I talked 
with Herbert [[Unternehmensvertreter J2], Brugg] and karsten 
[[Unternehmensvertreter K3], nkt]: apparently they have agreed between 
themselves to transfer the Livorno to NK…, I will respect unless you tell me 
otherwise.“ [Ich habe mit Herbert [[Unternehmensvertreter J2], Brugg] und 
Karsten [[Unternehmensvertreter K3], nkt] gesprochen: Anscheinend haben sie 
vereinbart, Livorno auf NK zu übertragen … Ich werde das respektieren, 
sofern Sie mir keine anderweitige Anweisung erteilen.]691  

(v) Am 14. Dezember 2005 unterrichtete[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) über den Erhalt einer Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots in „Martins Land“ ["Martin's country"] (scheint sich 
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auf Norwegen zu beziehen, siehe Erwägungsgrund (414)(a)).692 Er erinnerte  
[Unternehmensvertreter A1] am 16. Dezember nochmals an dieses Projekt: 
„Bitte vergessen Sie die Anfrage aus Martins Land für 110 kV 10,8 km nicht. 
Es sei denn, Sie halten eine Abstimmung für unnötig, und wir können frei 
entscheiden.“ [„Please don't forget the 110kV 10.8km enquiry from Martin's 
country. Unless you reckon that it is not worth coordinating and we go 
free.“]693 [Unternehmensvertreter A1] antwortete am selben Tag per E-Mail: 
"Frei" [„Free“].694  

(w) Ende Dezember 2005 tauschten [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
und[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) auch Preisinformationen im 
Zusammenhang mit einem Windpark-Projekt im Vereinigten Königreich 
untereinander aus.695  

2006 

(373) Am 4. Januar 2006 teilte [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) mehreren 
Kontaktpersonen bei Nexans mit, dass ihm eine neue Position bei Sumitomo 
übertragen worden war.696 [Unternehmensvertreter A1] antwortete: „I will (…) 
certainly regret that your are no longer in command of the A/R contacts as it has 
largely contributed to build a very healthy and consructive situation.“ [Ich werde 
(…) sicher noch bedauern, dass Sie für die A/R-Kontakte nicht mehr zuständig sind, 
da dies doch erheblich zum Aufbau einer sehr soliden und konstruktiven Situation 
beigetragen hat.]697  

(374) Vertreter von JPS, VISCAS, Nexans und Prysmian nahmen an dem ersten A/R-
Treffen 2006 am 13. Januar 2006 teil.698 Den Aufzeichnungen zufolge ging es bei 
diesem Treffen um Unterwasserkabel. Der erste Tagesordnungspunkt lautete: „How 
to manage the scheme (function, guide line, method, communication etc...). 

Contact JPS  [company representative C1] 

[company representative CD1] appointed […] sales JP and Sumit.  

Quotas: No quota per se but try to use old 60/40 or 65/35 borderline still in 
question. 

Territories: 

Domestics: 

R: Europe community + [non-EEA territory] and Norway 

A: [Japan] and [Japanese home territory] 

Exports: 

All others + case by case and (…) by phone only 

Meetings: 
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Quarterly in Asia ( KL) 

27/4/05 NEXT MEETING 

Communication: communication through [[company representative A1], 
Nexans]/[company representative C1], JPS] 

Market overview:  

R-AB [ABB] possible case by case 

EXSYM: […] Greece 'history' mentioned. EXSYM acquired by showa. (profit 
lowering)“ 

[Wie kann die Regelung gehandhabt werden (Funktionsweise, Leitlinien, Methode, 
Kommunikation usw.).  

Kontakt JPS  [Unternehmensvertreter C1] kontaktieren.  

[Unternehmensvertreter CD1] benannte in […] Umsatz JP und Sumit.  

Quoten: Keine Quoten als solche, sondern versuchen, alte 60/40- oder 65/35-
Regelung beizubehalten. Noch unklar.  

Territorien:  

Inland:  

R: Europäische Gemeinschaft + [Nicht-EWR Gebiet] und Norwegen  

A: [Japan] und [Japanisches Heimatsgebiet] 

Ausfuhren:  

Alle übrigen + von Fall zu Fall und (…) nur telefonisch  

Zusammenkünfte: 

Vierteljährlich in Asien (KL)  

27.4.05 NÄCHSTES TREFFEN 

Kommunikation: Kommunikation über [[Unternehmensvertreter A1], Nexans]/[ 
[Unternehmensvertreter C1], JPS]  

Marktübersicht:  

R-AB [ABB] möglich von Fall zu Fall 

EXSYM: […] in Griechenland erwähnt. EXSYM von Showa übernommen. 
(Weniger Gewinn.)].699 

(375) Unter der Überschrift „Projects“ werden in den Aufzeichnungen zahlreiche 
Unterwasserkabel-Projekte in den Ausfuhrgebieten genannt, die der A- oder der 
R-Seite (vorab) zugeteilt worden waren. Einige Projekte sollten EXSYM und ABB 
„vorgeschlagen“ [„proposed“] werden: "[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: dieses 
Projekt vorher R zuget., aber EXSYM vorgeschlagen, um sie aus Griechenland 
rauszuhalten.“ ["this project earlier allo to R but proposed to be to exsym to avoid 
them in Greece.“]700  

                                                 
699 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
700 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 119  DE 

(376) In einer E-Mail vom 16. Januar 2006 erläuterte [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) [Unternehmensvertreter C1] (JPS) die Position von [Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM): „[E]r war zuletzt [Nicht-EWR Projekt]-Kontaktstelle seit Aussetzung 
der Sitzungen am 4. Juli durch [[Unternehmensvertreter C2] JPS].“ ["he was lately 
the [non-EEA project]  contact point since the july 04 JY [ [Unternehmensvertreter 
C2] JPS] "closing" meeting.“] [Unternehmensvertreter A1] fügte hinzu: „Da Sie in 
dem Treffen in KL [Kuala Lumpur] als Kontaktstelle für A benannt wurden, stellen 
wir ab sofort unseren Kontakt zu [Unternehmensvertreter H1] [EXSYM] ein.“ [„As 
you have been nominated to be the A contact point during the KL [Kuala Lumpur] 
meeting we are from now on disrupting contact with  [Unternehmensvertreter H1] 
[EXSYM].“]701 Außerdem verwies [Unternehmensvertreter A1] darauf, dass Brugg 
und Prysmian im Zusammenhang mit der Aufteilung bestimmter Projekte in den 
Ausfuhrgebieten zu billig angeboten hätten, und ergänzte: „Sowohl RP als auch BC 
haben neuerlich ihre Bereitschaft bekundet, sich an die Regelung zu halten.“ [„Both 
RP and BC have confirmed their willingness to adhere to the scheme.“]  

(377) Am 17. Januar 2006 antwortete [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) in einer 
E-Mail an die [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) und [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) wie folgt: „Spoke with all A and basically obtained acceptance of 
[non-EEA territory]  continuous operation provided that R including BC [Brugg] 
clearly confirm perfect cooperation and projection for the future […]kV cases.“ [Mit 
allen A gesprochen und grundsätzlich die Zustimmung erhalten, dass [Nicht-EWR 
Territorium] fortgesetzt wird, wenn R einschließlich BC [Brugg] die reibungslose 
Zusammenarbeit und die Fortschreibung für künftige […] kV-Projekte eindeutig 
bestätigt.]702[Unternehmensvertreter B2] antwortete, Prysmian habe seine 
Zusammenarbeit bei allen Aufteilungsregelungen im Zusammenhang mit [Nicht-
EWR Projekt] bestätigt.703 [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) bat 
[Unternehmensvertreter J2] (Brugg), auch die Kooperation von Brugg ausdrücklich 
zu bestätigen.704 [Unternehmensvertreter J2] verlangte jedoch weitere Zuteilungen 
von Projekten in den Ausfuhrgebieten an Brugg.705 Am 23. Januar 2006 antwortete 
[Unternehmensvertreter A1] [Unternehmensvertreter J2] wie folgt:  

„Je pense que ta position est largement exagérée et en plus infaisable: (…)  

- Exagérée: la situation avec A sur ce projet n'est pas encore réglée pour deux 
raison: Tu as pris une affaire qui leur étais destinée en […]kV et RP a fait de même: 
A n'a plus confiance et refuse de continuer l'exercice [non-EEA projet] (et donc 
refusent cette allo) si RP et toi ne vous engagez pas à respecter les accords à venir 
sur ce pays RP a confirmé qu'ils suivraient à l'avenir et on donné une explication 
crédible de leur geste (lié à un projet sous marin). (...)  

Maintenant si tu est capable de négocier à ma place un accord avec A pour que tu 
soit l'allocataire de cette affaire je te souhaite bonne chance... (ils sont encore très 
irrités du "hardship" que tu leur a causé). Et si tu préfère un "free" pour toutes 
affaires futures pourquoi pas j'aurais moins de travail... et encore une fois il n'est 
pas raisonable de dire oui un jour non le lendemain uniquement en fonction des 

                                                 
701 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
702 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
703 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
704 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
705 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 



DE 120  DE 

charges d'usine... ou de faire un chantage terroriste pour avoir des affaires. A toi de 
voir et dis moi vite. Comme nous avons annulé le seminaire Div [Divonne] du 31/1,  
[nom] [représentant d'entreprise A2], Nexans] pense que nous pourrions peut être 
maintenir une réunion entre toi,  [représentant d'entreprise J1] [Brugg] et nous pour 
discuter sérieusement de tous ces sujets.“  
 
[Ich denke, dass Deine Position stakr übertrieben und zudem nicht praktikabel ist: 
(…)  

- Übertrieben: In Bezug auf A wurde bei diesem Projekt aus zwei Gründen noch 
nichts entschieden: Du hast ein […] kV-Geschäft übernommen, das für sie bestimmt 
war, und RP hat das Gleiche gemacht: A hat kein Vertrauen mehr und weigert sich, 
bei [Nicht-EWR Projekt] weiterzumachen (und lehnt entsprechend auch diese 
Zuteilung ab), wenn Ihr (RP und Du) Euch nicht verpflichtet, die künftigen 
Vereinbarungen über dieses Land einzuhalten. RP hat bestätigt, dass sie sich künftig 
an die Vereinbarungen halten werden und ihr Verhalten (in Verbindung mit einem 
Unterwasserkabel-Projekt) glaubhaft begründet. (...)  

Wenn Du es jetzt schaffen solltest, an meiner Stelle eine Vereinbarung mit A 
auszuhandeln, dass Du dieses Geschäft bekommst, wünsche ich Dir viel Glück. ... 
(Sie sind immer noch sehr verärgert über Dein hartes Vorgehen ihnen gegenüber.) 
Und wenn Du eine „Freigabe“ für alle künftigen Geschäfte bevorzugen solltest – 
bitte sehr: Ich hätte dann weniger Arbeit ... Aber noch einmal: Es ist nicht sinnvoll, 
lediglich nach Auslastung des Werks an einem Tag Ja und am nächsten Tag Nein zu 
sagen ... oder eine terroristische Erpressung zu unternehmen, um einen Auftrag zu 
bekommen. Überleg‘ es Dir und gib‘ mir schnell Bescheid. Da wir das Seminar in 
Div [Divonne] am 31.1. abgesagt haben, meint  [[Name] [Unternehmensvertreter 
A2], Nexans], dass Du, [Unternehmensvertreter J1] [Brugg] und wir uns vielleicht 
zusammensetzen könnten, um alle diese Fragen ernsthaft zu besprechen.]706  

(378) Am 24. Januar antwortete  [Unternehmensvertreter J2] mit einer langen E-Mail:  

„Je constate de nouveau la grande difference de nos vues de la situation. Même si 
vos carnets de commande sont pleins, pleins, vous demanderez plus, sans arrêt. 
Difficile pour moi d'établir une politique de survie qui vous convient! J'avais la 
naivité d'y croire longtemps qaund même... Alors, je travaillais des années en faveur 
d'une coordination des grands...  

... un petit est un dérangement à.... 

... petite la chance d'être utile dans vos yeux...  

... peut être bien pour prendre le chnit es les affaires spécialement difficiles ([non-
EEA project]  ex! [Project in the export territories]) Supposons que BC prenait rien 
pendant des années: personne de vous considerait ça comme coopération car 
"free"...  

... la grande "violation de BC".... (sans casser les prix d'ailleurs) chaqun de vous 
s'est déjà bien servi entretemps (niveau prix établit par vous!) Il y avait beaucoup de 
business en 2005 (nous avons laisser passer quasiment tous pour vous): p ex 
[projects in the export territories] Et juste pour mentionner une petite cooperation 
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que j'ai demandé via toi de 'A' [non-EEA territory]: - on m'envoit dans les roses, 
pretend qu'on ne peut plus rien faire etc. etc. En même temps RN+ABB [Nexans and 
ABB] prennent [projets in the export territories] (…) Je préfère de discuter avec toi 
directement et verbalement ton eMail (de préférence sous 4 yeux)... mais accepterais 
plus de remarques quant à [project in the export territories] comme raison pourquoi 
que le system (pour ne pas dire 'A") soit encore irrité!... la grande "violation de 
BC"...????... c'était sans casser les prix! chaqun de vous s'est déjà bien servi depuis, 
mais trouve normal de dénoncer BC pour toujours!... pour camouffler sa propre 
tactique? Pour débloquer ma decision: ((…) en anglais pour falicement passer aux 
autres):  

(…) BC hereby acknowleges 'A' as allottee in [[non-EEA project]in the export 
territories] BC hereby declares to fully back this decision. Under these 
circumstances we are ready to cooperate. We shall not submit an offer! Please 
confirm convenience. We consider this decision as a further step (among many 
others done!) to off-set our action a year ago. We refuse to further discussi on this 
issue! Our focus is the future! (…).“  
 
[Ich stelle erneut große Unterschiede in unserer Bewertung der Situation fest. Auch 
wenn Eure Auftragsbücher voll sind, fordert Ihr immer mehr, und Ihr hört nicht auf. 
Wie soll ich eine Überlebensstrategie entwickeln, die Euch zusagt. Ich war lange 
genug so naiv, daran zu glauben. ... Jahrelang habe ich für eine Koordinierung der 
Großen gearbeitet ... 

... ein Kleiner ist eine Störung für ...  

... geringe Chance, sich nützlich zu machen nach Eurer Einschätzung ...  

... vielleicht gut, um alles Unangenehme zu erledigen und die besonders 
problematischen Geschäfte zu übernehmen [Nicht-EWR Projekt] [Projekt in den 
Ausfuhrterritorien]) Nehmen wir an, BC hätte jahrelang nichts übernommen; das 
würde niemand bei Euch als Kooperation bewerten, weil ‚freigegeben‘ ...  

... der große ‚Verstoß von BC‘ .... (ohne im Übrigen die Preise kaputt zu machen); 
jeder einzelne unter Euch hat sich zwischenzeitlich bedient (wobei das Preisniveau 
von Euch festgesetzt wurde!); 2005 gab es viel zu tun. (Wir haben euch fast alles 
überlassen.): z. B. [Projekte in den Ausfuhrterritorien]. Und um nur eine 
Zusammenarbeit in einer kleinen Sache zu nennen, um die ich über Dich bei A in 
[Nicht-EWR Gebiet] gebeten habe: - Man hat mich abblitzen lassen, weil man 
angeblich nichts mehr machen könne usw. usw. Währenddessen haben RN+ABB 
[Nexans und ABB] aber [Projekte in den Ausfuhrterritorien] übernommen (…) Ich 
würde über Deine E-Mail lieber direkt mit Dir sprechen (am besten unter vier 
Augen) ... will aber nichts mehr über [Projekt in den Ausfuhrterritorien] als 
Begründung dafür hören, weshalb das System (um nicht zu sagen ‚A‘) immer noch 
verärgert ist!... der große „Verstoß von BC“...????... dabei wurden die Preise nicht 
kaputt gemacht! Jeder von Euch hat sich seitdem ordentlich bedient, aber Ihr findet 
es völlig in Ordnung, BC für immer Vorwürfe zu machen! ... um Eure eigene Taktik 
zu verbergen? Ein Vorschlag zur Güte: ((…) auf Englisch weiter, damit die anderen 
das leichter verstehen): 

(…) BC erkennt hiermit A als vorgesehenes Unternehmen für [[Nicht-EWR Projekt] 
in den Ausfuhrterritorien] an; BC erklärt sich hiermit bereit, diese Entscheidung 
uneingeschränkt zu unterstützen. Unter diesen Umständen sind wir zur Kooperation 
bereit. Wir werden kein Angebot einreichen! Bitte bestätigen Sie, dass das so in 
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Ordnung ist. Wir betrachten diese Entscheidung als einen weiteren Schritt (nach 
vielen anderen) als Ausgleich für unser Verhalten vor einem Jahr. Weitere 
Diskussionen in dieser Sache lehnen wir ab! Wir konzentrieren uns auf die Zukunft! 
(…).]707 

(379) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) leitete die E-Mail von [Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) vom 17. Januar 2006 an  [Unternehmensvertreter C1] (JPS) weiter 
und erkundigte sich, ob er mit [Unternehmensvertreter H1]s Position als Koordinator 
der [[Nicht-EWR Projekt] einverstanden sei.708[Unternehmensvertreter C1] 
antwortete am 18. Januar 2006 wie folgt: „I am a contact point of A for S/M 
[Unterwasserkabel] and will coordinate any necessary steps. As for the land, 
however, I need some more time to find the way with  [company representative H1] 
who has voluntarily been taking this role.“ [Ich bin A.s Kontaktstelle im 
Zusammenhang mit UK [Unterwasserkabel] und werde alle erforderlichen Schritte 
koordinieren. Bei den Erdkabel-Projekten brauche ich aber etwas mehr Zeit, um mit 
[Unternehmensvertreter H1] (der diese Funktion freiwillig übernommen hat) eine 
Lösung zu finden.]709  

(380) Der Grundsatz des Heimatgebiets wurde auch 2006 beibehalten. Am 18. Januar 2006 
teilte[Unternehmensvertreter C1] (JPS)  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) mit, 
dass JPS zur Teilnahme an einem Treffen im Zusammenhang mit einem Projekt zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen Wales und Dublin eingeladen worden 
sei.[Unternehmensvertreter C1] bat  [Unternehmensvertreter A1] um „Vorschläge 
und Kommentare zur Handhabung dieses Projekts“ [„any suggestion and comment 
in handling this project“].710 In seiner Antwort bat [Unternehmensvertreter A1] 
darum, über das Ergebnis des Treffens unterrichtet zu werden.711  

(381) Am 25. Januar 2006 führte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) ein „kurzes 
Gespräch“ [„brief chat“] mit [Unternehmensvertreter K3] 
(nkt).[Unternehmensvertreter B2] berichtete  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) 
entsprechend, dass [Unternehmensvertreter K3] einen neuen Termin für ein Treffen 
in Divonne vorgeschlagen habe.712  

(382) Eine anschließende E-Mail vom 26. Januar 2006 von  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) an  [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) bietet Einblick in die 
Organisation der R-Treffen. [Unternehmensvertreter A1] schlug ein Treffen am 16. 
und 17. Februar vor:  

"Preparation meeting RP/RN: Morning of the 16th 

16th Afternoon continuation of RP RN and/or bilateral/friendly meetings with others 
then dinner. 

17th Plenary R seminar.“  
 
[Vorbereitungstreffen RP/RN: Am Vormittag des 16.  
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16. nachmittags Fortsetzung RP RN und/oder zweiseitige/freundliche Treffen mit 
anderen; danach Abendessen.  

17. R-Seminar in voller Besetzung.] 713 

(383) Die  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM) setzten ihre E-Mail-Kommunikation im Zusammenhang mit den [Nicht-
EWR] Projekten fort. Am 26. Januar 2006 schlug [Unternehmensvertreter H1] eine 
Aufteilung der laufenden […] -Projekte im Verhältnis 50:50 vor und erkundigte sich 
nach der Beteiligung von Brugg.714 [Unternehmensvertreter A1] widersprach: 
„Grundlage unserer Zusammenarbeit ist das Verhältnis 60/40 R/A“ [„the basis of 
our cooperation is 60/40 R/A“] und ergänzte: „Sie [Brugg] haben grundsätzlich 
zugestimmt; wir führen morgen ein abschließendes Gespräch mit ihnen, um alles 
ganz klar zu regeln.“ [„They [Brugg] have confirmed in principle, we have a final 
discussion with them tomorrow to put everything absolutely clear“]715  

(384) [Unternehmensvertreter H1] (ESYM) war mit der von  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) genannten 60/40-Regelung nicht einverstanden. Am 3. Februar 2006 
schrieb er: „We were really astonished of our hearing that you are still adhere to old 
rule which was of no use since suspension of operation in July 2004. It would be 
advised that leaving home territory protection, we have no valid general operation 
rule" [Wir waren sehr erstaunt zu hören, dass Sie immer noch an der alten Regelung 
festhalten, die seit der Aussetzung im Juli 2004 nicht mehr angewendet worden ist. 
Es wäre ratsam, den Schutz der Heimatterritorien aufzugeben. Wir haben nämlich 
keine gültige allgemeine Regelung]. Außerdem erklärte [Unternehmensvertreter H1]: 
„please remember that RP´s [Prysmian´s] infringement in the previous case is not 
settled yet.“ [denken Sie daran, dass der Verstoß von RP [Prysmian] in der 
vorherigen Sache noch nicht ausgeglichen wurde.]716  

(385) Am 6. Februar 2006 nahm [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) den Vorschlag von 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) an: "given the tight schedule and your totally 
inflexible position, we feel very frustrated, but we have no other choice, for the 
benefit of the scheme, than to bend to your extraordinary requirement of 50/50 
sharing km wise (although the projects awarded before july 04 were already agreed 
on 60/40 basis…and the global situation was largely unbalanced in your favour). 
This of course does not prevail our future position in any discussion to come should 
a global scheme be restarted.“ [angesichts des engen Zeitplans und Ihrer 
vollkommen unflexiblen Haltung sind wir sehr frustriert. Wir haben aber keine Wahl 
und beugen uns im Interesse der Regelung Ihrer ungewöhnlichen Forderung nach 
einer Aufteilung im Verhältnis 50/50 nach km (auch wenn für Projekte, die vor Juli 
04 vergeben wurden, bereits die Aufteilung 60/40 vereinbart war … und obwohl 
insgesamt ein deutliches Ungleichgewicht zu Ihren Gunsten bestand.) Für unsere 
Haltung in künftigen Diskussionen über eine neue allgemeine Regelung ist dies 
natürlich nicht maßgeblich.]717  
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(386) Am 6. Februar 2006 schrieb [Unternehmensvertreter A1] (Nexans)  
[Unternehmensvertreter C1] (JPS) zudem: „A könnte aufgefordert werden, ein 
Angebot für die Balearen-Verbindungen (Mallorca/Menorca) vorzulegen.“ [„A might 
be requested to quote on the Baleares (Majorca-Menorca) interconnections.“] 
[Unternehmensvertreter A1] bat  [Unternehmensvertreter C1], ihn dann zu 
unterrichten, „damit wir Ihnen geeignete Informationen zukommen lassen können“ 
[„to allow us to provide you with appropriate 
information“].718[Unternehmensvertreter C1] antwortete per E-Mail und verwies auf 
ein „capacity problem in manufacturing“ auf der R-Seite. Der Kunde habe deshalb 
Bedenken hinsichtlich des Zeitplans.[Unternehmensvertreter C1] schlug vor: „XLPE 
von A könnte in diesem Fall eine Möglichkeit sein“ [„A´s XLPE might be a solution 
for this case"] und erkundigte sich „Besteht Spielraum für eine Zusammenarbeit mit 
uns, damit wir das Kapazitätsproblem lösen können?“ ["Any room to collaborate 
with us to settle the capacity problem“]719 Wahrscheinlich kam es anschließend zu 
weiteren Kontakten zwischen Nexans und JPS. Einen Tag später, am 7. Februar 
2006, verpflichtete sich[Unternehmensvertreter C1] nämlich, im Zusammenhang mit 
diesem Projekt nichts zu unternehmen.720[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) 
war ebenfalls an der Streitigkeit beteiligt.[Unternehmensvertreter C1] erläuterte ihm 
die Sachlage nämlich in einer weiteren E-Mail vom 7. Februar 2006: „A hat nicht 
vor, sich bei diesem Geschäft zu engagieren. Wenn R aber eine Alternative unter 
Nutzung der Kapazität von A anbieten könnte, müssten A und ihre Partner 
möglicherweise nicht direkt einbezogen werden.“ [„A has no intention to interfere 
this business, however, if any alternative solution could be offered by R by utilizing 
A´s capacity, A and her partner might not be involved 
directly.“]721[Unternehmensvertreter B1] widersprach entschieden: „Dies ist ein 
Geschäft von Nexans. Ich rate Ihnen dringend, sich da rauszuhalten. Es besteht 
nämlich kein Kapazitätsproblem, sondern der Kunde versucht, bei einem sehr 
schwierigen Projekt den Preis zu drücken.“ [„This is Nexans business. I strongly 
suggest you to abstain as there is no capacity problem but the attempt by Customer 
to deteriorate price level for a very difficult project.“]722  

(387) Am 16. Februar 2006 führten Nexans und Prysmian ein Treffen zur Vorbereitung des 
Gesamttreffens in Divonne durch. Den Aufzeichnungen zu diesem 
Vorbereitungstreffen zufolge wurde über mehrere Maßnahmen gesprochen, mit 
denen die Sicherheit des Kartells verbessert werden sollte:  

„Security: separate server 

separate mob (not co not perso)“  
 
[Sicherheit: eigener Server  

eigene Mob (nicht Unt nicht Priv)].723  
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(388) Prysmian und Nexans erwogen also den Einsatz eines eigenen Servers für ihre 
Kommunikation im Rahmen des Kartells. Außerdem sollten eigene Mobiltelefone 
eingesetzt werden, die mit dem Unternehmen nicht in Zusammenhang standen, und 
es sollten auch keine privaten Telefone genutzt werden.  

(389) In den Aufzeichnungen wird ferner festgestellt: „Die Beziehungen zwischen RP und 
RN ([Initialien] + [Initialien…]) [ [Unternehmensvertreter B4] (Prysmian) und  
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans)] müssten verbessert werden.“ [„RP+RN 
relations would need to be improved between  [initials] + [initials] 
[[Unternehmensvertreter B4] (Prysmian) und  [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans)]"].724 Aus der folgenden Anmerkung geht hervor, dass Prysmian auch mit 
LS Cable zusammengekommen sein muss: „LS hat RP [Unternehmensvertreter M3] 
getroffen; dort über […] kV-Geschäft gesprochen.“ [„LS met RP [company 
representative M3], talked about […]kv business there.“]725  

(390) Der zweite Teil der Aufzeichnungen betrifft einen Vorschlag mit dem Titel „Eur 
MARKETING 400/220“:  

"Countries with local MARKET PENETRATION 

Countries without MARKET PENETRATION 

Overall MARKET PENETRATION 

UK, I, SP, H, F, B, G, Scandinavia [UK, Italy, Spain, Holland, France, 
Belgium, Germany, Scandinavia] 

Marketing team to identify the market penetration in Europe (CRU) 

Reste: below 220: case to case"  
 
[Länder mit lokaler MARKTDURCHDRINGUNG  

Länder ohne MARKTDURCHDRINGUNG  

MARKTDURCHDRINGUNG INSGESAMT  

UK, I, SP, H, F, B, G, Skandinavien [VK, Italien, Spanien, Niederlande, 
Frankreich, Belgien, Deutschland, Skandinavien]  

Marketingteam soll Marktdurchdringung in Europa prüfen (CRU)  

Rest: unter 220: von Fall zu Fall].726  

(391) In dem Vorbereitungstreffen sprachen Prysmian und Nexans über zahlreiche Projekte 
im europäischen Heimatgebiet. Zu Spanien heißt es in den Aufzeichnungen: „lokal“ 
[„local“] und „Marktdurchdringung zu erörtern (40, 35, 25)" [„Market penetration to 
be discussed (40, 35, 25)".].727  

(392) Einen Tag nach dem Vorbereitungstreffen von Prysmian und Nexans kam nkt zum 
Gesamttreffen hinzu. Brugg und Silec waren entschuldigt. Die Aufzeichnungen über 
dieses Treffen bestätigen, dass erneut über die Frage der Sicherheit gesprochen 
wurde. Unter der Überschrift „General matters“ ["Allgemeines"] wurde protokolliert: 
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„Sicherheit: Wenige E-Mails + wenig Komm.“ [„Security: Little mails+little com.“] 
Anschließend sprachen die Teilnehmer über die „Europäischen Märkte“ [„Europe 
markets“]; in diesem Zusammenhang heißt es zu Spanien: „Spanien: RNKT [nkt] 
Projekt Endesa aber für die Zukunft Regelung mit [einer dritten Partei].“ [„Spain: 
RNKT [nkt] Action endesa but settlement with [einer dritten Partei] for the future 
.“]728 […] hat [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) [Unternehmensvertreter I3] 
(ABB) über das aggressive Angebot von nkt in Spanien unterrichtet.729  

(393) Am 23. März 2006 informierte [Unternehmensvertreter C1] (JPS)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) über eine weitere Anfrage; diesmal bezüglich 
eines Windparks im Vereinigten Königreich. Er versprach: „Wir werden nicht 
antworten; trotzdem wäre Ihr Rat hilfreich.“ [„We will refrain from responding, 
however, your advise is helpful.“]730 Am 24. März 2006 antwortete 
[Unternehmensvertreter A1]: „Stimme Ihnen zu; kein Angebot.“ [„Agree with you 
refraining from quotation.“]731  

(394) Vertreter von JPS, VISCAS, Nexans and Prysmian nahmen an einem A/R-Treffen 
am 27. April 2006 in Kuala Lumpur teil. Den Aufzeichnungen zu diesem Treffen 
zufolge sprachen die Parteien über einige Projekte in den Ausfuhrgebieten. Zu einem 
Projekt in [Nicht-EWR Gebiet] heißt es: „this project earlier allo [zugeteilt] to R but 
proposed to be Exsym to avoid them in Greece. A says Exsym will not come to 
Greece.“ [Dieses Projekt R vorher zuget. [zugeteilt], aber EXSYM vorgeschlagen, 
um sie aus Griechenland rauszuhalten. A sagt, EXSYM wird nicht nach 
Griechenland kommen.]732  

(395) […] ist [Unternehmensvertreter I3] (ABB) am 9. oder 10. Mai 2006 auf dem 
Flughafen Zürich mit [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) zusammengekommen, 
um über die Aufteilung des BritNed-Projekts zu sprechen. Das Projekt wurde ABB 
zugeteilt. Außerdem verständigten sich die beiden Unternehmen darauf, dass Nexans 
sicherstellen sollte, dass sein Angebot die vom Kunden gewünschten 
Fertigstellungstermine nicht erfüllen würde. Im Gegenzug sollte ABB einen Teil der 
durchzuführenden Arbeiten im Rahmen eines Unterauftrags an Nexans vergeben. 
[…] wurde diese Vereinbarung getroffen, obwohl Einzelheiten bei diesem Projekt 
noch nicht geklärt waren.733  

(396) Am 29. Mai 2006 teilte[Unternehmensvertreter C1] (JPS) Vertretern von Nexans 
seine neue Mobilfunknummer mit. In anschließenden E-Mails schlug 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) vor, EXSYM von der Koordination weiterer 
Stromkabel-Projekte in den Ausfuhrgebieten auszuschließen.[Unternehmensvertreter 
C1] (JPS) schrieb in einer E-Mail vom 2. Juni 2006, die sich auf verschiedene 
Projekte bezog: „We suggest first that only the big 4 [Nexans, Prysmian, JPS, 
VISCAS] meet first to define a strategy and intentions and how to handle the various 
cases:  
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what the gang of 4 aims at and what they have to negotiate with the others out of the 
big 4) to encounter success. [Original kursiv]  

Projects in the discussion package could be:  

Large […]kV or […]kV currently tendered or soon to be tendered within export 
territories (or within other territories outside of export or domestic territories).“  
 
[Wir schlagen erstens vor, dass zunächst nur die großen 4 [Nexans, Prysmian, JPS 
und VISCAS] zusammenkommen, um eine Strategie festzulegen und ihre Absichten 
zu erörtern und zu klären, wie in den verschiedenen Fällen verfahren werden soll:  

[...] was die Viererbande anstrebt und warum sie mit den anderen aus der Gruppe der 
großen 4) verhandeln müssen, um erfolgreich zu sein. [Original kursiv]  

Über folgende Projekte könnte diskutiert werden:  

Große […] kV- oder […] kV-Projekte, die aktuell oder in nächster Zeit in den 
Ausfuhrterritorien (oder in anderen Territorien außerhalb der Ausfuhrterritorien oder 
der Inlandsterritorien ausgeschrieben werden.]734  

(397) Angesichts der bestehenden internen Konflikte auf der A-Seite 
zögerte[Unternehmensvertreter C1] (JPS), den Vorschlag sofort anzunehmen. In 
einer E-Mail vom 7. Juni 2006 schlug er vor, sich zunächst ohne VISCAS und 
EXSYM zu treffen. Er begründete dies wie folgt: „Among A, there is still some 
conflict, so that before A´s internal coordination work, I just want to discuss the 
matter with R at first.“ [Bei A gibt es immer noch Konflikte. Vor der internen 
Abstimmung bei A möchte ich die Angelegenheit deshalb zunächst mit R 
besprechen.]735  

(398) Schließlich nahmen Vertreter von JPS, VISCAS, Nexans und Prysmian am 6. Juli 
2006 an einem Treffen in Jakarta teil. Der erste Punkt in den bei Nexans gefundenen 
Aufzeichnungen war erneut der Sicherheitsaspekt. Den Aufzeichnungen zufolge 
sprachen die Parteien über die Einrichtung einer „eigenen Computer- und E-Mail-
Systems“ [„separate computer and e mail organisation“]. Unter der Überschrift 
„Projects“ ["Projekte"] werden dann mehrere „Orders“ ["Aufträge"], „Ongoing 
projects“ ["laufende Projekte"] und „Future enquiries“ ["künftige Anfragen"] 
genannt. In der letzten Kategorie wurden Parteien erfasst, die Interesse an einem 
bestimmten Projekt bekundet hatten.736  

(399) Am 20. Juli 2006 schrieb [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) an 
[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) bezüglich eines Projekts in den 
Ausfuhrgebieten: „This is to confirm that the land portion shall be manufactured by 
Prysmian. This will create an unbalanced situation in the contract sharing that shall 
be compensated by other business or subcontracted.“ [Hiermit bestätigen wir, dass 
die benötigten Erdkabel von Prysmian hergestellt werden. Dadurch entsteht ein 
Ungleichgewicht bei der Aufteilung der Aufträge, das durch andere Geschäfte oder 
durch Unteraufträge auszugleichen ist.]737[Unternehmensvertreter B1] antwortete am 
selben Tag: „[W]e do not agree to compensate by other business but we agree to 
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work out a subcontract agreement in line with current agreed principles of SAPEI 
[einem Projekt in der Union].“ [[W]ir sind nicht der Auffassung, dass ein Ausgleich 
durch andere Geschäfte erfolgen müsste. Wir sind aber einverstanden, eine 
Absprache über einen Unterauftrag gemäß den vereinbarten Grundsätzen bei SAPEI 
[einem Projekt in der Union] zu treffen.]738  

(400) Dieser Austausch zeigt, dass die Parteien Vereinbarungen über wechselseitige 
Entschädigungen bei „Ungleichgewichten“ [„imbalance“] in der Aufteilung von 
Projekten trafen. Da [Unternehmensvertreter B1] bei Prysmian für 
Unterwasserkabel-Projekte zuständig war, könnte die vorstehende Kommunikation, 
die sich sowohl Erd- als auch Unterwasserkabel betraf auch darauf hindeuten, dass es 
bei den entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen unerheblich war, ob ein Projekt 
Erdkabel oder Unterwasserkabel betraf.  

(401) Am 25. Juli 2006 teilte [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) mit, 
dass  [Unternehmensvertreter EF1] im Rahmen der „Regelung“ [„scheme“] dessen 
Funktion als Vertreter von VISCAS übernehmen werde.739  

(402) Ebenfalls am 25. Juli 2006 berichtete Nexans, dass es mit VISCAS die Gründung 
eines Gemeinschaftsunternehmens zur Fertigung von Unterwasserkabeln vereinbart 
habe. Das Gemeinschaftsunternehmen sollte seinen Sitz in Japan haben. Die 
Gründung des Gemeinschaftsunternehmens ermöglichte Nexans eine Ausweitung 
seiner Kapazitäten zur Herstellung von Unterwasserkabeln. Das 
Gemeinschaftsunternehmen sollte MI-Stromkabel ausschließlich für Nexans 
herstellen, während VISCAS in dem Werk nur einige Ölkabel produzieren sollte.740  

(403) […] betrachtete JPS die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens von Nexans und 
VISCAS als Einmischung von Nexans in den japanischen Markt.741 In einer E-Mail 
vom 26. Juli 2006 an [Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) zeigte 
sich[Unternehmensvertreter C1] (JPS) schockiert über die Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens: „Is this a proper marriage or plunderer? (…) 
Eventually we are alone, and has to change the strategy since this might be our 
threat, they are finally in our territory.“ [„st dies eine ordentliche Heirat oder eine 
Plünderung? (…) Am Ende sind wir allein und müssen die Strategie ändern, weil 
dies für uns eine Bedrohung sein könnte. Schließlich sind sie in unserem 
Territorium.]742  

(404) Im September 2006 kündigte Nexans ferner an, dass sein Werk im norwegischen 
Halden seine Kapazität zur Produktion masseimprägnierter Kabel ausweiten werde. 
Daraufhin schrieb[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) am 4. September 2006 an 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans): „IT SEEMS THAT IN ADDITION TO THE 
JV WITH VISCAS, YOU ARE ALSO INCREASING THE CAPACITY FOR MI 
CABLES IN HALDEN. THIS IS NOT IN LINE WITH OUR UNDERSTANDING. 
YOUR COMMENTS ARE APPRECIATED.“ [ZUSÄTZLICH ZUM GU MIT 
VISCAS WEITEN SIE NUN WOHL AUCH DIE KAPAZITÄT FÜR MI-KABEL 
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IN HALDEN AUS. DAS ENTSPRICHT NICHT UNSERER VORSTELLUNG. 
WIR WÜRDEN GERNE HÖREN, WAS SIE DAZU SAGEN.]743  

(405) […] waren sich die europäischen Kabelhersteller darüber einig, dass überschüssige 
Kapazitäten bei der Produktion von HS-Stromkabeln bestanden. Anfang der 2000er 
Jahre hatte [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) ABB und Prysmian gedrängt, ihre 
überschüssige Kapazität zu reduzieren.744  

(406) […], dass Prysmian, Nexans und ABB seit 2001 regelmäßig miteinander in Kontakt 
standen, um die Auslastungen ihrer Werke unter Aufrechterhaltung geeigneter 
Preisniveaus oder durch entsprechende Zuteilungen ausgeschriebener Projekte zu 
maximieren. Diese Abstimmung konzentrierte sich auf Projekte mit hohen 
Auftragswerten, bei denen Nexans, Prysmian und ABB u. a. je nach Auslastung ihrer 
Werke miteinander hätten konkurrieren können.745  

(407) Am 9. August 2006 schickte[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) ein E-mail 
Anhang an [Unternehmensvertreter A2] (Nexans), das mit folgendem Satz 
überschrieben war: „It is anticipated that Prysmian and Nexans will achieve an 
acceptable balanced level of factory load until 2010 with the following current and 
expected order backlog.“ [Es ist davon auszugehen, dass Prysmian und Nexans durch 
den bestehenden oder zu erwartenden Auftragsstau bis 2010 einen annehmbaren 
Ausgleich hinsichtlich der Werksauslastungen erreichen werden.] Anschließend wird 
im Zusammenhang mit mehreren Unterwasserkabel-Projekten (bzw. Teilen dieser 
Projekte) sowohl im EWR als auch in den Ausfuhrgebieten erläutert, welche Teile 
jeweils von Nexans oder Prysmian oder zu gleichen Teilen von beiden Unternehmen 
produziert werden sollen. Das Dokument schließt mit folgender Feststellung: 
„Prysmian and Nexans agree that the level of factory load will be reviewed bi-yearly 
taking all factors and new projects into consideration. If, during the periodical 
review and in any case not later than the end of 2007 it becomes evident or it is 
anticipated that there will be an unbalance in the factory loads, then Prysmian and 
Nexans will discuss and agree a different splitting of the factory loads with the aim of 
achieving an acceptable balance.“ [Prysmian und Nexans vereinbaren, dass die 
Werksauslastungen jährlich unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren und aller 
neuen Projekte überprüft werden. Wenn sich bei der regelmäßigen Überprüfung bzw. 
spätestens bis Ende 2007 herausstellt oder zu erwarten ist, dass eine 
Unausgewogenheit hinsichtlich der Werksauslastungen besteht oder entstehen wird, 
werden Prysmian und Nexans eine anderweitige Aufteilung der Werksauslastungen 
erörtern und vereinbaren, um zu einem annehmbaren Gleichgewicht zu gelangen.]746  

(408) 2006 setzten die Parteien ihre Treffen am Rande der ICF-Konferenzen fort. […] 
wurde ABB von [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) darüber unterrichtet, dass 
sich Nexans am Rande der ICF-Konferenz im Oktober mit den japanischen und den 
koreanischen Herstellern getroffen hatte.747 VISCAS hat bestätigt, dass es während 
der Konferenz zu einem kurzen Treffen gekommen ist. Die koreanischen Hersteller 

                                                 
743 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
744 […] 
745 […] 
746 ID […], Nachprüfung bei Prysmian; am 12. Mai 2006 hatte [Unternehmensvertreter B1] offenbar eine 

frühere Fassung dieses Dokuments an [Unternehmensvertreter A2] geschickt; ID […], Nachprüfung bei 
Nexans.  

747 […],.  
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seien aber nicht beteiligt gewesen.748 LS Cable bestreitet ebenfalls, an einem 
derartigen Treffen teilgenommen zu haben.749  

(409) Am 4. Oktober 2006 schrieb [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) unter der E-Mail-Adresse [e-mail 
Addresse].750 In früheren Jahren hatte [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) auch die 
[e-mail Addresse] verwendet.751  

(410) Vertreter von JPS, VISCAS, Prysmian und Nexans nahmen am 6. Oktober 2006 an 
einem A/R-Treffen in Baveno, Italien, teil. […] unterrichtete [Unternehmensvertreter 
C1] die anderen Teilnehmer in diesem Treffen darüber, dass JPS sich an weiteren 
Treffen nicht mehr beteiligen werde.752  

(411) Am 16. November 2006 richtete [Unternehmensvertreter J1] (Brugg) eine E-Mail an 
[Unternehmensvertreter L2] (Silec), die in Kopie auch an  [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) übermittelt wurde. [Unternehmensvertreter J1] verwendete die E-Mail-
Adresse [e-mail Addresse]. Die E-Mail enthält unter dem Betreff „Quote“ 
["Angebot"] den folgenden Text: "Bitte beachten Sie, dass wir heute noch 
Anweisungen benötigen. Wenn wir heute nichts hören, werden wir nach eigenem 
Ermessen anbieten" [„Please note that we need to receive instruction by today. If we 
do not receive anything we will quote as our convenience"]. [Unternehmensvertreter 
L2] antwortete am selben Tag: „In unserem Telefonat hatte ich den Eindruck, dass 
Ihnen recht ist, wenn Sie Anweisungen erst am Montag, dem 20. November, 
erhalten.“ [„According to our phone conversation, I have noticed your agreement to 
receive instructions on Monday, November 20.“]753 Diese letzte E-Mail wurde nicht 
bei den Nachprüfungen des Computers von  [Unternehmensvertreter A1] gefunden, 
sondern von Nexans in seiner Antwort auf das Auskunftsverlangen der Kommission 
vorgelegt.754  

(412) Bereits 2002 hatte [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) den anderen 
Kartellmitgliedern seine Webmail-Adresse [e-mail Addresse] und seine 
Mobilfunknummer mitgeteilt.755 Die informelle Art, in der die  
[Unternehmensvertreter J1] und [Unternehmensvertreter L2] schrieben, legt die 
Vermutung nahe, dass sie sich nicht zum ersten Mal über Projekte ausgetauscht 
haben.756 Außerdem schienen sich beide an die „Regel“ zu halten, dass 
[Unternehmensvertreter A1] als Koordinator in Kopie zu unterrichten war, um ihn 
über die getroffenen Vereinbarungen auf dem Laufenden zu halten.  

                                                 
748 ID […], Anlage B der Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte.  
749 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 9. Februar 2012 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
750 ID […], Antwort von Nexans vom 5. Juni 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. März 2009.  
751 ID […], Antwort von Nexans vom 5. Juni 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. März 2009. 
752 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
753 ID […], Antwort von Nexans vom 5. Juni 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. März 2009. 
754 ID […] Antwort von Nexans vom 5. Juni 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. März 2009. 
755 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
756 Dies ist daraus zu entnehmen, dass zum einen nicht begründet wird, warum  [Unternehmensvertreter J1] 

diese E-Mail-Adresse nutzt, und dass zum anderen die betreffenden Produkte nicht zunächst noch 
einmal näher erläutert werden.  
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(413) Schließlich […], dass sich [Unternehmensvertreter C1] während des gesamten Jahres 
2006 mit der R-Seite telefonisch über Projekte in den Ausfuhrgebieten verständigt 
habe.757  

(414) Der Austausch von Benachrichtigungen über Anfragen, Preise und sonstige sensible 
geschäftliche Informationen im Zusammenhang mit Projekten im europäischen 
Heimatgebiet  wurde auch im Jahr 2006 fortgesetzt. Es folgt eine kurze 
Zusammenfassung der Belege und  Anhang I bietet einen detaillierten Überblick.  

(a) Am 4. Januar 2006 informierte [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) über ein Projekt in „Martins Land“ 
[„Martin´s country“] (wahrscheinlich Norwegen, benannt nach einem 
Mitarbeiter von Nexans) und bat um Anweisungen.758  

(b)  [Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) machte  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) auch auf Gerüchte aufmerksam, dass „[Name] 
[[Unternehmensvertreter L2], Silec] ein größeres 150 kV-Projekt in einem 
Ihrer Vorzugsmärkte übernommen [hat].“ [„ [[Unternehmensvertreter L2], 
Silec] has taken major 150kV business in one of your preferred markets.“]759  

(c) Am 13. März 2006 teilte[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) mit, dass über ein Projekt „150 kV 
36km“ noch nicht entschieden worden sei. Er wolle daher mit Anweisungen 
bezüglich eines Projekts in Thessaloniki, Griechenland, noch abwarten.760  

(d) Brugg, Silec, Nexans und Prysmian waren an der E-mailkommunikation über 
ein Projekt beteiligt, das mit dem Decknamen „Gissi“ bezeichnet wurde. Am 
31. März 2006 bat[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) die  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter J2] 
(Brugg), seiner "Empfehlung" [„recommendation“] zu folgen. In dieser E-Mail 
forderte[Unternehmensvertreter B2]  [Unternehmensvertreter A1] außerdem 
auf, sich auch mit [Unternehmensvertreter L2] (Silec) in Verbindung zu setzen. 
[Unternehmensvertreter J2] bestätigte, dass Brugg sich an die Anweisungen 
von Prysmian halten werde.761  

(e) Mit einer E-Mail vom 31. März 2006 übermittelte[Unternehmensvertreter B2] 
(Prysmian) im Zusammenhang mit einem Projekt, das mit der Angabe „4.5km 
380 kV“ bezeichnet wurde, Preisvorgaben an  [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans).762  

(f) Prysmian und Nexans waren ferner am Austausch von Preisen über ein Projekt 
beteiligt, das als „1.77km 1000 mm² 380 kV“ bezeichnet wurde. Auf Silec und 
Brugg wurde ebenfalls Bezug genommen.763  

(g) Am 30. August 2006 übermittelte[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) folgende Anweisungen zum Projekt 

                                                 
757 […] 
758 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
759 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
760 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
761 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
762 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
763 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Rödsand II: „Für eine Strecke von 10 km muss Ihr Gesamtpreis ohne 
zusätzliche Leistungen bei mindestens DKK liegen.“ [„For 10km route your 
total number, excluding options, shall be not less than DKK [Summe].“]764  

2007 

(415) In Bezug auf ABB war [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) weiterhin der 
wichtigste Ansprechpartner. ABB zufolge erklärte [Unternehmensvertreter A2] 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) im Januar 2007, dass Nexans vollständig 
ausgelastet sei und daher bei einem norwegischen Projekt mit der Bezeichnung Gjöa 
nicht aggressiv anbieten werde.765  

(416) Ähnlich erklärte [Unternehmensvertreter I3] (ABB) [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans) in einem Telefonat Anfang 2007, dass ABB nicht beabsichtige, ein 
Angebot für ein Projekt in Deutschland (Alpha Ventus) einzureichen.766  

(417) Eine interne E-Mail vom 6. März 2007 von  [Unternehmensvertreter B2] an 
[Unternehmensvertreter B1] (beide Prysmian) zeigt, dass für die Kartellmitglieder 
noch eine weitere Regel galt. In seiner E-Mail verweist[Unternehmensvertreter B2] 
auf eine „alte, nicht schriftlich fixierte ‚Regel‘, nach der Einmischungen in die 
Geschäftstätigkeit von Wettbewerbern bei Störungen usw. so weit wie möglich 
begrenzt werden sollten. In solchen Fällen hat die Lösung des eigenen Problems für 
die von einer Störung ‚betroffene‘ Partei Vorrang.“ [„old, not written "rule", which 
is to limit as much as possible the interference in Competitors´ business when they 
suffer failures etc. In such case, the "suffering" party has the priority to take care of 
it´s own problem.“]767 In der Praxis bedeutete diese Regelung, dass sich die 
Kartellmitglieder nicht einmischen würden, wenn in Verbindung mit einem Projekt 
Reparaturarbeiten von einem anderen Kartellmitglied durchgeführt werden mussten. 
Das Unternehmen, das die ursprünglichen Arbeiten durchgeführt hatte, behielt das 
„Privileg“, auch gegebenenfalls erforderliche Reparaturarbeiten zu übernehmen.  

(418) Prysmian hat argumentiert, diese Regel habe sich aus der allgemeinen Einbeziehung 
von Garantieklauseln für die Zeit nach Abschluss eines Projekts ergeben. Allerdings 
hat Prysmian keine Beweise dafür vorgelegt, dass die Anwendung dieser Regel in 
dieser Sache tatsächlich mit der Einbeziehung einer entsprechenden Klausel in 
Zusammenhang stand.768  

(419) […]: Als ABB von einem Kunden aufgefordert wurde, ein von Nexans verlegtes 
Kabel zu reparieren, habe es kein Angebot vorgelegt. Vielmehr habe 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) darüber 
unterrichtet, dass bei dem Kunden dringend Reparaturarbeiten durchgeführt werden 
müssten.769  

(420) Am 11. April 2007 kamen Vertreter von Nexans, Prysmian und VISCAS in Paris 
zusammen, um mehrere Projekte zu besprechen. Den Aufzeichnungen zu diesem 
Treffen zufolge konnte [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) wegen eines 
[Grundes] nicht an dem Treffen teilnehmen. Zu  [Unternehmensvertreter C1] (JPS) 

                                                 
764 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
765 […] 
766 […] 
767 ID […], Nachprüfung bei Prysmian. 
768 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
769 […].  
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ist in den Aufzeichnungen vermerkt: „[Unternehmensvertreter C1]/Ausschuss für die 
Einhaltung von Wettbewerbsvorschriften: keine Teilnahme an diesen Treffen“ 
[„[Unternehmensvertreter C1] / compliance committee: no participation in such 
meetings“].770  

(421) Am 9. Mai 2007 unterrichtete [Unternehmensvertreter E1] (VISCAS)  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) darüber, dass er sich gegenwärtig auf 
Unterwasserkabel-Projekte konzentriere: „Es wird zurzeit [nämlich] schwierig sein, 
Erdkabel-Projekte zu regeln, da viele Parteien einbezogen werden müssen.“ [„It will 
be difficult to manage to arrange Land at this time as many parties need to be 
involved.“]771  

(422) […] ist[Unternehmensvertreter C1] (JPS) im Mai 2007 in Paris mit  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zusammengekommen, um über die Aufteilung 
eines Projekts in den Ausfuhrgebieten zu sprechen.772 In einer E-Mail an  
[Unternehmensvertreter B2] (Prysmian) vom 6. Juni 2007 berichtete 
[Unternehmensvertreter A1] über die Ergebnisse dieses Treffens. 
[Unternehmensvertreter A1] schickte die E-Mail von seiner Yahoo-Adresse aus.773 
Laut dieser E-Mail waren die koreanischen Unternehmen immer noch an der 
Aufteilung beteiligt: „they agree the originally agreed 50/50 basis for R /A-K (…)“, 
und „[t]hey have difficulty with K as K wishes to get one full lot. But they are 
confident.“ [sie sind mit der ursprünglich vereinbarten Aufteilung 50/50 für R/A-K 
einverstanden (…) [und] sie haben Schwierigkeiten mit K, weil K an ganzes Los 
beansprucht. Sie sind aber zuversichtlich.]  

(423) Vertreter von Nexans, EXSYM und JPS nahmen an einem A/R-Treffen am 27. oder 
28. Juni 2007 in Tokio teil, um über die Aufteilung eines anderen großen Erdkabel-
Projekts in den Ausfuhrgebieten zu sprechen.774 Den Aufzeichnungen zufolge hatten 
VISCAS und Prysmian Interesse an der Zuteilung einiger Projekte bekundet, obwohl 
sie an dem Treffen nicht beteiligt waren.775 Außerdem wurde über andere anstehende 
Großprojekte in den Ausfuhrgebieten gesprochen. Dies geht aus der anschließenden 
E-Mail-Kommunikation zwischen den  [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) hervor.776 [Unternehmensvertreter H1] 
fungierte bei der Aufteilung dieser Projekte als Hauptkoordinator für die A-Seite.  

(424) In einem zweiseitigen Treffen von ABB und Nexans am 4. Juni 2007 hielt 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) [Unternehmensvertreter I3] (ABB) vor, dass 
ABB sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit BritNed selbst übernommen habe. 
Als Geste des guten Willens […], für das Projekt Fennoskan II kein Angebot 
abzugeben.777  

(425) […], während eines Treffens  zwischen den  [Unternehmensvertreter I3] (ABB) und 
[Unternehmensvertreter C1] (JPS) am 10. oder 11. Juni 2007 hätten die Unternehmen 
über die Anwendung des Grundsatzes der Heimatgebiete gesprochen[…] bestand 

                                                 
770 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
771 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
772 […] 
773 ID […], Nachprüfung bei Prysmian. 
774 […].  
775 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
776 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
777 […] 
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Einigkeit darüber, dass JPS in Skandinavien und/oder Europa nicht konkurrieren 
würde und dass ABB in Japan keine (aggressiven) Angebote einreichen würde.778  

(426) In einer E-Mail am 18. Juli 2007 unterrichtete [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) über die Preise, die Nexans bei einer Reihe 
von Projekten in Spanien anbieten würde. Er beendete seine E-Mail mit der 
Aufforderung „Bitte schlagen Sie 3 % auf.“ [„Please add 3%.“]779  

(427) [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) fungierte weiterhin als wichtigste 
Kontaktstelle der A-Seite bei der Aufteilung von Erdkabel-Projekten in den 
Ausfuhrgebieten.780 In einer E-Mail am 23. Juli 2007 nahm er Bezug auf ein 
Telefonat, das er mit  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) hinsichtlich der 
Aufteilung eines Großprojekts geführt hatte.781 In seiner Antwort bezog sich 
[Unternehmensvertreter A1] auf das Treffen in Tokio kurz zuvor (siehe 
Erwägungsgrund (423)), in dem mit „[z]wei A“ [„[t]wo A“] [EXSYM und JPS] 
Vereinbarungen über das Projekt getroffen worden waren. VISCAS war zu dem 
Treffen eingeladen worden, aber nicht erschienen. [Unternehmensvertreter A1] 
verwies auch auf eine „Projektliste“ [„project list“] mit Projekten, über deren 
Aufteilung noch entschieden werden sollte, „um das Gleichgewicht zwischen A/R 
aufrechtzuerhalten.“ [„to maintain the A/R balance.“]782 In seiner Antwort-E-Mail 
vom 24. Juli 2007 erläuterte [Unternehmensvertreter H1] in Bezug auf VISCAS: 
„We have the same frustration you have. They have declined all our past invitations 
[projects in the export territories] for the reason of high disclosure risks, dissolution 
of scheme, involvement of K, old fashion? Etc. all of which was to secure these 
subjected projects irrespective of price level (…) We had a short discussion with JP 
[JPS] and were aware that AR arrangement without VC may be operative if they do 
not change their behaviour.“ [Wir sind ebenso frustriert wie Sie. Sie haben alle 
unsere früheren Einladungen [Projekte in den Ausfuhrgebieten] abgelehnt, wegen 
hoher Aufdeckungsrisiken und Befürchtungen hinsichtlich der Auflösung der 
Regelung, der Einbeziehung von K, wie früher? usw. Alles nur, um diese Projekte 
unabhängig vom Preisniveau zu sichern. (…) Wir hatten eine kurze Diskussion mit 
JP [JPS], und wir waren uns einig, dass AR-Absprachen ohne VC durchgezogen 
werden können, wenn sie ihr Verhalten nicht ändern.]783  

(428) In einer E-Mail vom 2. August 2007 bestätigte [Unternehmensvertreter E1] 
(VISCAS) [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), dass niemand ein Angebot für ein 
Windpark-Projekt in Deutschland vorgelegt habe.784  

(429) Aus E-Mails zwischen den  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) geht hervor, dass die A-Mitglieder 
Schwierigkeiten hatten, zu einem Konsens über die Aufteilung verschiedener großer 
Erdkabel-Projekte in den Ausfuhrgebieten zu gelangen. Am 10. August 2007 
erinnerte [Unternehmensvertreter A1] [Unternehmensvertreter H1]: „Die in Tokio 
getroffene Vereinbarung war ein Gesamtpaket, in das ALLE A einschließlich K und 
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779 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
780 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
781 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
782 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
783 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
784 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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R einbezogen waren.“ [„The agreement made in Tokyo was a package deal which 
was including ALL A´s, including K, and R.“]785 In den folgenden Wochen wurden 
noch mehrere E-Mails verschickt.786 JPS vermied direkte E-Mails an die R-Parteien 
und ließ [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) die Einstellung von JPS mitteilen.787 
In einer E-Mail vom 29. August 2006 entschuldigte sich [Unternehmensvertreter H1] 
(EXSYM) für JPS: „Habe mit JP [JPS] gesprochen. (…) Bitte haben Sie Verständnis 
für ihre Haltung hinsichtlich der Einhaltung der Absprachen.“ [„Spoke with JP [JPS] 
(…) please understand their position in terms of compliance.“]788 Außerdem 
kommunizierten die  [Unternehmensvertreter EF1] (VISCAS) und 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) mehrfach über E-Mail, um sich über die 
Grundlage der vorzunehmenden Aufteilung zu verständigen.789 Um eine Lösung zu 
finden, setzte sich [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) mit [Position] VISCAS,  
[Unternehmensvertreter E3], in Verbindung, um zu einer Vereinbarung über die 
Aufteilung zu gelangen.790 Die Vereinbarung wurde von JPS und EXSYM jedoch 
abgelehnt.791 [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) bezeichnete die Situation in 
einer E-Mail vom 13. August 2007 als einen „Interessenkonflikt beteiligter A-
Parteien“ [„conflict of interest among A involved“].792  

(430) Nexans, Prysmian und ABB waren am Austausch bezüglich eines Unterwasserkabel-
Projekts im Vereinigten Königreich im August 2007 beteiligt. Am 31. August 2007 
schickte [Unternehmensvertreter A2] eine E-Mail mit seinen Daten für die 
Auslieferung und Verlegung der Kabel an [Unternehmensvertreter B1].793 […] hatte 
[Unternehmensvertreter I3] (ABB) Nexans mitgeteilt, dass ABB an diesem Projekt 
nicht interessiert sei.794  

(431) Am 3. September 2007 kam [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) während eines 
außerordentlichen Besuchs in Tokio zu zweiseitigen Treffen mit Vertretern von 
VISCAS und EXSYM zusammen, um eine Vereinbarung über die Erdkabel-
Großprojekte in den Ausfuhrgebieten auszuhandeln. Laut einer E-Mail von 
[Unternhmensvertreter A2] an [Unternehmensvertreter H1] sollte VISCAS in dem 
Treffen bewegt werden, den Vorschlag von JPS und EXSYM bezüglich dieser 
Projekte anzunehmen.795 Einer E-Mail vom 5. September 2007 von 
[Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) an die  [Unternehmensvertreter A1] und 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) zufolge hat JPS dem Aufteilungsvorschlag 
tatsächlich zugestimmt. Zudem verwies [Unternehmensvertreter H1] auf Gespräche 
mit LS Cable über diese Projekte.796  

(432) Im Oktober 2007 beabsichtigte [Unternehmensvertreter A2] (Nexans), anlässlich des 
ICF-Seminars mit [Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) über Projekte in den 

                                                 
785 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
786 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
787 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
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Ausfuhrgebieten zu sprechen. Mit einer E-Mail vom 20. September 2007 
unterrichtete[Unternehmensvertreter B1]  [Unternehmensvertreter C1] (JPS) über die 
Absicht von Nexans.797  

(433) Im Oktober 2007 kamen die  [Unternehmensvertreter I3] (ABB) und 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) am Flughafen Kopenhagen zu einem weiteren 
zweiseitigen Treffen zusammen. In diesem Treffen sprachen die beiden 
Unternehmensvertreter über die Preisspanne für das anstehende Projekt Fennoskan 
II. Nexans sollte dieses Projekt im Gegenzug dafür erhalten, dass es für das Eirgrid-
Projekt ein höheres Angebot einreichen würde.798 In Verbindung mit dieser 
Absprache teilte [Unternehmensvertreter A2] [Unternehmensvertreter I3] mit, dass er 
sich mit Prysmian in Verbindung setzen werde.799  

(434) Die [Unternehmensvertreter A2], [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), kamen am 
3. Dezember 2007 in Paris mit den , [Unternehmensvertreter EF1] und 
[Unternehmensvertreter E1] (VISCAS zusammen. In seinen Aufzeichnungen 
vermerkte [Unternehmensvertreter A1]: „Einstweilen immer noch schwierig mit 
JPS.“ [„For the time being still difficult with JPS.“]800 Die Unternehmen sprachen 
über (frühere) Aufträge und aktuelle (künftige) Projekte.  

(435) 2007 sprachen Prysmian und Nexans über die Aufteilung mehrerer Windpark-
Projekte und tauschten entsprechende Preisinformationen untereinander aus:  

(a) Aus vorliegenden E-Mails geht hervor, dass die [Unternehmensvertreter A2] 
(Nexans) und [Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) über die Windpark-
Projekte Greater Gabbard und Sheringham Shoal (Vereinigtes Königreich) 
sprachen.801  

(b) Am 24. Oktober 2007 leitete[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) am eine 
Preisliste für ein weiteres nicht näher benanntes Projekt an 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) weiter.802 

(c) [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) teilte [Unternehmensvertreter B1] 
(Prysmian) in einer E-Mail vom 16. November 2007 Preise für das Walney-
Projekt mit.803  

(d) [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) wiederum bekundete in einer E-Mail 
vom 22. Dezember 2007 an [Unternehmensvertreter B1] (Prysmian)  sein 
Interesse an einem Projekt, das als „Windmill“ und „SCIRA: 2x2 km 132kV 
3x500²“ bezeichnet wurde.  

(e) Am 19. Dezember 2007 gab[Unternehmensvertreter B1] (Prymsian) 
Informationen über das Projekt Ormonde Power an [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) weiter und schrieb: „Ich denke, wir müssen das zusammen mit 

                                                 
797 ID […], Nachprüfung bei Prysmian. 
798 […].  
799 […] 
800 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
801 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
802 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
803 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Walney, Greater Gabbard und Abu Dhabi klären.“ [„I thing we must put also 
this into the pot with Walney, Greater Gabbard and [Nicht-EWR Gebiet].“]804  

2008 

(436) Am 27. Februar 2008 leitete [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) eine Preisliste mit 
dem Betreff „la baie du bouchon“ [Cork Bay] an [Unternehmensvertreter B1] 
(Prysmian) weiter.805 Im Rahmen dieses Projekts waren sowohl Unterwasserkabel als 
auch Erdkabel zu verlegen, und [Unternehmensvertreter A2] unterrichtete 
[Unternehmensvertreter B1] über verschiedene Einschränkungen hinsichtlich des von 
Prysmian zu unterbreitenden finanziellen Angebots, wie zum Beispiel die 
Aufforderung, ausschließlich die Lieferung, nicht aber die Verlegung der Erdkabel 
anzubieten. Außerdem teilte er die anzubietenden Preise mit.  

(437) Die Parteien hielten sich damals noch an den Grundsatz des Heimatgebiets. Dies geht 
aus einer E-Mail hervor, die [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) am 7. März 2008 
an [Unternehmensvertreter EF1] (VISCAS) schickte. Darin fragte 
[Unternehmensvertreter A1]: „We have noted with surprise A (JP) [JPS] involvement 
through a company called [Nicht-Empfänger] in a (UK) SM project Ormonde (…). 
Please clarify.“ [Mit Verwunderung haben wir festgestellt, dass A (JP) [JPS] über 
das Unternehmen Eclipse an dem (britischen) Unterwasserkabel-Projekt Ormonde 
(…) beteiligt ist. Wir bitten um eine Erklärung.]806  

(438) Die  [Unternehmensvertreter A1] und [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) 
besuchten JPS, EXSYM und VISCAS mehrmals zu zweiseitigen Treffen am 9. und 
10. April 2008 in Tokio.807 […] untersagten die  [Unternehmensvertreter C1] und 
[Unternehmensvertreter D5] (JPS) den  [Unternehmensvertreter A1] und 
[Unternehmensvertreter A2] in dem Treffen weitere Kontakte mit JPS.808 JPS gibt 
an, dass es damit seine Beteiligung an dem Kartell beendet habe.809  

(439) Am 24. April 2008 schickte [Unternehmensvertreter A2] (Nexans) eine E-Mail an 
[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian), in der er auf mehrere Projekte im EWR und 
in den Ausfuhrgebieten Bezug nahm, über die damals diskutiert wurde.810  

(440) Die  [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und [Unternehmensvertreter A1] 
(Nexans) kommunizierten im Juni 2008 über die großen Erdkabel-Projekte in den 
Ausfuhrgebieten, die in dem Treffen in Tokio im Juni 2007 zugeteilt worden waren 
(siehe Erwägungsgrund (423)). Am 9. Juni 2008 erklärte [Unternehmensvertreter 
A1] in einer E-Mail an [Unternehmensvertreter H1], dass die Kommunikation „auf 
Ihren Wunsch“ [„at your request“] auf ein Minimum begrenzt werde. Die Aufteilung 
dieser Projekte zog offenbar Diskussionen nach sich, denn er fuhr fort: „[S]ie haben 
schon Ihren Anteil an [Projekt in den Ausfuhrgebieten] erhalten, sogar noch mehr 
durch K, und nicht R (R hat weniger bekommen). Natürlich sollte dieses Projekt [ein 
weiteres Projekt in den Ausfuhrgebieten] vollständig an R gehen. Ansonsten würde 

                                                 
804 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
805 ID […], Nachprüfung bei Nexans. Das betroffene Projekt ist Cork Bay in Irland.  
806 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
807 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].  
808 […].  
809 Dies ist das Enddatum für die Kartellbeteiligung von JPS und der Muttergesellschaften von JPS (siehe 

Abschnitt 7.2).  
810 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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sich das Ungleichgewicht noch verstärken, und wir müssten von Ihnen einen 
Ausgleich erhalten.“ [„so far you received your share of [Projekt in den 
Ausfuhrgebieten] even more through K not R. Naturally this case [ein weiteres 
Projekt in den Ausfuhrgebieten] should go in total to R, the unbalance will otherwise 
aggravate and we will need your compensation.“] Eine E-Mail von 
[Unternehmensvertreter EF1] (VISCAS) vom 9. Juni 2008 an 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) belegt, dass auch VISCAS immer noch an den 
„Absprachen“ [„arrangements“] beteiligt war.811  

(441) Die Kontakte zwischen ABB und Nexans wurden auch im Jahr 2008 fortgesetzt. Am 
7. Juli 2008 traf [Unternehmensvertreter I3] (ABB) in einem Hotel in Zürich 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans). […] sollte in diesem Treffen über die 
Aufteilung des Unterwasserkabel-Projekts Eirgrid in Irland gesprochen werden. In 
diesem Treffen vereinbarten die Parteien das Preisniveau, das sie ihren Angeboten 
zugrunde legen wollten.812 Das Projekt wurde ABB im Gegenzug dafür zugeteilt, 
dass Nexans das Projekt Fennoskan II zugesprochen wurde (siehe 
Erwägungsgrund (433)).  

(442) […] und Nexans standen im Oktober 2008 auch bezüglich eines Windpark-Projekts 
in Belgien miteinander in Kontakt.813 Am 17. oder 18. Oktober 2008 setzte sich 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) telefonisch mit […] in Verbindung und teilte 
mit, dass Nexans für dieses Projekt ein Angebot mit einem hohen Preis vorlegen 
werde.814  

(443) Am 25. Oktober 2008 nannte[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) in einer E-Mail die Preise von Prysmian für 
ein Projekt, das offenbar eine Unterwasserkabel-Verbindung (380 kV) zwischen 
Sizilien und Kalabrien (Italien) zum Gegenstand hatte.[Unternehmensvertreter B1] 
schickte [Unternehmensvertreter A2] innerhalb eines Tages drei Fassungen der 
Preisangebote. Der Betreff der letzten Nachricht lautete: „Wie besprochen“ [„As 
discussed“]. Offenbar wurde das dritte Preisangebot also aufgrund einer Diskussion 
zwischen den [Unternehmensvertreter B1] und [Unternehmensvertreter A2] 
erstellt.815  

(444) Zwischen dem 5. und dem 7. November 2008 setzte sich [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) zweimal telefonisch auch […] in Verbindung, um über das Preisniveau 
zu sprechen, das die Unternehmen ihren Angeboten für das Windpark-Projekt 
London Array zugrunde legen sollten.816  

(445) Die Diskussionen veranlassten [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) in einer 
E-Mail vom 9. Dezember 2008 an  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) zu 
folgender Erklärung: „Under the strong position of others and due to a tough 
surveillance of our internal control, a perfect arrangement is no longer feasible and 
bring us a numerous difficulties and risks. Therefore, we are obliged to inform you 
that we back out from the scheme except the cases we already committed. Please be 

                                                 
811 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
812 […], 
813 […] 
814 […] 
815 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
816 […].  
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noted that we are not intending to collapse the market situation, but proceed with 
due solemnity.“ [Angesichts der starken Position anderer Unternehmen und aufgrund 
der strengen Überwachung im Rahmen unserer internen Kontrolle ist eine perfekte 
Absprache nicht mehr machbar, und sie wäre auch mit zahlreichen Schwierigkeiten 
und Risiken verbunden. Daher müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns mit 
Ausnahme der bereits vereinbarten Projekte nicht mehr an die Regelung halten. Wir 
wollen auf keinen Fall einen Zusammenbruch des Marktes herbeiführen, sondern mit 
der gebotenen Sorgfalt vorgehen.]817  

2009 

(446) Für den 28. und 29. Januar 2009 waren ein Abendessen und ein Treffen von 
Vertretern von Nexans und Prysmian angesetzt. Dies geht aus einer E-Mail hervor, 
die[Unternehmensvertreter B1] (Prysmian) am 15. Januar 2009 an 
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) schickte (der die E-Mail dann an  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) weiterleitete). Der Betreff dieser E-Mail 
lautete: „Dinner on 28 January and meeting on 29 January“ [Abendessen am 
28. Januar und Treffen am 29. Januar]. Der Kommission liegen keine Beweismittel 
dafür vor, dass auch andere Parteien an diesem Treffen beteiligt gewesen 
wären.[Unternehmensvertreter B1] antwortete, er könne zu dem Treffen nicht 
kommen.818  

3.5. Argumente der Parteien bezüglich der Zuverlässigkeit der Beweismittel 

(447) nkt, LS Cable und Brugg haben Art und Zuverlässigkeit der Aufzeichnungen über 
die A/R(/K)- und die R-Treffen in Zweifel gezogen, die die Kommission bei Nexans 
gefunden hat.819 Nexans und Prysmian haben die Zuverlässigkeit der mündlichen 
Erklärungen der Parteien in Zweifel gezogen, die einen Antrag auf Ermäßigung der 
Geldbuße gestellt haben.820 

(448) Brugg beanstandete, dass aus der Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht eindeutig 
hervorgehe, welche Beschwerden überhaupt gegen Brugg erhoben würden. Nach 
Ansicht von Brugg kommt der Darstellung der Kommission nicht die erforderliche 
Beweiskraft zu, um eine konkrete Zuwiderhandlung nachzuweisen. Außerdem 
könnten Beweismittel bezüglich anderer Parteien nicht gegen Brugg verwendet 
werden, insbesondere dann nicht, wenn nicht ausdrücklicher auf Brugg Bezug 
genommen werde. Und schließlich argumentiert Brugg, die Ermittlungsunterlagen 
von Nexans und Prysmian könnten erst berücksichtigt werden, wenn der Gerichtshof 
darüber entschieden habe, ob die Unterlagen rechtmäßig beschafft wurden.821  

(449) In Anlagen zu ihren Erwiderungen auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte haben 
mehrere Parteien eigene Zeugenaussagen vorgelegt.822 Außerdem haben einige 

                                                 
817 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
818 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
819 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […] 

und […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

820 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte: 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

821 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
822 Siehe ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte (Zeugenaussage von ][Unternehmensvertreter EF1]); ID […], Erwiderung von 
VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte (Zeugenaussage von 
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Parteien Wirtschaftsgutachten vorgelegt, die eigens zu ihrer Verteidigung erstellt 
wurden.823  

3.6. Würdigung und Ergebnis 

(450) Die in Abschnitt 3 erläuterten Beweismittel bestehen zum einen aus Dokumenten, 
die von den Parteien vorgelegt wurden, die einen Antrag auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung gestellt haben, und zum anderen aus bei den Nachprüfungen bei 
Nexans und Prysmian gefundenen Dokumenten sowie aus Antworten auf 
Auskunftsverlangen und den jeweiligen Anlagen. Das Material umfasst mehrere 
Tausend Seiten unmittelbarer Beweismittel: E-Mails aus dem relevanten Zeitraum, 
(handschriftliche) Aufzeichnungen, Positionsblätter und Erklärungen von unmittelbar 
an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen. Außerdem umfasst die Akte 
bestätigende Beweismittel aus dem relevanten Zeitraum, insbesondere in Form von 
Reisebelegen, und Terminkalendereinträgen.  

(451) Nach den allgemein geltenden Beweisregeln hängen die Zuverlässigkeit und 
entsprechend auch die Beweiskraft eines Dokuments von seiner Herkunft, von den 
Umständen, unter denen das Dokument entstanden ist, der Person, an die es gerichtet 
war, und Art und Zuverlässigkeit seines Inhalts ab.824 Große Bedeutung ist 
insbesondere der Tatsache beizumessen, dass ein Dokument in engem 
Zusammenhang mit den jeweiligen Ereignissen825 oder von einem unmittelbaren 
Zeugen der Ereignisse erstellt wurde.826 

(452) Wie in Erwägungsgrund (60) erläutert, hat das Gericht festgestellt, dass die 
Kommission den Beschluss über die Durchführung einer Nachprüfung im 
Zusammenhang mit HS-Unterwasserkabeln und -Erdkabeln zu Recht gefasst hat. In 
Bezug auf Bruggs Vorbringen ist die Kommission nicht verpflichtet, ihren Beschluss 

                                                                                                                                                         

[Unternehmensvertreter E3]); ID […] Erwiderung von LS Cable vom 9. November 2011 auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte (Zeugenaussage von [Unternehmensvertreter M3]). Nexans hat seiner 
Erwiderung 85 Zeugenaussagen als Anlage beigefügt, ID […], Erwiderung von Nexans vom 
26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

823 Siehe zum Beispiel ID […], für VISCAS erstellter CRA-Bericht, 7. November 2011; ID […], im 
Auftrag von Nexans erstellte LECG-Studie, 8. Oktober 2010. 

824 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Mannesmannröhren-Werke AG/Kommission, T-44/00, Slg. 2004, 
II-2223, Randnr. 84, Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries CBR und andere/Kommission 
(„Zement“), verbundene Rechtssachen T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, 
T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, 
T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, 
T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-103/95 und 
T-104/95, Slg. 2000, II-491, Randnr. 1053.  

825 Urteil des Gerichts vom 11. März 1999, Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa)/Kommission, 
T-157/94, Slg. 1999, II-707, Randnr. 312, und Urteil des gerichts vom 16. Dezember 2003, 
Nederlandse Federatieve Verenigiging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied und 
Technische Unie/Kommission, verbundene Rechtssachen T-5/00 und T-6/00, Slg. 2003, II-5761, 
Randnr. 181. 

826 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFE Engineering Corp., ehemals NKK Corp. (T-67/00), Nippon 
Steel Corp. (T-68/00), JFE Steel Corp. (T-71/00) und Sumitomo Metal Industries, Ltd 
(T-78/00)/Kommission, verbundene Rechtssachen T-67/00, T-68/00, T-71/00 und T-78/00, Slg. 2004, 
II-2501, Randnr. 207.  
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auszusetzen, bis der Gerichtshof in dem von Nexans angestrengten 
Rechtsmittelverfahren zu einem Urteil gelangt ist.827 

(453) Die Angaben von ABB und Sumitomo, Hitachi und JPS belasten diese Unternehmen 
und laufen daher ihren Interessen zuwider. Nach der Rechtsprechung des Gerichts 
haben sie daher einen besonders hohen Beweiswert.828 Diese beruht darauf, dass 
Falschangaben den Kronzeugenantrag gefährden und das Eingeständnis einer 
Beteiligung ist mit beträchtlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken, wie etwa 
privaten Schadensersatzklagen, verbunden.829 In dieser Entscheidung sind die 
Angaben in Rahmen des Kronzeugenprogramms mit Beweismitteln aus dem 
relevanten Zeitraum oder zum Beispiel anderer Angaben dieser Art erhärtet 
worden.830 Die von ABB und Sumitomo, Hitachi und JPS freiwillig vorgelegten 
Beweismittel hat die Kommission mit angemessener Vorsicht gewürdigt. Als 
Nebenteilnehmer hat ABB natürlich keine detaillierten Informationen über die 
allgemeine Anwendung der Kartellabsprachen erhalten. Ebenfalls ist klar, dass die 
mündlichen Erklärungen von JPS (von denen die erste am Tag nach Bekanntwerden 
der Nachprüfungen der Kommission abgegeben wurde) erst mit der Zeit an Präzision 
gewannen. Zudem hat sich JPS in seinen mündlichen Erklärungen mehrfach 
widersprochen. Die Kommission hat die Erklärungen von JPS mit der gebührenden 
Vorsicht berücksichtigt und nur dann anerkannt, wenn sie durch andere Beweismittel 
bestätigt wurden.831  

(454) […]832 […], dass die Parteien in dem Treffen am 18. Februar 1999 keine Einigung 
über den Grundsatz des Heimatgebiets erzielt hätten. […], denen zufolge die Parteien 
die Heimatgebiete in der Praxis während dieses Zeitraums respektiert haben.833 Dies 
wird auch durch die Beweismittel aus dem relevanten Zeitraum bestätigt (siehe 
Erwägungsgründe (137), (145) und (147)). Eine genaue Prüfung der Erklärungen 
[…] und der Beweisunterlagen bestätigt, dass die Parteien tatsächlich keine 
Vereinbarung über den genauen geografischen Umfang erzielt haben, in dem der 
Grundsatz des Heimatgebiets angewendet werden sollte, (insbesondere hinsichtlich 
der Einbeziehung von [Japanisches Heimatsgebiet], Schweden und Korea sowie der 
bevorzugten Gebieten) und dass die Parteien sich nicht auf die genaue Aufteilung der 
Quoten bei Projekten in den Ausfuhrgebieten geeinigt haben (insbesondere nicht 

                                                 
827 Siehe in diesem Sinne: Urteil des Gerichts vom 13. September 2013, Total SA/Europäische 

Kommission, T-548/08, Slg. 2013, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 172 
und die Rechtsansicht der AG in Fall C-109/10 P Solvay SA/Kommission, Randnr. 308. 

828 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Mitsubishi Electric/Commission, T-133/07 Slg. 2011, II-4219 
Randnr. 84-107; Siemens/Commission verbundene Rechtssachen C-239/11 P, C-489/11 P and C-498/11 
Slg. 2013 noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 135-142. 

829 Urteil des Gerichtshofs vom 19. Dezember 2013, Verbundene Rechtssachen C-239/11 P, C-489/11 P 
und C-498/11, Siemens/Kommission, Slg. 2013 noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, Randnr.138-
141. 

 
830 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Rechtssache  T-113/07, Toshiba/Kommission, Slg. 2011, II-3989, 

Rndr. 90-91; Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Mitsubishi Electric/Kommission, T-133/07 Slg. 
2011, II-4219 Randnr. 84-85; Urteil des Gerichtshofs  vom 19. Dezember 2013, Siemens/Kommission,, 
verbundene Rechtssachen C-239/11 P, C-489/11 P und  C-498/11 Slg. 2013, noch nicht in der 
Sammlung veröffentlicht, Randnr.189-191. 

831 Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, FMC Foret SA/Kommission, T-191/06, Slg. 2011, II-2959, 
Randnr. 117.  

832 […] 
833 […] 
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darüber, ob die Aufteilung im Verhältnis 70/30 oder im Verhältnis 60/40 erfolgen 
sollte). Jedoch schlossen sie eine Vereinbarung oder haben zumindest abgestimmte 
Verhaltensweisen in Bezug auf das Grundsatz des Schutzes der Heimatgebiete und 
die Aufteilung der Exportgebiete begründet. 

(455) […]. Aus den Beweisunterlagen geht jedoch hervor, dass JPS weiterhin an allen 
Aspekten der Absprachen bis zum 10 April beteiligt war (siehe insbesondere 
Erwägungsgründe (309) und (312) sowie die Analyse Erwägungsgrund (944)).  

(456) Zur Art und Zuverlässigkeit der Aufzeichnungen über die Treffen ist festzuhalten, 
dass die Aufzeichnungen während der Treffen häufig von  [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) angefertigt wurden. Gelegentlich wurden sie an andere 
Kartellmitglieder weitergegeben.834 Die meisten Aufzeichnungen, auf die in diesem 
Abschnitt Bezug genommen wird, stammen von  [Unternehmensvertreter A1]. […]. 
Wenn die Verfasser an denselben Treffen beteiligt waren, unterscheiden sich die 
Aufzeichnungen unter Umständen je nach persönlicher Interessenlage des 
Verfassers. Im Allgemeinen enthalten diese parallelen Aufzeichnungen jedoch 
jeweils ähnliche Angaben (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (227) und (245)). 
Dass diese Aufzeichnungen nicht an die Parteien weitergegeben wurden, ändert 
nichts an ihrer Zuverlässigkeit. Sie beziehen sich auf Treffen mit einem 
wettbewerbswidrigen Ziel, auf das möglichst wenige Spuren hindeuten sollten.835  

(457) nkt erklärt, die Aufzeichnungen und Dokumenten erst gesehen zu haben, als die 
Kommission Einsicht in die Kommissionsakte gewährt hat.836 Diese Erklärung steht 
jedoch im Widerspruch zur von nkt vorgetragenen Beschreibung der 
Seminare[…].837  

(458) Schriftliche Zeugenaussagen von Mitarbeitern eines Unternehmens, die unter 
Aufsicht des Unternehmens niedergeschrieben wurden und zu seiner Verteidigung 
im Verwaltungsverfahren der Kommission vorgebracht worden sind, können 
grundsätzlich nicht als Beweismittel eingestuft werden, die gesondert und 
unabhängig von den Erklärungen des betreffenden Unternehmens zu behandeln sind. 
Wenn sie Einfluss auf den Verlauf der Verfahren und auf den Beschluss der 
Kommission haben sollen, müssen diese Zeugenaussagen substanziiert werden.838 
Dies gilt insbesondere für Zeugenaussagen von nicht unmittelbar an der 
Zuwiderhandlung beteiligten Mitarbeitern, die erst zur Verfügung gestellt wurden, 
nachdem das Unternehmen über die wesentlichen Beschwerdepunkte unterrichtet 
worden war. Diese trifft für die Mehrheit der, bei der Kommission eingereichten, 
Zeugenaussagen zu.  

(459) Hinzu kommt, dass die meisten von den Parteien vorgelegten Wirtschaftsgutachten 
erst nachträglich speziell zur Verteidigung der Parteien in der laufenden 
Untersuchung erstellt wurden. Die Berichte sind allgemein gehalten und beziehen 
sich nicht auf die konkreten Sachverhalte, sondern vielmehr weitgehend auf die 
Erklärung der Partei, die den Bericht jeweils in Auftrag gegeben hat. Insoweit 

                                                 
834 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
835 Urteil des Gerichts vom 10. März 1992, Shell International Chemical Company Ltd./Kommission, 

T-11/89, Slg. 1992, II757, Randnr. 86.  
836 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
837 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
838 Toshiba Corp./Kommission, T-113/07, Slg. 2011, II-3989, Randnrn. 58-61.  
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dürften sie nicht als unabhängige Quelle zu betrachten sein. Daher kann diesen 
Berichten nicht mehr Glaubwürdigkeit und Beweiskraft beigemessen werden als 
einer einfachen Erklärung des Unternehmens, das die Berichte vorgelegt hat.839  

(460) Abschließend ist festzuhalten, dass die Kommission der Auffassung ist, dass sie die 
vorhandenen Beweise und die vorgebrachten Argumente hinreichend berücksichtigt 
hat.  

4. ANWENDUNG VON ARTIKEL 101 ABSATZ 1 AEUV UND ARTIKEL 53 
ABSATZ 1 DES EWR-ABKOMMENS 

4.1. Beziehung zwischen dem AEUV und dem EWR-Abkommen  

(461) Die in Abschnitt 3 beschriebenen Absprachen bezogen sich auf den Großteil des 
Weltmarkts, einschließlich des gesamten EWR. Sie waren folglich geeignet, den 
Wettbewerb im gesamten Binnenmarkt sowie im gesamten EWR zu beeinträchtigen. 

(462) Soweit die Absprachen den Wettbewerb im Binnenmarkt und den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten der Union beeinträchtigen, ist Artikel 101 AEUV anzuwenden. In 
dem Umfang, in dem die Absprachen den Wettbewerb innerhalb des EWR und den 
Handel zwischen den Vertragsparteien  des EWR-Abkommens berührten, ist 
Artikel 53 EWR-Abkommen anwendbar. 

4.2. Zuständigkeit 

(463) Die Zuständigkeit der Union  für die Anwendung ihrer Wettbewerbsvorschriften ist 
durch das im Völkerrecht allgemein anerkannte Territorialitätsprinzip gedeckt. Nach 
Auffassung des Gerichtshofs in der Rechtssache Zellstoff ist in Fällen, in denen die 
Mitglieder eines Kartells ihren Sitz außerhalb der Union haben, das entscheidende 
Kriterium für die Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV, ob die betreffende 
Vereinbarung innerhalb der Union umgesetzt wurde.840 Insbesondere hat der 
Gerichtshof in dieser Sache festgestellt, dass die Hersteller Produkte direkt in die 
Union verkauften und in einem Preiswettbewerb um Kundenaufträge standen; somit 
war ein Wettbewerb innerhalb der Union gegeben. Daraus folgt nach Ansicht des 
Gerichtshofs, dass solche Hersteller an einer Abstimmung beteiligt sind, die eine 
Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes im Sinne des 
Artikels 101 AEUV bezweckt oder bewirkt, wenn sie sich untereinander über die 
ihren in der Union ansässigen Kunden zu berechnenden Preise abstimmen und diese 
Abstimmung durch den tatsächlichen Verkauf zu abgestimmten Preisen auch 
umsetzen.841 Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass eine Zuwiderhandlung gegen 
Artikel 101 (zum Beispiel durch eine Vereinbarung, die eine Einschränkung des 
Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bewirkt) ein Verhalten darstellt, das durch 
zwei Merkmale gekennzeichnet ist: die Bildung des Kartells bzw. die Fassung eines 
Beschlusses oder die Abstimmung einer Verhaltensweise und die entsprechende 
Durchführung. Wenn man die Anwendbarkeit der Verbote des Wettbewerbsrechts 
der Union von dem Ort der Bildung des Kartells abhängig machen würde, würde den 

                                                 
839 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Siemens AG/Kommission, T-110/07, Slg. 2011, II-477, 

Randnr. 136. 
840 Urteil des Gerichtshofes vom 31. März 1993, Ahlström Osakeyhtiö und andere/Kommission ('Zellstoff'), 

verbundene Rechtssachen C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 und C-125/85 bis C-
129/85, Slg. 1988, 5193.  

841 Ibid., Randnr. 13. 
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Unternehmen ein einfaches Mittel an die Hand gegeben, sich diesen Verboten zu 
entziehen. Entscheidend ist somit der Ort, an dem die Vereinbarung, der Beschluss 
oder die abgestimmte Verhaltensweise umgesetzt wird.842 Insoweit entspricht die 
Zuständigkeit der Union für die Anwendung ihrer Wettbewerbsvorschriften auf ein 
derartiges Verhalten dem Territorialitätsprinzip.843 

(464) Zudem hat das Gericht die vorstehenden Voraussetzungen insofern ergänzt, als dass 
die Vorschriften des EU-Wettbewerbsrechts in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 
des Rates 844 auch dann zur Anwendung kommen, wenn das betreffende Verhalten 
unmittelbare, vorhersehbare und wesentliche Wirkung in der Union entfaltet.845 

4.2.1. Argumente der Parteien 

(465) Mehrere Parteien sind der Auffassung, wenn sich die Treffen und Kontakte auf die 
Ausfuhrgebiete und die Heimatgebiete [Land, das dem Heimatgebietsprinzip 
unterliegt] und Korea bezogen, sei die Kommission für die Anwendung von 
Artikel 101 AEUV nicht zuständig.846  

4.2.2. Würdigung und Ergebnis  

(466) Die örtliche Zuständigkeit der Kommission, einschließlich der Kompetenz den 
Verstoß zu sanktionieren, ist auf die Bereiche des Verstoßes beschränkt, die im EWR 
umgesetzt wurden oder die sich auf den EWR unmittelbar auswirkten. 

(467) Dies ist der Fall sowohl bezüglich der Vereinbarung über das Heimatgebiet, durch 
welche die japanischen und koreanischen Hersteller sich verpflichteten nicht den 
EWR zu betreten, als auch bezüglich der europäischen Kartellkonfiguration. Wie in 
Abschnitt 4.3.3 erläutert, bildeten die Vereinbarung über die Heimatgebiete sowie 
die europäische Kartellkonfiguration wesentliche Bestandteile der einheitlichen und 
fortgesetzten Zuwiderhandlung mit Kartellkontakten im EWR und in Asien. Das 
wechselseitige Gegenstück der Verpflichtung der asiatischen Kabelhersteller nicht 
im europäischen Heimatgebiet in Wettbewerb zu treten war die Vereinbarung der 
europäischen Hersteller nicht den Markt des asiatischen Heimatgebiets zu betreten. 
Im Hinblick auf Artikel 56(1) EWR-Abkommen, ist die Kommission in dieser Sache 
befugt Artikel 53 EWR-Abkommen anzuwenden.  

(468) Zudem bezog sich die Vereinbarung über die Aufteilung von Projekten in den 
Gebieten, die die Parteien als "die Exportgebiete" bezeichneten, tatsächlich auch auf 
Mitgliedstaaten der Union (siehe insbesondere Erwägungsgrund (247)) sowie auf 
Projekte an der Peripherie des EWR (siehe insbesondere Erwägungsgründe (81)-
(82)).847 Es gibt Beweise in der Akte, die aufzeigen, dass Projekte in den 

                                                 
842 Ibid., Randnr. 16. 
843 Ibid., Randnr. 18. 
844 ABl. L 395, 30.12.1989, S. 1. 
845 Urteil des Gerichts vom 25. März 1999, Gencor Ltd/Kommission, T-102/96, Slg. 1999, II-753, 

Randnr. 90.  
846 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

847 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFE Engineering/Kommission, verbundene Rechtssachen T-67/00, 
T-68/00, T-71/00 und T-78/00, Slg. 2004 II-2501, Randnrn. 201-203, 370-374 und 392-394. 
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Exportgebieten als Entschädigung für den Schutz der europäischen Heimatgebiete 
zugeteilt wurden (siehe zum Beispiel Erwägungsgrund (193) und (375)). 

(469) Die Parteien setzten ihre Vereinbarungen bezüglich des EWR- durch die Verkäufe 
im EWR oder durch die Umsetzung des Prinzips des Heimatgebiets im Bezug auf 
den EWR.848 Insoweit ist festzustellen, dass die Kartellvereinbarungen, auf die dieser 
Beschluss sich bezieht, in der Union umgesetzt wurden. Darüberhinaus hatte das 
Kartell unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Wirkung auf die Union im 
Sinne der Rechtssache Gencor.849 Erstens wirkte sich die Zuwiderhandlung 
unmittelbar auf den EWR aus, weil die Kartellabsprachen direkten Einfluss auf das 
Angebot an Stromkabeln im EWR hatten. Zweitens war die Wirkung auf den EWR 
insoweit vorhersehbar, als die Aufteilung von Projekten innerhalb des EWR sowie an 
der Peripherie des EWR offensichtliche Auswirkungen auf den Wettbewerb 
zwischen den Parteien haben müsste. Und schließlich sind die Wirkungen der 
Absprachen angesichts der Schwere der Zuwiderhandlung, der langen Dauer und der 
Stellung der Parteien auf dem Markt für Stromkabel als wesentlich zu betrachten.  

(470) Insoweit ist festzustellen, dass die Kommission in dieser Sache die zuständige 
Behörde sowohl für die Anwendung von 101 AEUV als auch – nach Artikel 56 
EWR-Abkommen – von Artikel 53 EWR-Abkommen ist, da das Kartell den 
Wettbewerb zwischen europäischen und nicht europäischen Herstellern bei 
Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekten im EWR beeinträchtigte und spürbare 
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hatte (siehe Abschnitt 
4.3.5). 

4.3. Anwendung der Wettbewerbsregeln in dieser Sache 

4.3.1. Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen 

(471) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind nach Artikel 101 Absatz 1 
AEUV alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, 
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und 
eine Behinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 
Binnenmarktes bezwecken oder bewirken. Dies gilt insbesondere für die 
unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- und Verkaufspreise oder sonstiger 
Geschäftsbedingungen sowie für die Aufteilung der Märkte oder 
Versorgungsquellen.850  

                                                 
848 Urteil des Gerichtshofes vom 31. März 1993, Ahlström Osakeyhttiö u.a./Kommission ('Zellstoff'), 

verbundene Rechtssachen C-89/85, C-104/85, C-116/85, C-117/85 und C-125/85 bis C-129/85, Slg. 
1988, 5193 und Urteil des Gerichts vom 25. März 1999, Gencor Ltd/Kommission, T-102/96, Slg. 1999, 
II-753, Randnr. 87. 

849 Urteil des Gerichtshofs vom 31. März 1993, Ahlström Osakeyhttiö u.a./Kommission ('Zellstoff'), 
verbundene Rechtssachen C-89/85, C-104/85, C-116/85, C-117/85 und C-125/85 bis C-129/85, Slg. 
1988, 5193 und Urteil des Gerichts vom 25. März 1999, Gencor Ltd/Kommission, T-102/96, Slg. 1999, 
II-753.  

850 Die Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts zur Auslegung von Artikel 101 AEUV gilt auch 
für Artikel 53 EWR-Abkommen. Siehe Erwägungsgründe 4 und 15 sowie Artikel 6 EWR-Abkommen, 
Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs 
sowie Urteil des EFTA-Gerichtshofes vom 16. Dezember 1994, Ravintoloitsijan Liiton Kustannus 
Restamark, E-1/94,EFTA-Slg. S. 15, Randnrn. 32-35. Die Bezugnahmen in diesem Beschluss auf 
Artikel 101 AEUV beziehen sich somit auch auf Artikel 53 EWR-Abkommen. 
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(472) Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen (der Artikel 101 Absatz 1 AEUV nachgebildet 
ist) enthält eine ähnliche Bestimmung. An die Stelle des Verweises in Artikel 101 
Absatz 1 auf den Handel „zwischen Mitgliedstaaten“ tritt ein Verweis auf den 
Handel „zwischen den Vertragsparteien“, und der Verweis auf den Wettbewerb 
„innerhalb des Binnenmarktes“ wird durch den Verweis auf den Wettbewerb „im 
räumlichen Geltungsbereich dieses [EWR-]Abkommens“ ersetzt. 

4.3.2. Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 

4.3.2.1. Grundsätze  

(473) Vom Bestehen einer Vereinbarung kann gesprochen werden, wenn die Parteien einen 
gemeinsamen Plan verfolgen, welcher ihr jeweils individuelles Geschäftsverhalten 
einschränkt oder wahrscheinlich einschränken wird, indem die Grundzüge des 
gemeinsamen Tuns oder Unterlassens auf dem Markt festgelegt werden. Dies muss 
nicht in schriftlicher Form geschehen; Formerfordernisse bestehen nicht, und es 
müssen keine vertraglichen Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen vorgesehen 
sein. Der Vereinbarungstatbestand kann ausdrücklich gegeben oder durch das 
Verhalten der Beteiligten impliziert sein. Ferner ist für das Vorliegen einer 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht erforderlich, dass die 
Beteiligten zuvor einen umfassenden gemeinsamen Plan vereinbart haben. Der 
Begriff Vereinbarung in Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt auch für unvollständige 
Übereinkünfte sowie für Teilvereinbarungen und für bedingte Vereinbarungen im 
Laufe des Verhandlungsprozesses, die der endgültigen Vereinbarung 
vorausgingen.851  

(474) In seinem  Urteil in der Rechtssache PVC II stellte das Gericht fest: „Nach ständiger 
Rechtsprechung reicht es für eine Vereinbarung im Sinne des Artikels 81 EG-Vertrag 
[heute Artikel 101 AEUV] aus, dass die betreffenden Unternehmen ihren 
gemeinsamen Willen zum Ausdruck gebracht haben, sich auf dem Markt in 
bestimmter Weise zu verhalten.“852  

(475) Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen stellen den Begriff 
„aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen“ neben den Begriff „Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen“, um durch eine Verbotsvorschrift eine Form der 
Koordinierung zwischen Unternehmen zu erfassen, die zwar noch nicht bis zum 
Abschluss eines Vertrages im eigentlichen Sinne gediehen ist, jedoch bewusst eine 
praktische Zusammenarbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs 
treten lässt.853  

(476) Die in der Rechtsprechung des Gerichts formulierten Kriterien der Koordination und 
der Zusammenarbeit sind – weit entfernt davon, dass die Ausarbeitung eines 
tatsächlichen Plans gefordert würde – im Sinne des Grundgedankens der 

                                                 
851 Urteil des Gerichts vom 20. März 2002, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG u. a./Kommission, T-9/99, Slg. 1999, II-1487, Randnrn. 196 und 207. 
852 Urteil des Gerichts vom 20. April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V., Elf Atochem SA, BASF 

AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie 
GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, 
Hüls AG und Enichem SpA/Kommission ('PVC II'), verbundene Rechtssachen T-305/94, T-306/94, 
T-307/94, T-313/94 bis T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 und T-335/94, Slg. 1999, 
II-931, Randnr. 715.  

853 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 1972, Imperial Chemical Industries Ltd./Kommission, C-48/69, 
Slg. 1972, 619, Randnr. 64. 
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Wettbewerbsregeln des AEUV zu verstehen, wonach jeder Unternehmer 
selbstständig zu bestimmen hat, welche Politik er auf dem Binnenmarkt zu betreiben 
gedenkt.  

(477) Das Selbstständigkeitspostulat nimmt Wirtschaftsteilnehmern zwar nicht das Recht, 
sich dem gegenwärtigen oder erwarteten Verhalten ihrer Wettbewerber auf 
intelligente Weise anzupassen; es steht jedoch streng jeder unmittelbaren oder 
mittelbaren Kontaktaufnahme zwischen den Wirtschaftsteilnehmern entgegen, mit 
der ein Unternehmen Einfluss auf das Marktverhalten seiner tatsächlichen oder 
potenziellen Wettbewerber nehmen oder diesen Wettbewerbern Entscheidungen oder 
Absichten hinsichtlich des eigenen Marktverhaltens offen legen könnte, wenn dieser 
Kontakt bezweckt oder bewirkt, dass Wettbewerbsbedingungen entstehen, die im 
Hinblick auf die Art der Waren oder erbrachten Dienstleistungen, die Bedeutung und 
Zahl der beteiligten Unternehmen sowie den Umfang des in Betracht kommenden 
Marktes nicht den normalen Bedingungen dieses Marktes entsprechen.854  

(478) Ein Verhalten kann daher auch dann als aufeinander abgestimmte Verhaltensweise 
unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, wenn sich die Beteiligten nicht 
ausdrücklich einem gemeinsamen Plan verschrieben haben, der ihr Vorgehen auf 
dem Markt bestimmt,aber  wissentlich geheime Absprachen treffen oder befolgen, 
die die Abstimmung ihres Geschäftsverhaltens erleichtern.855 Darüber hinaus können 
die Verhandlungen und Vorbereitungen, die effektiv in einen Gesamtplan zur 
Regulierung des Marktes münden, durchaus (je nach den Umständen) zutreffend als 
abgestimmte Verhaltensweise charakterisiert werden. 

(479) Wenngleich der Begriff der aufeinander abgestimmten Verhaltensweise nach 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht nur eine Abstimmung, sondern auch ein 
Marktverhalten aufgrund dieser Abstimmung und einen entsprechenden kausalen 
Zusammenhang fordert, kann vorbehaltlich des gegenteiligen Beweises angenommen 
werden, dass Unternehmen, die an einer solchen Abstimmung beteiligt sind und auf 
dem Markt aktiv bleiben, die mit den Wettbewerbern ausgetauschten Informationen 
zur Bestimmung ihres eigenen Verhaltens auf dem Markt berücksichtigen, um so 
mehr, wenn die Abstimmung regelmäßig und über einen längeren Zeitraum erfolgt. 
Diese aufeinander abgestimmte Verhaltensweise fällt selbst dann unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV, wenn keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen für den Markt 
gegeben sind.856 

(480) Gemäß der Rechtsprechung fällt unter den Begriff der abgestimmten 
Verhaltensweise im Sinne von Artikel 101 AEUV auch das Verhalten von 
Unternehmen, die im Rahmen einer Absprache im Sinne derselben Vorschrift einen 
Informationsaustausch über ihre jeweiligen Lieferungen durchführen, der nicht nur 
die bereits ausgeführten Lieferungen betrifft, sondern auch eine ständige Kontrolle 

                                                 
854 Urteil des Gerichtshofs vom 16. Dezember 1975, Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA und 

andere/Kommission, verbundene Rechtssachen C-40-48/73, C-50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 und 
114/73, Slg. 1975, 1663, Randnrn. 173-174 und Urteil des Gerichtshofes vom 4. Juni 2009, T-Mobile 
Netherlands und andere, C-8/08, Slg. 2009, I-4529, Randnr. 33.  

855 Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Hercules Chemicals/Kommission, T-7/89, Slg. 1991, II–
1711, Randnrn. 255–261 und Urteil des Gerichts vom 5. April 2006, Degussa AG/Kommission, 
T-279/02, Slg. 2006, II-897, Randnr. 132.  

856 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Hüls/Kommission, C-199/92 P, Slg. 1999, I–4287, 
Randnummern 158–167.  
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der laufenden Lieferungen ermöglichen soll, um eine angemessene Wirksamkeit der 
Absprache sicherzustellen.857 

(481) Im Fall einer komplexen Zuwiderhandlung von langer Dauer ist es für die 
Kommission nicht erforderlich, die Zuwiderhandlung ausschließlich der einen oder 
anderen Erscheinungsform rechtswidrigen Verhaltens zuzuordnen. Die Begriffe 
Vereinbarung und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sind fließend und 
können sich überschneiden. Das wettbewerbswidrige Verhalten kann sich im Laufe 
der Zeit durchaus wandeln, oder seine Mechanismen können angepasst oder gestärkt 
werden, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen. Es ist unter Umständen 
überhaupt nicht möglich, eine Unterscheidung zu treffen, da eine Zuwiderhandlung 
die Merkmale beider Formen verbotenen Verhaltens gleichzeitig aufweisen kann, 
während bei isolierter Betrachtungsweise manche ihrer Ausprägungen 
zutreffenderweise eher der einen als der anderen Form zuzurechnen wären. Daher 
wäre es widersinnig, bei einem eindeutig fortbestehenden gemeinsamen 
Unternehmen mit einem einzigen Gesamtziel mehrere getrennte Formen der 
Zuwiderhandlung zu unterscheiden. Ein Kartell kann entsprechend gleichzeitig in 
einer Vereinbarung und in einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise 
bestehen. Artikel 101 AEUV sieht keine bestimmte Kategorie für eine komplexe 
Zuwiderhandlung dieses Typs vor.858 

(482) In seinem Urteil in der Rechtssache PVC II bestätigt das Gericht: „Bei einer 
komplexen Zuwiderhandlung, an der mehrere Hersteller über mehrere Jahre 
beteiligt waren und deren Ziel die gemeinsame Regulierung des Marktes war, kann 
von der Kommission nicht verlangt werden, dass sie die Zuwiderhandlung für jedes 
Unternehmen zu den einzelnen Zeitpunkten entweder als Vereinbarung oder 
abgestimmte Verhaltensweise qualifiziert, da jedenfalls beide Formen der 
Zuwiderhandlung von Artikel [101 AEUV] umfasst werden.“859  

(483) Eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 AEUV erfordert nicht das 
gleiche Maß an Gewissheit, das für die Durchsetzung eines zivilrechtlichen 
Geschäftsvertrages erforderlich ist. Zudem kann im Falle eines lange andauernden 
komplexen Kartells der Begriff „Vereinbarung“ mit Recht nicht nur auf jeglichen 
Gesamtplan oder auf ausdrücklich vereinbarte Bedingungen, sondern auch auf die 
Umsetzungen dessen angewendet werden, was auf der Grundlage gleicher 
Mechanismen und in Verfolgung desselben gemeinsamen Zwecks vereinbart wurde, 
sowie auf die Maßnahmen, die zur leichteren Umsetzung von Preisinitiativen 
entwickelt wurden.860 Wie der Gerichtshof ausgeführt hat, ergibt sich aus den 
ausdrücklichen Bestimmungen von Artikel 101 Absatz 1 AEUV, dass die 

                                                 
857 Urteile des Gerichts vom 6. April 1995, Société Métallurgique de Normandie/Kommission, T-147/89, 

Slg. 1995, II-1057; Tréfilunion SA/Kommission, T-148/89, Slg. 1995, II-1063 und Société des Treillis et 
Panneaux Soudés/Kommission, T-151/89, Slg. 1995, II-1191, Randnr. 72.  

858 Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Hercules Chemicals/Kommission, T-7/89, Slg. 1991, II-
1711, Randnr. 264. 

859 Urteil des Gerichts vom 20. April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, 
Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, 
Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG 
und Enichem SpA/Kommission ('PVC II'), verbundene Rechtssachen T-305/94, T-306/94, T-307/94, 
T-313/94 bis T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 und T-335/94, Slg. 1999, II-931, 
Randnr. 696.  

860 Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Hercules Chemicals/Kommission, T-7/89, Slg. 1991, II–
1711, Randnr. 256.  



DE 149  DE 

Vereinbarung nicht nur in einer gesonderten Handlung, sondern auch aus einer Reihe 
von Handlungen oder einem Verhaltensablauf bestehen kann.861  

(484) Die Organisation von Zusammenkünften oder die Erbringung von Dienstleistungen 
in Verbindung mit wettbewerbswidrigen Absprachen862 kann nach der 
Rechtsprechung des Gerichts unter bestimmten Bedingungen ebenfalls verboten sein. 
Das Gericht hat festgestellt: „Insoweit reicht es für einen [...] Nachweis [...] aus, dass 
die Kommission belegt, dass [das betreffende Unternehmen] an Sitzungen 
teilgenommen hat, bei denen wettbewerbswidrige Vereinbarungen geschlossen 
wurden“, und „die Kommission [muss] beweisen, dass das Unternehmen durch sein 
eigenes Verhalten zur Erreichung der von allen Beteiligten verfolgten gemeinsamen 
Ziele beitragen wollte, dass es das von anderen Unternehmen in Verfolgung dieser 
Ziele beabsichtigte oder an den Tag gelegte tatsächliche Verhalten kannte oder 
vernünftigerweise vorhersehen konnte und dass es bereit war, die daraus 
erwachsende Gefahr auf sich zu nehmen“.863  

(485) Nach ständiger Rechtsprechung ist auch „die Tatsache, dass sich ein Unternehmen 
den Ergebnissen von Sitzungen mit offensichtlich wettbewerbsfeindlichem 
Gegenstand nicht beugt, nicht geeignet, es von seiner vollen Verantwortlichkeit für 
seine Teilnahme am Kartell zu entlasten, wenn es sich nicht offen vom Inhalt der 
Sitzungen distanziert hat.“864 Diese Distanzierung sollte in Form einer Mitteilung des 
betreffenden Unternehmens zum Beispiel dahin gehend erfolgt sein, dass es künftig 
nicht mehr an den Treffen teilnehmen werde und daher auch nicht wünsche, zu den 
Treffen eingeladen zu werden. 

4.3.2.2. Argumente der Parteien 

(486) Einige Parteien haben argumentiert, der Umfang der Zuwiderhandlung sei stärker 
einzuschränken als von der Kommission in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte 
dargestellt.  

(a) Prysmian und Brugg argumentieren, es habe keine Vereinbarung über 
Heimatgebiete gegeben. Prysmian erklärt, die Aufteilungen hätten sich auf 
Projekte in den Ausfuhrgebieten beschränkt.865 Außerdem argumentiert 
Prysmian, es lägen keine Beweise für eine Aufteilung von Kunden vor.866  

                                                 
861 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92 P, Slg. 1999, 

I-4125, Randnr. 81. 
862 Beispielsweise die Begünstigung der Umsetzung der Vereinbarungen durch die Überprüfung auf 

Abweichungen und die Überwachung der Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen. 
863 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, AC Treuhand AG/Kommission, T-99/04, Slg. 2008, II-1501, 

Randnrn. 122, 127 und 130.  
864 Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, Sarrió SA/Kommission, T-334/94, Slg. 1998, II-1439, 

Randnr. 118; Urteil des Gerichts vom 6. April 1995, Tréfileurope Sales SARL/Kommission, T-141/89, 
Slg. 1995, II-791, Randnr. 85; Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Hercules 
Chemicals/Kommission, T-7/89, Randnr. 232; Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries 
CBR und andere/Kommission ('Zement'), verbundene Rechtssachen T-25/95 und andere, T-104/95, 
Slg. 2000, II-491, Randnr. 1389; Urteil des Gerichts vom 27. September 2006, Archer Daniels Midland 
Co./Kommission, T-329/01, Slg. 2006, II-3255, Randnr. 247 und Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 
2006, Westfalen Gassen Nederland BV/Kommission, T-303/02, Slg. 2006, II-4567, Randnrn. 138-139.  

865 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

866 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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(b) Prysmian und Nexans erklären, die Absprachen hätten sich nicht auf die 
Festsetzung von Preisen bezogen.867 Nexans zufolge betreffen die in der 
Mitteilung der Beschwerdepunkte enthaltenen Beispiele für 
„Mindestpreisniveaus“ [„floor price levels“] ausschließlich Projekte außerhalb 
der Union.868 Prysmian erklärt zudem, dass Beweismittel nur für einige 
Absprachen über Preise für Scheinangebote verfügbar seien.869 

(c) Außerdem argumentiert Nexans, es habe niemals eine Absprache über 
Kapazitäten bestanden.870  

(d) Nexans und Prysmian und Brugg zufolge wurde die Lieferung von Zubehör 
niemals verweigert.871 

(e) Nexans erklärt, die Umsetzung der Vereinbarung innerhalb des EWR sei nie 
überwacht worden.872  

(f) Prysmian argumentiert ferner, dass kein Mechanismus für 
Vergeltungsmaßnahmen bestanden habe.873 

(487) Außerdem haben sowohl Nexans als auch Prysmian argumentiert, die Kommission 
habe nicht anerkannt, dass zahlreiche legitime Gründe für die in Abschnitt 3 
genannten Kontakte bestanden.874  

(488) Mehrere Parteien haben argumentiert, in dem Treffen am 18. Februar 1999 sei keine 
Vereinbarung, Absprache oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweise verabredet 
worden.875  

(489) nkt876 und Nexans877 erklären, die Zuwiderhandlung habe nur eine kleine Kategorie 
der insgesamt mit der Lieferung von Stromkabeln erzielten Umsätze betroffen. Beide 
Unternehmen sind der Auffassung, dass nur Stromkabel-Umsätze von mehr als 
500 000 EUR Gegenstand der Zuwiderhandlung gewesen seien.878 Außerdem weist 
Nexans darauf hin, dass nur ein geringer Anteil der von Nexans insgesamt erzielten 
Umsätze auf die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte genannten Stromkabel-
Projekte entfallen sei. Dies spreche für die Schlussfolgerung, dass die 
Zuwiderhandlung eher ad hoc erfolgt sei. Daher argumentiert Nexans, um eine 
wirksame Kollusion nachzuweisen, müssten alle Umsätze mit HS-Stromkabeln 

                                                 
867 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
868 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
869 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
870 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
871 ID[…], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

872 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
873 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
874 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
875 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […]Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

876 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
877 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
878 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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einzeln analysiert werden.879 Brugg macht geltend, dass sich die Zuwiderhandlung 
nicht auf die Auftragnehmerbeziehungen ausgewirkt hätte, die Brugg noch vor 
Beginn des Kartellzeitraums mit zwei Auftragnehmern in der [Nicht-EWR Gebiet] 
hergestellt hätte.880 Ähnlich erklärt Prysmian, selbst wenn die von der Kommission 
vorgelegten Beweismittel stichhaltig wären, beträfe die Zuwiderhandlung nur 1 % 
des Marktes. Daher könnten diese Beweismittel nicht als Nachweis einer 
Aufteilungsregelung betrachtet werden.881 Fujikura erklärt, das Kartell habe sich nur 
auf Erdkabel-Projekte mit Spannungen über 220 kV bezogen.882 Und schließlich ist 
ABB der Ansicht, dass die Vereinbarungen sich nicht auf Erdkabelzubehör für 
Spannungen unter 220 kV erstreckten.883  

4.3.2.3. Würdigung und Ergebnis 

(490) Die in Abschnitt 3 dieses Beschlusses beschriebenen Sachverhalte belegen, dass die 
Parteien an kollusiven Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln 
und Erdkabeln beteiligt waren.  

(491) Wie in Erwägungsgrund (66) erläutert, bestand das übergeordnete Ziel ihrer 
Kontakte darin, den Wettbewerb bei Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekten in 
bestimmten Gebieten einzuschränken, indem sich die Parteien über die Aufteilung 
von Märkten und Kunden verständigten und damit den normalen 
Wettbewerbsprozess verfälschten.  

(492) Die wichtigsten Lieferanten dieser Kabel waren an kollusivem Verhalten beteiligt, 
das sich auf Erdkabel-Projekte mit Spannungen ab mindestens 110 kV und auf 
Unterwasserkabel-Projekte mit Spannungen ab mindestens 33 kV bezog. Obwohl 
festzustellen ist, dass ein Kabelhersteller in einzelnen Fällen tatsächlich ein 
bestimmtes Stromkabel (d. h. nur das Kabel) an einen anderen Kabelhersteller 
verkaufen könnte, sind die Projekte in der Regel jedoch als „Pakete“ konzipiert, die 
nicht nur das eigentliche Stromkabel, sondern auch das erforderliche Zubehör (zum 
Beispiel Verbindungsmuffen) und Dienstleistungen (zum Beispiel Verlegearbeiten) 
umfassen. Das Kartell bezog sich daher sowohl auf die genannten Kabel (unabhängig 
vom Kabeltyp) als auch auf alle Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden im 
Zusammenhang mit der Lieferung der Stromkabel verkauft wurden, wenn die 
betreffenden Angebote Bestandteil der jeweiligen Stromkabel-Projekte waren.  

(493) Um ihr übergeordnetes Ziel zu erreichen, richteten die Parteien ein Netz zwei- und 
mehrseitiger Treffen und Kontakte ein und beteiligten sich an einzelnen oder 
mehreren Aspekten des im Folgenden beschriebenen Kartellverhaltens:  

(a) Alle Hersteller beteiligten sich implizit oder explizit an einer Vereinbarung 
oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweise, durch die das europäische 
Heimatgebiet vor dem Wettbewerb seitens japanischer und koreanischer 
Stromkabel-Anbieter geschützt werden sollte und vice versa. (siehe 
zum Beispiel Nexans Erwägungsgründe (214), (228), (231), (243), (245), 
(251), (258), (263), (264), (265), (268), (279), (291), (302), (306), (321), (329), 
(340), (343), (352), (353), (354), (355), (358), (374), (380), (384), (386), (393), 

                                                 
879 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
880 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
881 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
882 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
883 ID […],  
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(428) und (437); Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (137), (141), (214), (228), 
(231), (245), (251), (263), (264), (302), (306), (321)(d), (340), (343), (353), 
(358), (374) und (386);  Sumitomo, Hitachi und JPS: Erwägungsgründe (137), 
(141), (145), (147), (179), (185), (198), (214), (228), (231), (243), (245), (251), 
(263), (265), (268), (277), (279), (294), (302), (312), (321), (355), (374), (380), 
(386), (393) und (425);  Furukawa, Fujikura und VISCAS: Erwägungsgründe 
(137), (141), (147), (185), (214), (228), (231), (245), (251), (264), (265), (268), 
(279), (294), (302), (321), (374), (428) und (437); ABB: Erwägungsgründe 
(198), (277), (294) und (425) Showa, Mitsubishi und EXSYM: 
Erwägungsgründe (181), (214), (228), (231)(g), (245), (251), (264), (265), 
(268), (302), (328), (353), (354), (358) und (384); Brugg: Erwägungsgründe 
(214), (275), (306), (329) und (346); Sagem/Safran/Silec: Erwägungsgründe 
(185) und (275); nkt: Erwägungsgründe (275) und (346); LS Cable: 
Erwägungsgründe (228), (263) (268), (272), (279), (331), (343) und (352); 
Taihan: Erwägungsgründe (228), (240), (243), (263), (268), (272), (279) und 
(302)).884  

(b) Außerdem beteiligten sich die europäischen Kartellmitglieder in der 
europäischen Kartellkonfiguration, an einer Vereinbarung oder abgestimmten 
Verhaltensweise nach der sie Gebiete und Kunden im EWR aufteilten (siehe 
zum Beispiel Nexans: Erwägungsgründe (202), (234), (249), (274), (280), 
(296), (297), (298), (299), (303), (306), (310), (313), (322), (325), (335), (336), 
(344), (346), (348), (363), (370), (371), (372), (392), (395), (414), (415), (416), 
(433), (435), (439), (441), (442) und (444);  Pirelli/Prysmian: 
Erwägungsgründe (180), (202), (234), (274), (280), (298), (299), (303), (306), 
(313), (315), (322), (325), (333), (335), (336), (344), (346), (348), (363), (372), 
(392), (414), (435) und (439); ABB: Erwägungsgründe (152), (180), (202), 
(280), (297), (310), (363), (395), (415), (416), (433), (441), (442) und (444); 
Brugg: (234), (249), (296), (298), (303), (315), (322), (344), (346), (370) und 
(372); Sagem/Safran/Silec: Erwägungsgründe (234), (249), (280)(d), (296), 
(298), (299), (303), (322), (325), (333), (335), (336), (341), (348), (371) und 
(372); und nkt: Erwägungsgründe (249), (296), (344), (346), (348), (372) und 
(392). 

                                                 
884 Über den Grundsatz des Heimatgebiets als eine der allgemeinen Regelungen des Kartells wurde seit 

dem Beginn des Kartellzeitraums am 18. Februar 1999 gesprochen. Dieser Grundsatz bezog sich 
zumindest auf den Sitz der Werke der Teilnehmer (Italien, Vereinigtes Königreich, Norwegen und 
Frankreich im Unterschied zu Japan) (Erwägungsgrund (137)). Später wurde der Grundsatz des 
Heimatgebiets dahin gehend neu definiert, dass er sich auch auf Projekte beziehen sollte, an denen ein 
ausländischer Auftragnehmer beteiligt war, die aber in einem der Heimatgebiete durchgeführt wurden, 
bzw. bei denen ein Auftragnehmer in den Heimatgebieten ansässig war und das Projekt in einem der 
Ausfuhrgebiete durchgeführt wurde (Erwägungsgründe ((215) und (246)). Parallel zur Entwicklung des 
Kartells nahm auch der Umfang des europäischen Heimatgebiets zu. Im A/R/K-Treffen am 
15. November 2002 wurden LS Cable und Taihan angewiesen, ganz Europa zu respektieren. Im 
Gegenzug sollten die europäischen Hersteller Korea, Japan und [Japanisches Heimatsgebiet] 
respektieren (Erwägungsgrund (229)). Nach diesem Treffen manifestierte sich die Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets vor allem in den zahlreichen Benachrichtigungen über Anfragen, die die 
Parteien untereinander austauschten (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (280), (322) und (381)), und 
in den gelegentlichen Verstößen gegen diesen Grundsatz (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (276) 
und (438)). 
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(c) Alle Hersteller waren an der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten 
beteiligt (siehe zum Beispiel Nexans: Erwägungsgründe(178), (208), (225), 
(244), (296), (304), (319), (324), (328), (348), (349), (350), (353), (357), (363), 
(365), (366), (371), (374), (375), (377), (379), (394), (399), (423), (427), (429), 
(431) und (440);   Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (137), (141), (178), 
(208), (225), (242), (244), (285), (296), (304), (348), (349), (350), (357), (363), 
(374), (375), (377) und (394); Sumitomo, Hitachi und JPS; (137), (141), (178), 
(200) (208), (225), (304), (349), (362), (366), (374), (375), (379), (394), (396), 
(422), (423) und (431); Furukawa, Fujikura und VISCAS: Erwägungsgründe 
(137), (141), (178), (208), (225), (350), (374), (375), (394), (429) und (440); 
ABB: Erwägungsgründe (200), (297), (304) und (363); Mitsubishi, Showa und 
EXSYM: (159), (160), (167), (225), (244), (319), (328), (349), (353), (357), 
(362), (365), (377), (423), (427), (429), (431) und (440); Brugg: 
Erwägungsgründe (285), (296), (324) und (377); Sagem/Safran/Silec: 
Erwägungsgründe (296), (338), (348) und (371); nkt: Erwägungsgründe (242), 
(296) und (348); LS Cable: Erwägungsgründe (244), (273), (320), (331) und 
(357) und Taihan: Erwägungsgründe (244), (273) und (357)). 885 

(d) Mehrere Parteien trafen Vereinbarungen über die Preise, zu denen 
Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte angeboten werden sollten, indem sie 
entweder einen Mindestpreis festlegten oder Preisniveaus aufeinander 
abstimmten. Die Vereinbarungen bezogen sich auf Projekte sowohl im EWR 
als auch in den Ausfuhrgebieten (siehe zum Beispiel Nexans: 
Erwägungsgründe (159), (213), (232), (234), (239), (297), (331), (351), (372), 
(433), (441) und (444); Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (159), (180), (213), 
(232), (239) und (351); Sumitomo, Hitachi und JPS: Erwägungsgründe (159), 
(213), (232) und (239); Furukawa, Fujikura und VISCAS: Erwägungsgründe 
(159), (213) und (239); ABB: Erwägungsgründe (180), (297), (433), (441) und 
(444); EXSYM: Erwägungsgründe (239) and (292); Brugg: Erwägungsgrund 
(234); Sagem/Safran/Silec: Erwägungsgrund (372) und LS Cable: 
Erwägungsgründe (331) und (351)). 886 

(e) Mehrere Parteien beteiligten sich an der Einreichung von Scheinangeboten, um 
die vereinbarte Aufteilung von Unterwasser- und Erdkabel-Projekten 
sicherzustellen. Dazu tauschten die Parteien Preise und sonstige empfindliche 
geschäftliche Bedingungen untereinander aus, die für die Erstellung von 
Scheinangeboten benötigt wurden. Die entsprechenden Vereinbarungen 
betrafen Projekte sowohl im EWR als auch in den Ausfuhrgebieten. Wie im 
Abschnitt 4.2.2 dargestellt ist die Kommission zuständig soweit diese 
Vereinbarungen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. (siehe zum 
Beispiel Nexans: Erwägungsgründe (168), (232), (234), (250), (280), (313), 
(322), (338), (367), (372), (414), (426), (435), (442) und (443); 
Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (232), (234), (250), (280), (315), (316), 
(322), (338), (367), (372), (414), (426), (435) und (443); Sumitomo, Hitachi 
und JPS: Erwägungsgründe (168), (232) und (250); Furukawa, Fujikura und 

                                                 
885 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
886 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
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VISCAS: Erwägungsgründe (159), (250) und (321); ABB: Erwägungsgründe 
(313) und (442); Brugg: Erwägungsgründe (234)(i), (315), (316), (322) und 
(414); Sagem/Safran/Silec: Erwägungsgründe (280), (322), (338) und (372); 
LS Cable: Erwägungsgrund (331) und Taihan: Erwägungsgrund (243)). 887 

(f) Mehrere Parteien beteiligten sich am Austausch sonstiger empfindlicher 
geschäftlicher und strategischer Informationen (zum Beispiel bezüglich der 
verfügbaren Kapazitäten oder hinsichtlich des Interesses an konkreten 
Ausschreibungen). Diese Vereinbarungen betrafen Projekte sowohl im EWR 
als auch in den Ausfuhrgebieten (siehe zum Beispiel Nexans: 
Erwägungsgründe (225), (232), (280), (404), (406), (407) und (430); 
Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (225), (232), (404), (405), (406), (407), 
und (430); Sumitomo, Hitachi und JPS: Erwägungsgründe (225) und (232);  
Furukawa, Fujikura und VISCAS: Erwägungsgrund (225); ABB: 
Erwägungsgründe: (405) und (406); EXSYM: Erwägungsgrund (225); Brugg: 
Erwägungsgründe (234), (285) und (315); Sagem/Safran/Silec: 
Erwägungsgründe (280) und (371) und nkt: Erwägungsgrund (346). 888 

(g) Einige Parteien waren an Verhaltensweisen zur Unterstützung des Kartells 
beteiligt, beispielsweise an der gemeinsamen Ablehnung der Lieferung von 
Zubehör oder technischer Unterstützung für bestimmte Wettbewerber (siehe 
zum Beispiel für Nexans: Erwägungsgründe (171), (223) und (356); für 
Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe (171), (223), (248) und (356); für 
Sumitomo und JPS: Erwägungsgründe (171), (223) and (248); für Furukawa, 
Fujikura and VISCAS: Erwägungsgrund (223)).889  

(h) Mehrere Parteien waren an der Überwachung der Einhaltung der vereinbarten 
Aufteilungen und Preise unter Austausch von Positionsblättern, 
Marktinformationen und der Festlegung von Berichtspflichten beteiligt. Diese 
Vereinbarungen betrafen Projekte sowohl im EWR als auch in den 
Ausfuhrgebieten (siehe zum Beispiel Nexans: Erwägungsgründe (238), (276), 
(282), (296), (332), (347), und (399); Pirelli/Prysmian: Erwägungsgründe 
(137), (143), (282), (296), (332) (333), (341) und (399); Sumitomo, Hitachi 
und JPS: Erwägungsgründe (137), (143), (153) und (154); Furukawa, Fujikura 
und VISCAS: Erwägungsgründe (137) und (143);  Brugg: Erwägungsgründe 
(238) und (296); Sagem/Safran/Silec: Erwägungsgründe (296), (333), (337) 
und (341); nkt: Erwägungsgrund (296); LS Cable: Erwägungsgrund (279) und 
Taihan: Erwägungsgrund (279)). 890  

(494) Einige Parteien haben sich darauf berufen, dass viele Kontakte zwischen den 
Stromkabel-Herstellern aus legitimen Gründen erfolgten. Sie haben jedoch keine 
Beweismittel vorgelegt, die diese Darstellung in Bezug auf die in Abschnitt 3 
beschriebenen Vorfälle belegen würden.  

                                                 
887 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
888 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
889 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
890 Wie im Abschnitt 4.2.2 dargestellt, ist die Kommission zuständig soweit diese Vereinbarungen bzw. 

abgestimmten Verhaltensweisen im EWR umgesetzt wurden oder sich auswirkten. 
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(495) Bezüglich der Argumentation, das Treffen der Parteien am 18. Februar 1999 habe 
nicht dazu geführt, dass die Teilnehmer gemeinsam eine Einschränkung des 
Wettbewerbs angestrebt hätten, ist festzustellen, dass die Kommission im Einklang 
mit der ständigen Rechtsprechung die Beweismittel im Zusammenhang mit diesem 
Treffen nicht isoliert betrachtet.891. [Informationen über Kontakte vor dem Zeitraum 
der Zuwiderhandlung ]. [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung 

]. ([…]).[Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ]. 892  

(496) [Nicht-Empfänger], Pirelli, Furukawa, Fujikura, Sumitomo und Hitachi nahmen 
vielmehr später alle an einem Treffen am 18. Februar 1999 teil, um sich über 
Einzelheiten der neuen wettbewerbswidrigen Absprache zu verständigen. Aus dem 
Beweismaterial in Erwägungsgrund (137) wird deutlich, dass die Parteien 
besprochen haben, welche weiteren Teilnehmer in ihre wettbewerbswidrige 
Absprache einbezogen werden könnten, wie ihre neue wettbewerbswidrige 
Absprache über die Heimatgebiete, die Quoten und die Überwachung der getroffenen 
Vereinbarung im Einzelnen geregelt und wie häufig die Kartelltreffen durchgeführt 
werden sollten.  

(497) Einige der in dem Treffen am 18. Februar 1999 besprochenen Themen führten 
tatsächlich nicht zu einer Vereinbarung. Insbesondere sind die Parteien nicht zu 
einem Ergebnis darüber gelangt, ob die Aufteilung im Verhältnis 60/40 oder 70/30 
für Exportgebiete erfolgen sollte. Außerdem wurde anscheinend nicht entschieden, 
ob auch Schweden (wo sich das ABB-Werk befand), Korea und [Japanisches 
Heimatsgebiet] zu den Heimatgebieten zählen sollten. Die Verweise auf diese  
Länder wurden nämlich mit einem Fragezeichen versehen.  

(498) Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die Diskussionen über dieses Treffen am 
18. Februar 1999 tatsächlich dazu geführt haben, dass die sechs Unternehmen durch 
ihre Teilnahme an dem Treffen die bestehende Ungewissheit hinsichtlich des 
wechselseitig zu erwartenden Marktverhaltens ausgeräumt oder zumindest erheblich 
reduziert haben.893 Um diese Frage zu beantworten, kann die Kommission das 
Beweismaterial im Zusammenhang mit diesem Treffen einschließlich des Verhaltens 
der Parteien vor und nach dem Treffen in seiner Gesamtheit berücksichtigen.894  

                                                 
891 Siehe die Analyse des Gerichtshofs in seinem Urteil vom 7. Januar 2004, verbundene Rechtssachen C-

204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P, Aalborg Portland und 
andere/Kommission, Slg. 2004, I-123, Randnrn. 55-57. Siehe auch Urteil des Gerichtshofs vom 15. 
Oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij und andere/Kommission, verbundene Rechtssachen C-
238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P, Slg. 2002, 
I-8375, Randnrn. 513-523; siehe ferner Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFE Engineering ehemals 
NKK Corp und andere/Kommission, verbundene RechtssachenT-67/00, T-68/00, T-71/00 and T-78/00, 
Slg. 2004, II-2501, Randnrn. 179 und 180.  

892 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha und Denka 
Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 52.  

893 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, BPB/Kommission, T-53/03, Slg. 2008, II-1333, Randnrn. 153 und 
182.  

894 Urteil des Gerichtshofs vom 25. Januar 2007, Sumitomo Metal Industries, Ltd und Nippon Steel 
Corp./Kommission ('Nahtlose Stahlrohre'), verbundene Rechtssachen C-403/04 P und C-405/04 P, 
Slg. 2007, I-729, Randnrn. 41-45; Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo 
Kabushiki Kaisha und Denka Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, Randnr. 188; Urteil des Gerichts 
vom 27. Juni 2012, Coats Holdings Ltd/Kommission, T-439/07, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 60.  
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(499) Wie bereits in Erwägungsgrund (495) erläutert, ist [Informationen über den Zeitraum 
vor der Zuwiderhandlung ] festzustellen, dass die Parteien anscheinend […] 
[Zeitraum] darüber diskutiert haben, wie sich eine […] Absprache gestalten könnte, 
[…]. […] warnten die Parteien einander, dass Einzelaktionen in Verbindung mit 
Projekten in den Ausfuhrgebieten „[…]“ könnten [„[…]“] (siehe 
Erwägungsgrund (129)). Sehr wahrscheinlich hätten die Heimatgebiete betreffende 
Einzelaktionen einen Vertrauensverlust zwischen den Parteien zur Folge gehabt.  

(500) Dem Beweismaterial zufolge kam es jedoch nicht zu diesem Vertrauensverlust. Nach 
dem Treffen am 18. Februar 1999 kamen die Parteien in den Jahren 1999 und 2000 
nämlich zu mindestens acht weiteren gemeinsamen A/R-Treffen zusammen (zum 
Jahr 1999 siehe Erwägungsgründe (139)-(143)) und zum Jahr 2000 siehe 
Erwägungsgründe (146) und (154)). Die Aufzeichnungen aus dem relevanten 
Zeitraum zu diesen Treffen, […] und sonstige Beweismittel aus dem relevanten 
Zeitraum zeigen, dass [Nicht-Empfänger], Pirelli, Furukawa, Fujikura, Sumitomo 
und Hitachi in diesem Zeitraum Projekte in den Ausfuhrgebieten aktiv untereinander 
aufteilten.895  

(501) Außerdem belegen die Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum zu diesen 
Treffen (d. h. nach dem 18. Februar 1999), dass die Parteien in den Treffen die 
Absprache hinsichtlich der potenziellen weiteren Teilnehmer, der Einbeziehung 
bestimmter Spannungsbereiche bei der Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten, der sogenannten bevorzugten Gebieten und der Benennung von 
Regionalkoordinatoren weiter vertieften (siehe insbesondere Erwägungsgründe (141) 
und (143)). Hätte es noch keine Vereinbarung über die Heimatgebiete zu dieser Zeit 
gegeben, hätten sich die Parteien sehr wahrscheinlich nicht um eine weitere 
Verfeinerung der Absprachen bemüht.  

(502) Die Verpflichtung der japanischen (und später der koreanischen) Hersteller, nicht in 
das Heimatgebiet der europäischen Hersteller einzudringen, beruhte auf einem 
einfachen und leicht umzusetzenden Konzept.896 Die Einhaltung dieser Verpflichtung 
erforderte grundsätzlich keine Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen. 
Die Umsetzung dieses Teils der Zuwiderhandlung setzte nur voraus, dass die 
japanischen (und später die koreanischen) Hersteller nicht tätig wurden. Insoweit 
versteht sich von selbst, dass Beweismittel bezüglich des Bestehens und der 
Anwendung dieses Grundsatzes nur in begrenztem Umfang verfügbar sind. […], 
dass die Parteien im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Heimatgebiets nur 
wenige Male (siehe Erwägungsgründe (80)-(86)) miteinander in Kontakt treten 
mussten. Außerdem waren sich die Parteien der Illegalität ihres Verhaltens äußerst 
bewusst (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (117), (132), (137)  und (189)) und 
trafen verschiedene organisatorische und technische Vorsichtsmaßnahmen, um eine 
Aufdeckung zu vermeiden.  

(503) Wie in Abschnitt 3 erläutert, liegen der Kommission jedoch gewisse Beweismittel 
vor, die darauf hindeuten, dass der Grundsatz des Heimatgebiets schon damals 
berücksichtigt wurde (siehe Erwägungsgründe (141), (145), (147) und insbesondere 

                                                 
895 Furukawa beispielsweise bestätigt, dass spontane Absprachen getroffen wurden, ID […], Erwiderung 

von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
896 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Toshiba Corp./Kommission, T-113/07, Slg. 2011, II-3989, 

Randnr. 123.  
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(179), wo ausdrücklich bestätigt wird, dass [Japanisches Heimatsgebiet] Bestandteil 
des „Heimatgebiets von A“ [„A´s home territory“] war).  

(504) Keine der Parteien hat Beweismittel dafür vorgelegt, dass sie in Wirklichkeit den 
Grundsatz des Heimatgebiets zu dieser Zeit nicht gewahrt hätte oder sich offen von 
der Einhaltung dieses Grundsatzes distanziert hätte.  

(505) Als [Nicht-Empfänger], Pirelli, Furukawa, Fujikura, Hitachi und Sumitomo 2001 den 
Kreis der Teilnehmer erweitert hatten, kamen weitere unmittelbare Beweismittel aus 
dem relevanten Zeitraum dafür zum Vorschein, dass ein Grundsatz des 
Heimatgebiets bestanden hat (siehe Erwägungsgrund (185)). Die Parteien 
bezeichneten ihr kollusives Verhalten damals als „die Regelung“ [„the scheme“] 
(siehe Erwägungsgrund (178)) oder als „grundlegende Gestaltung der regulären 
Tabelle“ [„basic scheme of regular table“] (Erwägungsgrund (179)). Während die 
Parteien folglich eine gemeinsame Absicht für das Jahr 1999 bestreiten, steht für das 
Jahr 2001 außer Zweifel, dass eine Kartellregelung bestand.  

(506) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ]  und(ii) des 
anschließenden Verhaltens, als die Parteien Projekte in den Ausfuhrgebieten offen 
untereinander aufteilten, die jeweiligen Heimatgebiete respektierten und überlegten, 
ob weitere Parteien in „die Regelung“ [„the scheme“] einbezogen werden sollten, 
belegt das Treffen am 18. Februar 1999 die Existenz einer gemeinsamen Absicht, 
Märkte und Kunden untereinander aufzuteilen und den normalen 
Wettbewerbsprozess bei Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekten zu verfälschen. 
Spätestens seit diesem Zeitpunkt bestand eine Willensübereinstimmung hinsichtlich 
des eigentlichen Grundsatzes einer Einschränkung des Wettbewerbs unter den 
Teilnehmern. Daher trafen die Parteien eine Vereinbarung oder stimmten ihre 
Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 AEUV ab, auch wenn einige 
der spezifischen Merkmale der Kartellabsprache damals noch nicht ausdiskutiert 
waren.897  

(507) Die Kommission hat keine Belege dafür gefunden, dass sich die Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets und die Aufteilung von Projekten im EWR nur auf 
eine enge Kategorie der Verkäufe beschränkt hätte (wie von Nexans, Brugg und nkt 
geltend gemacht). Nexans, Brugg und nkt haben auch ihrerseits keine 
diesbezüglichen Beweismittel vorgelegt. Stattdessen sind reichlich Beweismittel 
dafür verfügbar, dass diese Verhaltensweisen unabhängig vom Kundentyp und von 
der Auftragsgröße allgemein angewendet wurden (siehe insbesondere 
Erwägungsgründe (141), (214), (228), (258), (268), (269) und (374)). Diese 
Beweismittel betreffen ebenfalls verschiedene Kunden und Vertriebswege (siehe 
zum Beispiel Erwägungsgründe (245), (315) und (353)-(354)). 

(508) Außerdem liegen keine Beweismittel dafür vor, dass die Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets auf bestimmte Spannungskategorien beschränkt 
gewesen wäre. Die Parteien mögen intern darüber diskutiert haben, die Aufteilung 
von Projekten in den Ausfuhrgebieten auf Kabel für Spannungen ab mindestens […] 
kV zu beschränken (Erwägungsgrund (141)). Bezüglich der Heimatgebiete wurden 
derartige Gespräche aber nie geführt. Sämtliche Beweismittel zeigen, dass dieser 
Grundsatz allgemein befolgt wurde. Hinsichtlich der Ausfuhrgebiet sollte die 

                                                 
897 Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Solvay SA/Kommission, T-186/06, Slg. 2011, II-2839, 

Randnr. 86.  
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Aufteilung von Projekten für Spannungen unter […] kV „in größtmöglichem 
Umfang“ [„as much as possible“] erfolgen (Erwägungsgründe (141) und (225)(224)). 
Insoweit wurde die Aufteilung von Projekten mit Spannungen unter […] kV an sich 
mit Sicherheit nicht ausnahmslos ausgeschlossen.  

(509) Die in Abschnitt 3 erläuterten Beweismittel zeigen, dass die Parteien nicht 
beabsichtigten, bestimmte Länder aus der Anwendung ihrer Vereinbarung oder 
aufeinander abgestimmten Verhaltensweise auszuschließen (mit Ausnahme der 
Vereinigten Staaten von Amerika) (siehe Erwägungsgrund (93)).  

(510) Aus den genannten Gründen ist die Kommission der Ansicht, dass der Komplex der 
Zuwiderhandlungen in dieser Sache sämtliche Merkmale einer Vereinbarung 
und/oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweise nach Artikel 101 Absatz 1 
AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen aufweist. 

4.3.3. Eine einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung 

4.3.3.1. Grundsätze  

(511) Ein komplexes Kartell kann während der Dauer seines Bestehens berechtigterweise 
als eine einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung betrachtet werden. Das 
Gericht erster Instanz hat unter anderem in der Rechtssache Zement festgestellt, dass 
der Begriff der „einzigen Vereinbarung“ oder „einzigen Zuwiderhandlung" einen 
Komplex von Verhaltensweisen verschiedener Parteien voraussetzt, die das gleiche 
wettbewerbswidrige wirtschaftliche Ziel verfolgen.898 Die Vereinbarung kann sich 
von Zeit zu Zeit geändert haben, und die zugrunde liegenden Mechanismen können 
angepasst oder verstärkt worden sein, um neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
Die Gültigkeit dieser Beurteilung wird nicht von der Möglichkeit berührt, dass ein 
Element oder mehrere Elemente einer Reihe von Handlungen oder einer 
fortdauernden Verhaltensweise einzeln und für sich einen Verstoß gegen Artikel 101 
AEUV darstellten könnte(n).899  

(512) Ein solches durch ein gemeinsames Ziel gekennzeichnetes fortdauerndes Verhalten 
sollte nicht künstlich in mehrere einzelne Zuwiderhandlungen zerlegt werden, wenn 
es sich um einen einzigen Verstoß handelt, der sich erst nach und nach durch 
rechtswidrige Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen manifestierte.900 

(513) Das Gericht hat festgestellt, dass Zuwiderhandlungen dann als Ganzes behandelt 
werden können, wenn sie einander ergänzen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. 
Wenn unterschiedliche Zielsetzungen mit unterschiedlichen Methoden verfolgt 
werden, sind die betreffenden Zuwiderhandlungen als getrennte Zuwiderhandlungen 
gegen Artikel 101 AEUV und nicht als eine einheitliche und fortgesetzte 
Zuwiderhandlung zu behandeln.901 

(514) Auch wenn es sich bei einem Kartell um eine gemeinsame Unternehmung handelt, 
kann jeder der Beteiligten dabei eine unterschiedliche Rolle spielen. So kann ein 

                                                 
898 Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries CBR u. a./Kommission ('Zement'), verbundene 

Rechtssachen T-25/95 und andere, Slg. 2000, II-491, Randnr. 3699.  
899 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92 P, Slg. 1999, 

I-4125, Randnr. 81.  
900 Urteil des Gerichts vom 24. Oktober 1991, Rhône-Poulenc SA/Kommission, T-1/89, Slg. 1991, II-867, 

Randnrn. 125–126.  
901 Urteil des Gerichts vom 12 Dezember 2007, BASF AG und UCB SA/Kommission, verbundene 

Rechtssachen T-101/05 und T-111/05, Slg. 2007, II-4949, Randnrn. 179 und 209.  
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(oder mehrere) Beteiligter eine vorherrschende Rolle als führendes Kartellmitglied 
spielen. Dabei kann es zu internen Konflikten und Rivalitäten oder sogar zu 
Hintergehungen kommen, was jedoch nichts daran ändert, dass die Absprachen eine 
Vereinbarung/abgestimmte Verhaltensweise im Sinne von Artikel 101 AEUV 
darstellen, wenn ein einziges gemeinsames, kontinuierliches Ziel vorliegt. 

(515) Die bloße Tatsache, dass alle Teilnehmer eines Kartells die Rolle spielen können, 
welche den jeweils eigenen spezifischen Umständen entspricht, entbindet diese nicht 
von ihrer Verantwortung für die Zuwiderhandlung als Ganzes; dies gilt auch für 
Handlungen anderer Teilnehmer, die den gleichen rechtswidrigen Zweck verfolgen 
und die gleichen wettbewerbswidrigen Auswirkungen haben. Ein Unternehmen, das 
sich an einem gemeinsamen rechtswidrigen Unternehmen durch Handlungen 
beteiligt, welche zur Verwirklichung der gemeinsamen Zielsetzung beitragen, ist – 
solange es dem gemeinsamen Plan folgt – hinsichtlich der betreffenden 
Zuwiderhandlung in gleichem Maße für die Handlungen der übrigen Teilnehmer 
verantwortlich. Dies gilt mit Sicherheit dann, wenn das betreffende Unternehmen 
nachweislich von dem rechtswidrigen Verhalten der anderen Beteiligten wußte oder 
es vernünftigerweise vorhersehen konnte sowie bereit war, die daraus erwachsende 
Gefahr auf sich zu nehmen.902 

(516) Auch wenn Artikel 101 AEUV nicht ausdrücklich den Begriff einer einheitlichen 
und fortgesetzten Zuwiderhandlung nennt, gilt gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, dass „ein Unternehmen auch dann, wenn feststeht, dass es nur an 
einem oder mehreren Bestandteilen dieses Kartells unmittelbar mitgewirkt hat, für 
ein Gesamtkartell zur Verantwortung gezogen werden kann, sofern es wusste oder 
zwangsläufig wissen musste, dass die Absprache, an der es sich beteiligte, Teil eines 
Gesamtplans war und dass sich dieser Gesamtplan auf sämtliche Bestandteile des 
Kartells erstreckte.“903 

(517) Der Umstand, dass ein betroffenes Unternehmen nicht direkt an allen Bestandteilen 
des Gesamtkartells beteiligt war, enthebt es nicht seiner Verantwortung für die 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV. Dieser Umstand kann 
allerdings bei der Würdigung der Schwere der nachweislich von ihm begangenen 
Zuwiderhandlung berücksichtigt werden. Eine solche Schlussfolgerung läuft nicht 
dem Prinzip zuwider, wonach die Verantwortung für solche Zuwiderhandlungen von 
persönlicher Art ist. Auch wird mit ihr nicht unter Verletzung der Beweisregeln die 
Einzeluntersuchung der belastenden Beweise vernachlässigt oder gegen die 
Verteidigungsrechte der beteiligten Unternehmen verstoßen.904 

(518) In seinem Urteil in der Rechtssache Kommission/Anic Partecipazioni hat der 
Gerichtshof festgestellt, dass sich die Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten 

                                                 
902 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92 P, Slg. 1999, 

I-4125, Randnr. 83.  
903 Urteile des Gerichts vom 14. Mai 1998, Buchmann GmbH/Kommission, T-295/94, Slg. 1998, II-869, 

Randnr. 121; Gruber + Weber GmbH/Kommission, T-310/94, Slg. 1998, II-1043, Randnr. 140; BPB de 
Eendracht NV, vormals Kartonfabriek de Eendracht/Kommission, T-311/94, Slg. 1998, II-1129, 
Randnr. 237; Sarrió SA/Kommission, T-334/94, Slg. 1998, II-1439, Randnr. 169; T-348/94, Enso 
Española/Kommission, Slg. 1998, II-1875, Randnr. 223. Siehe auch Urteil des Gerichts vom 20. März 
2002, HFB Holding und Isoplus Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG und 
andere/Kommission, T-9/99, Slg. 2002, II-1487, Randnr. 231. 

904 Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2007, BASF AG und UCB SA/Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-101/05 und T-111/05, Slg. 2007, II-4949, Randnr. 60.  
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Verhaltensweisen gemäß Artikel 101 Absatz 1 AEUV notwendigerweise aus einem 
Zusammenwirken mehrerer Unternehmen ergeben, die alle Mittäter der 
Zuwiderhandlung sind, deren Beteiligung aber insbesondere gemäß den Merkmalen 
des betroffenen Marktes und der Stellung des einzelnen Unternehmens auf diesem 
Markt, den verfolgten Zielen und der gewählten oder vorgesehenen Art und Weise 
der Durchführung verschiedene Formen aufweisen kann. Wie vom Gerichtshof in der 
Rechtssache  Zement festgestellt, ergibt sich daraus, dass eine Zuwiderhandlung 
gegen Artikel 101 AEUV nicht nur aus einer isolierten Handlung, sondern auch aus 
einer Reihe von Handlungen oder einem fortdauernden Verhalten bestehen kann. 
Diese Auslegung kann nicht mit der Begründung in Frage gestellt werden, dass eines 
oder mehrere Elemente dieser Reihe von Handlungen bzw. dieses andauernden 
Verhaltens auch für sich genommen und isoliert betrachtet eine Zuwiderhandlung 
gegen Artikel 101 AEUV darstellen könnten. Fügen sich diese verschiedenen 
Handlungen wegen ihres identischen Zweckes der Verfälschung des Wettbewerbs 
innerhalb des Binnenmarktes in einen Gesamtplan ein, so ist die Kommission 
folglich berechtigt, die Verantwortung für diese Handlungen anhand der Beteiligung 
an der Zuwiderhandlung als Ganzes aufzuerlegen.905 

(519) Ein Unternehmen, das nur an einigen Formen wettbewerbswidriger 
Verhaltensweisen beteiligt war, die eine einheitliche und fortgesetzte 
Zuwiderhandlung bildeten, aber nicht zur Erreichung sämtlicher von den anderen 
Kartellmitgliedern verfolgten gemeinsamen Ziele beigetragen hat oder von dem 
gesamten übrigen rechtswidrigen Verhalten, das die genannten Kartellmitglieder in 
Verfolgung dieser Ziele beabsichtigten oder an den Tag legten, nichts wusste oder 
das dieses Verhalten vernünftigerweise auch nicht vorhersehen konnte, kann nicht zu 
einer Entlastung dieses Unternehmens von seiner Verantwortungt für die 
Verhaltensweisen führen, an denen seine Beteiligung feststeht und für die es 
tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn dieses Verhalten an sich 
eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV darstellen könnte.906  

4.3.3.2. Argumente der Parteien 

(520) Einige Parteien haben auf die Unterschiede zwischen Unterwasserkabeln und 
Erdkabeln sowie darauf hingewiesen, dass nicht alle Parteien Unterwasserkabel 
liefern konnten. Sie argumentieren, die beiden Kabeltypen seien zwei getrennten 
Märkten zuzurechnen, und in der Untersuchung hätte von zwei getrennten 
Zuwiderhandlungen ausgegangen werden müssen.907  

                                                 
905 Urteil des Gerichtshof vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland und andere/Kommission, verbundene 

Rechtssachen C-204/00 P und andere, Slg. 2004, I-123, Randnr. 258. Siehe auch Urteil des 
Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92 P, Slg. 1999; I-4125, 
Randnrn. 78-81, 83-85 und 203; Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2007, BASF AG und UCB 
SA/Kommission, verbundene Rechtssachen T-101/05 und 111/05, Slg. 2007, II-4949, Randnrn. 159-
161; Urteil des Gerichts vom 28. April 2010, Amann & Söhne GmbH & Co. KG und Cousin Filterie 
SAS/Kommission, T-446/05, Slg. 2010, II-1255, Randnrn. 90, 91; Urteil des Gerichts vom 19. Mai 
2010, Wieland-Werke AG, Buntmetall Amstetten GmbH und Austria Buntmetall AG/Kommission, 
T-11/05, Slg. 2010, II-86* Summ.pub..  

906 Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2012, Kommission/Verhuizingen Coppens NV, C-441/11, 
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 44-45.  

907 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […]Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von EXSYM vom 24. Februar 2012 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
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(521) nkt und Brugg argumentieren, sie hätten an vielen der in Erwägungsgrund (493) 
genannten Verhaltensweisen im Rahmen des Kartells nicht teilgenommen, und 
berufen sich auf ihre passive Rolle.908 Brugg betont zudem, der kleinste der 
europäischen Kabelhersteller zu sein.909 Furukawa und Fujikura erklären, sie hätten 
den Grundsatz des Heimatgebiets im Zeitraum vor dem 11. Juni 2001 oder vor dem 
30. September 2001 nicht eingehalten.910 Showa und Mitsubishi bestreiten eine 
unmittelbare Beteiligung an den Kartellabsprachen.911  

(522) nkt erklärt, nie über den „Grundsatz des Heimatgebiets“ unterrichtet worden zu 
sein.912 Brugg beruft sich ebenfalls darauf, von vielen Aspekten des Kartells nichts 
gewusst zu haben (zum Beispiel vom Grundsatz des Heimatgebiets, von der 
Auftragnehmer-Regelung und davon, dass sich die Absprachen auch auf 
Unterwasserkabel bezogen).913  

(523) Mehrere Parteien argumentieren zudem, dass die Zuwiderhandlung nach einem 
Treffen am 9. Juni 2004 in Tokio oder nach der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens von Nexans und VISCAS im Jahr 2006 beendet oder 
ausgesetzt gewesen sei.914  

4.3.3.3. Würdigung und Ergebnis 

(524) Die in diesem Beschluss in Abschnitt 3 beschriebenen Sachverhalte belegen das 
Bestehen einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 
Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen.  

(525) Diese Schlussfolgerung beruht auf folgenden Tatsachen: (a) Es bestand ein 
Gesamtplan mit dem einheitlichen Ziel, den Wettbewerb bei Unterwasserkabel- und 
Erdkabel-Projekten in bestimmten Gebieten einzuschränken, indem Vereinbarungen 
über die Aufteilung von Märkten und Kunden getroffen und damit der normale 
Wettbewerbsprozess verfälscht wurde; (b) alle Parteien haben jeweils auf ihre eigene 
Art vorsätzlich zu diesem einheitlichen Ziel beigetragen, und (c) mit sehr wenigen 
Ausnahmen war allen Parteien das Verhalten bewusst, das die anderen Unternehmen 
zur Verfolgung dieses einheitlichen Ziels beabsichtigten oder an den Tag legten, oder 

                                                                                                                                                         

ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

908 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, ID […] 
Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

909 ID […], Erwiderung von Brugg vom 30. Juni 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
910 ID […]Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
911 ID […], Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Mitsubishi vom 20. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte.  

912 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
913 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
914 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 



DE 162  DE 

hätten dieses Verhalten vernünftigerweise vorhersehen können, und waren bereit, das 
entsprechende Risiko auf sich zu nehmen.915  

(526) Die besonderen Umstände bei diesem Kartell haben keine Bedeutung für diese 
Schlussfolgerung:  

- Das Kartell bestand hauptsächlich in zwei „Konfigurationen“: die A/R 
Konfigurationen und die europäische Kartellkonfiguration (siehe 
Erwägungsgrund (73));  

- im Rahmen des Kartells kamen verschiedene Aufteilungsmethoden zum 
Tragen: eine Absprache über Heimatgebiete (siehe Abschnitt 3.3.1.1) und eine 
Absprache über die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten (siehe 
Abschnitt 3.3.1.2);  

- das Kartell betraf zwei getrennte Produkte: Unterwasserkabel und Erdkabel;  

-  das Kartell betraf zwei Gruppen von Herstellern: die europäische Gruppe mit 
Nexans, Prysmian, ABB, Sagem/Safran/Silec, Brugg und nkt und die 
japanische/koreanische Gruppe mit Sumitomo, Hitachi und JPS, Furukawa, 
Fujikura und VISCAS, Mitsubishi, Showa und EXSYM, LS Cable und Taihan, 
die jeweils in unterschiedlicher Weise am Kartell beteiligt waren und zum 
Kartell beigetragen haben.  

a. Das Bestehen eines Gesamtplans mit einem einheitlichen Ziel  

(527) Aus dem in Abschnitt 3 beschriebenen Beweismaterial geht klar hervor, dass die 
Parteien in eine Reihe von Verhaltensweisen involviert waren, die Bestandteil eines 
Gesamtplans waren. In Abschnitt 3 wurden Beweismittel für zahlreiche Umstände 
und Verhaltensweisen beschrieben, die einander ergänzten, weil sie jeweils darauf 
gerichtet waren, den Wettbewerb in Unterwasser- und Erdkabel-Projekten in 
bestimmten Bereichen durch Markt- und Kundenaufteilung zu beschränken und 
dadurch den gewöhnlichen Wettbewerb zu verfälschen. Das Zusammenwirken dieser 
Umstände und Verhaltensweisen trug zur Erreichung der von den Parteien 
beabsichtigten wettbewerbswidrigen Wirkungen bei, gemäß dem Gesamtplan mit 
einheitlichem Ziel.916  

i. Die Organisation des Kartells diente einem einzigen einheitlichen Ziel  

(528) Seit den ersten Treffen der Teilnehmer im Jahr 1999 war klar, dass sich das Kartell 
sowohl auf Unterwasserkabel als auch auf Erdkabel bezieht, einen Grundsatz des 
Heimatgebiets und eine Quotenregelung für Projekte in den Ausfuhrgebieten 
beinhaltet und […] mindestens für dieselbe Kerngruppe japanischer Unternehmen 
(Hitachi, Sumitomo und JPS, Furukawa, Fujikura und VISCAS) und europäischer 
Hersteller ([Nicht-Empfänger]/Nexans und Pirelli/Prysmian) gelten sollte (siehe 
insbesondere Erwägungsgründe (137)-(143)).917  

                                                 
915 Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Team Relocations/Kommission, C-444/111 P, Slg. 2013, noch 

nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 51. Wie in den Erwägungsgründen (614) und 
(615) erläutert, liegen keine Beweismittel dafür vor, dass Showa und Mitsubishi von der europäischen 
Konfiguration des Kartells gewusst haben könnten oder dass LS Cable und Taihan von den Absprachen 
über Unterwasserkabel Kenntnis gehabt haben könnten. 

916 Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2007, BASF AG und UCB SA/Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-101/05 und T-111/05, Slg. 2007, II-4949, Randnrn. 179 bis 181.  

917 […]  
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(529) Die Kerngruppe richtete ein System von A/R-Treffen ein, die wechselweise in 
Europa und in Asien durchgeführt wurden und an denen eine beschränkte Anzahl 
von Herstellern teilnahm, um die Gefahr einer Aufdeckung zu minimieren. 
Anfänglich waren die Parteien bestrebt, diese A/R-Treffen alle zwei Monate 
entweder in Europa oder in Südostasien zu veranstalten (siehe 
Erwägungsgrund (137)). Den in Abschnitt 3 beschriebenen Sachverhalten zufolge 
fanden die Treffen tatsächlich aber in weniger regelmäßigen Abständen statt. In 
manchen Jahren organisierten die Parteien bis zu sieben Treffen. In anderen Jahren 
wurden nur zwei Treffen durchgeführt.  

(530) Gegenstand der A/R-Treffen waren sowohl die Vereinbarung über die Heimatgebiete 
als auch die Absprache über die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten. 
Da den Parteien die Regeln bezüglich des Grundsatzes des Heimatgebiets klar waren, 
konnte auf A/R-Treffen zur Anwendung dieser Regeln im Allgemeinen verzichtet 
werden. Die A/R-Treffen scheinen hauptsächlich organisiert worden zu sein, um 
neue Projekte in den Ausfuhrgebieten untereinander aufzuteilen, wenn neue 
Teilnehmer hinzugekommen waren und/oder wenn neue Aspekte zur Sprache 
gekommen waren (zum Beispiel Ungleichgewichte in den Positionsblättern oder 
Gefährdungen der im Kartell getroffenen Absprachen oder Verstöße gegen die 
Kartellabsprachen; siehe Erwägungsgründe (96)-(98)). Im November 2002 
beispielsweise wurde ein A/R/K-Treffen organisiert, um den koreanischen 
Unternehmen die Regeln des Kartells unmissverständlich deutlich zu machen (siehe 
Erwägungsgründe (224) und (227)).  

(531) In den A/R-Treffen wurde sowohl über Unterwasserkabel als auch über Erdkabel 
gesprochen. Manchmal diskutierten die Parteien in mehreren Treffen im Laufe eines 
Tages oder an aufeinanderfolgenden Tagen nacheinander über Unterwasserkabel- 
und Erdkabel-Projekte. Bei anderen Treffen wurde gleichzeitig über 
Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte gesprochen. Bei Unterwasserkabel- und  
Erdkabel-Projekten waren jeweils dieselben Unternehmensvertreter an den Treffen 
beteiligt (siehe Abschnitt 3).918 Nur Pirelli/Prysmian schickten je nach Gegenstand 
der Treffen unterschiedliche Vertreter (siehe Anhang I sowie beispielsweise 
Erwägungsgründe (142), (157)-(162), (173)-(175), (186)-(187) und (205)-(207)). Die 
Vertreter von Nexans und Pirelli/Prysmian, die den A/R Treffen beiwohnten, waren 
auch in den Treffen der europäischen Kartellkonfiguration zugegen.  

(532) Um die Gefahr einer Aufdeckung zu minimieren, war die Kerngruppe bestrebt, die 
Anzahl der an den eigentlichen Verhandlungen beteiligten Parteien möglichst gering 
zu halten. Die kleineren assoziierten Kartellmitglieder wurden dann jeweils von den 
Koordinatoren der beiden Seiten (A und R) unterrichtet. Daher war allen Parteien 
bekannt, dass die Aufgabe der Koordinatoren darin bestand, die kleineren Hersteller 
zu informieren, die nicht zu den A/R-Treffen eingeladen wurden (siehe insbesondere 
Erwägungsgründe (141) und (143)). Alle Teilnehmer wussten, dass der 
R-Koordinator, [Unternehmensvertreter A1] (Nexans), auch im Namen der mit der 

                                                 
918 Entsprechend dem Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2012, Almamet/Kommission, T-410/09, Slg. 

2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 169, ist die bloße Tatsache, dass 
mehrere Treffen stattfanden, noch nicht hinreichend, um das Bestehen einer einheitlichen und 
fortgesetzten Zuwiderhandlung auszuschließen. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die 
Treffen im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln unmittelbar im Anschluss an die Treffen in 
Verbindung mit Erdkabeln erfolgten.  
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R-Gruppe assoziierten Unternehmen, ABB, Sagem/Safran/Silec, Brugg und nkt, 
verhandelte (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (195), (210), (229), (239) und 
(271)). Der R-Koordinator sollte zudem die bei den Treffen verhinderten 
R-Unternehmen über die neuesten Entwicklungen informieren (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (249), (275) and (295)). Wenn eines der japanischen Unternehmen 
an einem A/R-Treffen nicht teilnehmen konnte, unterrichtete der japanische 
Koordinator dieses Unternehmen über den Verlauf des Treffens (siehe insbesondere 
Erwägungsgrund (429)). Der japanische Koordinator verhandelte auch im Namen der 
mit der A-Gruppe assoziierten Unternehmen  -Mitsubishi, Showa, Taihan und LS 
Cable (siehe insbesondere Erwägungsgründe (179), (229), (240), (243), (263), 
(279)(e), (302)). 

(533) Die Koordinatoren gewährleisteten eine angemessene Überwachung und 
Durchsetzung der Kartellvereinbarungen über Unterwasser- und Erdkabel sowie die 
Einhaltung des Grundsatzes des Heimatgebiets und die Aufteilung von Projekten in 
den Ausfuhrgebieten. Die Parteien leiteten Benachrichtigungen über Anfragen von 
Kunden in anderen Heimatgebieten an den Koordinator weiter. Außerdem erhielt der 
Koordinator Benachrichtigungen über anstehende Projekte in den Ausfuhrgebieten, 
für die Berichtspflichten bestanden. Der Koordinator war ferner für die Anweisungen 
an die Parteien zuständig, die den Parteien ermöglichten, Marktpreise oberhalb des 
unter normalen Wettbewerbsbedingungen zu erwartenden Preisniveaus 
durchzusetzen (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (231), (266) und (279)). Über 
den Koordinator tauschten die Parteien Positionsblätter für Unterwasserkabel- und 
für Erdkabel-Projekte untereinander aus (siehe Erwägungsgrund (99)). Außerdem 
schritten die Koordinatoren ein, wenn eines der übrigen Unternehmen vereinbarte 
Aufteilungen nicht respektiert hatte (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (339), 
(349), (358) und (376)).  

(534) Die europäische Kartellkonfiguration (wie auch die Aufteilung zwischen den 
asiatischen Unternehmen) war der allgemeinen nahezu weltweiten Absprache 
untergeordnet und diente zu ihrer Umsetzung. In diesen europäische R-Treffen 
berichtete der europäische Koordinator über die Inhalte der in den A/R-Treffen 
geführten Gespräche (siehe Erwägungsgründe (249), (275) und (306)). Dazu 
organisierten die Parteien kurz nach den A/R-Treffen häufig R-Treffen 
(Erwägungsgründe (188) und (216)). In den Treffen, an denen ausschließlich 
Unternehmen der R-Seite waren, bekundeten die Parteien ihr Interesse an Projekten 
in den Ausfuhrgebieten, die dann in den A/R-Treffen diskutiert wurden. 
Entsprechend wurden auch die Parteien der A/R-Treffen über die wichtigsten 
Diskussionen in der europäischen Kartellkonfiguration unterrichtet (siehe 
Erwägungsgründe (187), (188), (195), (229), (256), (287) und (349)). Die 
europäische Kartellkonfiguration und die Absprachen waren insoweit ein 
wesentlicher Bestandteil des Gesamtplans.  

(535) Gelegentlich ist den Verhaltensweisen der Parteien zu entnehmen, dass sie bei der 
Verfolgung des einheitlichen Ziels nicht zwischen Unterwasserkabel- und Erdkabel-
Projekten unterschieden. In Erwägungsgrund (277) wurde ein Treffen beschrieben, in 
dem JPS Interesse an einer Reihe von Projekten zum Ausdruck brachte, bei denen 
keine Unterscheidung zwischen Erdkabeln und Unterwasserkabeln vorgenommen 
wurde. Und aus dem Beispiel in Erwägungsgrund (399) geht hervor, dass es bei 
Ungleichgewichten unerheblich war, ob ein Ausgleich über die Zuteilung von 
Erdkabel- oder Unterwasserkabel-Projekten erfolgte.  
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ii. Das Kartellverhalten fand im selben Zeitraum statt  

(536) Sämtliche Verhaltensweisen im Rahmen des Kartells fanden im selben Zeitraum 
statt. [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung]. Das A/R-Treffen 
am 18. Februar 1999 bezog sich ausschließlich auf Unterwasserkabel. Einen Monat 
später folgte ein Treffen im Zusammenhang mit Erdkabeln (Erwägungsgrund (139)). 
[Informationen über de Zeitraum vor der Zuwiderhandlung] (d) das erste Treffen 
über Erdkabel so zügig nach dem Treffen vom 18 Februar 1999 stattfand, ist die 
Kommission der Auffassung, dass es immer die Absicht der Parteien war Erd- als 
auch Unterwasserkabel in ihrer Absprache abzudecken. Die Einrichtung der R-
Treffen der europäischen Kartellkonfiguration wurde erst relevant als sich weitere 
europäische Parteien dem Kartell angeschlossen hatten. Diese Treffen dienten 
teilweise als Diskussionsforum für Themen, die in den A/R-Treffen angesprochen 
worden waren (Erwägungsgrund (188)). Die Absprache über die Heimatgebiete 
operierte parallel zur Absprache über die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten und der europäischen Kartellkonfiguration. Dies wurde auch neuen 
Kartellmitgliedern so erklärt (siehe Erwägungsgründe (268) und (271)). Unabhängig 
von den besonderen Gegebenheiten des Kartells kamen alle Merkmale gleichzeitig 
zum Tragen.  

iii. Beteiligung derselben Gruppe bzw. derselben Parteien 

(537) Die Kerngruppe der beteiligten Unternehmen (Nexans, Pirelli/Prysmian, Furukawa, 
Fujikura und VISCAS, Sumitomo, Hitachi und JPS) war bei Unterwasserkabel- und 
Erdkabel-Projekten identisch, und diese Kerngruppe befolgte den Grundsatz des 
Heimatgebiets und die Absprache über die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten gleichermaßen Während die japanischen und koreanischen 
Unternehmen aus offensichtlichen Gründen nicht in der europäischen 
Kartellkonfiguration involviert waren, waren Nexans und Pirelli/Prysmian in beiden 
Konfigurationen aktiv.  

(538) Die Kerngruppe der Parteien drängte darauf, weitere Teilnehmer wie Showa, 
Mitsubishi und EXSYM, Sagem/Safran/Silec, ABB, nkt und Brugg in das Kartell 
einzubeziehen (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (137), (143), (157), (165), 
(166), (173), (178), (186) und (206)).  

(539) Da die gemeinsamen Elemente gegenüber den Unterschieden bei den 
Kartellabsprachen überwiegen, wäre es praxisfern, für die Untersuchung getrennte 
Zuwiderhandlungen anzunehmen.  

b. Alle Parteien haben vorsätzlich auf ihre jeweils eigene Weise zur Verfolgung 
dieses einheitlichen Ziels beigetragen  

(540) Um die Teilnahme eines Unternehmens am Kartell zu beweisen, ist für die 
Kommission der Nachweis rechtlich hinreichend, dass ein Unternehmen an Treffen, 
in denen wettbewerbswidrige Vereinbarungen getroffen wurden, teilgenommen hat, 
ohne diesen Treffen ausdrücklich zu widersprechen. Um die Beteiligung eines 
Unternehmens an einer einheitlichen Vereinbarung darzutun, die eine Gesamtheit 
von zu unterschiedlichen Zeiten begangenen Zuwiderhandlungen umfasst, muss die 
Kommission beweisen, dass das Unternehmen durch sein eigenes Verhalten zur 
Erreichung der von allen Beteiligten verfolgten gemeinsamen Ziele beitragen wollte, 
dass es das von anderen Unternehmen in Verfolgung dieser Ziele beabsichtigte oder 
an den Tag gelegte tatsächliche Verhalten kannte oder vernünftigerweise 
vorhersehen konnte und dass es bereit war, die daraus erwachsende Gefahr auf sich 
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zu nehmen. Diesbezüglich trägt das Verhalten einer Partei, die eine unrechtmäßige 
Initiative stillschweigend billigt, ohne sich öffentlich davon zu distanzieren oder 
diese Initiative den zuständigen Behörden zu melden, dazu bei, die Fortdauer der 
Zuwiderhandlung zu unterstützen und die Aufdeckung der Zuwiderhandlung zu 
erschweren. Das Unternehmen ist insoweit passiv an der Zuwiderhandlung beteiligt, 
und entsprechend ist das Unternehmen im Rahmen einer einzigen Vereinbarung 
haftbar zu machen.919  

(541) Der Begriff der öffentlichen Distanzierung als Maßnahme, die zu einer Entlastung 
von Verantwortlichkeiten führen könnte, ist überdies eng auszulegen. Um sich 
wirksam von wettbewerbswidrigen Diskussionen zu distanzieren, muss das 
betreffende Unternehmen gegenüber seinen Wettbewerbern zum Ausdruck bringen, 
dass es in keiner Weise als Kartellmitglied berücksichtigt werden und nicht an 
wettbewerbswidrigen Treffen teilnehmen möchte. Das Schweigen eines 
Unternehmens in einem Treffen, in dem illegale wettbewerbswidrige Gespräche 
geführt werden, kann nicht als Bekundung entschiedener und eindeutiger Ablehnung 
betrachtet werden. Eine Partei, die eine rechtswidrige Initiative schweigend duldet, 
ohne sich öffentlich vom Inhalt dieser Absprache zu distanzieren oder ohne die 
Verwaltungsbehörden über die Absprache zu informieren, unterstützt die Fortsetzung 
der Zuwiderhandlung und erschwert ihre Aufdeckung.920  

(542) Wie in den Erwägungsgründen (515) und (517) erwähnt, ergibt sich in Bezug auf die 
Bestimmung der persönlichen Verantwortung eines Unternehmens, das sich nicht so 
umfassend und intensiv wie andere Unternehmen an dem Kartell beteiligt hat, aus 
der Rechtsprechung, dass sich zwar die Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 AEUV 
notwendigerweise aus einem Zusammenwirken mehrerer Unternehmen ergeben, die 
alle Mittäter der Zuwiderhandlung sind, dass deren Beteiligung aber insbesondere in 
Abhängigkeit von den Merkmalen des betroffenen Marktes und der Stellung des 
einzelnen Unternehmens auf diesem Markt, den verfolgten Zielen und der gewählten 
oder vorgesehenen Art und Weise der Durchführung verschiedene Formen aufweisen 
kann; die Verantwortung des einzelnen Unternehmens für die gesamte 
Zuwiderhandlung einschließlich des Verhaltens, das zwar tatsächlich von anderen 
beteiligten Unternehmen an den Tag gelegt worden ist, aber dieselbe 
wettbewerbswidrige Zielsetzung oder Wirkung hat, kann dabei nicht allein deshalb 
ausgeschlossen sein, weil jedes Unternehmen sich auf eine ihm eigene Art und Weise 
an der Zuwiderhandlung beteiligt.921  

(543) An dieser Schlussfolgerung ändert auch die Tatsache nichts, dass in Abschnitt 3 
erläuterte Beweismittel interne Konflikte, Rivalitäten und das Unterlaufen der 
Vereinbarungen belegen (siehe insbesondere Erwägungsgründe (255), (256), (263), 

                                                 
919 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, AC Treuhand AG/Kommission, T-99/04, Slg. 2008, II-1501, 

Randnr. 130. Siehe auch Urteil des Gerichtshofs vom 25. Januar 2007, Sumitomo Metal Industries, Ltd. 
und Nippon Steel Corp./Kommission ('Nahtlose Stahlrohre'), verbundene Rechtssachen C-403/04 P und 
C-405/04 P, Slg. 2007, I-729, Randnrn. 47 und 48.  

920 Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2006, Westfalen Gassen Nederland NV/Kommission, T-303/02, 
Slg. 2006, I-4567, Randnrn. 103 und 124. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha und Denka 
Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnrn. 52-65. 

921 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, AC Treuhand AG/Kommission, T-99/04, Slg. 2008, II-1501, 
Randnr. 131. 
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(291), (315), (334), (339), (350), (354), (355), (358), (370), (377), (384), (397), 
(404), (427) und (437)). Wie in Erwägungsgrund (514) erläutert, hindert dies die 
Parteien nicht an der weiteren Verfolgung des gemeinsamen Ziels.  

(544) Dass nicht alle Parteien sowohl Unterwasser- als auch Stromkabel herstellen konnten 
und dass EXSYM an den Diskussionen über Unterwasserkabel-Projekte nicht 
beteiligt war, bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Unternehmen nicht für eine 
Zuwiderhandlung haftbar gemacht werden könnten, die sowohl Unterwasser- als 
auch Stromkabel zum Gegenstand hat.922 Die folgenden Erwägungsgründe 
analysieren einzeln die jeweilige Beteiligung, die Kenntnis und damit die 
Verantwortung im Lichte der besonderen Umstände des Kartells, wie in den 
Erwägungsgründen (526) und (545)-(619) dargestellt. 

Nexans, Pirelli/Prysmian, Furukawa, Fujikura und VISCAS, Sumitomo, Hitachi und 
JPS  

(545) Nexans, Pirelli/Prysmian, Sumitomo, Hitachi und JPS, Furukawa, Fujikura und 
VISCAS waren an fast allen Elementen des in Erwägungsgrund (493) beschriebenen 
Kartellverhaltens beteiligt. Sie (oder ihre Rechtsvorgänger) nahmen an den 
Verhandlungen teil, die zum Kartell führten und waren von Beginn an am Kartell 
beteiligt. Außerdem waren Vertreter dieser Kartellteilnehmer an den meisten 
Mitteilungen und Kartelltreffen beteiligt, obwohl es Koordinatoren auf jeder Seite 
gab. Durch ihre Präsenz in den A/R-Treffen, waren alle Teilnehmer der Kerngruppe 
in der Lage, die Parameter des Kartells zu bestimmen. Mit Ausnahme von JPS waren 
außerdem alle Teilnehmer an dem Kartell bis zum Ende beteiligt. Wegen ihrer 
zentralen Beteiligung an der Ausarbeitung und Umsetzung des Grundsatzes des 
Heimatgebiets und (für Nexans und Pirelli/Prysmian) ihrer Rolle in der europäischen 
Kartellkonfiguration, sind diese Parteien als Hauptbeteiligte anzusehen. 

(546) Nexans bestreitet die eigene Beteiligung an der Zuwiderhandlung nicht, erklärt aber, 
die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte zur Last gelegte Kollusion sei als Ad-
hoc-Verhalten zu bewerten, habe sich auf bestimmte Umsätze beschränkt und hätte 
nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb im EWR gehabt.923  

(547) Mitarbeiter von Nexans nahmen von November 2000 bis Januar 2009 an zahlreichen 
zwei- und mehrseitigen Treffen mit europäischen und asiatischen Wettbewerbern teil 
(siehe Abschnitt 3 und Anhang I); außerdem waren sie intensiv auch an den übrigen 
wettbewerbswidrigen Kontakten beteiligt (siehe beispielsweise Erwägungsgründe 
(177), (191), (218), (231), (232), (234) und (279)). Nexans spielte im Kartell auch 
insoweit eine Schlüsselrolle, als [Unternehmensvertreter A1] als Mitarbeiter von 
Nexans im Kartell die Funktion des europäischen Koordinators innehatte (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (231), (234), (236), (279) und (372)). 

(548) Die verfügbaren Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und 
sonstigen Kontakte zwischen Nexans und den übrigen Parteien Erd- und 
Unterwasserkabel gleichermaßen betrafen (siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im 
Rahmen dieser Kontakte war Nexans aktiv an der Aufteilung von Erd- und 
Unterwasserkabel-Projekten in der europäischen Kartellkonfiguration beteiligt, diese 

                                                 
922 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, AC Treuhand AG/Kommission, T-99/04, Slg. 2008, II-1501 und 

Urteil des Gerichts vom 8. September 2010, Deltafina/Kommission, T-29/05, Slg. 2010, II-4077, 
Randnr. 48.  

923 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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geschah durch die Teilnahme an den R-Treffen und durch andere Kontakte und 
Treffen (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (180), (252), (274), (280) und (333)-
(335)). Nexans wurde auch in die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten 
sowohl im Zusammenhang mit Erdkabeln als auch in Verbindung mit 
Unterwasserkabeln einbezogen (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (178), (244), 
(245) und (362)). Aus den in Abschnitt 3 genannten Beweismitteln geht hervor, dass 
Nexans den Grundsatz des Heimatgebiets aktiv anwendete (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (214), (228), (231) und (258)).  

(549) Prysmian bestreitet seine Beteiligung an der Zuwiderhandlung nicht, bestreitet aber 
die Dauer der Beteiligung.924  

(550) Im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis Januar 2009 nahmen Mitarbeiter von 
Pirelli/Prysmian an zahlreichen zwei- und mehrseitigen Treffen mit europäischen 
und asiatischen Herstellern teil (siehe Abschnitt 3 und Anhang I); auch an den 
übrigen wettbewerbswidrigen Kontakten waren sie intensiv beteiligt (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (137), (177), (191), (220), (232), (234) und (279)).  

(551) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und sonstigen 
Kontakte zwischen Pirelli/Prysmian und den übrigen Parteien Erd- und 
Unterwasserkabel gleichermaßen betrafen (siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im 
Rahmen dieser Kontakte beteiligten sich Pirelli/Prysmian aktiv an der Aufteilung 
von Erd- und Unterwasserkabel-Projekten in der europäischen Kartellkonfiguration 
durch die Teilnahme an den R-Treffen und durch andere Kontakte und Treffen (siehe 
beispielsweise Erwägungsgründe (202), (274), (333), (363), (372), (435) und (436)). 
Prysmian war auch an der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten im 
Zusammenhang mit Erd- und Unterwasserkabeln (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (239), (358), (363) und (394)) beteiligt. Aus den in Abschnitt 3 
erläuterten Beweismitteln geht hervor, dass Prysmian den Grundsatz des 
Heimatgebiets aktiv anwendete (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (137), (231), 
(263), (340), (374) und (394)).  

(552) […].925 

(553) Mitarbeiter von Sumitomo, Hitachi und JPS nahmen vom 18. Februar 1999 bis zum 
10. April 2008 an zahlreichen zwei- und mehrseitigen Treffen mit europäischen und 
asiatischen Wettbewerbern teil (siehe Abschnitt 3 und Anhang I) und waren auch an 
den sonstigen wettbewerbswidrigen Kontakten intensiv beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (198), (229), (231), (283), (284), (291) und (293)). 

(554) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und sonstigen 
Kontakte zwischen Sumitomo, Hitachi und JPS und den übrigen Parteien Erd- und 
Unterwasserkabel gleichermaßen betrafen (siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im 
Rahmen dieser Kontakte wendeten Sumitomo, Hitachi und JPS nicht nur aktiv den 
Grundsatz des europäischen Heimatgebiets an (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe 
(137), (185), (198), (214), (221), (228), (231), (232) und (279)), sondern waren auch 
an der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten in Verbindung mit Erd- und 
Unterwasserkabeln beteiligt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (144), (161), 
(208), (224), (349), (362) und (423)). 

                                                 
924 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
925 ID […],.[…] 
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(555) Furukawa und Fujikura bestreiten jeweils ihre Beteiligung an der Zuwiderhandlung 
in Bezug auf den Grundsatz des Heimatgebiets.926 […].927  

(556) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung]. Beide Unternehmen 
waren am Treffen am 18. Februar 1999 beteiligt; dieses Treffen wird als Beginn des 
Kartellzeitraums betrachtet (siehe Erwägungsgrund (137)). Später nahmen Furukawa 
und Fujikura im Zeitraum vom 24. März 1999 bis zum 1. Oktober 2001 an sieben 
bzw. neun wettbewerbswidrigen Treffen teil (siehe Abschnitt 3 und Anhang I).  

(557) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und sonstigen 
Kontakte zwischen Furukawa und Fujikura und den übrigen Parteien sowohl Erd- als 
auch Unterwasserkabel betrafen (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (137), (139), 
(140), (141) und (143)). Im Rahmen dieser Kontakte waren Furukawa und Fujikura 
an den Gesprächen über die Anwendung des Grundsatzes des europäischen 
Heimatgebiets beteiligt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (137) und (147)); 
außerdem nahmen sie an der Aufteilung von Erd- und Unterwasserkabel-Projekten in 
den Ausfuhrgebieten teil (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (141), (143), (146) 
und (159)). Furukawa bestätigt zwar, die Vorlage eines Angebots für ein Projekt im 
europäischen Heimatgebiet abgelehnt zu haben, erklärt jedoch, dies sei aus 
technischen Gründen beschlossen worden und habe nicht mit der Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets in Zusammenhang gestanden.928 Furukawa kann 
allerdings keine Beweisunterlagen vorlegen, die die Richtigkeit dieser Darstellung 
unterstützen würden.  

(558) Die in Erwägungsgrund (503) genannten Beweismittel sowie das Fehlen jeglicher 
Anzeichen dafür, dass Furukawa und Fujikura sich von den Gesprächen in den A/R-
Treffen distanziert hätten, an denen sie teilgenommen haben, in Verbindung mit der 
Tatsache, dass sie ihre Beteiligung an den A/R-Treffen fortsetzten, kombiniert mit 
der aktiven Beteiligung an der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten 
bestätigen, dass die Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt waren.  

(559) In seiner Erwiderung […] VISCAS […], bestritt jedoch die Dauer der Beteiligung 
und die Wirkungen auf den Wettbewerb im EWR.929  

(560) Mitarbeiter von VISCAS nahmen zwischen Oktober 2001 und Januar 2009 an 
zahlreichen zwei- und mehrseitigen Treffen mit europäischen und asiatischen 
Wettbewerbern teil (siehe Abschnitt 3 und Anhang I) und waren auch an den übrigen 
wettbewerbswidrigen Kontakten intensiv beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (191), (231), (279) und (321)).  

(561) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und sonstigen 
Kontakte zwischen VISCAS und den übrigen Parteien Erd- und Unterwasserkabel 
gleichermaßen betrafen (siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im Rahmen dieser 
Kontakte befolgte VISCAS nicht nur den Grundsatz des europäischen Heimatgebiets 
(siehe beispielsweise Erwägungsgründe (191), (214), (228), (231), (232), (245), 
(279), (294), (321) und (437)), sondern war auch an der Aufteilung von Erd- und 

                                                 
926 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
927 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
928 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
929 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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Unterwasserkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (239), (245), (375) und (394)).  

ABB, EXSYM, Sagem/Safran/Silec und Brugg 

(562) EXSYM, ABB, Sagem/Safran/Silec und Brugg waren an mehreren der in 
Erwägungsgrund (493) beschriebenen Verhaltensweisen im Rahmen des Kartells 
beteiligt. Keines dieser Unternehmen war von Anfang an an dem Kartell beteiligt 
und es gibt Belege dafür, dass alle Unternehmen auf Veranlassung der 
Hauptbeteiligten dem Kartell beitraten (siehe Erwägungsgrund (538)). Alle vier 
Unternehmen waren zu einem Grad am Kartell beteiligt, der sie von den 
Hauptbeteiligten unterscheidet, jedoch nicht ausreicht, um sie als Randbeteiligte 
einzustufen. Im Folgenden werden für jedes Unternehmen die Einzelheiten seiner 
Teilnahme an der einzigen und fortdauernden Zuwiderhandlung dargestellt. 

(563) Als Unternehmen, das einen Antrag auf Geldbußenerlass gestellt hat, bestätigt ABB, 
dass sich die Erläuterungen in der Mitteilung der Beschwerdepunkte mit den von 
ABB vorgelegten Informationen decken.930 Die Beweismittel zeigen, dass die 
wettbewerbswidrigen Treffen und anderen Kontakte zwischen ABB und den anderen 
betroffenen Parteien sowohl Erd- als auch Unterwasser-Stromkabel betrafen (siehe 
Abschnitt 3 und Anhang I). Im Zuge dieser Kontakte beteiligte ABB sich aktiv an 
der Zuweisung von sowohl Erd- als auch Unterwasser-Stromkabel-Projekten in der 
europäischen Konfiguration des Kartells durch Zusammenkünfte und Kontakte 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (202) und (280)). ABB war auch an der 
Zuweisung von Erd- und Unterwasser-Stromkabel-Projekten in den Exportgebieten 
beteiligt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (304) und (363)). Es ergibt sich aus 
dem im Abschnitt 3 angegebenen Beweismaterial, dass ABB den Grundsatz des 
Heimatgebietes aktiv anwandte (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (277) und 
(294)). Aufgrund der Abwesenheit bei den A/R-Treffen war ABB nicht in der Lage 
die Parameter des Kartells zu beinflussen. Der Grad der Beteiligung von ABB ist 
daher geringer als der der Hauptbeteiligten. Jedoch bedeutet die weitgehende 
Beteiligung in vielen Teilen des Kartells wie im Erwägungsgrund (493) dargestellt, 
sowie die Teilnahme an vielen Kontakten und Treffen, dass ABB nicht als 
Randbeteiligter eingestuft werden kann. 

(564) In seiner Erwiderung EXSYM […]. EXSYM bestreitet die Dauer der [Beteiligung] 
und die Wirkungen auf den Wettbewerb im EWR.931 EXSYM behauptet, an der 
Zuwiderhandlung in Verbindung mit Unterwasserkabeln nicht beteiligt gewesen zu 
sein, […] (siehe Erwägungsgrund (219)).932 […].933  

(565) EXSYM war an der Gründung des Kartells nicht beteiligt. Mitarbeiter von EXSYM 
nahmen im Zeitraum von Juni 2002 bis Januar 2009 jedoch an zahlreichen zwei- und 
mehrseitigen wettbewerbswidrigen Treffen mit europäischen und asiatischen 
Wettbewerbern teil (siehe Abschnitt 3 und Anhang I) und waren auch an den übrigen 
wettbewerbswidrigen Kontakten intensiv beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (239), (264) und (319)). Aufgrund der regelmäßigen Teilnahme an 
den A/R-Treffen war EXSYM in der Lage, die Parameter des Kartells zu 

                                                 
930 ID […],. 
931 ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
932 ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
933 ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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beeinflussen. Da die Beteiligung sich jedoch nur auf Unterwasserkabel erstreckte, 
war der Einfluss geringer, als der der Hauptbeteiligten. Nichtsdestotrotz folgt aus 
dem hohen Grad der Beteiligung in einer Fülle der Kartellaktivitäten, wie in 
Erwägungsgrund (493) dargestellt, die Teilnahme an den A/R-Treffen, sowie die 
(zeitweilige) Rolle als Koordinator, dass EXSYM nicht als Randbeteiligter 
eingeordnet werden kann. 

(566) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und anderen 
Kontakte zwischen EXSYM und anderen Teilnehmern sich hauptsächlich auf 
Erdkabel bezogen (siehe Abschnitt 3, und Anhang I). In diesem Zusammenhang hielt 
sich EXSYM nicht nur aktiv den Grundsatz des Heimatgebiets (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (224)-(225), (353) und (357)) sondern war auch an der Aufteilung 
von Erdkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (239), (244), (330), (423) und (431)).  

(567) Safran äußert sich im Namen von Sagem/Safran und […]. Allerdings bestreitet 
Safran die festgestellte Dauer [der Beteiligung].934  

(568) Sagem/Safran/Silec war nicht an der Entstehung des Kartells beteiligt und nahm auch 
nicht an den A/R-Treffen teil. Ihre Mitarbeiter nahmen vom 12. November 2001 bis 
zum 16. November 2006 an mindestens 20 (meist) mehrseitigen 
wettbewerbswidrigen Treffen mit (mehrheitlich) europäischen Wettbewerbern teil; 
außerdem waren sie zu einem hohen Grad an den anderen wettbewerbswidrigen 
Kontakten, beispielsweise Telephongesprächen und E-mails, beteiligt (siehe 
Abschnitt 3 und Anhang I). 

(569) Die Beweismittel zeigen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und sonstigen 
Kontakte zwischen Sagem/Safran/Silec und den übrigen Parteien überwiegend 
Erdkabel betrafen (siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im Rahmen dieser Kontakte war 
Sagem/Safran/Silec aktiv an der Aufteilung von Erdkabel-Projekten in der 
europäischen Kartellkonfiguration durch die Teilnahme an R-Treffen sowie durch 
andere Treffen und Kontakte beteiligt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (249), 
(280), (296), (298), (299), (322), (348), (371)-(372)). Sagem/Safran/Silec war auch 
in die Aufteilung von Erdkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten einbezogen (siehe 
zum Beispiel Erwägungsgründe (249), (296), (348) und (371)). Aus den in Abschnitt 
3 genannten Beweismitteln geht hervor, dass Sagem/Safran/Silec den Grundsatz des 
Heimatgebiets aktiv anwendeten (siehe zum Beispiel Erwägungsgrund (185)).  

(570) Da Sagem/Safran/Silec nicht an der Gründung des Kartells beteiligt war und nicht 
bei A/R-Treffen zugegen war, war der Grad der Beteiligung geringer als der der 
Hauptbeteiligten. Nichtsdestotrotz folgt aus dem hohen Grad der Beteiligung in einer 
Vielzahl der Kartellaktivitäten, wie in Erwägunggrund (493) dargestellt, und 
insbesondere die aktive Rolle in der Aufteilung von verschiedenen Projekten im 
europäischen Heimatgebiet, wie zum Beispiel in den Erwägungsgründen (108), 
(280), (298), (299), (306) und (347) dargestellt, dass Sagem/Safran/Silec nicht nur 
als Randbeteiligter eingeordnet werden kann.  

(571) Brugg bestreitet die eigene Beteiligung an vielen Elementen der Zuwiderhandlung 
(siehe Erwägungsgrund (493)).935 Brugg bestreitet jedoch nicht an den R-Treffen 
teilgenommen zu haben.936  

                                                 
934 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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(572) Brugg war nicht an der Gründung des Kartells beteiligt und hat an keinem A/R-
Treffen teilgenommen. Bruggs Mitarbeiter nahmen zwischen Dezember 2001 und 
November 2006 an mindestens 17 (meist) mehrseitigen wettbewerbswidrigen 
Treffen mit europäischen Wettbewerbern teil und waren hochgradig an anderen 
wettbewerbswidrigen Kontakten beteiligt (siehe Abschnitt 3 und Anhang I).  

(573) Die Beweise belegen, dass die wettbewerbswidrigen Treffen und anderen Kontakte 
zwischen Brugg und den anderen Teilnehmern hauptsächlich Erdkabel betrafen 
(siehe Abschnitt 3 und Anhang I). Im Zusammenhang mit diesen Kontakten nahm 
Brugg aktiv an der Aufteilung von Erdkabel-Projekten in der europäischen 
Kartellkonfiguration durch die Teilnahme an R-Treffen und an anderen Treffen und 
Kontakten teil (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (234), (298), (315)-(316), und 
(322). Schließlich war Brugg in die Aufteilung von Erdkabel-Projekten in den 
Ausfuhrgebieten einbezogen (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (161), (285) und 
(349)). Aus den in Abschnitt 3 genannten Beweisen ergibt sich, dass Brugg an der 
Kommunikation hinsichtlich des Grundsatzes des Heimatgebiets beteiligt war (siehe 
zum Beispiel Erwägungsgrund (329)).  

(574) Der Umstand, dass Brugg sich möglicherweise nicht an die Ergebnisse der Treffen 
gehalten hat, bei denen das Unternehmen anwesend war, entbindet Brugg allerdings 
nicht von seiner uneingeschränkten Verantwortung für seine Beteiligung am Kartell 
(siehe Erwägungsgrund (485)). Angesichts des vorliegenden Beweismaterials ist die 
Darstellung von Brugg ebenfalls nicht glaubhaft, denn Brugg erklärte gegenüber 
anderen Kartellmitgliedern, „wir haben das Niveau nicht kaputt gemacht“ [„didn't 
spoil the level“] (Erwägungsgrund (370)). Außerdem hat Brugg die Aufteilung von 
Projekten in den Treffen bestätigt (Erwägungsgrund (316)) sowie Anweisungen 
erteilt (Erwägungsgrund (372)). Insoweit ist festzustellen, dass Brugg die 
wesentlichen Regeln des Kartells umgesetzt hat. Aus den in Erwägungsgrund (573) 
und in Abschnitt 3 und in Anhang I genannten Beweismitteln ergibt sich zudem, dass 
Brugg regelmäßig „interest“ an Projekten bekundet, andere R-Mitglieder zu 
Stellungnahmen aufgefordert oder um Gewährung der "Präferenzposition" [„the 
forefront“] gebeten hat. Dieses Verhalten steht im Widerspruch zu der Behauptung, 
dass Brugg eine passive Rolle gespielt habe. Zudem verringert Bruggs behauptete 
geringe Kapazität nicht die Möglichkeit einer Beteiligung des Unternehmens an 
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen mit größeren Wettbewerbern aus.937 In seinem 
Urteil in der Rechtssache Enichem Anic hat das Gericht festgestellt, entscheidend sei 
nicht, „ob der individuelle Tatbeitrag der Klägerin geeignet war, den Wettbewerb zu 
beschränken, sondern ob die Zuwiderhandlung, an der sie zusammen mit anderen 
beteiligt war, den Wettbewerb beschränken konnte.“938  

(575) Brugg hat keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass es die Verhaltensweisen in den 
Treffen und Kontakten, an denen es teilnahm, entschieden und unzweideutig 
missbilligt hätte. Daher steht außer Zweifel, dass Brugg an der einheitlichen und 
fortgesetzten Zuwiderhandlung direkt beteiligt war. Da Brugg nicht an der Gründung 

                                                                                                                                                         
935 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
936 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
937 Urteil vom 6. Dezember 2012, Kommission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, noch nicht in der 

amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 64.  
938 Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Enichem Anic/Kommission, T-6/89, Slg. 1991, II-1623, 

Randnr. 216. 
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des Kartells beteiligt war und nicht an A/R-Treffen teilnahm, war der Grad der 
Beteiligung geringer als der der Hauptbeteiligten. Nichtsdestotrotz folgt aus dem 
hohen Grad der Beteiligung in einer Vielzahl der Kartellaktivitäten, wie in 
Erwägunggrund (493) dargestellt, und insbesondere die aktive Rolle in der 
Aufteilung von mehreren Projekten im europäischen Heimatgebiet, wie zum Beispiel 
in den Erwägungsgründen (234), (298) und (315) dargestellt, dass Brugg nicht nur 
als Randbeteiligter eingeordnet werden kann. 

Mitsubishi, Showa, LS Cable, Taihan und nkt 

(576) Die dritte Gruppe der Kartellmitglieder (Mitsubishi, Showa, LS Cable, Taihan und 
nkt) war in geringerem Umfang an dem in Erwägungsgrund (493) beschriebenen 
Kartellverhalten beteiligt. Keines dieser Unternehmen war von Anfang an 
Teilnehmer des Kartells und es gibt Beweise, die belegen, dass diese Unternehmen 
auf Betreiben der Hauptbeteiligten dem Kartell beitraten (siehe Erwägungsgrund 
(538)). Die vier Unternehmen waren nur zu einem Grad beteiligt, der sie von den 
Hauptbeteiligten und Nebenbeteiligten unterscheidet und der ausreicht, um sie als 
Randbeteiltigte zu klassifizieren. Im Folgenden werden für jedes einzelne 
Unternehmen die Einzelheiten der Beteiligung an der einheitlichen und fortgesetzten 
Zuwiderhandlung dargelegt.  

(577) Zwar bestreiten Mitsubishi und Showa jegliche unmittelbare Beteiligung, aber das 
Beweismaterial belegt insgesamt die Kartellbeteiligung auch dieser Unternehmen.  

(578) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung]..939 [Informationen 
über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung]. Showa und Mitsubishi waren am 
Treffen am 18. Februar 1999, dem Startdatum des Kartells, zwar nicht beteiligt. 
Nicht-Empfänger] und Pirelli haben sich aber dafür ausgesprochen, auch Showa und 
Mitsubishi in die Absprache einzubeziehen (Erwägungsgrund (137)). In der Praxis 
waren Mitsubishi und Showa an Ad-hoc-Absprachen über die Ausfuhrgebiete 
spätestens seit Februar 2001 beteiligt (siehe Erwägungsgründe (159) (Mitsubishi), 
(160) und (167) (Showa), (178) Mitsubishi und Showa).940  

(579) Hinsichtlich der spezifischen Merkmale der Absprachen [Informationen über den 
Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ].) ist festzustellen, dass die Kontakte mit 
Mitsubishi und Showa über den Koordinator oder den Kontakt auf der japanischen 
Seite erfolgten. Dass nur in einschränktem Maße Beweismittel für direkte Kontakte 
zwischen Mitsubishi und Showa und den anderen Kartellmitgliedern verfügbar sind, 
ist daher nicht überraschend, da alle Parteien wussten, dass eine entsprechende 
Regelung bestand (siehe beispielsweise Erwägungsgrund (141)). In einer E-Mail aus 
dem relevanten Zeitraum (vom Juli 2001) berichtete der damalige japanische 
Ansprechpartner, dass die japanischen („A4“) Unternehmen sich mit Mitsubishi und 
Showa in Verbindung gesetzt und ihnen eine reguläre Mitgliedschaft im Kartell 
angetragen hätten.941 Mitsubishi und Showa sollten bis Mitte oder Ende August 2001 
zum entsprechenden Vorschlag Stellung nehmen (Erwägungsgrund (179)). Es 
besteht kein Grund, an der Glaubhaftigkeit dieser Erklärung zu zweifeln. Und 
bezüglich der koreanischen Unternehmen heißt es in dieser E-Mail: „LG/TH (…) 
haben einem Treffen unter Beteiligung von R, A und K zugestimmt.“ [„LG/TH (…) 

                                                 
939 […] 
940 […] 
941 […] 
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agreed to have meeting amongst R, A and K.“] Dieses A/R/K-Treffen fand wenig 
später tatsächlich statt (siehe Erwägungsgrund (184)).  

(580) In den Aufzeichnungen zum A/R-Treffen am 5. September 2001 ist vermerkt, dass 
Mitsubishi und Showa tatsächlich ihre Absicht bestätigt hatten, sich dem Kartell 
anzuschließen, dabei aber „an[zu]erkennen, dass sie den großen 4 nicht 
gleichgestellt wären“ [„taking in mind they are not equal to majour 4“] 
(Erwägungsgrund (181)). Die Aufzeichnungen sind detailliert, und es besteht auch 
hier kein Grund, an ihrer Glaubhaftigkeit zu zweifeln.  

(581) Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Mitsubishi und Showa an einigen der 
Kartellabsprachen spätestens seit Anfang 2001 (siehe Erwägungsgründe (157)-(158), 
(159) (Mitsubishi), (160) (Showa), (165)) beteiligt waren. Mitsubishi und Showa 
haben an den Treffen nicht teilgenommen. Da sie jedoch in diese Ad-hoc-
Absprachen einbezogen waren, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass 
sie spätestens seit September 2001 jegliche Unsicherheiten hinsichtlich des von 
ihnen erwarteten Marktverhaltens ausgeräumt oder zumindest erheblich verringert 
haben.942  

(582) Für diese Einschätzung spricht auch, dass das künftige Gemeinschaftsunternehmen 
von Mitsubishi und Showa bereits zum nächsten Treffen (im November 2001) 
ausdrücklich eingeladen wurde (Erwägungsgrund (186)). Wenn in den 
Aufzeichnungen zu diesem Treffen im November 2001 auf Showa Bezug genommen 
wird, wird das Unternehmen immer als „mit der A-Seite assoziiertes Unternehmen“ 
[„A associate“] bezeichnet (siehe Erwägungsgrund (186)). Auch 2002 wurden 
Showa und Mitsubishi in die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten 
einbezogen (Erwägungsgründe (186) und (210)). Beide Unternehmen wurden zudem 
auf Positionsblättern aus dem Jahr 2002 als „mit der A-Seite assoziierte 
Unternehmen“ [„A associates“] geführt (Erwägungsgrund (211)). Die 
Aufzeichnungen zu dem Treffen im Januar 2002 enthalten keine Hinweise mehr auf 
eine Beteiligung von Mitsubishi und Showa. Dies ist besonders relevant da die 
Beteiligung von LS Cable, Taihan, Brugg, Sagem, ABB und NKT ausdrücklich 
besprochen wurde. Wenn Zweifel hinsichtlich der Mitgliedschaft von Mitsubishi und 
Showa bestanden hätten, würden die Aufzeichnungen wahrscheinlich entsprechende 
Hinweise enthalten (Erwägungsgründe (205) - (206)). Unmittelbar nach 
Ankündigung der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens EXSYM wurde auch 
dieses Unternehmen zur Teilnahme an den A/R-Treffen eingeladen 
(Erwägungsgrund (212)). Auch diesbezüglich ist festzustellen: Bei Zweifeln 
hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Mitsubishi und Showa wäre dem 
Gemeinschaftsunternehmen nach seiner Gründung sicher nicht gestattet worden, sich 
dem Kartell anzuschließen.  

(583) In jeder Hinsicht ist daher festzustellen, dass Showa und Mitsubishi seit September 
2001 Teilnehmer der Kartellabsprachen waren. Diese Schlussfolgerung stützt sich 
nicht nur auf die Aufzeichnungen zum Treffen im September 2001, sondern beruht 
auf sämtlichen Beweismitteln im Zusammenhang mit der Beteiligung von Showa 
und Mitsubishi und auf den spezifischen Merkmalen des in diesem Beschluss 
beschriebenen Kartells. Zu diesen Beweismitteln zählen insbesondere das Vorgehen 
von Mitsubishi und Showa vor September 2001 und die Ereignisse nach September 

                                                 
942 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, BPB/Kommission, T-53/03, Slg. 2008, II-1333, Randnr. 182.  
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2001. Da Mitsubishi und Showa nicht bei der Gründung des Kartells sowie bei den 
A/R-Treffen zugegen waren, ist der Grad ihrer Beteiligung geringer als der der 
Haupt- und Nebenbeteiligten einzustufen. Mitsubishi und Showa sind demnach, da 
sie, wie in Erwägungsgrund (493) dargestellt, nur zu einem sehr beschränkten Grad 
an Kartellaktivitäten beteiligt waren und in Anbetracht der Kürze ihrer direkten 
Beteiligung, als Randbeteiligte einzustufen. 

(584) Taihan und LS Cable nahmen an den A/R/K-Treffen am 15. November 2002 
(Erwägungsgründe (227)-(229)), am 4. März 2003 (Erwägungsgrund (244)) und am 
17. Oktober 2003 (Erwägungsgründe (268)-(273)) teil. Außerdem nahm LS Cable an 
weiteren wettbewerbswidrigen Treffen am 17. Dezember 2004 
(Erwägungsgrund (320)), am 8. März 2005 (Erwägungsgrund (343)) und am 18. Mai 
2005 (Erwägungsgrund (349)) teil. Taihan und LS Cable kamen ferner am 29. Januar 
2002 mit Nexans zusammen (Erwägungsgrund (204)). In diesen Treffen wurde über 
die Anwendung des Grundsatzes des Heimatgebiets gesprochen; außerdem wurden 
in den Treffen Projekte in den Ausfuhrgebieten aufgeteilt.  

(585) Während der Kartellabsprachen protestierten LS Cable und Taihan mehrfach gegen 
Verletzungen ihres Heimatgebiets (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (240), 
(263)  (302)). Außerdem waren LS Cable und Taihan an der Aufteilung von 
Erdkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten beteiligt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (157), (159), (167) und (244)). LS Cable beteiligte sich 
ausdrücklich an der Anwendung des Grundsatzes des Heimatgebiets, indem LS 
Cable eine Benachrichtigung über eine Anfrage an den R-Koordinator schickte 
(Erwägungsgrund (279)) und indem LS Cable Anweisungen bezüglich eines Projekts 
in Spanien entgegennahm (Erwägungsgründe (331) und (351)). Einmal kooperierte 
Taihan hinsichtlich eines Projekts im EWR (Erwägungsgrund (243)). LS Cable und 
Taihan vermittelten den anderen Teilnehmern durch ihre Beteiligung an diesen 
Treffen und sonstigen Kontakten zweifellos zumindest den Eindruck, dass sie sich an 
der Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinbarungen beteiligen würden. Es liegen 
keine Beweismittel dafür vor, dass Taihan und LS Cable ihren Wettbewerbern erklärt 
hätten, dass sie an diesen Treffen mit einer anderen Zielsetzung teilnähmen als ihre 
Wettbewerber. Vielmehr belegen Aufzeichnungen aus dem relevanten Zeitraum, 
dass Taihan und LS Cable durchaus zur Zusammenarbeit bereit waren oder 
zumindest diesen Eindruck vermittelten. Diese Bereitschaft kann auch der Tatsache 
entnommen werden, dass beide Unternehmen an mehreren Treffen teilnahmen sowie 
mehrere Kontakte zu den anderen Kartellbeteiligten hatten, nachdem sie über die 
wesentlichen Regelungen des Kartells unterrichtet worden waren.  

(586) Ebenfalls außer Zweifel steht, dass insbesondere LS Cable sich tatsächlich bemühte, 
unter Missachtung des Grundsatzes des Heimatgebiets bei Projekten im EWR zu 
konkurrieren (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (263) und 278)). Außerdem 
besteht kein Zweifel daran, dass die japanischen Unternehmen LS Cable und Taihan 
lange Zeit als „Externe“ und als schwer zu kontrollierende Unternehmen betrachteten 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (243) und (357)).  

(587) Taihan […]. Taihan bestreitet jedoch die Dauer der Beteiligung und die 
Auswirkungen auf den Wettbewerb im EWR.943 Taihan erklärt, sich an den 
Absprachen beteiligt zu haben, um das eigene Heimatgebiet gegen fremde Anbieter 

                                                 
943 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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zu schützen. Außerdem habe Taihan sich zur Teilnahme genötigt gesehen, […].944 
[…].945  

(588) LS Cable räumt ebenfalls, in einem offenen Dialog mit R und A gestanden zu haben, 
weil auch LS Cable auf die betreffenden Unternehmen als Lieferanten von 
Zubehörteilen angewiesen gewesen sei.946  

(589) Jedoch ändert der Verweis auf eine Zwangssituation ändert nichts an der Tatsache 
und an der Schwere der von Taihan und LS Cable begangenen Zuwiderhandlung, da 
sie am Kartell teilnahmen. Wenn eine Zwangssituation bestanden hätte, hätten die 
Unternehmen die zuständigen Behörden auf den ausgeübten Druck und die 
Lieferverweigerung aufmerksam machen und eine Beschwerde an die Kommission 
übermitteln können, statt sich am Kartell zu beteiligen.947 Auch dass LS Cable sich 
vielleicht nicht immer an die Ergebnisse der wettbewerbswidrigen Treffen gehalten 
hat, bei denen das Unternehmen anwesend war, entbindet LS Cable nicht von seiner 
uneingeschränkten Verantwortung für seine Beteiligung am Kartell (siehe 
Erwägungsgrund (485)).  

(590) Wie in Erwägungsgrund (515) erläutert, sind Taihan und LS Cable, indem sie sich an 
Handlungen beteiligten, welche zur Verwirklichung der gemeinsamen Zielsetzung 
beigetragen haben, solange die Unternehmen dem gemeinsamen Plan folgten in 
gleichem Maße für die Handlungen der übrigen Teilnehmer zur Verwirklichung der 
Zuwiderhandlung verantwortlich.948 Da Taihan und LS Cable nicht bei der Gründung 
des Kartells zugegen waren und häufig den Grundsatz des europäischen 
Heimatgebiets nicht respektierten, sind sie als Randbeteiligte einzustufen. 

(591) nkt bestreitet generell die eigene Kartellbeteiligung […].949 nkt gibt auch zu bei R-
Treffen zugegen gewesen zu sein aber gibt an, dass bei diesen Treffen lediglich 
allgemeine Informationen ausgetauscht wurden.950  

(592) Zwischen dem 3. Juli 2002 und dem 17. Februar 2006 nahmen Mitarbeiter von nkt 
an mindestens 14 wettbewerbswidrigen Treffen mit anderen Unternehmen der 
R-Seite des Kartells teil.951 Eines dieser Treffen hat nkt sogar selbst organisiert 
(Erwägungsgrund (241)) und Mitarbeiter von nkt baten andere Teilnehmer um 
Treffen (Erwägungsgründe (368) und (381)). Obwohl einige Beweise vorliegen, die 
dafür sprechen, dass sich die Beteiligung von nkt am Kartell nicht gänzlich auf die 
Teilnahme an mehreren R-Treffen beschränkte (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (173), (179), (186), (212), (218), (234), (297), (368), (372) und 
(381), zeigen die Beweise insgesamt doch, dass sich die Teilnahme von nkt in der 
Aufteilung von Projekten hauptsächlich in den R-Treffen vollzog. Die Beweismittel 
zu diesen Treffen belegen eindeutig den wettbewerbswidrigen Charakter und 

                                                 
944 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
945 ID […]; Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
946 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
947 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha und Denka 

Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 62. 

948 Wie weitergehend erläutert in Erwägungsgrund (615) gibt es keine Beweise, dass LS Cable und Taihan 
sich des Unterwasserkabelteils des Kartells kannten.  

949 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
950 ID […] Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
951 ID […] Erwiderung von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
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Umfang dieser Treffen und Kontakte. Aufgrund dieser Kontakte wurden Projekte 
innerhalb und außerhalb des europäischen Heimatgebiets auch nkt zugeteilt (siehe 
beispielsweise Erwägungsgründe (315), (334), (346) und (370)). Die Beweismittel 
gegen nkt bestehen aus Dokumenten, die im Zeitraum der verschiedenen Kontakte 
zwischen Wettbewerbern entstanden sind (d. h. aus Dokumenten, die in tempore non 
suspecto erstellt wurden).  

(593) nkt erklärt zwar zunächst, die eigene Beteiligung an der Zuwiderhandlung habe sich 
auf die Benachrichtigung über Projekte und auf Diskussionen über Projekte 
beschränkt.952 Aus den in Erwägungsgrund (592) genannten Beweismitteln und aus 
eigenen Einlassungen von nkt geht jedoch hervor, dass die Parteien in den R-Treffen, 
an denen nkt sich beteiligte, ihr „interest“ an bestimmten Projekten bekundeten.953 
Wie in Erwägungsgrund (648) erläutert, beseitigte nkt die Unsicherheit hinsichtlich 
seines zu erwartenden Marktverhaltens bzw. verringerte diese Unsicherheit 
zumindest erheblich, indem es Interesse an bestimmten Projekten bekundete. In der 
Rechtsprechung werden Artikel 101 AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen auch 
auf dieses Verhalten angewendet.954  

(594) nkt hat keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass nkt die Verhaltensweisen in den 
Treffen und Kontakten, an denen nkt beteiligt war, entschieden und klar missbilligt 
hätte. Da nkt nicht bei der Gründung des Kartells sowie bei den A/R-Treffen 
zugegen war, ist sein Grad der Beteiligung geringer als der der Haupt- und 
Nebenbeteiligten. Nkt ist als Randbeteiligter zu qualifizieren, da nkt darüberhinaus, 
wie in Erwägungsgrund (493) dargestellt, nur zu einem geringen Teil an den 
Kartellaktivitäten beteiligt war und insbesondere keine Beweise für eine aktive Rolle 
in der Aufteilung von Projekten im europäischen Heimatgebiet über die Teilnahme 
an R-Treffen hinaus vorliegen..  

c. Den Parteien war das Verhalten bekannt, das die anderen Unternehmen zur 
Verfolgung dieses einheitlichen Ziels beabsichtigten oder tatsächlich an den 
Tag legten oder sie hätten das Verhalten zumindest vernünftigerweise 
vorhersehen können und waren bereit, die daraus erwachsende Gefahr auf 
sich zu nehmen  

(595) Mit zwei Ausnahmen war allen Kartellmitgliedern bekannt oder hätte bekannt sein 
müssen, dass das einheitliche Ziel ihrer Kontakte darin bestand, den Wettbewerb bei 
Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekten in bestimmten Gebieten einzuschränken, 
indem sich die Parteien über die Aufteilung von Märkten und Kunden verständigten 
und damit den normalen Wettbewerbsprozess verfälschten.955 Diese Kenntnis 
umfasst die spezifischen Umstände des Kartells wie in Erwägungsgrund (526) 
beschrieben. In den folgenden Erwägungsgründen wird die Kenntnis der einzelnen 
Parteien analysiert, insbesondere wenn sich die Kenntnis nicht aus den individuellen 

                                                 
952 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
953 ID […] Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
954 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Siemens AG/Kommission, T-110/07, Slg. 2011, II-477, 

Randnr. 131; Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, BPB plc/Kommission, T-53/03, Slg. 2008, II-1333, 
Randnr. 182.  

955 Wie in Erwägungsgrund (615) erläutert, liegen keine Beweismittel dafür vor, dass LS Cable und Taihan 
auch von den Kartellabsprachen über Unterwasserkabel Kenntnis gehabt haben könnten. Wie in 
Erwägungsgrund (614) erläutert, liegen keine Beweismittel dafür vor, dass Mitsubishi und Showa in der 
Zeit vor dem Gemeinschaftsunternehmen die europäische Kartellkonfiguration bewusst war. 
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Beiträgen zum einheitliche Ziel, wie in den Erwägungsgründen (545)-(594) 
dargestellt, ergibt. 

Nexans, Pirelli/Prysmian, Furukawa, Fujikura und VISCAS, Sumitomo, 
Hitachi und JPS 

(596) Den Unternehmen der Kerngruppe Nexans, Prysmian, JPS und VISCAS und ihre 
Rechtsvorgänger/Muttergesellschaften war das einheitliche Ziel deutlich bewusst. 
Sie richteten das Kartell nämlich gemeinsam ein und verständigten sich über die 
Funktionsweise des Kartells. Sie nahmen an regelmäßigen A/R-Treffen teil und 
waren in nahezu sämtliche Verhaltensweisen im Rahmen des Kartells einbezogen 
(siehe Erwägungsgrund (493)).  

(597) Nexans waren die wesentlichen Merkmale der Kartellabsprachen in vollem Umfang 
bewusst. Aufgrund der Beteiligung von Nexans an den Treffen und sonstigen 
Kontakten mit den europäischen und asiatischen Wettbewerbern des Unternehmens 
waren Nexans der Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Erd- und 
Unterwasserkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten bekannt (siehe Erwägungsgrund 
(548)(547)).  

(598) Außerdem war Nexans an der europäischen Kartellkonfiguration beteiligt (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (175), (326), (335), (363), (391) und (435)). 
Entsprechend ist festzustellen, dass Nexans auch dieser Teil der Kartellabsprache 
bekannt war. Zudem war Nexans aufgrund seiner Beteiligung an Treffen und 
sonstigen Kontakten, in denen unmittelbar über die A-Konfiguration gesprochen 
wurde, über die asiatische Konfiguration des Kartells unterrichtet (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (178), (214), (228), (258) und (259)). 

(599) Als Gründungsmitglied des Kartells war Pirelli/Prysmian zweifellos über die 
wesentlichen Merkmale der Kartellabsprachen unterrichtet. Pirelli/Prysmian war der 
Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Erd- und Unterwasserkabel-
Projekten in den Ausfuhrgebieten aufgrund der Beteiligung von Pirelli/Prysmian an 
den Treffen und sonstigen Kontakten mit den europäischen und asiatischen 
Wettbewerbern des Unternehmens bekannt (siehe Erwägungsgrund (551)). 

(600) Außerdem war Pirelli/Prysmian an der europäioschen Kartellkonfiguration beteiligt 
(siehe beispielsweise Erwägungsgründe (325), (326), (363), (391) und (414)). Dies 
zeigt, dass Pirelli/Prysmian auch dieser Teil der Kartellabsprache bekannt war. 
Zudem war Pirelli/Prysmian aufgrund seiner Beteiligung an Treffen und sonstigen 
Kontakten, in denen unmittelbar über die A-Konfiguration gesprochen wurde, über 
die asiatische Konfiguration des Kartells unterrichtet (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (224)-(229)). 

(601) Als Gründungsmitglieder des Kartells waren Sumitomo, Hitachi und (später) JPS 
zweifellos über die wesentlichen Merkmale der Kartellabsprachen unterrichtet. Der 
Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Erd- und Unterwasserkabel-
Projekten in den Ausfuhrgebieten waren ihnen aufgrund ihrer Beteiligung an den 
Treffen und sonstigen Kontakten mit den europäischen und asiatischen 
Wettbewerbern des Unternehmens bekannt (siehe Erwägungsgrund (554)). 

(602) Sumitomo, Hitachi und JPS waren auch über die europäische Kartellkonfiguration 
unterrichtet (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (186), (211)-(212), (218) und 
(287)).  

(603) Als Gründungsmitglieder des Kartells waren Furukawa, Fujikura und (später) 
VISCAS zweifellos über die wesentlichen Merkmale der Kartellabsprachen 
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unterrichtet. Der Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Erd- und 
Unterwasserkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten waren ihnen aufgrund ihrer 
Beteiligung an den Treffen und sonstigen Kontakten mit den europäischen und 
asiatischen Wettbewerbern des Unternehmens bekannt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (137), (557) und (561)).  

(604) Furukawa, Fujikura und VISCAS war die europäische Kartellkonfiguration auch 
bekannt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (186), (211), (212) und (287)). 

ABB, EXSYM, Sagem/Safran/Silec, Brugg  

(605) ABB, EXSYM, Sagem/Safran/Silec und Brugg war das einheitliche Ziel infolge 
ihrer Beteiligung an den Treffen und Kontakten mit den Mitgliedern der Kerngruppe 
ebenfalls bekannt.  

(606) ABB war mit den wesentlichen Elementen der Kartellabsprachen eindeutig vertraut. 
Infolge von ABBs Teilnahme an Treffen und anderen Kontakten mit seinen 
europäischen und asiatischen Wettbewerbern, hatte es Kenntnis vom Grundsatz des 
Heimatgebiets und der Aufteilung von Erd- und Unterwasserkabel-Projekten in den 
Ausfuhrgebieten (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (144), (163), (405), (415) 
und (416)). ABB nahm auch an der europäischen Kartellkonfiguration teil (siehe 
zum Beispiel Erwägungsgründe (202) und (280)), was seine Kenntnis von diesem 
Teil des Kartells belegt. Darüber hinaus nahm ABB an einem A/R-Treffen im Jahr 
2002 teil (siehe Erwägungsgrund (220)), was zeigt, dass es auch die A/R 
Konfiguration kannte.  

(607) EXSYM waren die wesentlichen Merkmale der Kartellabsprache bekannt. Aufgrund 
seiner Beteiligung an Treffen und an sonstigen Kontakten mit seinen europäischen 
und asiatischen Wettbewerbern war EXSYM auch über den Grundsatz des 
Heimatgebiets und über die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten 
unterrichtet (siehe Erwägungsgrund (565)).  

(608) Wenngleich EXSYM sich eigenen Angaben zufolge nicht an den Absprachen über 
Unterwasserkabel-Projekte beteiligte, steht doch außer Zweifel, dass EXSYM von 
diesen Absprachen wusste (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (292) und (323)). 
Hinsichtlich der Behauptung, EXSYM sei als später hinzugekommenes Mitglied 
über nähere Einzelheiten der Regeln des Kartells nicht informiert gewesen,956 sind 
genügende Beweismittel vorhanden, die diese Behauptung widerlegen (siehe im 
Zusammenhang mit den Treffen am 14. und 15. November 2002 auf die 
Erwägungsgründe (224)-(229)). EXSYM nahm an beiden Treffen teil und hat 
Aufzeichnungen zu diesen Treffen vorgelegt. Aus diesen Aufzeichnungen geht 
eindeutig hervor, dass die Parteien EXSYM ebenso wie Taihan und LS Cable die 
Regeln des Kartells erläuterten. EXSYM war auch über die europäische 
Kartellkonfiguration unterrichtet (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (229) und 
(287)). 

(609) Sagem/Safran/Silec waren eindeutig über die wesentlichen Merkmale der 
Kartellabsprache informiert. Durch ihre unmittelbare Beteiligung an Treffen und an 
sonstigen Kontakten mit ihren europäischen und asiatischen Wettbewerbern waren 
ihnen der Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten bekannt (siehe zum Beispiel Erwägungsgrund (569)).  

                                                 
956 ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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(610) Sagem/Safran/Silec nahmen ebenfalls an der europäischen Kartellkonfiguration teil 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (275), (280) und (296)), was ihre Kenntnis 
von diesem Teil des Kartells belegt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass 
Sagem/Safran/Silec die A/R-Konfiguration des Kartells bekannt war. Nexans und 
Prysmian hatten die assoziierten R-Mitglieder nämlich über die Gespräche in den 
A/R-Treffen unterrichtet (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (249) und (275)). 
Außerdem waren Sagem/Safran/Silec über die im Rahmen des Kartells getroffenen 
Absprachen im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln unterrichtet. In ihren 
Kontakten mit  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) nahmen sie nämlich auf ein 
Unterwasserkabel-Projekt Bezug (Erwägungsgrund (303)) und gelegentlich wurden 
bei den R-Treffen Vorkommnisse in Bezug auf Unterwasserkabel diskutiert (siehe 
zum Beispiel Erwägungsgründe (303) und (344)).  

(611) Brugg waren die wesentlichen Merkmale der Kartellabsprache zweifellos bewusst. 
Aufgrund seiner unmittelbaren Beteiligung an den Treffen und sonstigen Kontakten 
mit den europäischen und asiatischen Wettbewerbern des Unternehmens waren 
Brugg der Grundsatz des Heimatgebiets und die Aufteilung von Erd- und 
Unterwasserkabel-Projekten in den Ausfuhrgebieten bekannt (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgrund (573)). 

(612) Brugg nahm ebenfalls an der europäischen Kartellkonfiguration teil, was seine 
Kenntnis von diesem Teil des Kartells zeigt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe 
(275), (280) und (296)). Außerdem ist davon auszugehen, dass Brugg die A/R-
Konfiguration des Kartells bekannt war. Nexans und Prysmian hatten die assoziierten 
R-Mitglieder Brugg, nkt und Sagem nämlich über die Gespräche in den A/R-Treffen 
unterrichtet (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (249), (275) und (306)). Brugg 
war über die Regeln des Kartells auch infolge seiner unmittelbaren 
(E-Mail-)Kontakte mit  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) unterrichtet (siehe 
beispielsweise Erwägungsgründe (214), (238), (329), (370) und (378)). Außerdem 
war Brugg über die Kartellabsprachen im Zusammenhang mit Unterwasserkabeln 
unterrichtet. In seinen Kontakten mit  [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) nahm 
Brugg nämlich auf ein Unterwasserkabel-Projekt Bezug (siehe Erwägungsgrund 
(324)). Brugg argumentiert, das Interesse an diesem Projekt sei ausschließlich darauf 
zurückzuführen gewesen, dass sich dort die Möglichkeit zur Anwendung der 
Unterwasserkabel-Technologie ergeben hätte.957 Dass sich Brugg bei  
[Unternehmensvertreter A1] nach der Aufteilung bei diesem Projekt erkundigte, 
zeigt nichtsdestotrotz, dass Brugg über die Absprachen im Zusammenhang mit 
Unterwasserkabeln informiert war. Dazu wurden gelegentlich Vorkommnisse in 
Bezug auf Unterwasserkabel in den R-Treffen diskutiert (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (303) und (344)). 

Mitsubishi, Showa, LS Cable, Taihan und nkt 

(613) Der dritten Gruppe der Kartellmitglieder (Mitsubishi, Showa, LS Cable, Taihan und 
nkt) war das einheitliche Ziel aufgrund ihrer Beteiligung an den Treffen und 
Kontakten mit den Mitgliedern der Kerngruppe bekannt.  

(614) Wie in den Erwägungsgründen (578)-(583) erläutert, waren Mitsubishi und Showa 
die wesentlichen Merkmale des Kartells – inklusive des Grundsatzes des 
Heimatgebiets und der Aufteilung von Erd- und Unterwasserkabel-Projekten in den 

                                                 
957 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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Ausfuhrgebieten – […] bezüglich des Kartells bekannt oder hätten ihnen zumindest 
bekannt sein müssen (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (126), (131), (158), 
(160) und (179)). […].958 Es liegen jedoch keine Beweismittel dafür vor, dass Showa 
und Mitsubishi während ihrer Beteiligung vor der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens die europäische Konfiguration des Kartells bekannt 
gewesen sein könnte. 

(615) LS Cable und Taihan wurden in den A/R/K-Treffen am 15. November 2002 und am 
17. Oktober 2003 über die wesentlichen Aspekte und Teilnehmer des Kartells 
informiert. In diesen Treffen wurde der Grundsatz des Heimatgebiets ausgearbeitet, 
und die beiden koreanischen Unternehmen wurden über die Beteiligung der 
kleineren assoziierten R-Unternehmen an der europäischen Kartellkonfiguration 
unterrichtet. Außerdem wurden in diesen Treffen Projekte in den Ausfuhrgebieten 
aufgeteilt (siehe Erwägungsgründe (227)-(229) und (271)). Es liegen jedoch keine 
Beweismittel dafür vor, dass LS Cable und Taihan die im Rahmen des Kartells 
getroffenen Absprachen über Unterwasserkabel bekannt gewesen sein könnten.  

(616) LS Cable erklärt, von den wesentlichen Aspekten der wettbewerbswidrigen 
Absprachen nichts gewusst zu haben. Diese Darstellung wird jedoch durch die 
Beweismittel widerlegt. LS Cable argumentiert beispielsweise, nie über die 
abgesprochene Aufteilung im Verhältnis 60/40 informiert worden zu sein, obwohl 
LS Cable in einer E-Mail ausdrücklich auf die entsprechende Vereinbarung 
hingewiesen wurde (Erwägungsgrund (320)). Ähnlich erklärt LS Cable, nicht über 
die Kollusion von Nexans und Prysmian mit anderen europäischen Herstellern 
unterrichtet gewesen zu sein. Diese Darstellung wird durch die Aufzeichnungen zu 
den Treffen am 15. November 2002 und am 17. Oktober 2003 jedoch eindeutig 
widerlegt (Erwägungsgründe (229) und (271)).  

(617) Bezüglich der Darstellung von nkt, dass nkt das beabsichtigte oder an den Tag 
gelegte Verhalten der anderen Unternehmen nicht bekannt gewesen wäre und dass 
nkt dieses Verhalten auch nicht vernünftigerweise hätte vorhersehen können und 
dass nkt nicht bereit gewesen wäre, die daraus erwachsende Gefahr auf sich zu 
nehmen, gelangt die Kommission zu folgendem Schluss:  

(a) nkt hat an mindestens 13 R-Treffen der europäischen Kartellkonfiguration 
teilgenommen. Wie erläutert, unterrichteten Nexans und Prysmian die übrigen 
Teilnehmer regelmäßig über das Ergebnis der A/R-Treffen und erörterten 
Verstöße gegen den Grundsatz des Heimatgebiets (siehe insbesondere 
Erwägungsgründe (249) und (275)). Die anderen mit der R-Gruppe assoziierten 
Unternehmen (Brugg und Sagem/Safran/Silec) waren ebenfalls eindeutig über 
diese Regeln informiert (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (185) und 
(329)). Es ist höchst unwahrscheinlich, dass nkt das einzige Unternehmen 
gewesen sein sollte, das im Laufe von vier Jahren an 13 wettbewerbswidrigen 
Treffen mit denselben Personen teilnahm und trotzdem keine Kenntnis von den 
umfassenderen Verhaltensweisen der anderen Parteien gehabt haben sollte.  

(b) […].959 960 961 962  

                                                 
958 […]. 
959  ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
960  ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
961  ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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(c) [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ].963 
[Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ]. Darüber hinaus 
wurden gelegentlich Vorkommnisse in Bezug auf Unterwasserkabel bei den R-
Treffen diskutiert (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (303) und (344)) 

(618) nkt war darüber hinaus bewusst, dass sich die Parteien bemühten, das Bestehen des 
Kartells zu verbergen (siehe insbesondere Erwägungsgrund (392)). Dass sich nkt-
Mitarbeiter nicht mehr genau an ihre Kartellbeteiligung erinnern, könnte als 
bezeichnend für diese Versuche betrachtet werden, einer Aufdeckung 
entgegenzuwirken. In seiner Antwort auf das Auskunftsverlangen der Kommission 
vom 31. März 2010 hat nkt keine Informationen bezüglich des R-Treffens vorgelegt, 
das nkt 2003 selbst organisiert hatte (siehe Erwägungsgrund (241)). nkt erinnerte 
sich nicht an die Namen der Teilnehmer, obwohl es Beweise dafür gibt, dass nkt die 
Hotelbuchungen selbst vorgenommen und die Einladungen selbst verschickt hatte.964 
Bezüglich der Darstellung von nkt in der Antwort auf das Auskunftsverlangen der 
Kommission vom 31. März 2010, dass „Mitarbeiter von nkt cables nur zu 
‚eintägigen Seminaren‘ eingeladen und nur an diesen Seminaren teilgenommen“ 
hätten [„nkt cables employees were only invited to and only participated in "one day 
seminars""], ist festzustellen, dass aus dem in Erwägungsgrund (241) genannten 
Beweismaterial eindeutig hervorgeht, dass nkt ein Seminar einschließlich des 
Abendessens am Vorabend selbst organisiert hat. Die Einladungen zu den in 
Anhang I genannten Treffen belegen, dass nkt zu zwei ähnlichen zweitägigen 
Seminaren eingeladen wurde (siehe zum Beispiel Anhang I, Ziffer 108).  

(619) nkt waren die übrigen rechtswidrigen Verhaltensweisen bekannt, die die anderen 
Kartellmitglieder zur Verfolgung jeweils derselben Ziele beabsichtigten oder an den 
Tag legten. Wenn nkt dieses Verhalten nicht bekannt war, hätte es dieses Verhalten 
vernünftigerweise vorhersehen können und war bereit die daraus erwachsende 
Gefahr auf sich zu nehmen.965 Das Vorbringen von nkt wird daher zurückgewiesen.  

Fortdauernde Zuwiderhandlung 

(620) Aufgrund der Beweismittel ist festzustellen, dass die Parteien das einheitliche Ziel 
des Kartells im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 29. Januar 2009 ohne 
Unterbrechungen verfolgten. Entsprechend sind alle Elemente der Vereinbarung im 
Zusammenhang mit Projekten in den Heimatgebieten und in den Ausfuhrgebieten 
unabhängig davon, ob sie mit Unterwasserkabeln oder mit Erdkabeln in 
Zusammenhang standen, Bestandteile einer einzigen Zuwiderhandlung. Daher kann 
auch der Ansatz der Parteien, der auf der Annahme einer getrennten Vereinbarung 
für die Ausfuhrgebiete und einer weiteren Vereinbarung in Bezug auf die 
Heimatgebiete beruht, nicht anerkannt werden. Diese Schlussfolgerung wird nicht 
dadurch beeinträchtigt, dass sich die örtliche Zuständigkeit der Kommission auf die 
Teile der Zuwiderhandlung beschränkt, die im EWR umgesetzt wurden und die 
Wirkungen auf den EWR hatten.  

                                                                                                                                                         
962 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
963 Unter dem Namen [Nicht-Empfänger]; ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die 

Mitteilung der Beschwerdepunkte; zwei an den R-Treffen beteiligte Mitarbeiter von nkt waren zuvor 
bei [Nicht-Empfänger] beschäftigt (siehe Anhang II).  

964 ID […], Nexans Dok.  
965 Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2012, Kommission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, noch 

nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43.  
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(621) Die Schlussfolgerung bezüglich der Fortdauer des Kartells wird nicht dadurch 
beeinträchtigt, dass zunehmende Befürchtungen hinsichtlich einer Aufdeckung des 
Kartells seit Mitte 2004 Auswirkungen auf die Art und Weise hatten, in der sich die 
Unternehmen am Kartell beteiligten. Da in großem Umfang Veröffentlichungen im 
Rahmen von Kartelluntersuchungen der Kommission in anderen Sektoren erfolgten, 
wurden den Parteien die mit diesen Untersuchungen verbundenen Gefahren 
zunehmend bewusst, und entsprechend wurden die Kontakte eingeschränkt. In ihren 
Kontakten haben die Parteien darauf auch ausdrücklich hingewiesen (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (286), (304), (330), (342), (350), (392), (398) und (420)).  

(622) In den in Abschnitt 3 erläuterten Beweismitteln aus dem relevanten Zeitraum haben 
die Parteien den Zeitraum von Mitte 2004 bis 2006 auch ausdrücklich als „dezente“ 
[„no show“] Phase (Erwägungsgrund (311)), als Zeitraum einer „technisch 
bedingte[n] Unterbrechung“ [„technical interruption“] (Erwägungsgrund (319)), als 
Zeitraum, in dem die Zusammenarbeit „vorübergehend ausgesetzt [wurde] (eher in 
Bezug auf die schriftliche Kommunikation)“ [„temporary suspension, more on the 
written communication side)“] (siehe Erwägungsgrund (324) sowie 
Erwägungsgründe (353), (357), (358), (362) und (384)) und als „Standby-Phase“ 
bezeichnet (Erwägungsgrund (353)).  

(623) Trotzdem ist die Kommission nicht der Auffassung, dass die Zusammenarbeit im 
Zeitraum seit Mitte 2004 im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs tatsächlich 
ausgesetzt gewesen wäre.966 Es ist eindeutig zwischen den Sachverhalten in dieser 
Sache und den Sachverhalten im Fernwärmetechnik-Kartell zu unterscheiden. 967 In 
der Sache Fernwärmetechnik war die Kommission der Auffassung, dass das Kartell 
vorübergehend ausgesetzt war, weil es einen echten „‚Vertrauensschwund‘ gab, der 
die Versuche einer umfassenden Regelung [des betreffenden Marktes] zum Erliegen 
brachte“ und der zu einem heftigen „Preiskrieg“ mit erheblichen Verlusten für alle 
Kartellmitglieder führte.968 Wie in diesem Beschluss anhand der in Abschnitt 3 
beschriebenen Beweismittel belegt, waren entsprechende Sachverhalte in dieser 
Sache eindeutig nicht gegeben. Ebenso wenig ist die Situation mit der Lage einiger 
Parteien im Marineschlauch-Kartell vergleichbar, dessen Mitglieder in einem 
Krisenzeitraum die Funktionsweise des Kartells erheblich änderten und die 
Beziehungen zwischen den Kartellmitgliedern lockerten.969 Die Änderungen 
hinsichtlich der Intensität und der Mittel der Kommunikation zwischen den 
Adressaten dieses Beschlusses waren nicht auf eine erhebliche Änderung der 
Funktionsweise des Kartells zurückzuführen, sondern Ergebnis geänderter 
Modalitäten der Kommunikation im Bestreben, eine Aufdeckung zu vermeiden.  

(624) Über die gesamte Dauer des Kartells standen die Parteien regelmäßig miteinander in 
Kontakt. Um die Gefahr einer Aufdeckung zu minimieren, modifizierten bzw. 
reduzierten einige Parteien seit 2005 ihre E-Mail-Kommunikation und ihre 
Beteiligung an den Treffen. Andere Kommunikationsformen wurden bevorzugt 

                                                 
966 Urteil des Gerichts vom 5. April 2006, Degussa AG/Kommission, T-279/02, Slg. 2006, II-897, 

Randnr. 178.  
967 Beschluss der Kommission 1999/60/EG in der Sache Nr. IV/35.691 - Fernwärmerohre, ABl. L 24, S. 1, 

30.1.1999, siehe insbesondere Randnrn. 52 und 170.  
968 Ibid., Randnr. 52.  
969 Urteil des Gerichts vom 17. Mai 2013, Trelleborg Industrie SAS und Trelleborg AB/Kommission, 

verbundene Rechtssachen T-147/09 und 148/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnrn. 65 bis 68.  
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(beispielsweise Benachrichtigungen per Telefax oder Telefon, siehe 
Erwägungsgrund (283)). Außerdem bemühten sich die Parteien um andere 
Möglichkeiten zu persönlichen Begegnungen, beispielsweise am Rande der ICF-
Konferenzen (siehe Erwägungsgründe (308) und (330)).  

(625) Im Folgenden (siehe Erwägungsgründe (626)-(634)) werden einige objektive und 
konsistente Indizien aufgeführt, die belegen, dass die Kartellmitglieder die 
Verhaltensweisen im Rahmen ihrer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung 
fortsetzten.  

(626) Nach dem Grundsatz des Heimatgebiets waren die japanischen und die koreanischen 
Hersteller verpflichtet, bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen. Daher ist es 
naturgemäß schwer, Beweise dafür vorzubringen, dass dieser Bestandteil der 
Vereinbarung kontinuierlich respektiert wurde. Auch diesbezüglich enthält dieser 
Beschluss jedoch hinreichende Beweismittel, um feststellen zu können, dass dieser 
Grundsatz während der gesamten Dauer des Kartells unverändert bestanden hat 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (306), (329), (353), (355), (357), (358), (380), 
(384), (386), (393), (428) und (437)). Die in diesen Erwägungsgründen 
beschriebenen Beweismittel zeigen, dass die asiatischen Hersteller ihre europäischen 
Wettbewerber weiterhin über Anfragen europäischer Hersteller informierten und 
dass die europäischen Hersteller weiterhin die Einhaltung des Grundsatzes des 
Heimatgebiets erwarteten.  

(627) Angesichts dieser Beweismittel ist die Erklärung von JPS zurückzuweisen, dass in 
den „discussions“ nach Juli 2004 nie eine Absprache über Heimatgebiete getroffen 
worden sei. 

(628) Einige Parteien haben erklärt, die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens durch 
Nexans und VISCAS zeige, dass der Grundsatz des Heimatgebiets nicht mehr 
angewendet worden sei.970 Die in Abschnitt 3 genannten Beweismittel belegen 
jedoch, dass das Gemeinschaftsunternehmen zwar einigen Teilnehmern Probleme 
bereitete, der Grundsatz des Heimatgebiets aber weiterhin befolgt wurde. Nexans 
hatte das Gemeinschaftsunternehmen mit der ausdrücklichen Auflage gegründet, 
dass die in diesem Unternehmen herzustellenden MI-Kabel in […] ausschließlich 
von Nexans verkauft werden sollten.971 Die Einrichtung des 
Gemeinschaftsunternehmens stellte insoweit keinen Verstoß gegen den Grundsatz 
des Heimatgebiets dar. Wie in Erwägungsgrund (626) erläutert, haben die Parteien 
die Anwendung dieses Grundsatzes auch nach der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens entschieden verteidigt.  

(629) Zudem sind die Beweismittel dafür, dass die Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten bis zum Ende des Kartellzeitraums fortgesetzt wurde, (siehe 
Erwägungsgrund (631)) auch ein relevantes Indiz dafür, dass der Grundsatz des 
Heimatgebiets in diesem Zeitraum weiterhin umgesetzt wurde.972 Angesichts des 
tatsächlichen Gepräges des Kartells ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aufgabe des 
Grundsatzes des Heimatgebiets das Funktionieren der Vereinbarungen über die 
Ausfuhrgebiete beeinträchtigt hätte.  

                                                 
970 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
971 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
972 VISCAS selbst gab dies zu., ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die 

Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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(630) Die Argumentation der Parteien,973 dass Beweismittel für die Anwendung des 
Grundsatzes des Heimatgebiets auch nach 2004 isoliert zu betrachten seien, 
widerspricht den Vorgaben des Gerichtshofs. Diesen Vorgaben zufolge muss in den 
meisten Fällen das Vorliegen einer wettbewerbswidrigen Verhaltensweise oder 
Vereinbarung häufig aus einer Reihe von Koinzidenzen und Indizien abgeleitet 
werden, die bei einer Gesamtbetrachtung mangels einer anderen schlüssigen 
Erklärung den Beweis für eine Verletzung der Wettbewerbsregeln darstellen 
können.974 Die Erläuterungen von VISCAS bezüglich der Beweismittel zur 
Anwendung des Grundsatzes des Heimatgebiets nach Mitte 2004 sind nicht 
plausibel.975 In diesem Fall gibt es, wie in Erwägungsgrund (626) dargelegt, 
genügend Beweismittel, die die fortgesetzte Anwendung des Grundsatzes des 
Heimatgebiets stützen. Daher braucht nicht weiter nach plausiblen 
Alternativerklärungen für das kollusive Verhalten der Parteien geforscht zu 
werden.976 

(631) Bezüglich der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten ist festzustellen, 
dass die Parteien die Verwendung ihrer Positionsblätter nach November 2004 
aufgegeben haben. Stattdessen setzten die Parteien die zuvor vereinbarten 
Aufteilungen um und bemühten sich um neue einfachere Aufteilungsmethoden, um 
der Gefahr einer Aufdeckung zu begegnen. Die Parteien entschieden sich zur 
Aufteilung nach Rotationsplänen oder nach Absprachen per Telefax, telefonisch oder 
in persönlichen Treffen (siehe insbesondere Erwägungsgründe (330), (350), (357), 
(358), (362), (365), (366), (413), (420), (423) und (427)).  

(632) Außerdem wurde die europäische Kartellkonfiguration während der gesamten Dauer 
des Kartells fortgesetzt. Es gibt eindeutige Hinweise, dass die europäischen 
Teilnehmer ihre Sicherheitsmaßnahmen seit 2006 verstärkten und wieder zur 
Nutzung von Webmail-Konten übergingen (siehe Erwägungsgründe (387), (388), 
(392) und (398)). Trotz dieser Maßnahmen zur Verbergung der Aufteilung enthält 
Abschnitt 3 Beweise dafür, dass die europäische Kartellkonfiguration bis zum Ende 
der Kartellabsprachen fortgesetzt wurde (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe 
(415), (424), (426), (430), (435), (439) und (443)). 

(633) Im letzten vollständigen Jahr des Kartellzeitraums wurden die übrigen Parteien noch 
vorsichtiger. Sie hatten jedoch nicht die Absicht, die Kartellabsprache definitiv zu 
beenden. Dies ergibt sich aus der Erklärung des Vertreters von EXSYM vom 
9. Dezember 2008 (siehe Erwägungsgrund (445)): „... dass wir uns mit Ausnahme 
der bereits vereinbarten Projekte nicht mehr an die Regelung halten. Wir wollen auf 
keinen Fall einen Zusammenbruch des Marktes herbeiführen ...“ [„...we back out 

                                                 
973 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
974 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland und andere/Kommission, verbundene 

Rechtssachen C-204/00 P und andere, Slg. 2004, I-123, Randnrn. 55-57. 
975 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

VISCAS verweist beispielsweise darauf, dass einer seiner Mitarbeiter ([Unternehmensvertreter F3] sich 
nicht an Gespräche über einen Grundsatz des Heimatgebiets erinnern könne. Abschnitt 3 dieses 
Beschlusses enthält mehrere Hinweise auf Vorfälle, bei denen in Anwesenheit von 
[Unternehmensvertreter F3] die Anwendung dieser Regelung erörtert wurde (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (279)(b) und (223). 

976 Urteil des Gerichtshofes vom 19. Dezember 2013, Siemens/Kommisssion, verbundene Rechtssachen C-
239/11 P, C-489/11 P und C-498/11, Slg. 2013, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnrn. 220-225.  
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from the scheme except the cases we already committed. Please be noted that we are 
not intending to collapse the market situation ...“]. Diese Äußerung zeigt, dass das 
Unternehmen zwar beabsichtigte, seine Beteiligung an neuen Projektzuteilungen 
einzuschränken. Es war jedoch nicht daran interessiert, die Anwendung der 
Kartellvereinbarungen grundsätzlich zu beenden.  

(634) Die Formulierung von EXSYM in der E-Mail vom 9. Dezember 2008 (siehe 
Erwägungsgründe (445) und (633)) kann nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass 
sich das Unternehmen ausdrücklich von den Absprachen distanziert hätte. Dem 
Wortlaut der Mitteilung von EXSYM zufolge war EXSYM eindeutig daran gelegen, 
dass die Kartellabsprachen auch über diesen letzten Kontakt hinaus galten. 
Außerdem haben weder VISCAS noch Nexans oder Prysmian schlüssig 
nachgewiesen, dass sie sich ausdrücklich vom Grundsatz des Heimatgebiets und von 
den Aufteilungen distanziert hätten, die die Parteien in dem Treffen im Juni 2007 in 
Tokio vereinbart hatten. Aufgrund der Art der betreffenden Projekte wirkte sich die 
getroffene Vereinbarung noch über mehrere Jahre aus.  

4.3.4. Einschränkung des Wettbewerbs 

4.3.4.1. Grundsätze  

(635) In Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen sind 
ausdrücklich die folgenden Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen als 
wettbewerbsbeschränkend genannt:977  

(a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der Preise oder sonstiger 
Geschäftsbedingungen, 

(b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes oder der 
technischen Entwicklung und 

(c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen.  

(636) Da Artikel 101 AEUV nur für die dem Wettbewerb geöffneten Wirtschaftszweige 
gilt, hat das Gericht festgestellt, dass sich die Prüfung der Wettbewerbsbedingungen 
nicht auf den gegenwärtigen Wettbewerb zwischen Unternehmen beschränken darf, 
die bereits auf dem relevanten Markt tätig sind, sondern dass auch der potenzielle 
Wettbewerb einbezogen werden muss, damit ermittelt werden kann, ob unter 
Berücksichtigung der Struktur des Marktes sowie des wirtschaftlichen und des 
rechtlichen Kontextes seiner Funktionsweise tatsächliche und konkrete 
Möglichkeiten bestehen, dass die betroffenen Unternehmen untereinander in 
Wettbewerb stehen oder dass ein neuer Wettbewerber auf dem relevanten Markt 
auftreten und den etablierten Unternehmen Konkurrenz machen kann. Wenn auf 
einem Markt jedoch kein Wettbewerb besteht, kann dieser Wettbewerb auch nicht 
verhindert werden, und entsprechend konnte auch der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt werden.978  

(637) Außerdem hat der Gerichtshof festgestellt, dass nach Artikel 101 AEUV für die 
Anwendung des in dieser Bestimmung vorgesehenen Verbots ausschließlich zu 
prüfen ist, ob die Vereinbarung, an der das Unternehmen gemeinsam mit anderen 

                                                 
977 Die maßgeblichen Kriterien werden hier nicht erschöpfend genannt. 
978 Urteil des Gerichts vom 29. Juni 2012, E.ON Ruhrgas und E.ON/Kommission, T-360/09, Slg. 2012, 

noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 84-85, 156.  
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Unternehmen beteiligt war, die Einschränkung des Wettbewerbs bezweckte oder 
bewirkte und ob die Vereinbarung geeignet war, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Die Frage, ob durch die individuelle Beteiligung 
eines Unternehmens an einer solchen Vereinbarung für sich allein betrachtet 
angesichts der schwachen Stellung des Unternehmens auf dem betreffenden Markt 
der Wettbewerb eingeschränkt oder der Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt werden konnte, ist für die Feststellung des Vorliegens einer 
Zuwiderhandlung unerheblich.979  

4.3.4.2. Argumente der Parteien  

(638) Prysmian und Nexans haben argumentiert, dass die Absprachen zwischen den 
Parteien keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen hätten haben können.980 In 
diesem Zusammenhang betont Prysmian die Besonderheiten des Unterwasserkabel-
Sektors, der durch eine begrenzte Produktions- und Konstruktionskapazität 
gekennzeichnet sei, sowie auf die Notwendigkeit des Austauschs strategischer 
Informationen.981 Nexans und nkt haben darauf hingewiesen, dass Vereinbarungen 
über bestimmte Projekte nicht immer umgesetzt wurden.982 Safran argumentierte für 
Sagem/Safran, dass Sagem/Safran zwar die Zuteilung mancher Projekte gefordert 
haben könnte. Diese Forderungen seien jedoch nicht immer berücksichtigt worden.983 
Brugg erklärt, die eigene Beteiligung an den Treffen und Kontakten habe keinen 
Einfluss auf das anschließende Marktverhalten von Brugg gehabt.984  

(639) Prysmian hat ausdrücklich eingeräumt, dass eine gewisse Marktkenntnis (zum 
Beispiel das Wissen darüber, welche Unternehmen bei einem bestimmten Projekt als 
Wettbewerber zu betrachten seien), Orientierung hinsichtlich des insgesamt 
bestehenden Preisgefüges biete.985 Außerdem hat Prysmian eingeräumt, dass ein 
Unternehmen, dem ein Projekt in den Ausfuhrgebieten zugeteilt worden war, 
gelegentlich seine Preise an Wettbewerber weiterleitete. Dies sei jedoch nie im 
Anschluss an eine Diskussion und/oder eine Vereinbarung über den ursprünglich 
geforderten Preis geschehen; die Unternehmen, denen ein Projekt zugeteilt wurde, 
hätten den Preis immer selbstständig festgesetzt. Außerdem seien die Preise 
ausgetauscht worden, damit andere Hersteller selbst dann ein Angebot einreichen 
konnten, wenn sie eigentlich nicht an einem Zuschlag interessiert waren und daher 
beschlossen hatten, kein wettbewerbsfähiges Angebot vorzulegen. Prysmian zufolge 
wurde dies so gehandhabt, um gute Beziehungen mit den Kunden zu erhalten und 
einen Ansehensverlust zu vermeiden, der dann zu befürchten gewesen wäre, wenn 
keine Angebote vorgelegt und/oder künstlich erhöhte Preise verlangt worden 

                                                 
979 Urteil des Gerichtshofes vom 6. Dezember 2012, Europäische Kommission/Verhuizingen Coppens, C-

441/11 P, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 64.  
980 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
981 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
982 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
983 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
984 ID […]Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
985 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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wären.986 Nexans hat ebenfalls vorgetragen, dass durch die Scheinangebote keine 
schädlichen Wirkungen für europäische Kunden entstanden seien.987  

(640) Prysmian, nkt und Furukawa haben argumentiert, die Kommission hätte den 
relevanten Produktmarkt und den relevanten räumlichen Markt für Stromkabel 
definieren müssen.988 Prysmian erklärte, die Kommission habe keine ernsthafte 
Analyse des wirtschaftlichen Hintergrundes der Stromkabelbranche 
vorgenommen.989  

(641) […],990 und […].991 LS Cable verneint […], dass der Schutz des koreanischen 
Marktes Anlass für die Beteiligung von LS Cable gewesen sei.992 Andere Parteien 
argumentieren zudem, dass sie aus geschäftlichen Gründen einseitig entschieden 
hätten, sich auf andere Märkte zu konzentrieren. Daher hätten sie nicht versucht, im 
EWR zu konkurrieren.993  

(642) Mehrere Parteien argumentieren, dass die japanischen und koreanischen Hersteller 
nicht als tatsächliche oder potenzielle Wettbewerber der europäischen Unternehmen 
betrachtet werden könnten, da die folgenden Hindernisse einer Geschäftstätigkeit auf 
den Märkten in der Union entgegenstünden:994  

Unterwasserkabel-Projekte:  

(a) Die Parteien argumentierten, dass der japanische Inlandsmarkt vorwiegend 
durch kürzere Strecken und flache Gewässer geprägt sei. Japanische Hersteller 
konzentrierten sich daher auf für kurze Strecken und flache Gewässer 
ausgelegte OF-AC-XLPE-Ölkabel. Die Gegebenheiten in Europa erforderten 
MI-Kabel und dreiadrige AC-XLPE-Kabel. Außerdem verfügten die 
japanischen Hersteller nicht über eigene Kabelverlegeschiffe.  

Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekte:  

(b) Nach Ansicht der Parteien unterhalten die japanischen und die koreanischen 
Unternehmen keine Beziehungen zu Ingenieurbüros und Kunden auf lokaler 
Ebene; außerdem seien sie u. a. mit folgenden Hindernissen konfrontiert 
gewesen: hohe Produktionskosten, Einfuhrzölle, Transportkosten und 

                                                 
986 ID […]Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
987 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
988 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

989 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
990 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
991 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
992 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
993 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2009 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
994 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […]8, Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, und 
[…]. 
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Unmöglichkeit der Einhaltung der geforderten Lieferfristen, ausgeprägter 
lokaler Wettbewerb, mangelnde Erfahrungsnachweise, fehlende 
Bescheinigungen über bestandene Vorqualifizierungsprüfungen, häufig auf der 
Grundlage von Normen der IEC (International Electrotechnical Commission), 
mangelnde Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten seitens 
europäischer Kunden und sprachliche und kulturelle Barrieren.  

4.3.4.3. Würdigung und Ergebnis 

(643) Das wettbewerbswidrige Verhalten in diesem Beschluss ist in seiner Gesamtheit und 
vor dem Hintergrund sämtlicher Umstände zu berücksichtigen, wenngleich jeder 
einzelne Aspekt (oder Bestandteile dieser Aspekte) an sich und isoliert betrachtet 
bereits eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV darstellt. Wie in 
Erwägungsgrund (493) erläutert, sind die Haupttätigkeiten des Komplexes von 
Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen in diesem 
Beschluss, die die Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des EWR bezwecken, 
die Folgenden:  

(a) die Aufteilung von Gebieten und Kunden wie zum Beispiel 
Versorgungsunternehmen, Auftragnehmern und Stammkunden,  

(b) Vereinbarungen über die für jeweiligen Unterwasserkabel- und Erdkabel-
Projekte anzubietenden Preise, indem entweder ein Grundpreis festgelegt 
wurde oder Preisniveaus aufeinander abgestimmt wurden,  

(c) die Einreichung von Scheinangeboten, um die vereinbarte Aufteilung von 
Unterwasserkabel- und Erdkabel-Projekten sicherzustellen,  

(d) der Austausch von Preisen und sonstigen empfindlichen geschäftlichen 
Bedingungen, die für die Erstellung von Scheinangeboten benötigt wurden,  

(e) der Austausch sonstiger empfindlicher geschäftlicher und strategischer 
Informationen wie zum Beispiel die verfügbare Kapazität oder das Interesse an 
einer Beteiligung an bestimmten Ausschreibungen,  

(f) die Umsetzung von Verhaltensweisen zur Unterstützung des Kartells, wie zum 
Beispiel die gemeinsame Verweigerung der Lieferung von Zubehör oder der 
Gewährung technischer Unterstützung für bestimmte Wettbewerber und  

(g) die Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Aufteilungen und der 
Preisvereinbarungen durch den Austausch von Positionsblättern und 
Marktinformationen und die Vereinbarung von Berichtspflichten.  

(644) Dieser Komplex von Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen sowie 
deren Einzelteile bezweckt die Einschränkung des Wettbewerbs im Sinne von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen. 

(645) Nach ständiger Rechtsprechung ist es für die Anwendung von Artikel 101 Absatz 1 
AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen nicht erforderlich, die 
tatsächlichen Wirkungen einer Vereinbarung zu berücksichtigen, deren Zweck in der 
Verhinderung, Beschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs im Binnenmarkt 
besteht. Entsprechend brauchen die wettbewerbswidrigen Auswirkungen nicht 
dargestellt zu werden, wenn die wettbewerbswidrige Zielsetzung des fraglichen 
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Verhaltens nachgewiesen wurde.995 In diesem Beschluss stellt die Kommission 
jedoch fest, dass die Beweismittel in Abschnitt 3 eindeutig belegen, dass die 
wettbewerbswidrigen Kartellabsprachen auch umgesetzt wurden. Der Umstand, dass 
eine Vereinbarung mit wettbewerbswidrigem Zweck umgesetzt wurde, ist, selbst 
wenn die Umsetzung nur teilweise erfolgt, dennoch hinreichend um die Möglichkeit 
auszuschließen, dass die Vereinbarung keine Auswirkungen auf den Markt hatte.996 

(646) Bezüglich der Darstellung, dass einige unter den Parteien aufgeteilte Projekte 
niemals durchgeführt wurden, ist festzustellen, dass dies einer Anwendung von 
Artikel 101 AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen auf Unternehmen nicht 
entgegensteht, denen diese Projekte im Rahmen eines Kartells zugeteilt wurden.997  

(647) Im Zusammenhang mit der Argumentation, dass keine wirksame Umsetzung erfolgt 
sei, hat Nexans für eine Reihe von Projekten eine „Analyse der individuellen 
Umsätze“ durchgeführt [„individual sales analysis“] (u. a. für das Unterwasserkabel-
Projekt für die griechische Insel Korfu). Nexans zufolge hat EXSYM aggressiv um 
dieses Projekt konkurriert und sogar gegen den Kunden geklagt, um den Zuschlag zu 
erhalten. Dies zeige, dass Kontakte zwischen Wettbewerbern grundsätzlich keine 
Auswirkungen gehabt hatten.998 Nexans erwähnt allerdings nicht, dass vorher in drei 
A/R-Treffen über dieses Projekt gesprochen worden war und dass das Projekt „R“ 
zugeteilt worden war (siehe Erwägungsgründe (247), (288) and (301)). Das Projekt 
wurde auf Positionsblättern geführt, und Nexans hatte JPS Anweisungen erteilt 
(Erwägungsgrund (247)). Der Zeuge von Nexans erklärt bezüglich dieses Projekts: 
„[D]ie ernst zu nehmenden Wettbewerber bei dem Korfu-Projekt waren Pirelli, 
J/Power, VISCAS und EXSYM“ [„the viable competitors for the Corfu project 
included Pirelli, J/Power, VISCAS and EXSYM“].999 Die Aufteilung dieses Projekts 
hatte also zur Folge, dass die ernsthaften Wettbewerber JPS und VISCAS bereits aus 
dem Wettbewerb ausgeschlossen waren. Als deutlich wurde, dass EXSYM, das in 
die Absprachen über Unterwasserkabel-Projekte nicht einbezogen war, nicht 
vorhatte, sich an die Aufteilung zu halten, drängte Nexans, JPS solle EXSYM 
bewegen, "sich korrekt zu benehmen" [„to behave properly“] (Erwägungsgrund 
(284)). Als die entsprechenden Kontakte keinen Erfolg zeigten, übermittelte JPS 
Nexans eine Liste mit Punkten, die das Angebot von EXSYM für dieses Projekt 
disqualifizieren könnten (Erwägungsgrund (293)).  

(648) Die Beweismittel in Abschnitt 3 zeigen, dass die Parteien häufig über anstehende 
Projekte sprachen und ihr „Interesse“ an bestimmten Projekten bekundeten. Selbst 

                                                 
995 Urteil des Gerichts vom 6. April 1995, Boël/Kommission, T-142/89, Slg. 1995, II-867, Randnr. 89; 

Urteil des Gerichts vom 6. April 1995, ILRO/Kommission, T-152/89, Slg. 1995, II-1197, Randnr. 32; 
Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries CBR SA und andere/Kommission ('Zement'), 
T-25/95 und andere, Slg. 2000, II-491, Randnr. 1531; Urteil des Gerichts vom 6. Juli 2000, Volkswagen 
AG/Kommission, T-62/98, Slg. 2000, II-2707, Randnr. 178; Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2001, Tate 
& Lyle/Kommission, T-202/98, Slg. 2001, II-2035, Randnrn. 72-74; Urteil des Gerichts vom 25. 
Oktober 2005, Groupe Danone/Kommission, T-38/02, Slg. 2005, II-4407, Randnr. 150; Urteil des 
Gerichtshofes vom 13. Dezember 2012, Expedia, C-226/11, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35. 

996 Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2005, Groupe Danone/Kommission, T-38/02, Slg. 2005, II-4407, 
Randnr. 148.  

997 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Siemens AG/Kommission, T-110/07, Slg. 2011, II-477, 
Randnr. 122.  

998 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
999 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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wenn sich die Zuwiderhandlung auf eine Benachrichtigung und auf die Erörterung 
von Projekten im EWR beschränkt hätte und selbst wenn die Parteien keine 
förmliche Aufteilung vorgenommen hätten, ist eine Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs doch als wahrscheinlich anzunehmen. Aufgrund ihrer Gespräche und 
der Bekundungen von „Interesse" wussten die Parteien, ob sich andere Bieter 
bewerben würden (oder zumindest ob die anderen Parteien Angebote unterbreiten 
würden), und konnten dann in ihren eigenen Angeboten beispielsweise höhere Preise 
verlangen. Und wenn an einer Ausschreibung nur ein einziges Unternehmen 
interessiert war, hätte eine spezifische Zuteilung keinen Sinn gehabt, da das einzige 
interessierte Unternehmen ohnehin den Zuschlag erhielt.1000  

(649) Selbst wenn einige angebotsspezifische Informationen, die die Parteien in den 
Treffen mit anderen Kartellmitgliedern austauschten, potenziellen Kunden bereits 
mitgeteilt worden sein sollten, ist zudem festzustellen, dass der in diesem Beschluss 
beschriebene regelmäßige Austausch von Informationen über anstehende Projekte 
den Wettbewerb auf dem Markt beeinträchtigen konnte, da er die Wahrscheinlichkeit 
künftiger Abstimmungen über andere anstehende Projekte erhöhte, über die in den 
A/R- und R-Treffen und in sonstigen Kontakten ebenfalls diskutiert wurde. 
Außerdem konnte der regelmäßige Austausch über Preise, die den Kunden in letzter 
Zeit angeboten wurden, die bereits bestehende Zusammenarbeit der Kartellmitglieder 
stärken und die Verlässlichkeit der Vereinbarungen erhöhen. Ein derartiger 
Austausch über die Bedingungen der Angebote und über die Geschäftskontakte mit 
Kunden geht weit über das hinaus, was mit dem Begriff der selbstständigen 
Bestimmung des Geschäftsverhaltens gemeint ist, das jeder einzelne 
Wirtschaftsteilnehmer im Sinne des AEUV an den Tag legen muss, da dieser 
Austausch geeignet ist, das künftige Verhalten informierter Wettbewerber zu 
beeinflussen. An den wettbewerbswidrigen Treffen und Kontakten waren alle 
Parteien über lange Zeiträume, von vier bis zu fast zehn Jahren, beteiligt. Daher ist 
äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Parteien auf dem Markt unabhängig 
voneinander verhalten hätten, ohne sich von den getroffenen Absprachen 
beeinflussen zu lassen, und dass die Parteien keinen Nutzen aus den Informationen 
gezogen haben sollten, die sie in den Treffen und Kontakten erhielten.1001  

(650) Die Argumente von Prysmian bezüglich des Nutzens überhöhter Preisangebote und 
der Notwendigkeit eines Informationsaustauschs lassen die diesen Angeboten 
zugrunde liegenden Aufteilungsvereinbarungen außer Acht. Abschnitt 3 enthält 
mehrere Beispiele für Fälle, in denen die Parteien Preise und Informationen 
austauschten, nachdem sie von ihren Wettbewerbern um „Anweisungen“ gebeten 
worden waren (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (84), (231), (234) und (316)). 
Diese Beispiele zeigen, dass der Austausch von Preisen und sonstigen empfindlichen 
Informationen zur Vorbereitung von Scheinangeboten erfolgte, um dem Grundsatz 
des Heimatgebiets oder der vereinbarten Aufteilung von Projekten im EWR 
Rechnung zu tragen. Außerdem liegen einige Beweismittel dafür vor, dass dieser 
Austausch von Preisen verschiedentlich eine Anhebung des Preises zur Folge hatte, 
der letztlich tatsächlich angeboten wurde (siehe zum Beispiel Erwägungsgrund 

                                                 
1000 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Siemens AG/Kommission, T-110/07, Slg. 2011, II-477, 

Randnr. 131.  
1001 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kabushiki Kaisha/Kommission, T-83/08, 

Slg. 2012, noch nicht in der amtilichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 247. 
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(316)). Es steht außer Zweifel, dass der normale Wettbewerbsprozess, der von den 
Kunden ausdrücklich gewünscht wird, wenn sie verschiedene Anbieter zur 
Einreichung von Angeboten auffordern, durch diesen Austausch gestört wird. Diese 
Schlussfolgerung gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass an diesen Absprachen 
die größten Anbieter von HS-Unterwasserkabeln und -Erdkabeln beteiligt waren. 
Außerdem ermöglichte dieser Austausch den Anbietern, wertvolle Informationen 
über die Preisbildung und die Wettbewerbsstrategien ihrer Wettbewerber zu 
erlangen.  

(651) Bezüglich des räumlichen Umfangs der Zuwiderhandlung ist festzustellen, dass der 
relevante räumliche Markt in Kartellverfahren nicht in der gleichen Weise bestimmt 
werden muss, wie in Fusionskontrollverfahren oder wie bei der Bewertung des 
Missbrauchs einer beschenden Stellung. Eine Definition des relevanten Marktes (der 
relevanten Märkte) ist nur dann erforderlich, wenn ohne die Definition des Marktes 
nicht entschieden werden kann, ob eine Vereinbarung geeignet ist, den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, und ob die Vereinbarung die 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs auf dem 
Binnenmarkt bewirkt oder bezweckt.1002 

(652) Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts1003 bestimmt sich in Kartellfällen 
die sachliche Marktabgrenzung aus dem Umfang der von den Kartellmitgliedern 
geführten Gespräche. In diesem Zusammenhang hat das Gericht in der Rechtssache 
Tokai festgestellt: „Die Kommission hat nämlich den fraglichen Markt nicht 
willkürlich ausgewählt, sondern die Mitglieder des Kartells, an dem [der 
Antragsteller] beteiligt war, haben ihre wettbewerbswidrigen Handlungen von sich 
aus auf [die beschriebenen] Produkte [...] konzentriert.“1004 

(653) Bezüglich der Argumentation, dass die japanischen und die koreanischen Hersteller 
keinen vernünftigen wirtschaftlichen Grund gehabt hätten, Vereinbarungen zu treffen 
oder Verhaltensweisen aufeinander abzustimmen, ist auf die umfangreichen 
Beweismittel zu verweisen, die die Schlussfolgerung stützen, dass die Parteien eine 
wettbewerbswidrige Vereinbarung getroffen und umgesetzt haben. Daher besteht 
keine Notwendigkeit, zu klären, ob die Parteien ein geschäftliches Interesse an der 
Vereinbarung hatten.1005  

                                                 
1002 Urteil des Gerichts vom 19. Februar 1999, SPO und andere/Kommission, T-29/92, Slg. 1995, II-289, 

Randnr. 74 und Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries CBR und andere/Kommission 
('Zement'), verbundene Rechtssachen T-25/95 und andere, Slg. 2000, II-491, Randnr. 1093; Urteil des 
Gerichts vom 19. März 2003, CMA CGM und andere/Kommission, T-213/00, Slg. 2003, II-913, 
Randnr. 206; Urteil des Gerichts vom 6. Juli 2000, Volkswagen/Kommission, T-62/98, Slg. 2000, II-
2707, Randnr. 230; Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Mannesmannröhren-Werke/Kommission, 
T-44/00, Slg. 2004, II-2223, Randnr. 132. Siehe auch Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien 
über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des 
Vertrags, ABl C 101, 2004, S. 81.  

1003 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2005, Groupe Danone/Kommission, T-38/02, 
Slg. 2005, II-4407, Randnr. 99; Urteil des Gerichts vom 6. Dezember 2006, Brouwerij Haacht 
NV/Kommission, T-48/02, Slg. 2005, II-5259, Randnr. 58 und die in diesen Randnummern zitierte 
Rechtsprechung.  

1004 Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Tokai Carbon und andere/Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-71/03, T-74/03, T-87/03 und T-93/03, Slg. 2005, II-10, Randnr. 90. 

1005 Urteil des Gerichtshofes vom 25. Januar 2007, Sumitomo Metal Industries, Ltd und Nippon Steel 
Corp./Kommission u. a. ('Nahtlose Stahlrohre'), verbundene Rechtssachen C-403/04 P und C-405/04 P, 
Slg. 2007, I-729, Randnr. 46.  
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(654) Die Argumentation von LS Cable, dass die koreanischen Unternehmen kein Interesse 
daran gehabt hätten, ihre Heimatgebiete durch eine Kartellabsprache zu schützen,1006 
ist nicht überzeugend. Dass LS Cable erklärt, der koreanische Markt sei „gegenüber 
konkurrierenden ausländischen Herstellern praktisch abgeschottet“ [„practically 
insulated from competition by foreign manufacturers"],1007 ist schwer mit den 
zahlreichen Beispielen in Abschnitt 3 für Tätigkeiten von Herstellern der R-Gruppe 
auf dem koreanischen Markt , über die sich die koreanischen Hersteller mehrfach 
beschwerten, in Einklang zu bringen (siehe insbesondere Erwägungsgründe (194), 
(240), (263) und (331)). Außerdem stellt die Kommission fest, dass die Darstellung 
von LS Cable nicht mit der Beschreibung von Taihan übereinstimmt. Taihan 
argumentiert, der öffentliche Markt in Korea sei zwar gegen ausländische 
Wettbewerber geschützt gewesen.1008 Auf dem privaten Markt hätten ausländische 
Wettbewerber aber erbittert konkurriert und erhebliche Verluste für koreanische 
Unternehmen bewirken können.1009  

(655) Abschnitt 1 dieses Beschlusses enthält eine Beschreibung der von dem Kartell 
betroffenen Produkte sowie der Angebots- und Nachfragesituation im Hinblick auf 
diese Produkte. Die Beweismittel in Abschnitt 1 zeigen, dass die 
Kartellvereinbarungen mindestens für Erdkabel-Projekte mit Spannungen ab 
mindestens 110 kV und für Unterwasserkabel-Projekte für Spannungen ab 
mindestens 33 kV galten. Außerdem geht aus den Beweismitteln hervor, dass die 
Parteien der Kartellvereinbarung die Grenzen des Wettbewerbs untereinander selbst 
festlegten (siehe beispielsweise Erwägungsgründe (141), (143), (225) und (258)-
(260)).  

(656) Zur Argumentation der Parteien bezüglich der angeblichen Wirkungslosigkeit der 
Vereinbarungen ist festzustellen, dass Artikel 101 AEUV Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, die einen wettbewerbswidrigen Zweck verfolgen, unabhängig von 
ihrer Wirkung verbietet. Die Beweismittel in Abschnitt 3 dieses Beschlusses zeigen, 
dass der Zweck der in diesem Beschluss beschriebenen Absprachen in der 
Einschränkung des Wettbewerbs bestand. Es wurde gleichermaßen festgestellt, dass 
das Kartell den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt haben könnte 
(Abschnitt 4.3.5). Seiner Natur nach stellt das Kartell daher, unabhängig von einer 
konkreten möglichen Auswirkung, eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung 
dar.1010 

(657) Abschnitt 3 enthält Beweismittel dafür, dass die Parteien mehrfach die Anwendung 
des Grundsatzes des Heimatgebiets erläutert und weiterentwickelt haben (siehe 
insbesondere Erwägungsgründe (141), (258), (265) und (268)-(269)). Wenn die 
japanischen und die koreanischen Hersteller wie von den Parteien vorgetragen 

                                                 
1006 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1007 ID […] Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte ,.  
1008 Der Verkauf von Unterwasserkabeln an die […] im freien Wettbewerb war für ausländische Anbieter 

nicht möglich; an den Ausschreibungen konnten sich ausschließlich die Hersteller beteiligen, die 
Stromkabel auch in Korea produzierten (siehe diesbezüglich Erwägungsgründe (985) ff.). 

1009 ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; um 
den heftigen Wettbewerb durch ausländische Unternehmen auf dem privaten Markt in Korea zu 
belegen, übermittelte Taihan eine Liste mit 35 Projekten, an denen Prysmian in den Jahren 2001 bis 
2009 beteiligt war (siehe Anlage 12).  

1010 Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 2012, Expedia, C-226/11, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 37. 
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tatsächlich wegen unüberwindlicher Markteintrittshindernisse im EWR nicht als 
ernsthafte Wettbewerber wahrgenommen worden wären, hätte eine Vereinbarung 
über den EWR keinerlei Sinn gehabt. Die europäischen Hersteller hätten nämlich 
dann angesichts ihrer privilegierten Stellung im EWR keinen Grund gehabt, eine 
entsprechende Vereinbarung zu treffen oder weiterzuentwickeln.1011 Aus den 
Beweismitteln geht jedoch hervor, dass die von den Parteien getroffene 
Vereinbarung über die Heimatgebiete letztlich den gesamten EWR sowie einige 
privilegierte Gebiete betraf.  

(658) Berücksichtigt werden sollte auch, dass die genannte Vereinbarung und/oder die 
genannten aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen von den Parteien umgesetzt 
wurden und während der gesamten Dauer der Zuwiderhandlung wirksam waren. Die 
Einhaltung der Vereinbarung wurde regelmäßig bestätigt (siehe beispielsweise 
Erwägungsgründe (259), (267), (271) und (353)), die Parteien gaben einander 
Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten aus ihren jeweiligen Gebieten 
bekannt (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (231), (279) und (321)), und die 
japanischen und die koreanischen Hersteller verzichteten daraufhin auf die 
Übernahme von Stromkabel-Projekten im EWR. Diese Beweismittel stellen ein 
gewichtiges Indiz dafür dar, dass die japanischen und die koreanischen Hersteller 
von den europäischen Herstellern durchaus als potenzielle Wettbewerber im EWR 
wahrgenommen wurden. Wenn ein Eintritt in den EWR für die japanischen und die 
koreanischen Hersteller aufgrund der bestehenden Markteintrittshindernisse 
tatsächlich nicht möglich gewesen wäre, hätte keine Notwendigkeit bestanden, 
Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten mitzuteilen, die die japanischen und 
die koreanischen Hersteller von europäischen Kunden erhalten hatten. Die 
europäischen Hersteller hätten dann einfach davon ausgehen können, dass die 
japanischen und die koreanischen Anbieter ohnehin nicht in der Lage gewesen 
wären, sich an den betreffenden Ausschreibungen zu beteiligen.  

(659) Das Gericht hat festgestellt, dass die Vereinbarkeit eines Verhaltens mit Artikel 101 
AEUV vor dem jeweiligen wirtschaftlichen Hintergrund zu bewerten ist. Selbst wenn 
die Argumente der Parteien gut begründet sind, können sie nicht belegen, dass der 
wirtschaftliche Hintergrund jegliche Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs 
ausgeschlossen hätte. Zudem ändert auch eine Analyse des wirtschaftlichen 
Hintergrunds der Vereinbarung nichts an dem naturgemäß wettbewerbswidrigen 
Zweck, durch das die Vereinbarung über die Heimatgebiete (eine nach Artikel 101 
Absatz 1 Buchstabe c AEUV ausdrücklich verbotene Vereinbarung) gekennzeichnet 
ist, und an der unleugbaren Richtigkeit der in Abschnitt 3 dieses Beschlusses 
erläuterten Beweismittel.1012  

(660) Außerdem enthält die Kommissionsakte Beweismittel dafür, dass die angeblichen 
Markteintrittshindernisse entgegen der Darstellung der Parteien durchaus nicht 
unüberwindlich waren.1013 Aus mehreren Unterlagen geht hervor, dass die 
europäischen Unternehmen die Umsätze japanischer und koreanischer Kabelanbieter 

                                                 
1011 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 

Corp./Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-3871, Randnr. 188.  
1012 Urteil des Gerichts vom 15. März 2000, Cimenteries CBR und andere/Kommission ('Zement'), 

verbundene Rechtssachen T-25/95 und andere, Slg. 2000, II-491, Randnr. 1088.  
1013 Dies wurde von Prysmian in Bezug auf Unterwasserkabel auch ausdrücklich eingeräumt (siehe ID […], 

Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte).  
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im EWR als echte Bedrohung ansahen. Nexans beschwerte sich, dass „[LS Cable] in 
vielen Fällen störte, und sogar Aufträge in Europa annahm“ [[LS Cable] disturbed 
many cases including taking orders in Europe“] (siehe Erwägungsgrund (223)). 
Außerdem beklagte sich Nexans über die Präsenz von EXSYM in Europa (siehe 
Erwägungsgrund (291)): „[W]ir sind der Ansicht, dass ein Angriff auf uns in Europa 
nicht dazu beitragen wird, die Regelung insgesamt zu verbessern.“ ["we believe 
agressing us in Europe will really not help improving the overall scheme.“]  

(661) Die Parteien haben auch auf die Umsätze hingewiesen, die koreanische und 
japanische Hersteller gelegentlich in Europa erzielten.1014 Die Argumentation 
bezüglich der Notwendigkeit der Einrichtung einer Präsenz in Europa in der Absicht, 
die erforderlichen Infrastrukturen für die Vermarktung, die Erbringung von 
Dienstleistungen und die Ausführung von Instandhaltungsmaßnahmen zu schaffen 
sowie um die zusätzlichen Transportkosten und die längeren Lieferzeiten zu 
vermeiden, kann daher nicht anerkannt werden.  

(662) Außerdem waren die japanischen und die koreanischen Unternehmen in der Lage, 
Stromkabel in fast alle sonstigen Regionen der Welt zu liefern, und es wurden keine 
überzeugenden Beweismittel dafür vorgelegt, dass in anderen Ländern derart andere 
Markteintrittshindernisse als im EWR bestanden hätten, dass nur im EWR ein 
Markteintritt und der Wettbewerb mit anderen Anbietern nicht möglich gewesen 
wären.  

(663) Hinsichtlich der von diesem Beschluss betroffenen Stromkabel-Projekte ist 
festzustellen, dass mehrere Parteien darauf hingewiesen haben, dass diese Projekte 
auf die Anforderungen der jeweiligen Kunden zugeschnitten seien und dass 
Vereinbarungen mit Kunden häufig erst nach ausgedehnten Verhandlungsrunden 
zustande kämen.1015 Abschnitt 3 enthält zahlreiche Hinweise darauf, dass Kunden in 
Europa die japanischen und die koreanischen Hersteller zur Einreichung von 
Angeboten aufforderten. Dies zeigt, dass Kunden im EWR durchaus Interesse an 
Angeboten von japanischen Unternehmen hatten (siehe zum Beispiel 
Erwägungsgründe (231) und (279)). Wenn die Kunden im EWR dann feststellen 
mussten, dass die japanischen oder koreanischen Hersteller kein Interesse zeigten 
oder unattraktive Angebote vorlegten, ist verständlich, dass keine Beziehungen 
aufgebaut wurden.  

(664) Außerdem mag zwar zutreffend sein, dass gewisse Kabel und insbesondere MI-
Unterwasserkabel speziell von europäischen Kunden nachgefragt wurden. Es steht 
jedoch auch außer Zweifel, dass die japanischen Unternehmen [Informationen über 
den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ]  nicht mehr die erforderlichen Investitionen 
vorgenommen haben, um tatsächlich als ernsthafte Wettbewerber im EWR auftreten 
zu können.1016 In jedem Falle haben die Ermittlungen gezeigt, dass es Raum für 

                                                 
1014 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
ID […], Vorbringen von LS Cable vom 5. Juli 2010. 

1015 ID […],Prysmian, Präsentation bei mündlicher Anhörung; ID […], Nexans, Präsentation bei mündlicher 
Anhörung. 

1016 In ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
erläuterte VISCAS, dass das Unternehmen statt in die Entwicklung von MI-Unterwasserkabeln zu 
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Wettbewerb gab, der bezüglich verschiedener Typen von Unterwasserkabeln 
ausgeübt werden konnte, den Wettbewerb zwischen MI- und anderen Typen von 
Unterwasserkabeln, die von japanischen Unternehmen hergestellt wurden 
eingeschlossen. Nexans hat bestätigt, dass externe Faktoren dem Kunden eine 
Auswahl lassen, welche Art von Kabel zu gebrauchen ist, wie zum Beispiel eine 
Unterwasserverbindung, die ein HS AC-Kabel einer Länge von 60 km erfordert, 
wobei entweder ein XLPE oder ein Ölkabel verwendet werden könnte.1017 Nexans 
erwähnt sogar einige Beispiele dieser alternativen Lösungen, weitergehende 
Alternativen bezüglich MI-Kabeln eingeschlossen.1018 Wie Nexans erklärt1019, kann 
die Wahl des Kunden für die eine oder andere Lösung gewisse potenzielle Hersteller 
davon ausschließen, sich um das Projekt zu bewerben. Es gibt Beweise, die zeigen, 
dass in gewissen Fällen Stromkabelhersteller versucht hatten, den Kunden 
dahingehend zu beeinflussen, diejenige Technologie zu benutzen, die für den 
jeweiligen Hersteller günstiger war und andere Wettbewerber von der Ausschreibung 
ausschloss. Beispielsweise zeigen die Aufzeichnungen, die während des A/R-
Meetings in Paris gemacht wurden, das Interesse der europäischen Hersteller 
sicherzustellen, dass das für das jeweilige Projekt verwendete Kabel ein MI-Kabel 
wäre,1020 während die Japaner an der Verwendung eines XLPE Kabels interessiert 
waren. Die Aufzeichnungen eines anderen A/R Meetings, welches in 2003 
abgehalten wurde, zeigen auch das Interesse von ABB an der Verwendung von 
XLPE Kabeln und nicht an der Ölkabel Technologie (von den Japanern verwendet), 
für ein Projekt in [Nicht-EWR Gebiet].1021 Zuletzt kontaktierte JPS Nexans im Jahre 
2006 und zeigte an, dass der Kunde einer der Balearischen Verbindungsleitungen 
(Mallorca-Menorca) einen Vertreter der japanischen Hersteller nach einem Angebot 
für dieses Projekt fragte und dass sie dachten, dass eines ihrer XLPE Kabel "eine 
Lösung für diesen Fall darstellen könnte" ["might be a solution for this case"].1022 

(665) Bezüglich der Argumentation, in der Sache COMP/M.1882 Pirelli/BICC habe die 
Kommission festgestellt, dass inländische Kabelanbieter innerhalb der Union 

                                                                                                                                                         

investieren, ein alternatives Kabel (nämlich das DC-XLPE-Kabel) für Unterwasserkabel-Verbindungen 
über lange Strecken entwickelt hatte.  

1017 Siehe ID […], Vorbringen von Nexans vom 03.August 2010. 
1018 (i) Die Cometa (Spanien-Mallorca) Verbindungsleitung, bei welcher der Kunde ursprünglich eine AC-

Verbindung auswählte, nachfolgend aber zu einer DC-Verbindung wechselte (Siehe ID […], 
Vorbringen von Nexans vom 03.August 2010; (ii) Das Walhalla Projekt (keine Verbindungsleitung, 
aber eine Offshore-Öl und Gasplattform), bei der ein Kabel von 150 kV und 290 km notwendig war und 
für welche der Kunde sowohl das MI DC-Kabel, das von Nexans angeboten wurde, als auch das XLPE 
DC-Kabel, das von ABB angeboten wurde als gangbare alternative Lösungen in Erwägung zog (Siehe 
ID […], Vorbringen von Nexans vom 03.August 2010. 

1019 ID […], Vorbringen von Nexans vom 03.August 2010. 
1020 "[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: INTEREST R RISK TO PUSH xlpe BY Japs who are trying tie up 

with LS; If MI automatically R" [[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: INTERESSE R RISIKO 
VORANZUTREIBEN xlpe [mit extrudierten Kunststoffen isolierte Kabel] DURCH Japaner die 
versuchen, sich an LS anzubinden; WENN MI dann automatisch R] (siehe ID […], Nexans 
Nachprüfung). Siehe auch ID […], Nexans Nachprüfung, die Protokolle eines anderen Treffens, in 
welchen steht: "[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: A pushes XLPE but requested to abstain xl as it help 
AB" [[Projekt in den Ausfuhrgebieten]: A schiebt XLPE [mit extrudierten Kunststoffen isolierte Kabel] 
an aber verlangt sich von xl fernzuhalten da dies AB hilft]. 

1021 "ABB want to put competitive bid in XLPE. ABB not interested in OF" [ABB möchte ein 
konkurrenzfähiges Gebot abgeben in XLPE [mit extrudierten Kunststoffen isolierte Kabel]. ABB nicht 
an OF [Ölkabel] interessiert] ([…].). 

1022 ID […], Nexans Nachprüfung. 
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weiterhin hohe Marktanteile besäßen, ist darauf hinzuweisen, dass der Kommission 
bei der Entscheidung in dieser Fusionssache die in diesem Beschluss beschriebene 
Zuwiderhandlung nicht bekannt war und dass die Kommission erläutert hat: 
„Dennoch geht von den ausländischen Anbietern ein gewisser Wettbewerbsdruck 
aus, da die Versorgungsunternehmen problemlos auf ausländische Lieferanten 
umsteigen könnten, wenn die inländischen Preise über ein wettbewerbsfähiges 
Niveau hinaus ansteigen würden.“1023  

(666) Die Argumente der Parteien sind auch aus den folgenden Gründen zurückzuweisen:  

(a) Mehrere Quellen belegen das langjährige Bestehen struktureller 
Überkapazitäten in dieser Branche.1024 Vor diesem Hintergrund ist 
unwahrscheinlich, dass die Hersteller auf den Eintritt in einen potenziellen 
Wachstumsmarkt verzichtet hätten.  

(b) Die angeblich hohen Transportkosten haben Nexans offenbar nicht davon 
abgehalten, in einem Gemeinschaftsunternehmen mit VISCAS ein Werk in 
Japan einzurichten. Die in diesem Werk hergestellten MI-Unterwasserkabel 
sind für den Vertrieb [Region] bestimmt.1025  

(c) Potenzielle Lieferanten für den EWR müssen tatsächlich bestimmte Standards 
erfüllen, Konformitätsprüfungen bestehen und Bescheinigungen beschaffen. 
Dass mehrere japanische und koreanische Hersteller verschiedentlich Kabel im 
EWR verkaufen konnten (siehe Erwägungsgrund (661)), zeigt, dass mit den 
betreffenden Anforderungen keine abschreckende Wirkung verbunden war. 
Außerdem verkauften die japanischen und koreanischen Hersteller auch in 
anderen Gebieten, in denen ähnliche Anforderungen bestehen. Entsprechendes 
gilt für die angeblich längeren Lieferzeiten.  

(d) Zudem können Kunden in bestimmten Mitgliedstaaten zusätzliche technische 
Anforderungen und Gepflogenheiten vorsehen. Zumindest in Bezug auf 
Mitgliedstaaten, in denen keine entsprechenden Werke eingerichtet wurden, 
gelten diese Anforderungen für alle potenziellen Hersteller – für europäische 
Hersteller ebenso wie für japanische Hersteller.  

(e) Hinsichtlich der angeblichen Bevorzugung nationaler Produkte ist ersichtlich, 
dass  in mehreren Mitgliedstaaten keine ernsthaften nationalen Anbieter tätig 
waren. In diesen Ländern waren alle potenziellen Anbieter (europäische ebenso 
wie japanische und koreanische Hersteller) gleichgestellt. Entsprechendes gilt 
erst Recht auch für die angebliche Bevorzugung der Anbieter, von denen 
bereits Produkte verlegt worden waren. Eine bereits bestehende 
zufriedenstellende Beziehung mit einem Anbieter dürfte geeignet sein, die 
Chancen aller sonstigen Anbieter unabhängig davon zu beeinträchtigen, ob es 
sich um europäische oder japanische oder koreanische Hersteller handelt.  

(f) Die sehr starke Stellung der europäischen Hersteller auf ihren nationalen 
Märkten zeigt nach Auffassung der Kommission also weniger, dass 

                                                 
1023 Beschluss der Kommission 2003/176/EG in der Sache COMP./M.1882 - Pirelli/BICC, ABl. L 70 vom 

14.3.2003, S. 35-49. 
1024 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Vorbringen von LS Cable vom 5. Juli 2010; Entscheidung 2003/176/EG der Kommission in 
der Sache COMP./M.1882, Pirelli/BICC, ABl. L 70 vom 14.3.2003, S. 35-49. 

1025 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  



DE 198  DE 

Markthindernisse für japanische Ausfuhren nach Europa bestanden hätten, als 
vielmehr, dass die Absprache über die Heimatgebiete respektiert wurde.  

(g) Die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge im EWR schließen 
nicht aus, dass die japanischen Unternehmen Aufträge im EWR übernehmen.  

(h) Seit dem Beginn der Untersuchung durch die Kommission haben mehrere 
japanische und koreanische Parteien Schritte im Hinblick auf einen Eintritt in 
den EWR unternommen. VISCAS hat beispielsweise im Februar 2011 eine 
Geschäftsstelle in London eröffnet.1026  

(i) Nexans und Prysmian sind die einzigen beiden Anbieter, die über ein eigenes 
Kabelverlegeschiff verfügen. ABB muss für die Verlegung seiner Kabel ein 
Schiff chartern. Auf dem Markt werden mehrere Kabelverlegeschiffe zur 
Vercharterung angeboten.  

(667) Daher ist festzustellen, dass keines der Markthindernisse, auf die sich die japanischen 
und koreanischen Unternehmen berufen haben, die einen Antrag auf Ermäßigung der 
Geldbuße gestellt haben, jemals ein unüberwindliches Hindernis für die Einfuhr 
japanischer und koreanischer Stromkabel in die Union oder den EWR dargestellt hat.  

(668) Dass seitens der japanischen und koreanischen Hersteller zeitweise vielleicht kein 
Interesse an einem Eintritt in den EWR bestanden haben könnte, bedeutet außerdem 
nicht, dass der Grundsatz des Heimatgebiets gegenstandslos geworden wäre. Das 
Gericht hat festgestellt, dass eine entsprechende Regelung in erster Linie dazu dienen 
kann, das verbleibende Risiko eines zukünftigen Eindringens in die betreffenden 
Märkte bei einer Veränderung der Wettbewerbssituation auszuschalten und so den 
drei Herstellergruppen durch die Festigung ihrer jeweils privilegierten Stellung 
langfristige Sicherheit zu garantieren. Außerdem anderen kann sie die Grundlage 
gegenseitigen Vertrauens zwischen den drei Gruppen bilden.1027 In dieser Sache ist 
es wahrscheinlich, dass der Fortbestand des Grundsatzes des Heimatgebiets die 
Grundlage für die anhaltende Bereitschaft der Parteien war, sich über die Aufteilung 
von Projekten in den Ausfuhrgebieten zu verständigen.  

(669) Dass die japanischen und die koreanischen Hersteller auf dem EWR mit gewissen 
Hindernissen konfrontiert waren, kann durchaus auch dazu beigetragen haben, dass 
sie sich bereit erklärten, von einem Eintritt in diesen Markt abzusehen. Die 
Hindernisse für einen Eintritt in diesen Markt waren also eher ein Faktor, der zum 
Abschluss dieser Vereinbarung beigetragen hat, als ein Anlass dafür, die bestehende 
Vereinbarung über die Heimatgebiete als überflüssig zu betrachten. Dem Gericht 
zufolge stellt dieses Ergebnis auch insoweit keinen Widerspruch dar, als es für einen 
Hersteller naheliegt, im Rahmen einer Aufteilung von Märkten, wie in diesem 
Beschluss beschrieben, seinen Wettbewerbern die Märkte zu überlassen, auf denen er 
selbst eine schwache Stellung hat.1028  

(670) In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass den japanischen und den 
koreanischen Herstellern im Gegenzug dafür, dass sie nicht in das europäische 

                                                 
1026 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1027 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 

Corp./Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-381, Randnr. 158.  
1028 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 

Corp./Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-381, Randnr. 110.  
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Heimatgebiet eintraten, die Einhaltung ihrer eigenen Heimatgebiete sowie einiger 
weiterer Gebiete zugestanden wurde. In diesem Beschluss ist dies insoweit ein 
wichtiger Aspekt, als aus dem Beweismaterial deutlich hervorgeht, dass sich die 
europäischen Hersteller zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung in einer stärkeren 
Position auf dem Weltmarkt befanden (deshalb wurde auch das Quotenverhältnis 
60:40 und nicht eine Aufteilung im Verhältnis 50:50 vereinbart). Abschnitt 3 enthält 
mehrere Hinweise auf Fälle, in denen sich die japanischen und koreanischen 
Hersteller auf diesen Teil der Vereinbarung beriefen (siehe Erwägungsgründe (240), 
(263) und (355)). Dies zeigt, dass sie die potenzielle Präsenz ihrer europäischen 
Wettbewerber auf ihrem Heimatgebiet tatsächlich als Bedrohung betrachteten.  

(671) Die Kommission ist nicht verpflichtet, das geschäftliche Interesse der japanischen 
und koreanischen Unternehmen am Abschluss der Vereinbarung über die 
Heimatgebiet nachzuweisen. Wie in den Erwägungsgründen (668)-(670) erläutert, 
dürfte der Abschluss der Vereinbarung über die Heimatgebiete jedoch in jedem Fall 
mit bestimmten Vorteilen für alle Parteien verbunden gewesen sein, und insoweit 
hatte die Vereinbarung ungeachtet der bestehenden Hindernisse für einen Eintritt in 
den EWR und ungeachtet des möglicherweise fehlenden geschäftlichen Interesses an 
diesem Markt durchaus ihren Zweck.  

(672) Schließlich ist festzustellen, dass das lange Bestehen der Vereinbarung über die 
Heimatgebiete, [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung ] und die 
daraus folgende Abwesenheit der japanischen und koreanischen Hersteller im EWR 
einige der von den Parteien genannten Markteintrittshindernisse noch verstärkt haben 
dürfte.1029  

(673) Daher gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die Argumentation der Parteien 
nicht begründet ist und dass die Beweismittel hinreichend sind, um nachzuweisen, 
dass die Kartellabsprachen die Einschränkung des Wettbewerbs bezweckten und dass 
die Vereinbarung und/oder die aufeinander abgestimmte Verhaltensweise auch 
umgesetzt wurde.  

4.3.5. Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten der Union und zwischen 
EWR-Vertragsparteien 

4.3.5.1. Grundsätze  

(674) Artikel 101 Absatz 1 AEUV stellt auf Vereinbarungen ab, die die Verwirklichung 
des Binnenmarkts innerhalb der Gemeinschaft gefährden könnten, indem nationale 
Märkte aufgeteilt werden oder die Wettbewerbsstruktur im Binnenmarkt 
beeinträchtigt wird. Analog dazu soll Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen 
Vereinbarungen erfassen, die die Verwirklichung eines einheitlichen Europäischen 
Wirtschaftsraums bedrohen. 

(675) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts ist „eine 
Vereinbarung nur dann geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen, wenn sich anhand objektiver rechtlicher oder tatsächlicher 
Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, dass sie 
unmittelbar oder mittelbar tatsächlich oder der Möglichkeit nach den Warenverkehr 

                                                 
1029 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 

Corp./Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-381, Randnr. 327.  
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zwischen Mitgliedstaaten beeinflussen kann.“1030 Artikel 101 AEUV „fordert [...] 
nicht, dass die dort genannten Vereinbarungen den innergemeinschaftlichen Handel 
tatsächlich spürbar beeinträchtigen, sondern verlangt nur den Nachweis ihrer 
Eignung, eine derartige Wirkung zu entfalten.“1031  

(676) Die Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen auf ein 
Kartell ist jedoch nicht auf jenen Teil des Umsatzes der Kartellteilnehmer begrenzt, 
der mit der tatsächlichen Lieferung von Waren in einen anderen Staat erzielt wird. 
Für die Anwendbarkeit dieser Bestimmungen muss auch nicht nachgewiesen werden, 
dass das individuelle Verhalten eines jeden Mitglieds, im Gegensatz zum Kartell in 
seiner Gesamtheit, den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt hat.1032 

(677) Nach den Leitlinien der Kommission über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags [heute 
Artikel 101 und 102 AEUV] ("Leitlinien zum Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels")1033 sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten, die Ein- und Ausfuhren sowie 
Kartellvereinbarungen beispielsweise zur Festsetzung von Preisen und zur 
Aufteilung von Märkten in mehreren Mitgliedstaaten vorsehen, naturgemäß geeignet, 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.1034 Hinreichend ist bereits, 
dass eine Vereinbarung oder eine Verhaltensweise, die sich auf Drittländer oder auf 
Unternehmen in Drittländern auswirkt, geeignet ist, grenzüberschreitende 
wirtschaftliche Tätigkeiten innerhalb der Union zu beeinträchtigen. Einfuhren in 
einen Mitgliedstaat können bereits hinreichend sein, derartige Auswirkungen 
hervorzurufen, da sie die Wettbewerbsbedingungen im einführenden Mitgliedstaat 
beeinträchtigen können. Dies wiederum kann sich auf die Ausfuhren und Einfuhren 
konkurrierender Produkte in andere(n) Mitgliedstaaten auswirken.1035  

(678) Wie das Gericht festgestellt hat, würde eine Vereinbarung, die darauf gerichtet wäre, 
die traditionellen Positionen der Kartellmitglieder auf dem europäischen bzw. auf 
dem japanischen Markt zu schützen, an sich bereits insoweit ein Kartell mit 
Wirkungen auf den Binnenmarkt darstellen, als sie den potenziellen 

                                                 
1030 Urteil des Gerichtshofes vom 30. Juni 1966, Société Technique Minière (L.T.M.)/Maschinenbau Ulm 

GmbH ('M.B.U.'), 56/65, Slg. 1966, ECR 337, Randnr. 7; Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1985, 
Remia BV und andere/Kommission, 42/84, Slg. 1985, ECR 2545, Randnr. 22 und Urteil des Gerichts 
vom 15. März 2000, Cimenteries CBR und andere/Kommission ('Zement'), verbundene Rechtssachen 
T-25/95 und andere, Slg. 2002, II-491.  

1031 Urteil des Gerichtshofes vom 17. Juli 1997, Ferriere Nord SpA/Kommission, C-219/95 P, Slg. 1997, I-
4411, Randnr. 19; Urteil des Gerichtshofes vom 28. April 1998, Javico International und Javico 
AG/Yves Saint Laurent Perfums SA (YSLP), C-306/96, Slg. 1998, I-1983, Randnrn. 16 und 17; Urteil 
des Gerichts vom 15. September 1998, European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, vormals 
European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV 
Nederlandse Spoorwegen (NS) und Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Kommission, 
T-374/94, Slg. 1998, II-3141, Randnr. 136; Urteil des Gerichtshofes vom 21. Januar 1999, Bagnasco 
und andere/Banca Popolare di Novara soc. Coop.arl. (BNP) (C-215/96) und Cassa di Risarmio di 
Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96), Slg. 1999, I-135, Randnr. 48.  

1032 Siehe Urteil des Gerichts vom 10. März 1992, Imperial Chemical Industries/Kommission (ICI), 
T-13/89, Slg. 1992, II-1021, Randnr. 304.  

1033 Mitteilung der Kommission der Kommission – Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags, ABl. C 101 vom 27.4.2004, 
S. 81-96. 

1034 Ibid., Randnrn. 62 und 64.  
1035 Ibid., Randnr. 101. 
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Wettbewerbsdruck reduzieren würde, der von den japanischen Herstellern auf den 
Binnenmarkt ausgeübt worden wäre.1036  

4.3.5.2. Argumente der Parteien 

(679) Mehrere Parteien haben argumentiert, das in diesem Beschluss beschriebene 
Verhalten könne keine Wirkungen auf den Wettbewerb im EWR haben.1037  

(680) Wie in Abschnitt 4.3.3 erläutert, bestand das in diesem Beschluss beschriebene 
Verhalten in einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung betreffend 
nahezu den weltweiten Handel mit Stromkabeln einschließlich des Handels mit 
Stromkabeln für Projekte in der Union oder im EWR. Auf einige der von der 
Zuwiderhandlung betroffenen Lieferungen ist der AEUV nicht anwendbar; dies 
ändert jedoch nichts an der Zuständigkeit der Kommission für die Beschäftigung mit 
der Zuwiderhandlung an sich.  

4.3.5.3. Würdigung und Ergebnis 

(681) Insoweit die Aktivitäten des Kartells sich auf Verkäufe in Ländern beziehen die nicht 
Mitglied der Union oder des EWR sind und sich diese nicht auf den Handel in der 
Union oder dem EWR auswirkten, sind diese nicht Gegenstand dieses Beschlusses.  

(682) Es ist unbestritten, dass, wie in Abschnitt 1.2 erläutert, einige der weltweit tätigen 
Hersteller von Stromkabeln ihren Sitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Union 
oder EWR-Vertragsparteien haben und dass diese Hersteller Stromkabel zur 
Verlegung in anderen Mitgliedstaaten der Union oder EWR-Vertragsparteien 
geliefert haben (siehe Erwägungsgrund (46)).  

(683) In der Kommissionsakte enthaltene Beweismittel zeigen, dass Stromkabel-Projekte 
in der Union oder im EWR, bezüglich derer die Stromkabel-Hersteller mit Sitz in 
anderen Mitgliedstaaten der Union oder EWR-Vertragsparteien Angebote eingereicht 
haben oder eingereicht haben könnten, Gegenstand der Aufteilung  im Rahmen des 
Kartells waren (siehe Erwägungsgründe (107) bis (115)). Insoweit wurde 
nachgewiesen, dass die Zuwiderhandlung spürbare Auswirkungen auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten und auf den Handel zwischen Vertragsparteien des EWR-
Abkommens hatte.  

(684) Im Erdkabel- und im Unterwasserkabel-Sektor ist der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten durch ein beträchtliches Volumen gekennzeichnet. Der Handel 
zwischen der Union und den dem EWR angehörenden EFTA-Ländern erreicht 
ebenso ein beträchtliches Volumen.1038 Die großen Anbieter in diesem Sektor haben 
ihren Sitz, ihre Vertriebsbüros und/oder ihre Werke in Europa und sind im gesamten 
EWR tätig. Die Parteien sind zudem auch weltweit die wichtigsten Anbieter von 
Erdkabeln und Unterwasserkabeln.  

(685) In diesem Beschluss bezogen sich die Kartellvereinbarungen auf den Großteil des 
Weltmarkts, einschließlich des gesamten EWR. Die in diesem Beschluss in 

                                                 
1036 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Siemens AG/Kommission, T-110/07, Slg. 2011, II-477, 

Randnr. 60; Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFT Engineering/Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-67-00, T-68-00 und T-78/00, Slg. 2004, II-2501, Randnrn. 392-394.  

1037 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1038 Siehe Abschnitt 1.4.  
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Abschnitt 3 beschriebenen Sachverhalte haben zwangsläufig, oder mit großer 
Wahrscheinlichkeit, zu einer Umleitung der Handelsströme geführt.1039 

(686) Dies trifft offensichtlich für die Aufteilung im Rahmen der europäischen 
Kartellkonfiguration zu. Darüber hinaus muss die im Erwägungsgrund (468) 
dargestellte Anwendung des Grundsatzes des Heimatgebiets und zu einem gewissen 
Teil die Aufteilung von Projekten in den Exportgebieten ebenfalls zu einer 
Umleitung der Handelsströme geführt haben.  

(687) Die Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen haben den 
Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten bei Stromkabel-Projekten daher 
unmittelbar eingeschränkt und hatten spürbare Auswirkungen auf den Handel 
zwischen EU-Mitgliedstaaten und zwischen Vertragsparteien des EWR-Abkommens.  

4.3.6. Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 AEUV und Artikel 53 Absatz 3 EWR-
Abkommen 

(688) Die Bestimmungen des Artikels 101 Absatz 1 AEUV und des Artikels 53 Absatz 1 
EWR-Abkommen können gemäß Artikel 101 Absatz 3 bzw. Artikel 53 Absatz 3 
EWR-Abkommen als nicht anwendbar erklärt werden, wenn Vereinbarungen oder 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen unter angemessener Beteiligung der 
Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung 
oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, wenn den beteiligten Unternehmen keine Beschränkungen 
auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, und 
wenn den betreffenden Unternehmen keine Möglichkeiten eröffnet werden, für einen 
wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten. 

(689) Nexans hat argumentiert, dass einige der in der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
zitierten Verhaltensweisen unter die Ausnahme nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
fielen.1040 Die von Nexans angeführten Beispiele zählen jedoch nicht zu dem in der 
Mitteilung der Beschwerdepunkte beschriebenen Verhalten, sondern betreffen 
legitime Konsortialvereinbarungen. Nexans hat keine Argumente vorgebracht, mit 
denen belegt würde, dass der Grundsatz des Heimatgebiets, die Aufteilung von 
Projekten in der europäischen Kartelkonfiguration und die Aufteilung von Projekten 
in den Ausfuhrgebieten gemäß den Beschreibungen in diesem Beschluss Ausnahmen 
nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV oder nach Artikel 53 Absatz 3 EWR-Abkommen 
darstellen würden.  

(690) In Anbetracht der erläuterten Sachverhalte erkennt die Kommission daher keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Voraussetzungen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
bzw. Artikel 53 Absatz 3 EWR-Abkommen in diesem Beschluss erfüllt wären.  

4.3.7. Für Island, Liechtenstein und Norwegen und für die Beitrittsländer der Jahre 2004 
und 2007 maßgebliche Wettbewerbsvorschriften  

(691) Seit dem Beitritt der Tschechischen Republik sowie von Estland, Zypern, Lettland, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und der Slowakei am 1. Mai 2004 sind 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen insoweit auf 
das Kartell anwendbar, als es diese Mitgliedstaaten beeinträchtigte. Seit dem Beitritt 

                                                 
1039 Urteil des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1980, Heintz van Landewyck SARL und andere/Kommission, 

verbundene Rechtssachen 209-215 und 218/78, Slg. 1980, ECR 3125, Randnr. 170. 
1040 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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von Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 ist die Anwendbarkeit von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen auf das 
Kartell insoweit gegeben, als es diese Mitgliedstaaten beeinträchtigte. 

5. ADRESSATEN 

5.1. Grundsätze  

(692) Um die Adressaten dieses Beschlusses zu bestimmen, muss geklärt werden, welchen 
Rechtssubjekten die Zuwiderhandlung zuzurechnen ist. 

(693) Gegenstand der Wettbewerbsvorschriften der Union sind Unternehmen; der Begriff 
des Unternehmens ist nicht mit dem Begriff des Unternehmens als juristischer Person 
im einzelstaatlichen Handels- oder Steuerrecht gleichzusetzen. Ein an einer 
Zuwiderhandlung beteiligtes Unternehmen ist daher nicht zwangsläufig identisch mit 
dem betreffenden Rechtssubjekt innerhalb der Gruppe der Gesellschaften, deren 
Vertreter tatsächlich an den Kartelltreffen teilgenommen haben. Der Begriff 
„Unternehmen“ wird im AEUV nicht näher bestimmt. In der Rechtsprechung wurde 
bestätigt, dass Artikel 101 AEUV auf wirtschaftliche Einheiten abzielt, die aus einer 
einheitlichen Struktur persönlicher, materieller und immaterieller Elemente bestehen, 
die ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel langfristig verfolgen, und zur Begehung 
einer Zuwiderhandlung der in dieser Vorschrift beschriebenen Art beitragen 
können.1041 

(694) Trotz der Tatsache, dass Artikel 101 AEUV auf Unternehmen anzuwenden ist und 
dass der Begriff des Unternehmens ein Begriff aus der Wirtschaft ist, können 
ausschließlich Rechtssubjekte für die Zuwiderhandlung eines Unternehmens haftbar 
gemacht werden.1042  

(695) Im Hinblick auf den Grundsatzes der persönlichen Haftung richtet sich Artikel 101 
AEUV an „Unternehmen“, die auch mehrere Rechtssubjekte umfassen können. 
Gegen den Grundsatz der persönlichen Haftung wird nicht verstoßen, solange 
unterschiedliche Rechtssubjekte aufgrund ihres jeweils eigenen Verhaltens und ihres 
Verhaltens innerhalb desselben Unternehmens haftbar gemacht werden.  

(696) Entsprechend müssen die Unternehmen bestimmt werden, die für die 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV verantwortlich gemacht werden können. 
Dazu ist mindestens eine juristische Person zu ermitteln, die die jeweiligen 
Unternehmen vertritt. Gemäß der Rechtsprechung stellen nach dem 
Wettbewerbsrecht der Union verschiedene Gesellschaften, die zum selben Konzern 
gehören, eine wirtschaftliche Einheit und somit ein Unternehmen im Sinne der 
Artikel 101 und 102 AEUV dar, wenn sie ihr Marktverhalten nicht selbstständig 

                                                 
1041 Urteil des Gerichts vom 10. März 1992, Shell International Chemical Company Ltd/Kommission, 

T-11/89, Slg. 1992, II-757, Randnr. 311 und Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, Mo Och Domsjö 
AB/Kommission, T-352/94, Slg. 1998, II-1989, Randnrn. 87-96. 

1042 Ein „Unternehmen“ nach Artikel 81 EG-Vertrag (heute Artikel 101 AEUV) ist zwar nicht zwangsläufig 
identisch mit einer Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit; für die Anwendung und den Vollzug 
der Beschlüsse muss jedoch eine juristische Person als Adressat der Maßnahme bestimmt warden, 
Urteil des Gerichts vom 20. April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, 
Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, 
Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG 
und Enichem SpA/Kommission ('PVC II'), T-305/94, Slg. 1999, II-931, Randnr. 978. 
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bestimmen.1043 Wenn eine Tochtergesellschaft ihr Marktverhalten nicht selbstständig 
bestimmt, bildet die Gesellschaft, die über die Unternehmenspolitik dieser 
Tochtergesellschaft bestimmt (d. h. die bestimmenden Einfluss auf die 
Tochtergesellschaft ausübt),1044 eine wirtschaftliche Einheit mit der 
Tochtergesellschaft und kann demzufolge ohne Diskriminierung mit der Begründung 
für eine Zuwiderhandlung verantwortlich gemacht werden, dass sie demselben 
Unternehmen angehört (so genannte Haftung von Muttergesellschaften). 

(697) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts ist eine 
Muttergesellschaft mit 100%iger (oder nahezu 100%iger) Beteiligung an einer 
Tochtergesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen in der Lage, 
bestimmenden Einfluss auf dieses Unternehmen ausüben. In derartigen Fällen kann 
widerlegbar vermutet werden, dass die Muttergesellschaft tatsächlich einen 
bestimmenden Einfluss ausgeübt hat; die Kommission braucht dazu keine weiteren 
Beweismittel anzuführen (Vermutung der Haftung von Muttergesellschaften).1045 
Wenn die Kommission sich in der Mitteilung der Beschwerdepunkte auf die 
Vermutung der Haftung von Muttergesellschaften beruft und ihre Absicht bekundet, 
eine Muttergesellschaft für eine von ihrer 100%igen Tochtergesellschaft begangene 
Zuwiderhandlung haftbar zu machen, obliegt es der Muttergesellschaft, diese 
Vermutung im Verwaltungsverfahren durch hinreichende entsprechende 
Beweismittel zu entkräften, wenn sie der Auffassung ist, dass die Tochtergesellschaft 
– trotz der Beteiligungsverhältnisse – selbstständig über ihr Marktverhalten 
entscheidet.1046  

(698) Wenn die Ausübung eines derartigen bestimmenden Einflusses nicht vermutet 
werden kann, muss der bestimmende Einfluss anhand einer Reihe tatsächlicher 
Umstände bewiesen werden, zu denen insbesondere auch das etwaige Weisungsrecht 
der Muttergesellschaften gegenüber den Tochtergesellschaften gehört.1047 Die 
Gerichte der Europäischen Union haben festgestellt, dass diese Befugnis nicht nur 
unmittelbar aus den spezifischen Anweisungen, Leitlinien oder Rechten der 
Muttergesellschaft zur Mitbestimmung der Geschäftspolitik der Tochter, sondern 
auch mittelbar aus der Gesamtheit der wirtschaftlichen, organisatorischen und 

                                                 
1043 Siehe Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Manufacture française des pneumatiques 

Michelin/Kommission, T-203/01, Slg. 2003, II-4071, Randnr. 290.  
1044 Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Kommission, C-

286/98 P, Slg. 2000, I-9925, Randnr. 37.  
1045 Urteil des Gerichtshofes vom 10. September 2009, Akzo Nobel NV und andere/Kommission, C-97/08 P, 

Slg. 2009, I-8237, Randnrn. 60-61; Urteil des Gerichtshofes vom 11. September 2011, 
Elf Aquitaine/Kommission, C-521/09 P, Slg. 2011, I-8947, Randnrn. 56-57; Urteil des Gerichtshofes 
vom 29. März 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Kommission und Kommission/ArcelorMittal 
Luxembourg und andere, C-201/09, Slg. 2011, I-2239, Randnrn. 97-100; Urteil des Gerichtshofes vom 
20. Januar 2011, General Quimica/Kommission, C-90/09 P, Slg. 2011, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 39-42 und Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 2012, 
Transcatab/Kommission, C-654/11 P, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnrn. 30-31. 

1046 Urteil des Gerichts vom 27. September 2006, Akzo Nobel NV/Kommission, T-330/01, Slg. 2006, II-
3389, Randnr. 83; Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Tokai Carbon Co. Ltd Intech EDM BV, Intech 
EDM AG und SGL Carbon AG/Kommission, T-91/03, Slg. 2005, II-10, Randnr. 61; Urteil des Gerichts 
vom 27. September 2007, Prym und Prym Consumer/Kommission, T-30/05, Slg. 2007, II-107*, 
abgekürzte Veröffentlichung, Randnrn. 146-147. 

1047 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, The Dow Chemical Company/Kommission, T-77/08, noch 
nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 76.  
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rechtlichen Beziehungen zwischen der Muttergesellschaft und ihrer 
Tochtergesellschaft abgeleitet werden kann,1048 die die Tochtergesellschaft im 
Hinblick auf beispielsweise Unternehmensstrategie, Betriebspolitik, Betriebspläne, 
Investitionen, Kapazitäten, Finanzausstattung, Personal und Rechtsangelegenheiten 
beeinflussen, selbst wenn jedes dieser Indizien für sich genommen keine 
hinreichende Beweiskraft hätte.1049 Zu diesen Indizien zähen die Gerichte der 
Europäischen Union zum Beispiel die Anwendung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen/Vereinbarungen zwischen den Muttergesellschaften in Bezug auf die 
Leitung ihrer gemeinsamen Tochter, die Besetzung zahlreicher Führungspositionen 
der Tochtergesellschaften durch Personen, die gleichzeitig (oder sogar 
nacheinander)1050 führende Stellungen bei der Muttergesellschaft innehatten,1051 oder 
die geschäftlichen Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft 
(beispielsweise wenn eine Muttergesellschaft gleichzeitig auch Lieferant oder Kunde 
ihrer Tochtergesellschaft ist). 1052  

(699) Die Feststellung eines bestimmenden Einflusses hängt davon ab, wie selbstständig 
eine Tochtergesellschaft insgesamt in der Gestaltung ihrer Geschäftspolitik ist und 
nicht davon, ob die Muttergesellschaft Kenntnis von der seitens der 
Tochtergesellschaft begangenen Zuwiderhandlung hatte. Dass die Haftung für die 
Zuwiderhandlung einer Tochtergesellschaft der jeweiligen Muttergesellschaft 
zurechnet werden kann, ergibt sich jedoch daraus, dass die beiden Gesellschaften 
gemäß den Wettbewerbsvorschriften der Union ein einziges Unternehmen darstellen. 
Der Nachweis einer Beteiligung der Muttergesellschaft an der Zuwiderhandlung 
bzw. der Nachweis des Wissens der Muttergesellschaft um die Zuwiderhandlung 
(einschließlich ihrer Organisation) ist dazu nicht erforderlich.1053 

(700) Wenn eine Muttergesellschaft die Möglichkeit hat, bestimmenden Einfluss auf ihre 
Tochtergesellschaft (oder auf ein Gemeinschaftsunternehmen) auszuüben und wenn 
diese Muttergesellschaft Kenntnis von der Zuwiderhandlung hat und diese nicht 
beendet, haftet sie für diese Zuwiderhandlung.1054 Für die Haftung der 
Muttergesellschaft ist in derartigen Fällen unerheblich, ob der bestimmende Einfluss 
tatsächlich ausgeübt wurde. Nach dem Urteil in der Rechtssache Agroexpansión1055 
kann die Kommission schlussfolgern, dass die Muttergesellschaft die Beteiligung an 

                                                 
1048 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, The Dow Chemical Company/Kommission, T-77/08, noch 

nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 77. 
1049 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd /Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-409, 

Randnr. 183. 
1050 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance 

Elastomers LLC und DuPont Performance Elastomers SA/Kommission, T-76/08, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 70 und 74. 

1051 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-409, 
Randnr. 184.  

1052 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-409, 
Randnr. 184.  

1053 Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Tokai Carbon Ltd, Intech EDM BV, Intech EDM AG und SGL 
Carbon AG, verbundene Rechtssachen T-71/03, T-74/03, T-87/03 und T-91/03, Slg. 2005, II-10, 
Randnr. 54.  

1054 Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Kommission, 
verbundene Rechtssachen T-259/02 bis T-264/02 und T-271/02, Slg. 2006, II-5169, Randnr. 330.  

1055 Urteil des Gerichts vom 12. Oktober 2011, Agroexpansión SA/Kommission, T-38/05, Slg. 2011, II-
7005, Randnrn. 146 und 157. Siehe auch Urteil des Gerichts vom 27. Oktober 2011, Alliance One 
International, Inc./Kommission, T-41/05, Slg. 2011, II-7101, Randnr. 136.  
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einer Zuwiderhandlung stillschweigend billigt, wenn der Muttergesellschaft die 
Beteiligung ihrer 100%igen Tochtergesellschaft an einer Zuwiderhandlung bekannt 
ist und sie nicht gegen diese Beteiligung vorgeht.  

(701) Dass Muttergesellschaften ihre Geschäftsführungsbefugnis bei ihren 
Tochtergesellschaften tatsächlich ausüben, kann unmittelbar aus der Anwendung der 
anwendbaren Satzung oder aus einer Vereinbarung zwischen den 
Muttergesellschaften auf der Grundlage dieser Satzung, gefolgert werden, die das 
Management der gemeinsamen Tochtergesellschaft betrifft.1056 Auf den Umfang, in 
dem eine Muttergesellschaft in das Management ihrer Tochtergesellschaft 
eingegriffen hat, kann auch aufgrund der Anwesenheit zahlreicher Führungskräfte 
der Muttergesellschaft in entscheidenden Positionen der Tochtergesellschaft 
geschlossen werden. Eine Beteiligung der Muttergesellschaft(en) am Management 
einer Tochtergesellschaft kann sich auch aus der Geschäftsbeziehung zwischen der 
(den) Muttergesellschaft(en) und der Tochtergesellschaft ergeben.1057  

(702) Der bestimmende Einfluss einer Muttergesellschaft muss sich nicht 
notwendigerweise aus konkreten Weisungen, Leitlinien oder Mitspracherechten im 
Hinblick auf die Preisgestaltung, die Herstellungs- und Vertriebsaktivitäten oder 
ähnlichen für das Marktverhalten wesentlichen Gesichtspunkten ergeben. Diese 
Anweisungen sind nur ein besonders klares Indiz für das Bestehen eines 
bestimmenden Einflusses der Muttergesellschaft auf das Geschäftsverhalten ihrer 
Tochter. Allerdings kann die Unabhängigkeit der Tochtergesellschaft auch nicht 
zwangsläufig nur daraus abgeleitet werden, dass entsprechende Anweisungen nicht 
erteilt wurden. Eine Muttergesellschaft kann bestimmenden Einfluss auf ihre 
Tochtergesellschaften selbst dann ausüben, wenn sie von tatsächlichen Rechten zur 
Mitbestimmung keinen Gebrauch macht und wenn sie keine konkreten Anweisungen 
erteilt oder Leitlinien für bestimmte Elemente der Geschäftspolitik vorgibt. Insoweit 
kann eine einheitliche Geschäftspolitik innerhalb einer Gruppe auch mittelbar aus der 
Gesamtheit der wirtschaftlichen, rechtlichen und strukturellen Bindungen zwischen 
der Muttergesellschaft und ihren Tochtergesellschaften abgeleitet werden.1058 
Außerdem hat der Gerichtshof festgestellt, dass bei einem 
Gemeinschaftsunternehmen die Muttergesellschaft nicht die alleinige Kontrolle über 
ihre Tochtergesellschaft ausüben muss und dass beide Muttergesellschaften 
bestimmenden Einfluss auf das Gemeinschaftsunternehmen ausüben können.1059  

                                                 
1056 Urteil des Gerichts vom 27. September 2006, Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van 

Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA/Kommission, T-314/01, Slg. 2006, II-3085, Randnrn. 137-139.  
1057 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Holdings Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 

2011, II-4091, Randnr. 184. Siehe auch Schlussanträge des Generalanwalts Mischo in der Rechtssache 
Stora Kopparbergs Bergslags AB/Kommission, Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, 
C-286/98 P, Slg. 2000, I-9925, Randnrn. 50 und 51.  

1058 Urteil des Gerichtshofes vom 27. September 2006, Akzo Nobel und andere/Kommission, C-97/08, Slg. 
2009, I-8237, Randnr. 73, Bezug nehmend auf die Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in dieser 
Rechtssache, Randnrn. 87 bis 94; Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours und 
Company, DuPont Performance Elastomers LLC und DuPont Performance Elastomers SA 
/Kommission, T-76/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 62, bestätigt im 
Urteil des Gerichtshofes vom 26. September 2013, EI du Pont de Nemours and Company/Kommission, 
C-172/12P, 2013, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht.  

1059 Urteil des Gerichts vom 27. Oktober 2010, Alliance One International, Inc., vormals Standard 
Commercial Corp. und andere/Kommission, T-24/05, Slg. 2010, II-5329, Randnr. 164. Siehe auch 
Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-4091, 
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(703) Hinsichtlich eines voll funktionsfähigen Gemeinschaftsunternehmens hat das Gericht 
festgestellt: „Wenngleich für die Zwecke der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 davon 
ausgegangen wird, dass ein voll funktionsfähiges Gemeinschaftsunternehmen 
sämtliche Funktionen einer unabhängigen wirtschaftlichen Einheit langfristig 
wahrnimmt und daher aus betrieblicher Sicht wirtschaftlich unabhängig ist, bedeutet 
diese Unabhängigkeit – wie von der Kommission in Nummer 93 ihrer konsolidierten 
Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen nach Verordnung (EG) Nr. 139/2004 erläutert – 
doch nicht, dass das Gemeinschaftsunternehmen in Bezug auf seine strategischen 
Entscheidungen unabhängig wäre und dass es deshalb nicht dem bestimmenden 
Einfluss seiner Muttergesellschaften im Sinne des Artikels 81 EG-Vertrag 
unterliegen würde“.1060 Dass ein Gemeinschaftsunternehmen über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügt, ist an sich noch nicht hinreichend, um die Möglichkeit 
der Zurechnung seines Verhaltens zu einer seiner Muttergesellschaften 
auszuschließen.1061  

(704) Wenn ein Unternehmen, das eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV 
begangen hat, später die an der Zuwiderhandlung beteiligten Vermögenswerte 
veräußert, um sich dann aus dem betreffenden Markt zurückzuziehen, bleibt das 
Unternehmen doch weiterhin für die Zuwiderhandlung haftbar, solange das 
Unternehmen besteht.1062 Wenn das Unternehmen, das die Vermögenswerte 
erworben hat, den Verstoß gegen Artikel 101 AEUV fortsetzt, ist die Haftung für die 
Zuwiderhandlung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer der Vermögenswerte, 
mit denen der Verstoß begangen wird, aufzuteilen, wobei jedes Unternehmen für den 
Zeitraum der Zuwiderhandlung haftbar zu machen ist, in dem es über die 
betreffenden Vermögenswerte am Kartell beteiligt war. Wenn die ursprünglich für 

                                                                                                                                                         

Randnrn. 181 und 202 und Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours and 
Company, DuPont Performance Elastomers LLC und DuPont Performance Elastomers 
SA/Kommission, T-76/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 74, bestätigt 
im Urteil des Gerichtshofes vom 26. September 2013, EI du Pont de Nemours and 
Company/Kommission, C-172/12 P, 2013, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht.  

1060 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance 
Elastomers LLC und DuPont Performance Elastomers SA/Kommission, T-76/08, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 78. 

1061 Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92 P, Slg. 1999, 
I-4125, Randnr. 145; Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, Cascades SA/Kommission, 
C-279/98 P, Slg. 2002, I-9693, Randnr. 78; Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 2007, Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato v Ente tabacchi italiani - ETI SpA und andere und Philip 
Morris Products SA und andere/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato und andere, 
C-280/06, Slg. 2007, I-10893, Randnr. 39; Urteil des Gerichtshofes vom 7. Januar 2004, Aalborg 
Portland und andere/Kommission, verbundene Rechtssachen C-204/00P und andere, Slg. 2004, I-123, 
Randnr. 60; Urteil des Gerichtshofes vom 3. September 2009, Papierfabrik. August Koehler AG 
u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen C-322/07 P, C-327/07 P und C-338/07 P, Slg. 2009, I-
7191, Randnr. 38; Urteil des Gerichtshofes vom 21. Februar 1973, Europemballage Corporation und 
Continental Can/Kommission, 6/72, Slg. 1973, ECR 215, Randnr. 15; Urteil des Gerichtshofes vom 10. 
September 2009, Akzo Nobel und andere/Kommission, C-97/08, Slg. 2009, I-8237, Randnrn. 56 bis 59; 
Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance 
Elastomers LLC und DuPont Performance Elastomers SA/Kommission, T-76/08, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 78.  

1062 Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Enichem Anic/Kommission ('Polypropylen'), T 6/89, 
Slg. 1991, II-1623; Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni SpA, C 
49/92 P, Slg. 1999, I-4125, Randnrn. 47-49; Urteil des Gerichts vom 27. September 2006, Coöperatieve 
Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA/Kommission, T-314/01, 
Slg. 2006, II-3085, Randnrn. 135-140.  
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die Zuwiderhandlung verantwortliche juristische Person jedoch nicht mehr existiert, 
zum Beispiel als Folge der Übernahme durch ein anderes Rechtssubjekt, ist Letzteres 
für die gesamte Dauer der Zuwiderhandlung verantwortlich und haftet somit für das 
Verhalten des übernommenen Rechtssubjekts.1063 Die bloße Auflösung der im 
Zeitraum der Zuwiderhandlung für die Führung des Unternehmens verantwortlichen 
Person entbindet diese nicht von ihrer Verantwortung.1064 Die Haftung für eine 
Geldbuße kann somit auch dann auf einen Rechtsnachfolger übergehen, wenn die 
juristische Person, die die mutmaßliche Zuwiderhandlung tatsächlich begangen hat, 
rechtlich nicht mehr besteht.  

(705) Eine anderweitiger Schluss kann jedoch gezogen werden, wenn ein 
Unternehmensbereich von einem Unternehmen an ein anderes übertragen wird und 
übertragendes und erwerbendes Unternehmen wirtschaftlich miteinander verflochten 
sind, d. h. wenn beide zum selben übergeordneten Unternehmen gehören. In diesen 
Fällen kann nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Kontinuität die Haftung des 
übertragenden Unternehmens für zurückliegendes Verhalten, auch wenn das 
übertragende Unternehmen noch besteht, auf das erwerbende Unternehmen 
übergehen.1065 

(706) Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für die Anwendung von Artikel 53 
EWR-Abkommen.  

5.2. Würdigung und Ergebnis  

(707) In Anwendung dieser Grundsätze ist dieser Beschluss an die Rechtssubjekte zu 
richten, deren Vertreter an Kartelltreffen und sonstigen wettbewerbswidrigen 
Kontakten mit Wettbewerbern beteiligt waren. Außerdem ist dieser Beschluss an die 
Muttergesellschaften dieser Rechtssubjekte zu richten, so weit vermutet oder 
nachgewiesen wird, dass die Muttergesellschaften bestimmenden Einfluss auf die 
Geschäftspolitik ihrer 100%igen Tochtergesellschaften ausgeübt haben. Dieser 
Beschluss ist ferner an die Muttergesellschaften zu richten, die über die unmittelbare 
Beteiligung des eigenen Unternehmens hinaus später auch über 
Gemeinschaftsunternehmen beteiligt waren und die gemeinsam bestimmenden 
Einfluss auf die Geschäftspolitik dieser Gemeinschaftsunternehmen ausgeübt haben. 
Diese Rechtssubjekte haften gemeinsam für die Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 
AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen. 

                                                 
1063 Siehe Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, Cascades/Kommission, C-279/98 P, Slg. 2000, 

I-9693, Randnrn. 78-79; Urteil des Gerichts vom 3. März 2011, Siemens AG Österreich und VA Tech 
Transmission & Distribution/Kommission, verbundene Rechtssachen T-122/07 und andere, Slg. 2011, 
II.793, Randnr. 139.  

1064 Siehe Urteil des Gerichts vom 20. April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V., Elf Atochem SA, 
BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Wacker-
Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical 
Industries plc, Hüls AG und Enichem SpA/Kommission ('PVC II'), verbundene Rechtssachen T-305/94, 
und andere, T-335/94, Slg. 1999, II-931, Randnr. 953.  

1065 Siehe Urteil des Gerichtshofes vom 7. Januar 2004,  Aalborg Portland A/S und andere/Kommission, 
verbundene Rechtssachen C-204/00 P und andere, Slg. 2004, I-123, Randnrn. 354-360;, Urteil des 
Gerichts vom 27. September 2006, Jungbunzlauer/Kommission, T-43/02, Slg. 2006, II-3435, 
Randnr. 132-133; Urteil des Gerichts vom 3. März 2011, Areva und andere und Alstom/Kommission, 
verbundene Rechtssachen T-117/07 und 121/07, Slg. 2011, II-633, Randnrn. 66-69.  
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(708) Die Namen und die Funktionen der für diesen Beschluss relevanten Mitarbeiter sind 
Anhang II dieses Beschlusses zu entnehmen.1066  

5.2.1. Nexans 

(709) Die Nexans SA ist aus der Stromkabelsparte der [...] hervorgegangen. […] übte ihre 
Tätigkeiten in der Stromkabelsparte über verschiedene Tochtergesellschaften aus. 
Für das Erdkabelgeschäft war im Zeitraum vom 18. November 1999 bis zum 
13. November 2000 in erster Linie die […] [...]  zuständig. Das 
Unterwasserkabelgeschäft wurde hauptsächlich von […] betreut.1067 Am 
13. November 2000 übertrug [...] das Erdkabelgeschäft nach einer Vereinbarung über 
die Einbringung von Vermögenswerten zum größten Teil auf die 100%ige [...]-
Tochter „Vivalec“. Anschließend firmierte „Vivalec“ auf den Namen 
„Nexans France SAS“ um.1068 Die Einbringung des betreffenden Vermögenswerts 
beinhaltete die Übertragung wichtiger Mitarbeiter (u. a. [Unternehmensvertreter A3],  
[Unternehmensvertreter A2] und  [Unternehmensvertreter A1]). Gegen Ende 2000 
und gegen Anfang 2001 übertrug [...] die verbliebene Geschäftstätigkeit im 
Stromkabelbereich einschließlich der Tätigkeit der Nexans Norway A/S und anderer 
Tochtergesellschaften auf Nexans Participations, eine weitere 100%ige 
Tochtergesellschaft von [...]. Vor dem 12. Juni 2001 wurden Nexans France SAS und 
Nexans Participations an die neu gegründete Nexans SA veräußert.1069 Am 12. Juni 
2001 wurde die Nexans SA infolge eines Börsengangs, bei dem die [...]-Gruppe etwa 
80 % ihrer Beteiligung an der Nexans SA veräußerte, von der [...] unabhängig. 
Gleichzeitig wurde die Nexans SA die eigentliche Muttergesellschaft der Nexans 
Group. Heute hält [...] keine Aktien der Nexans SA mehr. 

(710) Die Beweismittel zeigen, dass Mitarbeiter von [...], anschließend bekannt als […] 
und Nexans France SAS (innerhalb [...]) und schließlich Nexans France SAS 
(innerhalb der Nexans Group), im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 
28. Januar 2009 unmittelbar an der Zuwiderhandlung sowohl in Bezug auf Erdkabel 
als auch im Hinblick auf Unterwasserkabel beteiligt waren.  

(711) Wie in Erwägungsgrund (705) erläutert, wurde in der Rechtsprechung festgestellt, 
dass in Fällen, in denen an einer Zuwiderhandlung beteiligte Vermögenswerte 
veräußert werden, das zuvor für die betreffenden Vermögenswerte verantwortliche 
Rechtssubjekt für die Zuwiderhandlung einsteht, solange dieses Rechtssubjekt 
besteht. Die Kommission stellt fest, dass das Unternehmen, das früher unter dem 
Namen [...] firmierte, zum Zeitpunkt dieses Beschlusses noch besteht, jedoch nicht 
Adressat der Mitteilung der Beschwerdepunkte war.1070 Ohne dazu Stellung zu 
nehmen, ob Nexans France SAS als Rechtsnachfolgerin von [...] für den Zeitraum 
vor dem 13. November 2000 haftet, wird die Kommission in dieser Sache lediglich 
Nexans France SAS für den Zeitraum zur Verantwortung ziehen (den Zeitraum der 
Firmierung unter dem Namen [...] miteinbezogen), für welchen es unmittelbar an der 
Zuwiderhandlung beteiligt war.  

                                                 
1066 Einige der in Anhang II aufgeführten Personen waren möglicherweise nicht für alle genannten 

Zeiträume an wettbewerbswidrigen Kontakten mit Wettbewerbern beteiligt. 
1067 Nexans Norway A/S wurde in Draka Comteq France umbenannt und besteht unter der 

RCS-Nummer 393525993 weiterhin als eigenständiges Rechtssubjekt.  
1068 ID […], Anhang I der Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009, S. 11. 
1069 Siehe Erwägungsgründe (15)-(16). 
1070 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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(712) Daher macht die Kommission die Nexans SA für ihre unmittelbare Beteiligung an 
Zuwiderhandlung im Zusammenhang mit Erd- und Unterwasserkabeln im Zeitraum 
vom 13. November 2000 bis zum 28. Januar 2009 haftbar.  

(713) Die Nexans France SAS ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Nexans SA. 
Nexans hat argumentiert, es könne nicht vermutet werden, dass die Nexans SA 
bestimmenden Einfluss auf ihre Tochtergesellschaft Nexans France SAS ausgeübt 
habe, weil die Nexans SA durch den Ausschuss zur Überprüfung von 
Ausschreibungen der Nexans Group, durch welchen der Nexans Konzern 
umfangreiche Verkäufe überprüft, nicht auf das wettbewerbswidrige Verhalten 
hingewiesen worden sei.1071 Da die Nexans SA die 100%ige Muttergesellschaft der 
Nexans France SAS ist (siehe Erwägungsgrund (697)), besteht die widerlegbare 
Vermutung, dass die Nexans SA diesen Einfluss tatsächlich ausgeübt hat, und die 
Kommission braucht keine weiteren Beweismittel für die tatsächliche Ausübung 
dieses Einflusses anzuführen. Die Behauptung, dass der Nexans SA das 
wettbewerbswidrige Verhalten nicht bekannt war, ist nicht hinreichend, um diese 
Vermutung zu widerlegen. Nexans hat umfangreiche Indizien dafür vorgelegt, dass 
die Nexans SA aktiv in die Geschäftsführung ihrer Tochtergesellschaften 
eingebunden war.1072 Die Behauptung, dass die Nexans SA durch den Ausschuss zur 
Überprüfung von Ausschreibungen der Nexans Group nicht auf das 
wettbewerbswidrige Verhalten hingewiesen worden sei, ist ebenfalls kein Umstand, 
der für sich genommen geeignet wäre, die bestehende Vermutung zu widerlegen. 

(714) Nach der zitierten Rechtsprechung1073 vermutet die Kommission die Ausübung eines 
bestimmenden Einflusses der Nexans SA auf das Marktverhalten der 
Nexans France SAS. Die Nexans SA hat nicht nachgewiesen, dass die 
Nexans France SAS ihr Geschäftsverhalten selbstständig so gestaltet hätte, dass sie 
und ihre Muttergesellschaft nicht als wirtschaftliche Einheit und entsprechend als ein 
einziges Unternehmen im Sinne von Artikel 101 AEUV zu betrachten wären. Daher 
macht die Kommission die Nexans SA gesamtschuldnerisch mit der 
Nexans France SAS für die Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 12. Juni 2001 bis 
zum 28. Januar 2009 haftbar.  

(715) Zudem geht aus der Organisation des HS-Unterwasserkabel- und -Erdkabel-
Geschäfts innerhalb der Nexans Group hervor, dass die Nexans France SAS im 
Kartell auch im Namen der anderen 100%igen Tochtergesellschaften der Nexans SA 
tätig war. Daher hat die Kommission in der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
erklärt, dass sie die betreffenden Umsätze der gesamten Nexans Group (und nicht nur 
der Nexans France SAS) zu berücksichtigen beabsichtige.1074 

(716) Nexans erläutert, seine Tochtergesellschaften (zum Beispiel die 
Nexans Norway A/S) hätten ihre Angebote unabhängig von der Nexans France SAS 
erstellt und Lieferungen unabhängig von der Nexans France SAS erbracht. 
Außerdem betont Nexans, dass im Ausschuss zur Überprüfung von Ausschreibungen 
der Nexans Group nie über die wettbewerbswidrigen Absprachen gesprochen worden 

                                                 
1071 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1072 Siehe ID […], Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 

20. Oktober 2009. 
1073 Siehe Erwägungsgründe (697) ff. 
1074 Mitteilung der Beschwerdepunkte, Randnummern 784 und 785; siehe in diesem Beschluss 

Abschnitt 7.3.2. 
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sei. Daher könne nicht festgestellt werden, dass diese Tochtergesellschaften von der 
Nexans France SAS getroffene Vereinbarungen umgesetzt hätten. Ferner erklärt 
Nexans, der Nexans France SAS könne nicht zur Last gelegt werden, dass sie 
wettbewerbswidrige Vereinbarungen für die Nexans Norway A/S umgesetzt 
hätte.1075 

(717) Jedoch zeigen die folgenden objektiven Faktoren wie (a) die Entscheidungshierarchie 
innerhalb der Nexans Group, (b) die zwischen der Nexans France SAS und anderen 
Töchtern der Nexans SA (zum Beispiel der Nexans Iberia SL und der 
Nexans Norway A/S) bestehenden Berichtslinien und (c) die tatsächliche Umsetzung 
der Kartellabsprachen, dass das wettbewerbswidrige Verhalten der 
Nexans France SAS auch unmittelbar Umsätze mit HS-Stromkabeln umfasste, die 
von anderen Tochtergesellschaften der Nexans SA produziert und geliefert wurden. 

Die Entscheidungshierarchie in der HS-Stromkabelsparte bei Nexans 

(718) Im Zeitraum der Zuwiderhandlung übte die Nexans SA ihre Geschäftstätigkeit in der 
HS-Erdkabel- und -Unterwasserkabelsparte in Europa über verschiedene 
Tochtergesellschaften aus. Die Nexans France SAS war eine unmittelbar 100%ige 
Tochtergesellschaft der Nexans SA. Andere Tochtergesellschaften (u. a. die Nexans 
Iberia SL und die Nexans Norway A/S) stehen zu 100 % im Eigentum von Nexans 
Participations, die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der Nexans SA 
ist.1076 Wichtige europäische Standorte zur Produktion von HS-Stromkabeln befinden 
sich in Norwegen (Unterwasserkabel), Deutschland, der Schweiz und Belgien 
(Erdkabel).1077 

(719) Innerhalb der Nexans Group lag die Zuständigkeit für die Geschäftstätigkeit im 
Zusammenhang mit HS-Unterwasserkabeln und HS-Erdkabeln beim 
Geschäftsbereich (Business Group) HV and HV Accessories.1078 Der [Funktion] war 
für das weltweite HS-Unterwasserkabel- und -Erdkabelgeschäft verantwortlich.1079 
Tochtergesellschaften der Nexans SA u. a. in Belgien, Deutschland, Norwegen und 
Spanien waren Bestandteile dieses Geschäftsbereichs. [Funktion] war unmittelbar der 
Nexans SA berichtspflichtig.1080  

(720) Im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung unterstand der Geschäftsbereich 
HV and HV Accessories dem leitenden Management der Nexans France SAS. 
[Unternehmensvertreter A3] fungierte als [Funktion]; sein [Funktion] war 
[Unternehmensvertreter A2].1081 

(721) Am 1. Oktober 2008 teilte die Nexans SA den Geschäftsbereich 
HV and HV Accessories in zwei getrennte Bereiche (Business Units) auf. Seit 
diesem Zeitpunkt war innerhalb der Nexans Group der Bereich Submarine für die 
Konstruktion, den Vertrieb und die Herstellung von HS-Unterwasserkabeln sowie für 
verbundene Tätigkeiten im Zusammenhang mit HS-Unterwasserkabeln zuständig; 

                                                 
1075 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1076 ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
1077 ID […], Vorbringen von Nexans vom 29. Juni 2010. 
1078 ID […], Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009. 
1079 ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
1080 ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
1081 ID […] und ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
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die entsprechende Zuständigkeit für HS-Erdkabel lag beim Bereich Land. Beide 
Bereiche unterstanden weiterhin  [Unternehmensvertreter A3], dem [Funktion] 
Unternehmens. [Unternehmensvertreter A2] blieb [Funktion] und wurde außerdem 
[Funktion] ernannt.1082  

(722) Obwohl die Nexans France SAS formell eine Schwestergesellschaft der Töchter von 
Nexans SA u. a. in Norwegen und in Spanien war, hatte die von der Nexans SA 
begründete Unternehmensstruktur zur Folge, dass das leitende Management der 
Nexans France SAS sämtlichen Tätigkeiten der Gruppe im Bereich 
HS-Unterwasserkabel und -Erdkabel unmittelbar übergeordnet war.1083 Angesichts 
der Unternehmensstruktur ist daher festzustellen, dass der Nexans France SAS in der 
Entscheidungshierarchie des Geschäftsbereichs HV and HV Accessories der 
Nexans SA eine Schlüsselfunktion zukam. 

Die Berichtslinien zwischen der Nexans France SAS und anderen Töchtern der 
Nexans SA 

(723) Aus der Entscheidungshierarchie des Unternehmens ergibt sich unmittelbar, dass das 
leitende Management der im HS-Stromkabelgeschäft tätigen Töchter der Nexans SA 
(zum Beispiel der Nexans Iberia SL oder der Nexans Norway A/S) vom genannten 
leitenden Management der Nexans France SAS beaufsichtigt wurde. Leitende 
Führungskräfte in diesen Schwesterunternehmen waren daher leitenden 
Führungskräften der Nexans France SAS unmittelbar berichtspflichtig.1084 

(724) [Funktion] war vom 30. April 2002 bis zum 31. Juli 2008 unmittelbar 
[Unternehmensvertreter A3] (Nexans France SAS) unterstellt. Außerdem war ein an 
den wettbewerbswidrigen Kontakten beteiligter Mitarbeiter der Nexans Iberia SL 
([Unternehmensvertreter A5]) im Zusammenhang mit diesen Kontakten unmittelbar 
dem leitenden Management der Nexans France SAS untergeordnet (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (234) (b) und (280) (a)). 

Verantwortlichkeit der Nexans France SAS für die Umsetzung des Kartells auch im 
Namen ihrer Schwestergesellschaften  

(725) Dass die Nexans France SAS für die Beteiligung der anderen Töchter der Nexans SA 
(u. a. der Nexans Iberia SL und der Nexans Norway A/S) an dem Kartell 
verantwortlich war, geht auch aus dem in Abschnitt 3 erläuterten Beweismaterial 
hervor. Vertreter der Nexans France SAS (hauptsächlich die [Unternehmensvertreter 
A2] und [Unternehmensvertreter A1]) waren mehrfach an wettbewerbswidrigen 
Kontakten im Zusammenhang mit Projekten in Norwegen und in Spanien (siehe zum 
Beispiel Erwägungsgründe (175), (280) (c) und (322) (h)) oder in Verbindung mit 
HS-Unterwasserkabeln beteiligt, die von der Nexans Norway A/S (und nicht von der 
Nexans France SAS) produziert wurden (siehe Erwägungsgrund (718)). Aus den in 
Abschnitt 3 erläuterten Sachverhalten ergibt sich, dass sich die wettbewerbswidrigen 
Verhaltensweisen der Nexans France SAS auch auf HS-Unterwasserkabel 
erstreckten. Die Entscheidungshierarchie innerhalb des Geschäftsbereichs 
HV and HV Accessories der Nexans SA spiegelte insoweit das wettbewerbswidrige 

                                                 
1082 ID […], Antwort von Nexans auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
1083 Siehe ferner […], ID […], ID […]  ID […], ID,[…], ID […], ID […], ID […], ID […], and ID […] 

Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 
1084 ID […], ID […] und ID […], Antwort von Nexans vom 30. November 2009 auf das 

Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009.  
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Verhalten des Managements der Gruppe wider. Dieses Management ist letztlich auf 
die Nexans France SAS zurückzuführen. 

(726) Diese Entscheidungshierarchie, in der Mitarbeiter des leitenden Managements der 
Nexans France SAS mit anderen Töchtern der Nexans SA in Verbindung standen, 
wird auch in der entscheidenden Rolle der Nexans France SAS bei der 
Zuwiderhandlung deutlich. Nexans hat argumentiert, dass Tochtergesellschaften auf 
lokaler Ebene unabhängig um HS-Unterwasserkabel- und -Stromkabel-Projekte 
konkurriert hätten. Aus den Beweismitteln geht jedoch hervor, dass Mitarbeiter der 
Nexans France SAS Projekte unabhängig vom Kabeltyp für andere Töchter der 
Nexans Group aufgeteilt haben. Aus diesen Beweismitteln ist ersichtlich, dass 
Mitarbeiter der Nexans France SAS nicht nur Projekte im Zusammenhang mit 
Erdkabeln aus eigener Herstellung aufteilten, sondern dass sie auch an der 
Aufteilung von Projekten beteiligt waren, bei denen die benötigten Unterwasserkabel 
von der Nexans Norway A/S produziert wurden.  

(727) Abschnitt 3 führt Beweismittel auf über die unmittelbare Beteiligung der 
Nexans France SAS an der Zuteilung des Unterwasserkabel-Projekts Korfu an 
Nexans.1085 Dieses Projekt wurde daraufhin von Nexans Norway übernommen.1086 
Weitere Beweismittel zeigen, dass die  [Unternehmensvertreter A3] und  
[Unternehmensvertreter A2] (Nexans France SAS) an einem internen Projekt Review 
Treffen hinsichtlich dieses Projektes teilnahmen.1087 Abschnitt 3 enthält zudem 
Beweismittel dafür, dass JPS ein Angebot zur Einreichung eines Angebots für ein 
deutsches Windpark Projekt abgelehnt hat, da dieses Projekt im europäischen 
Heimatgebiet durchgeführt wurde. [Unternehmensvertreter CD1] (JPS) informierte  
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans France SAS) darüber.1088 Dieses Projekt wurde 
ebenso später von Nexans Norway übernommen.1089  

(728) Obwohl dieser Beschluss ausschließlich an die Nexans France SAS und die 
Nexans SA gerichtet, stellt die Kommission fest, dass die Nexans France SAS im 
Kartell im Namen der anderen im HS-Unterwasser- und -Erdkabelgeschäft tätigen 
Tochtergesellschaften der Nexans Group auftrat.1090 

5.2.2. Pirelli/Prysmian/Goldman Sachs  

(729) Aus den in diesem Beschluss beschriebenen Beweismitteln geht hervor, dass die 
Mitarbeiter der Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A., anschließend der Pirelli Cavi e Sistemi 
Energia S.p.A. und schließlich der Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. (heute 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.), im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis 28. Januar 
2009 unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Daher ist die Prysmian 
Cavi e Sistemi S.r.l. für ihre Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen. 

(730) Die Pirelli-Gruppe war mindestens vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 im 
Erd- und Unterwasserkabelgeschäft tätig. Bis zum 1. Juli 2001 war die Pirelli Cavi 
e Sistemi S.p.A. für die Stromkabelsparte zuständig. Am 1. Juli 2001 übertrug die 
Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A ihre Geschäftstätigkeit im Stromkabel-Bereich auf ihre 

                                                 
1085 Siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (288), (290)-(293), (301). 
1086 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1087 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1088 Erwägungsgrund (279)(a). 
1089 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte 
1090 Siehe Abschnitt 7.3.2.  
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Tochtergesellschaft Pirelli Cavi e Sistemi Energia Italia S.p.A. Am 27. November 
2001 wurde die Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. (teilweise) in zwei sektorbezogene 
Holdinggesellschaften aufgespalten. Seit diesem Zeitpunkt ist die Pirelli Cavi 
e Sistemi Energia S.p.A. der rechtliche1091 und wirtschaftliche1092 Nachfolger von 
Prielli Cavi e Sistemi S.p.A, die für das Erdkabel- und das Unterwasserkabel-
Geschäft zuständig ist. Im Mai 2002 verschmolz Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. mit 
ihrem alleinigen Gesellschafter Pirelli S.p.A. 

(731) Die Pirelli S.p.A. und Pirelli Finance S.A. waren zu 98,75 % und zu 1,25 % zunächst 
an der Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. und später an der Pirelli Cavi e Sistemi Energia 
S.p.A. beteiligt. Zum 4. August 2003 wurde die Pirelli S.p.A. mit der Pirelli & C. 
S.p.A. verschmolzen.  

(732) Die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. und die Prysmian S.p.A. haben erklärt, die 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. könne für den Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis 
zum 28. Juli 2005 nicht als Rechtsnachfolgerin der Pirelli Cavi e Sistemi Energia 
S.p.A. haftbar gemacht werden, da die Zuwiderhandlung in diesem Zeitraum 
ausschließlich von der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. begangen worden und 
auf Weisungen der Pirelli & C. S.p.A. erfolgt sei. Die Zurechnung der Haftung zur 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. als Rechtsnachfolgerin stelle eine Verletzung des 
Grundsatzes der persönlichen Haftung dar. Zumindest könne die Prysmian Cavi e 
Sistemi S.r.l. im Fall einer gemeinsamen Haftung mit der Pirelli Cavi e Sistemi 
Energia S.p.A. nicht vorrangig haftbar gemacht werden.1093  

(733) Wie erläutert, ist der Grundsatz der persönlichen Haftung ein anerkannter Grundsatz 
des Wettbewerbsrechts der Union. Wenn die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. für die 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 haftbar 
gemacht wird, ist aus folgenden Gründen jedoch keine Verletzung dieses 
Grundsatzes gegeben: Die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. vertritt das damalige 
Stromgeschäft von Pirelli & C.S.p.A., als es eine Einheit war innerhalb der Pirelli 
Cavi e Sistemi S.p.A. sowie später als es eine Tochtergesellschaft mit dem Namen 
Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. wurde. Nach der Entflechtung bestand die 
Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. nicht mehr, und seit dem 28. Juli 2005 führte 
die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. deren Geschäftstätigkeit innerhalb dieses 
Rechtssubjekts fort. Die Tatsache, dass das Eigentum an der Pirelli Cavi e Sistemi 
Energia S.p.A. am 28. Juli 2005 von der Pirelli-Gruppe über die GSCP Athena 
Energia S.r.l. auf Goldman Sachs überging, ändert nichts an der Haftung der Pirelli 
Cavi e Sistemi Energia S.p.A., später die Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., 
heute Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., als unmittelbar an der Zuwiderhandlung 
beteiligtes Rechtssubjekt,1094 und die Umfirmierung eines Rechtssubjekts entbindet 

                                                 
1091 Urteil des Gerichtshofes vom 31. Januar 2014, SNIA Spa/Kommission, C-448/11 P, noch nicht in der 

amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 28-29 – im Zusammenhang mit Pirelli Cavi e Sistemi 
S.p.A.'s Spaltung wurden die vollständigen Geschäftsbereiche Stromkabel und Systeme, einschließlich 
Unternehmesbeteiligungen, Immobilien, das Kabelverlegeschiff G. Verne, Vereinbarungen, Forschung 
und Entwicklung, Tätigkeiten und Personal an Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. übertragen, ID […], 
Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009. 

1092 Urteil des Gerichtshofes vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland und andere/Kommission, verbundene 
Rechtssachen C-204/00 P und andere, Slg. 2004, I-123 Randnrn. 354-360. 

1093 ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1094 Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, Cascades SA/Kommission, C-279/98 P, Slg. 2000, I-

9693, Randnr. 79.  
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dieses nicht von der Haftung für eine Zuwiderhandlung gegen  
Wettbewerbsvorschriften.1095 Zum zweiten Argument der Prysmian Cavi e Sistemi 
S.r.l. und der Prysmian S.p.A. bezüglich ihrer allenfalls nachgeordneten Haftung ist 
darauf hinzuweisen, dass entgegen der Darstellung der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 
und der Prysmian S.p.A. in der Rechtsprechung festgestellt wurde: „Die Kommission 
ist nicht verpflichtet, vorrangig zu prüfen, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, 
der Muttergesellschaft des Unternehmens, das die Zuwiderhandlung begangen hat, 
die Zuwiderhandlung zuzurechnen. (…), selbst dann [nicht], wenn dieses als 
juristische Einheit Änderungen erfahren hat.“1096 Daher kann die Prysmian Cavi e 
Sistemi S.r.l. unbeschadet einer Haftung ihrer früheren oder gegenwärtigen 
Muttergesellschaften in deren Eigenschaft als Muttergesellschaften als unmittelbar 
an der Zuwiderhandlung beteiligtes Unternehmen haftbar gemacht werden.  

(734) Die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. und die Prysmian S.p.A. haben argumentiert, dass 
der Umfang der Haftung der an der Kollusion beteiligten Personen nicht mit dem 
Umfang und der Dauer der in der Mitteilung der Beschwerdepunkte zur Last 
gelegten Verhaltensweisen in Einklang stehe. Diese Argumentation haben die 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. und die Prysmian S.p.A. aber nicht substanziiert, und 
der Liste der für die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. und die Prysmian S.p.A. 
beteiligten Personen (siehe Anhang II) sind ebenfalls keine Anhaltspunkte für diese 
Darstellung zu entnehmen. Außerdem enthält Abschnitt 3 Hinweise, die vermuten 
lassen, dass sich die Zuwiderhandlungen nicht auf die unmittelbar an der 
einschlägigen Kommunikation und den jeweiligen Treffen beteiligten Personen 
beschränkten (siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (263) und (369)).  

(735) Die Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. (früher Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A.) stand 
vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 zu annähernd 100 % im Eigentum der 
Pirelli & C. S.p.A. (früher Pirelli S.p.A.).  

(736) Die Pirelli & C. S.p.A. erklärt, ihr seien die wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen 
ihrer Tochtergesellschaft nicht bekannt gewesen. Außerdem habe sie einen 
Verhaltenskodex eingeführt, um die Einhaltung der geltenden kartellrechtlichen 
Vorschriften sicherzustellen.1097 Ferner argumentierte die Pirelli & C S.p.A., die 
Kommission habe ihre Verteidigungsrechte verletzt und gegen den Grundsatz der 
Rechtssicherheit verstoßen, indem sie ihre Haftung als Muttergesellschaft aufgrund 
einer übermäßig willkürlichen und letztlich unwiderlegbaren Vermutung festgestellt 
habe.1098 Und schließlich argumentiert die Pirelli & C. S.p.A., dass sie nach der 
Veräußerung ihrer Stromkabelsparte keinen Zugang mehr zu den Beweisunterlagen 
gehabt habe; dieser Zugang sei jedoch erforderlich gewesen, um die Darstellungen 
der Kommission zu widerlegen.1099  

(737) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Pirelli & C. S.p.A. die Vermutung der 
Haftung für die von der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.r.l. begangenen 
Zuwiderhandlungen nicht widerlegt hat. Die Kommission begrüßt Maßnahmen von 

                                                 
1095 Urteil des Gerichtshofes vom 28. März 1994, Compagnie Royale Asturienne des Mines SA und 

Rheinzink GmbH/Kommission, C-29/83, Slg. 1984, 1679, Randnr. 9.  
1096 Urteil des Gerichtshofes vom 24. September 2009, Erste Group Bank/Kommission, verbundene 

Rechtssachen C-125/07 P, 133/07 P, 135/07 P und 137/07P, Slg. 2009, I-8681, Randnr. 82. 
1097 ID […], Erwiderung von Pirelli vom 23. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1098 ID […], Erwiderung von Pirelli vom 23. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1099 ID […], Erwiderung von Pirelli vom 23. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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Unternehmen zur Vermeidung erneuter Wettbewerbsverstöße und zur Meldung von 
Zuwiderhandlungen bei den zuständigen Behörden. Diese Maßnahmen können aber 
nichts an der Tatsache entsprechender Zuwiderhandlungen und an der Notwendigkeit 
einer Sanktionierung dieser Zuwiderhandlungen ändern.1100 Die Pirelli & C. S.p.A. 
hat nicht nachgewiesen, dass die Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.r.l ihr 
Geschäftsverhalten selbstständig so gestaltet hätte, dass sie und ihre 
Muttergesellschaft nicht als wirtschaftliche Einheit und entsprechend als ein einziges 
Unternehmen im Sinne von Artikel 101 AEUV zu betrachten wären. Hinsichtlich der 
mutmaßlichen Verletzung von Verteidigungsrechten und bezüglich des Verstoßes 
gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit stellt die Kommission fest, dass die 
Rechtmäßigkeit der Vermutung einer Haftung von Muttergesellschaften in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs regelmäßig bestätigt wurde.1101  

(738) Daher beabsichtigt die Kommission, die Pirelli & C. S.p.A. sowohl als 
Muttergesellschaft, als auch als Rechtsnachfolger der ehemaligen Muttergesellschaft 
Pirelli S.p.A. für das wettbewerbswidrige Verhalten ihrer früheren 
Tochtergesellschaft im Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 zur 
Verantwortung zu ziehen.  

(739) Am 28. Juli 2005 veräußerten die Pirelli & C. S.p.A. und die Pirelli Finance S.A. ihre 
Beteiligungen an der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. an eine 
Tochtergesellschaft von The Goldman Sachs Group Inc. (GSCP Athena Energia 
S.r.l.).1102 Damit wurde die GSCP Athena Energia S.r.l. die 100%ige 
Muttergesellschaft der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A.  

(740) Die GSCP Athena Energia S.r.l. (später umbenannt zunächst in Prysmian S.r.l. und 
dann in Prysmian S.p.A.) stand damals zu 100 % im Eigentum der GSCP 
Athena S.r.l.1103 Diese wiederum stand mittelbar zu 100 % im Eigentum1104 von vier 

                                                 
1100 Urteil des Gerichts vom 29. April 2004,  Tokai Carbon Co. Ltd und andere/Kommission, verbundene 

Rechtssachen T-236/01, T-239/01, T-244/01 bis T-246/01, T-251/01 und T-242/01, Slg. 2004, II-1181, 
Randnr. 343 und Urteil des Gerichts vom 18. Juli 2013, Schindler Holding Ltd und andere/Kommission, 
T-501/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, paragraph 113. 

1101 Urteil des Gerichtshofs vom 5. Dezember 2013, Kommission/Portielje, Case C-447/11 P, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, paragraph 72 

1102 Die GSCP Athena Energia S.r.l wurde am 11. Mai 2005 gegründet. Am Tag ihrer Gründung wurden 
vier Direktoren für den BoD benannt ([Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter],, 
[Unternehmensvertreter],  und [Unternehmensvertreter]). Der BoD kam erstmals am 28. Juli 2005, dem 
Tag der Übernahme der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A, zusammen und bestand in dieser 
Zusammensetzung bis zur Benennung eines neuen BoD am [Datum], ID […], Antwort von Prysmian 
auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  

1103 Die GSCP Athena S.r.l wurde am 9. Mai 2005 gegründet. Am Tag ihrer Gründung wurden vier 
Direktoren für den BoD benannt ([Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter],, 
[Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter]). Der BoD bestand in dieser Zusammensetzung, 
bis [Datum] der neue BoD der Gesellschaft benannt wurde, die dann auf den Namen Prysmian S.p.A. 
firmierte, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  

1104 Zum Zeitpunkt der Übernahme stand das Gesellschaftskapital der GSCP Athena S.r.l unmittelbar im 
Eigentum der Holdinggesellschaft GSCP Athena (Lux) S.a r.l., die eigens für diese Übernahme 
gegründet worden war. Später wurde eine zweite Holdinggesellschaft, die GSCP Athena (Lux) II 
S.a.r.l., gegründet, und am 28. Oktober 2005 wurde die GSCP Athena S r.l in Prysmian s r.l. 
umbenannt. Das Gesellschaftskapital der Prysmian s.r.l. wurde auf die GSCP Athena (Lux) II S.a r.l. 
übertragen, ID […], Antwort von Prysmian vom 17. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 
20. Oktober 2009.  
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Goldman Sachs-Fonds, den GS Capital Partners V Funds(„GSCP V-Fonds“).1105 Die 
GSCP V-Fonds standen mittelbar zu 100 % im Eigentum von Goldman Sachs, das 
wiederum über mehrere zwischengeschaltete Gesellschaften allein und in vollem 
Umfang die Investitionsentscheidungen der GSCP V-Fonds kontrollierte.1106  

(741) Am 7. September 2005 wurde die Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. in Prysmian 
Cavi e Sistemi Energia S.r.l. (heute Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.)1107 umbenannt, 
und am 28. November 2005 wurde die GSCP Athena Energia S.r.l. in die Prysmian 
Cavi e Sistemi S.r.l. überführt.1108 Am 16. Januar 2007 firmierte die Prysmian s.r.l 
als Alleineigentümerin der Prysmian S.r.l. auf den Namen S.p.A. um.1109  

(742) Ebenfalls am 7. September 2005 veräußerten die GSCP V-Fonds 8,89 % ihrer 
Anteile an der Holdinggesellschaft der Prysmian S.p.A. (GSCP Athena (Lux) S.a.r.l.) 
an einen von der Apollo Investment Corporation („Apollo“) verwalteten Fonds. Die 
GSCP V-Fonds gründeten mit der GS Prysmian Co-Invest L.P.1110 eine neue 
Gesellschaft.  

(743) Später (am 21. Juli 2006) veräußerten die GSCP V-Fonds im Rahmen eines 
Management-Anreizplans 8,12 % der Beteiligung an der GSCP Athena (Lux) S.a.r.l. 
an das Managementteam der Prysmian S.p.A.1111 Am 3. April 2007 verkauften die 
GSCP V-Fonds weitere […] % der Anteile an der GSCP Athena (Lux) S.a.r.l. an The 

                                                 
1105 Die GS Capital Partners V Funds, die das gesamte Gesellschaftskapital der Pirelli Cavi e Sistemi 

Energia S.p.A. übernommen haben, sind: 1) die GS Capital Partners V Fund, L.P. (Übernahme von 
[…] % der Beteiligung an der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A), 2) die GS Capital Partners V 
Offshore Fund, L.P. (Übernahme von […] % der Beteiligung an der Pirelli Cavi e Sistemi Energia 
S.p.A), 3) die GS Capital Partners V Institutional L.P. (Übernahme von […] % der Beteiligung an der 
Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A) und 4) die GS Capital Partners V GmbH & Co KG (Übernahme 
von […] % der Beteiligung an der Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A), ID […], Erwiderung von 
Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 11. Oktober 2011.  

1106 Siehe in diesem Zusammenhang die Fußnote im offiziellen Prospekt von The Goldman Sachs Group, 
Inc. zum Börsengang der Prysmian S.p.A., ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen 
vom 30. August 2012; aus dem Prospekt geht hervor, dass die GSCP V-Fonds über andere Töchter von 
The Goldman Sachs Group, Inc. verwaltet wurden, die als „Managing General Partner“, „General 
Partner“ oder „Managing Limited Partner“ fungierten, und dass der "General Partner" oder der 
"Managing Limited Partner" eines Investitionsfonds sämtliche Investitionsentscheidungen des 
jeweiligen Fonds kontrolliert.  

1107 Am 1. Dezember 2011 benannte sich die Prysmian Cavi e Sistemi Energia S r.l in Prysmian Cavi e 
Sistemi S r.l. um (ID […], Kommentare von Prysmian auf die Erwiderung von Pirelli und The Goldman 
Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 21. März 2012).  

1108 ID […] und […]; diese „umgekehrte“ Fusion wurde am 24. Oktober 2005 von der Hauptversammlung 
der GSCP Athena Energia S.r.l. genehmigt (ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen 
vom 30. August 2012).  

1109 ID […], Antwort von Prysmian vom 17. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 
2009.  

1110 Apollo übernahm eine Kapitalzuführung zur GS Prysmian Co-Invest L.P. und wurde einzige 
Kommanditistin, ID […], The Goldman Sachs Group, Inc., Erwiderung auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte vom 11. Oktober 2011. Außerdem gründete The Goldman Sachs Group, Inc. ein 
Unternehmen unter dem Namen GS Prysmian Co-Invest, GP. Dieses Unternehmen wurde „General 
Partner“ (Komplementärin) der GS Prysmian Co-Invest L.P., ID […], Antwort von Prysmian auf das 
Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. 

1111 ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte 
vom 11. Oktober 2011.  
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Goldman Sachs International Inc., eine weitere Tochtergesellschaft von The 
Goldman Sachs Group Inc.1112  

(744) Am 3. Mai 2007 wurden 46 % des Gesellschaftskapitals der Prysmian S.p.A. im 
Rahmen einer Emission frei an der Mailänder Börse gehandelt. In einer zweiten 
Tranche wurden am 6. November 2007 weitere 12,3 % des Gesellschaftskapitals der 
Prysmian S.p.A. veräußert, und am 12. November 2007 wurden weitere 9,9 % an 
Taihan verkauft. Im dritten Schritt wurden am 10. November 2009 nochmals 
14,36 % der Aktien der Prysmian S.p.A. auf dem Markt angeboten.1113  

(745) Da die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. im Zeitraum vom 29. Juli 2005 bis zum 
28. Januar 2009 eine 100%ige Tochtergesellschaft der Prysmian S.p.A war, vermutet 
die Kommission, dass die Prysmian S.p.A. bestimmenden Einfluss auf das 
Marktverhalten der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ausgeübt hat.  

(746) Vom 29. Juli 2005 bis zum 3. Mai 2007 verfügte The Goldman Sachs Group, Inc. 
mittelbar über 100 % der Stimmrechte an der Prysmian S.p.A.. Aus diesem Grund 
und in Übereinstimmung mit der zitierten Rechtsprechung vermutet die Kommission 
die Ausübung eines bestimmenden Einflusses von The Goldman Sachs Group, Inc 
auf das Marktverhalten der Prysmian S.p.A. in diesem Zeitraum.  

(747) Unter Berücksichtigung der Argumentation von The Goldman Sachs Group, Inc. und 
angesichts der Tatsache, dass beide Zeiträume (vor und nach dem Börsengang) in 
engem Zusammenhang miteinander stehen, stützt sich die Kommission ferner auf 
Beweismittel, aus denen zu entnehmen ist, dass The Goldman Sachs Group, Inc. im 
gesamten Zeitraum der Kapitalbeteiligung und bis zum Ende der Zuwiderhandlung 
(d. h. vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009) tatsächlich bestimmenden Einfluss 
auf die Prysmian S.p.A. ausgeübt hat.  

- 100%ige Kontrolle der Stimmrechte im Zeitraum vom 29. Juli 2005 bis zum 
3. Mai 2007  

(748) In der Erwiderung auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte argumentierte The 
Goldman Sachs Group, Inc., vom 29. Juli 2005 bis zum 7. September 2005 nur 
mittelbar zu 100 % an der Prysmian S.p.A. beteiligt gewesen zu sein […].  

(749) Insbesondere hat The Goldman Sachs Group, Inc. geltend gemacht, dass die 
Veräußerung seiner Beteiligungen an der Prysmian S.p.A. im Umfang von 8,89 % 
am 7. September 2005 an Apollo, von 8,12 % am 21. Juli 2006 an das 
Managementteam der Prysmian S.p.A. und schließlich von […]% am 3. April 2007 
an The Goldman Sachs Group, Inc. belege, dass die 100%ige Beteiligung von The 
Goldman Sachs Group, Inc. nur über einen sehr kurzen Zeitraum bestanden habe 
(siehe Erwägungsgründe (742) und (743)). The Goldman Sachs Group, Inc. vertrat 
entsprechend die Auffassung, die Kommission könne für diesen Zeitraum nicht von 
der Vermutung einer Haftung für 100%ige Tochtergesellschaften ausgehen.  

(750) Die Untersuchung der Kommission hat allerdings ergeben, dass The Goldman Sachs 
Group, Inc. über 100 % der Stimmrechte der Prysmian S.p.A. im gesamten Zeitraum 
vor dem Börsengang, vom 29. Juli 2005 bis 3. Mai 2007, verfügte.  

                                                 
1112 ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte 

vom 11. Oktober 2011. 
1113 ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte 

vom 11. Oktober 2011. 
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(751) Erstens wurde der Verkauf von 8,89 % der Beteiligung an der Prysmian S.p.A. an die 
Investmentgesellschaft Apollo am 7. September 2005 so organisiert, dass 
gewährleistet war, dass der neue Investor (Apollo) auf die Funktion eines rein 
passiven Anlegers beschränkt blieb und keine Möglichkeit hatte, von seinen 
potenziellen Aktionärsrechten Gebrauch zu machen. Wie bereits in 
Erwägungsgrund (742) erläutert, gründeten die GSCP V-Fonds vor der Investition 
von Apollo und zur Vorbereitung dieser Investition eine neue Gesellschaft (die 
GS Prysmian Co-Invest L.P.). Diese Gesellschaft hatte eine Komplementärin und 
eine Kommanditistin. Komplementärin der GS Prysmian Co-Invest L.P. war die 
GS Prysmian Co-Invest, GP Limited, eine Tochtergesellschaft von The Goldman 
Sachs Group, Inc., die über die GSCP V-Fonds von The Goldman Sachs Group, Inc. 
uneingeschränkt kontrolliert und geleitet wurde.1114 Am 7. September 2005 nahm 
Apollo eine Kapitalzuführung für die GS Prysmian Co-Invest L.P. vor und wurde 
deren alleinige Kommanditistin. In dieser Eigenschaft war Apollo eine rein passive 
Anlegerin. […],1115 […],1116 […]1117. Dies zeigt sehr klar, dass die GS Prysmian Co-
Invest L.P. über ihre Komplementärin GS Prysmian Co-Invest G.P. Limited handelte 
und sich in der gleichen Position befand, wie die übrigen GSCP V-Fonds und daher 
in vollem Umfang von The Goldman Sachs Group, Inc. kontrolliert wurde. 
Entsprechend hat Apollo bestätigt, dass […] ,1118  
Somit ist festzustellen, dass sämtliche Rechte und insbesondere die Stimmrechte in 

                                                 
1114 Siehe ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte vom 11. Oktober 2011; ID […] Antwort von Apollo auf das Auskunftsverlangen 
vom 30. August 2012; ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 
2012. Siehe auch die Fußnote 1 des Prospekts zum Börsengang von Prysmian (ID […], Antwort von 
Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012): "GS Prysmian Co-invest GP Limited is 
indirectly controlled by The Goldman Sachs Group, Inc. via the Goldman Sachs Capital Partners 
funds." [Die GS Prysmian Co-invest GP Limited wird über die Goldman Sachs Capital Partners Funds 
mittelbar von The Goldman Sachs Group, Inc. kontrolliert.] (Betonung hinzugefügt)  
[…]. 

1115 Siehe ID […]ff., Antwort von Apollo auf ein Auskunftsverlangen vom 30. August 2012,; in 
Abschnitt […] dieser Kauf- und Verkaufsvereinbarung heißt es zu den Stimmrechten: "[…]" (Betonung 
hinzugefügt) Diese Vereinbarung wurde von zwei Mitarbeitern von The Goldman Sachs Group, Inc. 
unterzeichnet, [Unternehmensvertreter] für die vier GSCP V-Fonds und [Unternehmensvertreter] für die 
[ GS Unternehmen]. 

1116  Für das Schreiben bzgl. der Rechte der Führungskräfte siehe ID […] Antwort von Goldman Sachs auf 
das Auskunftsverlangen vom 9. Oktober 2012.  

1117  ID […] Antwort von Apollo auf das Auskunftverlangen vom 30. August 2012 und Schreiben an GS 
Capital Partners V Institutional, L.P datiert auf 7. September 2005, ID […], Apollo auf das 
Auskunftsverlangen vom 30. August 2012 – dieses Schreiben war von zwei Angestellten von Goldman 
Sachs unterschrieben worden, [Unternehmensvertreter] für die GS Capital Partners V Institutional, L.P 
fund und [Unternehmensvertreter] für [GS Unternehmen]. 

 Aus dem Schreiben: "[…]". 
 "[…]" (Betonung hinzugefügt) 
1118 ID […], Antwort von Apollo auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. Dementsprechend wird 

Apollo im Prospekt zum Börsengang von Prysmian, in dem die einzelnen Beteiligungen ausgewiesen 
werden und in dem erläutert wird, dass die GS Prysmian Co-Invest, GP Limited von The Goldman 
Sachs Group, Inc. mittelbar über die GSCP V-Fonds kontrolliert wird und dass die GS Prysmian Co-
Invest G.P. Limited als Komplementärin sämtliche Entscheidungen der GS Prysmian Co-Invest, LP 
kontrollierte, nicht einmal als Anteilseignerin genannt (ID […], Antwort von Prysmian auf das 
Auskunftsverlangen vom 30. August 2012). Dies wird auch von The Goldman Sachs Group, Inc. in 
einer Antwort auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012 bestätigt, in der The Goldman Sachs 
Group, Inc. erklärt: "[…]", ID […]..  
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Verbindung mit der von Apollo erworbenen Beteiligung unverändert bei den 
GSCP V-Fonds verblieben.  

(752) Zweitens wurde der Verkauf von 8,12 % des Gesellschaftskapitals der 
Prysmian S.p.A. an das Managementteam der Prysmian S.p.A. am 21. Juli 2006 so 
gestaltet, dass das Management nach dem Erwerb der Beteiligung auf eine rein 
passive Rolle beschränkt war und keine Möglichkeit hatte, von seinen 
Aktionärsrechten und insbesondere von Stimmrechten Gebrauch zu machen. Beim 
Erwerb der Beteiligung musste das Management für die Investition daher in zwei 
Verträgen bestimmte Bedingungen annehmen:   
 
(i) in einem Vertrag über Ko-Investitionen und   
 
(ii) in einer Treuhändervereinbarung mit der Fortis Banque Luxembourg SA.1119   
 
Mit diesen Verträgen erklärten die Führungskräfte ihre Zustimmung dazu, dass ihre 
jeweiligen Beteiligungen über die Fortis Banque Luxembourg SA als Treuhänderin 
erworben und verwaltet wurden. Außerdem enthielten die Verträge folgende 
Vereinbarung: „[…]1120   
Somit ist festzustellen, dass sämtliche Rechte und insbesondere die Stimmrechtein 
Verbindung mit der vom Management erworbenen Beteiligung unverändert bei den 
GSCP V-Fonds verblieben. 

(753) Drittens hat die Veräußerung einer Beteiligung an der Prysmian S.p.A. im Umfang 
von […] % an The Goldman Sachs Group, Inc. am 3. April 2007 nichts daran 
geändert, dass The Goldman Sachs Group, Inc. weiterhin 100 % der Stimmrechte der 
Prysmian S.p.A. kontrollieren konnte; Goldman Sachs International war nämlich 
ebenfalls eine 100%ige Tochtergesellschaft von The Goldman Sachs Group, Inc.  

(754) Somit ist festzustellen, dass The Goldman Sachs Group, Inc. im Zeitraum vom 
29. Juli 2005 bis zum 3. Mai 2007 also 100 % der Stimmrechte der Prysmian S.p.A. 
kontrollierte.1121 Dies entspricht einer 100%igen Beteiligung und stellt insoweit die 

                                                 
1119 Siehe ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. auf das Auskunftsverlangen vom 30. 

August 2012 und, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012,– 
diese Verträge wurden am 29. Juni 2006 unterzeichnet.  

1120 ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 
2012, Abschnitte […] der Treuhandvereinbarung – entsprechend heißt es auch in den von Prysmian 
vorgelegten Auszügen aus dem Consob-Register (Consob = Commissione nazionale per le società e la 
borsa): "the rights to vote relating to the shares held by the trustee on behalf of the co-investing 
managers is reserved to the trustee, considering that these [Stimmrechte] can be exercised only where 
the Parties GS [d. h. die GSCP V-Fonds] have given previous written instructions to vote to the 
trustee." [die Stimmrechte, die mit den von der Treuhänderin für die ko-investierenden Führungskräfte 
verwalteten Aktien verbunden sind, bleiben der Treuhänderin vorbehalten, da diese [Stimmrechte] 
ausschließlich dann wahrgenommen werden können, wenn die Parteien von The Goldman Sachs 
Group, Inc. [d. h. die GSCP V-Fonds] der Treuhänderin zuvor schriftliche Anweisungen für ihr 
Abstimmungsverhalten erteilt haben] (Betonung hinzugefügt), siehe ID […], Antwort von Prysmian auf 
das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  

1121 Dass The Goldman Sachs Group, Inc. auch als Eigentümerin der Beteiligungen betrachtet wurde, in 
welche Apollo sowie das Managementteams investiert hat, ergibt sich eindeutig auch aus dem 
offiziellen Protokoll der Hauptversammlung von Prysmian am 15. April 2008 (ID […], Antwort von 
Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012). Zum Zeitpunkt dieser Hauptversammlung 
im Anschluss an den Börsengang waren die GSCP V-Fonds zu 25,2 %, Apollo über die GS Prysmian 
Co-Invest, LP zu 2,5 %, das Management von Prysmian über die Treuhänderin zu 2,4 % und Goldman 
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klassische Situation dar, bei der die Haftung für 100%ige Tochtergesellschaften 
vermutet werden kann. Außerdem wird auch ein gewöhnlicher Anteilseigner mit 
100%iger Beteiligung häufig Fremdkapital von Banken oder Anlegern einsetzen 
(vergleichbar der Situation der Anleger der GSCP V-Fonds oder der rein passiven 
Investitionen durch Apollo und durch das Managementteam der Prysmian S.p.A.), 
ohne den jeweiligen Geldgebern Geschäftsführungsbefugnisse oder Stimmrechte 
einzuräumen. Die Situation der Prysmian S.p.A. sollte daher nicht anders bewertet 
werden als die einer normalen 100%igen Tochtergesellschaft, da sämtliche 
Stimmrechte bei einem einzigen Anteilseigner verblieben (d. h. letztlich bei The 
Goldman Sachs Group, Inc.).1122 Daher geht die Kommission für den Zeitraum vom 
29. Juli 2005 bis zum 3. Mai 2007 vom Grundsatz der Haftung einer 
Muttergesellschaft für ihre 100%ige Tochtergesellschaften aus. The Goldman Sachs 
Group, Inc. war nicht in der Lage, für den genannten Zeitraum die Vermutung der 
Ausübung eines bestimmenden Einflusses zu widerlegen.  

– Ausübung eines bestimmenden Einflusses im Zeitraum vom 9. Juli 2005 bis zum 
28. Januar 2009  

(755) Abgesehen von der Annahme der Ausübung bestimmenden Einflusses zeigt die 
Kommission auch auf, dass The Goldman Sachs Group, Inc. tatsächlich 
bestimmenden Einfluss auf Prysmian im Hinblick auf alle organisatorischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Verbindungen zwischen ihnen, welche bereits 
alleine ausreichen, um die Haftung der The Goldman Sachs Group, Inc. für 
Prysmians Verhalten zu stützen, ausübte. Die im Besitz der Kommission 
befindlichen Beweismittel belegen, dass The Goldman Sachs Group, Inc. ab der 
100%igen Übernahme des Gesellschaftskapitals der Prysmian S.p.A. am 29. Juli 
2005 bis zum Ende der Zuwiderhandlung am 28. Januar 2009 tatsächlich 
bestimmenden Einfluss auf die Prysmian S.p.A. ausgeübt hat.  

(756) The Goldman Sachs Group, Inc. hat eine Reihe von Argumenten dafür vorgetragen, 
dass The Goldman Sachs Group, Inc. keinen bestimmenden Einfluss auf die 
Prysmian S.p.A. ausgeübt habe und dazu auch nicht in der Lage gewesen wäre. 
Insbesondere hat The Goldman Sachs Group, Inc. Folgendes erklärt, (i) dass The 
Goldman Sachs Group, Inc. ein reiner Finanzinvestor gewesen und ausschließlich 
auf höherer Ebene und an vom Tagesgeschäft unabhängigen Angelegenheiten 
beteiligt gewesen sei, die das Verhalten der Prysmian S.p.A. nicht betroffen hätten, 
(ii) [wesentliche Elemente der  witschaftlichen Position der Goldman Sachs Group 
im Bezug auf ihre Investition in Prysmian] , und. weder über die fachliche 

                                                                                                                                                         

Sachs International zu […] % an Prysmian beteiligt. Dem Protokoll der Hauptversammlung ist 
bezüglich der Beteiligungen der Anteilseigner zu entnehmen, dass The Goldman Sachs Group, Inc. 
damals zu 30,23 % (über die Prysmian (Lux) II S.a r.l) und zu […] % über die Goldman Sachs 
International (d. h. insgesamt zu 31,69 %) am Gesellschaftskapital von Prysmian beteiligt war. Dies 
bestätigt, dass The Goldman Sachs Group, Inc. auch im Hinblick auf die Beteiligungen von Apollo und 
des Managementteams als Anteilseignerin auftreten konnte.  

1122 Für diese Schlussfolgerung spricht auch der Wortlaut des Prospekts zum Börsengang von Prysmian. 
Dort wird erläutert, (i) dass die Investition von Apollo von The Goldman Sachs Group, Inc. ebenso wie 
die übrigen GSCP V-Fonds verwaltet wird, (ii) dass die Ausübung der mit der Beteiligung des 
Managements verbundenen Stimmrechte der schriftlichen Zustimmung seitens der GSCP V-Fonds 
bedarf, und (iii) dass Prysmian zum Zeitpunkt des Börsengangs somit mittelbar in vollem Umfang von 
The Goldman Sachs Group, Inc. kontrolliert wurde, ID […] zu den Bemerkungen von Prysmian 
datierend vom 25. Januar 2013 zur Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. auf das 
Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
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Kompetenz noch über die Mittel verfügt habe, das Verhalten der Prysmian S.p.A. zu 
bestimmen, (iii) [wesentliche Elemente der wirtschaftlichen Position der Goldman 
Sachs Group in Bezug auf ihre Investition in Prysmian] (iv) dass die im Vorstand 
vertretenen Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. nicht über die 
qualifizierte Mehrheit verfügt hätten, die zur Durchsetzung von Beschlüssen des 
Vorstands über die Prysmian S.p.A. und zur Durchsetzung von Beschlüssen über das 
Marktverhalten ihrer Tochtergesellschaft Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. erforderlich 
gewesen wäre.  

(757) Die Argumente von The Goldman Sachs Group, Inc. stehen im Widerspruch zu den 
Indizien in der Kommissionsakte, aus denen eindeutig hervorgeht, dass The 
Goldman Sachs Group, Inc. im gesamten Zeitraum vom 29. Juli 2005 bis zum 
28. Januar 2009 bestimmenden Einfluss auf die Prysmian S.p.A. ausgeübt hat. Diese 
Schlussfolgerung beruht auf objektiven Faktoren unter Berücksichtigung der in den 
folgenden Erwägungsgründen beschriebenen wirtschaftlichen, organisatorischen und 
rechtlichen Bindungen zwischen den beiden Unternehmen. 

(a) Ernennung des Vorstands  

(758) Im relevanten Zeitraum war The Goldman Sachs Group, Inc. über die von ihr 
kontrollierten 100%igen Tochtergesellschaften in der Lage, die Mitglieder der 
betreffenden Vorstände zu benennen. Den verschiedenen Vorständen wurden "die 
weitesten Befugnisse gegeben, um über jedmögliches gewöhnliches oder 
ungewöhnliches Geschäft zu entscheiden" ["the widest powers to decide on any 
ordinary and extraordinary business"] gegeben, ausgenommen jene 
Entscheidungen, die rechtlich den Gesellschaftern vorbehalten sind.1123 

(759) Wie in den Fußnoten 1102 und 1103 erläutert, gründete The Goldman Sachs 
Group, Inc. am 9. und am 11. Mai 2005 zwei Unternehmen die GSCP Athena S.r.l 
und die GSCP Athena Energia S.r.l. zur Vorbereitung der Übernahme der 
Kabelsparte der Pirelli & C. S.p.A. Als Direktoren der GSCP Athena S.r.l. benannte 
The Goldman Sachs Group, Inc. die  [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und 
[Unternehmensvertreter].  [Unternehmensvertreter] wurde am 28. Juli 2005 zum 
Vorsitzenden des Vorstands (Board of Directors) ( „BoD“) ernannt.1124 Der BoD der 
GSCP Athena S.r.l. bestand in dieser Zusammensetzung bis zur Benennung des 
neuen BoD der inzwischen als Prysmian S.p.A. firmierenden Gesellschaft am 
[Datum].1125  

 
Am [Datum] benannte The Goldman Sachs Group, Inc. durch ihre 100%ige 
Tochtergesellschaft GSCP Athena (Lux) II S.a.r.l.1126 als einzige Anteilseignerin den 
aus sieben Direktoren bestehenden neuen BoD der Prysmian S.p.A. The Goldman 
Sachs Group, Inc. benannte die  [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 

                                                 
1123 Siehe Prysmian S.p.A.s Satzung, ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. auf das 

Auskunftsverlangen vom 13. März 2013. 
1124 ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
1125 ID […], ID […], und ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 

2012.  
1126 Vertreten durch [Unternehmensvertreter] (GSCP Athena (Lux) II S.a r.l.), ID […], Antwort von 

Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. Hinsichtlich der ersten Sitzung des BoD 
siehe ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  



DE 223  DE 

[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] als Mitglieder des 
BoD.  [Unternehmensvertreter] wurde zum Vorsitzenden des BoD benannt.1127   
 
Am [Datum] benannte The Goldman Sachs Group, Inc. durch ihre 100%ige 
Tochtergesellschaft Prysmian (Lux) II S.a.r.l. als einzige Anteilseignerin1128 den aus 
zehn Direktoren bestehenden neuen BoD der Prysmian S.p.A. zur Vorbereitung des 
anstehenden Börsengangs im Mai 2007. The Goldman Sachs Group, Inc. benannte 
die  [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und 
[Unternehmensvertreter] als Mitglieder des BoD. Dieses BoD wurde ursprünglich für 
den Zeitraum bis zum [Datum] ernannt, und  [Unternehmensvertreter] sollte als 
Vorsitzender des BoD  fungieren.   
 
In einer ordentlichen Hauptversammlung am 9. April 2009 (also nach dem Ende der 
Zuwiderhandlung und zu einer Zeit, in der The Goldman Sachs Group, Inc. über die 
Prysmian (Lux) II S.a.r.l. und Goldman Sachs International über 31,69 % des 
Gesellschaftskapitals der Prysmian S.p.A. verfügte (siehe Fußnote 1121), berief The 
Goldman Sachs Group, Inc. kraft ihrer Mehrheitsbeteiligung über die Prysmian 
(Lux) II S.a.r.l. in der Hauptversammlung am 28. Februar 2007 benannten 
Direktoren ab.1129 Das neue BoD der Prysmian S.p.A. bestand aus zwölf Direktoren 
und wurde ausschließlich aufgrund einer Kandidatenliste benannt, die The Goldman 
Sachs Group, Inc. über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Prysmian (Lux) II S.a.r.l. 
vorgeschlagen hatte.1130 The Goldman Sachs Group, Inc. benannte die  
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] als 
Mitglieder des BoD. 

                                                 
1127 Aus dem Corporate Governance Report von Prysmian geht hervor, dass auch der neu benannte BoD 

über umfangreiche Befugnisse hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft verfügte und dass der Chairman 
seit dem 28. Februar 2007 stimmberechtigt war (siehe ID […], Antwort von Prysmian vom 
17. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009 und Prysmian S.p.A., Corporate 
Governance Report vom 7. März 2008, S. 11-19, verfügbar unter http://media.corporate-
ir net/media_files/irol/21/211070/pryscorpgov2008.pdf). Der einzige zuvor bereits von der Pirelli-
Gruppe benannte Direktor war [Unternehmensvertreter] (siehe ID […], Antwort von The Goldman 
Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 auf das Auskunftsverlangen vom 13. März 2013).  

1128 Vertreten durch [Unternehmensvertreter] (Prysmian (Lux) II S.a.r.l.), ID […], Antwort von Prysmian 
auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  

1129 Siehe ID […] zur Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013.  
1130 Kein sonstiger Anteilseigner hat eine Kandidatenliste vorgelegt. Daher wurden die zwölf von der 

Prysmian (Lux) II S.a r.l. vorgeschlagenen Kandidaten benannt (Bericht von Prysmian vom 3. März 
2010 über die Corporate Governance und über die Beteiligungsstrukturen, S. 11-15, verfügbar unter 
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY2NzJ8Q2hpbGRJRD0tM 
XxUeXBlPTM=&t=1.  
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(b) Recht zur Einberufung der Hauptversammlungen und zum Vorschlagen der 
Abberufung der Direktoren 

(760) Im gesamten relevanten Zeitraum war The Goldman Sachs Group, Inc. über ihre 
100%igen Töchter in der Lage, Hauptversammlungen einberufen zu lassen1131 und 
die Abberufung einzelner Direktoren oder des gesamten BoD zu beantragen.1132 Am 
9. April 2009 (also nach dem Ende der Zuwiderhandlung) machte The Goldman 
Sachs Group, Inc. von dieser Befugnis Gebrauch und berief über ihre 100%igen 
Töchter Prysmian (Lux) II S.a.r.l. und Goldman Sachs International den gesamten 
BoD der Prysmian S.p.A. ab, um dann alle zwölf Direktoren des neuen BoD zu 
benennen. (Die Gesamtbeteiligung an der Prysmian S.p.A. hatte damals einen 
Umfang von 31,69 %.)  

(c) Vertretung in Prysmian S.p.A.'s BoD 

(761) The Goldman Sachs Group, Inc. stellte sicher, an allen BoDs der Prysmian S.p.A. 
durch einige Vertreter direkt vertreten zu sein. Zwei der vier Mitglieder des am 
9. Mai 2005 ernannten BoD der GSCP Athena S.r.l, nämlich Messers 
[Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter], waren gleichzeitig 
Mitarbeiter der The Goldman Sachs Group, Inc.1133   
Drei von sieben Mitgliedern des am 15. Dezember 2005 benannten BoD der 
Prysmian S.p.A., nämlich Messers [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] waren gleichzeitig auch 
Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc.,1134 und ein vierter Direktor 
[wesentliche Elemente von The Goldman Sachs Group´s interner Firmenleitung].1135 
  
 
Drei der zehn Mitglieder des am 28. Februar 2007 benannten BoD der 
Prysmian S.p.A., nämlich Messers  [Unternehmensvertreter], 
[Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] waren ebenfalls zur gleichen 
Zeit Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc.1136 Außerdem hatten zwei 
weitere Direktoren damals [wesentliche Elemente von The Goldman Sachs Group´s 

                                                 
1131 Im relevanten Zeitraum hatte The Goldman Sachs Group, Inc. (als einzige Anteilseignerin) in ihrer 

Eigenschaft als 100%ige Muttergesellschaft bzw. als Mehrheitsaktionärin von Prysmian jederzeit die 
Möglichkeit, eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen zu lassen (siehe ID […], Antwort 
von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013).  

1132 Bis November 2007 konnte The Goldman Sachs Group, Inc. aufgrund ihrer 100%igen Beteiligung bzw. 
ihrer Stellung als Mehrheitsaktionärin bei Prysmian jederzeit das gesamte BoD oder einzelne 
Direktoren abberufen (siehe ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 
auf das Auskunftsverlangen vom 13. März 2013). Auch nach diesem Zeitpunkt blieb The Goldman 
Sachs Group, Inc. mit einer Beteiligung von über 30 % die größte und de facto die einzige 
Anteilseignerin, die jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung veranlassen konnte, um die 
Entlassung und die Benennung eines neuen BoD zu bewirken (siehe ID […], Antwort von Prysmian auf 
das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013). Nach Artikel 2383 des italienischen Zivilgesetzbuchs 
kann die Hauptversammlung die Direktoren eines BoD jederzeit abberufen.  

1133 […].  
1134 […]. 
1135 [Wesentliche Elemente der internen Firmenleitung der Goldman Sachs Group] ID […], Antwort von 

The Goldman Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 auf das Auskunftsverlangen vom 13. März 2013; 
[…].  

1136 […], ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 
2012. 
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interner Firmenleitung].1137   
 
Und schließlich waren vier der zwölf Mitglieder des am 9. April 2009 (d. h. nach 
dem Ende der Zuwiderhandlung zu einer Zeit, in der The Goldman Sachs Group, Inc. 
über die Prysmian (Lux) II S.a.r.l. und Goldman Sachs International zu 31,69 % an 
der Prysmian S.p.A. beteiligt war) benannten BoD der Prysmian S.p.A. (die  
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und 
[Unternehmensvertreter]) auch bei The Goldman Sachs Group, Inc. tätig.1138 
Außerdem hatten zwei weitere Direktoren [wesentliche Elemente von The Goldman 
Sachs Group´s interner Firmenleitung], und ein Direktor hatte [wesentliche Elemente 
von The Goldman Sachs Group´s interner Firmenleitung],  (siehe Fußnoten 1135 und 
1137 ).  

(762) Angesichts der Zusammensetzung der BoD der Prysmian S.p.A. im 
Zeitraum Mai 2005 bis April 2009 steht außer Zweifel, dass die unmittelbar bei The 
Goldman Sachs Group, Inc. tätigen [wesentliche Elemente von The Goldman Sachs 
Group´s interner Firmenleitung],  anderen von The Goldman Sachs Group, Inc. 
kontrollierten Unternehmen mit The Goldman Sachs Group, Inc. verbundenen 
Direktoren immer mindestens 50 % aller Mitglieder der BoD ausmachten, wie zum 
Beispiel 3 von 4 im ersten BoD, 4 von 7 im zweiten BoD, 5 von 10 im dritten BoD 
und 7 von 12 im vierten BoD.1139 Hinzu kommt, dass Beschlüsse des bis zum 
28. Februar 2007 bestehenden BoD (des zweiten BoD) ein positives Votum von fünf 
der sieben Direktoren erforderten.1140 Alle Beschlüsse, die diese Mehrheit verfehlten, 
mussten von den Anteilseignern in einer außerordentlichen Hauptversammlung, die 
auf Antrag des "Chairman" oder eines "Managing Director" einberufen wurde, 
getroffen werden; Anteilseignerin war bis zum 28. Februar 2007 The Goldman Sachs 
Group, Inc. über ihre Tochtergesellschaft Prysmian (Lux) II S.a.r.l. Seit dem 
28. Februar 2007 (Benennung des dritten BoD) fasste der BoD Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit, und ein Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, 
Inc.  [Unternehmensvertreter] besaß als Chairman des BoD die ausschlaggebende 
Stimme. Entsprechend musste The Goldman Sachs Group, Inc. nicht einmal den 
BoD abberufen und einen neuen BoD benennen, sondern konnte sich im gesamten 
Zeitraum auf die Genehmigung seiner Beschlüsse durch den BoD (oder die 
Anteilseigner) verlassen.1141 

(d) Geschäftsführungsbefugnisse für die Vorstandsvertreter im BoD 

(763) The Goldman Sachs Group, Inc. sorgte dafür, dass seine Vertreter im BoD mit 
möglichst umfassenden Geschäftsführungsbefugnissen ausgestattet wurden. Am 
15. Dezember 2005 beschloss der BoD in seiner ersten Sitzung, einigen Direktoren 

                                                 
1137 [Wesentliche Elemente der internen Firmeleitung der Goldman Sachs Group] […], Antwort von The 

Goldman Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 auf das Auskunftsverlangen vom 13. März 2013. Diese 
zwei Direktoren wurden außerdem für die BoD mehrerer anderer von The Goldman Sachs Group, Inc. 
übernommener Unternehmen benannt. 

1138 […], ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 
2012.  

1139 […] siehe ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
1140 Artikel 19 der Satzung von Prysmian vom Dezember 2005, ID […], Antwort von Prysmian auf das 

Auskunftsverlangen vom 22. März 2013.  
1141 Siehe Artikel 18 der Geschäftsordnung/Satzung von Prysmian vom Februar 2007, ID […], Antwort von 

The Goldman Sachs Group, Inc. auf das Auskunftsverlangen vom 13. März 2013.  
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Sonderbefugnisse zu übertragen, um eine effizientere Führung des Unternehmens zu 
gewährleisten. Der BoD benannte dann vier „Managing Directors“ – die  
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] (wie 
bereits erläutert, waren alle vier Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc.) 
und  [Unternehmensvertreter] als CEO – und gewährte diesen Direktoren 
weitreichende Geschäftsführungsbefugnisse,1142 u. a. zur Führung des 
Tagesgeschäfts der Prysmian S.p.A. und der Tochtergesellschaften der 
Prysmian S.p.A.1143 Die in diesem Zeitraum als "Managing Directors" tätigen 
Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. unterzeichneten in ihrer Eigenschaft 
als "Managing Directors" regelmäßig Beschlüsse bezüglich der Führung des 
Tagesgeschäfts der Prysmian S.p.A.1144 Außerdem zeigen mehrere Protokolle von 
BoD-Sitzungen, dass den Direktoren der Prysmian S.p.A., die Mitarbeiter von The 
Goldman Sachs Group, Inc. waren, bei bestimmten Projekten noch zusätzliche 
Befugnisse übertragen wurden.1145  

Angesichts des bevorstehenden Börsengangs im Mai 2007 sowie nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Regulierungskodex der italienischen Börse für börsennotierte 
Unternehmen musste die Prysmian S.p.A. die besonderen 
Geschäftsführungsbefugnisse zurückziehen, die den "Managing Directors" erteilt 
worden waren. Infolge des Beschlusses des BoD vom 16. Januar 2007 waren als 
"Managing Directors" keine Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. mehr 
tätig, und alle ihnen eingeräumten Befugnisse wurden ausschließlich auf  
[Unternehmensvertreter] als CEO der Prysmian S.p.A. übertragen.1146 In dieser 
Sitzung beschloss der BoD jedoch auch die Einrichtung eines „Strategischen 
Ausschusses“, der aus drei Direktoren bestehen sollte. Zwei dieser drei Direktoren 
waren gleichzeitig auch bei The Goldman Sachs Group, Inc. tätig 
( [Unternehmensvertreter] (als Ausschussvorsitzender) 
und  [Unternehmensvertreter]). Der dritte Direktor war der CEO der Prysmian S.p.A. 
( [Unternehmensvertreter]).1147 Nach dem Regulierungskodex der italienischen Börse 
für börsennotierte Unternehmen sind Ausschüsse wie beispielsweise dieser 
Strategische Ausschuss nicht vorgeschrieben. Der Strategische Ausschuss besaß 
zwar kein Stimm- oder Vetorecht, spielte aber trotzdem insoweit eine zentrale Rolle, 
als er den BoD in wichtigen strategischen und geschäftlichen Angelegenheiten der 
Prysmian S.p.A. unterstützte und insofern bereits früh in Entscheidungsprozesse bei 

                                                 
1142 Im Protokoll zu dieser Sitzung heißt es: "[…] "[…], siehe ID […]Antwort von Prysmian auf das 

Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. Außerdem heißt es im Protokoll: "…[…]", siehe ID […], 
Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012 (Betonung hinzugefügt).  

1143 […]. Siehe auch ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
1144 […]. ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. 
1145 […]. ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
1146 Siehe BoD- Protokoll, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 

2012.  
1147 Am 28. Februar 2007 wurden die Mitglieder des Strategischen Ausschusses benannt; zwei der drei 

Mitglieder waren Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. ([Unternehmensvertreter] und 
[Unternehmensvertreter]) ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 
2012. [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] verzichteten damals auf ihre 
Vergütungsansprüche für ihre Tätigkeit als Direktoren bei Prysmian (siehe ID […], Antwort von 
Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012).  
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der Prysmian S.p.A. eingebunden war. Der Strategische Ausschuss hatte 
insbesondere folgende Aufgaben:1148   

(i) er prüfte die strategischen, geschäftlichen und finanziellen Planungen des 
Unternehmens und der Gruppe, den jährlichen Haushalt und die jährlichen 
Prognosen vor der Vorlage zur Überprüfung durch den BoD;  

(ii) er prüfte besonders wichtige Investitions- und Veräußerungsvorhaben, 
aufzunehmende Kredite und die Übernahme von Bürgschaften mit potenziell 
erheblichen Auswirkungen auf die finanzielle und wirtschaftliche Stellung und auf 
den Börsenwert des Unternehmens und der Gruppe, bevor die betreffenden 
Angelegenheiten dem BoD zur Prüfung vorgelegt wurden; und  

(iii) er analysierte die meisten wichtigen Probleme im Zusammenhang mit der 
Geschäftsentwicklung des Unternehmens und der Gruppe.   
 
Seine Aufgabe bestand […]. Aus den Beweismitteln in der Kommissionsakte geht 
eindeutig hervor, dass die in den Sitzungen des Strategischen Ausschusses 
diskutierten Angelegenheiten mit dem Tagesgeschäft der Prysmian S.p.A. und der 
Prysmian Cavi e Sistimi S.r.l. in Zusammenhang standen1149 und dass die  
[Unternehmensvertreter], [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] 
intern als Vertreter von The Goldman Sachs Group, Inc. wahrgenommen wurden.1150 
Die Prysmian S.p.A. hat vorgetragen, dass der CEO ( [Unternehmensvertreter]) 
regelmäßige, fast wöchentliche Kontakte mit den anderen Mitgliedern des 
Strategischen Ausschusses unterhielt, dass  [Unternehmensvertreter] weitreichende 
Beziehungen mit den Mitarbeitern von The Goldman Sachs Group, Inc. im 
Strategischen Ausschuss pflegte (unter  anderem betreffend die wesentlichen 
strategischen Optionen und Ergebnisse der Gruppe), und dass die entsprechenden 
Kontakte in erster Linie telefonisch erfolgten.1151 Die Prysmian S.p.A. hat auch eine 
Reihe von E-Mails vorgelegt, die belegen, dass Mitarbeiter von The Goldman Sachs 
Group, Inc. vor der möglichen Übernahme von Stromkabel-Projekten konsultiert 
wurden und dass sie Anweisungen hinsichtlich der zu zahlenden Preise und sonstiger 
Aspekte der jeweiligen Geschäfte erteilten.1152 Außerdem ist darauf hinzuweisen, 
dass der Strategische Ausschuss im Mai 2010 aufgelöst wurde – unmittelbar 

                                                 
1148 Siehe BoD-Protokoll, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 

2012.  
1149 ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012, […], ID […], 

Kommentare von Prysmian auf die Erwiderung von Pirelli und The Goldman Sachs Group, Inc. auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 21. März 2012.  

1150 Siehe interne E-Mail von Prysmian vom 14. Juli 2008, ID […], Antwort von Prysmian auf das 
Auskunftsverlangen vom 30. August 2012, […].  

1151 ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012, und ID […], 
Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013. Siehe auch ID […], Anhang 
zur Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013, E-Mail 
[Unternehmensvertreter] vom 20. August 2007 zur Abstimmung der Umsätze, Preisgestaltung und 
Rentabilität von Prysmian mit [Unternehmensvertreter] und E-Mail von [Unternehmensvertreter] vom 
11. September 2007, in der [Unternehmensvertreter] nach der neuesten Fassung des 3-Jahres-
Geschäftsplans von Prysmian gefragt wurde.  

1152 ID […], Anhang zur Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013, E-Mail 
von [Unternehmensvertreter] vom 29. Juni 2007, E-Mails von [Unternehmensvertreter] vom 23. April 
2008, 21. September 2007 und 17. April 2007).  
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nachdem The Goldman Sachs Group, Inc. ihre Beteiligung an der Prysmian S.p.A. 
veräußert hatte.1153  

(e) Wichtige durch Prysmian GS etablierte Rolle in anderen Gremien 

(764) Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. spielten auch eine wichtige Rolle 
auch in den anderen am 15. Dezember 2005 von der Prysmian S.p.A./The Goldman 
Sachs Group, Inc. eingerichteten Ausschüssen. Diese Ausschüsse waren der 
Vergütungsausschuss, der sich unter anderem mit Vergütungsfragen befasste (bis 
zum 28. Februar 2007 waren zwei der drei Mitglieder des Ausschusses 
Führungskräfte von The Goldman Sachs Group, Inc. -die [Unternehmensvertreter] 
und [Unternehmensvertreter]), und der interne Kontrollausschuss, der unter anderem 
für Konformitätsangelegenheiten zuständig war. (Bis zum 28. Februar 2007 war 
eines der beiden Mitglieder des Ausschusses eine Führungskraft von The Goldman 
Sachs Group, Inc. - [Unternehmensvertreter]).1154 Im Hinblick auf den beabsichtigten 
Börsengang der Prysmian S.p.A. in Mailand wurde die Zusammensetzung dieser 
Ausschüsse nach den Bestimmungen des Selbstregulierungskodex für 
Aktiengesellschaften geändert, nach dem mindestens zwei von drei Mitgliedern 
unabhängig sein mussten. Am 28. Februar 2007 wurden für beide Ausschüsse neue 
Mitglieder benannt.1155 Beweismittel in der Kommissionsakte zeigen, dass 
sich [Unternehmensvertreter] aktiv in die am 20. Februar im Vorfeld geführten 
Diskussionen einschaltete, in denen Direktoren für die verschiedenen Ausschüsse 
bestimmt werden sollten, und dass er gegenüber [Unternehmensvertreter] erklärte, er 
hätte im Vergütungsausschuss lieber [Unternehmensvertreter] als 
[Unternehmensvertreter].1156 Nach diesem Zeitpunkt war das einzige nicht 
unabhängige Mitglied des Vergütungsausschusses (eines von drei Mitgliedern) ein 
Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. (nämlich [Unternehmensvertreter]). 

(f) Erhalt regelmäßiger Aktualisierungen und Monatsberichte  

(765) Alle Direktoren einschließlich der Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. 
wurden monatlich über alle Geschäftsfelder der Gruppe und über alle Tätigkeiten 
unterrichtet und erhielten im gesamten relevanten Zeitraum monatlich Berichte über 
die Geschäftsfelder der Gruppe.1157 Die Prysmian S.p.A. hat erklärt, dass vor dem 
Börsengang am 3. Mai 2007 auch andere Führungskräfte von The Goldman Sachs 
Group, Inc. an diesen monatlichen Treffen teilnahmen,1158 und dass die Prysmian 
S.p.A. erst nach dem Börsengang angewiesen wurde, die Vertretung auf die 

                                                 
1153 […]. ID […],Erwiderung von Prysmian auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 24. Oktober 

2011.  
1154 Siehe Protokoll BoD, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 

2012.  
1155 Siehe Protokoll BoD, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 

2012.  
1156 ID […], Anhang zur Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013, E-Mail 

von [Unternehmensvertreter] vom 20. und 21. Februar 2007.  
1157 Siehe zum Beispiel Deckblätter der Monatsberichte, ID […], Antwort von Prysmian auf das 

Auskunftsverlangen vom 30. August 2012, sowie exemplarische Monatsberichte, ID […], Kommentare 
von Prysmian auf die Erwiderung von Pirelli und The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung 
der Beschwerdepunkte vom 21. März 2012. […].  

1158 Beispielsweise [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter], der später auch Mitglied des 
BoD von Prysmian wurde, siehe Monatsbericht vom 25. Oktober 2006, ID […], Kommentare von 
Prysmian auf die Erwiderung von Pirelli und The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte vom 21. März 2012.  
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Führungskräfte von The Goldman Sachs Group, Inc. zu beschränken, die auch dem 
BoD der Prysmian S.p.A. angehörten.1159 

(g) Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestehens des bestimmenden Einflusses 
nach dem Börsengang 

(766) The Goldman Sachs Group, Inc. traf Maßnahmen, um sicherzustellen, dass The 
Goldman Sachs Group, Inc. auch nach dem Börsengang bestimmenden Einfluss auf 
die Prysmian S.p.A. ausüben konnte.  

Neuer BoD  

(767) Wie erläutert (siehe Erwägungsgrund (758)), benannte The Goldman Sachs Group, 
Inc. über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Prysmian (Lux) II S.a.r.l als einzige 
Anteilseignerin im Februar 2007 den BoD, der die Prysmian S.p.A. bis zum 9. April 
2009 führte, wobei die Amtszeit bis zum 31. Dezember 2009 befristet war. So konnte 
The Goldman Sachs Group, Inc. vermeiden, dass der BoD unmittelbar nach dem 
Börsengang im Mai 2007 neu besetzt wurde.   
 
Das System der Kandidatenlisten  

(768) Zur Vorbereitung des Börsengangs änderte The Goldman Sachs Group, Inc. in der 
Hauptversammlung der Prysmian S.p.A. am 16. Januar 20071160 durch ihre 100%ige 
Tochtergesellschaft Prysmian (Lux) II S.a.r.l. als alleinige Anteilseignerin die 
Geschäftsordnung der Prysmian S.p.A. und führte unter anderem das System der 
Kandidatenlisten für die Auswahl und Benennung neuer Mitglieder des BoD ein.1161 

                                                 
1159 Prysmian erklärt, auf diese Weise sollte vermieden werden, dass potenziell empfindliche 

Preisinformationen außerhalb der Gruppe offengelegt würden und dass eine Verpflichtung zur 
Unterrichtung des Marktes begründet würde (ID […], Kommentare von Prysmian auf die Erwiderung 
von Pirelli und The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 21. 
März 2012).  

1160 ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012.  
1161 ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 auf das Auskunftsverlangen 

vom 13. März 2013. Siehe auch den Bericht von Prysmian vom 3. März 2010 über die Corporate 
Governance und über die Beteiligungsstrukturen, S. 9-10, verfügbar unter http://phx.corporate-
ir net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY2NzJ8Q2hpbGRJRD0tMXxUe XBlPTM=&t=1; dort 
wird Artikel 14 der Durchführungsvorschriften von Prysmian wie folgt zitiert: “... The Board of 
Directors shall be appointed on the basis of slates presented by shareholders in accordance with the 
following paragraphs. […] The only shareholders entitled to present or contribute to the presentation 
of slates are those who, alone or together with other shareholders, represent at least 2% (two per cent) 
of the ordinary share capital with voting rights at the ordinary Shareholders' Meeting, […]. The 
following procedure must be observed for the election of the Board of Directors: (a) five-sixths of the 
directors to be elected shall be chosen from the slate that obtains the majority of the votes cast by the 
shareholders, in the order in which they are listed on the slate; if five-sixths represents a fractional 
number, it shall be rounded down to the nearest whole number; (b) the remaining directors shall be 
taken from the other slates; […]" [... Board of Directors wird aufgrund von Kandidatenlisten benannt, 
die die Anteilseigner nach den Bestimmungen in den folgenden Absätzen vorlegen. […] Die einzigen 
Anteilseigner, die zur Vorlage einer Kandidatenliste berechtigt sind oder dazu beitragen können, sind 
die Anteilseigner, die in der ordentlichen Hauptversammlung [...] einzeln oder gemeinsam mit anderen 
Anteilseignern mindestens 2 % (zwei Prozent) der stimmberechtigten Stammaktien vertreten. Bei der 
Wahl des Board of Directors ist das folgende Verfahren einzuhalten: (a) Fünf Sechstel der zu 
wählenden Directors werden aus der Kandidatenliste ausgewählt, die die Mehrheit der von den 
Anteilseignern abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt; für die Auswahl ist die Reihenfolge 
maßgeblich, in der die Kandidaten auf der Liste geführt werden; wenn fünf Sechstel eine Bruchzahl 
ergeben, wird der betreffende Wert auf die nächste Ganzzahl abgerundet; (b) die übrigen Directors 
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Durch dieses System konnte The Goldman Sachs Group, Inc. sicherstellen, dass The 
Goldman Sachs Group, Inc. künftig auch mit einer geringeren Beteiligung am 
Gesellschaftskapital mindestens fünf der sechs Direktoren benennen konnte und die 
Kontrolle über die Prysmian S.p.A. behielt.  

Stimmrechte von Taihan  

(769) Im Rahmen der zweiten Veräußerung wurden am 12. November 2007 weitere 9,9 % 
der Beteiligung an der Prysmian S.p.A. an Taihan verkauft (siehe 
Erwägungsgrund (744)).1162 In einem Schreiben vom 6. November 2007 verpflichtete 
sich Taihan gegenüber der Prysmian S.p.A., (i) die eigene Beteiligung auf insgesamt 
maximal 10 % des Gesellschaftskapitals der Prysmian S.p.A. zu beschränken, (ii) in 
den Hauptversammlungen der Prysmian S.p.A. von den mit einer Beteiligung 
verbundenen Stimmrechten höchstens im Umfang einer Beteiligung von 10 % 
(einschließlich etwaiger Beteiligungen über andere Gesellschaften der Taihan-
Gruppe) Gebrauch zu machen, und (iii) keine Kandidaten zur Benennung als 
Direktor oder als Wirtschaftsprüfer für die Prysmian S.p.A. vorzuschlagen.1163 Diese 
Vereinbarung garantierte The Goldman Sachs Group, Inc., dass Taihan als 
zweitgrößter Anteilseigner nicht in der Lage war, eine Kandidatenliste vorzulegen 
oder einen Vertreter für den BoD der Prysmian S.p.A. zu benennen.  

Ausdrückliche Bezugnahme auf die beherrschende Beteiligung nach dem 
Börsengang 

(770) Es steht außer Zweifel, dass The Goldman Sachs Group, Inc. sich auch nach dem 
Börsengang am 3. Mai 2007 als das Unternehmen betrachtete, das die 
Prysmian S.p.A. kontrollierte. Im Protokoll zu einer BoD-Sitzung am 19. Dezember 
2007 (d. h. zu einer Zeit, in der The Goldman Sachs Group, Inc. über die Prysmian 
(Lux) II S.a.r.l. und Goldman Sachs International über 31,69 % des 

                                                                                                                                                         

werden von den anderen Kandidatenlisten übernommen; […]] (Betonung hinzugefügt).Wie bereits in 
Fußnote 1130 erläutert, führte dies im April 2009 dazu, dass The Goldman Sachs Group, Inc. alle zwölf 
Direktoren benennen konnte, da The Goldman Sachs Group, Inc. (über ihre Tochtergesellschaft 
Prysmian (Lux) II S.a.r.l) die einzige Anteilseignerin war, die eine Kandidatenliste vorlegte.  

1162 In einem von The Goldman Sachs Group, Inc. vorgelegten Artikel einer italienischen Zeitung 
wird [Unternehmensvertreter], […] von Prysmian, mit der Aussage zitiert, dass die einzige Niederlage 
im Zeitraum der Beteiligung von Goldman Sachs darin bestanden habe, dass „Goldman Sachs 10 % an 
unseren Wettbewerber Taihan veräußerte, der allerdings hinsichtlich der Leitung [von Prysmian] nie 
etwas zu sagen hatte, auch weil die Zustimmung zu ihrer Beteiligung nur unter der Bedingung erteilt 
wurde, dass sie keinen Sitz im Board of Directors beanspruchen würden“ ["Goldman Sachs ha ceduto il 
10% ai nostri concorrenti coreani della Taihan che, però non hanno mai avuto voce in capitolo sulla 
gestione, anche perché era stato dato l'ok al loro ingresso a patto ce non prendessero un posto nel 
cda"] (Betonung hinzugefügt) (ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 23. März 2012). Dies zeigt sehr deutlich, dass ausschließlich 
The Goldman Sachs Group, Inc. für Entscheidungen über die Beteiligung an den Gesellschaften der 
Prysmian-Gruppe zuständig war, sowie dass sogar [Unternehmensvertreter] der Auffassung war, dass 
die Vertretung im BoD (selbst mit nur einem Mitglied) die Möglichkeit der Ausübung eines 
bestimmenden Einflusses auf die Leitung von Prysmian eröffnete.  

1163 Prysmian S.p.A., Corporate Governance Report vom 7. März 2008, S. 6 (http://media.corporate-
ir net/media_files/irol/21/211070/pryscorpgov2008.pdf); ID […], Antwort von The Goldman Sachs 
Group, Inc. auf das Auskunftsverlangen vom 30. August 2012. Siehe auch Prysmian S.p.A., Corporate 
Governance Report vom 4. März 2009, S. 7.  
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Gesellschaftskapitals der Prysmian S.p.A. verfügte) ist eine Diskussion im BoD über 
eine mögliche weitere Zusammenarbeit mit […]. […].1164  

(h) Verhalten als industrieller Eigentümer 

(771) Zuletzt ergibt sich aus den Beweismitteln, dass The Goldman Sachs Group, Inc. noch 
Ende 2007 (als The Goldman Sachs Group, Inc. über Prysmian (Lux) II S.a.r.l. und 
Goldman Sachs International zu 31,69 % an der Prysmian S.p.A. beteiligt war) 
ähnlich wie ein industrieller Eigentümer Querverkäufe zwischen der Prysmian S.p.A. 
und anderen Tochtergesellschaften von The Goldman Sachs Group, Inc. 
unterstützte.  [Unternehmensvertreter] ermutigte  [Unternehmensvertreter] zur 
Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen, das The Goldman 
Sachs Group, Inc. kurz zuvor übernommen hatte; er vermittelte Kontaktdaten und 
verlangte Auskunft über die Ergebnisse der Kontakte.1165   

(772) Die beschriebenen Sachverhalte belegen ungeachtet der Emission am 5. Mai 2007 
und der Veräußerung von Geschäftsanteilen am 12. November 2007, dass der 
Kommission Beweismittel dafür vorliegen, dass The Goldman Sachs Group, Inc. im 
gesamten Zeitraum vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 bestimmenden 
Einfluss auf die Prysmian S.p.A. ausgeübt hat. Die Änderung der Unternehmensform 
und der Börsengang haben de facto nichts an der Stellung von The Goldman Sachs 
Group, Inc. geändert, da The Goldman Sachs Group, Inc. die größte Anteilseignerin 
blieb und weiterhin mit Mitarbeitern in wichtigen Positionen im BoD und in den 
Ausschüssen der Prysmian S.p.A. vertreten war.  

(773) Die Darstellungen der The Goldman Sachs Group, Inc. stehen im Widerspruch zu 
den Tatsachen. Insbesondere die Erklärungen von The Goldman Sachs Group, Inc., 
dass Vertreter von The Goldman Sachs Group, Inc. nicht für den BoD und für die 
Ausschüsse benannt worden seien, um bestimmenden Einfluss auszuüben, […], sind 
nicht überzeugend: Der Umfang der Einbeziehung der Vertreter von The Goldman 
Sachs Group, Inc. als „Managing Directors“ sowie als Mitglieder aller Ausschüsse 
(insbesondere des Strategischen Ausschusses) spricht nicht für die Wahrnehmung 
einer reinen Aufsichtsfunktion. Ungeachtet der Darstellung, dass The Goldman 
Sachs Group, Inc. nicht über hinreichende Ressourcen verfügt habe, um das 
Geschäftsverhalten der Prysmian S.p.A. zu bestimmen, waren einige Führungskräfte 
von The Goldman Sachs Group, Inc. bei der Prysmian S.p.A. in alle 
Entscheidungsebenen eingebunden. Es gibt keinen Grund, warum The Goldman 
Sachs Group, Inc. mit drei bis vier eigenen Mitarbeitern im BoD und in allen 
Ausschüssen hätte vertreten sein sollen, […]. The Goldman Sachs Group, Inc. konnte 
nicht erklären, warum die im BoD der Prysmian S.p.A. vertretenen eigenen 
Mitarbeiter (im Unterschied zu den übrigen unabhängigen Direktoren des BoD) als 
"Managing Directors" benannt wurden, wenn ihre Aufgabe ausschließlich darin 
bestanden hätte, passiv […].1166 Ebenso ist bezüglich des Strategischen Ausschusses 

                                                 
1164 Siehe Protokoll der Sitzung des BoD, ID […], Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 

30. August 2012.  
1165 Siehe ID […], Anhang zur Antwort von Prysmian auf das Auskunftsverlangen vom 22. März 2013, 

E-Mail-Kommunikation zwischen den [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter] am 20. 
Dezember 2007, E-Mail von [Unternehmensvertreter] vom 2. Januar 2008 und E-Mail von 
[Unternehmensvertreter] vom 30. Januar 2008).  

1166 [Unternehmensvertreter], CEO von Prysmian, äußerte sich in einem Artikel in der "Panorama 
Economy" vom 4. August 2010 mit dem Titel „Ecco l'Italia che pensa globale“ [Italien denkt global] 
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nicht plausibel, dass in einem mit drei Personen besetzten Ausschuss, der sich mit 
strategischen Angelegenheiten befasste, The Goldman Sachs Group, Inc. mit zwei 
Personen vertreten sein musste, um die eigene […]. Dies hätte bedeutet, dass eine 
einzige Person ([Unternehmensvertreter]) die gesamte Arbeit hätte leisten müssen, 
die dem Strategischen Ausschuss übertragen worden war, und dass zwei Personen 
ausschließlich dafür zuständig gewesen wären, seine strategischen Positionen zu 
überwachen. Eine derartige Überwachung hätte in ausreichender Weise auch auf mit 
anderen Mitteln (zum Beispiel durch regelmäßige Finanzberichte oder sonstige 
förmliche oder informelle Berichtmechanismen) eingeführt werden können, ohne 
dazu Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. als Mitglieder des BoD 
benennen zu müssen.  

(774) Bezüglich der Argumentation, dass The Goldman Sachs Group, Inc. den BoD der 
Prysmian S.p.A. nicht effizient habe kontrollieren können, da nur drei von sieben 
bzw. drei von zehn Mitgliedern (vor bzw. nach dem Börsengang) Mitarbeiter von 
The Goldman Sachs Group, Inc. gewesen seien, ist erstens darauf hinzuweisen, dass 
The Goldman Sachs Group, Inc. trotzdem jederzeit in der Lage war, über die 
personelle Zusammensetzung der Unternehmensleitung zu bestimmen und von dieser 
Möglichkeit auch Gebrauch gemacht hat, um Vertreter des BoD zu benennen. 
Außerdem geht aus dem Vorherigen hervor, dass Mitarbeiter von The Goldman 
Sachs Group, Inc. und andere Direktoren mit vertraglichen Beziehungen zu The 
Goldman Sachs Group, Inc. mit einem Stimmenanteil von mindestens 50 % in allen 
BoD (seit dem 27. Februar 2007 einschließlich der ausschlaggebenden Stimme und 
vor diesem Zeitpunkt mit der Möglichkeit der Verweisung zu beschließender 
Angelegenheiten an die Hauptversammlung (siehe Erwägungsgrund (762)(763)) 
vertreten war.  

(775) Die Darstellung von The Goldman Sachs Group, Inc., dass der BoD der 
Prysmian S.p.A. ausschließlich an übergeordneten und vom Tagesgeschäft 
unabhängigen Angelegenheiten beteiligt gewesen sei, die sich nicht auf das 
Marktverhalten der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ausgewirkt hätten, und dass keine 
Indizien dafür vorlägen, dass The Goldman Sachs Group, Inc. oder Vertreter von The 
Goldman Sachs Group, Inc. an entscheidenden Transaktionen beteiligt gewesen 
wären, Obergrenzen oder Angebote (u. a. im Rahmen von Ausschreibungen) 
genehmigt hätten oder in andere anstehende Angelegenheiten einbezogen gewesen 

                                                                                                                                                         

(ID […], Erwiderung von The Goldman Sachs Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte 
vom 23. März 2012) wie folgt: "ausgehend von der Position eines Mehrheitsaktionärs, der gleichzeitig 
mit der Leitung des Unternehmens befasst war, übernahmen wir nun die Funktion eines reinen 
Geldgebers, der außer im finanziellen Bereich in keiner Weise leitend eingriff und sich auf eine 
beobachtende Haltung beschränkte. Alle fachlichen und geschäftlichen Entscheidungen wurden vom 
Management getroffen" ["da un socio che era anche gestire della società, siamo passati a un'azionista 
finanziario puro che, finanza a parte, non ha guidato le scelte, ha guardato. Sull'industria e sul 
business abbiamo gestito tutto noi manager"]. Diese Erläuterung zeigt erstens, dass diese 
Führungskräfte (wie bereits ausführlich erklärt) mit The Goldman Sachs Group, Inc. verflochten waren. 
Zweitens wird [Unternehmensvertreter] im genannten Artikel dahin gehend zitiert, dass die einzige 
Verschlechterung im Zeitraum der Eigentümerschaft von The Goldman Sachs Group, Inc. eintrat, als 
„Goldman Sachs 10 % an unseren Wettbewerber Taihan veräußerte, der allerdings hinsichtlich der 
Leitung [von Prysmian] nie etwas zu sagen hatte, auch weil die Zustimmung zu ihrer Beteiligung nur 
unter der Bedingung erteilt wurde, dass sie keinen Sitz im Board of Directors beanspruchen würden“ 
["Goldman Sachs ha ceduto il 10% ai nostri concorrenti coreani della Taihan che, però non hanno mai 
avuto voce in capitolo sulla gestione, anche perché era stato dato l'ok al loro ingresso a patto ce non 
prendessero un posto nel cda"] (siehe Fußnote 1162). 
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wären, da die Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. als externe Mitglieder 
des BoD nicht in die Unternehmensleitung eingebunden gewesen seien, steht im 
Widerspruch zu den Beweismitteln. Erstens liegen zahlreiche Beweismittel dafür 
vor, dass auf allen Ebenen und in Anwesenheit von Mitarbeitern von The Goldman 
Sachs Group, Inc. auch über das Tagesgeschäft gesprochen wurde.1167 Zweitens 
belegen zahlreiche Beispiele, dass Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. 
in ihrer Eigenschaft als "Managing Directors" förmliche Genehmigungen erteilten 
(siehe Fußnoten 1144 und 1145).  

(776) Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. waren zwar seit dem 16. Januar 
2007 tatsächlich nicht mehr als "Managing Directors" tätig, und alle den Vertretern 
von The Goldman Sachs Group, Inc. eingeräumten Befugnisse wurden in der 
betreffenden Sitzung tatsächlich ausschließlich  [Unternehmensvertreter] als CEO 
der Prysmian S.p.A. übertragen. Aus dierselben  Sitzung ist jedoch ersichtlich, dass 
diese Entscheidung in erster Linie getroffen wurde, um die Anforderungen für den 
Börsengang der Prysmian S.p.A. zu erfüllen. Wie in Erwägungsgrund (763) 
beschrieben, sorgte The Goldman Sachs Group, Inc. jedoch durch die Einrichtung 
des Strategischen Ausschusses dafür, dass es seine Kontroll- und 
Einflussmöglichkeiten behielt (zwei der drei Mitglieder des Strategischen 
Ausschusses waren Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc.).   

(777) The Goldman Sachs Group, Inc. erklärt, dass keiner der Ausschüsse bestimmenden 
Einfluss auf die Prysmian S.p.A. habe ausüben können, da alle Ausschüsse innerhalb 
der Unternehmensstruktur der Prysmian S.p.A. hauptsächlich beratende Funktion 
gehabt hätten. The Goldman Sachs Group, Inc. zufolge nahmen bestimmte als 
Direktoren benannte Mitarbeiter von The Goldman Sachs Group, Inc. im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Pflichten als Direktoren der Prysmian S.p.A. an den Sitzungen 
dieser Ausschüsse teil. The Goldman Sachs Group, Inc. erläutert, der Strategische 
Ausschuss sei kein geschäftsführender Ausschuss gewesen, sondern nur als 
beratendes Gremium ohne Stimm- oder Vetorechte in Bezug auf die Leitung der 
Prysmian S.p.A-Gruppe eingerichtet worden.  

(778) Die Kommission weist die Darstellung von The Goldman Sachs Group, Inc. zurück, 
dass der Aufgabenbereich der verschiedenen Ausschüsse nicht dazu geeignet war um 
sicherzustellen, dass die The Goldman Sachs Group, Inc. ihren bestimmenden 
Einfluss auf die Prysmian S.p.A behält. Zu den Aufgaben des internen 
Kontrollausschusses zählten auch zentrale Prüfaufgaben wie zum Beispiel die 
Kontrolle und Überprüfung der internen Buchhaltung und die Unterstützung bei der 
Erstellung der Bilanzen. Die Vertretung im Vergütungsausschuss und im internen 
Kontrollausschuss eröffnete The Goldman Sachs Group, Inc. zusätzliche 
Möglichkeiten, unmittelbar dafür zu sorgen, dass die Politik der Gruppe respektiert 
wurde, und durch Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern der Prysmian 
S.p.A. und ihrer Tochtergesellschaften mittelbar Einfluss auf die Personalpolitik zu 
nehmen.1168 Hinsichtlich des Strategischen Ausschusses steht aufgrund der 

                                                 
1167 Insbesondere in den monatlichen Sitzungen und in den Monatsberichten wurden Angelegenheiten des 

Tagesgeschäfts in großer Ausführlichkeit behandelt (siehe Erwägungsgrund (769)) siehe oben […]. 
1168 Prysmian musste die Aktivitäten von The Goldman Sachs Group, Inc. u. a. im Zusammenhang mit 

Ausfuhrkontrollen, Wirtschaftssanktionen, Korruptionsbekämpfung, Geschenken und Anreizen 
genehmigen (ID […], Erwiderung von Prysmian auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 24. 
Oktober 2011; ID […], Anhänge E.01-E.44 zur Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf 
die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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vorliegenden Tagesordnung und der in der Kommissionsakte enthaltenen Vorträge 
außer Zweifel, dass sich der Ausschuss mit äußerst detaillierten Aspekten des 
Tagesgeschäfts der Prysmian S.p.A. und der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. befasste. 
Der Ausschuss kam im Vorfeld der BoD-Sitzungen regelmäßig zusammen, um eine 
Vielzahl an Themen von Investitionen und Veräußerungen bis hin zu strategischen, 
geschäftlichen und finanziellen Planungen des Unternehmens und der Gruppe zu 
diskutieren (siehe Erwägungsgrund (763)). In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass der Begriff der Ausübung eines bestimmenden Einflusses kein 
abstrakter Begriff des Gesellschaftsrechts ist, sondern eine allgemeine Bewertung 
des Zusammenwirkens struktureller, personeller und organisatorischer Bindungen 
darstellt.1169  

(779) The Goldman Sachs Group, Inc. beschreibt sich als reinen Finanzinvestor, der 2005 
temporär in die Prysmian S.p.A. investiert habe. The Goldman Sachs Group, Inc. 
müsse eher als professionelle Anteilseignerin denn als Manager oder strategisch 
orientierte Anlegerin betrachtet werden. Ein erheblicher Anteil des investierten 
Kapitals sei bei Drittinvestoren beschafft worden. Die Kommission ist jedoch der 
Auffassung, dass die Wahrnehmung von Stimmrechten im Zusammenhang mit für 
das Geschäftsverhalten einer Tochtergesellschaft relevanten strategischen 
Entscheidungen – beispielsweise über die Benennung der Unternehmensleitung und 
die Genehmigung von Geschäfts- und Managementplänen – eindeutig als Ausübung 
eines bestimmenden Einflusses zu betrachten ist. Der Einfluss von The Goldman 
Sachs Group, Inc. auf strategische Entscheidungen wie zum Beispiel die mögliche 
Veräußerung von Werken der Prysmian S.p.A. im Energiesektor an Wettbewerber 
war sogar in der Branche und bei direkten Wettbewerbern der Prysmian S.p.A. 
bekannt.1170 In jedem Falle ist es zu gekünstelt, den operativen und strategischen 
Entscheidungsprozess im jeweiligen Unternehmen zu trennen. Das ist insbesondere 
umso mehr der Fall, wenn die rechtliche Konsequenz diejenige wäre, dass eine 
Muttergesellschaft nur dann für das illegale Verhalten seiner Tochtergesellschaft 
einzustehen hätte, wenn sie die operativen Entscheidungen beeinflusst, nicht aber, 
wenn sie die strategischen Entscheidungen des Unternehmens auf dem Mark 
bestimmt hätte. Das Bild der einzigen Wirtschaftseinheit lässt sich nicht mit einer 
solch akademischen Einteilung der Geschäftstätigkeiten auf dem Markt vereinbaren. 

                                                 
1169 Siehe Urteil des Gerichts vom 23. Januar 2014,  Gigaset AG/Kommission, T-395/09, noch nicht in der 

amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 82, wo das Gericht festgestellt, dass es für die Feststellung 
des bestimmenden Einflusses nicht notwendig ist, dass eine Muttergesellschaft verbindliche 
Anweisungen an ihre Tochtergesellschaft geben kann. Siehe diesbezüglich auch Urteil des 
Gerichtshofes vom 11. Juli 2013, Kommission/Stichting Administratiekantoor Portielje und Gosselin, 
C-440/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 65-67 und die 
Schlussanträge der Generalanwaltin Kokott in dieser Rechtssache, , Randnrn. 71 und 76: „Ob eine 
Tochtergesellschaft ihr Marktverhalten autonom bestimmen kann oder aber dem bestimmenden Einfluss 
ihrer Muttergesellschaft ausgesetzt ist, kann nicht allein nach Maßgabe des einschlägigen 
Gesellschaftsrechts beurteilt werden. Ansonsten wäre es den betroffenen Muttergesellschaften ein 
Leichtes, sich der Verantwortung für Kartellvergehen ihrer 100%igen Tochtergesellschaften unter 
Berufung auf rein gesellschaftsrechtliche Begebenheiten zu entziehen.“ „Entscheidend wäre es aber 
gewesen, abseits aller formalen Erwägungen zum Gesellschaftsrecht die tatsächlichen Auswirkungen 
der personellen Verflechtungen zwischen Portielje und Gosselin auf den Unternehmensalltag zu 
untersuchen und rein faktisch zu beurteilen, ob Gosselin – entgegen der 100 %-Vermutung – seine 
Geschäftspolitik wirklich autonom bestimmte.“ (Betonung hinzugefügt)  

1170 […] (ID […], Kommentare von Prysmian auf die Erwiderung von Pirelli und The Goldman Sachs 
Group, Inc. auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 21. März 2012).  
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Diese Sichtweise ist auch im Konflikt mit der Realität in dem Sinne, dass die 
strategischen Entscheidungen gerade die Essenz des Unternehmensverhaltens auf 
dem Markt bestimmen. Strategische Entscheidungen betreffen die allgemeine 
Entwicklung der Tochtergesellschaft, ob sie auf dem Markt überlebt oder nicht, ob 
deren Geschäftstätigkeiten erweitert oder verringert werden sollen, ob Investitionen 
und Akquisitionen getätigt werden sollen und ob sie verkauft werden soll und zu 
welchem Preis. Außerdem hat The Goldman Sachs Group, Inc. erheblichen 
wirtschaftlichen Nutzen aus ihrer Investition in die Prysmian S.p.A. und die 
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. gezogen, der sich sowohl beim Börsengang der 
Prysmian S.p.A. als auch im anschließenden Verkauf der Beteiligung am 
Gesellschaftskapital des Unternehmens an Dritte auszahlte.1171 Alle im Zeitraum der 
Zuwiderhandlung von The Goldman Sachs Group, Inc. getroffenen und oben 
beschriebenen Maßnahmen entsprechen dem Beteiligungsverhalten jeder beliebigen 
Holdinggesellschaft und gehen eindeutig über das Verhalten eines passiven 
Kapitalgebers hinaus. The Goldman Sachs Group, Inc. hat sich zweifellos nicht wie 
ein reiner Finanzinvestor im Sinne der Beschreibung des Gerichts in der Rechtssache 
1.garantovaná a.s. verhalten, der in keiner Weise Führungs- und Kontrollfunktionen 
übernommen hätte.1172 In diesem Zusammenhang ist die Herkunft des investierten 
Kapitals für die Feststellung der Ausübung eines bestimmenden Einflusses 
unerheblich. Die Beweismittel in der Kommissionsakte zeigen, dass das Ziel von The 
Goldman Sachs Group, Inc. in erster Linie darin bestand, das Management der 
Prysmian S.p.A. so zu strukturieren, dass The Goldman Sachs Group, Inc. 
unverzüglich bestimmenden Einfluss ausüben konnte, wenn sie ihre Investition in 
das Unternehmen als gefährdet betrachtete. Die beschriebenen Beispiele für die 
Ausübung eines bestimmenden Einflusses sind an sich bereits hinreichend, um die 
Ausübung dieses Einflusses feststellen zu können. Außerdem hätte The Goldman 
Sachs Group, Inc. keinerlei Grund gehabt, von dieser Einflussmöglichkeit noch mehr 
Gebrauch zu machen, da sich die getätigte Investition als rentabel und das 
Managementteam als zuverlässig erwies. Unabhängig von der Begründung ist also 
festzustellen, dass Entscheidungen letztlich von The Goldman Sachs Group, Inc. 
ausgingen.  

(780) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung (EG) Nr. 
139/2004 vorübergehende finanzielle Investitionen als Investitionen von Kredit- oder 
Finanzinstituten oder von Versicherungsgesellschaften betrachtet, die 
„vorübergehend Anteile an einem Unternehmen zum Zwecke der Veräußerung 
erwerben, sofern sie die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht ausüben, 

                                                 
1171 Siehe auch Urteil des Gerichts vom 23. Januar 2014, Gigaset AG/Kommission, T-395/09, Randnr. 38, 

wo das Gericht feststellt, dass es schwierig ist sich vorzustellen, wie ein Investor, der ein Unternehmen 
erwirbt, um es zu restrukturieren und mit einem Gewinn weiterzuverkaufen, dies ohne die Ausübung 
eines bestimmenden Einflusses tun könnte. 

1172 Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2012, 1.garantovaná a.s./Kommission, T-392/09, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 52: „Der Verweis in den Schlussanträgen der 
Generalanwältin Kokott in der Rechtssache C-97/08 P Akzo Nobel und andere/Kommission, zitiert in 
der vorstehenden Randnr. 50, bezüglich eines ‚reinen Finanzinvestors‘ ist daher als Verweis auf den 
Fall eines Kapitalgebers zu verstehen, der Anteile eines Unternehmens hält, um einen Gewinn zu 
erzielen, der aber in keiner Weise in die Geschäftsführung und in die Kontrolle des Unternehmens 
eingreift. Im Falle der Antragstellerin ist diese Situation offensichtlich nicht gegeben, […]“ (Betonung 
hinzugefügt). Siehe auch die Schlussanträge von des Generalanwaltin Sharpston in der Rechtssache 
Kendrion NV/Kommission, Urteil des Gerichtshofes vom 26. November 2013, C-50/12, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 53-55. 
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um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens zu bestimmen, oder sofern sie die 
Stimmrechte nur ausüben, um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des 
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Veräußerung der Anteile 
vorzubereiten, und sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahrs nach dem 
Zeitpunkt des Erwerbs erfolgt“.1173  

(781) Schließlich ist entgegen der Darstellung von The Goldman Sachs Group, Inc. darauf 
hinzuweisen, dass  [Unternehmensvertreter] als [Position] der Prysmian S.p.A. der 
einzige vor der Übernahme für die Pirelli & C. S.p.A. tätige Direktor der Prysmian 
S.p.A. war.1174  

- Schlussfolgerung  

(782) Nach der zitierten Rechtsprechung in Erwägungsgründen (697)-(702)  und zusätzlich 
zur Haftung der Pirelli & C. S.p.A., der Prysmian S.p.A. und der Prysmian Cavi e 
Sistemi S.r.l. für den Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 (siehe 
Erwägungsgrund (738)) vermutet die Kommission, dass die Prysmian S.p.A. 
mindestens vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 bestimmenden Einfluss auf 
das Marktverhalten der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ausgeübt hat, und dass 
The Goldman Sachs Group, Inc. mindestens vom 29. Juli 2005 bis zum 3. Mai 2007 
bestimmenden Einfluss auf das Marktverhalten sowohl der Prysmian S.p.A. als auch 
der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ausgeübt hat (siehe Erwägungsgründe (739) to 
(754)).  

(783) Zusätzlich wird auf der Grundlage der in den Erwägungsgründen (755)-(781) 
bewerteten Sachverhalte festgestellt, dass The Goldman Sachs Group, Inc. 
mindestens vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 bestimmenden Einfluss auf 
das Marktverhalten der Prysmian S.p.A. und der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 
ausgeübt hat. Diese Schlussfolgerung stützt sich unbeschadet der formalen Funktion 
von The Goldman Sachs Group, Inc. als reiner Finanzinvestor auf die Analyse der 
organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bindungen zwischen The 
Goldman Sachs Group, Inc. und ihren Töchtern Prysmian S.p.A. und Prysmian Cavi 
e Sistemi S.r.l. In Einzelfällen mag zwar bei „reinen Finanzinvestoren“ (siehe 
Erwägungsgrund (779)) kein bestimmender Einfluss nachgewiesen werden können. 
Es steht jedoch in Anbetracht der Rechtsprechung außer Zweifel, dass jegliche 
derartige Feststellung hinsichtlich eines reinen Finanzinvestors nur im Einzelfall 
getroffen werden kann und dass diese Feststellung nicht darauf beruhen kann, dass 
bestimmte Unternehmenskategorien von der grundsätzlichen Regelung 
ausgenommen wären.  

(784) Aus diesen Gründen werden die Prysmian S.p.A. und The Goldman Sachs Group, 
Inc. gesamtschuldnerisch mit der Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. für die in diesem 
Beschluss beschriebene Zuwiderhandlung haftbar gemacht, da sie Bestandteile des 
Unternehmens sind, das im Zeitraum vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 die 
Zuwiderhandlung begangen hat.  

(785) Daher ist dieser Beschluss an die Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., die Prysmian S.p.A., 
The Goldman Sachs Group, Inc. und die Pirelli & C. S.p.A. gerichtet.  

                                                 
1173 Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a.  
1174 Siehe ID […], Antwort von The Goldman Sachs Group, Inc. vom 27. März 2013 auf das 

Auskunftsverlangen vom 13. März 2013.  
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5.2.3. Sumitomo und Hitachi  

(786) Bei der Zurechnung der Haftung zu Sumitomo und Hitachi sind zwei Zeiträume zu 
unterscheiden:  

Die Beteiligung von Sumitomo und Hitachi vor der Übertragung der 
Stromkabelsparte auf JPS  

(787) Wie in Abschnitt 3 erläutert, waren Sumitomo und Hitachi mindestens vom 
18. Februar 1999 bis zum 30. September 2001 unmittelbar an der Zuwiderhandlung 
beteiligt. Anhang II dieses Beschlusses enthält eine Liste der Personen, die 
Sumitomo und Hitachi im Kartell vertreten haben und die für die Zwecke dieses 
Beschlusses von Bedeutung sind.1175 Vor dem Hintergrund der erläuterten 
Sachverhalte macht die Kommission Sumitomo und Hitachi für ihre unmittelbare 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar.  

(788) Infolge des Zusammenschlusses mit der Hitachi Metals, Ltd. besteht die Hitachi 
Cable, Ltd. seit dem 1. Juli 2013 rechtlich nicht mehr. Nach der in Erwägungsgrund 
(704) zitierten Rechtsprechung macht die Kommission die Hitachi Metals, Ltd. als 
Rechtsnachfolgerin der Hitachi Cable, Ltd. für die unmittelbare Beteiligung der 
Hitachi Cable, Ltd. an der Zuwiderhandlung haftbar.1176 

(789) Entsprechend ist dieser Beschluss an die Sumitomo und Hitachi gerichtet.  

Haftung für die Beteiligung von JPS  

(790) Aus den in den Erwägungsgründen (792) bis (809) erläuterten Gründen macht die 
Kommission Sumitomo, Hitachi und JPS gesamtschuldnerisch für die Beteiligung 
von JPS an der Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum 
10. April 2008 haftbar.  

5.2.4. JPS 

(791) JPS wurde von Sumitomo und Hitachi unter gleicher Beteiligung (jeweils zu 50 %) 
nach Maßgabe einer am 26. März 2001 unterzeichneten Vereinbarung betreffend ein 
Gemeinschaftsunternehmen („GU-Vereinbarung“) und gemäß der am 14. Juni 2001 
unterzeichneten Satzung („Satzung“) gegründet.1177 Am 1. Oktober 2001 nahm JPS 
seine Geschäftstätigkeit auf.1178 Sumitomo und Hitachi übertrugen jeweils ihr 
gesamtes Stromkabelgeschäft mit Ausnahme der Lieferungen auf den japanischen 
Markt (an Versorgungsunternehmen und an andere Kunden) auf JPS. Im Oktober 
2004 wurde auch der Verkauf an Versorgungsunternehmen in [Land, das dem 
Heimatgebietsprinzip unterliegt] auf JPS übertragen.1179 

(792) Die in Abschnitt 3 beschriebenen Beweismittel belegen, dass JPS mindestens seit 
Aufnahme seiner einschlägigen Geschäftstätigkeit am 1. Oktober 2001 bis zum 
10. April 2008 (d. h. bis zu dem als Ende der Kartellbeteiligung von JPS 

                                                 
1175 Einige der in Anhang II genannten Personen waren möglicherweise nicht in allen genannten Zeiträumen 

an wettbewerbswidrigen Kontakten beteiligt. 
1176 ID […], […]: Hitachi hat am 11. Dezember 2013 bestätigt, dass sie mit der Beurteilung der 

Kommission über die Rechtsnachfolge der Hitachi Cable Ltd. durch die Hitachi Metal Ltd 
einverstanden sind. 

1177 ID […], […]. 
1178 Artikel 11 der GU-Vereinbarung und Artikel 13 der Satzung. 
1179 ID […], ID […], ID […], […]; Sumitomo und Hitachi behielten sich jedoch Geschäfte mit bestimmten 

Kunden in Japan […] vor.  
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angenommenen Zeitpunkt) unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt war. 
Anhang II dieses Beschlusses enthält eine Liste der Personen, die JPS im Kartell 
vertreten haben und die für die Zwecke dieses Beschlusses von Bedeutung sind. Vor 
dem Hintergrund der erläuterten Sachverhalte ist JPS daher für seine unmittelbare 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen. 

(793) Im gesamten genannten Zeitraum waren Sumitomo und Hitachi jeweils zu 50 % am 
Gesellschaftskapital von JPS beteiligt.  

(794) Indem sie ihre Stromkabelsparten auf JPS übertrugen, setzten Sumitomo und Hitachi 
ihre Kartellbeteiligung über JPS fort. Eine Person, die für Sumitomo zuvor entweder 
am Kartell oder [Informationen über den Zeitraum vor der Zuwiderhandlung], 
setzten das Kartellverhalten für JPS fort. Dies gilt für  [Unternehmensvertreter C2] 
[…].1180  

(795) Sämtliche Kartellkontakte seit dem 1. Oktober 2001 erfolgten zwar durch JPS, und 
es liegen keine Beweismittel für eine unmittelbare Beteiligung von Sumitomo oder 
Hitachi vor; diese Kontakte hatten aber auch den Schutz der Heimatgebiete zum 
Gegenstand und dienten insoweit auch dem Schutz der Umsätze von Sumitomo und 
Hitachi bei den ihnen vorbehaltenen Kunden. Daher ist angesichts der im Folgenden 
beschriebenen Beweismittel auch höchst unwahrscheinlich, dass den 
Muttergesellschaften die Fortsetzung des Kartellverhaltens und der Rolle von JPS 
über den Zeitraum ihrer eigenen Beteiligung hinaus nicht bewusst gewesen sein 
sollte.  

(796) Da die Kommission allein aufgrund der jeweiligen Beteiligungen der 
Muttergesellschaften nicht vermuten kann, dass bestimmender Einfluss auf das 
Geschäftsverhalten von JPS ausgeübt wurde, stützt sie sich auf weitere Beweismittel, 
nach denen beide Muttergesellschaften nachweislich im gesamten Zeitraum ihrer 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung in der Lage waren, bestimmenden Einfluss auf 
JPS auszuüben und von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht haben.1181  

(797) […].  

(798) Hinsichtlich der rechtlichen Verflechtungen ist festzustellen, dass Beschlüsse in den 
Hauptversammlungen nach Maßgabe der GU-Vereinbarung und der Satzung nur mit 
einmütigem Votum von Sumitomo und Hitachi gefasst werden konnten und dass 
beide Muttergesellschaften somit in der Lage waren, jegliche Beschlüsse zu 
verhindern.1182  

(799) Der BoD von JPS war für die Annahme sämtlicher Beschlüsse über geschäftliche, 
finanzielle und sonstige Angelegenheiten einschließlich der Genehmigung des 
Geschäftsplans und des Haushalts zuständig.1183 Jede Muttergesellschaft konnte die 
gleiche Anzahl an Direktoren für den BoD von JPS benennen. […]. […].1184 JPS 
hatte […] "Representative Directors" […], die alternierend von Hitachi und 

                                                 
1180 ID […], […]. Siehe auch Anhang II. Siehe auch zu seiner Beteiligung als Mitarbeiter von Sumitomo 

zum Beispiel Erwägungsgründe (137), (140), (145) und Erwägungsgründe (239) und (244) zur 
Beteiligung als Mitarbeiter von JPS  

1181 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, The Dow Chemical Company/Kommission, T-77/08, noch 
nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75.  

1182 Artikel […] der GU-Vereinbarung.  
1183 ID […], […].  
1184 Artikel […] der Satzung.  
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Sumitomo benannt wurden. Da Sumitomo und Hitachi jeweils die gleiche Anzahl 
von Direktoren benannten, blieb das Gleichgewicht der Einflussmöglichkeiten auf 
JPS im relevanten Zeitraum konstant. Die Beschlüsse im BoD von JPS wurden mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Direktoren gefasst. Voraussetzung war 
die Anwesenheit einer Mehrheit der insgesamt für den BoD benannten Direktoren. 
Insoweit waren beide Muttergesellschaften in der Lage, sämtliche Beschlüsse des 
BoD zu verhindern.1185  

(800) In sechszehn spezifischen Angelegenheiten bedurften Beschlüsse einer Mehrheit von 
[…] der anwesenden Direktoren. Auch hier musste allerdings eine […] für den BoD 
benannten Direktoren anwesend sein. Diese Regelung betraf mehrere 
Angelegenheiten, die für das strategische und geschäftliche Verhalten von JPS von 
besonderer Bedeutung waren.1186  

(801) Die Anhörung von Sumitomo und Hitachi und deren Unterstützung war auch bei 
einer Reihe von in der GU-Vereinbarung genannten Aufgaben vorgesehen […].1187  

(802) Außerdem spricht eine Reihe weiterer Elemente im Zusammenhang mit personellen 
und strukturellen Bindungen zwischen JPS und ihren Muttergesellschaften für die 
Schlussfolgerung, dass diese bestimmenden Einfluss auf JPS ausübten.  

(803) Erstens waren einige Direktoren von JPS gleichzeitig auch bei den 
Muttergesellschaften tätig. Derartige gleichzeitige Beschäftigungsverhältnisse 
bestanden im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung.1188  

(804) Die Muttergesellschaften ordneten auch Mitarbeiter ("on loan" [„leihweise“]) unter 
anderem an das Management von JPS ab.1189 Dazu mussten die Parteien 
Vereinbarungen über die jeweiligen Stellungen und das benötigte Personal treffen. 
Diese Bestimmung eröffnete den Muttergesellschaften zweifellos beträchtliche 
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Personalpolitik von JPS.  

(805) Außerdem waren mehrere Mitarbeiter, die von den Muttergesellschaften entweder 
abgeordnet oder übertragen worden waren, für JPS am Kartellverhalten beteiligt. 
Dies gilt zum Beispiel für [Unternehmensvertreter CD1], der von Sumitomo 
übertragen worden und bei JPS als Führungskraft der International Business Division 
[…].1190  

(806) [Unternehmensvertreter D3] war im Zeitraum seiner Abordnung von Hitachi […] bei 
JPS als Führungskraft im Bereich International Business tätig und behielt diese 

                                                 
1185 ID […]. 
1186 Artikel […] der GU-Vereinbarung; […].  
1187 ID […] […]: GU-Vereinbarung zwischen Sumitomo und Hitachi, Artikel […].  
1188 Von den von Hitachi benannten Direktoren waren die folgenden Personen im genannten Zeitraum 

gleichzeitig bei Hitachi tätig: [Unternehmensvertreter] […], [Unternehmensvertreter]   […], 
[Unternehmensvertreter] […], [Unternehmensvertreter] […], [Unternehmensvertreter] […] und 
[Unternehmensvertreter] […]. Von den von Sumitomo benannten Direktoren waren die folgenden 
Personen im genannten Zeitraum gleichzeitig bei Sumitomo tätig: [Unternehmensvertreter] […], 
[Unternehmensvertreter] […]; siehe ID […], ID […] und ID […], […].  

1189 Artikel […] der GU-Vereinbarung; siehe zum Beispiel ID […], […]; aus diesem Dokument geht 
eindeutig hervor, dass die folgenden Mitarbeiter von Hitachi an JPS abgeordnet worden waren: 
[Unternehmensvertreter D4], [Unternehmensvertreter] und [Unternehmensvertreter D3] […] als 
abgeordnete Mitarbeiter und danach in Festanstellung sowie die [Unternehmensvertreter]  und 
[Unternehmensvertreter], abgeordnet seit […].  

1190 ID […], […]. Siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (285) und (435). 
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Position auch während der anschließenden unbefristeten Übertragung auf JPS 
[…].1191  

(807) Außerdem bestanden verschiedene wirtschaftliche Bindungen zwischen den Parteien. 
Insbesondere bezogen die Muttergesellschaften mindestens bis 2004 von JPS die 
Stromkabel, die sie für ihre reservierten Kunden in [Land, das dem 
Heimatgebietsprinzip unterliegt] benötigten. Daher ist es   unwahrscheinlich und 
auch als geschäftlich nicht nachvollziehbar zu betrachten, dass die 
Muttergesellschaften an Aspekten wie zum Beispiel den Preisen und den 
Geschäftsbedingungen von JPS kein Interesse mehr gehabt hätten (insbesondere, da 
sie die Möglichkeit hatten, die entsprechenden Informationen in Erfahrung zu 
bringen).  

(808) […] Sumitomo und Hitachi im Zeitraum der Zuwiderhandlung bestimmenden 
Einfluss auf JPS ausgeübt haben, nicht bestritten. Die Vermutung der Ausübung 
eines bestimmenden Einflusses wird auch durch die Art und Weise bestätigt, in der 
diese Parteien an allen Stufen des Verwaltungsverfahrens gemeinsam beteiligt waren 
[…]. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Gerichte der Union1192 kann 
dies als weiteres Indiz für die Schlussfolgerung betrachtet werden, dass die 
Muttergesellschaften bestimmenden Einfluss auf JPS ausgeübt haben. Schließlich ist 
wie in Erwägungsgrund (700) erläutert, festzustellen, dass nach der Rechtsprechung 
eine Muttergesellschaft, die in der Lage ist, bestimmenden Einfluss auf eine 
Tochtergesellschaft auszuüben und Kenntnis von der von dieser Tochtergesellschaft 
begangenen Zuwiderhandlung hat, für das Verhalten der Tochtergesellschaft haftbar 
gemacht werden kann, wenn sie die Zuwiderhandlung nicht beendet hat.1193 
Angesichts der erläuterten Sachverhalte, insbesondere der früheren Beteiligung von 
Sumitomo und Hitachi am Kartell, der Tatsache, dass einige ihrer Mitarbeiter 
gleichzeitig auch bei JPS tätig waren, und des Umfangs der bestehenden 
Verflechtungen zwischen diesen Unternehmen und JPS kann festgestellt werden, 
dass Sumitomo und Hitachi von der Fortsetzung der Zuwiderhandlung durch JPS 
Kenntnis hatten oder Kenntnis hätten haben müssen. Da beide Unternehmen die 
Zuwiderhandlung nicht beendeteten, obwohl sie über die Mittel verfügten, diese 
Beendigung zu veranlassen, müssen sie für das Verhalten von JPS haftbar gemacht 
werden. 

                                                 
1191 ID […], […]\ Siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (223) und (279).  
1192 Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Kommission, T-354/94, Slg. 1998 

II-2111 Randnr. 85; Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, Stora Kopparbergs 
Berglsags/Kommission, C-286/98 P, Slg. 2000, I-9925, Randnrn. 28 und 29; Urteil des Gerichts vom 
16. Juni, Team Relocations und andere/Kommission, verbundene Rechtssachen T-204/08 und T-212/08, 
Slg. 2011 II-3569, Randnr. 151; Urteil des Gerichts vom 30. April 2008, Itochu/Kommission, T-12/03, 
Slg. 2009 II-909, Randnr. 50; Urteil des Gerichts vom 8. Oktober 2008, Schunk and Schunk 
Kohlenstoff-Technik/Kommission, T-69/04, Slg. 2008 II-2567, Randnr. 57; Urteil des Gerichts vom 12. 
Oktober, Agroexpansión/Kommission, T-38/05, Slg. 2011, II-6831, Randnr. 96; Urteil des Gerichts vom 
9. September 2011, Alliance One International/Kommission, T-25/06, Slg. 2011 II-5741, Randnr. 88; 
Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2011, General Technic-Otis und andere/Kommission, verbundene 
Rechtssachen T-142/07, T-145/07 und T-146/07, Slg. 2011, II-4977, Randnr. 73; Urteil des Gerichts 
vom 27. September 2012, Shell Petroleum und andere/Kommission, T-343/06, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 41; Urteil des Gerichts vom 27. September 2012, Total 
Nederland/Kommission, T-348/06, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 103. 

1193 Siehe auch Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, NV Koninklijke KNP BT/Kommission, T-309/94, Slg. 
1998, II-01007, Randnrn. 41-48; Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, 
KNP BT/Kommission, C-248/98 P, Slg. 2000, I-09641, Randnr. 73. 
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Schlussfolgerung 

(809) Aus den Erläuterungen in den Erwägungsgründen (794)-(808)  ergibt sich, dass 
Hitachi und Sumitomo seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit von JPS bis mindestens 
zum 10. April 2008 gemeinsam bestimmenden Einfluss auf JPS ausgeübt haben. 
Daher haften die J-Power Systems Corporation, die Sumitomo Electric Industries, 
Ltd. und die Hitachi Metals, Ltd. gesamtschuldnerisch für die Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum 10. April 2008.  

5.2.5. Furukawa und Fujikura 

(810) Bei der Zurechnung der Haftung zu Furukawa und Fujikura sind zwei Zeiträume zu 
unterscheiden:  

Die Beteiligung von Furukawa und Fujikura vor der Übertragung der 
Stromkabelsparte auf VISCAS  

(811) Wie in Abschnitt 3 erläutert, waren Furukawa und Fujikura mindestens vom 
18. Februar 1999 bis zum 30. September 2001 unmittelbar an der Zuwiderhandlung 
beteiligt. Anhang II dieses Beschlusses enthält eine Liste der Personen, die Furukawa 
und Fujikura im Kartell vertreten haben und die für die Zwecke dieses Beschlusses 
von Bedeutung sind.1194 Vor dem Hintergrund der erläuterten Sachverhalte macht die 
Kommission Furukawa und Fujikura für ihre unmittelbare Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung haftbar.  

(812) Entsprechend ist dieser Beschluss an Furukawa und Fujikura gerichtet. 

Haftung für die Beteiligung von VISCAS  

(813) Aus den in den Erwägungsgründen (815) bis (852) erläuterten Gründen macht die 
Kommission Furukawa, Fujikura und VISCAS gesamtschuldnerisch für die 
Beteiligung von VISCAS an der Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Oktober 
2001 bis zum 28. Januar 2009 haftbar.  

5.2.6. VISCAS  

(814) VISCAS wurde von Furukawa und Fujikura nach Maßgabe einer am […] 
unterzeichneten Vereinbarung über ein Gemeinschaftsunternehmen („GU-
Vereinbarung von 2001“) sowie nach der am […] unterzeichneten Satzung („Satzung 
von 2001“) und nach zwei am […] unterzeichneten Dienstleistungsvereinbarungen 
(„Dienstleistungsvereinbarungen“) gegründet.1195 Das Gemeinschaftsunternehmen 
nahm seine Geschäftstätigkeit am […] auf. Eine weitere Integration der 
Stromkabelsparten der Muttergesellschaften erfolgte am 1. Januar 2005 nach einer 
Änderung der ursprünglichen GU-Vereinbarung („GU-Vereinbarung von 2004“).1196 

                                                 
1194 Einige der in Anhang II genannten Personen waren an wettbewerbswidrigen Kontakten mit 

Wettbewerbern möglicherweise nicht in allen genannten Zeiträumen beteiligt.  
1195 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […] (GU-

Vereinbarung von 2001), Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; 
ID […] (Satzung von 2001), Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; 
ID […] und […] (Dienstleistungsvereinbarungen), Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1196 ID […] (GU-Vereinbarung von 2004), ID […] und ID […] (Grundsatzvereinbarung von 2004 über die 
Integration der Geschäftstätigkeit), Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das 
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(815) Die in Abschnitt 3 beschriebenen Beweismittel belegen, dass VISCAS mindestens ab 
dem Zeitpunkt der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit am 1. Oktober 2001 bis zum 
28. Januar 2009 unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt war.1197 Anhang II 
enthält eine Liste wichtiger Mitarbeiter, die unmittelbar an den Kartellkontakten 
beteiligt waren. Angesichts der erläuterten Sachverhalte ist VISCAS daher für seine 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen.  

(816) In diesem Zeitraum waren Furukawa und Fujikura ständig zu jeweils 50 % an 
VISCAS beteiligt.1198  

(817) Indem sie ihre Stromkabelsparten auf VISCAS übertrugen, setzten Fujikura und 
Furukawa ihre Kartellbeteiligung über VISCAS fort. Mehrere für VISCAS am 
Kartellverhalten beteiligte Personen wurden von Furukawa und Fujikura abgeordnet 
oder waren zuvor bei diesen tätig. Es liegen Beweismittel dafür vor, dass mindestens 
eine dieser Personen früher für Fujikura am Kartell beteiligt war und die Beteiligung 
am Kartellverhalten anschließend für VISCAS fortsetzte.1199  

(818) Zudem erfolgten zwar sämtliche Kartellkontakte seit dem 1. Oktober 2001 durch 
VISCAS, und die Kommissionsakte enthält keine Beweismittel für eine unmittelbare 
Beteiligung von Furukawa oder Fujikura; diese Kontakte hatten aber auch den 
Schutz der Heimatgebiete zum Gegenstand und dienten insoweit auch dem Schutz 
der Umsätze von Furukawa oder Fujikura bei den ihnen vorbehaltenen Kunden. 
Daher ist höchst unwahrscheinlich, dass den Muttergesellschaften die Fortsetzung 
der Kartellbeteiligung und die diesbezügliche Rolle von VISCAS über den Zeitraum 
ihrer jeweils eigenen unmittelbaren Beteiligung hinaus nicht bekannt gewesen sein 
sollte.  

(819) Da die Kommission allein aufgrund der jeweiligen Beteiligungen der 
Muttergesellschaften nicht vermuten kann, dass bestimmender Einfluss auf das 
Geschäftsverhalten von VISCAS ausgeübt wurde, stützt sie sich auf weitere 
Beweismittel, nach denen Fujikura und Furukawa nachweislich im gesamten 
Zeitraum ihrer Beteiligung an der Zuwiderhandlung in der Lage waren, 
bestimmenden Einfluss auf VISCAS auszuüben und von dieser Möglichkeit auch 
Gebrauch gemacht haben.  

Argumente der Beteiligten 

(820) In ihren Erwiderungen auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte haben die drei 
Unternehmen diese Schlussfolgerung jedoch bestritten.  

(821) Furukawa hat argumentiert, aus den rechtlichen Bestimmungen könne zwar gefolgert 
werden, dass es bestimmenden Einfluss auf VISCAS ausüben konnte. Die 

                                                                                                                                                         

Auskunftsverlangen. Die Satzung von 2001 wurde sechs Mal geändert; ID […], ID […], ID […], 
Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1197 VISCAS nahm seine Geschäftstätigkeit am 1. Oktober 2001 auf (ID […], Antwort von VISCAS vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen).  

1198 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  
1199 [Unternehmensvertreter F3] nahm am A/R-Treffen am 5. September 2001 (Erwägungsgrund (181)) als 

"General Manager" von Fujikura teil und setzte seine Beteiligung am Kartellverhalten nach seiner 
Übertragung auf VISCAS am 1. Oktober 2001 fort (siehe Abschnitt 3), ID […], Antwort von Fujikura 
vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; Fujikura hat erklärt, [Unternehmensvertreter F3] 
sei von Fujikura auf VISCAS übertragen worden und habe in seiner Eigenschaft als künftiger Vertreter 
von VISCAS an dem Treffen am 5. September 2001 teilgenommen, ID […], Erwiderung von Fujikura 
vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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Kommission habe aber nicht nachgewiesen, dass von dieser Möglichkeit auch 
tatsächlich Gebrauch gemacht worden wäre.1200 Fujikura hat vorgetragen, dass die 
von ihr benannten in Vollzeit tätigen Direktoren nicht beauftragt gewesen seien, die 
Muttergesellschaften zu vertreten. Fujikura hat weiter vorgetragen, dass die in 
Teilzeit tätigen Direktoren, die in diesem zweiten Zeitraum auch gleichzeitig bei 
Fujikura tätig waren, in anderen Geschäftsfeldern als VISCAS tätig gewesen 
seien.1201 Außerdem hat Fujikura erklärt, die abgeordneten Mitarbeiter seien de facto 
unbefristet auf VISCAS übertragen worden und deshalb hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Aufgaben ausschließlich gegenüber VISCAS rechenschaftspflichtig gewesen. Zudem 
sei seit dem 1. Januar 2005 die Entscheidungsbefugnis in wichtigen Angelegenheiten 
dem BoD von VISCAS vorbehalten gewesen.1202  

(822) Furukawa und Fujikura haben argumentiert, dass die Überwachung von VISCAS 
(u. a. über die Berichtspflichten) auf Finanzinformationen sowie auf 
außergewöhnliche Vorfälle beschränkt gewesen sei und dem Schutz der von den 
Anlegern getätigten Investitionen gedient habe.1203  

(823) Und schließlich hat VISCAS argumentiert, die fehlenden wirtschaftlichen, 
organisatorischen und rechtlichen Bindungen zwischen den drei Unternehmen 
belegten, dass sich VISCAS auf dem Markt unabhängig verhalten habe. Zur 
Unterstützung dieser Darstellung hat VISCAS darauf hingewiesen, dass eine 
Tochtergesellschaft von Furukawa in […] mit VISCAS konkurriert habe.1204  

Würdigung und Ergebnis 

(824) Da die Parteien die Darstellungen in der Mitteilung der Beschwerdepunkte bestritten 
haben, hat die Kommission eine Untersuchung durchgeführt. Anhand der bei dieser 
Untersuchung erlangten zusätzlichen Beweismittel konnte nachgewiesen werden, 
dass Furukawa und Fujikura gemeinsam durchaus bestimmenden Einfluss auf 
VISCAS ausgeübt haben. Diese Schlussfolgerung beruht auf objektiven Faktoren 
unter Berücksichtigung der in den folgenden Erwägungsgründen beschriebenen 
rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Bindungen zwischen den 
Unternehmen (siehe Erwägungsgründe (825)-(847)). 

(825) Im Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum 31. Dezember 2004 übertrugen Furukawa 
und Fujikura nur ihre jeweilige Geschäftstätigkeit außerhalb [Land, das dem 
Heimatsgebietsprinzip unterliegt] nach […]  Unternehmen mit Unterwasserkabeln 
und Erdkabeln sowie mit dieser Geschäftstätigkeit in Zusammenhang stehende 
Tätigkeiten auf VISCAS.1205 Die Werke und die Vertriebstätigkeit in [Land, das dem 

                                                 
1200 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1201 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1202 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Präsentation von Fujikura in der mündlichen Anhörung am 15. Juni 2012.  
1203 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1204 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Vorbringen von VISCAS vom 18. Januar 2012.  
1205 Sowohl die GU-Vereinbarung von 2001 als auch die Dienstleistungsvereinbarungen nehmen zwar nur 

auf Erdkabel Bezug, die Übertragung betraf aber auch Unterwasserkabel; ID […], Antwort von 
VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Vorbringen von VISCAS vom 
18. Januar 2013 und ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
Nach Artikel 4 der GU-Vereinbarung von 2001 galt die Übertragung auch für die Bereiche Entwicklung 
und Konstruktion sowie in gewissem Umfang für den Bereich Forschung und Entwicklung, ID […], 
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Heimatgebietsprinzip unterliegt] sowie bei […] Unternehmen außerhalb [Land, das 
dem Heimatsgebietsprinzip unterliegt] verblieben in diesem Zeitraum bei den 
Muttergesellschaften.1206 Aus in der Kommissionsakte enthaltenen Beweismitteln 
geht eindeutig hervor, dass VISCAS in diesem Zeitraum eher als Handelsvertreterin 
für ihre Muttergesellschaften denn als unabhängige Marktteilnehmerin auftrat.  

(826) Diese Schlussfolgerung kann aus den Dienstleistungsvereinbarungen gezogen 
werden, […].1207 Außerdem hat Fujikura die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
getroffene Feststellung hinsichtlich dieses ersten Zeitraums nicht bestritten und im 
Verwaltungsverfahren erklärt, Fujikura habe seit dem 1. Januar 2005 „(…) keinen 
bestimmenden Einfluss mehr auf VISCAS ausgeübt“ [„(…) no longer exercised 
decisive influence over VISCAS“]. Damit wurde implizit eingeräumt, dass dieser 
bestimmende Einfluss im vorherigen Zeitraum durchaus bestand.1208 Furukawa hat 
zwar seine Haftung als Muttergesellschaft für diesen Zeitraum bestritten, allerdings 
auch erklärt, dass VISCAS damals nur ein in Furukawa integrierter Geschäftsbereich 
gewesen sei.1209  

(827) Die in den Erwägungsgründen (825)-(826) beschriebenen Sachverhalte zeigen, dass 
sich die Geschäftstätigkeit von VISCAS in diesem Zeitraum auf die Vertretung von 
Furukawa und Fujikura außerhalb [Land, das dem Heimatsgebietsprinzip unterliegt]  
beschränkte und dass VISCAS zu einem unabhängigen Marktverhalten nicht in der 
Lage war. Für die fehlende Unabhängigkeit und für die gemeinsame Ausübung eines 
bestimmenden Einflusses der Muttergesellschaften auf VISCAS sprechen auch die in 
den Erwägungsgründen (828)-(852) genannten zusätzlichen Beweismittel.  

(828) Nach der GU-Vereinbarung von 2004 wurde der Umfang der Geschäftstätigkeit von 
VISCAS auf die Herstellung und den gesamten Vertrieb von Stromkabeln mit 
Ausnahme der Verkäufe an […] Versorgungsunternehmen ausgedehnt (außer an die 
[…] Versorgungsunternehmen, deren Belieferung sich die Muttergesellschaften 
vorbehalten hatten).1210 

(829) Hinsichtlich der rechtlichen Verflechtungen ist festzustellen, dass Beschlüsse der 
Hauptversammlungen nach den Bestimmungen der GU-Vereinbarungen von 2001 
und 2004 der Zustimmung sowohl von Furukawa als auch von Fujikura 
bedurften.1211  

                                                                                                                                                         

Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von 
Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Furukawa vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1206 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1207 ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen.  
1208 ID […], Präsentation von Fujikura in der mündlichen Anhörung am 15. Juni 2012. Siehe ferner ID […], 

Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen und ID […], Erwiderung von 
Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1209 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1210 ID […], Antwort von VISCAS auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009; ID […], Antwort 

von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. (Die Umsätze auf bei […] 
Versorgungsunternehmen, die auf VISCAS übertragen wurden, sind in ID […] unter Nummer 4 
zusammengestellt.)  

1211 Artikel 12 der GU-Vereinbarung von 2001 und Artikel 12 der Satzung von 2001 (und die folgenden); 
ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; 
Artikel 6 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf 
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(830) Die Muttergesellschaften waren befugt, jeweils drei der […] Direktoren des BoD von 
VISCAS zu benennen, die dann in der Hauptversammlung gewählt wurden.1212 
Außerdem entschieden die Anteilseigner […].1213 Nach den GU-Vereinbarungen von 
2001 und 2004 sollten die Muttergesellschaften ihre jeweiligen Stimmrechte so 
ausüben, dass die Wahl der von der jeweils anderen Gesellschaft benannten 
Direktoren sichergestellt war.1214 Wie aus den Tagesordnungen der 
Hauptversammlung ersichtlich, bezogen sich die Entscheidungen, die auf den 
Versammlungen beschlossen wurden, auf die […] aber auch auf andere Themen wie 
die […].1215 

(831) Der BoD war für die Leitung der Geschäftstätigkeit und der sonstigen 
Angelegenheiten von VISCAS zuständig. Wie aus den Tagesordnungen der BoD-
Sitzungen zu entnehmen, betrafen die vom BoD gefassten Beschlüsse nicht nur 
Finanzangelegenheiten, sondern auch […].1216 Die Beschlüsse im BoD sollten mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Direktoren gefasst werden. 
Voraussetzung war die Anwesenheit einer Mehrheit der stimmberechtigten 
Direktoren.1217  

(832) Beide Muttergesellschaften hatten im gesamten Zeitraum den gleichen Einfluss und 
die gleichen Möglichkeiten, die Annahme von Beschlüssen sowohl in der 
Hauptversammlung als auch im BoD zu verhindern. Entgegen der Darstellung von 
Furukawa belegt die Tatsache, dass sämtliche in diesem Zeitraum gefassten 
Beschlüsse sowohl in Hauptversammlungen als auch im BoD von VISCAS einmütig 
angenommen wurden,1218 dass die gemeinsame Ausübung von Stimmrechten und die 
Konsultationen im Vorfeld von Beschlüssen tatsächlich erfolgt sind oder zumindest, 
dass sich Furukawa und Fujikura de facto über die in den Versammlungen und 
Sitzungen gefassten Beschlüsse verständigt haben.1219  

(833) Außerdem wurden in der GU-Vereinbarung von 2001 neun für die strategische und 
geschäftliche Ausrichtung von VISCAS maßgebliche Angelegenheiten genannt, in 
denen Konsultationen der Muttergesellschaften erforderlich waren, bevor die 
Angelegenheiten im BoD diskutiert werden konnten: u. a. […] und jegliche 
Beschlüsse über wesentliche Angelegenheiten, die für die Geschäftstätigkeit und die 

                                                                                                                                                         

das Auskunftsverlangen. Siehe auch ID […], Antwort von VISCAS vom 2. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen.  

1212 Artikel 13 der GU-Vereinbarung von 2001 JVA, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 
auf das Auskunftsverlangen, und Artikel 7 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von 
VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen. Die Anzahl der benannten Direktoren 
erhöhte sich am 24. Dezember 2004 auf acht; ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf 
das Auskunftsverlangen.  

1213 Artikel 20 (und die folgenden) der Satzung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 
2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1214 Siehe Artikel 13 Absatz 2 der GU-Vereinbarung von 2001; ID […], Antwort von VISCAS vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen, und Artikel 7 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], 
Antwort von VSCAS vom 20. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  

1215 ID […], Antwort von VISCAS vom 20.Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen. 
1216 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1217 Artikel 19 der Satzung von 2001 und Artikel 14 Absatz (1) der GU-Vereinbarung von 2001; ID […] 

und ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1218 ID […], ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das 

Auskunftsverlangen.  
1219 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co Ltd//Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-4091, 

Randnr. 194.  
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Führung von VISCAS1220 von Bedeutung waren. Indem sie diese Vorab-
Konsultationen vorschrieben, konnten sich die Muttergesellschaften, unmittelbar 
wesentlichen Einfluss auf das strategische und geschäftliche Verhalten von VISCAS 
erhalten. 

(834) Mit der GU-Vereinbarung von 2004 wurde die Verpflichtung zu Vorab- 
Konsultationen aufgegeben. Für Beschlüsse in […] Angelegenheiten wurde jedoch 
weiterhin die Mehrheit der Stimmen benötigt (vorbehaltlich der Anwesenheit der 
Mehrheit der Direktoren). Daher war de facto weiterhin eine einvernehmliche 
Haltung der von Fujikura und Furukawa benannten Direktoren erforderlich, damit 
der BoD in den entsprechenden Angelegenheiten beschlussfähig war.1221  

(835) Zusätzlich zu den Berichtmechanismen nach den Dienstleistungsvereinbarungen1222 
wurde mit der GU-Vereinbarung von 2004 ein Mechanismus für die Berichtlegung 
zwischen VISCAS und seinen Muttergesellschaften eingeführt, der u. a. die 
Verpflichtung zu Berichten […] beinhaltete.1223 VISCAS, Furukawa und Fujikura 
haben die Existenz von Monatsberichten bestätigt, die der "President" von VISCAS 
den "Presidents" und Direktoren der Geschäftsbereiche sowie anderen Personen bei 
Furukawa und Fujikura in Angelegenheiten […] (nach Auskunft von Furukawa) in 
Verbindung mit anderen Finanzdaten im Zusammenhang […].1224 Außerdem hat 
Furukawa eingeräumt, dass die Berichtspflichten etwa nach Artikel […] der GU-
Vereinbarung von 2004 durch die Teilnahme des von Furukawa benannten Teilzeit-
Direktors an den Sitzungen des BoD von VISCAS bereits erfüllt waren.1225 Fujikura 
erläuterte VISCAS die Berichtspflichten in zwei Schreiben aus dem Jahr 2007. In 
diesen Schreiben erteilte Fujikura konkrete Anweisungen darüber, welche Fragen als 
wichtig angesehen wurden, die Personen, für die diese Fragen wichtig waren und 
wann VISCAS Fujikura unterrichten sollte. Nach Auskunft von Fujikura erfolgten 
diese Berichte gewöhnlich zweimal jährlich.1226 Für Furukawa liegen ähnliche 
Beweismittel zwar nicht vor. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese 
Aufsichtsbefugnis auch bei Furukawa gegeben war.  

(836) Außerdem erstatteten die Direktoren von VISCAS Furukawa und Fujikura auf 
Aufforderung Bericht. Gegenstand dieser auf Aufforderung vorzulegenden Berichte 
waren zum Beispiel […].1227 

(837) Furukawa und Fujikura behielten sich zudem das Recht vor, die Geschäftstätigkeit 
und die Vermögenswerte von VISCAS zu prüfen, wenn sie dies für erforderlich 

                                                 
1220 Artikel 14 Absatz 2 der GU-Vereinbarung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 

2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1221 Artikel 9 der GU-Vereinbarung von 2004; ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf 

das Auskunftsverlangen.  
1222 Artikel 4 der Dienstleistungsvereinbarungen, ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 

20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen.  
1223 Artikel 10 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2012 auf 

das Auskunftsverlangen.  
1224 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort 

von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Furukawa vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. Furukawa hat bestätigt, dass die Berichte seit Januar 
2005 bei Furukawa dem Chairman, dem President, dem Leiter der Energy und Industrial Products 
Group und dem General Manager der Stromkabelsparte vorgelegt wurden.  

1225 ID […], Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  
1226 ID […] und ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  
1227 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  
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hielten. Außerdem sicherten sie sich das Recht[…].1228 Die Parteien haben erklärt, 
die nach den entsprechenden Bestimmungen möglichen Prüfungen seien niemals 
vorgenommen worden.1229 Da jedoch nie argumentiert wurde, dass VISCAS nicht 
gemäß den Bestimmungen der GU-Vereinbarung von 2004 geführt wurde, ist 
unerheblich, ob die Prüfungen tatsächlich erfolgt sind. Maßgeblich ist, dass 
Furukawa und Fujikura nach diesen Bestimmungen erheblichen Einfluss auf das 
Geschäftsverhalten von VISCAS hatten.  

(838) Darüber hinaus wurde VISCAS unter anderem  Bewertungen durch Prüfer von 
Furukawa und Fujikura unterzogen. Die Betriebsprüfer von Furukawa nahmen am 
8. Februar 2006 eine Prüfung vor. Aufgrund ihrer Prüfung berieten sie VISCAS in 
mehreren Angelegenheiten (u. a. bezüglich des damaligen Verwaltungssystems der 
Gesellschaft oder hinsichtlich der Kontrolle der Arbeitszeiten).1230 Fujikura hat keine 
Nachprüfungen durchgeführt. Es ist jedoch verschiedentlich zu Treffen seiner Prüfer 
mit Prüfern von VISCAS gekommen. Diese Treffen sollten „auf höchster Ebene 
[einen] Überblick“ ["high-level overview"] über die Betriebsergebnisse sowie über 
Aspekte des Managements und über potenzielle Risikofaktoren vermitteln. In den 
Treffen wurde über Angelegenheiten wie zum Beispiel Qualitätsprobleme bei 
bestimmten Projekten, die Haltung von VISCAS zu verschiedenen Maßnahmen 
(einschließlich eines möglichen Rückzugs) in Verbindung mit einem Geschäft in 
[Nicht-EWR Gebiet] und über Qualitätsprobleme und Produktionsverzögerungen in 
einem bestimmten Werk gesprochen.1231  

(839) Hinsichtlich der organisatorischen Verbindungen ist festzustellen, dass der BoD von 
VISCAS aus […] Direktoren bestand. In der ersten Phase hatten […] (jeweils […] 
von Furukawa und von Fujikura benannte) Direktoren von insgesamt […] Direktoren 
gleichzeitig entsprechende Führungspositionen bei Furukawa und Fujikura inne. In 
der zweiten Phase nahmen mindestens […] (jeweils […] von Furukawa und von 
Fujikura benannter Direktor) dieser […] Direktoren gleichzeitig entsprechende 
Führungsfunktionen bei Furukawa und Fujikura wahr. Zu den gleichzeitigen 
Beschäftigungsverhältnissen bei den Muttergesellschaften zählten unter anderem die 
Position des […].1232 

(840) Mehrere Direktoren und sonstige Führungskräfte und Mitarbeiter in höheren 
Positionen waren nicht in Festanstellung bei VISCAS beschäftigt, sondern wurden 

                                                 
1228 Siehe Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 1 der GU-Vereinbarung von 2004.  
1229 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort 

von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Fujikura vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  

1230 ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; die Kontrollen 
waren nach Maßgabe der in den Geschäftsberichten der Jahre 2006 bis 2008 beschriebenen "Basic 
Policy for the establishment and development of Internal Control Systems" [„Grundsatzpolitik für die 
Einrichtung und Entwicklung interner Kontrollsysteme“] vorgesehen; ID […], Antwort von VISCAS 
vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 
2012 auf das Auskunftsverlangen.  

1231 ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen und Protokoll des 
Treffens am 11. Dezember 2008 in der Anlage zu Frage 11, ID […].  

1232 In der ersten Phase der sechs Direktoren (27.10.2004 bis 24.12.2004 hatte nur einer der von Fujikura 
benannten Direktoren nur für zwei Monate eine entsprechende Position bei Fujikura inne; ID […], 
Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen, ID […], Antwort von 
Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen, ID […], Antwort von Fujikura vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
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von Furukawa und Fujikura abgeordnet, häufig über den gesamten Zeitraum der 
Zuwiderhandlung.1233 Zudem hatten einige der abgeordneten Führungskräfte 
gleichzeitig Führungspositionen auch in den Muttergesellschaften inne.1234 Die 
Gehälter der abgeordneten Mitarbeiter wurden von Fujikura und Furukawa gezahlt 
(wenngleich VISCAS die entsprechenden Kosten später erstattete), […].1235 Von 
diesen abgeordneten Mitarbeitern waren mindestens die [Unternehmensvertreter F3] 
und [Unternehmensvertreter E3] für VISCAS an dem Kartellverhalten beteiligt.1236 
Mindestens zwei von Fujikura abgeordnete Mitarbeiter hatten gleichzeitig 
Führungspositionen bei Fujikura inne.1237  

(841) Aufgrund der Anzahl der Direktoren und der sonstigen Führungskräfte, die entweder 
von den Muttergesellschaften abgeordnet wurden (und damit formal weiterhin bei 
den Muttergesellschaften beschäftigt waren) und/oder die Führungspositionen 
gleichzeitig auch in den Muttergesellschaften innehatten, übten die 
Muttergesellschaften bestimmenden Einfluss auf das Marktverhalten von VISCAS 
aus. Die Muttergesellschaften konnten nämlich prüfen, ob das Marktverhalten von 
VISCAS im Einklang mit den Zielen und Strategien stand, die die Muttergesellschaft 
mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen verfolgten.1238 Diesbezüglich ist unerheblich, 
ob die Vollzeit-Direktoren (die sich in diesem Zeitraum allerdings in der Minderheit 
befanden) beauftragt waren, die Muttergesellschaften zu vertreten, die sie 
vorgeschlagen und benannt hatten.  

(842) Sowohl die GU-Vereinbarung von 2001 als auch die GU-Vereinbarung von 2004 
verliehen Fujikura und Furukawa beträchtlichen Einfluss auch auf andere Bereiche 
der Personal- und Einstellungspolitik von VISCAS. Nach beiden Vereinbarungen 
benötigte VISCAS für die Einstellung von Mitarbeitern die Zustimmung beider 
Muttergesellschaften.1239 Gemäß der GU-Vereinbarung von 2001 wurden die 
Beschäftigungsbedingungen bei VISCAS nach entsprechender Konsultation 
zwischen VISCAS, Furukawa und Fujikura festgelegt.1240 Nach der GU-

                                                 
1233 Von den etwa 65 Mitarbeitern bei VISCAS in den Jahren 2002 und 2003 (siehe ID […], Antwort von 

VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen) waren beispielsweise 22 von Fujikura 
abgeordnet (ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen). In der 
Zeit nach 2005 waren 127 Mitarbeiter, darunter zahlreiche Führungskräfte oder sonstige Mitarbeiter in 
höheren Positionen, von Fujikura an VISCAS abgeordnet (darunter viele über den gesamten Zeitraum). 
Außerdem waren nach Auskunft von Furukawa 29 von Furukawa stammende Führungskräfte vom BoD 
von VISCAS für Führungspositionen benannt worden. All diese Führungskräfte waren über einen 
gewissen Zeitraum (und vielfach auch für die gesamte zweite Phase) von Furukawa abgeordnet (ID 
[…], Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen). 

1234 ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort 
von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  

1235 Artikel 20 der GU-Vereinbarung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf 
das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], Anhang 2 der Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […] und ID […], Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 2012 
auf das Auskunftsverlangen. 

1236 Abschnitt 3 und ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen. 
1237 ID […], Antwort von Fujikura vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1238 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-4091, 

Randnr. 184. 
1239 Artikel 20 Absatz 1 der GU-Vereinbarung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 

2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1240 Artikel 20 Absatz 2 der GU-Vereinbarung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 

2012 auf das Auskunftsverlangen. 
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Vereinbarung von 2004 waren ausschließlich Furukawa und Fujikura zur Festlegung 
der Beschäftigungsbedingungen berechtigt.1241 

(843) Fujikura hat keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass die abgeordneten Mitarbeiter 
tatsächlich unbefristet übertragen worden und ausschließlich VISCAS gegenüber 
rechenschaftspflichtig gewesen wären. Die beschriebenen 
Sachverhalte,einschließlich der Direktzahlung der Gehälter an die abgeordneten 
Mitarbeiter durch die Muttergesellschaften und ihrer Aufsichtsfunktion, belegen 
deutlich das Gegenteil. 

(844) Eindeutige Anzeichen für wirtschaftliche Verbindungen belegen ebenfalls, dass 
VISCAS der Unterstützung durch seine Muttergesellschaften bedurfte, um auf dem 
Markt bestehen zu können. […].1242  

(845) Ferner bezog VISCAS in erheblichem Umfang […] von Furukawa und Fujikura, 
unter anderem […].1243 Außerdem wurden Furukawa und Fujikura nach der 
Übertragung der Produktionsanlagen insoweit Kunden von VISCAS, als VISCAS 
die Stromkabel herstellte, die anschließend von den Muttergesellschaften an die 
ihnen vorbehaltenen Kunden in Japan verkauft wurden.1244  

(846) Und schließlich übten Furukawa und Fujikura in finanzieller Hinsicht beträchtlichen 
Einfluss auf VISCAS aus, […].1245 

(847) Aus den Erwägungsgründen (824) – (846) ist ersichtlich, dass die 
Muttergesellschaften bestimmenden Einfluss auf VISCAS ausübten und dass die 
beschriebenen Sachverhalte im Widerspruch zu den Darstellungen der 
Muttergesellschaften Furukawa und Fujikura stehen. 

(848) Dass VISCAS auf den Wettbewerb zwischen dem eigenen Unternehmen und einer 
weiteren Furukawa-Tochter in [Nicht-EWR Gebiet] und [Nicht-EWR Gebiet] 
verweist, ist insoweit unerheblich, als dies für die rechtlichen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Bindungen zwischen VISCAS und seinen Muttergesellschaften 

                                                 
1241 Siehe Artikel 11.1 und 11.5 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von VISCAS vom 

20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen; VISCAS erklärte im Geschäftsbericht 2006 (ID […] 
Anhang 11.C zur Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen), dass es 
nach Konsultation mit Furukawa und Fujikura und nach Erhalt entsprechender Anweisungen von 
beiden Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2007 mit Maßnahmen zur Einstellung von Mitarbeitern „als 
VISCAS“ [„as VISCAS“] beginnen werde.  

1242 Artikel 18 der GU-Vereinbarung von 2001, ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf 
das Auskunftsverlangen; ID […], Anhang F der Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1243 Artikel 16.1 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2012 auf 
das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Furukawa vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen. Um einen Eindruck von der verhältnismäßigen Bedeutung dieser Rohstoffeinkäufe 
bei den Muttergesellschaften zu vermitteln, ist festzustellen, dass sich die betreffenden Umsätze im 
Finanzjahr 2006 auf ca. JPY 33,8 Milliarden beliefen (siehe ID […], Antwort von VISCAS auf das 
Auskunftsersuchen vom 20. Oktober 2009). Dies entsprach 44 % aller in der Gewinn- und 
Verlustrechnung von VISCAS ausgewiesenen „Herstellungskosten“ ["cost of sales"] (siehe ID […], 
Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsersuchen).  

1244 ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen und 
ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1245 Artikel 12.2 der GU-Vereinbarung von 2004, ID […], Antwort von VISCAS vom 20. Oktober 2009 auf 
das Auskunftsverlangen; ID […] und ID […], Antwort von VISCAS vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], Vorbringen von Fujikura vom 18. Januar 2013.  
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nicht von Bedeutung ist. Es sind jedoch diese Bindungen die maßgeblichen Kriterien 
für die Feststellung der Ausübung eines bestimmenden Einflusses.  

(849) Abschließend ist angesichts des Verhandlungsprozesses im Vorfeld der Gründung 
des zur Übernahme von Produktionstätigkeiten vorgesehenen 
Gemeinschaftsunternehmens von VISCAS und Nexans festzustellen, dass die 
Muttergesellschaften von VISCAS strategische Entscheidungen bezüglich des 
Geschäftsverhaltens und der Marktpräsenz von VISCAS gemeinsam trafen. Dass 
sich Nexans umgehend mit den Muttergesellschaften in Verbindung setzte und die 
Muttergesellschaften während des gesamten Verhandlungsprozesses einbezog, ist als 
Beleg für diese Funktion zu betrachten, und den anderen Marktteilnehmern waren 
die entsprechenden Befugnisse durchaus bekannt. In Dokumenten von Fujikura vom 
29. Mai 2006 wird die Entwicklung wie folgt beschrieben: […]1246  

(850) Aus diesen vorstehenden Erläuterungen ist ersichtlich, dass Furukawa und Fujikura 
trotz der mit der GU-Vereinbarung von 2004 eingeführten Änderungen gemeinsam 
weiterhin bestimmenden Einfluss auf VISCAS ausübten. Bezüglich der Darstellung 
von Fujikura, dass der BoD in wesentlichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt 
geblieben sei, ist auf die Verpflichtung zu Vorabkonsultationen sowie darauf 
hinzuweisen, dass die Direktoren von den Muttergesellschaften von VISCAS 
benannt wurden und dass mehrere Direktoren weiterhin gleichzeitig auch bei den 
Muttergesellschaften tätig waren. Die von Fujikura vorgetragene Argumentation, 
dass die gleichzeitige Tätigkeit einiger Direktoren von VISCAS bei den 
Muttergesellschaften in diesem Zeitraum andere Geschäftsfelder betroffen habe als 
die Stromkabelsparte, ist unerheblich, da diese sich überschneidenden Tätigkeiten 
und die Präsenz der betreffenden Personen im BoD die Möglichkeit der 
Einflussnahme sowie Einblicke in das Marktverhalten des 
Gemeinschaftsunternehmens gewährleisten. Angesichts der Tatsache, dass die 
gesamte Tätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung ebenfalls von den 
Muttergesellschaften auf VISCAS übertragen wurde, ist dies auch nicht weiter 
überraschend.  

(851) Außerdem steht außer Zweifel, dass die mit der GU-Vereinbarung von 2004 
eingeführten zusätzlichen Aufsichtsmaßnahmen (einschließlich insbesondere der 
Berichtspflichten und der Befugnis zu Inspektionen und zur Einbeziehung der Prüfer 
der Muttergesellschaften von VISCAS) eindeutig über das Maß hinausgingen, das 

                                                 
1246 ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

Siehe auch weitere Dokumente in der Erwiderung von Fujikura auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte, die die Einbeziehung von Fujikura und Furukawa bestätigen: "As pointed out in a 
report of 29 May 2006 concerning the establishment of the Nexans/Viscas manufacturing joint venture, 
which was discussed at one of Fujikura’s management meetings […]" [Wie im Bericht vom 29. Mai 
2006 über die in einem Treffen des Fujikura-Managements diskutierte Einrichtung des zur 
Durchführung von Produktionstätigkeiten vorgesehenen Gemeinschaftsunternehmens von Nexans und 
VISCAS erläutert […]], ID […], "There was an offer made (Oct 2005) by France's Nexans to VISCAS 
for a joint venture for the manufacture of MIND cables (high-viscosity, oil-paper-insulated, direct-
current undersea cables). This enterprise which allows for the utilization of the Futtsu plant has been 
considered by Nexans, VISCAS, Fujikura and Furukawa." [VISCAS wurde (im Okt. 2005) von dem 
französischen Unternehmen Nexans die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Herstellung 
von MIND-Kabeln (Gleichstrom-Unterwasserkabel mit in dünnflüssigem Öl getränkter 
Papierisolierung) vorgeschlagen. [Die Gründung] [d]ieses Unternehmen[s], das die Nutzung des 
Werkes Futtsu ermöglichen soll, wurde von Nexans, VISCAS, Fujikura und Furukawa in Betracht 
gezogen.] (ID […]). 
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erforderlich gewesen wäre, wenn nur die Investition der Anteilseigner hätte geschützt 
werden sollen, und dass die Maßnahmen Furukawa und Fujikura die Möglichkeit 
eröffneten, sich umfassende Einblicke zu verschaffen und gegebenenfalls Einfluss 
auf das Geschäftsverhalten von VISCAS zu nehmen.  

(852) Angesichts der Kundenbeziehung der Muttergesellschaften zu ihrem 
Gemeinschaftsunternehmen wäre es auch unwahrscheinlich und als geschäftlich 
unvernünftig zu betrachten, dass die Muttergesellschaften an Aspekten wie zum 
Beispiel den Preisen und den Geschäftsbedingungen von VISCAS kein Interesse 
mehr gehabt hätten (insbesondere, da sie die Möglichkeit hatten, die entsprechenden 
Informationen in Erfahrung zu bringen). Die bestehenden Kundenbeziehungen 
bedingten für die Muttergesellschaften zwangsläufig ein zusätzliches geschäftliches 
Interesse daran, bestimmenden Einfluss auf das Marktverhalten ihres 
Gemeinschaftsunternehmens auszuüben.1247 Wie erläutert (siehe Erwägungsgrund 
(700)) wurde durch die Rechtsprechung bestätigt, dass eine Muttergesellschaft, die in 
der Lage ist, bestimmenden Einfluss auf eine Tochtergesellschaft auszuüben und sich 
dieser Möglichkeit auch bewusst ist, für das Verhalten der Tochtergesellschaft 
haftbar gemacht werden kann, wenn sie die Zuwiderhandlung nicht beendet.1248 In 
Anbetracht der beschriebenen Sachverhalte und insbesondere der vorherigen 
Beteiligung von Furukawa und Fujikura am Kartell, der gleichzeitigen Beschäftigung 
einiger ihrer Mitarbeiter bei VISCAS, der Berichtspflichten und der Abhängigkeiten 
zwischen ihnen und VISCAS kann festgestellt werden, dass Furukawa und Fujikura 
die Fortsetzung der Zuwiderhandlung durch VISCAS bewusst war oder hätte 
bewusst sein müssen. Da sie diese Zuwiderhandlung nicht beendet haben, obwohl sie 
dazu in der Lage gewesen waren, müssen Furukawa und Fujikura für das Verhalten 
von VISCAS haftbar gemacht werden. 

Schlussfolgerung  

(853) Aufgrund dieser Erläuterungen ist festzustellen, dass Furukawa und Fujikura seit 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit von VISCAS bis mindestens zum 28. Januar 2009 
gemeinsam bestimmenden Einfluss auf VISCAS ausgeübt haben. Daher werden die 
VISCAS Corporation, die Furukawa Electric Co. Ltd. und die Fujikura Ltd. 
gesamtschuldnerisch für die Beteiligung von VISCAS Corporation an der 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum 28. Januar 2009 haftbar 
gemacht. 

5.2.7. ABB 

(854) Die Stromkabelsparte von ABB in Karlskrona wurde seit 1995 mehrfach 
umstrukturiert. Zahlreiche Änderungen sind insbesondere in dem mittelbar und 
unmittelbar für diese Sparte zuständigen Unternehmen erfolgt. Im Zeitraum vom 
1. Januar 1995 bis zum 1. Juni 2001 wurde Karlskrona von der ABB High Voltage 
Cables AB geführt. Die ABB High Voltage Cables AB war eine unmittelbar 
100%ige Tochtergesellschaft der Asea Brown Boveri AB. Diese Muttergesellschaft 

                                                 
1247 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-4091, 

Randnrn. 200-201. 
1248 Siehe auch Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, NV Koninklijke KNP BT/Kommission, T-309/94, Slg. 

1998, II-01007, Randnrn. 41-48; Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2000, 
KNP BT/Kommission, C-248/98 P, Slg. 2000, I-09641, Randnr. 73.  
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benannte sich am 26. Juli 1999 von Asea Brown Boveri AB in ABB AB um. Am 
2. Juni 2001 wurde die ABB High Voltage Cables AB von der ABB AB an ihre 
unmittelbar 100%ige Tochtergesellschaft ABB Power Technology Products AB 
veräußert. Am 1. Oktober 2001 wurde die ABB High Voltage Cables AB mit der 
ABB Power Technology Products AB verschmolzen. Zum 10. Juli 2003 wurden die 
Aktien der ABB Power Technology Products AB auf die ABB Power Technologies 
AB übertragen. Die ABB Power Technologies AB war ebenfalls eine unmittelbar 
100%ige Tochtergesellschaft der ABB AB. Am 2. Januar 2004 wurde die ABB 
Power Technology Products AB mit der ABB Power Technologies AB 
verschmolzen. Und am 2. Mai 2007 erfolgte die Verschmelzung der ABB Power 
Technologies AB mit ihrer Muttergesellschaft ABB AB. Die Stromkabelsparte in 
Karlskrona steht inzwischen also im Eigentum der ABB AB.1249  

(855) Die in diesem Beschluss beschriebenen Beweismittel zeigen, dass Mitarbeiter der 
ABB High Voltage Cables AB, danach ABB Power Technology Products AB, später 
ABB Power Technologies AB und schließlich ABB AB , unmittelbar oder über 
Tochtergesellschaften im Zeitraum vom 1. April 2000 bis zum 17. Oktober 2008 an 
der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Entsprechend ist die ABB AB für ihre 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen. 

(856) Daher macht die Kommission die ABB AB für ihre unmittelbare Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 2. Mai 2007 bis zum 17. Oktober 2008 haftbar. 
Gemäß der in Erwägungsgrund (704) zitierten Rechtsprechung ist die Kommission 
zudem der Auffassung, dass die ABB AB für die Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 
1. April 2000 bis zum 1. Mai 2007 als Rechtsnachfolgerin der in diesem Zeitraum 
unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligten Rechtssubjekte haftet.1250 

(857) Die ABB Ltd war die eigentliche Muttergesellschaft der ABB AB und ihrer 
Rechtsvorgänger im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung. Daher macht die 
Kommission die ABB Ltd. gemeinsam mit der ABB AB gesamtschuldnerisch für die 
in diesem Beschluss beschriebene Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. April 2000 
bis zum 17. Oktober 2008 haftbar.  

(858) Entsprechend ist dieser Beschluss an die ABB AB und die ABB Ltd. gerichtet. 

5.2.8. Brugg 

(859) Die in diesem Beschluss beschriebenen Beweismittel zeigen, dass Mitarbeiter der 
Brugg Kabel AG im Zeitraum vom 14. Dezember 2001 bis zum 16. November 2006 
unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Daher ist die Brugg Kabel AG 
für ihre Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen. 

(860) Im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung war die Brugg Kabel AG eine [90-
100%ige] Tochtergesellschaft der Kabelwerke Brugg AG Holding.1251 Nach der in  
Erwägungsgrund (697) zitierten Rechtsprechung geht die Kommission davon aus, 
dass die Kabelwerke Brugg AG Holding einen bestimmenden Einfluss auf das 
Marktverhalten der Brugg Kabel AG ausübte. Daher macht die Kommission, die 
Kabelwerke Brugg AG Holding gemeinsam mit der Brugg Kabel AG 

                                                 
1249 ID […]. 
1250 Siehe Abschnitt 1.2 dieses Beschlusses.  
1251 ID […], Antwort von Brugg vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
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gesamtschuldnerisch für die in diesem Beschluss beschriebene Zuwiderhandlung im 
Zeitraum vom 14. Dezember 2001 bis zum 16. November 2006 haftbar.  

(861) Entsprechend ist dieser Beschluss an die Brugg Kabel AG und die Kabelwerke 
Brugg AG Holding gerichtet.  

5.2.9. Sagem/Safran/Silec 

(862) Die in diesem Beschluss beschriebenen Beweismittel belegen, dass die Safran (früher 
Sagem) und später Silec, als Tochtergesellschaft von Safran, im Zeitraum vom 
12. November 2001 bis zum 21. Dezember 2005 unmittelbar an der 
Zuwiderhandlung beteiligt war.  

(863) Zwischen dem 20. Mai 1998 und dem 11. Mai 2005 wurde die Stromkabelsparte als 
Geschäftsbereich der Sagem SA geführt.1252 Safran ist am 11. Mai 2005 aus dem 
Zusammenschluss der Sagem SA mit der Snecma-Gruppe hervorgegangen.1253 Mit 
dem Zusammenschluss übernahm die Sagem die Kontrolle über die Snecma SA. Als 
Holdinggesellschaft der neuen Gruppe wurde sie am selben Tag in Safran 
umbenannt. Ebenfalls an diesem Tag wurde die Stromkabelsparte gemeinsam mit 
anderen Tätigkeitsbereichen auf die 100%ige Safran-Tochter Sagem 
Communications SA übertragen.1254 Infolge einer internen Umstrukturierung 
innerhalb der Safran-Gruppe (früher Sagem) wurde das Stromkabelgeschäft dieser 
Gruppe am 30. November 2005 auf Silec übertragen. Am 22. Dezember 2005 wurde 
Silec an General Cable veräußert.  

(864) Safran hat argumentiert, dass die an der Kollusion beteiligten Personen im 
Unternehmen in Positionen auf niedriger Hierarchieebene beschäftigt gewesen seien. 
Die Liste der für Sagem beteiligten Personen (siehe Anhang II) bietet jedoch keine 
Anhaltspunkte, die diese Darstellung unterstützen würden. Daher macht die 
Kommission Safran und Silec für ihre eigene Beteiligung an der in diesem Beschluss 
beschriebenen Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 12. November 2001 bis zum 
29. November 2005 bzw. vom 30. November 2005 bis zum 21. Dezember 2005 
haftbar.  

(865) General Cable argumentiert, Safran müsse für die Beteiligung von Silec an der 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 30. November 2005 bis zum 21. Dezember 2005 
direkt haftbar gemacht werden. Diese Argumentation steht jedoch im Widerspruch 
zum Grundsatz der persönlichen Haftung, demzufolge eine wirtschaftliche Einheit, 
die gegen Wettbewerbsvorschriften verstößt, für diese Zuwiderhandlung 
verantwortlich ist.1255 Außerdem befand sich Silec (und nicht Safran) seit dem 

                                                 
1252 ID […], Antwort von Safran vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
1253 ID […], Antwort von Safran vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
1254 ID […] Antwort von Safran vom 16. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 

2009.  
1255 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Slg. 1999, I-

4125, Randnr. 145; Urteil des Gerichtshofs vom 16. November, ETI Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato v. Ente tabacchi italiani – ETI SpA und andere und Philip Morris Products 
SA und andere/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato und andere, Slg. 2007, C-280/06, I-
10893, Randnr. 39.  
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30. November 2005 im Besitz aller für das Stromkabelgeschäft relevanten 
Informationen.1256  

(866) Im Zeitraum vom 30. November 2005 bis zum 22. Dezember 2005 war Silec 
mittelbar eine 100%ige Tochtergesellschaft von Safran. Nach der in  
Erwägungsgrund (697) zitierten Rechtsprechung vermutet die Kommission die 
Ausübung eines bestimmenden Einflusses von Safran auf das Marktverhalten von 
Silec. Daher macht die Kommission Safran gemeinsam mit Silec 
gesamtschuldnerisch für ihre unmittelbare Beteiligung an der in diesem Beschluss 
beschriebenen Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 30. November 2005 bis zum 
22. Dezember 2005 haftbar.  

(867) Entsprechend ist dieser Beschluss an die Safran SA und die Silec Cable, SAS 
gerichtet. 

5.2.10. Silec/General Cable  

(868) Die in diesem Beschluss beschriebenen Beweismittel zeigen, dass Silec seine 
unmittelbare Beteiligung an der Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 22. Dezember 
2005 bis zum 16. November 2006 fortsetzte. Daher beabsichtigt die Kommission, 
Silec für seine unmittelbare Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen.  

(869) Wie in Abschnitt 1.2 erläutert, ist Silec seit dem 22. Dezember 2005 mittelbar eine 
100%ige Tochtergesellschaft der General Cable Corporation. Nach der in  
Erwägungsgrund (697) zitierten Rechtsprechung vermutet die Kommission die 
Ausübung eines bestimmenden Einflusses der General Cable Corporation auf das 
Marktverhalten von Silec. Daher macht die Kommission die General Cable 
Corporation gemeinsam mit Silec gesamtschuldnerisch für ihre unmittelbare 
Beteiligung an der in diesem Beschluss beschriebenen Zuwiderhandlung im 
Zeitraum vom 22. Dezember 2005 bis zum 16. November 2006 haftbar. 

(870) Entsprechend ist dieser Beschluss an Silec Cable, SAS und die General Cable 
Corporation gerichtet.  

5.2.11. Showa und Mitsubishi  

(871) Bei der Zurechnung der Haftung zu Showa und Mitsubishi sind zwei Zeiträume zu 
unterscheiden:  

Die Beteiligung von Showa vor der Übertragung der Stromkabelsparte auf EXSYM 

(872) Wie in Abschnitt 3 erläutert, waren Showa und Mitsubishi mindestens vom 
5. September 2001 bis zum 30. Juni 2002 unmittelbar an der Zuwiderhandlung 
beteiligt. Anhang II dieses Beschlusses enthält eine Liste der Personen, die Showa 
und Mitsubishi in der Kartellabsprache vertreten haben und die für diesen Beschluss 
von Bedeutung sind.1257 Daher macht die Kommission Showa und Mitsubishi für 
ihre eigene unmittelbare Beteiligung an der Zuwiderhandlung haftbar.  

(873) Entsprechend ist dieser Beschluss an Showa und Mitsubishi gerichtet.  

                                                 
1256 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1257 Einige der in Anhang II genannten Personen waren möglicherweise nicht in allen genannten Zeiträumen 

an wettbewerbswidrigen Kontakten mit Wettbewerbern beteiligt.  
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Haftung für die Beteiligung von EXSYM  

(874) Aus den in den Erwägungsgründen (877) bis (897) erläuterten Gründen macht die 
Kommission Showa, Mitsubishi und EXSYM gesamtschuldnerisch für die 
Beteiligung von EXSYM an der Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
zum 28. Januar 2009 haftbar. 

5.2.12. EXSYM Corporation 

(875) EXSYM wurde am 1. April 2002 nach einer von Showa und Mitsubishi am 7. März 
2002 getroffenen Vereinbarung über ein Gemeinschaftsunternehmen und nach 
Maßgabe einer ebenfalls an diesem Tag vereinbarten Satzung („GU-Vereinbarung 
von 2002“ und „Satzung von 2002“) gegründet.1258 Mit der GU-Vereinbarung von 
2002 und mit der Satzung von 2002 übertrugen die Gesellschaften ihre 
Stromkabelsparten mit Ausnahme der Umsätze bei inländischen (japanischen) 
Unternehmen (außer Versorgungsunternehmen, die sie sich selbst vorbehielten) auf 
EXSYM. EXSYM nahm seine Geschäftstätigkeit am 1. Juli 2002 auf.1259 

(876) Am 30. September 2005 änderten Showa und Mitsubishi ihr Beteiligungsverhältnis 
und das Verhältnis der jeweiligen Stimmrechte bei EXSYM (ursprünglich 
50 %/50 %) derart, dass Showa einen Anteil von 60 % erhielt und Mitsubishi ein 
Anteil von 40 % blieb. Die Parteien unterzeichneten eine entsprechend geänderte 
GU-Vereinbarung („GU-Vereinbarung von 2005“).1260  

(877) Die in Abschnitt 3 beschriebenen Beweismittel belegen, dass die EXSYM 
Corporation mindestens ab dem Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit am 
1. Juli 2002 bis zum 28. Januar 2009 unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt 
war. Anhang II enthält eine Liste der Personen, die ESXYM in der Kartellabsprache 
vertreten haben und die für diesen Beschluss von Bedeutung sind.  

(878) Indem sie ihre Stromkabelsparten auf EXSYM übertrugen, benutzten Showa und 
Mitsubishi EXSYM im Ergebnis als Mittel, um ihre Beteiligung am Kartell 
fortzusetzen. Einige Personen, die am Kartell oder an den Gesprächen im Zeitraum 
zwischen dem Ende der früheren Absprachen und dem Beginn dieser 
Zuwiderhandlung für Showa und Mitsubishi beteiligt gewesen waren, hielten das 
Kartellverhalten bei EXSYM aufrecht. Dies gilt für die [Unternehmensvertreter G1] 
(Showa) und [Unternehmensvertreter H1] (Mitsubishi).1261 Diese Personen wurden 
später an EXSYM abgeordnet bzw. von EXSYM beschäftigt (siehe 
Erwägungsgrund (889)). 

(879) Zudem erfolgten zwar sämtliche Kartellkontakte seit dem 1. Juli 2002 durch 
EXSYM, und die Kommissionsakte enthält keine Beweismittel für eine unmittelbare 
Beteiligung von Mitsubishi oder Showa. Diese Kontakte hatten aber auch den Schutz 
der Heimatgebiete zum Gegenstand und dienten insoweit auch dem Schutz der 
Umsätze von Mitsubishi und Showa bei den ihnen vorbehaltenen Kunden in Japan 

                                                 
1258 ID […], ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013 und ID […], Vorbringen von 

Mitsubishi vom 3. März 2011. 
1259 Siehe Artikel 2 und 4 der GU-Vereinbarung von 2002; siehe auch ID […], Antwort von EXSYM auf 

das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009, und ID […], Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 
2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1260 ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 2013; ID […], Vorbringen von Mitsubishi 
vom 3. März 2011; ID […], Antwort von EXSYM vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen.  

1261 […]. 
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(siehe Erwägungsgrund (875)). Daher ist höchst unwahrscheinlich, dass den 
Muttergesellschaften die Fortsetzung der Kartellbeteiligung und die diesbezügliche 
Rolle von EXSYM über den Zeitraum ihrer jeweils eigenen unmittelbaren 
Beteiligung hinaus nicht bekannt gewesen sein sollte.  

(880) Da die jeweiligen Gesellschaftsbeteiligungen von Showa und Mitsubishi es nicht 
zulassen, dass die Kommission die Ausübung eines bestimmenden Einflusses auf das 
Geschäftsverhalten von EXSYM vermutet, stellt die Kommission aufgrund weiterer 
Beweismittel fest, dass beide Muttergesellschaften ungeachtet der asymmetrischen 
Beteiligung seit dem 29. September 2005 nachweislich im gesamten Zeitraum ihrer 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung in der Lage waren, bestimmenden Einfluss auf 
EXSYM auszuüben und von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht haben. 

(a) Argumente der Beteiligten  

(881) In ihren Erwiderungen auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte haben die drei 
Unternehmen diese Schlussfolgerung bestritten.  

(882) Mitsubishi hat hauptsächlich auf die folgenden Sachverhalte als Belege dafür 
verwiesen, dass Mitsubishi keinen bestimmenden Einfluss auf EXSYM ausgeübt 
habe: (i) Showa und EXSYM hätten im Verwaltungsverfahren sehr eng 
zusammengearbeitet, gemeinsam auf die Auskunftsverlangen der Kommission 
geantwortet und erklärt, dass ausschließlich Showa (nicht aber Mitsubishi) als 
„beteiligtes Unternehmen“ betrachtet werden könne; (ii) durch die Bildung von 
EXSYM zog sich Mitsubishi effektiv vom Markt zurück, während Showa sein 
Geschäft aufrecht erhalten hat; (iii) nach der Änderung der Beteiligungsverhältnisse 
seien die Konten von EXSYM mit den Konten von Showa konsolidiert worden; 
(iv) die Mitteilung der Beschwerdepunkte enthalte keine Beweismittel dafür, dass 
Direktoren von EXSYM gleichzeitig auch bei Mitsubishi tätig gewesen wären; 
(v) die Mitteilung der Beschwerdepunkte enthalte auch keine Belege für Gespräche 
zwischen Mitsubishi und Showa im Rahmen des Verfahrens der Vorab-Konsultation; 
die entsprechenden Bestimmungen seien Ausdruck des Bemühens um eine 
Vereinbarung, nicht aber verpflichtende Voraussetzung für eine Vereinbarung 
gewesen; (vi) Showa und Mitsubishi hätten Konsultationen ausschließlich in 
Angelegenheiten geführt, die für ihre finanziellen Ressourcen von Bedeutung 
gewesen wären ([…]); es seien jedoch keine Gespräche über Angelegenheiten 
geführt worden, die Gegenstand der Vorab-Konsultationen gewesen wären, und (vii) 
es sei nachgewiesen worden, dass die Vorab-Konsultationen in keinem Fall „die 
Unabhängigkeit der Unternehmensleitung von EXSYM beeinträchtigen sollten“ 
[„interfere with the independence of the management for EXSYM“].1262 In der 
Antwort auf das Sachverhaltsschreiben der Kommission hat Mitsubishi argumentiert, 
die von der Kommission vorgetragenen Sachverhalte könnten höchstens belegen, 
dass Mitsubishi in der Lage gewesen wäre, bestimmenden Einfluss auszuüben; die 

                                                 
1262 ID […], Erwiderung von Mitsubishi vom 20. September 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte; ID […], Nachtrag von Mitsubishi vom 30. Mai 2012 zur Erwiderung auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […], Präsentation von Mitsubishi in der mündlichen Anhörung; 
ID […], Kommentare von Mitsubishi zur Antwort von EXSYM/Showa auf das Auskunftsverlangen 
vom 22. Oktober 2012; ID […], Antwort von Mitsubishi auf das Auskunftsverlangen vom 22. Oktober 
2012 ID […], Antwort Mitsubishi auf das Sachverhaltsschreiben; Bestimmung in Artikel 5 der GU-
Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen Mitsubishi vom 3. März 2011.  
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tatsächliche Ausübung dieses bestimmenden Einflusses könne damit aber nicht 
nachgewiesen werden.1263  

(883) Showa und EXSYM haben wie in der Argumentation von Mitsubishi vorgetragen, 
ebenfalls erklärt, das Tagesgeschäft des Unternehmens sei von EXSYM unabhängig 
von Showa geführt worden, da EXSYM die endgültige Entscheidungsbefugnis 
vorbehalten gewesen sei; außerdem habe Showa von dem Kartell keine Kenntnis 
gehabt.1264  

(b) Würdigung und Ergebnis 

(884) Da die Parteien die Darstellungen in der Mitteilung der Beschwerdepunkte bestritten 
haben, wurde eine Untersuchung durchgeführt. Mit den in dieser Untersuchung 
erlangten Beweismitteln konnte die Kommission nachweisen, dass Showa und 
Mitsubishi gemeinsam bestimmenden Einfluss auf EXSYM ausgeübt haben. Diese 
Schlussfolgerung beruht auf objektiven Faktoren unter Berücksichtigung der in den 
folgenden Erwägungsgründen beschriebenen rechtlichen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Bindungen zwischen den Unternehmen (siehe Erwägungsgründe 
(885) -(897)). 

(885) Nach Artikel 1 der GU-Vereinbarung von 2002 wurde EXSYM mit der Maßgabe 
gegründet, dass beide Muttergesellschaften die gleichen Befugnisse besitzen und 
uneingeschränkt zusammenarbeiten sollten.1265 Die 2005 vorgenommene Änderung 
der Beteiligungsverhältnisse hatte zwei Ziele: Erstens wurde die unabhängige 
Leitung von EXSYM gestärkt, […]. Und zweitens war das neue 
Beteiligungsverhältnis Ausdruck der ausgeprägteren Beteiligung von Showa in 
Bezug auf […].1266 Die GU-Vereinbarung von 2005 sah ausdrücklich vor, dass 
Showa in Anbetracht des Zwecks der GU-Vereinbarung (von 2002) die 
Einschätzungen von Mitsubishi respektieren und sich nach Kräften um die 
Herbeiführung einvernehmlicher Positionen von Showa und Mitsubishi bemühen 
sollte.1267  

(886) Vor diesem Hintergrund nahmen Mitsubishi und Showa in den Jahren 2002-2009 die 
folgenden Bestimmungen in die Satzung auf: 

(a) Nach Artikel 12 der Satzung von 2002 setzten die für Beschlüsse 
erforderlichen Mehrheiten in den Hauptversammlungen eine einmütige 
Haltung von Showa und Mitsubishi voraus.1268 Nach der Änderung der 

                                                 
1263 ID […], Stellungnahme von Mitsubishi zum Sachverhaltsschreiben.  
1264 ID […], Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  
1265 ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013; in Artikel […] heißt es: "[…]" [[…]] 

Gemeinsame Pressemitteilungen aus dem Jahr 2002 bestätigen diese Haltung ebenfalls: ID […], 
Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. In 
Anbetracht dieser Gleichstellung muss die Behauptung von Mitsubishi als irrelevant zurückgewiesen 
werden, dass es andere Ziele als Showa verfolgt hat, als es dem Gemeinschaftsunternahmen beitrat; ID 
[…], Stellungnahme von Mitsubishi zum Sachverhaltsschreiben 

1266 Artikel […] der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 
11. Februar 2013. 

1267 Artikel […] (Rolle der Anteilseigner und Gemeinschaftsunternehmen) der GU-Vereinbarung von 2005, 
ID […] Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 2013; der Geist der Zusammenarbeit 
zwischen Showa und Mitsubishi kam eindeutig auch in Artikel 11 der GU-Vereinbarung von 2005 zum 
Ausdruck, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 2013. 

1268 ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013.  
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Beteiligungsverhältnisse verfügte Mitsubishi nur noch über 40 % der 
Stimmrechte und war daher nicht mehr in der Lage, Beschlüsse der 
Hauptversammlungen zu verhindern. Showa und EXSYM haben jedoch 
bestätigt, dass alle in den Hauptversammlungen gefassten Beschlüsse von 
Vertretern von Showa und Mitsubishi einmütig genehmigt wurden.1269 Wie die 
Tagesordnungen der Hauptversammlung zeigen, bezogen sich die in der 
Versammlung gefassten Beschlüsse unter anderem auf […]. Vertreter von 
Showa und Mitsubishi waren an allen Hauptversammlungen beteiligt.1270  

(b) Nach Artikel 16 Absatz 3 der GU-Vereinbarung von 2002 konnte jede 
Muttergesellschaft […] Direktoren von EXSYM benennen, die in der 
Hauptversammlung […] der Anteilseigner gewählt wurden.1271 Nach Maßgabe 
der GU-Vereinbarung von 2002 setzte die Benennung der Direktoren die 
vorherige wechselseitige Konsultation von Mitsubishi bzw. Showa voraus.1272 
Beschlüsse des BoD wurden mit Mehrheitsentscheidung angenommen; daher 
konnten sowohl Showa als auch Mitsubishi jeden Beschluss rechtmäßig 
verhindern.1273 Mit der GU-Vereinbarung von 2005 wurde die Anzahl der 
Direktoren im BoD auf […] erhöht. […] Direktoren waren von Showa zu 
benennen; Mitsubishi behielt seine […] schon zuvor im BoD vertretenen 
Direktoren.1274 Diese Änderung hatte zur Folge, dass Mitsubishi nicht mehr 
rechtmäßig in der Lage war, Beschlüsse beliebig zu verhindern. Showa and 
EXSYM haben jedoch bestätigt, dass Beschlüsse in allen Angelegenheiten in 
den BoD-Sitzungen einmütig angenommen wurden.1275 Vertreter von Showa 
und Mitsubishi waren an allen BoD-Sitzungen beteiligt. Wie die 
Tagesordnungspunkte der BoD-Sitzungen zeigen, bezogen sich die in der 
Sitzung gefassten Beschlüsse nicht nur auf finanzielle Angelegenheiten, 
sondern auch auf […].1276 Von 2002 bis März 2004 benannte Mitsubishi den 
President des BoD; Showa benannte den Vice President. Seitdem hat Showa 
regelmäßig den President des BoD und Mitsubishi den Vice President des BoD 
benannt.1277  

                                                 
1269 ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1270 ID […], Anhang 3 zur Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 

Auskunftsverlangen. 
1271 ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013 […]: ID […], Vorbringen von EXSYM vom 

11. Februar 2013. (Änderung der Satzung). 
1272 Artikel 16 Absatz 2 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 

22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; mit der GU-Vereinbarung von 2005 wurde die 
Verpflichtung zur vorherigen Konsultation bezüglich der von beiden Muttergesellschaften zu 
benennenden Direktoren aufgehoben. EXSYM und Showa zufolge haben die Muttergesellschaften 
einander jedoch weiterhin Auskünfte bezüglich der jeweils benannten Direktoren zukommen lassen. 
Mitsubishi hat dies bestritten und erklärt, in diesem Zeitraum hätten derartige vorherige Konsultationen 
nicht stattgefunden, ID […], Stellungnahmen von Mitsubishi zur Antwort von EXSYM/Showa vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1273 Artikel […] der Satzung von 2002; Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 2013. 
1274 Artikel […] der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 

11. Februar 2013. 
1275 ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1276 ID […], Anhang 4 zur Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 

Auskunftsverlangen. 
1277 ID […], Anhang 4 zur  Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 

Auskunftsverlangen.  
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(c) Nach Artikel 17 der GU-Vereinbarung von 2002 sowie gemäß den 
Aufzeichnungen zu den BoD-Sitzungen zwischen dem 29. März 2002 und dem 
28. Januar 2009 war der BoD für die Leitung der Geschäftstätigkeit von 
EXSYM zuständig, einschließlich der Genehmigung […].1278  

(d) Außerdem sah Artikel 17 der GU-Vereinbarung von 2002 vor, dass Mitsubishi 
und Showa in […] Angelegenheiten konsultiert werden mussten, bevor die 
Angelegenheiten dem BoD vorgelegt wurden. Die Angelegenheiten schlossen 
die […]. Da der Wortlaut der Bestimmungen weit gefasst ist, betrafen 
zahlreiche dieser Angelegenheiten das strategische und wirtschaftliche 
Verhalten von EXSYM. Beispiele schließen […]. Der Prozess der 
Vorabkonsultation war nicht förmlich geregelt, und in der GU-Vereinbarung 
von 2002 war nicht ausdrücklich vorgeschrieben, dass sich die Parteien in 
diesen Angelegenheiten einigen mussten.1279 Zahlreiche Angelegenheiten, die 
Gegenstand des Prozesses der Vorabkonsultation waren, wurden nachfolgend 
vor den BoD gebracht und wurden dort einmütig gefasst.1280 

(887) Nach der Änderung der Beteiligungsverhältnisse wurde das Verfahren der Vorab-
Konsultation der Muttergesellschaften auf Betreiben von Mitsubishi für […] 
Angelegenheiten beibehalten.1281 Zu diesen Angelegenheiten zählten insbesondere 
[…].1282 Zahlreiche Angelegenheiten, die Gegenstand des Prozesses der 
Vorabkonsultation waren, wurden nachfolgend vor den BoD gebracht und wurden 
dort einstimmig gefassst.1283 Angesichts der Art der Angelegenheiten, bei denen 
Vorab-Konsultationen vorgeschrieben waren, steht außer Zweifel, dass auch die 
Mitsubishi zugestandenen Rechte eindeutig über den Umfang hinausgingen, der zum 
bloßen Schutz der Rechte eines Minderheitsaktionärs erforderlich gewesen wäre.1284 

                                                 
1278 Artikel 17 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013, 

und EXSYM, ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1279 Artikel 17 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013. 
1280 ID […], Anhang 4 zur Antwort von EXSYM/Showa vom 22.Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1281 Artikel 5 der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 

2013; ID […] (Anhang 10b-4), Antwort von EXSYM/Showa auf das Auskunftsverlangen vom 
22. Oktober 2012; bezüglich der Benennung der Direktoren äußerte sich Mitsubishi wie folgt: „… wir 
würden gerne die Bestimmung beibehalten, dass die Parteien vor der […] Konsultationen führen 
müssen“ ["… we would like to keep the provision that prior consultation of the parties is required to 
[…]"]. Und für Beschlüsse des BoD schlug Mitsubishi vor, bei einem Verzicht auf Konsultationen im 
Vorfeld für die in Artikel 17 genannten Angelegenheiten die Beteiligung und die einmütige 
Zustimmung aller benannten Direktoren vorzuschreiben. Dies hätte in der Praxis bedeutet, dass 
Mitsubishi alle Beschlüsse in diesen Angelegenheiten hätte verhindern können, obwohl Mitsubishi 
weniger Direktoren benannte als Showa.  

1282 Artikel 5 der GU-Vereinbarung von 2005 zur Änderung von Artikel 1 der GU-Vereinbarung von 2002; 
ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 2013; siehe auch Bestätigung der Vorschrift 
dieser vorherigen Einigung durch EXSYM und Showa in ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; weitere Angelegenheiten waren […].  

1283 ID […], Anhang 4 zur Antwort von EXSYM/Showa vom 22.Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1284 Siehe konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Randnrn. 66 und 67: 
„… Dieser übliche Rechtsschutz für Minderheitsgesellschafter gilt für Entscheidungen, die das Wesen 
des Gemeinschaftsunternehmens berühren, wie Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen, 
Kapitalherabsetzungen oder Liquidation. Ein Vetorecht beispielsweise, mit dem ein Verkauf oder eine 
Abwicklung des Gemeinschaftsunternehmens verhindert werden kann, gibt dem 
Minderheitsgesellschafter noch keine gemeinsame Kontrolle. (67) Vetorechte, die eine gemeinsame 
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Mitsubishi hatte die Möglichkeit verloren, Beschlüsse in den Hauptversammlungen 
zu verhindern, behielt aber andere Rechte, mit denen die Möglichkeit der 
gemeinsamen Ausübung eines bestimmenden Einflusses auch weiterhin gegeben 
war. Damit hatten beide Muttergesellschaften die gleichen Einflussmöglichkeiten 
und die gleichen Befugnisse zur Leitung des Verhaltens von EXSYM in 
wesentlichen Aspekten seiner Geschäftspolitik. 

(a) Anders als in der GU-Vereinbarung von 2002 waren in der GU-Vereinbarung 
von 2005 in […] Angelegenheiten ausdrücklich Vorab-Konsultationen und 
eine einvernehmliche Verständigung zwischen Mitsubishi und Showa 
vorgesehen, damit der BoD entsprechende Beschlüsse fassen konnte.1285 

(b) In einem Schreiben vom 1. September 2005 erläuterte Mitsubishi, dass die 
Verpflichtung zur vorherigen Konsultation in […] Angelegenheiten durchaus 
wesentliche Angelegenheiten betroffen und nicht zu Verzögerungen im 
Entscheidungsprozess bei EXSYM geführt habe. Außerdem erwarte Mitsubishi 
trotz der Änderung der Beteiligungsverhältnisse keine Änderung im 
Management von EXSYM.1286  

(c) Showa hat bestätigt, dass Showa und Mitsubishi einander bei Bedarf in 
direkten Gesprächen konsultierten, um zu einer Einigung in den 
Angelegenheiten zu gelangen, bei denen Vorab-Konsultationen vorgeschrieben 
waren.1287 Wenngleich kein förmliches Verfahren vorgesehen war, hat Showa 
doch mehrere Beweismittel vorgelegt, die für die Annahme sprechen, dass 
diese Konsultationen zwischen Mitsubishi und Showa tatsächlich stattgefunden 
haben. In einem Schreiben […] unterrichteten die […] von Mitsubishi und 
Showa […].1288 Mitsubishi hat Vorab-Konsultationen im Zusammenhang mit 
[…] bestätigt.1289  

(d) Ungeachtet der gegenteiligen Darstellungen von Mitsubishi liegen also 
eindeutige Beweismittel dafür vor, dass Mitsubishi und Showa tatsächlich an 
Vorab-Konsultationen beteiligt waren, wie in den GU-Vereinbarungen von 
2002 und 2005 vorgesehen. Dass alle in den Hauptversammlungen und im 
BoD von EXSYM gefassten Beschlüsse […] angenommen wurden, deutet 
ebenfalls darauf hin, dass sehr wohl Konsultationen im Vorfeld erfolgt sind 
oder dass sich Showa und Mitsubishi zumindest über die in den 

                                                                                                                                                         

Kontrolle begründen, betreffen hingegen in der Regel Entscheidungen über Budget, Geschäftsplan, 
größere Investitionen und die Besetzung der Unternehmensleitung.“  

1285 Artikel 5 der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 11. Februar 
2013. 

1286 ID […] (Anhang 10b-4), Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1287 ID […],  Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1288 ID […] (Anhang 10b-3), Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 

Auskunftsverlangen; hier werden auch die Personen genannt, die bei Showa und Mitsubishi in Zukunft 
für Konsultationen zuständig sein sollten; siehe auch ID […] (Anhang 10b-2), Antwort von 
EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; in diesem Schreiben des 
"[Fzunktionsbezeichnung]" von Mitsubishi an den [Funktionsbezeichnung] von Showa vom 23. März 
2004 (in Kopie an EXSYM) wird im Zusammenhang mit Planungen […] Bezug genommen. Weitere 
Beispiele werden in ID […] und […] erläutert; ID […] (Anhang 10b-4) und ID […] alle EXSYM, 
Antwort von EXSYM/Showa auf das Auskunftsverlangen vom 22. Oktober 2012. 

1289 ID […], Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen, und ID […], […] 
and […], Anhang Q.7(b) zu dieser Antwort. 
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Hauptversammlungen und in den BoD-Sitzungen gefassten Beschlüsse 
verständigt haben.1290  

(e) In den Artikeln 18 und 21 der GU-Vereinbarung von 2002 waren 
Mechanismen zur Berichterstattung vorgesehen, mit denen die 
Aufsichtsfunktion von Showa und Mitsubishi bei EXSYM sichergestellt 
wurde.1291 Außerdem haben Showa und Mitsubishi bestätigt, dass die 
Geschäftsleitung von EXSYM den Muttergesellschaften regelmäßig formlos 
Bericht über Angelegenheiten von EXSYM erstattete […].1292 Mit der GU-
Vereinbarung von JVA von 2005 wurden diese Mechanismen nicht geändert.  

(888) Keine der Parteien hat argumentiert oder Beweismittel dafür vorgelegt, dass die 
Bestimmungen der GU-Vereinbarungen von 2002 oder 2005 nicht zur Anwendung 
gekommen wären. 

(889) Hinsichtlich der organisatorischen Bindungen ist festzustellen, dass der bestimmende 
Einfluss von Showa und Mitsubishi auf das Marktverhalten von EXSYM durch 
folgende Sachverhalte sichergestellt wurde:  

(a) Der BoD von EXSYM umfasste in unterschiedlichen Zeiträumen […](nur 
wenige Monate), […] oder […] Direktoren. Fast im gesamten Zeitraum der 
Zuwiderhandlung hatten […] Direktoren (von denen […] von Showa und 
Mitsubishi benannt wurde) gleichzeitig maßgebliche Führungspositionen bei 
Showa und Mitsubishi inne (u. a. im BoD der beiden Unternehmen).1293  

(b) Showa und Mitsubishi behielten aufgrund ihrer Befugnisse im Hinblick auf 
zahlreiche an EXSYM abgeordnete Mitarbeiter (auch in Führungspositionen) 
beträchtlichen Einfluss auch auf die Personalpolitik von EXSYM. […].1294 Die 
große Mehrheit der vom BoD von EXSYM benannten Führungskräfte, die 
vorher (zumindest zeitweise) Führungspositionen bei Showa oder Mitsubishi 

                                                 
1290 Urteil des Gerichts, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-04091, Randnr. 194. 
1291 ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013. 
1292 ID […], Stellungnahmen von EXSYM/Showa zur Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf 

das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1293 Nur für wenige Monate am Anfang des Zeitraums (vom […] bis […]) übte keiner der von Showa 
benannten Direktoren gleichzeitig auch eine Führungstätigkeit bei Showa aus. In gewissen Zeiträumen 
hatten sogar […] der von Showa benannten Direktoren Führungspositionen bei Showa inne ([…]). Die 
folgenden von Showa benannten Direktoren gehörten auch dem BoD von Showa an:  
[Unternehmensvertreter G2] […], [Unternehmensvertreter] […] und [Unternehmensvertreter]  […]. Die 
folgenden von Mitsubishi benannten Direktoren gehörten auch dem BoD von Mitsubishi an: 
[Unternehmensvertreter] […], [Unternehmensvertreter] […], [Unternehmensvertreter] […] und 
[Unternehmensvertreter] […]. [Unternehmensvertreter] gehörte auch dem BoD von Mitsubishi an. 
Siehe ID […], Antwort von EXSYM vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen; ID […], 
Antwort von Showa/EXSYM vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von 
Showa/EXSYM vom 11. Februar 2013 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Mitsubishi 
vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen, und ID […], Antwort von Mitsubishi vom 
4. Februar 2013 auf das Auskunftsverlangen.  

1294 Artikel 30 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013, 
und Artikel 10 der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 
11. Februar 2013. Siehe auch ID […] und ID […] Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 
auf das Auskunftsverlangen; ID […] und ID […] Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf 
das Auskunftsverlangen und ID […], Antwort von Mitsubishi auf das Auskunftsverlangen vom 
4. Februar 2013. 
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innehatten, waren von Showa oder Mitsubishi abgeordnete Mitarbeiter.1295 Von 
diesen abgeordneten Mitarbeitern waren mindestens auch die 
[Unternehmensvertreter G1] und [Unternehmensvertreter H1] in diesem 
Zeitraum an den Kartellkontakten beteiligt (siehe Abschnitt 3).1296  

(c) Aufgrund der Anzahl der Direktoren und der sonstigen Führungskräfte, die 
entweder von den Muttergesellschaften abgeordnet (und insoweit formal dort 
beschäftigt) waren und/oder gleichzeitig Führungspositionen in den 
Muttergesellschaften innehatten (siehe Fußnoten 1293 und 1295), waren die 
Muttergesellschaften insoweit zwangsläufig in der Lage, Einfluss auf das 
Marktverhalten von EXSYM zu nehmen, als sie prüfen konnten, ob das 
Marktverhalten von EXSYM in Einklang mit den für EXSYM vorgesehenen 
Zielen und der vorgesehenen Strategie stand.1297 

(890) Showa und Mitsubishi übten einen beträchtlichen Einfluss auf EXSYM auch über die 
starkenen wirtschaftlichen Bindungen zwischen den Unternehmen aus:  

(a) Zwischen Showa und Mitsubishi einerseits und EXSYM andererseits bestand 
eine wechselseitige Kunden-Lieferanten-Beziehung. Da Mitsubishi und Showa 
den Vertrieb von Stromkabeln bei bestimmten Unternehmen auf dem 
nationalen (japanischen) Markt behalten hatten, […].1298 Im gesamten Zeitraum 
der Zuwiderhandlung produzierte EXSYM […].1299 Außerdem bezog EXSYM 
die […] von seinen Muttergesellschaften […].1300  

(b) Ferner ist festzustellen, dass Mitsubishi und Showa auch in finanzieller 
Hinsicht erheblichen Einfluss auf EXSYM ausübten, indem sie entweder […]. 
Und wenn EXSYM bei Projekten im Ausland als Unterauftragnehmer auftrat, 
mussten die Muttergesellschaften von EXSYM häufig gesamtschuldnerische 

                                                 
1295 Mindestens […] der […] Führungskräfte, die erklärten, dass sie vom BoD von EXSYM benannt 

worden waren und ursprünglich von Showa stammten, waren in einer bestimmten Phase innerhalb 
dieses Zeitraums von Showa abgeordnet, ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 
auf das Auskunftsverlangen. Mindestens […] der […] Führungskräfte, die erklärten, dass sie vom BoD 
von EXSYM benannt worden waren und ursprünglich von Mitsubishi stammten, waren in einer 
bestimmten Phase innerhalb dieses Zeitraums von Mitsubishi abgeordnet, ID […], Antwort von 
Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen.  

1296 [Unternehmensvertreter G1] war von […] bis […] (als […] eine Festanstellung bei EXSYM erhielt) 
von Showa abgeordnet. [Unternehmensvertreter H1 war von […] bis […] (als […] eine Festanstellung 
bei EXSYM erhielt) von Mitsubishi abgeordnet. 

1297 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Fuji Electric Co. Ltd/Kommission, T-132/07, Slg. 2011, II-4091, 
Randnr. 184.  

1298 Artikel 27 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013, 
und Artikel 9 der GU-Vereinbarung von 2005, ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 
11. Februar 2013; ID […] und ID […] Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von EXSYM vom 20. Oktober 2009 auf das 
Auskunftsverlangen. 

1299 ID […], Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
1300 Artikel 28 der GU-Vereinbarung von 2002, ID […], Vorbringen von EXSYM vom 11. Februar 2013, 

ID […] und ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; 
ID […], ID […] und ID […], ID […] und ID […] und ID […] Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 
2012 auf das Auskunftsverlangen. 
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Leistungsgarantien übernehmen. Diese Garantien mussten von den BoD der 
Muttergesellschaften vereinbart werden.1301  

(891) Die übrigen Argumente von Mitsubishi (siehe Erwägungsgrund (882) Ziffern (i), (iii) 
und (vii))1302 sind schließlich ebenfalls zurückzuweisen. Erstens ist zur Feststellung 
einer Haftung von Muttergesellschaften nicht zu prüfen, ob ein Unternehmen als 
„beteiligtes Unternehmen“ zu bewerten ist, sondern vielmehr, ob ein „bestimmender 
Einfluss“ ausgeübt wurde.1303 Zweitens ist eine nur auf dem Umfang der Beteiligung 
einer Muttergesellschaft an einer Tochtergesellschaft beruhende Konsolidierung von 
Konten1304 nicht als relevantes Kriterium dafür zu betrachten, dass auch die 
Ausübung eines bestimmenden Einflusses seitens eines anderen Unternehmens auf 
eine Tochtergesellschaft auszuschließen wäre. Und schließlich ist festzustellen, dass 
auch die Tatsache, dass sich die Muttergesellschaften nicht am Tagesgeschäft ihrer 
Tochtergesellschaft beteiligt hätten, kein maßgebliches Kriterium darstellt.1305 

(892) Aufgrund der erläuterten Sachverhalte kann festgestellt werden, dass die 
Muttergesellschaften im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung gemeinsam 
bestimmenden Einfluss auf EXSYM ausgeübt haben und dass diese Sachverhalte die 
Darstellungen der Muttergesellschaften widerlegen. Die Darstellungen der Parteien, 
dass die Parteien aus den in den Erwägungsgründen (889) bis (890) genannten 
Gründen keine Kenntnis von dem Kartell gehabt hätten, ist nicht überzeugend. Selbst 
wenn diese Darstellungen als zutreffend anerkannt werden müssten, wären sie für 
den Nachweis der Ausübung eines (gemeinsamen) bestimmenden Einflusses nicht 
von Bedeutung.1306 Entsprechendes gilt für die Darstellungen der Parteien dahin 
gehend, dass sie nicht in das Tagesgeschäft von EXSYM eingegriffen und die 
Unabhängigkeit der Unternehmensleitung nicht beeinträchtigt hätten. Diese 
Darstellungen werden durch die in den Erwägungsgründen (886) bis (890) 
beschriebenen Sachverhalte teilweise widerlegt und sind in diesem Zusammenhang 

                                                 
1301 ID […], Antwort von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], 

ID […] (Anhang 15(b)) und ID […] (Anhang 15(c)), Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], Vorbringen von EXSYM/Showa vom 29. Januar 2013. 

1302 Die in den Ziffern (ii), (iv) (v) und (vi) erläuterten Argumente wurden in den Erwägungsgründen (885); 
(889) und (886)-(887) behandelt. 

1303 Der Begriff des „beteiligten Unternehmens“ wird in Nummer 12 Absatz (2) der Bekanntmachung der 
Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 85 Absatz 1 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fallen, wie folgt definiert: [Beteiligte 
Unternehmen, bei denen ein vertragschließendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar] "(i) über 
mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder (ii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe bestellen kann oder (iii) das Recht 
hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen." Die Möglichkeit der Ausübung eines bestimmenden 
Einflusses ist jedoch auch dann gegeben, wenn keine der drei genannten Bedingungen erfüllt ist – 
beispielsweise bei Gemeinschaftsunternehmen, bei denen ein Minderheitsaktionär über Befugnisse 
verfügt, die über den Umfang hinausgehen, der zum Schutz seiner finanziellen Interessen erforderlich 
wäre, und die sich auch auf Beschlüsse im Zusammenhang mit strategischen Entscheidungen über das 
Geschäftsverhalten erstrecken. Diesbezüglich ist auf die konsolidierte Mitteilung der Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen, Erwägungsgründe 62-73 zu verweisen.  

1304 ID […], Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], EXSYM/Showa vom 
22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 

1305 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, , Legris/Kommission, T-376/06, Randnr. 53  
1306 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, The Dow Chemical Company v Kommission - T-77/08 [2012] 

noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr 106. 
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ohnehin nicht von Bedeutung.1307 Trotz der mit der GU-Vereinbarung von 2005 
vorgenommenen Änderungen infolge der geänderten Beteiligungsverhältnisse übten 
beide Muttergesellschaften weiterhin bestimmenden Einfluss auf EXSYM aus.1308  

- Weitere Einwände von Mitsubishi und Showa 

(893) Die Darstellungen von Mitsubishi hinsichtlich der Zusammenarbeit von EXSYM und 
Showa im Verwaltungsverfahren und das zögernde Verhalten von EXSYM im 
Hinblick auf die Vorlage von Informationen im Zusammenhang mit der 
Untersuchung (Erwägungsgrund (882)) ändern nichts an der Schlussfolgerung 
betreffend die gemeinsame Ausübung eines bestimmenden Einflusses auch durch 
Mitsubishi.  

(894) Erstens wird im betreffenden Test nicht geprüft, ob eine Muttergesellschaft ein 
„beteiligtes Unternehmen“ ist. (Dieser Begriff kommt in einem anderen 
Zusammenhang zum Tragen.)1309 Geprüft wird vielmehr, ob die Muttergesellschaft 
bestimmenden Einfluss auf ihre Tochtergesellschaft ausgeübt hat. Das beschriebene 
Beweismaterial belegt, dass dieser Einfluss tatsächlich gegeben war.  

(895) Zweitens ist die Weigerung der Weitergabe von Informationen über rechtliche oder 
verwaltungstechnische Angelegenheiten an eine der Muttergesellschaften im 
Zusammenhang mit laufenden Untersuchungen nicht an sich bereits als Beweis dafür 
zu betrachten, dass kein bestimmender Einfluss auf EXSYM ausgeübt worden wäre. 
Ebenso ist die Bezeichnung oder Wahrnehmung von Mitsubishi als 
Minderheitsanteilseignerin hinsichtlich der Haftungsfrage unerheblich, da bereits 
nachgewiesen wurde, dass auch diese Anteilseignerin (gemeinsam) einen 
bestimmenden Einfluss ausübte.  

(896) Die angebliche Konsolidierung der Konten beruht ausschließlich auf der Anwendung 
von Grundsätzen der Buchführung und auf dem Umfang der Beteiligung von Showa 
(60 %) an EXSYM.1310 Dies ist jedoch kein Kriterium, aus dem darauf zu schließen 
wäre, ob ein Unternehmen einen bestimmenden Einfluss auf ein anderes 
Unternehmen ausgeübt hat.  

(897) Wie erläutert (siehe Erwägungsgrund (700)), ist schließlich festzustellen, dass die 
Rechtsprechung bestätigt hat, dass eine Muttergesellschaft, die in der Lage ist, 
bestimmenden Einfluss auf eine Tochtergesellschaft auszuüben und der die von 
dieser Tochtergesellschaft begangene Zuwiderhandlung bewusst ist, für das 
Verhalten der Tochtergesellschaft haftbar gemacht werden kann, wenn sie die 

                                                 
1307 Ibid, Randnrn. 95 und 107. 
1308 Das Gericht hat kürzlich festgestellt, dass zwei von drei in asymmetrischem Verhältnis (30 %, 50 % 

und 20 %) beteiligten Muttergesellschaften eines Gemeinschaftsunternehmens bestimmenden Einfluss 
auf das Gemeinschaftsunternehmen ausgeübt haben (Urteil vom 12. Juli 2011, Fuji, T-132/07). 

1309 Der Begriff des „beteiligten Unternehmens“ wird in Nummer 12 Absatz (2) der Bekanntmachung der 
Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 85 Absatz 1 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fallen, definiert und geht von drei 
grundlegenden Kriterien für die Befugnisse der Muttergesellschaft aus. Die Möglichkeit der Ausübung 
eines bestimmenden Einflusses ist jedoch auch in Situationen gegeben, in denen keines der drei 
genannten Kriterien erfüllt ist.  

1310 ID […], Antwort von Mitsubishi vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen; ID […], Antwort 
von EXSYM/Showa vom 22. Oktober 2012 auf das Auskunftsverlangen. 
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Zuwiderhandlung nicht beendet hat.1311 In Anbetracht der beschriebenen 
Sachverhalte, insbesondere der vorherigen Beteiligung von Showa und Mitsubishi 
am Kartell und der Tatsache, dass einige ihrer Mitarbeiter gleichzeitig auch bei 
EXSYM beschäftigt waren, sowie angesichts der Berichtspflichten und der 
Verflechtungen zwischen Showa und Mitsubishi und EXSYM ist festzustellen, dass 
Showa und Mitsubishi von der Fortsetzung der Zuwiderhandlung durch EXSYM 
Kenntnis hatten oder zumindest Kenntnis hätten haben können und dass Showa und 
Mitsubishi für das Verhalten von EXSYM haftbar gemacht werden können, weil sie 
die Zuwiderhandlung nicht beendet haben, obwohl sie dazu imstande gewesen 
wären. 

Schlussfolgerung 

(898) Aus den Erwägungen in den Erwägungsgründen (885) bis (897) ergibt sich, dass 
Showa und Mitsubishi seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit von EXSYM bis 
mindestens zum 28. Januar 2009 gemeinsam bestimmenden Einfluss auf EXSYM 
ausgeübt haben. Daher werden die EXSYM Corporation, die SWCC SHOWA 
HOLDINGS CO., LTD. und die Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 
gesamtschuldnerisch für die Beteiligung der EXSYM Corporation an der 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 1. Oktober 2002 bis zum 28. Januar 2009 haftbar 
gemacht.  

5.2.13. nkt  

(899) Die in diesem Beschluss beschriebenen Beweismittel zeigen, dass Mitarbeiter der nkt 
cables GmbH (früher […]) im Zeitraum vom 3. Juli 2002 bis zum 17. Februar 2006 
unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Daher ist die nkt cables GmbH 
für ihre Beteiligung in diesem Zeitraum haftbar zu machen.  

(900) Im gesamten Zeitraum der Zuwiderhandlung war die nkt cables GmbH mittelbar eine 
100%ige Tochtergesellschaft der NKT Holding A/S. Nach der in Erwägungsgrund 
(697) zitierten Rechtsprechung vermutet die Kommission die Ausübung eines 
bestimmenden Einflusses der NKT Holding A/S auf das Marktverhalten der nkt 
cables GmbH. 

(901) Die NKT Holding A/hat erklärt, sie übe keinerlei wirtschaftliche Aktivität aus und 
habe auch keinen bestimmenden Einfluss auf die nkt cables GmbH ausgeübt.1312 
Erstens verweist die NKT Holding A/S auf die verschiedenen Aufgaben der NKT 
Holding A/S im Unterschied zu den Tätigkeiten der übrigen Unternehmen der NKT-
Gruppe. Zweitens verweist die NKT Holding A/S auf die stark dezentralisierte 
Struktur der nkt cables GmbH und der NKT Holding A/S. Drittens erklärt die NKT 
Holding A/S, […]. 

(902) Die Kommission ist der Auffassung, dass die NKT Holding A/S die Vermutung ihrer 
Haftung für die von der nkt cables GmbH begangene Zuwiderhandlung aus 
folgenden Gründen nicht widerlegt hat:  

                                                 
1311 Siehe auch Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, NV Koninklijke KNP BT/Kommission, T-309/94, 

Randnrn. 41-48, und Urteil des Gerichtshofs vom 16. November 2000, KNP BT/Kommission, C-248/98 
P, Randnr. 73. 

1312 ID […], Erwiderung der NKT Holding A/S vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 
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(a) Logischerweise hat die NKT Holding A/S als Holdinggesellschaft andere 
Aufgaben als die übrigen Unternehmen der NKT-Gruppe. Diesbezüglich hat 
der Gerichtshof festgestellt: „[E]ine Holding [ist] eine Gesellschaft, die die 
Beteiligungen an verschiedenen Gesellschaften bündeln und als deren 
Leitungsinstanz fungieren soll.“1313  

(b) Die NKT Holding A/S hat in keiner Weise substanziiert, dass die nkt cables 
GmbH ein uneingeschränkt unabhängiges Marktverhalten gezeigt hätte.1314 
Vielmehr hat die NKT Holding A/S nur einige Aspekte aufgezählt, ohne diese 
jedoch zu belegen.1315 Gleichzeitig räumt die NKT Holding A/S ein, dass 
gewisse Verbindungen zwischen der NKT Holding A/S und der nkt cables 
GmbH im Hinblick auf […].1316 

(c) Die Darstellung der NKT Holding A/S steht im Widerspruch zu einer früheren 
Antwort der nkt cables GmbH auf ein Auskunftsverlangen, in der nkt erklärte, 
dass das Management der NKT Holding A/S den jährlichen Haushalt der nkt 
cables GmbH genehmigt.1317 Die nkt cables GmbH erläuterte: „[…] 

(d) Die Darstellung der NKT Holding A/S steht ferner im Widerspruch zu den 
Erklärungen in ihren Jahresberichten. Im Jahresbericht 2004 heißt es: „As the 
owner of the NKT Group’s operating companies, NKT Holding A/S ensures 
that the individual business units are operated and developed according to 
principles that maximise long-term value for our shareholders. The active form 
of ownership that characterises NKT is exercised through close interaction 
between the NKT Group Management and the individual managements of the 
Group’s subsidiaries, and through the professional competences made 
available to the Group’s companies by NKT Holding.“ [Als Eigentümerin der 
Betriebsgesellschaften der NKT Gruppe stellt die NKT Holding A/S sicher, 
dass die verschiedenen Geschäftsbereiche nach Grundsätzen geführt werden, 
die den langfristigen Unternehmenswert maximieren. Das für NKT typische 
Verhalten als aktive Eigentümerin äußert sich in der engen Zusammenarbeit 
zwischen dem Management der NKT-Gruppe und den Unternehmensleitungen 
der einzelnen Tochtergesellschaften der Gruppe und wirkt über die fachliche 
Kompetenz, die die NKT Holding den Unternehmen der Gruppe zur 
Verfügung stellt.]1318   
Im Jahresbericht 2005 wurde erläutert: „NKT Holding actively supports the 
Group companies in their efforts: › to combine technological and market 
potentials › to establish partnerships with other players › to adapt readily to 
change › to effectively protect and expand their commercial interests › to 
position themselves as competitive players" and "NKT Holding also provides a 
range of external services on behalf of all Group companies, particularly in 

                                                 
1313 Urteil des Gerichts vom 8. Oktober 2008, Schunk GmbH und Schunk Kohlenstoff-Technik 

GmbH/Kommission, T-69/04, Slg. 2008, II-2567, Randnr. 63. 
1314 Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2011, General Technic-Otis Sàrl und andere/Kommission, T-141/07, 

T-142/07, T-145/07 und T-146/07, Slg. 2011, II-4977, Randnr. 88. 
1315 ID […], Erwiderung der NKT Holding A/S vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte.  
1316 ID […], Erwiderung der NKT Holding A/S vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte. 
1317 ID […], Antwort von nkt vom 4. November 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. Oktober 2009.   
1318 ID […], Antwort von nkt vom 20. Oktober. 2009 auf das Auskunftsverlangen.  
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relation to shareholders and investors. In 2005, the staff of NKT Holding 
played a part in effecting the acquisitions and divestments undertaken by the 
Group companies. They also assisted in property transactions inside and 
outside Denmark, IPR planning and management, employment and contractual 
issues, insurance, tax, cash management and hedging of currency risks. In 
addition to the Group management, NKT Holding consists of 11 professionals 
and ancillary administrative personnel.“ [Die NKT Holding unterstützt die 
Unternehmen der Gruppe aktiv in ihren Bemühungen um: › die kombinierte 
Erschließung technischer und marktspezifischer Potenziale, › die Begründung 
von Partnerschaften mit anderen Marktteilnehmern, › die Anpassung an 
Veränderungen, › den wirksamen Schutz und die wirksame Ausweitung ihrer 
geschäftlichen Interessen und › die Aufstellung als wettbewerbsfähige 
Marktteilnehmer“ (…) „Die NKT Holding bietet ferner zahlreiche externe 
Dienstleistungen für alle Unternehmen der Gruppe insbesondere hinsichtlich 
der Beziehungen mit Anteilseignern und Investoren an. 2005 waren Mitarbeiter 
der NKT Holding an der Durchführung von Übernahmen und Veräußerungen 
von gruppeninternen Unternehmen beteiligt. Außerdem unterstützten sie die 
ordnungsgemäße Abwicklung von Transaktionen in Dänemark sowie in 
Drittländern; sie beteiligten sich an Planungs- und Management-Leistungen 
zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums und waren in 
Angelegenheiten in den Bereichen Personalwesen, Vertragsgestaltung, 
Versicherung, Steuern, Liquiditätssteuerung und Absicherung von 
Währungsrisiken einbezogen. Die NKT Holding ist nicht nur am Management 
der Gruppe beteiligt, sondern verfügt zudem über elf Fachleute und 
Sachbearbeiter.]1319 

(903) Daher macht die Kommission die NKT Holding A/S gemeinsam mit der nkt cables 
GmbH gesamtschuldnerisch für die in diesem Beschluss beschriebene 
Zuwiderhandlung im Zeitraum vom 3. Juli 2002 bis zum 17. Februar 2006 haftbar. 

(904) Entsprechend ist dieser Beschluss an die nkt cables GmbH und die NKT 
Holding A/S gerichtet. 

5.2.14. LS Cable 

(905) Wie in Abschnitt 3 erläutert, war LS Cable mindestens vom 15. November 2002 bis 
zum 26. August 2005 unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt. Daher macht die 
Kommission LS Cable für seine unmittelbare Beteiligung an der Zuwiderhandlung 
haftbar.  

(906) Entsprechend ist dieser Beschluss an die LS Cable & System Ltd. gerichtet.  

5.2.15. Taihan 

(907) Wie in Abschnitt 3 erläutert, war Taihan mindestens vom 15. November 2002 bis 
zum 26. August 2005 unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt. Daher macht die 
Kommission Taihan für seine unmittelbare Beteiligung an der Zuwiderhandlung 
haftbar.  

(908) Entsprechend ist dieser Beschluss an die Taihan Electric Wire Co., Ltd. gerichtet.  

                                                 
1319 ID […], Antwort von nkt vom 20. Oktober 2009 auf das Auskunftsverlangen. 
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6. DAUER DER ZUWIDERHANDLUNG 

6.1. Beginn der Zuwiderhandlung bei den einzelnen Unternehmen  

(909) Bei der Bestimmung des Beginns der Beteiligung der einzelnen Adressaten an der 
Zuwiderhandlung hat die Kommission die besonderen Merkmale des Kartells 
berücksichtigt, insbesondere die Beteiligung an Treffen und früherere Kontakte der 
Adressaten. Bei den meisten Adressaten fällt der Beginn ihrer Beteiligung mit dem 
Zeitpunkt der ersten Teilnahme an einem Kartelltreffen zusammen. Wie in 
Abschnitt 3 erläutert, liegt zudem für fast alle Parteien Beweismaterial dafür vor, 
dass sie an Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Kartell auch bereits vor 
diesem als Beginn angenommenen Zeitpunkt beteiligt waren. Für die 
Muttergesellschaften wird als Beginn der Zeitpunkt angenommen, ab dem sie 
gesamtschuldnerisch für ihre Tochtergesellschaften bzw. für ihr 
Gemeinschaftsunternehmen haften (siehe Abschnitt 5). Bei den 
Gemeinschaftsunternehmen wird als Beginn der Zuwiderhandlung der Zeitpunkt 
betrachtet, zu dem ihnen die jeweiligen Muttergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit 
übertragen haben.  

(910) Für Prysmian, Furukawa, Fujikura, Hitachi und Sumitomo, die seit dem 18. Februar 
1999 an den A/R-Treffen beteiligt waren, wird der 18. Februar 1999 als Beginn der 
Zuwiderhandlung angenommen. Die Muttergesellschaften von Prysmian haften als 
solche für folgende Zeiträume: die Pirelli & C. S.p.A. vom 18. Februar 1999 bis zum 
28. Juli 2005 und die Prysmian S.p.A. und The Goldman Sachs Group, Inc. ab dem 
29. Juli 2005. 

(911) ABB war an den Kartellabsprachen seit dem 1. April 2000 beteiligt. […], dass 
[Unternehmensvertreter I4] (ABB) an diesem Tag oder wenig später mit 
[Unternehmensvertreter X] (Nexans) in Kopenhagen über anstehende Projekte 
gesprochen hat (siehe Erwägungsgrund (149)). Die ABB Ltd haftet als 
Muttergesellschaft ebenfalls ab dem 1. April 2000 für das Verhalten von ABB. 

(912) Nexans wird für die Beteiligung an der Zuwiderhandlung ab dem 13. November 
2000 haftbar gemacht. Die Nexans SA haftet als Muttergesellschaft für das Verhalten 
von Nexans ab dem 12. Juni 2001. 

(913) Mitsubishi und Showa waren an den Kartellabsprachen mindestens seit dem 
5. September 2001 beteiligt (siehe Erwägungsgründe (577)-(583)).  

(914) JPS und VISCAS waren an den Kartellabsprachen seit dem 1. Oktober 2001 
beteiligt. An diesem Tag wurden ihnen die betreffenden Geschäftsbereiche der 
jeweiligen Muttergesellschaften Hitachi, Sumitomo und Furukawa und Fujikura 
übertragen. Die genannten Gesellschaften haften ebenfalls ab dem 1. Oktober 2001 
als Muttergesellschaften für das Verhalten von JPS und VISCAS.  

(915) VISCAS hat argumentiert, die Kommission verstoße gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung, wenn sie den 1. Oktober 2001 und nicht den 12. November 2001 
als Zeitpunkt annähme, an dem die Vertreter dieses Unternehmens zum ersten Mal 
an einem Treffen teilnahmen. VISCAS zufolge geht die Kommission allgemein von 
dem Datum aus, an dem ein Unternehmen zum ersten Mal an einem Treffen mit 
Wettbewerbern teilgenommen hat.1320  

                                                 
1320 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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(916) In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass nur dann gegen den Grundsatz 
der Gleichbehandlung verstoßen wird, wenn vergleichbare Sachverhalte nicht 
unterschiedlich behandelt und unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt 
werden, es sei denn, dass eine derartige Behandlung objektiv gerechtfertigt ist.1321  

(917) Wie in Abschnitt 5 erläutert, setzten die japanischen Hersteller Furukawa und 
Fujikura ihre Kartellbeteiligung, die am 18. Februar 1999 begonnen hatte, über ihr 
Gemeinschaftsunternehmen VISCAS fort. VISCAS befindet sich insoweit in einer 
anderen Position als gewisse andere Unternehmen, an die dieser Beschluss gerichtet 
ist. Daher wurde nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen. Am 
Treffen am 12. November 2001 nahm für VISCAS [Unternehmensvertreter F3] teil. 
Zuvor hatte [Unternehmensvertreter F3] am 5. September 2001 für eine der späteren 
Muttergesellschaften von VISCAS (Fujikura) an einem Kartelltreffen teilgenommen 
(siehe Erwägungsgrund (181)). VISCAS übernahm die Stromkabelsparten seiner 
Muttergesellschaften Fujikura und Furukawa. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass VISCAS in Bezug auf die Aufteilung von Stromkabel-Projekten über dieselben 
Informationen verfügte wie die Muttergesellschaften.1322  

(918) Safran (früher Sagem) war an den Kartellabsprachen seit dem 12. November 2001 
beteiligt. An diesem Tag nahmen die [Unternehmensvertreter L2] und 
[Unternehmensvertreter L1] an einem Treffen mit den [Unternehmensvertreter 
C2](JPS) und [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS) teil (siehe 
Erwägungsgrund (185)). Die Silec Cable, SAS als wirtschaftliche Nachfolgerin von 
Safran haftet für ihre eigene Beteiligung an der Zuwiderhandlung ab dem 
30. November 2005. Die Muttergesellschaften der Silec Cable, SAS haften ab den 
folgenden Zeitpunkten als Muttergesellschaften für das Verhalten der Silec 
Cable, SAS: Safran vom 30. November 2005 bis zum 21. Dezember 2005 und 
General Cable ab dem 22. Dezember 2005. 

(919) Safran stellt (im Namen von Sagem/Safran) […], bestreitet jedoch den 
wettbewerbswidrigen Charakter des Treffens [das Treffen am 12. November 
2001].1323 […] Sagem habe in diesem Treffen […], sondern nur anerkannt, dass die 
japanischen Hersteller in  [japanisches Heimatsgebiet] eine beherrschende 
Marktposition gehabt hätten.1324 Die detaillierten Aufzeichnungen aus dem 
relevanten Zeitraum über das Treffen vom 12. November 2001 belegen allerdings, 
dass die Gespräche durchaus wettbewerbswidrige Absprachen zum Gegenstand 
hatten. Insbesondere ist in den Aufzeichnungen vermerkt, dass Sagem der Aufteilung 
mehrerer Projekte in den Ausfuhrgebieten zustimmte und dass Safran sich 
verpflichtete, keine Preissenkungen vorzunehmen (Erwägungsgrund (185)).1325 
Safran hat nicht nachgewiesen, dass Sagem gegenüber JPS und VISCAS erklärt 
hätte, dass sich Safran mit einer anderen Zielsetzung als diese Unternehmen an 
diesem Treffen beteiligt hätte. Vielmehr hatte Sagem einen positiven Eindruck 
vermittelt: Beispielsweise im A/R-Treffen am folgenden Tag wurde berichtet, Sagem 

                                                 
1321 Britannia Alloys & Chemicals/Kommission, C-76/06 P, Slg. 2007, I-4405, Randnr. 40, und BPB de 

Eendracht NV, vormals Kartonfabriek de Eendracht NV/Kommission, T-311/94, Slg. 1998, II-1129, 
Randnr. 309. 

1322 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 
Corp /Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-3871, Randnr. 295.  

1323 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1324 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1325 ID […]. 
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sei zwar „schwierig“ ["difficult"], aber „Gespräche“ ["talks"] mit Sagem seien 
möglich (Erwägungsgrund (186)).  

(920) Aus den in Abschnitt 3 erläuterten Beweismitteln geht […]. Die positive Haltung von 
Sagem gegenüber dem Kartell ergibt sich auch aus den Schritten, die Sagem nach 
dem Treffen am 12. November 2001 unternahm. Sagen erklärt zwar, dass keine 
hinreichenden Beweismittel für eine Beteiligung von Sagem an dem R-Treffen am 
14. Dezember 2001 vorlägen. Beweismittel aus dem relevanten Zeitraum belegen 
jedoch, dass Sagem an einem Treffen in Divonne vor dem 18. Februar 2002 beteiligt 
war (Erwägungsgrund (197)). Im A/R-Treffen am 30. Januar 2002 unterrichteten 
Nexans und Pirelli die anderen Teilnehmer: „Brugg und Sagem [waren] zu diesem 
Treffen eingeladen“ [„Brugg and Sagem [were] invited in the meeting“] und „wird 
fortgesetzt“ [„will continue“] (Erwägungsgrund (206)). In den Aufzeichnungen zum 
A/R-Treffen am 5. April 2002 wurde über „eine zunehmend kooperative Atmosphäre 
im Umgang mit Brugg, Sagem und […]“ berichtet [„gradually growing cooperative 
atmosphere with Brugg, Sagem and […]“] (Erwägungsgrund (212)). Sagem war 
auch an den Diskussionen im Januar 2002 über die Aufteilungsregelung für [Nicht-
EWR-Gebiet] beteiligt (Erwägungsgrund (210)). Im September 2002 berichtete 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) in Bezug auf Sagem: „[W]ir haben inzwischen 
regelmäßige Kontakte mit NK, SIL, BC“ [„we have now on regular basis contacts 
with NK, SIL, BC“] (Erwägungsgrund (218)). Am R-Treffen im September 2002 
konnte Sagem nicht teilnehmen. Sagem beeilte sich jedoch, den anderen 
Teilnehmern zu beteuern, dass seine Abwesenheit nicht als „diplomatisches 
Nichtverfügbarkeit“ [„diplomatic unavailability“] zu verstehen sei 
(Erwägungsgrund (222)). All diese Sachverhalte deuten auf eine Beteiligung von 
Sagem an den wettbewerbswidrigen Absprachen hin.  

(921) Brugg war an den Kartellabsprachen seit dem 14. Dezember 2001 beteiligt. An 
diesem Tag nahm [Unternehmensvertreter J2] (Brugg) an einem R-Treffen in 
Divonne teil (siehe Erwägungsgrund (197)). Die Kabelwerke Brugg AG Holding 
haftet ebenfalls ab dem 14. Dezember 2001 als Muttergesellschaft für das Verhalten 
von Brugg. Brugg bestreitet diesen Beginn der Beteiligung. Das Treffen am 
14. Dezember 2001 habe keinen wettbewerbswidrigen Charakter gehabt, und Brugg 
habe an diesem Tag die Zusammenarbeit verweigert.1326  

(922) […] Der Zweck des Treffens am 14. Dezember 2001 könnte durchaus darin 
bestanden haben, Brugg zur Beteiligung am Kartell zu bewegen. Dies ändert jedoch 
nichts am wettbewerbswidrigen Charakter des Treffens. Nexans und Prysmian hatten 
im A/R-Treffen am 13. November 2001 versprochen, dass sie regelmäßige R-Treffen 
organisieren würden. Mit dem Treffen am 14. Dezember 2001 kamen sie der 
eingegangenen Verpflichtung nach (Erwägungsgrund (188)). In den R-Treffen teilten 
die europäischen Kartellmitglieder Projekte im EWR und in den Ausfuhrgebieten auf 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgrund (315)). Es sind keine Beweismittel dafür 
verfügbar, dass Brugg in diesem Treffen erklärt hätte, sich an der Absprache nicht 
beteiligen zu wollen. Allerdings ist belegt, dass die Bemühungen von Nexans und 
Prysmian erfolgreich waren. Im A/R-Treffen am 30. Januar 2002 unterrichteten 
Nexans und Pirelli die anderen Teilnehmer: „Brugg und Sagem [waren] zu diesem 
Treffen eingeladen“ [„Brugg and Sagem [were] invited in the meeting“] und „wird 
fortgesetzt“ [„will continue“] (Erwägungsgrund (206)). Und in den Aufzeichnungen 

                                                 
1326 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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zum A/R-Treffen am 5. April 2002 wurde auf eine „zunehmend kooperative 
Atmosphäre im Umgang mit Brugg, Sagem und […]“ verwiesen [„gradually growing 
cooperative atmosphere with Brugg, Sagem and […]“] (Erwägungsgrund (212)). 
Bereits im April 2002 beabsichtigte Brugg, selbst ein R-Treffen zu organisieren. 
Dieses Treffen wurde zwar abgesagt. Ein zweites von Brugg organisiertes Treffen 
fand dann aber am 3. Juli 2002 statt (Erwägungsgrund (217)). Es ist höchst 
unwahrscheinlich, dass Brugg die Organisation eines Kartelltreffens im April 2002 
beabsichtigt hätte, wenn die Kartellmitgliedschaft damals nicht bereits bestanden 
hätte.  

(923) EXSYM war an den Kartellabsprachen seit dem 1. Juli 2002 beteiligt. An diesem 
Tag haben die Muttergesellschaften Showa und Mitsubishi ihre Stromkabelsparten 
auf EXSYM übertragen. Showa und Mitsubishi haften ebenfalls ab dem 1. Juli 2002 
als Muttergesellschaften für das Verhalten von EXSYM.  

(924) EXSYM argumentiert, als Beginn der Zuwiderhandlung müsse für EXSYM der 
3. September 2002 als der Tag angenommen werden, an dem JPS bestätigt habe, dass 
sich EXSYM dem Club angeschlossen habe (siehe Erwägungsgrund (219)). Mehrere 
Indizien sprechen jedoch dafür, dass EXSYM bereits zuvor an den Kartellabsprachen 
beteiligt war. Die [Unternehmensvertreter G1] und [Unternehmensvertreter H1], die 
EXSYM im Kartell vertraten, waren zuvor als Mitarbeiter von Showa und Mitsubishi 
am Kartell beteiligt.1327 EXSYM übernahm die Stromkabelsparten seiner 
Muttergesellschaften Showa und Mitsubishi. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass EXSYM in Bezug auf die Aufteilung von Stromkabel-Projekten über dieselben 
Informationen verfügte wie die Muttergesellschaften.1328 Noch vor der Gründung 
von EXSYM wurde bereits ausdrücklich begrüßt, dass das Unternehmen an den 
Kartelltreffen teilnehmen würde (Erwägungsgrund (186)). Die entsprechenden 
Einladungen wurden nach der Gründung von EXSYM fortgesetzt (Erwägungsgründe 
(212), (215) und (218)). Auch wenn Vertreter von EXSYM bei den Treffen nicht 
persönlich anwesend waren, bestand insoweit kein Zweifel an dem von EXSYM 
erwarteten Marktverhalten.1329  

(925) nkt war an den Kartellabsprachen seit dem 3. Juli 2002 beteiligt, als Vertreter von 
nkt an einem Treffen mit Nexans, Pirelli und Brugg im Schloss Habsburg teilnahmen 
(siehe Erwägungsgrund (217)). Die NKT Holding A/S haftet ebenfalls ab dem 3. Juli 
2002 als Muttergesellschaft für das Verhalten von nkt. 

(926) LS und Taihan waren an den Kartellabsprachen seit dem 15. November 2002 
beteiligt, als die Unternehmen am A/K/R-Treffen in Tokio teilnahmen. Dass sich LS 
und Taihan vielleicht nicht in vollem Umfang an die Absprachen des 
wettbewerbswidrigen Treffens gehalten haben, an dem sie beteiligt waren, entbindet 
diese Unternehmen nicht von ihrer uneingeschränkten Verantwortung (siehe 
Erwägungsgrund (485)). Keines der beiden Unternehmen hat Beweismittel dafür 
vorgelegt, dass sie sich gegen die Absprache in diesem Treffen gestellt hätten. 
Zudem waren beide Unternehmen bereits vor der Teilnahme an dem Treffen am 
15. November 2002 an der Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten (siehe 
Erwägungsgründe (157), (159), (169) und (223)) beteiligt und nahmen an den 

                                                 
1327 […].  
1328 Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd und Japan AE Power Systems 

Corp./Kommission, T-112/07, Slg. 2011, II-3871, Randnr. 295.  
1329 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2008, BPB plc/Kommission, T-53/03, Slg. 2008, II-1333, Randnr. 182.  
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wettbewerbswidrigen Treffen am 7. September 2001 (Taihan) und am 29. Januar 
2002 teil (siehe Erwägungsgründe (184) und (204)).  

6.2. Enddatum der Zuwiderhandlung bei den einzelnen Unternehmen 

(927) Bei der Festlegung der Enddaten der Beteiligung der einzelnen Adressaten an der 
Zuwiderhandlung hat die Kommission die spezifischen Merkmale des Kartells 
berücksichtigt, insbesondere hinsichtlich der Beteiligung an Treffen und zweiseitigen 
Kontakten der Adressaten und bezüglich des Fehlens von Beweismitteln, die als 
Willensbekundung der Parteien zur Distanzierung vom Gegenstand der 
Vereinbarung hätten ausgelegt werden können. 

(928) Bezüglich Muttergesellschaften ist von dem Zeitraum auszugehen, in dem die 
Tochtergesellschaften unmittelbar an der Zuwiderhandlung beteiligt waren und in 
dem die Muttergesellschaften bestimmenden Einfluss auf diese 
Tochtergesellschaften ausgeübt haben. Wie in Abschnitt 5 erläutert, sind Furukawa 
und Fujikura, Sumitomo und Hitachi Metals, Ltd. und Showa und Mitsubishi als 
Muttergesellschaften ihrer jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen 
gesamtschuldnerisch für die Beteiligung der betreffenden 
Gemeinschaftsunternehmen an der Zuwiderhandlung haftbar zu machen. Als Ende 
der Beteiligung an der Zuwiderhandlung ist daher das Enddatum der jeweiligen 
Gemeinschaftsunternehmen anzunehmen.  

(929) Hinsichtlich Taihan wurde das Ende der Beteiligung an der Zuwiderhandlung mit 
dem 26. August 2005 angesetzt. Das letzte Beweismittel (das unmittelbar von Taihan 
stammt) datiert vom 1. Juli 2004. Es liegen jedoch Beweismittel dafür vor, dass 
Taihan am 26. August 2005 noch als an den Absprachen beteiligt betrachtet wurde 
(Erwägungsgründe (357)-(358)). An diesem Tag bestätigte [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) nämlich ausdrücklich, dass Taihan immer noch als zur A-Seite des 
Kartells gehörig angesehen wurde. [Unternehmensvertreter A1] hat sich am 24. Juni 
2005 entsprechend geäußert (siehe Erwägungsgrund (353)).  

(930) Dass zu Taihan aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis zum 26. August 2005 keine 
Beweismittel vorliegen, ist durch die besonderen Merkmale des Kartells und der 
Beteiligung von Taihan am Kartell zu erklären. […] Kartellbeteiligung habe sich auf 
einige wenige Treffen und Kontakte beschränkt.1330 Seit Beginn der 
Kartellbeteiligung von Taihan wurde das Kartell über Koordinatoren oder 
Kontaktstellen auf beiden Seiten geführt. Taihan hat auch über die japanischen 
Kontaktstellen kommuniziert (siehe Erwägungsgründe (229), (240), (243), (263), 
(302) und (358)). Aufgrund der Gestaltung der Vereinbarung über die Heimatgebiete 
waren regelmäßige Kontakte zwischen Taihan und den anderen Teilnehmern nicht 
erforderlich, da die Vereinbarung Taihan verpflichtete, sich vom EWR fernzuhalten. 
Die in Abschnitt 3 genannten Beweismittel belegen, dass Taihan tatsächlich nur dann 
in die wettbewerbswidrige Kommunikation einbezogen wurde, wenn eine Verletzung 
des Grundsatzes des Heimatgebiets zur Last gelegt wurde oder wenn die 
betreffenden Kontakte die gelegentliche Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten zum Gegenstand hatten. Dass Taihan im Zeitraum vom 1. Juli 2004 
bis 24. August 2005 an Kontakten nicht beteiligt war, darf daher nicht als Anzeichen 
dafür verstanden werden, dass den anderen Parteien deutlich gemacht worden wäre, 

                                                 
1330 ID […]. 



DE 273  DE 

dass Taihan sich aus dem Kartell zurückgezogen hätte. Außerdem hat Taihan keine 
Beweismittel dafür vorgelegt, dass es sich von den Vereinbarungen distanziert hätte.  

(931) Bezüglich LS Cable wurde das Ende der Beteiligung an der Zuwiderhandlung mit 
dem 26. August 2005 angesetzt. Das letzte unmittelbar von LS Cable stammende 
Beweismittel datiert vom 1. Juli 2005 (Erwägungsgrund (352)). Bis zum 26. August 
2005 wurde LS Cable jedoch noch an den Absprachen beteiligt; dies bestätigte 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans) an diesem Tag nämlich ausdrücklich 
gegenüber den [Unternehmensvertreter H1] (EXSYM) und [Unternehmensvertreter 
B2] (Prysmian) (Erwägungsgründe (357)-(358)). LS Cable hat keine Beweismittel 
dafür vorgelegt, dass es sich von den Vereinbarungen distanziert hätte.  

(932) Seit Beginn der Kartellbeteiligung von LS Cable wurde das Kartell über 
Koordinatoren oder Kontaktstellen auf beiden Seiten geführt. […], seine 
Kartellbeteiligung habe sich auf einige wenige Treffen und Kontakte beschränkt.1331 
Für die regelmäßige Beteiligung von Taihan und LS Cable im Zeitraum vom 
15. November 2002 bis zum 26. August 2005 liegen Beweismittel vor; die 
Beteiligung erfolgte entweder unmittelbar oder über den Koordinator (siehe 
insbesondere Erwägungsgründe (227), (244), (263), (268), (279), (320), (331), (343) 
und (358)). 

(933) Einige Beweismittel deuten darauf hin, dass LS Cable auch nach dem 26. August 
2005 als Partei der Kartellabsprachen betrachtet wurde; ab dem 5. September 2007 
wird LS Cable nämlich im Zusammenhang mit der Aufteilung eines Projekts in den 
Ausfuhrgebieten erwähnt (Erwägungsgrund (431)). Für die Beteiligung von 
LS Cable im Zeitraum vom 26. August 2005 bis zum 7. September 2007 liegen 
jedoch keine überzeugenden Beweismittel vor. Angesichts der Merkmale des 
Kartells und der früheren Beteiligung von LS Cable in diesem (siehe auch 
Erwägungsgründe (930)-(932)) ist dieser Zeitraum zu lang, um feststellen zu können, 
dass LS Cable seine Beteiligung fortgesetzt hätte.1332 

(934) Bezüglich Safran wird als Enddatum der Beteiligung an der Zuwiderhandlung der 
29. November 2005 angenommen, der Tag an dem die Stromkabelsparte auf das 
Tochterunternehmen Silec Cable, SAS übertragen wurde.  

(935) Für nkt wird als Enddatum der Beteiligung an der Zuwiderhandlung der 17. Februar 
2006 angenommen, da die Kommissionsakte keine Beweismittel dafür enthält, dass 
nkt die Kartellbeteiligung über diesen Tag hinaus fortgesetzt hätte. Die Haftung der 
NKT Holding A/S als Muttergesellschaft für das Verhalten von nkt endet ebenso am 
17. Februar 2006. 

(936) nkt erklärt zwar, vom 10. Februar bis zum 10. Dezember 2004 nicht am Kartell 
beteiligt gewesen zu sein, hat dafür aber keine Beweismittel vorgelegt.  

(937) Die angebliche Unterbrechung der Kartellbeteiligung von nkt sollte angesichts der 
Funktionsweise des Kartells und unter Berücksichtigung der besonderen Form der 
Kartellbeteiligung von nkt geprüft werden.1333 nkt hat sich an zwei oder vielleicht 

                                                 
1331 ID […], Erwiderung von LS Cable auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1332 Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Tomkins plc/Kommission, T-382/06, Slg. 2011, II-1157, 

Randnrn. 49-53. 
1333 Urteil des Gerichts vom 19. Mai 2010, IMI plc, IMI Kynoch Ltd und Yorkshire Copper Tube (und 

andere)/Kommission, T-18/05, Slg. 2010, I-1769, Randnr. 89.  
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auch an drei R-Treffen in diesem Zeitraum nicht beteiligt. Der Übersicht in 
Abschnitt 3 und in Anhang I zufolge war es jedoch nicht ungewöhnlich, dass 
Kartellmitglieder an den Treffen gelegentlich nicht teilnahmen. […], eher sporadisch 
an den Treffen beteiligt gewesen zu sein und nur begrenzte Kontakte unterhalten zu 
haben.1334 In den Jahren vor und nach 2004 gab es mehrere ähnliche Zeiträume, für 
die nur begrenzte Beweismittel für eine aktive Beteiligung von nkt verfügbar sind. 
Dass nkt an zwei oder drei Kartelltreffen nicht beteiligt war, bedeutet daher nicht, 
dass sich nkt im Sinne der Rechtsprechung förmlich vom Kartell distanziert hätte.1335 
Außerdem hat nkt keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass nkt die anderen 
Kartellmitglieder über einen Rückzug aus dem Kartell unterrichtet hätte. Dass der 
Vertreter von nkt das Treffen infolge einer Meinungsverschiedenheit in dem Treffen 
am 10. Februar 2004 verlassen haben könnte, ist angesichts der Funktionsweise des 
Kartells nicht als unüblich zu betrachten. In Abschnitt 3 wurde die Argumentation 
der Parteien anhand mehrerer Beispiele erläutert. Zudem wurde in Abschnitt 3 
nachgewiesen, dass nkt auch in diesem Zeitraum Kontakt mit den anderen Parteien 
hielt (siehe Erwägungsgründe (297), (303)(302) und (307)). Die E-Mail des 
Vertreters von nkt an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) (Erwägungsgrund (303)) 
kann nicht als Beleg für eine Distanzierung betrachtet werden, da der Vertreter von 
nkt erklärte, dass die Parteien in nächster Zeit anlässlich eines Branchentreffens 
zusammenkommen sollten.1336 Und schließlich hat nkt in der Antwort auf das 
Auskunftsverlangen der Kommission vom 31. März 2010 keine Belege für die 
angebliche Unterbrechung der Kartellbeteiligung vorgelegt, […].1337  

(938) Bezüglich Brugg und Silec wurde für das Ende der Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung der 16. November 2006 angenommen. Die Kommissionsakte 
enthält keine Beweismittel dafür, dass Brugg und die Silec Cable, SAS ihre 
Kartellbeteiligung über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt hätten. Die Haftung der 
Kabelwerke Brugg AG Holding und von General Cable als Muttergesellschaften für 
das Verhalten von Brugg und Silec endet ebenfalls am 16. November 2006. 

(939) General Cable hat erklärt, dass es unmittelbar nach der Übernahme von Silec auf 
seinen Verhaltenskodex und seine Regeln zur Einhaltung der geltenden 
kartellrechtlichen Vorschriften hingewiesen habe. Die Mitarbeiter von Silec hätten 
die betreffenden Regeln sofort angenommen und folglich hätte die Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung geendet.1338  

(940) Die Kommission begrüßt zwar, dass Unternehmen Maßnahmen treffen, um 
Kartellverstöße in Zukunft zu vermeiden. Diese Maßnahmen können aber nichts an 
einer in der Vergangenheit erfolgten Zuwiderhandlung ändern. Die spezifischen 
Merkmale dieses Kartells und die Rolle von Sagem/Silec in diesem Kartell sprechen 
nicht dafür, dass sich Silec nach der Übernahme durch General Cable aus dem 

                                                 
1334 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1335 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha und Denka 

Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 
52-53 und 64. 

1336 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
1337 ID […], Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
1338 ID […], Erwiderung von General Cable vom 28. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte.  
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Kartell zurückgezogen hätte.1339 Dass Silec an dem R-Treffen am 17. Februar 2006 
nicht teilgenommen hat, kann nicht als Beleg dafür anerkannt werden, dass sich Silec 
von den Vereinbarungen distanziert hätte. Wie in Abschnitt 3 erläutert, war nicht 
unüblich, dass die Teilnehmer gelegentlich bei einem R-Treffen fehlten. In den 
Aufzeichnungen zu diesem R-Treffen heißt es ausdrücklich, dass Silec 
„entschuldigt“ [„excused“] sei (Erwägungsgrund (392)). Die Aufzeichnungen sind 
verhältnismäßig detailliert und nehmen Bezug auf die Umstrukturierung bei Brugg. 
Hinsichtlich eines angeblichen Rückzugs von Silec ist den Aufzeichnungen jedoch 
nichts zu entnehmen. Auch im Zusammenhang mit dem A/R-Treffen am 13. Januar 
2006 enthalten die Aufzeichnungen keine Hinweise auf Silec, obwohl Angaben zu 
anderen Herstellern durchaus protokolliert wurden (Erwägungsgrund (374)). 
Außerdem zeigen die Beweismittel, dass die anderen Kartellmitglieder Silec 
weiterhin als am Kartell beteiligt betrachteten und dass sich Silec auch so verhielt. 
Dass [Unternehmensvertreter L2] (Silec) auch am 21. Dezember 2005 noch eine 
Liste der Projekte weiterleitete, an denen Silec interessiert war 
(Erwägungsgrund (371)), erscheint nicht als ein „eindeutige[r] Bruch mit dem 
mutmaßlichen Kartell“ [„clean break from the alleged cartel“], wie von General 
Cable dargestellt.1340 Auch die Bezugnahmen auf [Unternehmensvertreter L2] (Silec) 
in späteren Kontakten (Erwägungsgründe (411) und (414)) belegen die anhaltende 
Beteiligung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es bezüglich der Kontakte 
zwischen den [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) und [Unternehmensvertreter L2] 
hieß: „[W]ir kommunizieren immer mündlich“ [„always communicate verbally“] 
(Erwägungsgrund (364)). General Cable hat keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass 
sich Silec aus den Absprachen zurückgezogen hätte. Mitarbeiter von Silec haben sich 
eindeutig nicht an die Bestimmungen zur Einhaltung der geltenden kartellrechtlichen 
Vorschriften gehalten, die General Cable nach der Übernahme vorgegeben hatte. 
Obwohl Mitarbeiter von Silec bereits vor der Übernahme durch General Cable an 
einer Zuwiderhandlung beteiligt waren, haben sie General Cable nicht davon 
unterrichtet und damit gegen die Compliance-Bestimmungen verstoßen.1341  

(941) Außerdem beschreibt General Cable die E-Mail vom 16. November 2006 von 
[Unternehmensvertreter L2] an [Unternehmensvertreter J1]s (Brugg) zwar als 
Ausdruck einer „geänderten Haltung, eines ausweichenden Verhaltens und der 
mangelnden Zusammenarbeit“ [„change of posture, evasive behaviour and lack of 
cooperation“] von Silec.1342 Der Wortlaut der E-Mail vermittelt allerdings eher das 
gegenteilige Bild (Erwägungsgrund (411)). [Unternehmensvertreter J1]s bittet um 
Anweisungen und droht damit, dass Brugg „nach eigenem Ermessen“ 
[„convenience“] bieten werde, wenn diese Anweisungen nicht am selben Tag noch 
übermittelt würden. In seiner Antwort verweist [Unternehmensvertreter L2] auf die 
telefonisch mit [Unternehmensvertreter J1]s getroffene Vereinbarung, dass diese 
Anweisungen in einigen Tagen geschickt würden. [Unternehmensvertreter L2] hatte 

                                                 
1339 Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Tomkins plc/Kommission, T-382/06, Slg. 2011, II-1157, 

Randnrn. 49-53.  
1340 ID […], Erwiderung von General Cable vom 17. Juni 2013 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1341 ID […], Erwiderung von General Cable vom 28. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte, und ID […], ID […], Anhänge zur Erwiderung; die [Unternehmensvertreter L2] 
und [Unternehmensvertreter L1]  haben ihre Vereinbarung über die Bestimmungen zur Einhaltung der 
geltenden kartellrechtlichen Vorschriften am 22. Juni 2006 unterzeichnet.  

1342 ID […], Erwiderung von General Cable vom 28. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 
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die E-Mail in Kopie auch an [Unternehmensvertreter A1] (Nexans) geschickt, was 
der Rolle von [Unternehmensvertreter A1] im Kartell als Koordinator oder 
Kontaktstelle entspricht. In Wahrheit belegt die E-Mail [Unternehmensvertreter L2]s 
Versuche, die illegalen Kontakte der Unternehmen zu verbergen, indem explizite 
E-Mails im Zusammenhang mit den Absprachen der Unternehmen durch Telefonate 
ersetzt wurden.  

(942) Hinsichtlich JPS wird der 10. April 2008 als Enddatum der Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung angenommen, weil an diesem Datum die [Unternehmensvertreter 
C1] und [Unternehmensvertreter D4] (JPS) die [Unternehmensvertreter A2] und 
[Unternehmensvertreter A1] (Nexans), den Sekretär der europäischen Seite des 
Kartells aufgefordert haben, sich aus kartellrechtlichen Gründen nicht mehr mit JPS 
in Verbindung zu setzen (siehe Erwägungsgrund (438)), und weil die 
Kommissionsakte keine Beweismittel dafür enthält, dass JPS seine Kartellbeteiligung 
über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt hätte. Der 30. September 2001 wird als 
Ende der eigenen Kartellbeteiligung von Sumitomo und Hitachi angenommen, als sie 
ihre Betiligung in Form ihres gemeinsamen Unternehmens JPS fortsetzten; als 
Enddatum ihrer Haftung als Muttergesellschaften für das Verhalten von JPS wird der 
10. April 2008 betrachtet. 

(943) JPS hat verschiedene Versionen bezüglich des definitiven Enddatums seiner 
Beteiligung im Kartell angegeben. Zunächst argumentierte JPS, […].1343 Es sei 
allerdings weiterhin zu spontanen Kontakten gekommen; im Oktober 2005 habe JPS 
an dem Treffen im Mitsui Guest House teilgenommen (siehe 
Erwägungsgrund (369)). Im Oktober 2006 habe JPS den anderen Teilnehmern des 
A/R-Treffens in Baveno (siehe Erwägungsgrund (410)) mitgeteilt, dass es sich an 
weiteren Treffen nicht mehr beteiligen werde.1344 […] zhat JPS in einem Treffen mit 
Nexans im Jahr 2007 erklärt, […].1345 […] erläuterte JPS, dieses Treffen habe am 
10. April 2008 stattgefunden (siehe Erwägungsgrund (438)).1346 […].1347 

(944) Die in Abschnitt 3 beschriebenen verfügbaren Beweismittel zeigen, dass JPS bis zum 
10. April 2008 weiterhin an Treffen und an sonstigen Kartellkontakten beteiligt war 
(siehe zum Beispiel Erwägungsgründe (355), (374), (380), (386), (396), (423) und 
(431)). JPS zufolge standen diese Kontakte jedoch entweder nicht mit der Absprache 
über das Heimatgebiet in Zusammenhang oder sie bestanden ausschließlich in 
spontanen Kontakten bezüglich der Aufteilung von Projekten in den 
Ausfuhrgebieten.1348 Angesichts der andauernden Beteiligung von JPS an Treffen 
und Kontakten bis zum 10. April 2008 steht jedoch außer Zweifel, dass JPS sich 
nicht vollständig und öffentlich von dem gesamten Kartell distanziert hat (wie dies 
der Rechtsprechung zufolge erforderlich gewesen wäre) und sich insoweit auch nicht 
seiner Haftung entzogen hat.1349 Obwohl die Kontakte zwischen einigen Parteien seit 
Mitte des Jahres 2004 eine andere Form angenommen haben könnten, gibt es keine 

                                                 
1343 […] 
1344 […] 
1345 […] 
1346 […] 
1347 ID […], […]. 
1348 ID […], […]. 
1349 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo und Denka 

Chemicals/Kommission, T-83/08, Slg. 2012, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht Randnrn. 52-53 
und 64.  
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Beweise, dass JPS einen echten Willen ausdrückte, sich von dem Kartell zu 
distanzieren. Jegliche Änderung von JPS' Handlung scheinen darauf zu beruhen, dass 
verstärkt Maßnahmen getroffen wurden, um die heikelsten Aspekte des Kartells vor 
den Wettbewerbsbehörden zu verbergen. Dass sich die Beweismittel aus dem Jahr 
2007 JPS zufolge auf die Aufteilung von Projekten in den Ausfuhrgebieten beziehen, 
ist nicht hinreichend für die Feststellung, dass sich JPS aus dem Kartell 
zurückgezogen hätte. Aufgrund ihrer Struktur setzte die Absprache über das 
Heimatgebiet keine kontinuierlichen Kontakte voraus, und JPS hat keinerlei 
Beweismittel dafür angeführt, dass es mitgeteilt hätte, sich hinsichtlich dieses Teils 
der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung aus dem Kartell 
zurückzuziehen. Außerdem argumentiert JPS zwar, sich 2007 um Projekte im EWR 
bemüht zu haben. Die anderen Teilnehmer gingen jedoch unzweifelhaft weiterhin 
davon aus, dass JPS die Vereinbarung über die Heimatgebiete respektieren würde 
(siehe Erwägungsgrund (437)). 

(945) Bezüglich ABB wird als Enddatum der Beteiligung an der Zuwiderhandlung der 
17. Oktober 2008 angenommen. An diesem Tag stellte ABB seinen Antrag auf 
Erlass der Geldbuße nach der Kronzeugenregelung. Die Haftung der ABB Ltd als 
Muttergesellschaft für das Verhalten von ABB endet ebenfalls am 17. Oktober 2008. 

(946) Der 28. Januar 2009 wurde als Enddatum der Beteiligung von Nexans und Prysmian 
an der Zuwiderhandlung angenommen, weil die Auswirkungen des früheren 
kollusiven Verhaltens mindestens bis zum Beginn der Nachprüfungen der 
Kommission andauerten (siehe Erwägungsgrund (445)). Die Haftung der Nexans SA 
und der Prysmian S.p.A. sowie von The Goldman Sachs Group, Inc. als 
Muttergesellschaften für das Verhalten dieser Unternehmen endet ebenfalls an 
diesem Tag. 

(947) Aus diesen Gründen wurde auch für EXSYM und VISCAS der 28. Januar 2009 als 
Ende der Beteiligung an der Zuwiderhandlung angenommen (siehe 
Erwägungsgrund (445)). Als Ende der eigenen Kartellbeteiligung von Showa und 
Mitsubishi als Muttergesellschaften von EXSYM wurde der 30. Juni 2002 
festgestellt, als sie ihre Beteiligung in Form ihres Joint Ventures EXSYM fortsetzten; 
als Ende der ihrer Haftung als Muttergesellschaften wird der 28. Januar 2009 
angenommen. Als Ende der eigenen Kartellbeteiligung von Furukawa und Fujikura 
als Muttergesellschaften von VISCAS wurde der 30. September 2001 ermittelt, als 
sie ihre Beteiligung in Form ihres Joint Ventures VISCAS fortsetzten; als Ende der 
ihrer Haftung als Muttergesellschaften wird der 28. Januar 2009 angenommen.  

(948) […].1350 Wie in den Erwägungsgründen (620)-(634) erläutert, liegen hinreichende 
Beweismittel dafür vor, dass die Parteien ungeachtet der Tatsache, dass sich die 
Kontakte zwischen den Parteien seit Mitte 2004 vielleicht in anderer Form gestaltet 
haben, weiterhin regelmäßig an die wesentlichen Absprachen des Kartells 
(einschließlich des Grundsatzes des Heimatgebiets) hielten. VISCAS und EXSYM 
legen auch keine schlüssigen Beweismittel dafür vor, dass sie sich tatsächlich 
öffentlich vom Kartell distanziert hätten. Im Gegenteil, es existieren Beweismittel 
dafür, dass VISCAS und EXSYM den anderen Kartellmitgliedern weiterhin den 
Eindruck vermittelten, dass sie während der gesamten Dauer des Kartells im Kartell 

                                                 
1350  ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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verblieben (siehe insbesondere Erwägungsgründe (349), (353), (374), (394), (401), 
(410), (428), (434), (438) und (445)).  

(949) Die Stellungnahmen von VISCAS bezüglich dieser Beweismittel sind weitaus 
weniger plausibel als die Erklärung, dass VISCAS seine Beteiligung in eher 
verdeckter Form fortgesetzt hat, weil es kartellrechtliche Untersuchungen fürchtete. 
Die Darstellung von VISCAS steht auch im Widerspruch zur Zeugenaussage von 
[Unternehmensvertreter EF1] (VISCAS) dahin gehend, dass er „Wettbewerbern von 
VISCAS [erst am 9. April 2008] erklärt [habe], dass VISCAS nicht mehr mit ihnen 
zusammentreffen werde“ [„advised VISCAS' competitors [erst am 9. April 2008] that 
VISCAS would not even meet with them any longer“].1351  

(950) Alternativ argumentiert VISCAS, als Enddatum müsse der 9. April 2008, als Datum 
des letzten wettbewerbswidrigen Treffens unter Beteiligung von VISCAS, oder der 
9. Juni 2008, als Datum der letzten von VISCAS geschickten wettbewerbswidrigen 
E-Mail, angenommen werden.1352 Dass im Zeitraum vom 9. Juni 2008 bis zum 
28. Januar 2009 (dem Beginn der Nachprüfungen) keine Kommunikation von 
VISCAS dokumentiert ist, bedeutet angesichts der besonderen Merkmale des 
Kartells nicht, dass sich VISCAS aus dem Kartell zurückgezogen hätte. Erstens, wie 
erläutert, waren häufige Kontakte zur Respektierung der Heimatgebiete nicht 
erforderlich. Zweitens erfolgten die zwei- und mehrseitigen Kontakte im 
Zusammenhang mit Projekten in den Ausfuhrgebieten in unregelmäßigen Abständen 
nur dann, wenn die Aufteilung eines Projekts anstand. Es steht außer Zweifel, dass 
sich die Parteien bis zum Ende der Zuwiderhandlung an die Aufteilungen hielten, die 
in dem Treffen im Juni 2007 in Tokio vereinbart worden waren 
(Erwägungsgrund (423)). Drittens fungierte für die Aufteilung dieser Projekte nicht 
VISCAS, sondern EXSYM als Hauptkoordinator der A-Seite 
(Erwägungsgrund (423)). Daher leuchtet es ein, dass weniger direkte Beweismittel 
für eine Beteiligung von VISCAS vorliegen. Und schließlich geht aus den 
Beweismitteln eindeutig hervor, dass VISCAS seine unmittelbare Beteiligung in den 
späteren Jahren des Kartells einschränkte und dass sich VISCAS auf EXSYM als 
Koordinator stützte, eben weil VISCAS eine kartellrechtliche Untersuchung fürchtete 
(Erwägungsgrund (427)).  

(951) […] Für diese Darstellung legte EXSYM jedoch keinerlei Beweismaterial vor.  

(952) Dass die Kommission für VISCAS und EXSYM gleichermaßen den 28. Januar 2009 
als Enddatum annimmt, ist nicht als Diskriminierung anderer Anbieter zu betrachten, 
bei denen das Datum des "letzten in der Kommissionsakte enthaltenen eindeutigen 
Beweismittels" zugrunde gelegt wird.1353 Nach der Rechtsprechung des Gerichts 
sollte zwischen den einzelnen Unternehmen nach dem Zeitabstand zwischen dem 
letzten Beweismittel für einen wettbewerbswidrigen Kontakt und dem Zeitpunkt 
unterschieden werden, der für das Ende des Kartellverhaltens angenommen wird.1354 

                                                 
1351 ID […], Anlage C der Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 

Beschwerdepunkte.  
1352 ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ähnlich argumentiert Fujikura, ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

1353 JPS hat ähnlich argumentiert, ID […], […]. 
1354 Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, Tomkins plc/Kommission, T-382/06, Slg. 2011, II-1157, 

Randnrn. 49 ff.  
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Die Tatsache, dass keine öffentliche Distanzierung vom Kartell erfolgt ist, kann von 
der Kommission nur dann nicht als Begründung für die Vermutung herangezogen 
werden, dass sich ein Unternehmen weiterhin am Kartell beteiligt hat, wenn dieser 
Zeitraum „lang genug“ ist.  

(953) Diesbezüglich stellt die Kommission zum einen fest, dass der Zeitraum zwischen 
dem letzten einschlägigen Beweismittel für die Kartellbeteiligung einiger anderer 
Anbieter und dem Ende des Kartells zwischen 16 Monaten (LS Cable) und 35 
Monaten (nkt) beträgt und dass sie daher zu dem Schluss gelangen kann, dass sich 
diese Unternehmen aus dem Kartell zurückgezogen hatten. Wie in Abschnitt 3 dieses 
Beschlusses erläutert (und entgegen der Darstellung von Fujikura), ist jedoch zum 
anderen festzustellen, dass Beweismittel dafür vorliegen, dass VISCAS noch am 
9. Juni 2008 an der Kollusion beteiligt war (siehe Erwägungsgrund (440)) und dass 
die Absprachen bis mindestens 9. Dezember 2008 eingehalten wurden (siehe 
Erwägungsgrund (445)). In Anbetracht der Dauer des Kartells, der (geringeren) 
Häufigkeit der Kontakte zwischen den Kartellmitgliedern in den letzten Jahren des 
Kartells und des besonders vorsichtigen Verhaltens der Kartellmitglieder im Hinblick 
auf potenziell belastende Beweismittel ist die Kommission der Auffassung, dass der 
Zeitraum zwischen dem letzten belastenden Beweismittel gegen VISCAS und 
EXSYM und dem zugrunde gelegten Enddatum des Kartellzeitraums nicht als „lang 
genug“ im Sinne der Rechtsprechung des Gerichts betrachtet werden kann.  

(954) Da keine sonstigen Beweismittel vorliegen, denen zu entnehmen wäre, dass VISCAS 
und EXSYM ihre Absicht erklärt hätten, sich vom Gegenstand der Vereinbarung zu 
distanzieren, kann die Kommission also feststellen, dass angemessene Beweismittel 
dafür vorliegen, dass ihre Kartellbeteiligung bis zum Beginn der unangekündigten 
Nachprüfungen angedauert hat.1355  

(955) Für die einzelnen beteiligten juristischen Personen ergeben sich entsprechend die 
folgenden Zeiträume für die Dauer der Zuwiderhandlung:  

Nexans France SAS: 13. November 2000 bis 28. Januar 2009 

Nexans SA: 12. Juni 2001 bis 28. Januar 2009 

Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.: 18. Februar 1999 bis 28. Januar 2009 

Pirelli & C. S.p.A.: 18. Februar 1999 bis 28. Juli 2005 

Prysmian S.p.A.: 29. Juli 2005 bis 28. Januar 2009 

The Goldman Sachs Group, Inc.: 29. Juli 2005 bis 28. Januar 2009 

Sumitomo Electric Industries, Ltd.: 18. Februar 1999 bis 30. September 2001 und 
1. Oktober 2001 bis 10. April 2008 

Hitachi Metals, Ltd.: 18. Februar 1999 bis 30. September 2001 und 1. Oktober 2001 
bis 10. April 2008 

J-Power Systems Corporation: 1. Oktober 2001 bis 10. April 2008 

Furukawa Electric Co. Ltd.: 18. Februar 1999 bis 30. September 2001 und 
1. Oktober 2001 bis 28. Januar 2009 

                                                 
1355 Ibid., Randnrn. 49-53. 
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Fujikura Ltd.: 18. Februar 1999 bis 30. September 2001 und 1. Oktober 2001 bis 
28. Januar 2009 

VISCAS CORPORATION: 1. Oktober 2001 bis 28. Januar 2009 

ABB AB: 1. April 2000 bis 17. Oktober 2008 

ABB Ltd: 1. April 2000 bis 17. Oktober 2008 

EXSYM Corporation: 1. Juli 2002 bis 28. Januar 2009 

Brugg Kabel AG: 14. Dezember 2001 bis 16. November 2006 

Kabelwerke Brugg AG Holding: 14. Dezember 2001 bis 16. November 2006 

Safran SA (früher Sagem SA): 12. November 2001 bis 29. November 2005 

Silec Cable, SAS: 30. November 2005 bis 16. November 2006 

Safran SA (als Muttergesellschaft der Silec Cable, SAS): 30. November 2005 bis 
21. Dezember 2005 

General Cable Corporation: 22. Dezember 2005 bis 16. November 2006 

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD.: 5. September 2001 bis 30. Juni 2002 und 
1. Juli 2002 bis 28. Januar 2009 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd.: 5. September 2001 bis 30. Juni 2002 und 1. Juli 
2002 bis 28. Januar 2009 

nkt cables GmbH: 3. Juli 2002 bis 17. Februar 2006 

NKT Holding A/S: 3. Juli 2002 bis 17. Februar 2006 

LS Cable & System Ltd.: 15. November 2002 bis 26. August 2005 

Taihan Electric Wire Co., Ltd.: 15. November 2002 bis 26. August 2005. 

7. ABHILFEMAßNAHMEN  

7.1. Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003  

(956) Stellt die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV und 
Artikel 53 EWR-Abkommen fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen nach 
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 verpflichten, die festgestellte 
Zuwiderhandlung abzustellen. 

(957) Angesichts der Geheimhaltung der Kartellabsprachen kann nicht mit absoluter 
Sicherheit festgestellt werden, dass die Zuwiderhandlung tatsächlich eingestellt 
wurde. Daher muss die Kommission die Unternehmen, an die dieser Beschluss 
gerichtet ist, verpflichten, die Zuwiderhandlung abzustellen (sofern das noch nicht 
geschehen ist) und künftig jegliche Vereinbarungen und/oder aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen oder Beschlüsse zu unterlassen, die dieselben oder 
ähnliche Ziele oder Auswirkungen haben könnten.  
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7.2. Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/20031356 

(958) Nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und Artikel 15 Absatz 2 
der Verordnung Nr. 17 kann die Kommission gegen Unternehmen durch Beschluss 
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig gegen Artikel 101 AEUV 
und/oder Artikel 53 EWR-Abkommen verstoßen. 

(959) Die Kommission vertritt angesichts der in diesem Beschluss dargelegten Umstände 
die Auffassung, dass die Zuwiderhandlungen vorsätzlich begangen wurden. Davon 
ist insbesondere angesichts der in Abschnitt 3 dargelegten Sachverhalte auszugehen, 
wonach sich die an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen bemühten, ihre 
Absprachen geheimzuhalten und die Aufdeckung zu vermeiden. In jedem Fall aber 
haben die Parteien in diesem Fall zumindest fahrlässig gehandelt. Daher beabsichtigt 
die Kommission Geldbußen gegen die Unternehmen zu verhängen, an die dieser 
Beschluss gerichtet ist. 

(960) Nach Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und Artikel 15 Absatz 2 
der Verordnung Nr. 17 berücksichtigt die Kommission bei der Festsetzung der Höhe 
der Geldbuße alle relevanten Umstände, insbesondere die Schwere der 
Zuwiderhandlung und deren Dauer (diese beiden Aspekte sind in den Verordnungen 
ausdrücklich genannt). Dabei muss jedoch gewährleistet sein, dass die festgesetzten 
Geldbußen aufgrund ihrer Höhe eine abschreckende Wirkung entfalten. Ferner wird 
geprüft, welche Rolle die einzelnen Unternehmen im Rahmen der Zuwiderhandlung 
gespielt haben. Außerdem trägt die Kommission bei der Festsetzung der Geldbußen 
für die einzelnen Unternehmen etwaigen erschwerenden oder mildernden Umständen 
Rechnung.  

(961) Bei der Festsetzung der zu verhängenden Geldbußen stützt sich die Kommission auf 
die in den Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß 
Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 („Leitlinien zur 
Festsetzung von Geldbußen“) dargelegten Grundsätze.1357 Und schließlich wendet 
die Kommission gegebenfalls die Bestimmungen der Kronzeugenregelung an.  

7.3. Grundbetrag der Geldbuße 

7.3.1. Methode für die Festsetzung der Geldbuße  

(962) Nach den Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen ergibt sich der Grundbetrag für 
jedes Unternehmen aus der Summe eines variablen Betrags und eines zusätzlichen 
Betrags („Eintrittsgebühr“). Der variable Betrag wird berechnet, indem ein 
bestimmter Anteil am Umsatz mit der Anzahl der Jahre der Beteiligung des 
Unternehmens an der Zuwiderhandlung multipliziert wird. Die Eintrittsgebühr wird 
als Anteil des Umsatzes mit den Waren oder Dienstleistungen berechnet, auf die sich 
die Zuwiderhandlung in einem bestimmten Jahr bezieht. Der daraus resultierende 
Grundbetrag für die einzelnen Unternehmen kann erhöht oder gesenkt werden, wenn 
erschwerende bzw. mildernde Umstände vorliegen. Die Geldbuße darf nach 
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 höchstens 10 % des weltweiten 

                                                 
1356 Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit 

Durchführungsvorschriften zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (ABl L 305, 
30.11.1994, S. 6) "[…] gelten die Gemeinschaftsregeln zur Verwirklichung der in den Artikeln 85 und 
86 [jetzt Artikel 101 und 102 des Vertrages] des EG-Vertrags […] entsprechend. 

1357 ABl. C 210 vom 1.9.2006, S. 2. 
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Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens betragen. Gegebenenfalls kann die 
Geldbuße im Einklang mit der Kronzeugenregelung von 2006 ermäßigt werden.  

7.3.2. Umsatz 

(963) Der Grundbetrag der gegen die betreffenden Unternehmen zu verhängenden 
Geldbuße wird auf der Grundlage der Verkäufe ermittelt, d.h. des Wertes der von 
den Unternehmen im relevanten räumlichen Markt innerhalb des EWR verkauften 
Waren oder Dienstleistungen, die mit dem Verstoß in einem unmittelbaren oder 
mittelbaren Zusammenhang stehen.1358  

(964) In diesem Fall handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, die mit dem 
Verstoß in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen, zumindest 
um alle Typen von HS-Erdkabeln für Spannungen ab 110 kV und HS-
Unterwasserkabeln für Spannungen ab 33 kV einschließlich sämtlicher Produkte, 
Arbeiten und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Zubehör, Verlegearbeiten, Tests 
oder Bauarbeiten, die den Kunden verkauft werden oder die in Verbindung mit dem 
Verkauf von Energiekabeln stehen, wenn diese Waren und Dienstleistungen 
Bestandteil eines Energiekabel-Projekts sind.1359 Wie in Abschnitt 4.3.2.3 ausgeführt, 
war die Zuwiderhandlung entgegen dem Vorbringen einiger Parteien nicht auf 
bestimmte Produkt- oder Kundenkategorien, Vertriebskanäle oder Umsatzsummen 
beschränkt. Um Problemen im Zusammenhang mit Doppelzählungen zu vermeiden, 
hat die Kommission jedoch konzerninterne Verkäufe1360 und Verkäufe an andere 
Adressaten dieses Beschlusses ausgeklammert.  

(965) Die Kommission legt in der Regel den Umsatz des letzten vollständigen 
Geschäftsjahres zugrunde, in dem das Unternehmen an der Zuwiderhandlung 
beteiligt war. Wie in der Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegt wurde, 
beabsichtigt die Kommission jedoch aus folgenden Gründen, in diesem Beschluss die 
Umsatzzahlen aus dem Jahr 2004 heranzuziehen: Erstens stieg der Umsatz der 
Unternehmen im Bereich der Energiekabel seit 2006 sowohl auf EWR- als auch auf 
weltweiter Ebene deutlich an. Daher sind die Umsätze des letzten vollständigen 
Geschäftsjahres nicht hinreichend repräsentativ für den Zeitraum der 
Zuwiderhandlung, insbesondere bei den Unternehmen, deren Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung nach 2006 endete. Die Umsätze der Unternehmen aus dem Jahr 
2004 hingegen spiegeln die wirtschaftliche Bedeutung der Zuwiderhandlung über 
ihre Dauer hinweg sowie das jeweilige Gewicht der an der Zuwiderhandlung 
beteiligten Unternehmen besser wider. Zweitens können durch diesen Ansatz 
Diskriminierungen zwischen Unternehmen, die ihre (unmittelbare) Beteiligung an 
dem Kartell früher beendeten, und anderen, die ihre Beteiligung fortsetzten, 
vermieden werden. Und schließlich geht aus Randnummer 13 der Leitlinien zur 
Festsetzung von Geldbußen eindeutig hervor, dass die Kommission in diesem Fall 
nicht zwingend die Umsatzzahlen des letzten Jahres zugrunde legen muss.  

(966) Zudem ist es für die Anwendung von Randnummer 18 der Leitlinien zur Festsetzung 
von Geldbußen (siehe unten) zweckmäßig, ein einheitliches Referenzjahr zugrunde 

                                                 
1358 Randnummer 13 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen. 
1359 Siehe Erwägungsgründe (11)-(13) dieses Beschlusses. 
1360 Der Begriff „konzerninterne Verkäufe“ bezeichnet Verkäufe zwischen verschiedenen juristischen 

Personen ein und desselben Unternehmens, einschließlich Verkäufen zwischen 
Gemeinschaftsunternehmen und deren Muttergesellschaften.  
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zu legen, in dem alle Parteien an der Zuwiderhandlung beteiligt waren, um 
sicherzustellen, dass das Gewicht der einzelnen Unternehmen angemessen 
wiedergegeben wird. Wenn unterschiedliche Referenzjahre für verschiedene 
Kartellbeteiligte zugrunde gelegt würden, liefe das in diesem Fall dem Zweck und 
der Anwendung von Randnummer 18 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen 
in erheblichem Maße zuwider.  

(967) Außerdem wird die Kommission dem Umstand Rechnung tragen, dass das 
EWR-Gebiet während des Zeitraums der Zuwiderhandlung infolge des Beitritts 
zahlreicher neuer Mitgliedstaaten zur Union in den Jahren 2004 und 2007 gewachsen 
ist. Bei der Berechnung der Geldbuße für die Zuwiderhandlung bis einschließlich 
30. April 2004 wird nur der Näherungswert für den im Staatsgebiet der damals 
18 Vertragsparteien des EWR-Abkommens erzielte Umsatz zugrunde gelegt. Im 
Zeitraum vom 1. Mai 2004 bis zum 31. Dezember 2006 wird der Näherungswert für 
den im Staatsgebiet der damals 28 Vertragsparteien des EWR-Abkommens erzielte 
Umsatz zugrunde gelegt. Ab dem 1. Januar 2007 bis zum Ende der Zuwiderhandlung 
wird der Näherungswert für den im Staatsgebiet der dann 30 Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens erzielte Umsatz zugrunde gelegt.  

(968) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte hat die Kommission bereits mitgeteilt, dass 
sie beabsichtigt, die Randnummer 18 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen 
anzuwenden und die weltweiten Umsatzanteile der Unternehmen heranzuziehen, da 
bei bestimmten Unternehmen der innerhalb des EWR erzielte Umsatz deren Gewicht 
im Rahmen der Zuwiderhandlung nicht angemessen wiedergibt. Das Kartellgebiet 
geht über den EWR hinaus und bei allen Kartellmitgliedern handelt es sich um 
weltweit tätige bedeutende Hersteller. Um sowohl den aggregierten, im 
Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung im EWR erzielten Umsatz als auch das 
jeweilige Gewicht der einzelnen Unternehmen im Rahmen der Zuwiderhandlung 
wiederzugeben, wird der Umsatz jedes Unternehmens geschätzt, indem der 
tatsächliche, im EWR im Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung erzielte Umsatz 
aller Unternehmen entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am relevanten Umsatz auf 
weltweiter Ebene zugewiesen wird, wobei die Verkäufe in den Vereinigten Staaten 
von Amerika ausgeklammert werden1361. Der in den Vereinigten Staaten von 
Amerika erzielte Umsatz wurde ausgenommen, da der Kommission eindeutige 
Beweise dafür vorliegen, dass sich das in diesem Beschluss in Rede stehende fast 
weltweite Kartell auf dieses Gebiet nicht erstreckte (siehe Erwägungsgrund 93)). 

(969) Eine Mehrzahl der japanischen und koreanischen Adressaten der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte trug vor, dass eine Anwendung von Randnummer 18 der 
Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen zu einer Überzeichnung ihrer 
wettbewerblichen Bedeutung auf dem EWR-Energiekabelmarkt und somit zu 
unverhältnismäßig hohen Geldbußen für sie führen würde. Zudem komme die 
Vereinbarung, den EWR vor ausländischem Wettbewerb zu schützen, ausschließlich 
den europäischen Herstellern zugute.1362 Außerdem wurde vorgetragen, dass der 

                                                 
1361 Randnummer 18 Absatz 2 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen. Die Anwendbarkeit von 

Randnummer 18 wurde vom Gericht bestätigt, siehe Urteil des Gerichts vom 17. März 2013, Parker 
ITR/Kommission, T-146/09, 2013, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, Randnummern 205 ff. 
und Urteil vom 17. Mai 2013, Manuli Rubber Industries SpA/Kommission, T-154/09, Slg.  2013, noch 
nicht in der Sammlung veröffentlicht. 

1362 ID […], […]; ID […], Erwiderung von EXSYM/Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der 
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Anteil der japanischen und koreanischen Adressaten des Beschlusses aufgrund der 
Einbeziehung der Verkäufe von Kabeln, die angeblich in Europa nicht verkauft 
werden könnten, zu hoch wiedergegeben werde, so dass der diesen Unternehmen 
zugewiesene Umsatz nach Randnummer 18 der Leitlinien zu Festsetzung von 
Geldbußen nicht ihrem Gewicht bei der Zuwiderhandlung entspreche.1363 In Bezug 
auf diese Argumente stellt die Kommission fest, dass aufgrund der Anwendung der 
Vereinbarung zum Schutz der Heimatgebiete die japanischen und koreanischen 
Adressaten dieses Beschlusses im EWR keine oder allenfalls geringe Umsätze 
erwirtschaftet haben. Folglich wären die Geldbußen für diese Adressaten, wenn die 
Grundbeträge ausschließlich anhand des EWR-Umsatzes berechnet würden, gleich 
null oder nahezu null, so dass sie letztlich dafür belohnt würden, dass sie die 
Kartellvereinbarung, nicht in den Wettbewerb auf diesem Markt einzutreten, 
eingehalten haben.1364  

(970) Wie in Abschnitt 4.3.4.3 dargelegt, waren zwar einige japanische und koreanische 
Adressaten1365 möglicherweise in geringem Maße in der Lage und/oder hatten 
möglicherweise ein geringeres kommerzielles Interesse daran, ihre Marktstellung im 
EWR während der Zuwiderhandlung auszubauen, doch das ändert nichts an der 
Schlussfolgerung, dass sie an einer Kartellabsprache beteiligt waren, die eine 
Beschränkung des Wettbewerbs im EWR bezweckte, und dass die Vereinbarung 
und/oder abgestimmte Verhaltensweise auch tatsächlich durchgeführt wurde. 

(971) Das Gewicht der einzelnen Unternehmen bei der Zuwiderhandlung lässt sich in 
angemessener Weise wiedergeben, indem ihnen die EWR-Verkäufe gemäß ihrem 
jeweiligen Anteil am gesamten, fast weltweiten Kartell zugewiesen werden. Wenn 
ausschließlich die von den einzelnen Adressaten des Beschlusses verzeichneten 
Verkäufe im EWR zugrunde gelegt würden, so würde den durch die Unternehmen, 
die nicht am Wettbewerb im EWR teilnahmen, verursachten 
Wettbewerbsbeschränkungen nicht hinreichend Rechnung getragen. Zudem wäre 
jegliche Art von Änderung an der Zuweisung nach Randnummer 18 der Leitlinien 
zur Festsetzung von Geldbußen, durch die die tatsächliche Möglichkeit und/oder das 
wirtschaftliche Interesse an einer Teilnahme am Wettbewerb um einzelne Projekte 
im EWR berücksichtigt wird, künstlich und liefe insofern der ständigen 
Rechtsprechung entgegen, als die Kommission die tatsächlichen Auswirkungen des 

                                                                                                                                                         

Beschwerdepunkte; ID […] Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

1363 ID […] Vorbringen von VISCAS vom 15. Oktober 2013. 
1364 Urteil des Gerichts vom 29. April 2004, Tokai Carbon Co. Ltd u. a./Kommission (Graphitelektroden), 

verbundene Rechtssachen T-236/01, T-239/01, T-244/01 bis T-246/01, T-251/01 und T-252/01, 
Slg. 2004, II-1181, Randnr. 198. 

1365 ID […], Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], […]; ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 
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Kartells für jeden einzelnen Adressaten des Beschlusses und/oder die tatsächlichen 
einzelnen Verkäufe, die vom Kartell betroffen waren, nachweisen müsste.1366  

(972) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts ist der Marktanteil der einzelnen 
Unternehmen auf einem von einem Kartell betroffenen Markt ein objektiver Faktor, 
der selbst in Ermangelung von Beweisen für tatsächliche Marktauswirkungen der 
Zuwiderhandlung einen angemessenen Maßstab für die Haftung der einzelnen 
Unternehmen in Bezug auf die potenzielle Beeinträchtigung des normalen 
Wettbewerbs durch die Verhaltensweise darstellt.1367 Folglich spiegeln die 
Marktanteile der einzelnen Unternehmen die Verantwortung der entsprechenden 
Adressaten des Beschlusses für die Zuwiderhandlung und deren Markteinfluss 
angemessen wider.1368  

(973) Wie erwähnt, umfasste das Kartell zumindest alle Arten von Erdkabeln ab 110 kV 
und alle Arten von Unterwasserkabeln ab 33 kV.1369 Der Umstand, dass bei einigen 
europäischen Kunden eine Nachfrage für Unterwasserkabel bestand, für die es in der 
Regel auf dem asiatischen Markt keine Nachfrage gab und die für gewöhnlich von 
den asiatischen Adressaten des Beschlusses nicht hergestellt wurden, bedeutet nicht, 
dass der von dem allgemeinen, fast weltweiten Kartell betroffene Umsatzanteil das 
Gewicht der Adressaten bei der Zuwiderhandlung im EWR nicht angemessen 
widerspiegelt. 

(974) Ferner trifft es nicht zu, dass nur die europäischen Hersteller vom Schutz des 
europäischen Heimatgebiets profitierten, denn der Grundsatz des Heimatgebiets 
beruhte auf Gegenseitigkeit, so dass die Heimatgebiete der japanischen und 
koreanischen Hersteller ebenso geschützt waren. Die durch die Marktaufteilung 
innerhalb des EWR verursachte zusätzliche Wettbewerbsverzerrung wird sich 
hingegen in Unterschieden bei dem Prozentsatz des betroffenen Umsatzes 
niederschlagen, der in einem späteren Stadium der Geldbußenfestsetzung für die 
europäischen und die asiatischen Hersteller berücksichtigt wird.1370  

7.3.2.1. Argumente der Parteien und Bewertung  

(975) Brugg hat geltend gemacht, die Zugrundelegung des Jahres 2004 als Referenzjahr 
widerspreche dem Grundsatz von Randnummer 13 der Leitlinien zur Festsetzung 
von Geldbußen und führe zu einer unverhältnismäßigen Benachteiligung von Brugg, 
da dessen Umsatz im Jahr 2004 erheblich höher gewesen sei als 2003 und 2005, 
wobei 2005 das letzte Geschäftsjahr darstellt, in dem Brugg an der Zuwiderhandlung 
beteiligt war.1371 In Erwiderung auf dieses Argument stellt die Kommission fest, dass 

                                                 
1366 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Putters International/Kommission, T-

211/08, Slg. 2011, II-3529, Randnrn. 58-62, und Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Team 
Relocations/Kommission, T-212/08, Slg. 2011, II-3569, Randnr. 63, und Urteil des Gerichts vom 5. Juni 
2012, Imperial chemical Industries/Kommission, T-214/06, Randnr. 112.  

1367 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 29. April 2004, Tokai Carbon Co. Ltd u. a./Kommission, 
verbundene Rechtssachen T-236/01, T-239/01, T-244/01 bis T-246/01, T-251/01 und T-252/01, 
Slg. 2004, II-1181, Randnrn. 196-198. 

1368 Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 1998, Baustahlgewebe/Kommission, C-185/95 P, Slg. 1998, 
I-8417, Randnr. 139, und Urteil des Gerichtshofes vom 3. September 2009, Prym und Prym 
Consumer/Kommission, C-534/07 P, Slg. 2009, I-7415, Randnr. 62. 

1369 Siehe die Erwägungsgründe (11)-(13) dieses Beschlusses. 
1370 Siehe Erwägungsgrund (997) ff. in Bezug auf die Schwere der Zuwiderhandlung. 
1371 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Antwort von Brugg vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen. 
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sie nicht unbedingt den Umsatz des letzten Jahres als Näherungswert für den 
betroffenen Umsatz heranziehen muss. Die Kommission muss soweit wie möglich 
sicherstellen, dass die Umsätze der einzelnen Unternehmen vergleichbar sind; daher 
muss sie in der Regel einen einheitlichen Bezugszeitraum zugrunde legen, selbst 
wenn Randnummer 18 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen nicht 
anwendbar ist.1372 Folglich kann sie anstelle des letzten Jahres der Zuwiderhandlung 
ein früheres, repräsentatives Jahr zugrunde legen, in dem alle Adressaten des 
Beschlusses an der Zuwiderhandlung beteiligt waren – was bei dem Jahr 2004 
zutrifft.1373 Auch wenn die Zugrundelegung eines anderen Referenzjahres für eines 
der beteiligten Unternehmen günstiger wäre, kann die Kommission eine Methode 
wählen, die Diskriminierungen vermeidet, die von der Zuwiderhandlung betroffenen 
Gesamtumsätze so getreu und repräsentativ wie möglich wiedergibt und eine 
entsprechende Zuweisung der Umsätze auf die einzelnen Kartellmitglieder 
ermöglicht. Das Geschäftsjahr 2004 verlief für Brugg zwar wohl erfolgreicher als das 
Geschäftsjahr 2005, doch hat Brugg nicht geltend gemacht, dass dies auf 
außerordentliche Umstände wie die Übernahme des Geschäfts eines Wettbewerbers 
zurückzuführen sei. Daher deutet nichts darauf hin, dass der Umsatz von Brugg im 
Jahr 2004 die Bedeutung und Wirtschaftskraft des Unternehmens oder den Umfang 
der Zuwiderhandlung, an der es beteiligt war, nicht richtig widerspiegelt. Daher wird 
die Kommission bei allen Adressaten dieses Beschlusses die Umsatzzahlen aus dem 
Jahr 2004 zugrunde legen.  

(976) Einige Parteien trugen vor, dass die Ausgaben für Rohstoffe vom Umsatz abgezogen 
werden sollten.1374 Jedoch ergibt sich der Umsatz aus den Preisen, die den Kunden in 
Rechnung gestellt wurden, so dass auf diese Weise die mit der Zuwiderhandlung 
zusammenhängenden Verkäufe am treffendsten wiedergegeben werden.1375 Die 
Kommission ist nicht verpflichtet, einzelne Kostenelemente, wie zum Beispiel 
Transportkosten oder Produktionskosten von Rohstoffen, von diesem Umsatz 
abzuziehen, und die Parteien haben keine überzeugenden Gründe genannt, weshalb 
das in diesem Fall getan werden sollte.1376  

(977) Im Hinblick auf die Festsetzung der Geldbußen für die japanischen Unternehmen ist 
zwischen zwei Zeiträumen zu unterscheiden: einem ersten Zeitraum, d. h. den 
Zeitraum vor der Bildung ihrer jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen, für den die 
Unternehmen Sumitomo, Hitachi, Furukawa, Fujikura, Showa und Mitsubishi für 
ihre jeweilige Beteiligung an dem Kartell haften, und einem zweiten Zeitraum, in 
dem diese Unternehmen über ihre jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen (JPS, 

                                                 
1372 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Mitsubishi/Kommission, T-133/07, Slg. 2011, 

II-4219, Randnrn 268, 276-278.  
1373 Siehe Urteil des Gerichts vom 16. November 2011, T-76/06, Plasticos Españoles 

(ASPLA)/Kommission, Randnrn. 112 und 113, 2011, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht.  

1374 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  

1375 Siehe Urteil des Gerichts vom 18. Juni 2013, Industries chimiques du fluor (ICF)/Kommission, 
T-406/08, Slg. 2013, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 176. 

1376 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 8. Dezember 2011, KME Germany u. a./Kommission, C-272/09 P, 
Slg. 2011, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 49-53; Urteil des Gerichts 
erster Instanz vom 6. Mai 2009, Outokumpu/Kommission, T-122/04, Slg. 2009, II-1135, Randnr. 82; 
und Urteil des Gerichts vom 19. Mai 2010, Wieland-Werke/Kommission, T-11/05, Slg. 2010, II-86, 
Randnr. 161. 
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Viscas und EXSYM) weiter an dem Kartell mitwirkten, und für den die 
Muttergesellschaften und ihre Gemeinschaftsunternehmen gesamtschuldnerisch 
haften.1377  

(978) Da die Muttergesellschaften während des zweiten Zeitraums ihre Beteiligung an dem 
Kartell über ihre jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen fortsetzten, ist es nicht 
angezeigt, für den ersten und den zweiten Zeitraum unterschiedliche Umsatz-
Referenzjahre für die Festsetzung der Geldbußen heranzuziehen. Bei 
Zugrundelegung eines anderen Referenzjahres würde nur wegen des Umstands, dass 
diese Unternehmen beschlossen hatten, Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, 
zwischen diesen und den anderen Adressaten unterschieden.  

(979) Wie in Randnummer (786) der Mitteilung der Beschwerdepunkte erwähnt, sind für 
die Gemeinschaftsunternehmen und ihre Muttergesellschaften nicht nur die im Jahr 
2004 verbuchten Verkäufe jedes Gemeinschaftsunternehmens an Dritte 
heranzuziehen, sondern auch die Verkäufe der Muttergesellschaften an ihnen auch 
während der Zeit der Gemeinschaftsunternehmen vorbehaltene Kunden. Furukawa, 
Fujikura und VISCAS vertraten die Auffassung, dieser Ansatz stehe nicht mit 
Randnummer 13 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen im Einklang, da ihre 
Verkäufe an die ihnen vorbehaltenen Kunden nicht unmittelbar oder mittelbar mit 
der Zuwiderhandlung im Zusammenhang stünden.1378 Die Argumente sind aus 
mehreren Gründen zurückzuweisen.  

(980) Die Verkäufe, die vor der Gründung der Gemeinschaftsunternehmen Gegenstand von 
Kartellabsprachen waren, wurden anschließend unter den Muttergesellschaften und 
Gemeinschaftsunternehmen auf der Grundlage eindeutiger Kriterien wie Kategorie, 
Kunde oder Gebiet aufgeteilt. Durch die Anwendung des Grundsatzes des 
Heimatgebiets waren, infolge der Kartellbeteiligung der Gemeinschaftsunternehmen, 
alle von den Muttergesellschaften nach der Gründung der 
Gemeinschaftsunternehmen getätigten Verkäufe gleichermaßen von den 
Kartellvereinbarungen geschützt. Folglich hingen diese Verkäufe unmittelbar mit der 
Zuwiderhandlung zusammen und müssen daher bei der Berechnung der gegen die 
Unternehmen zu verhängenden Geldbußen als kartellbasierte Verkäufe des 
jeweiligen Unternehmens eingestuft werden, das sich aus dem 
Gemeinschaftsunternehmen und dessen Muttergesellschaften zusammensetzt. Die 
Gemeinschaftsunternehmen werden dabei lediglich für ihre eigenen Handlungen 
belangt, da der auf dem Grundsatz des Heimatgebiets beruhende Schutz der 
Verkäufe ihrer Muttergesellschaften aus der direkten Mitwirkung der 
Gemeinschaftsunternehmen an den Absprachen resultiert.  

(981) Um zu gewährleisten, dass die Wirtschaftskraft und das zuwiderhandlungsbezogene 
Gewicht jeder Muttergesellschaft in der Zeit vor der Gründung der 
Gemeinschaftsunternehmen angemessen berücksichtigt werden, werden die für das 
Gemeinschaftsunternehmen ermittelten Verkäufe den einzelnen Muttergesellschaften 
proportional zu ihrem jeweiligen Umsatz im vollständigen Geschäftsjahr vor der 
Gründung des Gemeinschaftsunternehmens zugewiesen. 

                                                 
1377 Siehe die Abschnitte 5.2.3 bis 5.2.6 und 5.2.11 bis 5.2.12. 
1378 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
ID […], Erwiderung von VISCAS vom 25. Oktober 2013 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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(982) Daher werden die für die Zuweisung nach Randnummer 18 der Leitlinien zur 
Festsetzung von Geldbußen heranzuziehenden Umsätze in Bezug auf die 
Gemeinschaftsunternehmen und ihre Muttergesellschaften wie folgt ermittelt. 
Bezüglich JPS, Viscas und EXSYM wird der Umsatz auf der Grundlage ihrer 
jeweiligen Verkäufe im Jahr 2004 sowie der Verkäufe ihrer jeweiligen 
Muttergesellschaften an die ihnen vorbehaltenen Kunden berechnet. Die 
Muttergesellschaften haften gesamtschuldnerisch für die auf diesen Umsätzen 
beruhenden Geldbußen. Bezüglich Sumitomo, Hitachi, Furukawa, Fujikura, Showa 
und Mitsubishi wird für die Berechnung der Geldbuße für ihre eigene Beteiligung an 
der Zuwiderhandlung vor der Gründung der Gemeinschaftsunternehmen der Umsatz 
ihrer jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen zugrunde gelegt, der jedoch gemäß den 
Ausführungen im vorstehenden Erwägungsgrund unter den Muttergesellschaften 
aufgeteilt wird.1379  

(983) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde festgestellt, dass sich die 
Zuwiderhandlung auf den Verkauf von Stromkabeln durch Nexans bezog, 
unabhängig davon, ob die Kabel von Nexans France SAS, Nexans Norway A/S, 
Nexans Iberia SL oder einem anderen Nexans-Unternehmen hergestellt und/oder 
verkauft wurden, und dass folglich die Verkäufe des gesamten Nexans-Konzerns bei 
der Ermittlung des relevanten Umsatzes berücksichtigt werden sollten. In seiner 
Erwiderung auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte widerspricht Nexans dieser 
Feststellung.1380 

(984) Die von Nexans vorgebrachten Argumente sind nicht geeignet, die Schlussfolgerung 
zu widerlegen, dass Nexans France SAS de facto auch im Namen der anderen 
Unternehmenseinheiten an dem Kartell mitwirkte, obwohl diese nicht vollständig im 
Eigentum von Nexans France SAS standen. Wie in den Erwägungsgründen (715)-
(728) dargelegt, wird diese Schlussfolgerung durch objektive Faktoren wie die 
Entscheidungsstrukturen im Nexans-Konzern, die bestehenden Weisungsbindungen 
zwischen Nexans France SAS und anderen Tochtergesellschaften von Nexans SA 
sowie die faktische Umsetzung des Kartells durch Nexans France SAS untermauert. 
In diesem Fall sind die objektiven Faktoren dergestalt, dass eine anderslautende 
Schlussfolgerung es den Unternehmen ermöglichen würde, kleinere 
Tochtergesellschaften dazu zu benutzen, als Kartellteilnehmer für größere 
Schwesterunternehmen zu fungieren, um so einen großen Teil ihrer 
kartellbetroffenen Umsätze dem Anwendungsbereich des Kommissionsbeschlusses 
zu entziehen. 

                                                 
1379 Basierend auf den von den einzelnen Unternehmen gelieferten Daten, ist  der Anteil der den 

Muttergesellschaften zurechenbaren Umsätze der jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen folgender: für 
Furukawa und Fujikura, 54.7%/45.3% und 0%/100% von Viscas jeweiligen UG und SM Umsätze; Für 
Hitachi und Sumitomo, 39.6%/60.4% und 83% von JPS jeweiligen UG und SM Umsätzen: und für 
Mitsubishi und Showa, 48%/52% von EXYMS jeweiligen UG Umsätzen (siehe ID […], Antwort von 
Furukawa vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen; ID […] und ID […], Anwort von Fujikura 
vom 17 Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen: ID […], Antwort Hitachi vom 17. Mai 2013 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], […]; ID […], Antwort von Mitsubishi vom 17. Mai 2013 auf das 
Auskunftsverlangen; ID […], Antwort von Showa vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen.  

1380 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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(985) LS Cable und Taihan trugen vor, dass ausländische Anbieter keine Erdkabel an die 
Korean Electric Power Corporation (KEPCO) verkaufen durften.1381 Während des 
Zeitraums der Zuwiderhandlung durften nur Hersteller, die Stromkabel in 
koreanischen Einrichtungen herstellten (d. h. koreanische Hersteller), an 
Ausschreibungen von KEPCO in Bezug auf die Lieferung der unter diesen Beschluss 
fallenden Erdkabel teilnehmen.1382 Da die während der Dauer der Zuwiderhandlung 
erfolgten Verkäufe von Erdkabeln durch LS Cable und Taihan an das koreanische 
Unternehmen KEPCO rechtlich nicht anfechtbar sind, wird deren Wert vom Umsatz 
dieser beiden Unternehmen abgezogen.  

(986) Mehrere Unternehmen machten geltend, dass entweder ihr Umsatzanteil oder die 
daraus resultierende Geldbuße verringert werden sollte, da gegen sie bereits in 
anderen Rechtsordnungen eine Geldbuße verhängt worden sei oder Ermittlungen 
wegen ähnlicher Verhaltensweisen laufen.1383 Der Grundsatz ne bis in idem gilt 
jedoch nicht für Sachverhalte, in denen die Rechtsordnungen und die 
Wettbewerbsbehörden von Drittstaaten im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten 
tätig werden; ferner gibt es keinen Rechtsgrundsatz, nach dem die Kommission 
verpflichtet wäre, in Drittstaaten gegen Unternehmen laufende Verfahren oder 
verhängte Sanktionen zu berücksichtigen.1384 

(987) Einige der Adressaten, die nur Erdkabel und keine Unterwasserkabel herstellen, wie 
zum Beispiel Brugg, haben vorgebracht, die Zuweisung auf der Grundlage der 
Randnummer 18 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen solle für Erd- und 
Unterwasserkabel getrennt erfolgen, um zu vermeiden, dass das jeweilige Gewicht 
der Adressaten bei der Zuwiderhandlung zu hoch veranschlagt wird.1385  

(988) Einige Unternehmen haben geltend gemacht, die Geldbuße solle auf der Grundlage 
oder unter Berücksichtigung der Rentabilität des Unternehmens und nicht anhand der 

                                                 
1381 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

ID […], Antwort von LS Cable vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen, und Anhänge ID […], 
ID […] und ID […]; ID […], Vorbringen von LS Cable vom 26.6.2013; ID […], Vorbringen von LS 
Cable vom 4.7.2013. Siehe auch ID […], Antwort von Taihan vom 25. Juli 2013 auf das 
Auskunftsverlangen, und ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung 
der Beschwerdepunkte. 

1382 Korea ist seit dem 1. Januar 1997 an das Beschaffungsübereinkommen gebunden. Siehe ID […], 
Antwort von LS Cable vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen. Nach Anhang 3 des 
Beschaffungsübereinkommens gehört KEPCO zu den Einheiten, die dem Beschaffungsübereinkommen 
unterliegen, außer für den Kauf von Produkten der Kategorien mit den HS-Codes 8504, 8535, 8537 und 
8544. Die von diesem Beschluss erfassten Stromkabel fallen unter den HS-Code 8544, genauer gesagt 
in die Teilkategorie 8544.60 mit der Bezeichnung „other electric conductors for a voltage exceeding 
1,000 V“, ID […], Antwort von LS Cable vom 17. Mai 2013 auf das Auskunftsverlangen. Siehe auch 
Nachprüfung bei Nexans, ID […] 

1383 Am 27. Januar 2010 erließ die japanische Kartellbehörde Unterlassungsanordnungen und verhängte 
Geldbußen gegen EXSYM, JPS und VISCAS und am 9. und 11. Februar 2011 verhängte die 
koreanische Kartellbehörde Geldbußen und Abhilfemaßnahmen unter anderem gegen Taihan und LS 
Cable. ID […], […]. ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], E-Mail der japanischen Kartellbehörde; ID […], Erwiderung von Taihan 
vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1384 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2006, SGL Carbon/Kommission, C-308/04, Slg. 2006, I-
5977, Randnr. 33-34. 

1385 ID […] PowerPoint-Präsentation von Brugg von der Sitzung zur aktuellen Lage; ID […], Protokoll von 
Brugg von der Sitzung zur aktuellen Lage, ID […], Erwiderung Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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Unternehmensumsatzes, der von der Dauer der Beteiligung des Unternehmens 
unabhängig ist, zusammen.1405 

(996) Um der Erweiterung des EWR Rechnung zu tragen, wird der im EWR im jeweiligen 
der drei Erweiterungszeiträume erzielte Umsatz mit dem Zeitraumfaktor 
multipliziert, der sich aus der Dauer der Zuwiderhandlung im betreffenden Zeitraum 
ergibt. 

7.3.3.1.  Schwere 

(997) Welcher Prozentsatz des Umsatzes bei der Festsetzung der Geldbuße zugrunde 
gelegt wird, richtet sich nach der Schwere der Zuwiderhandlung. Bei der Bewertung 
der Schwere der Zuwiderhandlung berücksichtigt die Kommission mehrere 
Umstände, u. a. die Art der Zuwiderhandlung, den kumulierten Marktanteil aller 
beteiligten Unternehmen, die Ausdehnung des von der Zuwiderhandlung betroffenen 
räumlichen Marktes und den Grad der Umsetzung der Zuwiderhandlung. Diese 
Umstände werden wie folgt bewertet: 

(a)  Art der Zuwiderhandlung 

(998) Die Adressaten dieses Beschlusses waren an einer einzigen und fortdauernden 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen 
beteiligt. Die Zuwiderhandlung bestand in der Aufteilung von Märkten und Kunden 
und gehört damit ihrer Art nach zu den schwerwiegendsten Wettbewerbsverstößen, 
da derartige Verhaltensweisen den Wettbewerb in Bezug auf die wichtigsten 
Parameter beschränken. Nach Randnummer 23 der Leitlinien zur Festsetzung von 
Geldbußen müssen derartige Verhaltensweisen unter wettbewerbsrechtlichen 
Gesichtspunkten streng geahndet werden, und der mit Blick auf die Schwere der 
Zuwiderhandlung festgelegte Prozentsatz wird grundsätzlich am oberen Ende der 
Bandbreite angesetzt. In der vorliegenden Sache erachtet die Kommission daher in 
Bezug auf die Schwere der Zuwiderhandlung einen Prozentsatz von 15 % für 
angemessen.  

(999) Zusätzlich zu den in Abschnitt 3.3.1 dargestellten Aufteilungsmechanismen der A/R-
Kartellkonfiguration, fand bei EWR-Projekten eine weitere Aufteilung unter den 
europäischen Herstellern nach der europäischen Kartellkonfiguration statt, siehe 
Abschnitt 3.3.2. Dieser Teil des Kartells, an dem ausschließlich die europäischen 
Hersteller beteiligt waren, führte zusätzlich zu der Marktaufteilungsvereinbarung der 
europäischen, japanischen und koreanischen Hersteller zu einer weiteren 
Beschränkung des Wettbewerbs und erhöhte somit die Schwere der 
Zuwiderhandlung. Wegen der durch die europäische Kartellkonfiguration 
verursachten zusätzlichen Wettbewerbsverzerrung sollte der schwerebezogene 
Prozentsatz bei den Unternehmen, die an diesem Teil des Kartells beteiligt waren, 
um 2 % erhöht werden.1406  

(1000) Der Umstand, dass Brugg, Sagem/Safran/Silec, Mitsubishi, Showa, LS Cable, Taihan 
und nkt während des Zeitraums der Zuwiderhandlung keine Unterwasserkabel 
produzierten und dass EXSYM beschloss, sich nicht an der Vereinbarung in Bezug 
auf Unterwasserkabel zu beteiligen, macht keine Anpassung des schwerebezogenen 

                                                 
1405 Randnummern 19-26 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen. 
1406 Nexans, Pirelli/Prysmian, ABB, Brugg. Sagem/Safran/Silec, nkt und die Unternehmen, die 

gesamtschuldnerisch mit ihnen haftbar sind.  
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Prozentsatzes gegenüber denjenigen Adressaten des Beschlusses erforderlich, die 
auch an diesem Teil der einzigen und fortdauernden Zuwiderhandlung beteiligt 
waren. Entgegen der in Erwägungsgrund (999) dargelegten Situation ist die 
Nichtbeteiligung dieser Adressaten an dem Teil der einzigen und fortdauernden 
Zuwiderhandlung, der sich auf Unterwasserkabel bezieht, bereits insofern bei der 
Berechnung der Geldbußen berücksichtigt worden, als deren etwaige mit 
Unterwasserkabeln erzielten Umsätze ausgeklammert wurden. Wie in Abschnitt 
4.3.3 dargelegt, wussten mit zwei Ausnahmen (LS Cable und Taihan) alle 
Adressaten dieses Beschlusses von den beabsichtigten oder an den Tag gelegten 
Verhaltensweisen der anderen Kartellmitglieder in Bezug auf Unterwasserkabel oder 
hätten davon wissen müssen und haften daher auch für diesen Teil der 
Zuwiderhandlung. Da die zusätzlichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen, die durch 
die an den Verhaltensweisen in Bezug auf Unterwasserkabel beteiligten Adressaten 
verursacht wurden, bereits durch den zusätzlichen Umsatz berücksichtigt wurden, 
muss diesem Umstand nicht noch dadurch Rechnung getragen werden, dass für die 
Adressaten, die aufgrund ihres Wissens um die Verhaltensweisen dafür haftbar sind, 
ein anderer schwerebezogener Prozentsatz angesetzt wird.  

(1001) Auch für diejenigen Adressaten, die für diesen Teil der Zuwiderhandlung nicht 
haften, muss keine Anpassung vorgenommen werden. Aus den 
Ermittlungsergebnissen der Kommission in dieser Sache geht eindeutig hervor, dass 
alle Adressaten dieses Beschlusses, unabhängig davon, ob sie an den 
Verhaltensweisen in Bezug auf Unterwasserkabel mitgewirkt haben oder dafür 
haften, an Wettbewerbsbeschränkungen beteiligt waren, die zu den 
schwerwiegendsten Verstößen gegen Artikel 101 AEUV gehören, so dass ein 
schwerebezogener Prozentsatz von 15 % angemessen ist. Daher muss nicht 
berücksichtigt werden, dass das wettbewerbswidrige Verhalten bei einem der beiden 
betroffenen Produkte möglicherweise umfangreicher waren als bei dem anderen 
Produkt1407, und der schwerebezogene Prozentsatz, der auf der Art der 
Zuwiderhandlung beruht, muss nicht auf weniger als 15 % festgesetzt werden.1408 
Ohnehin lassen die in Abschnitt 3 dargelegten Beweise nicht darauf schließen, dass 
die Verhaltensweisen in Bezug auf Erdkabel weniger schwerwiegend gewesen wären 
als die Verhaltensweisen in Bezug auf Unterwasserkabel.  

(1002) Gleichermaßen rechtfertigt auch der Mangel an Beweisen dafür, dass Mitsubishi und 
Showa von den Vereinbarungen der europäischen Hersteller in der europäischen 
Kartellkonfiguration wussten oder hätten wissen müssen, keine Festsetzung des 
schwerebezogenen Prozentsatzes auf einen Wert unter 15 %.  

(b) Gemeinsamer Marktanteil 

(1003) Die Parteien verfügten über eine bedeutende Marktstellung im EWR. Sie konnten 
jedoch keine kohärenten und zuverlässigen Angaben zur Schätzung ihres 
Marktanteils bei den relevanten HS-Unterwasser- und Erdkabeln im EWR vorlegen. 
Es gibt jedoch andere Indikatoren, die je nach Erzeugnis oder Wirtschaftszweig 
unterschiedlicher Art nützliche Aufschlüsse bieten können. Es ist festzustellen, dass 

                                                 
1407 Siehe Urteil des Gerichts vom 16. September 2013, Keramag Keramische Werke AG/Kommission und 

Sanitec Europé Oy/Kommission, T-379/10 und T-381/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 354.  

1408 Siehe Urteil des Gerichts vom 16. September 2013 Dornbracht/Kommission, T-386/10, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 251. 
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die Anzahl der Beteiligten auf den HS-Unterwasser- und Erdkabelmärkten, die keine 
Adressaten dieses Beschlusses sind, sehr begrenzt ist.1409 Wie in Erwägungsgrund 
(35) aufgezeigt, werden viele der Adressaten von anderen als weltweit und 
europaweit führend in ihrem jeweiligen Bereich wahrgenommen oder sehen sich 
selbst so. Die Adressaten sind die Haupthersteller im HS-Unterwasser- und HS-
Erdkabelbereich im EWR. Bezüglich einzelner Produkte, die Gegenstand dieses 
Beschlusses sind, sind die Adressaten sogar die einzigen Hersteller und Lieferanten 
im EWR. Es ist daher angemessen anzunehmen, dass alle Adressaten gemeinsam 
nahezu den gesamten HS-Unterwasser- und HS-Erdkabelmarkt im EWR ausmachen. 
Dies führt zu einer Erhöhung des schwerebezogenen Prozentsatzes für alle 
Unternehmen.  

(c) Räumliche Ausdehnung 

(1004) Die Zuwiderhandlung hatte fast weltweite Ausdehnung und umfasste eindeutig den 
gesamten EWR (siehe Erwägungsgrund (657)). Daher sollte der schwerebezogene 
Prozentsatz bei allen Unternehmen erhöht werden.  

(d) Umsetzung 

(1005) Nexans zufolge ist bei vielen Ländern nicht bewiesen, dass Verkäufe Gegenstand 
einer Kollusion waren.1410 Mehrere Unternehmen machten geltend, dass die 
mutmaßlichen Absprachen keine Auswirkungen auf den Wettbewerb im EWR 
hatten.1411 Mehrere Parteien erklärten, dass sie von bestimmten Verhaltensweisen 
nichts wussten oder dass sie an bestimmten Verhaltensweisen nicht beteiligt waren, 
da sie bestimmte Kabelarten überhaupt nicht produzieren konnten.1412  

(1006) Wie in Abschnitt 4.3.5 festgestellt, stellen die Absprachen, die Gegenstand dieses 
Beschlusses sind, eine bezweckte Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 
AEUV und Artikel 53 EWR-Abkommen dar, die geeignet ist, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Daher ist es für die Verhängung von Geldbußen 
nicht erforderlich, die Auswirkungen der Absprachen zu beweisen oder das Ausmaß 
der Auswirkungen auf den Markt oder den Wettbewerb zu berücksichtigen.1413  

                                                 
1409 Siehe Randnr. 35. 
1410 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

Kapitel 7, Randnr. 79. 
1411 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von EXSYM/Showa vom 30. September 2001 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Fujikura vom 24 Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte.; ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. EXSYM trägt vor, seine geringfügige Rolle solle bei der Bestimmung der Schwere 
der Zuwiderhandlung berücksichtigt werden; dieser Aspekt bezieht sich jedoch auf die Mitwirkung des 
Unternehmens am Kartell und sollte daher gegebenenfalls als mildernder Umstand berücksichtigt 
werden. ID […], Erwiderung von Goldman Sachs vom 11. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte und […] (ID […]), ID […], […], in der auf die geringeren Auswirkungen der A-
Vereinbarungen auf den Wettbewerb im EWR hingewiesen wird. 

1412 ID […], Erwiderung Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, ID […], 
Erwiderung von NKT vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […] , 
Erwiderung von EXSYM vom 30 September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunket, ID […], 
[…]. 

1413 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 29. April 2004, Tokai Carbon Co. Ltd u. a./Kommission, 
verbundene Rechtssachen T-236/01, T-239/01, T-244/01 bis T-246/01, T-251/01 und T-252/01, 
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(1007) Die Unionsgerichte haben ebenfalls bestätigt, dass eine unvollständige Umsetzung 
von Kartellvereinbarungen nicht bedeutet, dass die kollusiven Vereinbarungen 
tatsächlich nicht umgesetzt wurden.1414 Wenn die Kommission keine Beweise für die 
Kollusion in Bezug auf jeden von dem Kartell erfassten Mitgliedstaat oder jede von 
dem Kartell erfasste Vertragspartei hat, so bedeutet dies ebenso nicht, dass die 
Vereinbarung nicht umgesetzt wurde.  

(1008) Wie in Abschnitt 4.3.3 festgestellt, trugen alle Unternehmen auf ihre Weise zum 
gemeinsamen Ziel des Kartells bei. Mit der Ausnahme von LS Cable und Taihan (für 
Unterwasserkabel) und Mitsubishi und Showa (bezüglich der europäischen 
Kartellkonfiguration) wussten alle Unternehmen von den anderen beabsichtigten 
oder an den Tag gelegten rechtswidrigen Verhaltensweisen der anderen 
Kartellmitglieder oder hätten diese Verhaltensweisen zumindest objektiv 
vorhersehen können und waren bereit, das damit verbundene Risiko auf sich zu 
nehmen. Daher ist die Kommission berechtigt, die Unternehmen, mit Ausnahme der 
vier genannten Unternehmen, für alle Formen des wettbewerbswidrigen Verhaltens 
der einzigen und fortdauernden Zuwiderhandlung zur Verantwortung zu ziehen. Die 
Kommission zieht LS Cable, Taihan, Mitsubishi und Showa nur in Bezug auf 
dasjenige Verhalten zur Verantwortung, woran sie beteiligt waren sowie für das 
beabsichtigte oder umgesetzte Verhalten anderer Teilnehmer, von welchem sie 
Kenntnis hatten (oder welches sie vernünftigerweise hätten vorhersehen können und 
dennoch billigend in Kauf nahmen).1415 

(1009) Generell wurde das Kartell umgesetzt und die Einhaltung der Absprachen durch die 
Parteien wurde durch den Austausch von Positionsblättern und Berichtspflichten 
überwacht.1416 Die Art und Intensität der Absprachen rechtfertigen jedoch keine 
Erhöhung des schwerebezogenen Prozentsatzes. Die unvollständige Umsetzung von 
Kartellvereinbarungen, das Fehlen von Auswirkungen oder Unwissen bzw. 
Nichtbeteiligung an bestimmten Verhaltensweisen würde ebenso keine Verringerung 
des Multiplikators für die Schwere der Zuwiderhandlung rechtfertigen. 

(e) Schlussfolgerung zur Schwere der Zuwiderhandlung 

(1010) In Anbetracht der besonderen Umstände dieser Sache, unter Berücksichtigung der in 
den Erwägungsgründen (998)-(1009) dargelegten Aspekte, ist die Kommission der 
Ansicht, dass bei den Unternehmen Sumitomo, Hitachi, JPS, Furukawa, Fujikura, 
VISCAS, Showa, Mitsubishi, EXSYM, LS Cable und Taihan sowie den mit ihnen 
gesamtschuldnerisch haftenden Unternehmen ein Umsatzanteil von 17 % angesetzt 
werden sollte und bei den Unternehmen Nexans, Prysmian, ABB, Brugg, 
Sagem/Silec, nkt sowie den mit ihnen gesamtschuldnerisch haftenden Unternehmen 
ein Umsatzanteil von 19 %. 

                                                                                                                                                         

Slg. 2004, II-1181, Randnrn. 196-198; Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 1998, 
Baustahlgewebe/Kommission, C-185/95 P, Slg. 1998, I-8417, Randnr. 139, und Urteil des 
Gerichtshofes vom 3. September 2009, Prym und Prym Consumer/Kommission, C-534/07 P, Slg. 2009, 
I-7415, Randnr. 62. 

1414 Siehe Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Tokai Carbon/Kommission, T-71/03, Slg. 2005, II-10, 
Randnrn. 74, 75 und 297. 

1415 Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2012, Kommission/Coppens, C-441/11 P, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43-44. 

1416 Siehe die Erwägungsgründe (99) und (493).  





DE 299  DE 

J-Power Systems Corporation 01.10.2001 10.04.2008 6,5 

Sumitomo Electric Industries, Ltd. 01.10.2001 10.04.2008 6,5 

Hitachi Cable Ltd. 01.10.2001 10.04.2008 6,5 

Furukawa Electric Co. Ltd. 18.02.1999 30.09.2001 2,58 

Fujikura Ltd. 18.02.1999 30.09.2001 2,58 

VISCAS Corporation 01.10.2001 28.01.2009 7,25 

Furukawa Electric Co. Ltd. 01.10.2001 28.01.2009 7,25 

Fujikura Ltd. 01.10.2001 28.01.2009 7,25 

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 05.09.2001 30.06.2002 0,75 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 05.09.2001 30.06.2002 0,75 

EXSYM Corporation 01.07.2002 28.01.2009 6,5 

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 01.07.2002 28.01.2009 6,5 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 01.07.2002 28.01.2009 6,5 

LS Cable & System Ltd. 15.11.2002 26.08.2005 2,75 

Taihan Electric Wire Co., Ltd. 15.11.2002 26.08.2005 2,75 

7.3.3.3. Zusätzlicher Betrag 

(1013) Zum Grundbetrag rechnet die Kommission, unabhängig von der Dauer der 
Beteiligung eines Unternehmens an der Zuwiderhandlung, einen Betrag zwischen 
15 % und 25 % des Umsatzes hinzu, um die Unternehmen von vornherein von der 
Beteiligung an horizontalen Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen und 
Aufteilung von Märkten abzubringen ("abschreckende Wirkung").1417 Bei der 
Entscheidung, welcher Prozentsatz innerhalb dieser Bandbreite angewandt werden 
soll, werden die in den Erwägungsgründen (998)-(1010) genannten Umstände 
berücksichtigt.1418  

(1014) Wie in den Erwägungsgründen (977)-(982) erwähnt, wirkten Sumitomo, Hitachi, 
Furukawa, Fujikura, Showa und Mitsubishi anfangs eigenständig an dem Kartell mit 
und setzten ihre Beteiligung später über ihre jeweiligen Gemeinschaftsunternehmen 
fort. Deshalb werden gegen jedes dieser Unternehmen getrennte zusätzliche 
Geldbußenbeträge verhängt, die auf der Grundlage des Umsatzes, der für den 

                                                 
1417 Randnummer 25 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen von 2006. Der zusätzliche Betrag wird 

für jedes einzelne Unternehmen auf der Grundlage des ihm in dem Gebiet, das der EWR zur Zeit der 
Beendigung der Beteiligung des jeweiligen Unternehmens an der Zuwiderhandlung umfasste, 
zugewiesenen Umsatzes berechnet.  

1418 Randnummer 25 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen. 
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Silec Cable, SAS 2 080 000 

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (für dessen direkte Beteiligung)  4 782 000 

Hitachi Metals, Ltd. (für dessen direkte Beteiligung) 4 267 000 

J-Power Systems Corporation 37 711 000 

Furukawa Electric Co. Ltd. (für dessen direkte Beteiligung) 8 858 000 

Fujikura Ltd. (für dessen direkte Beteiligung) 8 152 000 

VISCAS Corporation 34 992 000 

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. (für dessen direkte 
Beteiligung) 

  949 000 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. (für dessen direkte Beteiligung)   873 000 

EXSYM Corporation 6 896 000 

LS Cable & System Ltd.  12 752 000 

Taihan Electric Wire Co., Ltd.  6 993 000 

7.4. Anpassung des Grundbetrags  

7.4.1. Erschwerende Umstände 

(1017) Der Grundbetrag der gegen ein Unternehmen verhängten Geldbuße kann erhöht 
werden, wenn erschwerende Umstände vorliegen. Ein erschwerender Umstand liegt 
nach Randnummer 28 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen beispielsweise 
dann vor, wenn ein Unternehmen eine Zuwiderhandlung fortsetzt oder eine 
gleichartige oder ähnliche Zuwiderhandlung erneut begeht, nachdem die 
Kommission oder eine nationale Wettbewerbsbehörde festgestellt hat, dass das 
Unternehmen gegen Artikel 101 oder 102 AEUV verstoßen hatte. Ein derartiger 
Rückfall zeigt, dass die zuvor verhängten Sanktionen keine ausreichende 
Abschreckungswirkung entfalteten, so dass eine Erhöhung des Grundbetrags der 
Geldbuße gerechtfertigt ist.1422 In solchen Fällen wird der Grundbetrag für jede 
vorherige Zuwiderhandlung um bis zu 100 % erhöht. 

(1018) Zum Zeitpunkt der in Rede stehenden Zuwiderhandlung war ABB Ltd durch die 
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2007 in der Sache COMP/F/38.899 – 
Gasisolierte Schaltanlagen für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV 
haftbar gemacht worden. Deshalb sollte der Grundbetrag der gegen ABB Ltd 
verhängten Geldbuße um 50 % erhöht werden.  

                                                 
1422 Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Michelin/Kommission, T-203/01, 

Slg. 2003, II-4071, Randnr. 293. 
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(1019) Abgesehen davon liegen keine Umstände vor, die eine Erhöhung des gegen einen 
Adressaten des Beschlusses verhängten Grundbetrags der Geldbuße erforderlich 
machen würden.  

7.4.2. Mildernde Umstände 

(1020) Wenn die Kommission feststellt, dass mildernde Umstände vorliegen, kann der 
Grundbetrag der gegen ein Unternehmen verhängten Geldbuße verringert werden. 
Ein mildernder Umstand liegt nach Randnummer 29 der Leitlinien zur Festsetzung 
von Geldbußen beispielsweise dann vor, wenn ein Unternehmen Beweise dafür 
beibringt, dass die Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit begangen wurde oder dass 
seine Beteiligung sehr geringfügig war. Als weitere Beispiele für mildernde 
Umstände werden dort die aktive Zusammenarbeit eines Unternehmens mit der 
Kommission außerhalb des Anwendungsbereichs der Kronzeugenregelung und die 
Genehmigung oder Ermutigung des wettbewerbswidrigen Verhaltens durch 
Behörden oder geltende Vorschriften genannt. 

7.4.3. Argumente der Parteien und Schlussfolgerungen der Kommission 

(a) Maßnahmen zur Gewährleistung der Beendigung der Vereinbarungen 

(1021) Nexans und EXSYM haben betont, dass ihre Bemühungen zur Aufdeckung des 
mutmaßlichen Kartellverhaltens gewährleisteten, dass jegliche Vereinbarungen 
wirksam beendet worden waren, und künftige Zuwiderhandlungen verhinderten; 
diese Tatsache sei als mildernder Umstand zu würdigen.1423 Ferner argumentiert JPS, 
die Abschiedstour von [Unternehmensvertreter C2]im Juli 2004 habe das Kartell 
erheblich beeinträchtigt und zu seiner Beendigung geführt.1424 

(1022) Zwar heißt es in Randnummer 29  der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen, 
dass Geldbußen verringert werden können, wenn das Unternehmen nachweist, dass 
es die Zuwiderhandlung nach dem ersten Eingreifen der Kommission beendet hat, 
doch gilt diese Bestimmung nicht für Kartelle. Die diesbezüglichen Argumente von 
Nexans, JPS und EXSYM sind daher zurückzuweisen.  

(b) Fahrlässigkeit 

(1023) nkt hat angeführt, der Mitarbeiter des Unternehmens habe nicht gewusst, dass er mit 
der Seminarteilnahme gegen das Wettbewerbsrecht verstieß.1425 nkt argumentiert 
daher, das Verhalten des Unternehmens solle nicht als vorsätzliche 
Wettbewerbsbeschränkung, sondern vielmehr als fahrlässiges Verhalten angesehen 
werden.  

(1024) Nach ständiger Rechtsprechung der Unionsgerichte kann eine Zuwiderhandlung auch 
dann als vorsätzlich begangen angesehen werden, wenn dem Unternehmen nicht 
bewusst war, dass es gegen die Wettbewerbsvorschriften des AEUV verstieß. Es 
reicht bereits aus, wenn dem Unternehmen bewusst sein musste, dass das betreffende 
Verhalten eine Einschränkung des Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt bezweckte 

                                                 
1423 ID […]ff., Erwiderung von Nexans vom 26 Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von EXSYM/Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

1424 ID […], […]. 
1425 ID […], Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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oder bewirkte und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigte oder 
beeinträchtigen könnte.1426  

(1025) Wie in den Erwägungsgründen (617)-(619) dargelegt, konnte das Unternehmen nkt 
keine begründeten Zweifel daran haben, dass es zusammen mit anderen Stromkabel-
Herstellern an einer beinahe weltweiten Marktaufteilungsvereinbarung und 
kollusiven Kartellverhalten im EWR teilnahm und dies gegen die Kartellvorschriften 
der Union verstieß. Folglich kann nkt keine Ermäßigung wegen fahrlässiger oder 
nicht vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsvorschriften der Union 
gewährt werden.  

(c) Sehr geringfügige Beteiligung 

(1026) Mehrere Parteien haben angeführt, aufgrund ihrer sehr geringfügigen oder passiven 
Rolle sei ihnen eine Ermäßigung zu gewähren.1427 Diesbezüglich machten einige 
Parteien geltend, sie hätten lediglich an einer begrenzten Zahl von Treffen 
teilgenommen oder die teilnehmenden Mitarbeiter hätten keine sehr hohen Posten 
bekleidet.1428 Ferner weisen einige Parteien auf fehlende Kooperation bei der 
Zuteilung bestimmter Projekte, fehlende Umsetzung der Vereinbarungen und die von 
ihnen verfolgte Wettbewerbsstrategie hin.1429 Andere Parteien argumentieren, ihre 
Stellung sei im Vergleich zu anderen Kabelherstellern sehr gering.1430 Eine Partei 
gibt an, sie sei von anderen ermutigt worden, an den Zusammenkünften 
teilzunehmen.1431 Einige Parteien schließlich haben angemerkt, sie hätten nicht an 
der Gründung und dem Aufbau des Kartells mitgewirkt.1432  

(1027) Nach Randnummer 29 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen kann der 
Grundbetrag der Geldbuße verringert werden, wenn das Unternehmen Beweise dafür 
beibringt, dass die eigene Beteiligung an der Zuwiderhandlung sehr geringfügig war. 

                                                 
1426 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Mai 1991, Belasco/Kommission, C-246/86, Slg. 1989, I-2117, 

Randnr. 41. 
1427 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], […]; ID […], Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31 Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte, ID […], Erwiderung von NKT 3. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte vom, ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

1428 ID […], Erwiderung von EXSYM/Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31 Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

1429 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von Prysmian vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], […]; ID […], Antwort nkt vom 3. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1430 Brugg, ID […], Antwort vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; ID […],  
Erwiderung von nkt vom 3. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte;  ID […], 
Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, , ID […], 
Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, ID […], 
Erwiderung von Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte , ID […], 
Erwiderung von EXSYM vom 30 September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1431 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1432 ID […], Erwiderung von Safran vom 3. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 



DE 304  DE 

Die Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen von 2006 sehen – im Gegensatz zu 
den Leitlinien von 1998 – keine Ermäßigung aufgrund einer passiven Mitwirkung 
oder nachgeordneten Rolle vor. Die Kommission erachtet eine passive Mitwirkung 
daher nicht länger als mildernden Umstand, der eine Geldbußenermäßigung 
rechtfertigt1433, und eine nachgeordnete Rolle kann nur dann einen mildernden 
Umstand darstellen, wenn die Beteiligung des Unternehmens an der 
Zuwiderhandlung sehr geringfügig war. Aus den in Abschnitt 3 genannten Beweisen 
geht jedoch ohnehin hervor, dass keine der Parteien sich auf eine passive Mitwirkung 
im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die eine Geldbußenermäßigung 
rechtfertigen würde, berufen kann.1434  

(1028) Die Tatsache, dass einige Adressaten dieses Beschlusses an einigen Aspekten des 
Kartells nicht beteiligt waren, enthebt sie nicht ihrer Verantwortung für die 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV in Bezug auf die Elemente des Kartells, 
von denen sie gewusst haben oder hätten wissen müssen.1435 Darüber hinaus stellen 
Elemente wie beispielsweise die Nichtbeteiligung an der Einrichtung der 
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen oder die Nichtteilnahme an bestimmten 
Zusammenkünften für sich gesehen keinen mildernden Umstand dar, wenn das 
Kartell über andere Mechanismen betrieben werden kann. Was die Stellungen der 
Mitarbeiter, die an den Zusammenkünften teilnahmen, in den Unternehmen angeht 
(vergleiche Anhang II), so sind die Argumente bezüglich der Bedeutung ihrer 
Positionen weder glaubwürdig noch relevant als Beleg für eine sehr geringfügige 
Beteiligung an der Zuwiderhandlung. Dasselbe gilt für Beweise, die in manchen 
Fällen fehlende Mitwirkung an bestimmten Projekten nahelegen, und andere nicht 
untermauerte Argumente, denen zufolge ein Unternehmen das Kartell nicht 
umgesetzt hat, indem es vermied, die Kartellvereinbarung anzuwenden, und das 
Kartell vorsätzlich störte.1436 Ein Unternehmen kann zwar versucht sein, das 
vereinbarte Verhalten nicht in vollem Umfang tatsächlich umzusetzen und die 
disziplinierte Einhaltung der Kartellvereinbarungen durch die anderen Unternehmen 
zum eigenen Vorteil auszunutzen beziehungsweise  zur Vergrößerung des eigenen 
Marktanteils zu betrügen, doch bedeutet dies noch nicht, dass es sich so verhalten 
hat, als habe es gar kein Kartell gegeben. Es handelt sich dabei folglich nicht um 
einen zwangsläufig als mildernden Umstand anzuerkennenden Sachverhalt.1437 

(1029) Hinsichtlich des von einigen Unternehmen vorgebrachten Arguments bezüglich ihrer 
schwachen Stellung hat der Gerichtshof geurteilt, dass die Frage, ob bereits durch die 

                                                 
1433 Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha und Denka 

Chemicals GmbH/Kommission, T-83/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnr. 253. 

1434  Vgl. zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 2. Februar 2012, Denki, Kagaku Kogyo und  
Denka/Kommission, T-83/08, Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnrn. 253-254; Urteil des Gerichts vom 8. Oktober 2008, Carbone-Lorraine/Kommission, T-73/04, 
Slg. 2008, II-2661, Randnrn. 163-164; zitierte Rechtsprechung.  

1435 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland u .a./Kommission, verbundene 
Rechtssachen C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C-219/00 P, 
Randnr. 253.  

1436 Vgl. Urteil des Gerichts vom 15. März 2006, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd/Kommission, T-26/02, 
Slg. 2006, II-497, Randnr. 113.  

1437 Vgl. zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, Tokai Carbon/Kommission, T-71/03, 
Slg. 2005, II-10, Randnr. 75, und Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2011, Aragonesas/Kommission, 
T-348/08, Slg. 2011, II-7583, Randnrn. 296-301. 
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individuelle Beteiligung eines Unternehmens an einer Vereinbarung für sich 
betrachtet der Wettbewerb eingeschränkt oder der Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt werden könnte, auch unter Berücksichtigung der schwachen Stellung 
des Unternehmens auf dem betreffenden Markt für die Feststellung des Vorliegens 
einer Zuwiderhandlung unerheblich ist.1438  

(1030) Wie in Erwägungsgrund (545) dargelegt, werden Nexans, Pirelli/Prysmian, JPS, 
Sumitomo, Hitachi, Furukawa, Fujikura und VISCAS als Hauptbeteiligte am Kartell 
betrachtet. Ihre Beteiligung kann im Vergleich zu den anderen Adressaten dieses 
Beschlusses nicht als geringfügig eingestuft werden. Diesbezügliche Argumente 
dieser Unternehmen sind daher zurückzuweisen.  

(1031) Im Gegensatz dazu zeigen die Beweise, wie in den Erwägungsgründen (562)-(594) 
dargelegt, dass die anderen Adressaten dieses Beschlusses nicht im selben Umfang 
wie Nexans, Pirelli/Prysmian, JPS, Sumitomo und Hitachi und Furukawa, Fujikura 
und VISCAS an der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Um zu gewährleisten, dass 
sich der unterschiedliche Grad der Beteiligung der Adressaten über die im Abschnitt 
zur Schwere der Zuwiderhandlung bereits vorgenommene Differenzierung hinaus in 
der Geldbußenhöhe hinreichend widerspiegelt, ist es angemessen, die Geldbuße für 
diejenigen Unternehmen, die nicht zu den Kern-Kartellmitgliedern gehörten, 
herabzusetzen.  

(1032) Wie in den Erwägungsgründen (562) bis (575) dargelegt, zeigen die Beweise, dass 
ABB, EXSYM, Sagem/Safran/Silec und Brugg in einem Maße beteiligt waren, das 
sie von den Hauptbeteiligten unterscheidet, jedoch nicht genügt, sie als 
Randbeteiligte zu qualifizieren. Daher sollte die Geldbuße für ABB, EXSYM, 
Sagem/Safran/Silec und Brugg aufgrund ihrer sehr geringfügigen Beteiligung an der 
Zuwiderhandlung um 5 % ermäßigt werden. 

(1033) Wie in den Erwägungsgründen (576) bis (594) dargelegt, waren Mitsubishi und 
Showa (vor der Gründung von EXSYM), LS Cable, Taihan und nkt in einem Maße 
beteiligt, das sie von der Gruppe der Hauptbeteiligten unterscheidet und ausreicht, sie 
als Randbeteiligte zu qualifizieren. Daher sollte die Geldbuße für Mitsubishi und 
Showa, für den Zeitraum vor der Gründung von EXSYM, LS Cable, Taihan und nkt 
aufgrund ihrer sehr geringfügigen Beteiligung an der Zuwiderhandlung um 10 % 
ermäßigt werden. Ferner sollte Mitsubishi und Showa für den Zeitraum vor der 
Gründung von EXSYM,1439 LS Cable und Taihan1440 aufgrund von mangelndem 
Bewusstsein und mangelnder Haftung für Teile der einzigen und fortdauernden 
Zuwiderhandlung eine zusätzliche Ermäßigung in Höhe von 1 % gewährt werden. 

(d) Aktive Zusammenarbeit außerhalb des Anwendungsbereichs der 
Kronzeugenregelung 

(1034) Einige Parteien haben angegeben, über das Ausmaß ihrer rechtlichen Verpflichtung 
hinaus an den Ermittlungen der Kommission mitgewirkt zu haben.1441  

                                                 
1438 Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2012, Kommission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, 

Slg. 2012, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 63-64. 
1439 Siehe insbesondere Erwägungsgrund (614). 
1440 Siehe insbesondere Erwägungsgrund (615). 
1441 ID […]ff., Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
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(1035) Den Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen zufolge kann die Kommission den 
Grundbetrag der Geldbuße verringern, wenn das Unternehmen außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Kronzeugenregelung und über seine rechtliche 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit hinaus aktiv mit der Kommission 
zusammenarbeitet. Wenn ein Unternehmen lediglich seiner Verpflichtung zur 
Offenlegung von Informationen nachkommt, kann dies nicht als derartige 
Zusammenarbeit eingestuft werden. Darüber hinaus sollte es sich um eine aktive 
Zusammenarbeit handeln, was bedeutet, dass ein Mehrwert im Rahmen der 
Untersuchung entstehen sollte, beispielsweise durch das Mitteilen von Sachverhalten 
beziehungsweise durch Erläuterungen, die zu einem besseren Verständnis des 
Kartells führen, oder durch Eingeständnisse, die die Arbeit der Kommission 
erleichtern. Nach gängiger Praxis der Kommission sollte die Zusammenarbeit eines 
am Verfahren beteiligten Unternehmens im Falle der Anwendbarkeit der 
Kronzeugenregelung grundsätzlich im Rahmen dieser Mitteilung geprüft werden, 
während Ermäßigungen außerhalb der Kronzeugenregelung nur in Ausnahmefällen 
gewährt werden können. 

(1036) Nexans1442 argumentiert zwar, im Rahmen der Ermittlungen mit der Kommission 
zusammengearbeitet zu haben, doch sind die übermittelten Erläuterungen und 
Studien lediglich Teil der Strategie von Nexans zum Aufbau seiner Verteidigung in 
dieser Sache. Abgesehen davon, dass die Informationen zum Verständnis des Sektors 
durch die Kommission beigetragen haben, war diese Zusammenarbeit nicht mit 
Eingeständnissen verbunden, die die Arbeit der Kommission erleichtert hätten, und 
beschränkte sich die Erläuterung von Sachverhalten auf deren Auslegung aus der 
Sicht von Nexans. 

(1037) Was die Anträge von Furukawa, VISCAS, EXSYM und LS Cable1443 angeht, so 
wurden – abgesehen von den von einigen von ihnen angeführten Bemühungen und 
hohen Kosten im Zusammenhang mit der Beantwortung der Auskunftsverlangen – 
keine Beweise für eine aktive Zusammenarbeit übermittelt, die eine 
Geldbußenermäßigung rechtfertigen würden.1444  

(1038) LS Cable hat darauf hingewiesen, im Rahmen der Ermittlungen mit der Kommission 
zusammengearbeitet zu haben, obgleich die Kommission aufgrund der Grenzen ihres 
Zuständigkeitsbereichs nicht befugt war, das Unternehmen dazu zu zwingen; ferner 
habe sich die Kommission auf ein Dokument von LS Cable gestützt, um drei der 
sechs Zusammenkünfte festzustellen, an denen LS Cable teilnahm, was einen 
erheblichen Mehrwert darstelle.1445 Die Kommission ist befugt, sich auf die von 
einem Unternehmen in Beantwortung eines Auskunftsverlangens nach Artikel 18 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates übermittelten Informationen zu 

                                                                                                                                                         

ID […], Erwiderung von EXSYM/Showa vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte; ID […],[…]; ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1442 ID […], Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1443 ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

ID […], Erwiderung von VISCAS vom 9. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, 
ID […], Erwiderung von EXSYM vom 30. September 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

1444 Vgl. zum Beispiel Urteil des Gerichts vom 17. Mai 2011, Arkema France/Kommission, T-343/08, 
Slg. 2011, II-2287, Randnr. 138. 

1445 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
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stützen, ohne zu beurteilen, ob sie in der Lage gewesen wäre, den Adressaten zur 
Übermittlung dieser Informationen zu zwingen. Eine ungleiche Behandlung von 
Antworten abhängig davon, ob das betreffende Unternehmen im EWR oder 
außerhalb des EWR ansässig ist, käme einer Diskriminierung bestimmter Adressaten 
gleich, da manche Unternehmen für die übermittelten Informationen Anspruch auf 
eine Ermäßigung hätten, ohne im Rahmen der Kronzeugenregelung mit der 
Kommission zusammenarbeiten zu müssen. Die freiwillig übermittelten 
Informationen von LS Cable waren ferner eindeutig nicht erforderlich, um bestimmte 
Zusammenkünfte festzustellen. Vielmehr handelte es sich bei den von LS Cable in 
diesem Vorbringen übermittelten Informationen um Erläuterungen zu den bereits 
zuvor in einer Antwort auf ein spezifisches Auskunftsverlangen der Kommission zu 
diesen Zusammenkünften gegebenen Angaben. 

(1039) Sumitomo, Hitachi und JPS haben geltend gemacht, ihnen sei aufgrund ihrer 
Zusammenarbeit mit der Kommission außerhalb des Anwendungsbereichs der 
Kronzeugenregelung angesichts der wichtigen Rolle, die die von ihnen übermittelten 
Beweise in der Sache spielten, eine zusätzliche Geldbußenermäßigung zu 
gewähren.1446 

(1040) Die Kommission stellt jedoch fest, dass die von Sumitomo, Hitachi und JPS 
angeführten Elemente – wie der erhebliche Mehrwert aus der Übermittlung von 
Beweisen, die es der Kommission erlaubten, die angeblich unvollständigen 
Informationen vonseiten des Unternehmens, das den Erlass der Geldbuße beantragt 
hat, zu ergänzen oder die Beweisgrundlage nach den Anfechtungen infolge der von 
Nexans und Prysmian gegen den Kommissionsbeschluss eingelegten Rechtsmittel zu 
stärken – eindeutig Aspekte der Zusammenarbeit darstellen, die im Rahmen der 
Kronzeugenregelung zu bewerten sind. Diese Anträge sind daher zurückzuweisen.  

(1041) […]1447 Diese Beweise stellen keinen erheblichen Mehrwert dar und führen unter 
anderem aus diesem Grunde nicht zu einer begünstigenden Behandlung nach der 
Kronzeugenregelung.1448 Obwohl diese Beweise nicht notwendig sind, um die 
Teilnahme Mitsubishis an dem Kartell in dem Zeitraum vor der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens EXSYM zu beweisen, brachten sie einen begrenzten 
Mehrwert für die Ermittlungen und haben die Arbeit der Kommission in gewissem 
Maße erleichtert.1449 Da sich der Beschluss auf sie stützt,1450 hält es die Kommission 
für angemessen, Mitsubishi für aktive Zusammenarbeit mit der Kommission 
außerhalb des Anwendungsbereichs der Kronzeugenregelung eine Ermäßigung der 
für den Zeitraum seiner eigenen Teilnahme an der Zuwiderhandlung festgesetzten 
Geldbuße um 3 % zu gewähren. 

                                                 
1446 ID […], […]. 
1447 Erwägungsgründe (50) und (614); ID […], Antwort von Mitsubishi vom 20. September 2011 auf die 

Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1448 Siehe Abschnitt 7.6.3 für weitere Gründe der Ablehnung von Mitsubishis Antrag auf Ermäßigung der 

Geldbuße. 
1449 Siehe diesbezüglich Urteil des Gerichts vom 23. Januar 2014, SKW/Kommission, T-384/09, Randnr. 

186, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht. 
1450 Vgl. zum Beispiel unter anderem Erwägungsgründe (578), (579), (614) und (878).  
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(e) Genehmigung oder Ermutigung des Verhaltens durch Behörden oder geltende 
Vorschriften 

(1042) LS Cable und Taihan weisen darauf hin, dass sie lediglich aufgrund ihrer 
Abhängigkeit von den anderen an dem Kartell beteiligten Unternehmen in Bezug auf 
die Beschaffung von Zubehör an dem Kartell teilgenommen hätten.1451  

(1043) Nach Randnummer 29 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen handelt es sich 
bei einer solchen Situation nur dann um einen mildernden Umstand, wenn das 
Unternehmen durch Behörden oder geltende Vorschriften zu dem Verhalten ermutigt 
wurde. 

(1044) Der Druck, dem Taihan und LS Cable aufgrund der Lieferverweigerung angeblich 
ausgesetzt waren, lässt die Einstufung und Schwere der Zuwiderhandlung unberührt 
und kann keinen mildernden Umstand darstellen, da das dem Druck ausgesetzte 
Unternehmen die Möglichkeit hatte, solch rechtswidriges Verhalten bei den 
zuständigen Behörden zu melden.1452 Da die Weigerung, Zubehör zu liefern, auch 
einen Verstoß gegen Artikel 102 AEUV darstellen kann, hätten Taihan und LS Cable 
dieses Verhalten zwecks Beendigung auch den zuständigen Behörden melden 
können. Daher sind ihre Anträge zurückzuweisen. 

(f) Compliance-Programme und andere Maßnahmen 

(1045) Nexans, General Cable und Furukawa haben mitgeteilt, sie hätten 
Unternehmensprüfungen im Bereich Antitrust und/oder Compliance-Programme 
durchgeführt.1453  

(1046) Maßnahmen von Unternehmen, die darauf ausgerichtet sind, die Wiederholung von 
Zuwiderhandlungen in Form von Kartellen zu verhindern oder die Aufbewahrung 
von Unterlagen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein können, zu 
gewährleisten, sind zu begrüßen, ändern jedoch nichts an der Realität, dass nämlich 
Zuwiderhandlungen begangen werden und zu ahnden sind.1454 
Compliance-Programme, Disziplinarmaßnahmen oder die Aufbewahrung von 
Unterlagen entbinden Unternehmen nicht von ihrer Haftung und verschaffen ihnen 
keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Geldbuße, besonders nicht im Fall von 
Kartellen, da Kartelle zu den schwerwiegenderen Verstößen gegen Artikel 101 
AEUV und Artikel 53 des EWR-Abkommens zählen. Die von Nexans und Furukawa 
in Bezug auf die diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen gestellten Anträge sind 
folglich zurückzuweisen. 

                                                 
1451 ID […], Erwiderung von LS Cable vom 31. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Taihan vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1452 Urteil des Gerichts vom 19. Mai 2010, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Kommission, T-21/05, 

Slg. 2010, II-1895, Randnr. 72.  
1453 ID […]ff., Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 

ID […], Erwiderung von Furukawa vom 11. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte; 
ID […], Erwiderung von General Cable vom 28. Oktober 2011 auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. 

1454 Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juli 2013, Schindler/Kommission, C-501/11 P, 2013, Randnrn. 113-
114, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht. 
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(g) Negative Auswirkung der Geldbuße auf die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens 

(1047) Nexans zufolge sollten ferner die negativen Auswirkungen, die die Geldbuße auf die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und seine Kapazität für Neuinvestitionen 
haben könnte, als mildernder Umstand Berücksichtigung finden.1455 Ähnlich hat 
Brugg geltend gemacht, als Unternehmen mittlerer Größe werde es Schwierigkeiten 
haben, die Geldbuße zu zahlen.1456 Nach Randnummer 35 der Leitlinien zur 
Festsetzung von Geldbußen ist eine Ermäßigung der Geldbuße aufgrund der 
Auswirkung, die sie auf die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit eines Unternehmens 
haben könnte, nur dann möglich, wenn die Geldbuße die Überlebensfähigkeit des 
Unternehmens unwiderruflich gefährden und die Aktiva des Unternehmens jeglichen 
Wertes berauben würde. Diesbezügliche Anträge müssen substantiiert werden, und 
die Beurteilung durch die Kommission erfolgt ausschließlich auf förmlichen Antrag 
des betreffenden Unternehmens.  

(1048) Nur […] hat einen förmlichen Antrag auf Anerkennung ihrer Zahlungsunfähigkeit 
nach Randnummer 35 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen gestellt; die 
Anträge werden in Anhang III näher beurteilt.1457 Die vagen und und nicht durch 
stichhaltige Beweise untermauerten Anträge von Nexans und Brugg können folglich 
nicht berücksichtigt werden. 

7.4.4. Multiplikationsfaktor zum Zwecke der Abschreckung 

(1049) Nach Randnummer 30 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen achtet die 
Kommission besonders darauf, dass die Geldbußen eine ausreichend abschreckende 
Wirkung entfalten, und kann zu diesem Zweck die Geldbuße gegen Unternehmen 
erhöhen, die besonders hohe Umsätze mit Waren oder Dienstleistungen erzielt 
haben, die nicht mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehen. 

(1050) Unter Berücksichtigung dessen, sowie angesichts der in Tabelle 10 dargestellten 
Gesamtumsätze der von diesem Beschluss betroffenen Unternehmen und der jeweils 
zu verhängenden Geldbußen wie in Tabelle 11 dargestellt sollte auf keines der 
Unternehmen, an die dieser Beschluss gerichtet ist, zum Zwecke der Abschreckung 
ein Multiplikationsfaktor angewendet werden.  

7.5. Anwendung der Obergrenze von 10 % des Umsatzes 

(1051) Nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 darf die Geldbuße für 
jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen 10 % seines im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. 

(1052) Da zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses mehrere der Unternehmen, an die 
dieser Beschluss gerichtet ist, den Jahresabschluss für 2013 nicht erstellt haben 
beziehungsweise  nicht haben prüfen lassen, zieht die Kommission für diese 
Unternehmen die Umsatzzahlen für das Jahr 2012 heran.1458 In Tabelle 10 ist 

                                                 
1455 ID […]ff., Erwiderung von Nexans vom 26. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1456 ID […], Erwiderung von Brugg vom 24. Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1457 ID […], Erwiderung von […] vom 7 November 2007 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1458 Vgl. in diesem Zusammenhang Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2012, T-410/09, Almamet GmbH 

Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall/Kommission, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 215. 
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Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 569 

EXSYM Corporation [200-250] 

LS Cable & System Ltd. [2700-3300] 

Taihan Electric Wire Co., Ltd. [1550-1900] 

(1053) Nexans machte geltend, dass die 10 %-Obergrenze nur auf den Gesamtumsatz von 
Nexans France SAS oder aber auf den Gesamtumsatz der in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte genannten Nexans-Töchter, d. h. Nexans France SAS, Nexans 
Norway A/S und Nexans Iberia bezogen werden sollte.1462 Auf jeden Fall solle der 
Gesamtumsatz von Nexans (SA) bei der Festlegung der 10 %-Obergrenze 
ausgeklammert werden, da das Unternehmen keinen bestimmenden Einfluss auf 
Nexans France SAS ausgeübt habe.  

(1054) Die in Artikel 23 Absatz 2 Der Verordnung (EG) Nr. 1/2003  festgelegte 
10 %-Obergrenze wird auf der Grundlage des Gesamtumsatzes aller Einheiten, die 
im Einklang mit dem vom Gerichtshof, vom Gericht und von der Kommission 
verfolgten Ansatz zusammen ein „Unternehmen“ bilden, berechnet.1463 Dies gilt auch 
für juristische Personen, die während des Zeitraums der Zuwiderhandlung Teil des 
Unternehmens geworden sind. Die Kommission hat sich vergewissert, dass in 
keinem Fall ein Rechtssubjekt für einen Zeitraum allein haftet, für den die Geldbuße 
den von diesem Rechtssubjekt im Jahr vor Erlass dieses Beschlusses erzielten 
Umsatz übersteigt. 

(1055) Da die Geldbußen, die sich für jedes beteiligte Unternehmen, wie in den 
Abschnitten 7.3.3. und 7.4 aufgeführt, aus den Grundbeträgen und den zusätzlichen 
Faktoren ergeben, 10 % ihres Gesamtumsatzes im letzten vollen Geschäftsjahr vor 
Erlass dieses Beschlusses (für das die Daten zur Verfügung stehen) nicht 
übersteigen, müssen die Beträge nicht geändert werden. 

                                                 
1462 ID […], Antwort von Nexans vom 26 Oktober 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
1463 Vgl. Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Team Relocations u. a./Kommission, verbundene 

Rechtssachen T-204/08 und T-201/08, Slg. 2011, II-3569, Randnrn. 154, diesbezüglich im 
Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Urteil vom 11. Juli 2013, Team Relocations u. a./Kommission, 
C-444/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 170-179, Urteil des 
Gerichts vom 16. September 2013, Laufen Austria/Kommission, T-411/10, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 150, Urteil des Gerichts vom 17. Mai 2013, Parker ITR und Parker-
Hannifin/Kommission, T-146/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnrn. 226-230, Urteil des Gerichts vom 27. Juni 2012, YKK u. a./Kommission, T-448/07, noch 
nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 192-195, Urteil des Gerichts vom 
24. März 2011, IBP Ltd und International Building Products France SA/Kommission, T-384/06, 
Slg. 2011, II-1177, Randnr. 101, Urteil des Gerichts vom 3. März 2011, Siemens Österreich und VA 
Tech Transmission & Distribution/Kommission, verbundene Rechtssachen T-122/07 bis T-124/07, 
Slg. 2011, II-793, Randnrn. 189-192, Urteil des Gerichts vom 16. November 2011, Sachsa 
Verpackung/Kommission, T-79/06, Slg. 2011, II-406*, abgekürzte Veröffentlichung, Randnr. 108, 
Urteil des Gerichts vom 13. September 2010, Trioplast Wittenheim/Kommission, T-26/06, Slg. 2010, 
II-188*, gekürzte Veröffentlichung, Randnr. 114, Urteil des Gerichts vom 12. Oktober 2011, 
Agroexpansión/Kommission, T-38/05, Slg. 2011, II-7005, Randnrn. 109-111 und 175. 
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7.6. Anwendung der Kronzeugenregelung 

(1056) Nach Randnummer 8 Buchstabe a der Kronzeugenregelung erlässt die Kommission 
einem Unternehmen, das seine Beteiligung an einem mutmaßlichen, die 
Unionbetreffenden Kartell offenlegt, die Geldbuße, die andernfalls verhängt worden 
wäre, sofern das Unternehmen als erstes Informationen und Beweismittel vorlegt, die 
es der Kommission ihrer Ansicht nach ermöglichen, eine gezielte Nachprüfung im 
Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kartell durchzuführen. 

(1057) Nach den Randnummern 23 und 24 der Kronzeugenregelung können Unternehmen, 
die ihre Beteiligung an einem mutmaßlichen, die Unionbetreffenden Kartell 
offenlegen und die die Voraussetzungen für den Erlass der Geldbuße nicht erfüllen, 
eine Ermäßigung der Geldbuße gewährt werden, die andernfalls verhängt worden 
wäre, wenn sie der Kommission Beweismittel für die mutmaßliche Zuwiderhandlung 
vorlegen, die gegenüber den bereits im Besitz der Kommission befindlichen 
Beweismitteln einen erheblichen Mehrwert aufweisen und die unter Randnummer 12 
Buchstaben a bis c der Mitteilung genannten Bedingungen kumulativ erfüllen. 

7.6.1. ABB 

(1058) Am 17. Oktober 2008 beantragte ABB auf der Grundlage von Randnummer 8 
Buchstabe a der Kronzeugenregelung die Anwendung dieser Regelung. Am 
22. Dezember 2008 gewährte die Kommission ABB einen bedingten Erlass der 
Geldbuße. 

(1059) ABB arbeitete während des Verfahrens uneingeschränkt, kontinuierlich und zügig 
mit der Kommission zusammen und hat seinen ursprünglichen Antrag im Zuge 
seiner unternehmensinternen Untersuchung und Befragungen der beteiligten 
Personen nach und nach durch weitere Informationen ergänzt. Das Unternehmen hat 
sich der Kommission für Erläuterungen und Klarstellungen zur Verfügung gehalten. 
Es gibt keine Hinweise dafür, dass ABB seine Teilnahme an dem Kartell nach der 
ersten Vorlage von Beweismitteln fortgesetzt hat.1464 Auch gibt es keine Beweise, die 
belegen würden, dass ABB andere Unternehmen dazu gezwungen hat, sich an der 
Zuwiderhandlung zu beteiligen. ABB sollte deshalb die Geldbuße, die andernfalls 
gegen das Unternehmen verhängt worden wäre, erlassen werden. 

7.6.2. JPS, Sumitomo und Hitachi 

(1060) JPS, Sumitomo und Hitachi waren die Zweiten, die sich  im Rahmen der 
Kronzeugenregelung an die Kommission gewandt haben.1465 Die übermittelten 
Beweise betreffen den Zeitraum vor und nach Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens JPS. Sie beantragten, dass i) ihnen die Geldbuße für 
[Zeitraum] nach Randnummer 26 der Kronzeugenregelung teilweise erlassen werden 
sollte1466, ii) ihnen die Geldbuße [Zeitraum] in Bezug auf die Aspekte der 
Zuwiderhandlung in Verbindung mit Erdkabeln nach Randnummer 26 der 
Kronzeugenregelung teilweise erlassen werden sollte1467 und iii) jedwede Geldbuße, 
die andernfalls gegen die Unternehmen verhängt worden wäre, aufgrund ihres 

                                                 
1464 Mit Ausnahme, dessen was erforderlich war, um den Erfolg der Inspektionen nicht zu gefährden. 
1465 Angesichts der Tatsache, dass Sumitomo, Hitachi und JPS während eines Zeitraums der 

Zuwiderhandlung und zum Zeitpunkt der Antragstellung demselben Unternehmen angehörten, ließ die 
Kommission ihren gemeinsamen Antrag ausnahmsweise zu.  

1466 ID […], […] 
1467 ID […], […]. ID […], […]. 
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Antrags auf Anwendung der Kronzeugenregelung um 50 % gesenkt werden 
sollte.1468  

(1061) Im Rahmen ihres Antrags auf Anwendung der Kronzeugenregelung übermittelten 
JPS, Sumitomo und Hitachi […]. JPS, Sumitomo und Hitachi haben als erste 
Beweise untermauert und bestätigt, die der Kommission zum damaligen Zeitpunkt 
vorlagen. Zudem wurden […] Beweismittel, die für sich genommen Beweiskraft 
entfalteten und anhand derer die Kommission die Zusammenkünfte und Kontakte 
zwischen den Parteien, [Zeitraum], nachweisen konnte.  

(1062) JPS, Sumitomo und Hitachi haben folglich die Ermittlungen der Kommission 
erleichtert, indem sie insbesondere Beweismittel vorlegten, die sich auf den […] des 
Kartells bezogen und die sich zuvor teilweise nicht im Besitz der Kommission 
befanden. Deshalb vertritt die Kommission die Auffassung, dass JPS, Sumitomo und 
Hitachi die ersten waren, die Beweismittel mit einem erheblichen Mehrwert im Sinne 
der Kronzeugenregelung übermittelten und die Voraussetzungen nach 
Randnummer 24 dieser Regelung erfüllten.  

(1063) JPS, Sumitomo und Hitachi haben […] jedoch argumentiert, der Zeitraum der 
Kartellbeteiligung von JPS sei zwischen Juli 2004 und Oktober 2005 teilweise 
unterbrochen gewesen; ferner waren ihre Angaben während der gesamten 
Ermittlungen bezüglich des Zeitpunkts, zu dem JPS seine Teilnahme einstellte, 
unklar und widersprüchlich.1469 Diese Angaben wurden von der Kommission 
angesichts der […] Beweismittel aus dem entsprechenden Zeitraum zurückgewiesen. 
Die […] Position ist in gewisser Weise zweideutig und die Zuverlässigkeit […] 
wurde von einigen Parteien in Frage gestellt.1470 Dies hat den Wert der Beweise und 
die Kooperation von JPS und seinen Muttergesellschaften in gewissem Grade 
reduziert. Insgesamt ist ihre Zusammenarbeit jedoch nach Randnummer 12 
Buchstabe a der Kronzeugenregelung als ernsthaft einzustufen. Unter 
Berücksichtigung aller Umstände haben JPS, Sumitomo und Hitachi daher Anspruch 
auf eine Verringerung der Geldbuße, die andernfalls verhängt worden wäre, um 45%.  

(1064) Des Weiteren ist die Kommission der Auffassung, dass die von JPS, Sumitomo und 
Hitachi im Rahmen ihres Antrags auf Anwendung der Kronzeugenregelung 
übermittelten Informationen stichhaltige [Zeitraum] darstellen, die keiner weiteren 
Untermauerung bedürfen; es handelt sich somit um zwingende Beweise im Sinne 
von Randnummer 26 der Kronzeugenregelung. Auf der Grundlage allein dieser 
Beweise war die Kommission in der Lage, zusätzliche Sachverhalte festzustellen, die 
das Bestehen des Kartells [Zeitraum]. Dieser Zeitraum wird deshalb im Einklang mit 
Randnummer 26 der Kronzeugenregelung bei der Festsetzung der Geldbuße 
ausgeklammert. 

(1065) Den weitergehenden teilweisen Erlass der Geldbuße, den JPS, Sumitomo und Hitachi 
für die Aspekte der Zuwiderhandlung im Zusammenhang mit Erdkabeln [Zeitraum] 
beantragen, weist die Kommission hingegen zurück. Zwar stützt sich die 
Kommission auf die von JPS, Sumitomo und Hitachi in Bezug auf Erdkabel für 

                                                 
1468 ID […], […] 
1469 Wie in Erwägungsgrund (943) dargelegt, gab […] zunächst an, seine Teilnahme an der 

Marktabstimmung im Juli 2004 eingestellt zu haben. Als Endzeitpunkt wurden jedoch später auch 
Oktober 2006, Juli 2006 und April 2008 angegeben. 

1470 Abschnitt 3.5. 
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diesen Zeitraum vorgelegten Beweismittel zur Untermauerung bereits bekannter 
Sachverhalte, doch sind diese Beweismittel nicht geeignet, um neue Sachverhalte 
festzustellen. ABB hatte bereits hinreichende Hinweise übermittelt, um den Schluss 
zuzulassen, dass das mutmaßliche Kartell nicht nur Unterwasser- sondern auch 
Erdkabel betrifft bevor JPS, Sumitomo und Hitachi ihren Antrag auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung stellten.1471 Diese Schlussfolgerung wurde auch vom Gericht in 
den Urteilen zu den von Nexans und Prysmian eingelegten Rechtsmitteln gegen die 
Nachprüfungsentscheidungen der Kommission bestätigt.1472 Das Gericht stellte klar, 
dass die Vorschriften für Erlass und Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
eng auszulegen sind, da sie eine Ausnahme von der Regel darstellen, nach der jede 
Verletzung des Wettbewerbsrechts durch ein Unternehmen zu ahnden ist.1473 Aus 
diesem Grund hat das Gericht bestätigt, dass der teilweise Erlass einer Geldbuße auf 
die Fälle zu beschränken ist, in denen ein Unternehmen der Kommission neue 
Informationen hinsichtlich der Schwere oder Dauer der Zuwiderhandlung liefert, und 
Fälle ausgeschlossen sind, in denen ein Unternehmen nur Informationen liefert, die 
die Beweise für die Zuwiderhandlung untermauern.1474 Angesichts der Beweise, die 
sich zum Zeitpunkt der Antragstellung von […] im Besitz der Kommission befanden, 
stellen die für diesen Zeitraum übermittelten Beweise keine zwingenden Beweise im 
Sinne von Randnummer 25 der Kronzeugenregelung dar, die die Kommission zur 
Feststellung zusätzlicher, die Schwere oder Dauer der Zuwiderhandlung erhöhender 
Tatsachen heranzieht. Dass die Kommission die Tatsachen in Bezug auf diesen 
Zeitraum und die Zuwiderhandlung in Bezug auf Erdkabel besser nachweisen 
konnte, wird jedoch bei der Festsetzung der angemessenen Geldbußenermäßigung im 
Rahmen der relevanten Spanne berücksichtigt.  

7.6.3. Mitsubishi 

(1066) Am 20. April 2009 stellte Mitsubishi nach der Kronzeugenregelung einen Antrag auf 
Geldbußenerlass bzw. Geldbußenermäßigung in Form einer Unternehmenserklärung. 
Im Antrag […].1475  

(1067) Zum Zeitpunkt der Antragstellung durch Mitsubishi befand sich bereits eine 
erhebliche Zahl von Unterlagen und Erklärungen im Besitz der Kommission, die bei 
den Nachprüfungen zusammengetragen oder von ABB und Sumitomo, Hitachi und 
JPS übermittelt worden waren und anhand deren die Kommission die wichtigsten 

                                                 
1471 […]  
1472 Urteil des Gerichts vom 14. November 2012, Nexans France SAS und Nexans SA/Europäische 

Kommission, T-135/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Urteil des Gerichts vom 
14. November 2012, Prysmian SpA und Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl/Kommission, T-140/09, 
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht.  

1473 Urteil des Gerichts vom 27. September 2012, KWE/Kommission, T-370/06, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34.  

1474 Ebenda, Randnr. 33. Siehe auch Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2014, LG Display Co. 
Ltd/Kommission, T-128/11, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 166-168. Diese 
Urteile wurden in einer Rechtssache gefällt, in denen die Kronzeugenregelung von 2002 zur 
Anwendung kam, doch bedeuten die in Randnummer 26 der Kronzeugenregelung von 2006 gegenüber 
dem Wortlaut von Randnummer 23 der Kronzeugenregelung von 2002 vorgenommenen Änderungen 
nicht, dass der teilweise Erlass der Geldbuße nun auch dann Anwendung findet, wenn die betreffenden 
Beweise die Kommission lediglich in die Lage versetzen, bestimmte Sachverhalte, zu denen die 
Kommissionsakte bereits Beweise enthielt, besser nachzuweisen.  

1475 Siehe Randnr. 23 der Kronzeugenregelung, nach der der Antragsteller seine Beteiligung an dem 
mutmaßlichen Kartell offenlegen muss.  
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Aspekte des Kartells nachweisen konnte. Mitsubishi hat weder Beweismittel 
vorgelegt, die einen erheblichen Mehrwert im Sinne von Randnummer 24 der 
Kronzeugenregelung aufweisen, noch – abgesehen von dem einzelnen 
Vorbringen am 20. April 2009 – mit der Kommission ernsthaft und vollumfänglich, 
wie von den Randnummern 12, 23 und 29 der Kronzeugenregelung vorgesehen, 
zusammengearbeitet.  

(1068) Daher ist Mitsubishi wie in den voranstehenden Erwägungsgründen erläutert keine 
Geldbußenermäßigung nach der Kronzeugenregelung zu gewähren. 

7.7. Rückwirkende Anwendung der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen 

(1069) Prysmian hat geltend gemacht, dass die Anwendung der Leitlinien zur Festsetzung 
von Geldbußen zu weitaus höheren Geldbußen führen würden als die Anwendung 
der Leitlinien von 1998; deshalb dürften sie in Anwendung des in Artikel 49 
Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten 
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit/Nicht-Rückwirkung nicht auf Situationen 
Anwendung finden, die zeitlich vor dem Erlass dieser Leitlinien liegen.1476 

(1070) In Anbetracht der ständigen Rechtsprechung des Gerichts ist dieses Vorbringen 
zurückzuweisen.1477 

7.8. Zahlungsunfähigkeit 

(1071) Die Kommission führt bei der Ausübung ihres Ermessensspielraums nach 
Randnummer 35 der Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen von 2006 eine 
Gesamtbewertung der Finanzlage des Unternehmens durch, wobei der Schwerpunkt 
auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Zahlung der Geldbuße in einem gegebenen 
sozialen und wirtschaftlichen Umfeld gelegt wird. 

(1072) Von den Unternehmen, an die der Beschluss gerichtet ist, hat [Empfänger] einen 
Antrag auf Anerkennung seiner Zahlungsunfähigkeit nach Randnummer 35 der 
Leitlinien zur Festsetzung von Geldbußen von 2006 gestellt.1478 Die Kommission hat 
diesen Antrag geprüft und die verfügbaren Finanzdaten zu dem Unternehmen 
sorgfältig analysiert. [Empfänger] wurden Auskunftsverlangen nach 
Artikel 18 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 übermittelt, in denen 
genaue Angaben zur Finanzlage und dem genauen sozialen und wirtschaftlichen 
Umfeld der Geschäftstätigkeit des Unternehmens angefordert wurden. 

(1073) Wenn ein Unternehmen angibt, die voraussichtliche geschätzte Geldbuße werde sich 
negativ auf seine Finanzlage auswirken, ohne glaubhafte Beweise für seine 
diesbezügliche Zahlungsunfähigkeit vorzulegen, verweist die Kommission auf die 
ständige Rechtsprechung, derzufolge die Kommission nicht verpflichtet ist, die 
schlechte Finanzlage eines Unternehmen bei der Festsetzung der zu verhängenden 
Geldbuße zu berücksichtigen, da die Anerkennung einer derartigen Verpflichtung der 

                                                 
1476 ID […], Antwort von Prysmian vom 24 October 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
1477 Urteil des Gerichts vom 16. September 2013, Wabco Europe u. a./Kommission, T-380/10, noch nicht in 

der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 179; Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011, Heineken 
Nederland BV u. a./Kommission, T-240/07, Slg. 2011, II-3355, Randnrn. 312 und 388; Urteil des 
Gerichts vom 6. Mai 2009, KME Germany AG u. a./Kommission, T-127/04, Slg. 2009, II-1167, 
Randnrn. 92-93. 

1478 ID […], Antwort von […] vom 7. November 2011 auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte.  
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Gewährung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteils für die Unternehmen, die 
am schlechtesten an die Marktbedingungen angepasst sind, gleichkäme.1479 

(1074) Dementsprechend werden die Finanzlage von [Empfänger] sowie die Auswirkungen 
der verhängten Geldbuße auf das Unternehmen im gegebenen sozialen und 
ökonomischen Umfeld bewertet. Die Bewertung der Finanzlage des betreffenden 
Unternehmens erfolgt zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses und auf der 
Grundlage der von dem Unternehmen übermittelten Finanzangaben 
und -informationen.  

(1075) Zur Bewertung der Finanzlage des Unternehmens zieht die Kommission die 
Geschäftsberichte, zum Beispiel den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung, der Cashflow-
Rechnung sowie Anhängen, meist der letzten fünf Geschäftsjahre sowie die 
Prognosen für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre heran. Die 
Kommission berücksichtigt und stützt sich auf eine Reihe von Finanzkennzahlen zur 
Messung der Widerstandsfähigkeit, in diesem Fall welchem Prozentsatz des 
Eigenkapitals und der Vermögenswerte des Unternehmens die Geldbuße entsprechen 
würde, der Ertragsstärke, der Solvenz und der Liquidität, die üblicherweise bei der 
Bewertung von Insolvenzrisiken herangezogen werden. Zur Bewertung des Zugangs 
des Unternehmens zu Finanzmitteln und insbesondere des Volumens etwaiger noch 
nicht in Anspruch genommener Kreditfazilitäten berücksichtigt die Kommission 
ferner die Beziehungen zu externen Finanzpartnern wie Banken, wobei sie sich auf 
Kopien von mit diesen Partnern geschlossenen Verträgen stützt. In die Beurteilung 
einbezogen werden darüber hinaus die Beziehungen zu den Anteilseignern, um deren 
Vertrauen in die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu bewerten (die 
Beziehungen zu den Anteilseignern können beispielsweise an kürzlich 
vorgenommenen Dividendenausschüttungen und anderen Barauszahlungen an die 
Anteilseigner abgelesen werden), sowie die Fähigkeit der Anteilseigner, das 
betreffende Unternehmen finanziell zu unterstützen.1480 Das Augenmerk gilt sowohl 
der Eigenkapitalausstattung als auch der Ertragsstärke des Unternehmens und ganz 
besonders seiner Solvenz, Liquidität und dem Cash-Flow. Die Analyse erfolgt für die 
Vergangenheit wie auch die Zukunft, konzentriert sich jedoch besonders auf die 
Gegenwart und unmittelbare Zukunft des Unternehmens. Es handelt sich weniger um 
eine reine Momentaufnahme als um eine dynamische Analyse, unter 
Berücksichtigung der Kohärenz der vorgelegten Prognosen im Zeitablauf. Auch 

                                                 

1479 Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 8. November 1983, IAZ International Belgium u. a./Kommission, 
verbundene Rechtssachen 96/82 bis 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 und 110/82, Slg. 1983, 3369, 
Randnrn. 54 und 55; Urteil des Gerichtshofs vom 28. Juni 2005, Dansk Rørindustri u. a./Kommission, 
verbundene Rechtssachen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P, 
Slg. 2005, I-5425, Randnr. 327; Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2006, 
SGL Carbon AG/Kommission, C-308/04 P, Slg. 2006, I-5977, Randnr. 105. 

1480 Analog zur Beurteilung „ernsten, nicht wieder gutzumachenden Schadens“ im Zusammenhang mit 
einstweiligen Maßnahmen stützt die Kommission ihre Bewertung der Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens auf die Finanzlage des Unternehmens als Ganzes, einschließlich der Anteilseigner und 
unabhängig von der Feststellung der Haftung (Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 
14. Dezember 1999, HFB/Kommission, C-335/99 P (R), Slg. 1999, I-8705; Beschluss des Präsidenten 
des Gerichtshofs vom 23. März 2001, FEG/Kommission, C-7/01 P(R), Slg. 2001, I-2559; Urteil des 
Gerichts vom 12. Dezember 2012, Almamet/Kommission, T-410/09 R, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 47 f.  
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etwaige Umstrukturierungspläne und der Stand ihrer Durchführung finden 
Berücksichtigung. 

(1076) Der von [Empfänger] gestellte Antrag auf Anerkennung seiner Zahlungsunfähigkeit 
ist aus den im vertraulichen Anhang III, der nur [Empfänger] zugänglich ist, 
angegebenen Gründen zurückzuweisen.  

7.9. Aufteilung von Geldbußen im Falle gesamtschuldnerischer Haftung 

(1077) Infolge des Urteils des Gerichts in der Rechtssache Siemens AG 
Österreich/Kommission1481 haben mehrere Adressaten der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte1482 darauf hingewiesen, dass die Kommission dann, wenn sie 
verschiedene Rechtssubjekte gesamtschuldnerisch für eine Geldbuße haftbar zu 
machen beabsichtigt, den jeweiligen Anteil an der Geldbuße, für die die einzelnen 
Rechtssubjekte verantwortlich sind, bestimmen sollte. Die Kommission hat gegen 
das genannte Urteil in Bezug auf eben diese Feststellung beim Gerichtshof 
Rechtsmittel eingelegt. Insbesondere ist die Kommission der Auffassung, dass sich 
ihre Befugnisse nach Artikel 101 AEUV darauf beschränken, Zuwiderhandlungen 
festzustellen und Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, dass jedoch für die 
Bestimmung des Anteils, den jede einzelne der gesamtschuldnerisch für eine 
Geldbuße haftenden Rechtssubjekte zu zahlen hat, keine Rechtsgrundlage vorhanden 
ist. Ein derartiges Vorgehen würde gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen und das 
von den Gerichten der Union abgesteckte Konzept des Unternehmens unterlaufen. 

7.10. Endbeträge der Geldbußen 

(1078) Die nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zu verhängenden 
Geldbußen sind in Tabelle 11 aufgeführt: 

Tabelle 11: Endbeträge der Geldbußen je Unternehmen (unter 
Berücksichtigung der Anträge auf Anerkennung der Zahlungsunfähigkeit) 

Geldbuße 

EUR 

Adressat 

0 verhängt gegen ABB AB, wobei 

- ABB Ltd für 0 EUR gesamtschuldnerisch haftbar gemacht wird 

8 490 000 verhängt gegen Brugg Kabel AG, wobei 

- Kabelwerke Brugg AG Holding für EUR 8 490 000 gesamtschuldnerisch 
haftbar gemacht wird 

70 670 000 verhängt gegen Nexans France SAS, wobei 

- Nexans SA für EUR 65 767 000 gesamtschuldnerisch haftbar gemacht 
wird. 

3 887 000 verhängt gegen nkt cables GmbH, wobei 

- NKT Holding A/S für EUR 3 887 000 gesamtschuldnerisch haftbar 

                                                 
1481 Urteil des Gerichts vom 3. März 2011, Siemens AG Österreich u. a./Kommission, T-122/07 bis 

T-124/07, Slg. 2011, II-793. 
1482 Insbesondere Goldman Sachs, Prysmian und Pirelli.  
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gemacht wird 

104 613 000 verhängt gegen Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., wobei 

- Prysmian S.p.A. und The Goldman Sachs Group Inc. für  

EUR 37 303 000  gesamtschuldnerisch haftbar gemacht werden  

- Pirelli & C. S.p.A. für EUR 67 310 000 gesamtschuldnerisch haftbar 
gemacht wird 

8 567 000 verhängt gegen Safran SA 

1 976 000 verhängt gegen Silec Cable, SAS, wobei 

- General Cable Corporation für EUR 1 852 500 gesamtschuldnerisch 
haftbar gemacht wird 

- Safran SA für EUR 123 500 gesamtschuldnerisch haftbar gemacht wird 

2 630 000 verhängt gegen Sumitomo Electric Industries, Ltd. 

2 346 000 verhängt gegen Hitachi Metals, Ltd. 

20 741 000 verhängt gegen J-Power Systems Corporation, wobei 

- Sumitomo Electric Industries, Ltd. und Hitachi Metals, Ltd. für  

EUR 20 741 000 gesamtschuldnerisch haftbar gemacht werden 

8 858 000 verhängt gegen Furukawa Electric Co. Ltd. 

8 152 000 verhängt gegen Fujikura Ltd. 

34 992 000 verhängt gegen VISCAS Corporation, wobei 

- Furukawa Electric Co. Ltd. für EUR und Fujikura Ltd. für  

EUR 34 992 000 gesamtschuldnerisch haftbar gemacht werden 

  844 000 verhängt gegen SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 

  750 000 verhängt gegen Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 

6 551 000 verhängt gegen EXSYM Corporation, wobei 

- SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. und Mitsubishi Cable 
Industries, Ltd. für EUR 6 551 000 gesamtschuldnerisch haftbar gemacht 
werden 

11 349 000 verhängt gegen LS Cable & System Ltd. 

6 223 000 verhängt gegen Taihan Electric Wire Co., Ltd. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  
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Artikel 1 

Die folgenden Unternehmen haben gegen Artikel 101 AEUV und gegen Artikel 53 des 
EWR-Abkommens verstoßen, indem sie sich in dem jeweils genannten Zeitraum an einer 
einzigen und fortdauernden Zuwiderhandlung in Bezug auf Erd- und/oder Unterwasserkabel 
für Hoch- und Höchstspannung beteiligt haben: 

1. ABB: 

(a)  ABB AB, vom 1. April 2000 bis zum 17. Oktober 2008 

(b)  ABB Ltd, vom 1. April 2000 bis zum 17. Oktober 2008 

2. Brugg 

(a)  Brugg Kabel AG, vom 14. Dezember 2001 bis zum 16. November 2006 

(b)  Kabelwerke Brugg AG Holding, vom 14. Dezember 2001 bis zum 16. 
November 2006 

3. Nexans: 

(a)  Nexans France SAS, vom 13. November 2000 bis zum 28. Januar 2009 

(b)  Nexans SA, vom 12. Juni 2001 bis zum 28. Januar 2009 

4. nkt 

(a)  nkt cables GmbH, vom 3. Juli 2002 bis zum 17. Februar 2006 

(b)  NKT Holding A/S, vom 3. Juli 2002 bis zum 17. Februar 2006 

5. Prysmian: 

(a)  Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Januar 2009 

(b)  Prysmian S.p.A., vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 

(c)  The Goldman Sachs Group, Inc., vom 29. Juli 2005 bis zum 28. Januar 2009 

(d)  Pirelli & C. S.p.A., vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Juli 2005 

6. Safran: 

(a)  Safran SA (vorher Sagem SA), vom 12. November 2001 bis zum 21. 
Dezember 2005 

7. Silec: 

(a)  Silec Cable, SAS, vom 30. November 2005 bis zum 16. November 2006 

(b)  General Cable Corporation, vom 22. Dezember 2005 bis zum 16. November 
2006 

8. JPS 

(a)  Sumitomo Electric Industries, Ltd., vom 18. Februar 1999 bis zum 10. April 
2008 

(b)  Hitachi Metals, Ltd., vom 18. Februar 1999 bis zum 10. April 2008 

(c)  J-Power Systems Corporation, vom 1. Oktober 2001 bis zum 10. April 2008 

 

9. VISCAS: 
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(a)  Furukawa Electric Co. Ltd., vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Januar 2009 

(b)  Fujikura Ltd., vom 18. Februar 1999 bis zum 28. Januar 2009 

(c)  VISCAS Corporation, vom 1. Oktober 2001 bis zum 28. Januar 2009 

10. EXSYM 

(a)  SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD., vom 5. September 2001 bis zum 28. 
Januar 2009. Für den Zeitraum 5. September 2001 bis zum 30. Juni 2002 ist 
SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. nicht für die europäische 
Kartellkonfiguration haftbar. 

(b)  Mitsubishi Cable Industries, Ltd., vom 5. September 2001 bis zum 28. Januar 
2009. Für den Zeitraum 5. September 2001 bis zum 30. Juni 2002 ist 
Mitsubishi Cable Industries, Ltd. nicht für die europäische 
Kartellkonfiguration haftbar. 

(c)  EXSYM Corporation, vom 1. Juli 2002 bis zum 28. Januar 2009 

11. LS Cable: 

(a)  LS Cable & System Ltd., vom 15. November 2002 bis zum 26. August 2005. 
LS Cable & System Ltd. ist nicht für die Zuwiderhandlung haftbar insoweit 
Unterwasserkabel für Hoch- und Höchstspannung betroffen sind. 

12. Taihan 

(a)  Taihan Electric Wire Co., Ltd., vom 15. November 2002 bis zum 26. August 
2005. Taihan Electric Wire Co., Ltd. ist nicht für die Zuwiderhandlung haftbar 
insoweit Unterwasserkabel für Hoch- und Höchstspannung betroffen sind. 

 

Artikel 2 

Wegen der in Artikel 1 genannten Zuwiderhandlung(en) werden die folgenden Geldbußen 
verhängt: 

(a) gesamtschuldnerisch gegen ABB AB und ABB Ltd: EUR 0 

(b) gesamtschuldnerisch gegen Brugg Kabel AG und Kabelwerke Brugg AG 
Holding: EUR 8 490 000 

(c) gesamtschuldnerisch gegen Nexans France SAS und Nexans SA:  
EUR 65 767 000 

(d) gegen Nexans France SAS: EUR 4 903 000 

(e) gesamtschuldnerisch gegen nkt cables GmbH und NKT Holding A/S:  
EUR 3 887 000 

(f) gesamtschuldnerisch gegen Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Prysmian S.p.A. 
und The Goldman Sachs Group, Inc.: EUR 37 303 000 

(g) gesamtschuldnerisch gegen Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. und Pirelli & C. 
S.p.A.: EUR 67 310 000 

(h) gegen Safran SA: EUR 8 567 000 

(i) gesamtschuldnerisch gegen Silec Cable, SAS und General Cable Corporation: 
EUR 1 852 500 
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(j) gesamtschuldnerisch gegen Silec Cable, SAS und Safran SA: EUR 123 500 

(k) gegen Sumitomo Electric Industries, Ltd.: EUR 2 630 000 

(l) gegen Hitachi Metals, Ltd.: EUR 2 346 000 

(m) gesamtschuldnerisch gegen J-Power Systems Corporation, Sumitomo Electric 
Industries, Ltd. und Hitachi Metals, Ltd.: EUR 20 741 000 

(n) gegen Furukawa Electric Co. Ltd.: EUR 8 858 000 

(o) gegen Fujikura Ltd.: EUR 8 152 000 

(p) gesamtschuldnerisch gegen VISCAS Corporation, Furukawa Electric Co. Ltd. 
und Fujikura Ltd.: EUR 34 992 000 

(q) gegen SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD.: EUR 844 000 

(r) gegen Mitsubishi Cable Industries, Ltd.: EUR 750 000 

(s) gesamtschuldnerisch gegen EXSYM Corporation, SWCC SHOWA 
HOLDINGS CO., LTD. und Mitsubishi Cable Industries, Ltd.: EUR 6 551 000 

(t) gegen LS Cable & System Ltd.: EUR 11 349 000 

(u) gegen Taihan Electric Wire Co., Ltd.: EUR 6 223 000 

 

Die Geldbußen sind innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Bekanntgabe dieses 
Beschlusses in Euro auf folgendes Konto, dessen Inhaber die Europäische Kommission ist, zu 
zahlen: 

 

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 

1-2, Place de Metz 

1930 Luxembourg 

LUXEMBURG 

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000 

SWIFT: BCEELULL 

Betreff: European Commission – BUFI/AT.39610 

Nach Ablauf der genannten Zahlungsfrist werden automatisch Zinsen zu dem Satz fällig, der von 
der Europäischen Zentralbank für ihre wichtigsten Refinanzierungsgeschäfte am ersten Tag des 
Monats, in dem dieser Beschluss erlassen wurde, zugrunde gelegt wird, zuzüglich 
3,5 Prozentpunkten.  

Legt ein in Artikel 1 genanntes Unternehmen Rechtsmittel ein, ist spätestens am letzten Tag 
der Zahlungsfrist stattdessen entweder eine akzeptable Bankgarantie vorzulegen oder eine 
vorläufige Zahlung der Geldbuße vorzunehmen, gemäß Artikel 90 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission.1483 

                                                 
1483 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 vom 29. Oktober 2012 über die 

Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euroatom) Nr. 966/2012 des Europäischen 
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Artikel 3 

Die in Artikel 1 genannten Unternehmen stellen die in jenem Artikel genannten 
Zuwiderhandlungen unverzüglich ein, soweit dies nicht bereits geschehen ist. 

Sie nehmen künftig von einer Wiederholung der in Artikel 1 beschriebenen Handlungen und 
Verhaltensweisen sowie von allen sonstigen Handlungen und Verhaltensweisen mit derselben 
oder einer ähnlichen Zielsetzung oder Wirkung Abstand. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss ist gerichtet an:  

ABB AB 
Kopparbergsvägen 2 
721 83 Västerås 
Schweden 

ABB Ltd  
Affolternstrasse 44 
8050 Zürich 
Schweiz 

Brugg Kabel AG 
Klosterzelgstrasse 28 
5201 Brugg 
Schweiz 

EXSYM Corporation 
Shiroyama Trust Tower 3-1 
Toranomon 4-chome, Minato-ku  
Tokyo 105-6013 
Japan 

Fujikura Ltd. 
1-5-1 Kiba, Koto-ku,  
Tokyo 135-8512 
Japan 

Furukawa Electric Co. Ltd. 
2-3 Marunouchi 2- chome 
Chiyodaku, Tokyo 100-8322 
JapanGeneral Cable Corporation 
4 Tesseneer Drive 
Highland Heights 
KY 41076 – 9753 
USA 

                                                                                                                                                         

Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 
362, 31.12.2012, p. 1-111). 
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Hitachi Metals, Ltd. 
Seavans North 2-1 
Shibaura 1-chome 
Minato-ku 
Tokyo 105 -8614 
JapanJ-Power Systems Corporation 
3-13-16 Mita 
Minato-ku,  
108 – 0073 Tokyo 
Japan 

Kabelwerke Brugg AG Holding 
B12, Industriestrasse 21 
5201 Brugg 
Schweiz 

LS Cable & System Ltd. 
LS Tower (12-17 th Floor) 
1026-6 Hogye-dong 
Dongan-gu, Anyang-si 
Gyeonggi-do 
Republic of Korea 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd.  
Shin-Kokusai Bldg. 
4-1 Marunouchi 3-chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8303 
Japan 

Nexans France SAS 
4-10 rue du Mozart 
92587 Clichy Cedex 
Frankreich 

Nexans SA 
8 rue du Général Foy 
Paris 75008 
Frankreich 

nkt cables GmbH 
Düsseldorfer Straße 400 
51061 Köln 
Deutschland 

NKT Holding A/S 
Vibeholms Allé 25 
2605 Brøndby 
Dänemark 

Pirelli & C. S.p.A. 
Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
20126 Milano 
Italien 
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Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 
Viale Sarca 222 
20126 Milan 
Italien 

Prysmian S.p.A. 
Viale Sarca 222 
20126 Milan 
Italien 

Safran SA 
2 boulevard du Général Martial-Valin 
75724 Paris Cedex 15 
Frankreich 

Silec Cable, SAS 
Rue de Varennes Prolongée  
77876 Montereau Cedex 
Frankreich 

Sumitomo Electric Industries, Ltd. 
5-33 Kitahama 4-chome 
Chuo-ku 
Osaka 541-0041 
Japan 

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 
Shiroyama Trust Tower 3-1 
Toranomon  4-chome  
Minato-ku 
Tokyo105-6013 
Japan 

Taihan Electric Wire Co., Ltd. 
G. Square 
180 Simin-daero 
Dongan-gu, Anyang-si 
431-812 Gyeonggi-do 
Republic of Korea 

The Goldman Sachs Group, Inc. 
200 West Street 
New York 
NY 10282 
USA 

VISCAS Corporation 
Shinagawa Seaside West Tower 
4-12-2, Higashi-Shinagawa 
Shinagawa-Ku 
Tokyo 140-0002  
Japan 
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Dieser Beschluss ist ein vollstreckbarer Titel nach Artikel 299 AEUV und Artikel 110 
EWR-Abkommen.  

Brüssel, den 2.4.2014 

 Für die Kommission 
 Joaquín ALMUNIA 
 Vizepräsident  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
E2] (Furukawa), 
[Unternehmensvertreter 
F1] (Fujikura), ein 
Vertreter von Hitachi, 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo)  

17.  24. März 1999, 
Banker's Club 
in Kuala 
Lumpur  
 

Vertreter von 
[Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist], Pirelli, 
([Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist]), 
Furukawa, Fujikura, 
Hitachi, Sumitomo 

A/R-Treffen, Gespräche über Erdkabel.17  

18.  7. April 1999  [Unternehmensvertreter 
CD1] (Sumitomo), ein 
europäischer Hersteller 

Mitteilung von Preisen und Bedingungen eines Projekts 
im Vereinigten Königreich.18  

19.  3. und 4. Juni 
1999,  
Tokio  
 

Treffen am 3.  zu 
Unterwasserkabeln:  
mindestens die  
[Unternehmensvertreter 
B6]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] ([Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist]) und 
[Unternehmensvertreter 
C2]  (Sumitomo)  
 
Treffen am 4. zu 
Erdkabeln:  
Vertreter von Sumitomo, 
Hitachi, Fujikura, 
Furukawa und drei 
weitere Hersteller 
(darunter [Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist] und 
Pirelli)  

A/R-Treffen zu Unterwasser- und Erdkabeln.19  

20.  26. Juli 1999 
Holiday Inn, 
Hotel Mayfair 
London 

  [Unternehmensvertreter 
A2] ([Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist]), 
Vertreter von 
([Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist]), 
Hitachi, 
[Unternehmensvertreter 

A/R-Treffen im Zusammenhang mit Erdkabeln.20  

                                                 
17 […], einem Unternehmen, das ausschließlich Erdkabel herstellt, deutet darauf hin, dass es bei diesem Treffen 
um Erdkabel ging. Siehe […] 
18 […] 
19 […] 
20 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist]), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo) und 
[Unternehmensvertreter 
F1]   (Fujikura); 
Furukawa bestreitet, an 
diesem Treffen 
teilgenommen zu haben.25  
 
Treffen am 2. März: 
Vertreter von Sumitomo, 
Hitachi, Fujikura, 
[Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist] und 
Pirelli  

26.  10. und 14. 
April 2000 

[…] […] interne Aufzeichnungen, die auf Wissen um das 
Kartell deuten.27 

27.  17. April 2000  Wahrscheinlich 
Sumitomo, Hitachi, 
Fujikura und Furukawa  

Treffen japanischer Hersteller; Erörterung der  
anzubietenden Preise in einer Ausschreibung für ein 
Projekt außerhalb der EU; diese Erörterung ist ein 
Beispiel für den Prozess der Steuerung über 
„Scheinangebote“, die den Gebrauch von  
„Schutzangeboten“ umfassten, bei denen das als 
Auftragnehmer vorgesehene Unternehmen seinen 
Angebotspreis nannte, den die anderen Unternehmen dann 
in ihren um einem zuvor vereinbarten Prozentsatz 
teureren „Scheinangeboten“ zugrunde legten. Die 
europäischen Hersteller Pirelli und [Unternehmen welches 
kein Empfänger der Entscheidung ist] waren an diesem 
Kartellverhalten ebenfalls beteiligt.28  

28.  26. April 2000 
Paris 

[Unternehmensvertreter 
D1] (Hitachi), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), weitere nicht 
benannte Hersteller  

Zweiseitige Treffen; Diskussion über Projekte außerhalb 
der EU.29  

29.  April/Mai 
2000  

ABB, Pirelli Vergeltungsmaßnahme dafür, dass ABB gegen den 
Grundsatz des Heimatmarkts in Europa verstoßen hatte.30  

30.  14. April 2000 […] […] deuten auf das Bestehen eines 
Aufteilungsmechanismus in Europa  hin, der auf 
geografischen Kriterien beruhte.31  

31.  April – 
Mitte Juni 
2000  

[Unternehmensvertreter 
I4], ein weiterer Vertreter 
von ABB  
[Unternehmensvertreter 
X], ein weiterer Vertreter 

Zweiseitiges Treffen mit einem Gespräch darüber, 
welches Unternehmen besser geeignet wäre, ein 
bestimmtes Projekt zu übernehmen.32  

                                                 
25 ID […] Erwiderung von Furukawa auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 11. November 2009. 
27 […] 
28 […]. 
29 […] 
30 […]. 
31 […] 
32 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

von [Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist] 

32.  10. Mai 2000, 
Paris  

[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo), 
[Unternehmensvertreter 
B6], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem)  

Zweiseitige Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.33 

33.  11. Mai 2000, 
Paris  

Wahrscheinlich die 
Vertreter der 
üblicherweise an den A/R-
Treffen beteiligten 
Unternehmen: 
[Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist], Pirelli, 
Sumitomo, Hitachi und 
Fujikura; Furukawa hat 
die Teilnahme von 
[Unternehmensvertreter 
E2]  bestätigt.34  

A/R-Treffen; Gegenstand der Gespräche waren am 
Morgen Erdkabel und am Abend Unterwasserkabel.35  

34.  Juli 2000 Hitachi, ABB ABB wird zur Ordnung gerufen, nachdem es eine 
Projektzuteilung missachtet hatte.36 

35.  12. Juli 2000 
Geschäftsstelle
n von 
Furukawa,  
Tokio  

Wahrscheinlich waren 
Vertreter von Furukawa, 
Sumitomo und Hitachi 
anwesend  

Treffen japanischer Hersteller; Gegenstand war ein 
Projekt außerhalb der EU, das SEI-Hitachi zugeteilt 
worden war.37 

36.  Zwischen dem 
9. und dem 
21. Juli 2000, 
Mailand oder 
London  
 

Wahrscheinlich die 
Vertreter der 
üblicherweise an den A/R-
Treffen beteiligten 
Unternehmen: 
[Unternehmen welches 
kein Empfänger der 
Entscheidung ist], Pirelli, 
Sumitomo, Hitachi und 
Fujikura; Furukawa 
bestreitet die Teilnahme 
von 
[Unternehmensvertreter 
E3].38  

A/R-Treffen.39 Die von den europäischen Herstellern 
vorbereitete Tagesordnung enthielt u.a. folgende Punkte: 
Informationsaustausch über Änderungen in den 
Unternehmen (z. B. Übernahme des Kabelgeschäfts von 
General Cable durch Pirelli), Diskussionen über 
Preisniveaus und Projekte und Analyse der 
„Positionsblätter“, denen der Geschäftsanteil von A und R 
in den Exportterritorien zu entnehmen ist. Ein Protokoll 
des Treffens liegt nicht vor. 

37.  4. September 
2000, 
Tokio  

Vertreter von Sumitomo, 
Hitachi, Fujikura, 
Furukawa 

Treffen der japanischen Hersteller („4 Company Meeting“ 
[4 Unternehmen Treffen]). Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.40  

                                                 
33 […]  
34 ID […], Erwiderung von Furukawa auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 11. November 2009. 
35 […] siehe auch: […], […]. . 
36 […] 
37 […] 
38 ID […] Erwiderung von Furukawa auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 11. November 2009. 
39 […], […]. 
40 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

43.  März 2001, 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I3], 
[Unternehmensvertreter 
I2] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] ([Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist]), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli)  

Treffen ABB/[Unternehmen welches kein Empfänger der 
Entscheidung ist]/Pirelli. Diskussion über 
Kartellabsprachen und Unterwasserkabel-Projekte. 46  

44.  4.-5. März 
2001,  
Kuala Lumpur 
 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
C2], zwei Vertreter von 
Sumitomo 

Zweiseitiges Treffen. Gespräche über das [Nicht-EWR-
Staat] [Nicht-EWR-Projekt]-Projekt ([…] kV).47  

45.  23. März 2001, 
Genf 

[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo), 
[Unternehmensvertreter 
A2] ([Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist])  

Zweiseitiges Treffen. Erörterung noch zu klärender 
Fragen zwischen den beiden Unternehmen, 
wahrscheinlich in Bezug auf die Aufteilung von 
Projekten.48 

46.  25. April 2001 Mindestens die 
[Unternehmensvertreter 
D1]  (Hitachi), 
[Unternehmensvertreter 
A2] ([Unternehmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung ist]) und 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo); 
außerdem waren 
wahrscheinlich auch die 
ansonsten üblicherweise 
an diesen Treffen 
beteiligten Personen (u. a. 
Vertreter von Fujikura 
und Pirelli) beteiligt. 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) war nicht 
anwesend, wurde aber von 
Nexans vertreten. 
Furukawa bezweifelt die 
Teilnahme von 
[Unternehmensvertreter 
E2]  an diesem.49  

A/R-Treffen. Diskussion über Erdkabel- und 
Unterwasserkabel-Projekte/Fragen, Zusammenarbeit mit 
Taihan und LG und Brugg in einem Projekt außerhalb der 
EU, Kontakt zwischen japanischen Unternehmen und 
Taihan und LG in die „Regelung“ ["scheme"].50  
  

                                                 
46 […] 
47 […] 
48 […] 
49 ID […] Erwiderung von Furukawa auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 11. November 2009. 
50 […]; […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

47.  11. Juni 2001 
 

[Unternehmensvertreter 
D1] (Hitachi), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo); 
außerdem waren 
wahrscheinlich auch die 
ansonsten üblicherweise 
an diesen Treffen 
beteiligten Personen 
(Vertreter von Furukawa, 
Fujikura, [Untenerhmen 
welches kein Empfänger 
der Entscheidung 
ist]/Nexans und Pirelli) 
anwesend.  

A/R-Treffen im Zusammenhang mit Erdkabeln und mit 
Unterwasserkabeln.  
Zwei Projekte in der EU/im EWR wurden unter den 
europäischen Herstellern aufgeteilt: (i) die Verbindung 
zwischen Spanien und Marokko – Unterwasserkabel, 
400/500 kV, (ii) das Norned-Projekt – Unterwasserkabel, 
450 kV – zur Herstellung einer Verbindung zwischen 
Norwegen und den Niederlanden, bei dem ABB 70 % und 
Nexans 30 % übernehmen sollte; über diese Projekte 
wurde auch in späteren A/R-Treffen noch gesprochen.51  

48.  19.-26. Juli 
2001  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
D1] (Hitachi), 
[Unternehmensvertreter 
F1]   (Fujikura), in Kopie 
an die 
[Unternehmensvertreter 
B7], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
E2]  (Furukawa) und 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo)  

E-Mail-Verkehr bezüglich der Einbeziehung von Showa, 
Mitsubishi, LG und Taihan in die Kartellabsprachen.52  
 

49.  26. Juli 2001, 
Hotel am 
Flughafen 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
B6] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB)  

Zweiseitiges Treffen; Gespräch über die dänischen 
Nysted/Rødsand-Windpark-Projekte.53  

50.  31. Juli 2001, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.54  

51.  5. September 
2001, 
Kuala Lumpur 

[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (Fujikura), 
[Unternehmensvertreter 
D1] (Hitachi), 
[Unternehmensvertreter 
A2] und 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) sowie die 

A/R-Treffen im Zusammenhang mit Erdkabeln und mit 
Unterwasserkabeln.55  
 

                                                 
51 […]: gewöhnlich nahmen für die europäischen und die japanischen Unternehmen  dieselben Personen an 
diesen Treffen teil; siehe auch […].  
52 […] 
53 […] 
54 […] 
55 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  und 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli)  

52.  7. September 
2001, 
Tokio  

Zumindest 
[Unternehmensvertreter 
C2] (Sumitomo); 
außerdem waren 
wahrscheinlich auch die 
Personen beteiligt, die 
bereits beim A/R-Treffen 
am 5. September 2001 
anwesend waren, sowie 
Vertreter eines 
koreanischen 
Unternehmens 

A/K/R-Treffen.56  

53.  Oktober 2001  
 

[Unternehmensvertreter 
B4] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitige Treffen, Kontakte im Zusammenhang mit der 
ICF-Konferenz in Berlin; Gespräche über die Aufteilung 
des Projekts Flughafen Madrid.57  

54.  12. November 
2001, 
Paris  

[Unternehmensvertreter 
L2], 
[Unternehmensvertreter 
L1] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), eine weitere 
Person  

Dreiseitiges Treffen. Gespräch über die Zuteilung von 
Projekten außerhalb der EU und über den Grundsatz des 
Heimatmarktes.58 
 

55.  13. November 
2001, 
London 

[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) 

A/R-Treffen, Gespräche über Erdkabel und über 
Unterwasserkabel; Bestätigung der weiteren Aufteilung 
von Projekten in Europa unter den europäischen 
Herstellern; Gespräche/Absprache über die Verbindung 
zwischen Spanien und Marokko; ein 150 kV-Projekt auf 
nicht näher benannten griechischen Inseln; NSI-Projekt 
(Nordsee); Gespräche über Sicherheitsaspekte, 
„Positionsblätter“.59  

                                                 
56 […] 
57 […] 
58 […]. 
59 […]; Bezüglich "M", siehe […]. „K“ bezieht sich gewöhnlich auf die „koreanischen“ Unternehmen; wenn in 

Gesprächen auf japanische Unternehmen Bezug genommen wird, steht „K“ gewöhnlich für Showa; siehe […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

64.  Anfang 2002  [Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
wahrscheinlich ein 
Vertreter von Pirelli  

Treffen: Gespräch über das Projekt Vereinigtes 
Königreich-Niederlande, Windpark-Projekte im 
Vereinigten Königreich (North Hoyle, Crowbeson, 
Scroby Sand), die Verbindung zwischen Algerien und 
Spanien, die Verbindung zwischen Sardinien und Italien, 
die Verbindung zwischen Spanien und Marokko.68  

65.  Vor dem 
30. Januar 
2002,  
Divonne-les-
Bains 

Zumindest die 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) und 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem)  

Mögliches R-Treffen;69  

66.  11. Januar 
2002, 
Flughafen 
Arlanda  
Stockholm 

[Unternehmensvertreter 
I1] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

Zweiseitiges Treffen. Gespräch über die Zuweisung eines 
Projekts von [Nicht-EWR-Kunde]; 
[Unternehmensvertreter C2] erläutert 
[Unternehmensvertreter I1] die allgemeine Organisation 
des Kartells, z. B. den japanischen und den europäischen 
Einflussbereich.70  

67.  16. Januar 
2002  

[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

E-Mail zur Unterrichtung über den Eingang einer 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für ein 
Projekt in Spanien (400 kV – Erdkabel).71 

68.  29. Januar 
2002 

Nexans, Taihan, LG Treffen. Besprechung des Kartells.72 

69.  30. Januar 
2002, 
Akasaka 

[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 

A/R-Treffen betreffend Erdkabel und Unterwasserkabel; 
Gespräch über das Unterwasserkabel-Projekt Spanien-
Marokko.73  
 

                                                 
68 […] 
69 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
70 […]  
71 […] 
72 […] 
73 […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

70.  31. Januar 
2002  
 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.74  

71.  4. Februar 
2002 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli)  

E-Mail-Verkehr, der die Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit bei dem Spanien-Marokko-Projekt 
bestätigt.75  

72.  19.-20. Februar 
2002  

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS)  

E-Mail-Verkehr betreffend Gespräche mit „SGM“ 
(Sagem), […], „BRG“ (Brugg).76  
 

73.  20. Februar 
2002, 
Amsterdam  

[Unternehmensvertreter 
C2] und 
[Unternehmensvertreter 
C3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

Zweiseitiges Treffen. Gespräche über zwei Projekte 
außerhalb der EU in [Nicht-EWR-Staat] und [Nicht-
EWR-Staat].77  

74.  5. März 2002 Manager von ABB  Internes Protokoll, demzufolge die Unterwasserkabel-
Verbindung zwischen Algerien und Spanien zu „Pirellis 
Gebiet“ ["Pirelli's area"] zählte.78 

75.  8. März 2002 [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I5] (ABB) 

E-Mail; Nexans teilte ABB seinen Preis für das Projekt 
Escombreras Cartagena (Spanien – Erdkabel, 400 kV) 
mit.79  

76.  12. März 2002, 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B6] (Pirelli) 

"NSI"-Treffen das für Gespräche über Projekte genutzt 
wurde.80 

                                                 
74 […] 
75 […]. 
76 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Antwort   von 

Nexans auf ein Auskunftsverlangen.  
77 […] 
78 […] 
79 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
80 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

77.  20.-22. März 
2002, 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I4]  , 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B4] (Pirelli) 

Zweiseitige Treffen; Gespräch über das Nysted-Projekt;
weiteres Gespräch über einige 400 kV-Erdkabel-
Projekte.81  

78.  5. April 2002, 
Chateau de 
Raray 
(Raray, 
Frankreich)  
 

[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) 

A/R-Treffen betreffend Erdkabel und Unterwasserkabel; 
Gespräch über die Verbindung Spanien-Marokko, 
Unterwasserkabel-Projekte in Skandinavien in Bezug auf 
Windparks, den Sachstand bezüglich künftiger Erdkabel-
Projekte (Spannungen zwischen […] kV und 400 kV).82  

79.  30. April 2002 
– 16. Mai 2002 

[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr zu einem Projekt im Vereinigten 
Königreich für “National Grid – Remote Oil Pressure 
Monitoring System” [Nationales Netz - Öldruck-
Fernüberwachungssystem]. Zuteilung des Projekts an 
Pirelli.83 

80.  7.-13. Mai 
2002  

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Verbindung Spanien-
Marokko; die E-Mails belegen, dass sich Nexans 
bemühte, JPS und VISCAS zur Zusammenarbeit durch 
die Vorlage von Scheinangeboten für dieses Projekt zu 
bewegen.84  

81.  20. Mai 2002 [Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr betreffend den Eingang einer 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für ein 
Offshore-Projekt im Vereinigten Königreich – 33 kV, 31 

                                                 
81 […] 
82 ID […] Nachprüfung bei Nexans, […]. 
83 ID […], Nachprüfung bei Nexans und […]. 
84 […], ID […], Nachprüfung bei Nexans; in diesem Zeitraum kam es zu mehreren Folgekontakten; in einigen 
dieser Kontakte wurde erörtert, welche Fragen JPS im Treffen mit den Kunden stellen sollte; ID […], 
Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) 

km + 12 km; Aufforderung für derartige Projekte 
europäischer Hersteller die Präferenzposition zu halten.85  

82.  22. Mai 2002, 
Zürich 
(Schweiz)  

[Unternehmensvertreter 
I3], 
[Unternehmensvertreter 
I4]   (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
B6], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

"NSI"-Treffen; Ziel dieser Treffen war die Aufteilung 
anstehender Windpark-Projekte derart, dass alle 
Unternehmen jeweils zu einem Drittel beteiligt würden.86  

83.  4. Juni 2002,  
Frankfurt  
 

[Unternehmensvertreter 
I5] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 
 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.87 

84.  6. Juni 2002, 
Amsterdam  

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 
 

Zweiseitiges Treffen; Gespräch über die Abstimmung 
bezüglich Energiekabel-Projekten.88 

85.  10. Juni 2002 [Unternehmensvertreter 
A5], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

Interner E-Mail-Verkehr betreffend den Austausch von 
Preisen für das Projekt „TGV Espagnol“ zwischen 
Nexans und Nexans Spain, wahrscheinlich Mitteilung von 
Preisinformationen, die von einer dritten Partei mitgeteilt 
wurden.89  

86.  12. Juni 2002 [Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Austausch von Preiseinformationen für das Projekt 
Scroby Sands im Vereinigten Königreich – 
Unterwasserkabel, 33 kV, dem Protokoll des R-Treffens 
vom 18. Dezember 2002 zufolge Pirelli zugeteilt.90  

87.  13. Juni 2002 [Unternehmensvertreter 
A5], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

Austausch der Preise von Pirelli ("nos amis de pneu") 
[unsere Reifen-Freunde] und wahrscheinlich Sagem ("tes 
amis francais") [deine französischen Freunde] zwischen 
Nexans Spain und Nexans betreffend ein Projekt in 
Spanien für Endesa – Erdkabel, 220 kV, 1,8 km.91  

88.  14. Juni 2002, 
Kopenhagen  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräche über laufende/zukünftige 
Projekte.92  

89.  18. Juni 2002 [Unternehmensvertreter E-Mail-Verkehr, in dem VISCAS den Erhalt einer 

                                                 
85 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
86 […]. 
87 […] 
88 […] 
89 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
90 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
91 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
92 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

F3] (VISCAS),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

Anfrage bezüglich des Windpark-Projekts NoordZee 
(Niederlande) (Unterwasserkabel, 30 kV) mitteilte; über 
das Projekt wurde im nächsten A/R-Treffen am 20. Juni 
2002 in Kuala Lumpur gesprochen. In diesem Treffen 
wurde der Austausch von Preisinformationen vereinbart.93 

90.  20. Juni 2002, 
Banker's Club 
in Kuala 
Lumpur  

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) (wobei 
letzterer wahrscheinlich 
nur am Gespräch über 
Unterwasserkabel-
Projekte beteiligt war), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

A/R-Treffen; Gespräch über die Situation in Bezug auf 
EXSYM; Gespräch über Sachstand hinsichtlich 
Unterwasserkabel-Projekte (u. a. Spanien-Marokko, 
Windpark-Projekt NoordZee – Unterwasserkabel, 30 kV), 
Erdkabel-Projekte zwischen […] und 400 kV.94  

91.  26. Juni 2002 [Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail; Austausch von Preisinformationen bezüglich des 
Windpark-Projekts NoordZee.95  

92.  3. Juli 2002, 
Chateau de 
Habsbourg 
Brugg  

[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 

R-Treffen.96  
 

                                                 
93 […] 
94 […] nach ID […], Nachprüfung bei Nexans, sollte  [Unternehmensvertreter B3] für dieses Treffen nicht 
verfügbar gewesen sein; sein Namenskürzel („..“) steht jedoch im Protokoll des Treffens. Dieses Dokument 
bestätigt in jedem Fall zumindest die Beteiligung von  [Unternehmensvertreter B7]  (Pirelli) an dem Gespräche 
über die Erdkabel-Projekte.  
95 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
96 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung Nexans, ID […], 
Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
K4], 
[Unternehmensvertreter 
K2] (nkt)  

93.  8.-24. Juli 
2002  

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

E-Mail-Verkehr; Austausch von Informationen über die 
Verbindung Spanien-Marokko.97 

94.  9.-10. Juli 
2002, 
Paris  

[Unternehmensvertreter 
I3], 
[Unternehmensvertreter 
I4]   (ABB), Vertreter von 
Nexans, Pirelli  

Treffen: Austausch von Informationen über Projekte – 
Spannungen zwischen 36 und 150 kV; mögliche 
Zuteilung des Unterwasserkabel-Projekts Thornton 
Bank.98  

95.  11. Juli 2002 [Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

E-Mail; Austausch von Preisinformationen über das 
Projekt Spanien-Marokko; Anlagen mit Preisen, 
technische Einzelheiten.99  

96.  17. Juli 2002, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.100 

97.  23. Juli 2002, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A3] (Nexans)  

Zweiseitiges Treffen; Austausch von Informationen über 
Projekte.101  

98.  30. Juli 2002 [Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), und 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS)  

E-Mail; Benachrichtigung über die Aufforderung zur 
Einreichung eines Angebots für das Projekt Fingleton 
White, Co (Irland) – Unterwasserkabel, 100 kV.102  
 

                                                 
97 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
98 […]. 
99 […] 
100 […]. 
101 […]. 
102 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

99.  7. August 2002 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Telefonat, E-Mail: Austausch von Informationen über ein 
Projekt – 170 kV.103 

100.  29. August 
2002,  
Paris  
 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), Vertreter von 
Pirelli und VISCAS 

Abendessen anlässlich eines CIGRE-Treffens. Gespräche 
über die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
europäischen und japanischen Energiekabelherstellern.104  

101.  2. September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  (Pirelli) 

E-Mail betreffend die Organisation eines Abendessens am 
Vorabend des A/R-Treffens am 6. September 2002.105  

102.  4. September 
2002,  
Västeras  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A6]  (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitiges Treffen. Gespräch über die [Nicht-EWR-
Projekt] und NSI.106 

103.  4. September 
2002  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

E-Mail betreffend Kontakte mit nkt, Brugg und 
EXSYM.107  

104.  4. September 
2002  

[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B7], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

E-Mail; Bestätigung der Zusammenarbeit mit EXSYM bei 
Erdkabel-Projekten.108 
  

105.  6.-
7. September 
2002, London  
(Thames 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7], 

A/R-Treffen betreffend Erdkabel und Unterwasserkabel; 
Bestätigung der Zusammenarbeit mit EXSYM bei 
Erdkabel-Projekten, Zuteilung eines 400 kV-Projekts; 
Gespräch über Unterwasserkabel-Projekte (ab […] kV), u. 

                                                 
103 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
104 […] 
105 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
106 […] 
107 […].; die Nachricht an sich ist nicht datiert; sie war jedoch in der Antwort enthalten, die   Osada (JPS) am 
4. September 2002 an die  en [Unternehmensvertreter A1]  (Nexans), [Unternehmensvertreter B7], 
[Unternehmensvertreter B3] und [Unternehmensvertreter B1] (Pirelli), [Unternehmensvertreter F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter D3]  und [Unternehmensvertreter C2] (JPS) schickte.  
108 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

Valley) [Unternehmensvertreter 
B1] (nur 
Unterwasserkabel-
Projekte) (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

a. Spanien-Marokko; Erdkabel-Projekte mit Spannungen 
zwischen […] und 400 kV; Gespräch über die 
Einschränkung der Lieferungen an koreanische 
Unternehmen.109  

106.  6.-
7. September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

[Unternehmensvertreter A2] (Nexans) schlug Kontakte 
zwischen den [Unternehmensvertreter I3]  (ABB) und 
[Unternehmensvertreter C2] (JPS) vor.110  

107.  6.-
7. September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Gespräche über das „Ursprungsprinzip“ ["origination 
principle"].111  

108.  11.-12. 
September 
2002, 
Lavagna 
(nahe Mailand)  

Zumindest die 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
K2] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3]  (Brugg); 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) war 
eingeladen.  

R-Treffen.112  
 

109.  12.-
13.  September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr; Austausch von Informationen über ein 
Projekte für Siemens (Vereinigtes Königreich) – 
Erdkabel, 275 kV.113  

                                                 
109 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
[…], ID […], Nachprüfung bei Nexans, […]. 
110 […] 
111 […] 
112 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
113 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

110.  12.-13. 
September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

E-Mail-Verkehr betreffend eine Streitigkeit zwischen 
A/R, K; infolge der mangelnden Zusammenarbeit seitens 
K wurde beschlossen die Lieferung von Zubehör 
zurückzuhalten, um die Notwendigkeit eines K-Treffens 
zu unterstreichen.114  

111.  17. September 
– 
25. November 
2002 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr zum Austausch von Informationen über 
die Verbindung Spanien-Marokko.115  

112.  19. September 
2002 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail Verkehr der den Austausch von Preisen für ein 
150 kV-Projekt (Deckname; ID 26473) beinhaltet.116 

113.  27. September 
– 7. Oktober 
2002 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung von Projekten 
im Zusammenhang mit „sub stations“ in den 
Ausfuhrterritorien; Beibehaltung des Grundsatzes des 
Heimatmarkts.117  

114.  15. Oktober 
2002, Zürich 

[Unternehmensvertreter 
B6] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
I3], ein weiterer Vertreter 
von ABB 

"NSI"-Treffen.. Möglicherweise Gespräch über weitere 
grundlegende Themen zusätzlich zu "NSI", wie etwa die 
Beziehung zwischen den beiden Unternehmen und/oder 
den Markt für Unterwasserkabel.118  

115.  15. Oktober 
2002 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail im Zusammenhang mit dem Austausch von 
Preisinformationen für das Unterwasserkabel-Projekt 
Robin Rigg.119  

116.  6.- [Unternehmensvertreter E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung des Erdkabel-

                                                 
114 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
115 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; 
ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
116 ID […]Nachprüfung bei Nexans. 
117 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
118 […] 
119 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

7. November 
2002  

J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) 

Projekts Wienstrom, 380/400 kV; Bemühungen um die 
weitere Geheimhaltung des Kartells.120  

117.  7. November 
2002 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Organisation des Kartells; 
die über die Vermittlerrolle von Nexans Aufschluss 
geben121  

118.  14. November 
2002, Tokio  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B7], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
G1], 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) – die 
[Unternehmensvertreter 
G1]  und 
[Unternehmensvertreter 
H1]  waren nur an 
Gesprächen über Erdkabel 
beteiligt  

A/R-Treffen; Vereinbarung über Preisliste für Zubehör; 
Gespräch über mehrere Projekte innerhalb des EWR und 
in Drittstaaten; Unterwasserkabel-Projekte im EWR 
einschließlich Spanien-Marokko; Gespräch über 
Erdkabel-Projekte im EWR, einschließlich elf bereits 
aufgeteilte Projekte, 17 laufende Projekte, künftige 
Projekte (mindestens vier aufgeteilt); EXSYM war zum 
ersten Mal aktiv beteiligt; die Teilnahme von ABB, 
Sagem und Brugg wird indirekt bestätigt.122  
 

119.  15. November 
2002, Tokio  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 

A/K/R-Treffen; Gespräch über die Organisation des 
Kartells, Bestätigung von Kontaktstellen für A, R, K.; 
Erläuterungen der Vereinbarungen über Heimatmärkte, 
Ausfuhrterritorien und Spannungsbereiche; für 

                                                 
120 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
121 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
122 […]ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […], EXSYM, 
Auskunftsverlangen zu Treffen;  [Unternehmensvertreter B1] und  [Unternehmensvertreter B2] 
[Unternehmensvertreter B2]  konnten nicht teilnehmen, waren über das Treffen aber in vollem Umfang 
unterrichtet; siehe ID […], Nachprüfung bei Nexans und ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B7]  (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] oder 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
G1], 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
M3] (LG), 
[Unternehmensvertreter 
N1]  (Taihan)  

Teilnehmer der K-Seite bestätigt; Gespräche auch über 
bestimmte Erdkabel-Projekte außerhalb des EWR.123  
 

120.  18. November 
2002 – 
15. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr der den Austausch von Informationen 
zum Projekt Spanien-Marokko beinhaltet.124  

121.  22. November 
2002 

[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung des Erdkabel-
Projekts „Soluziona San Roque“ (400 kV).125  

122.  22. November 
2002 

[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung des Erdkabel-
Projekts „Nordjyllandsvaerket – Trige 150 kV“.126 

123.  27.-28. 
November 
2002,  
La Chapelle en 
Serval 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 

R-Treffen kurz nach dem A/R-Treffen vom 14. November 
2002.127  
 

                                                 
123 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; 
hinsichtlich der Daten dieser beiden Protokollreihen besteht eine Diskrepanz: In ID […] wird der 13. November 
2002 genannt, und in ID […] ist der 15. November 2002 angegeben. Auch ID […] verweist auf einen möglichen 
Termin am 15. November 2002. Zu den Teilnehmern siehe auch ID […], Vorbringen von LS Cable vom 
6. September 2010, und ID […], Antwort von EXSYM vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 
31. März 2010.  [Unternehmensvertreter B1] konnte nicht teilnehmen, war aber in vollem Umfang über das 
Treffen unterrichtet (siehe ID […], Nachprüfung bei Nexans).  
124 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
125 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
126 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
127 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans, […], 
Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010, […], Antwort von Brugg 
vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

2003 A5], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) 

über das Projekt „Feria de Muestras de Valencia“ in 
Spanien – Erdkabel, 220 kV.132 

129.  13. Januar 
2003, Paris 

[Unternehmensvertreter 
I3], 
[Unternehmensvertreter 
I6] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A3], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen. Möglicherweise Gespräch über 
Projektzuteilung.133 

130.  13. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail mit einer Zusammenfassung des Treffens mit den 
[Nicht-EWR-Staat] Unternehmen […].134  

131.  14. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail-Verkehr unter Offenlegung von 
Preisinformationen für das Projekt „Locmalo-Plouay“ 
(Bretagne).135  

132.  16.-21. Januar 
2003  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr unter Offenlegung von 
Preiseinformationen für die Verbindungen „Norzink-
Odda“ und „Norzink-Stanavegen“ – 72 kV, 
Unterwasserkabel, Erdkabel.136  

133.  17. Januar 
2003, 
Seoul 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
M2], ein weiterer 
Vertreter (LG), 
[Unternehmensvertreter 
N1], 
[Unternehmensvertreter 
M3] (Taihan) 

A/K-Treffen; Aufteilung von Erdkabel-Projekten 
außerhalb des EWR.137  
 

                                                 
132 ID […]Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
133 […] 
134 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
135 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
136 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
137 […]; ID […], Erwiderung von EXSYM auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 7. September 2012. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

134.  21.-22. Januar 
2003, 
La Chapelle en 
Serval 

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) und 
[Unternehmensvertreter 
G1]  (EXSYM) (nur 
Erdkabel); 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

A/R-Treffen; Gespräch über die Verbindung Spanien-
Marokko; Aufteilung mehrerer Erdkabel- und 
Unterwasserkabel-Projekte außerhalb des EWR – […], 
[…] kV Unterwasserkabel, […], […] kV Erdkabel; auch 
ABB, Brugg und nkt waren an der Aufteilung einiger 
Erdkabel-Projekte beteiligt.138  

135.  23. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
N1], 
[Unternehmensvertreter 
M3] (Taihan), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) 

E-Mail-Verkehr bezüglich eines Verstoßes gegen den 
„Grundsatz des Heimatmarktes“ sowie hinsichtlich der 
Einbeziehung koreanischer Unternehmen in die 
Aufteilung von Projekten außerhalb des EWR.139  

136.  24. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A5]  (Nexans)  

E-Mail-Verkehr zu Projekten in Spanien sowie außerhalb 
des EWR.140  

137.  29. Januar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail zum Windpark-Projekt „Borkum West“ und zu 
weiteren Projekten im EWR.141  
 

138.  31. Januar 
2003 – 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 

E-Mail-Verkehr betreffend die Umsetzung eines 
Scheinangebots für das Projekt Spanien-Marokko.142  

                                                 
138 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
[…].; siehe auch […] ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
139 […] 
140 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
141 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
142 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […]Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […], Nachprüfung bei 
Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

18. März 2003 [Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

139.  4.-6. Februar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail die Preisinformationen für die […], […] enthält.143 
  

140.  4. Februar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), Vertreter 
[...] Unternehmen 

R/S-Treffen; Gesprächeüber Projekte außerhalb der 
EU/des EWR.144  
 

141.  7. Februar 
2003, 
Lennestadt-
Bilstein 

  Jensen, 
[Unternehmensvertreter 
K2] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem)  

R-Treffen; Tagesordnung, einschlägige Unterlagen.145  

142.  14.-24. Februar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A5]  (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem)  

E-Mail-Verkehr zur Aufteilung von drei 220 kV-
Erdkabel-Projekten und zwei 132 kV-Erdkabel-Projekten 
für Union Fenosa in Spanien; enthält Bezugnahmen auf 
Pirelli und Brugg.146  

143.  19. Februar 
2003 

Von 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) an 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli)  

E-Mail die Preisinformationen über das Projekt EKOFISK 
in Norwegen – Unterwasserkabel, 36 kV – enthält.147  

144.  19. Februar 
2003 

Von 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) an 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail zu einer allgemeinen Vereinbarung über die 
Aufteilung von Energiekabel-Projekten in Europa.148  

                                                 
143 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
144 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
145 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
146 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
147 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
148 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

145.  24.-28. Februar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
N1]  (Taihan) 

E-Mail-Verkehr zum Bieterverhalten bei einem Projekt in 
Spanien für Union Fenosa.149  

146.  27. Februar 
2003 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
K2] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail zu einem Projekt in den Exportterritorien.150 

147.  4. März 2003, 
Seoul 

Vertreter [...] 
Unternehmen; 
[Unternehmensvertreter 
M3] (LS), 
[Unternehmensvertreter 
M2] (Taihan), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
G1]  (EXSYM); 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) war nicht 
beteiligt, war aber über 
das Treffen informiert.  

A/R/K-Treffen und A/R/[…]-Treffen japanischer, 
europäischer und [Nicht-EWR-Staat] Unternehmen.151 

148.  10. März 2003, 
Barcelona  

[Unternehmensvertreter 
A2], möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

Treffen in Barcelona im Vorfeld der Zusammenkunft 
eines Unternehmensverbands. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.152  
 

149.  27. März 2003, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
B3], 

A/R-Treffen; Gespräch, Aufteilung mehrerer Projekte in 
der EU/im EWR, außerhalb der EU/des EWR; 

                                                 
149 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
150 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
151 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].;[…]; zu den Teilnehmern siehe 
auch ID […], Vorbringen von LS Cable vom 6. September 2010, und ID […], Erwiderung von EXSYM auf die 
Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 7. September 2012.  
152 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), Vertreter von 
VISCAS, EXSYM (nur 
Erdkabel)  

Vereinbarung einer detaillierten „Auftragnehmer-
Regelung“ ["contractors rule"].153  

150.  6. April 2003 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail betreffend den Austausch von Preisinformation für 
das Projekt „Offshore-Windpark TFE Zeebg“ – 
Unterwasserkabel, 150/36 kV.154  

151.  15. April 2003 [Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  
 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Bedenken von Pirelli, dass 
das griechische Unternehmen Hellenic Cables 
Technologie zur Herstellung von Energiekabeln für 
Spannungen bis zu 400 kV von japanischen Unternehmen 
erwarb.155  

152.  21.-22. April 
2003 

[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  
 

E-Mail-Verkehr betreffend die Verpflichtung von 
Furukuwa, keine Geschäfte mit Hellenic Cables 
abzuschließen.156  

153.  22. April 2003 [Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail zum Austausch von Preisen für ein Projekt 
genannt "RP's HQ – approx 1.9 km 380 kV 630sqmm" 
und mit dem Hinweis darauf, dass dieses Projekt Pirelli 
(„RP's“) zugeteilt wurde.157  

154.  22.-25. April 
2003 

[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), weitere 
Kontakte von EXSYM, 
VISCAS und Pirelli  

E-Mail zum Austausch über ein Projekt in Griechenland – 
150 kV, 1500/3000 m, später R und nicht A zugeteilt.158  

155.  23. April 2003, [Unternehmensvertreter R-Treffen; Gespräch über A/R-Treffen, mehrere Projekte 

                                                 
153 ID […], Nachprüfung bei Nexans: in diesen Protokollen ist die Teilnahme von  n Corbellini nicht belegt; 
andere Protokolle bestätigen aber seine Anwesenheit: […]. siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
154 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
155 […] 
156 […] 
157 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
158 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

Moret sur 
Loing  

A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
K1] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem); 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

im EWR und eine Projektliste; Zuteilung eines Projekts 
"400 kV 2000m Italian Case" [400 kV, 2000 m, 
italienisches Projekt] zu Pirelli.159  

156.  6.-12. Mai 
2003 

[Unternehmensvertreter 
B2]  und 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend die an Pirelli gerichtete 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für das 
Projekt „Lyse Tranf.station“ – 300 kV, möglicherweise 
Erdkabel.160  

157.  7. Mai 2003 [Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail-Verkehr bezüglich der Beteiligung von Sagem.161  

158.  19. Mai 2003  [Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

E-Mail betreffend den Austausch von Informationen über 
ein Projekt in Norwegen – Unterwasserkabel, 85/125/150 
kV, Austausch von Preisinformationen.162  

159.  13. Juni 2003 
Villa 
Odescalchi,  
Mailand  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 

A/R-Treffen; die Teilnehmer schlugen vor, die 
Sicherheitsvorkehrungen zu intensivieren; sie sprachen 
über die Rolle [Nicht-EWR-Staat] und der koreanischen 
Unternehmen sowie über Erdkabel- und 
Unterwasserkabel-Projekte inner- und außerhalb des 
EWR.163  

                                                 
159 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
160 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
161 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
162 […] 
163 […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […]Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […]Nachprüfung bei Nexans, […]; ID […], Erwiderung von EXSYM auf 
die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 29. Juni 2012. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), zu 
Gesprächen über 
Erdkabel, 
[Unternehmensvertreter 
G1], 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

160.  26. und 
30. Juni 2003  

Nexans, Pirelli, ABB, nkt, 
Brugg, Olex, Sagem 

Dokumente „percent.doc“, „shares.doc“; offenbar mit 
Zusammenfassungen der Marktanteile von 
Kartellmitgliedern.164  

161.  30. Juni und 
1. Juli 2003,  
Meister-
schwanden 
(CH)  

[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem); 
[Unternehmensvertreter 
K1] (nkt) war eingeladen, 
hat aber nicht 
teilgenommen.  

R-Treffen; die Teilnehmer sprachen über die Sicherheit 
des Kartells sowie über mehrere Projekte außerhalb der 
EU/des EWR mit Spannungen zwischen […] und […] 
kV; Statistiken.165  

162.  3. Juli 2003 [Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS)  

E-Mail zur Benachrichtigung darüber, dass VISCAS eine 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für das 
Kraftwerk Piacenza erhalten hatte – Erdkabel, 400 kV.166  

163.  11. Juli 2003 [Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail bezüglich. LG, Forderung von Taihan bezüglich 
eines […] kV-Erdkabel-Projekts in Korea.167  

                                                 
164 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
165 ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […]Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
166 […] 
167 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

164.  22. Juli 2003, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
B3], ein weiterer Vertreter 
von Pirelli, 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräch über ein Projekt in [Nicht-
EWR-Staat].168 

165.  29. August – 
2. September 
2003 

[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr zur Aufteilung eines Projekts in 
Griechenland – […] kV, 15,5 km.169  

166.  1. September 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM)  

E-Mail zu Projekten in Spanien für Union Fenosa; Taihan 
wurde aufgefordert, ein geändertes Angebot vorzulegen; 
JPS bat Nexans möglichst umgehend um Anweisungen in 
Bezug auf die Preisgestaltung.170 

167.  3.-
5. September 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 

E-Mail-Verkehr hinsichtlich des Korfu-Projekts in 
Griechenland.171  

                                                 
168 […] 
169 […]. 
170 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […]. 
171 […] ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

168.  11. September 
2003, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
C2], ein weiterer Vertreter 
(JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
G1], 
[Unternehmensvertreter 
H1] (Erdkabel) 
(EXSYM); 
[Unternehmensvertreter 
B1] war eingeladen, hat 
aber nicht teilgenommen.  

A/R-Treffen; Aufteilung des Korfu-Projekts; Gespräche 
über die Sicherheit des Kartells, spanisch-marokkanische 
Projekte, Aufteilung mehrerer Erdkabel-Projekte 
außerhalb der EU/des EWR, entsprechende 
Preisabsprachen.172 
 

169.  Ab dem 
15. September 
2003  

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitige Kontakte betreffend die Aufteilung des 
Estlink-Projekts (150 kV-Unterwasserkabel zwischen 
Estland und Finnland) und des Projekts Spanien-
Mallorca.173  

170.  16. September 
2003 

Nexans Siehe Dokument „RULES IN SHORT.doc“ mit den 
Regelungen zur Funktionsweise des Kartells.174  

171.  16. September 
2003, 
entweder in der 
Nähe des 
Comer Sees 
oder 
in Mailand 
(Italien)  

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans),  
[Unternehmensvertreter 
J3], 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
K2] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) 

R-Treffen.175  
 

172.  6.-7. Oktober [Unternehmensvertreter E-Mail-Verkehr hinsichtlich Streitigkeiten zwischen 

                                                 
172 Das von JPS geführte Protokoll ([…].) enthält den Vermerk: „exm only sub.“; dies scheint ein Fehler gewesen 
zu sein. EXSYM hat nämlich nur an Treffen im Zusammenhang mit Landkabeln teilgenommen; […] ID […] 
Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […], 
Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
173 […] 
174 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
175 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Antwort von Brugg vom 
7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

2003 CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM)  

Pirelli und den koreanischen Unternehmen (bezüglich 
bestimmter Projekte).176 
 

173.  8.-16. Oktober 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM)  

E-Mail-Verkehr bezüglich. eines Treffens mit den 
koreanischen Unternehmen um ihre Zusammenarbeit zu 
verbessern.177  

174.  15.-
16. Oktober 
2003 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail-Verkehr, in dem JPS und Nexans sich darüber 
beschwerten, dass Pirelli in Korea Angebote unterbreitet 
hatte, und dass die koreanischen Unternehmen in Italien 
angeboten hatten.178  
 

175.  17. Oktober 
2003, Seoul 

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans),  

A/K/R-Treffen mit Gesprächen über Konflikte mit 
koreanischen Unternehmen; Aufteilung von Projekten 
außerhalb der EU/des EWR; Erläuterungen zu Regeln und 
zur Situation von Kartellmitgliedern.179  

                                                 
176 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
177 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
178 […] 
179 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; 
hinsichtlich der Teilnehmer siehe auch ID […], Vorbringen von LS Cable vom 6. September 2010, ID […], 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) (alle auch 
im Vorbereitungstreffen), 
[Unternehmensvertreter 
N1], 
[Unternehmensvertreter 
N2] (Taihan), 
[Unternehmensvertreter 
M2], 
[Unternehmensvertreter 
M3] (LS). 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

176.  20.-
22. Oktober 
2003 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr mit Aufforderungen zur Erteilung von 
Anweisungen; Austausch von  von Preisinformationen für 
das Projekt „Karsto“ – Erdkabel, 300 kV.180  

177.  22. Oktober 
2003 

[Unternehmensvertreter 
M3] (LG), 
[Unternehmensvertreter 
CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
N1]  (Taihan), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

E-Mail die Informationen enthält und Aufforderungen zur 
Erteilung von Anweisungen für das Projekt Finnland – 
110 kV, 6 km.181  

178.  4.-
5. November 
2003  

[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr betreffend ein Projekt in Griechenland – 
150 kV, Unterwasserkabel (66 km), Erdkabel (14 km).182  
 

                                                                                                                                                         
Nachprüfung bei Nexans,.; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
180 ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
181 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
182 […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

CD1],   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS) 

179.  18.-
19. November 
2003, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
J3], 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
K1] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
L1], 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) 

R-Treffen; Aufteilung von mehreren Projekten in und 
außerhalb der EU, Gespräch über Positionsblätter.183  

180.  24. November 
2003, 
Frankfurt  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS)  

Zweiseitiges Treffen; Vereinbarung, nicht miteinander zu 
konkurrieren.184  

181.  25. November 
2003 

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), Vertreter von 
Pirelli 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.185  

182.  26. November 
2003, Paris  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen; möglicherweise Gespräch über das 
Q-7-Windpark-Projekt.186  

183.  27. November 
2003, Paris  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 

A/R-Treffen; Gespräch; Aufteilung von mindestens zwei 
Unterwasserkabel-Projekten im EWR und mehreren 
Erdkabel-Projekten (Spannungen ab […] kV) und 

                                                 
183 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […], 
Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] 
Nachprüfung bei Nexans, ID […] Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 
2010.  
184 […]. 
185 […]. 
186 […].. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) 

188.  13. Januar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

Telefax bezüglich. des Projekts Ormen Lange in 
Norwegen – Unterwasserkabel, 420 kV; JPS bestätigt, 
nicht anzubieten.192  

189.  19.-29. Januar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B8], 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
I7], 
[Unternehmensvertreter 
I3], andere Vertreter 
(ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

Kontakte bezüglich des Projekt Sardinien-Korsika; 
Austausch von Preisen.193  

190.  21. Januar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

Telefax betreffend das Projekt „Mittelmeer-Verbindung“ 
["Mediterranean Sea Crossing"] in der Absicht, einen 
allgemeinen Austausch über die mögliche Preisgestaltung 
einzuleiten.194  

191.  28. Januar 
2004 
Kuala Lumpur 

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
G1]  (EXSYM) 
(Teilnahme nur am 

A/R-Treffen; die Teilnehmer sprachen über mehrere 
Erdkabel- und Unterwasserkabel-Projekte innerhalb und 
außerhalb der EU/des EWR und teilten die Projekte auf; 
das Protokoll bestätigt auch die Teilnahme anderer 
Unternehmen (die im Treffen nicht vertreten waren) in die 
Aufteilung von Erdkabel-Projekten außerhalb des EWR: 
Brugg, ABB, Sagem, LG, Taihan.195  
  

                                                 
192 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
193 […] ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
194 […] 
195 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […] Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. siehe auch ID […] Antwort von EXSYM vom 7. Mai 2010 auf das 
Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

Treffen zu Erdkabeln), 
unbekannter, mit 
Akronym benannter 
Teilnehmer 
[Unternehmensvertreter]  

192.  5. Februar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

E-Mail bezüglich des Austauschs von Preisinformationen 
für ein nicht näher benanntes Projekt.196  

193.  6. Februar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail betreffend das Projekt „Wien, Erdkabel, 380 kV“ 
["Vienna UG 380 kV"], für das Pirelli den Zuschlag 
erhalten hatte.197  

194.  9.-12. Februar 
2004, Tokio  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), Vertreter von 
VISCAS (wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
F3] ), EXSYM  

Zwei- und mehrseitige Treffen; Gespräch über Angebote 
für Projekte in und außerhalb des EWR.198  
 

195.  10. Februar 
2004, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
L2] und/oder 
[Unternehmensvertreter 
L1]  (Sagem), Vertreter 
von Brugg, 
[Unternehmensvertreter 
K1] (nkt).  

R-Treffen, in dem die Teilnehmer über mehrere Projekte 
innerhalb und außerhalb der EU/des EWR sprachen.199  

196.  20. Februar 
2004 

[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

E-Mail beinhaltend Anfragen, Anweisungen für die 
Preisgestaltung bei Offshore-Windpark-Projekten eines 
deutschen Kunden (Montagegesellschaft mbH) – 
Unterwasserkabel 33/150 kV.200  

                                                 
196 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
197 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
198 […] 
199 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen 
vom 31. März 2010; ID […], Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 
2010. siehe auch ID […], Antwort von EXSYM vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 
2010.  
200 […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

197.  1. März 2004, 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans); 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

Zweiseitiges Treffen (ABB und Nexans) über die 
Aufteilung mehrerer Projekte im EWR.201  

198.  3. März 2004, 
Alzate Brianza 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) 

R-Treffen zur Aufteilung von Projekten im EWR 400 und 
200 kV.202  

199.  11. März 2004 [Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail betreffend ein Kabelprojekt (150 kV, 4 km), das 
Pirelli zugewiesen wurde.203  

200.  16.-17. März 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg)  

E-Mail-Verkehr betreffend ein Projekt „Österreich – 110 
kV, 12,6 km“.204  

201.  17. März 2004, 
Barcelona  

[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A5], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2], nicht näher 
bezeichneter Teilnehmer 
"[…] (Sagem), ein 
Vertreter von Pirelli  

Spezifisches R-Treffen betreffend die Aufteilung 
bestimmter spanischer Projekte.205  

                                                 
201 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […], ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
202 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Nachprüfung bei 
Nexans, ID […], Antwort von Brugg vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
203 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
204 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
205 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

202.  18. März 2004 [Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail beinhaltend den Austausch von 
Preisinformationen für das Projekt „Butendieck – 
Unterwasserkabel 33/170 kV“ in Deutschland.206  

203.  19. März 2004 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung des Projekts für 
das Fiat Engineering-Kraftwerk in Piacenza.207  

204.  24. März 2004,  
Stockholm 
oder 
Kopenhagen  

[Unternehmensvertreter 
C2], möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB)  

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.208  

205.  24. März 2004,  
Mailand  

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), Vertreter von 
Pirelli 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor .209 

206.  26. März 2004, 
Stresa  

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans),  
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) (nur 
Erdkabel); 
[Unternehmensvertreter 
D3] (JPS) war eingeladen, 
hat aber nicht 
teilgenommen.  

A/R-Treffen; Gespräch über mehrere Erdkabel- und 
Unterwasserkabel-Projekte außerhalb des EWR und 
Aufteilung dieser Projekte; Gespräch über zwei Projekte 
im EWR.210  
 

                                                 
206 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
207 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
208 […]. 
209 […]. 
210 […] ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

207.  3. April 2004 [Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail zur Aufteilung mehrerer Projekte im EWR, über 
die vorher im R-Treffen gesprochen worden war; 
Zuteilung des Projekts Cartagena zu Sagem.211  

208.  27. April – 
28. Mai 2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3],   
[Unternehmensvertreter 
EF3], 
[Unternehmensvertreter 
EF4] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr zur Aufteilung des Projekts „Ormen 
Lange“ von Stattnet; Anmerkung in einer 
Aufteilungstabelle.212  

209.  9. Juni 2004 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (nur 
Unterwasserkabel) 
(Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans),   
[Unternehmensvertreter 
C2], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (nur Erdkabel) 
(EXSYM).  

A/R-Treffen; Gespräch, Aufteilung mehrerer Projekte 
außerhalb des EWR (Spannung von […] kV und […] kV), 
Zuteilung auch zu koreanischen Unternehmen; zwei 
Projekte im EWR (Korfu und Ormen Lange) wurden 
besprochen und/oder aufgeteilt.213  

210.  18.-22. Juni 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail zum Austausch von Informationen über das 
Unterwasserkabel-Projekt Ormen Lange.214  

                                                 
211 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
212 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, […]  
213 […] 
214 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

211.  24. Juni 2004 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr zur Preisfestsetzung für ein Projekt im 
EWR.215 

212.  25. Juni 2004 [Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM)  

E-Mail beinhaltend Austausch von Informationen in 
einem Positionsblatt; fünf Projekte im EWR werden 
genannt: Spanien-Marokko, zwei Projekte in 
Griechenland (Korfu und ein weiteres […] kV-Projekt), 
Estlink, Ormen Lange.216  

213.  28. und 
30. Juni 2004, 
Tokio  

[Unternehmensvertreter 
B5], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

Zweiseitige Treffen. Allgemeine Diskussion über die 
Zusammenarbeit zwischen JPS und Prysmian und 
möglicherweise auch über Fragen der 
Projektkoordinierung.217 

214.  30. Juni – 
1. Juli 2004,  
„Urlaubsort an 
der 
französisch-
schweizerische
n Grenze“, 
möglicherweis
e Divonne-les-
Bains  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
L2], 
[Unternehmensvertreter 
L1]  (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans); 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg) war über das 
Treffen unterrichtet; 
[Unternehmensvertreter 
K1] (nkt) war eingeladen, 
hat aber nicht 
teilgenommen.  

R-Treffen; Austausch über Preise, Gespräche in A/R-
Treffen, mehrere Erdkabel-Projekte außerhalb des EWR; 
mehrere Projekte im EWR wurden aufgeteilt: Termoli, 
PORTOGRUARION, 400 kV, Belgien; 54 km, 
Luxemburg: 40 km, 220kV, Tennet, Cartagena, 400 kV-
Projekte.218  

215.  1. Juli 2004 [Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 

E-Mail-Verkehr zu einer Streitigkeit zwischen Taihan und 
Pirelli betreffend ein […] kV-Projekt in Korea.219  

                                                 
215 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
216 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].  
217 […] 
218 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
219 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
M2]  (Taihan), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM) 

216.  5.-22. Juli 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem),  
[Unternehmensvertreter 
J3], 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg)  

E-Mail-Verkehr beinhaltend den Austausch von 
Preisinformationen für einen „Rahmenvertrag, 220 kV (40 
km)“.220  

217.  7.-9. Juli 2004 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mailverkehr beinhaltend den Austausch von 
Preisinformationen für das Projekt „SI… For Da…220 
kV“.221  

218.  19. Juli 2004  
Västerås  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS)  

Zweiseitiges Treffen, auf dem JPS seinen Ausstieg aus 
den Kartellabsprachen ankündigt.222  

219.  19. Juli 2004 [Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS) 

E-Mail-Verkehr beinhaltend eine Streitigkeit zwischen 
Pirelli und einem koreanischen Unternehmen.223  

220.  19.-20. Juli 
2004, Paris  

[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli); 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen, ABB. 

Zweiseitige (ABB/JPS) und dreiseitige (Nexans, Pirelli, 
JPS) Treffen, in denen JPS den Rückzug aus den 
Kartelltreffen und der allgemeinen Kommunikation 
ankündigte.224 

                                                 
220 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
221 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
222 […]. 
223 […]. 
224 […], ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans,  
ID […], Nachprüfung bei Nexans, […].; ID […], Nachprüfung bei Nexans, […] 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

221.  26. Juli 2004 [Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
D3], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (Viscas), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (Exsym) 

E-Mail, in der JPS mitteilte, dass es sich an weiterer 
Kommunikation nicht mehr beteiligen werde.225  

222.  5. August 2004 [Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail beinhalted den Austausch von Infomationen über 
ein 400 kV-Erdkabel-Projekt im Vereinigten 
Königreich.226  

223.  17. September 
2004, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1], wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), Vertreter von 
Pirelli, möglicherweise 
Sagem, nkt; 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen 

R-Treffen; Aufteilung mehrerer Projekte: Zuteilung des 
400 kV-Projekts Tennet zu Pirelli; Zuteilung an nkt 
beinhalten: Teilauftrag im Rahmen des Tennet-Projekts, 
[…] kV-Projekt in Belgien und 220 kV-Projekt in 
Luxemburg; weitere Erdkabel-Projekte außerhalb des 
EWR und ein französischer Rahmenvertrag wurden 
diskutiert.227  

224.  21. September 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail beinhaltend Preisinformationen zum italienischen 
Projekt „TEV….380 kV“.228  

225.  30. September 
/ 1. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr beinhaltend einen Vorschlag für zu 
diskutierende Projekte.229  

                                                 
225 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
226 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
227 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Antwort von Brugg vom 
7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010, ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch 
ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
228 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
229 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

226.  1. Oktober 
2004. 

[Unternehmensvertreter 
I8], ein weiterer Vertreter 
von ABB 

Interne E-Mail mit einer Erklärung zum Grundsatz des 
Heimatmarktes.230  

227.  8. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

E-Mail beinhaltend den Austausch von 
Preisinformationen für ein Projekt im EWR; Mitteilung 
der Einbeziehung von Sagem.231  

228.  8.-27. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit einer Streitigkeit 
über ein Projekt außerhalb des EWR.232  

229.  12. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräche über mehrere Projekte 
im EWR (u.a. Estlink, Kontek Unterwasserkabel 400 kV 
50 km, Fennoskan, Ibiza-Mallorca, Flughafen Barcelona 
220 kV).233  

230.  13. oder 
14. Oktober 
2004  
Mailand  

[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B8]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräche über mehrere Projekte 
im EWR (u.a. NorNed, Kontek, Fennoskan, Butendiek, 
Ibiza-Mallorca).234  

231.  22. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail beinhaltend die Benachrichtigung über die 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für das 
Projekt „NOR … 400 kV“.235  

232.  27. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans)  

E-Mail zur Bestätigung der Teilnahme von JPS, 
VISCAS.236  
 

233.  28. Oktober 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

Telefax mit Informationen zu den Bedingungen eines 
Projekts auf der Isle of Lewis.237  

234.  28. Oktober [Unternehmensvertreter E-Mail beinhaltend den Austausch von Informationen 

                                                 
230 […]. 
231 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
232 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
233 Außerdem wurde über folgende Projekte im EWR gesprochen: NorNed (Norwegen-Niederlande), Lynn und 
Inner Dowsing (Vereinigtes Königreich), Butendiek (Deutschland), Robbin Rigg (Vereinigtes Königreich), 
Fuerteventura/Lanzarote (Spanien) und Ormen Lange (Norwegen); […] ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
234 Zu diesem Treffen liegen folgende Beweismittel vor, die auf zwei mögliche Zeitpunkte schließen lassen: 
(i) eine E-Mail zur Bestätigung der Hotelbuchung und des Treffens am 14. Oktober 2004 (ID […], Nachprüfung 
bei Nexans) und (ii) das Protokoll des Treffens am 13. Oktober 2004 (ID […], Nachprüfung bei Nexans). 
235 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
236 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
237 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

2004 A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

bezüglich eines Projekts außerhalb des EWR ([Nicht-
EWR-Staat]) sowie bezüglich der Beibehaltung der 
Auftragnehmer-Regelung für A/K/R.238  

235.  November 
2004 

[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr beinhaltend einen Informationsaustausch 
betreffend das Projekt „Ormen Lange, 420 kV“.239  

236.  5. November 
2004 

[Unternehmensvertreter 
CD1], 
[Unternehmensvertreter 
C2] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli) 

E-Mail an einen Kunden mit Informationen über das 
Estlink-Projekt; Anwendung des Grundsatzes des 
Heimatmarktes.240  

237.  5., 15. und 
16. November 
2004  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

E-Mail-Verkehr beinhaltend die Bestätigung eines 
Treffens in Kuala Lumpur unter Beteiligung von Nexans, 
JPS, EXSYM und LG betreffend ein Erdkabel-Projekt 
([…] kV) in [Nicht-EWR-Staat].241  

238.  8.-
9. November 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF3] (VISCAS)  

E-Mail-Verkehr über die Aufteilung eines Erdkabel-
Projekts (440 kV) in Griechenland.242  

239.  15. November 
2004, 
wahrscheinlich 
in Mailand 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen, anschließender E-Mail-Verkehr; 
Austausch von Preisen; Gespräche über mehrere Projekte 
innerhalb und außerhalb des EWR, u. a. das 
Unterwasserkabel-Projekt Verbindung Sardinien-Korsika, 
das Erdkabel-Projekt Va-Tech Hydro Thessalonica und 
die Projekte Flughafen Barcelona, Rosignano.243  

240.  17. November 
2004,  
Kopenhagen  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
L2], 
[Unternehmensvertreter 
L3] (Sagem)  
 

Zweiseitiges Treffen. Gespräch über eine mögliche 
Liefervereinbarung für Zubehör für 
Höchstspannungskabel und über die Möglichkeiten von 
Sagem in Bezug auf extrudierte Gleichstromkabel.244  

241.  19.-22. 
November 
2004 

[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 

E-Mail-Verkehr beinhaltend Informationen über Preise 
und die Aufteilung der Projekte Piacenza, Teverola 380 
kV.245  

                                                 
238 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
239 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
240 […]. 
241 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
242 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
243 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
244 […] 
245 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

242.  22.-23. 
November 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail beinhaltend den Austausch von 
Preisinformationen für das Projekt Va-Tech Hydro 
Thessalonica.246 

243.  Dezember 
2004/Juni 2005  

[Unternehmensvertreter 
I3] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans).  

Zweiseitiger Kontakt; Gespräch über die Aufteilung von 
Projekten in Spanien; anschließend Zuteilung eines 
Projekts „Melancolicos“ zu ABB.247  

244.  9.-
10. Dezember 
2004, 
„Südosten 
Frankreichs“ 
am „üblichen 
Ort“, 
wahrscheinlich 
Divonne-les-
Bains  

[Unternehmensvertreter 
A1], wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem),  
[Unternehmensvertreter 
K1], 
[Unternehmensvertreter 
K3] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli); 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

R-Treffen; Gespräch über die Projekte „Italien 
TURBIGHORO 400 kV“ und „ITALY 220kv E-
TENDER“ sowie über Projekte außerhalb des EWR mit 
Spannungen zwischen […] kV und […] kV.248  

245.  14. Dezember 
2004 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail mit der Forderung nach„Flexibilität“ bei der 
Aufteilung eines südwesteuropäischen Projekts „220 kV 
14 km“.249  

246.  16. Dezember 
2004 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

E-Mail beinhaltend eine Diskussion über die Beteiligung 
von JPS.250  

247.  17.-
23. Dezember 
2004 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 

E-Mail-Verkehr von Mitgliedern der A- und der R-Seite 
über die Aufteilung von Projekten außerhalb des EWR251  

                                                 
246 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
247 […]. 
248 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; die Aufzeichnungen zu einem Treffen 
vom 17. September 2004 (möglicherweise falsch datiert) könnten sich auf dieses Treffen beziehen. In diesem 
Treffen wurde nämlich über eine Reihe von Projekten außerhalb des EWR entschieden, die laut dem Protokoll 
zum Treffen vom 17. September 2004 noch nicht geklärt waren; (ID […], Nachprüfung bei Nexans); siehe auch 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
249 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
250 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
251 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

255.  5.-28. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem)  

E-Mail-Verkehr beinhaltend einen Austausch von 
Preisinformationen und technischen Merkmalen 
betreffend das Projekt „Rosel(e) 380 kV“.259  

256.  6.-7. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg) 

E-Mail zur Organisation des Kartells.260 

257.  7. Januar 2005 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

E-Mail betreffend die Organisation des Kartells.261  
 

258.  12.-14. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail-Verkehr mit Informationen zur Organisation des 
Kartells und zu den Haltungen der A- und R-
Mitglieder.262  

259.  14. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail beinhaltend den Austausch von Informationen 
betreffend das Projekt „Aker Vaerner 400 kV“.263  

260.  14.-31. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
M3], 
[Unternehmensvertreter 
M1] (LG) 

E-Mail-Verkehr mit Preisinformationen und technischen 
Merkmalen des Projekts „Endesa […]/220 kV“; 
Bezugnahmen auf Projekte "Baleares, Peninsula, 
Canarias".264  

261.  17. Januar – 
9. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail mit Informationen über ein niederländisches 
Erdkabel-Projekt „Aldel 220 kV 1800 m Doppelleitung" 
[„Aldel 220 kV 1800 m double route"].265  

                                                 
259 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
260 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
261 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
262 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
263 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
264 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
265 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

262.  17. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail mit Informationen zur Haltung von EXSYM; 
Bezugnahme auf den Grundsatz des Heimatmarktes.266  

263.  18.-21. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail beinhaltend den Austausch von Preisen und 
Informationen zum Projekt „Rosi“ (wahrscheinlich 
Erdkabel-Projekt „Rosignano 400 kV“).267   

264.  18. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg)  

E-Mail beinhaltend Informationen zur Organisation des 
Kartells; Bestätigung des Grundsatzes des 
Heimatmarktes.268  
 

265.  19. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli)  

E-Mail-Verkehr betreffend die Organisation des Kartells; 
Bezugnahme auf mehrere Projekte außerhalb des EWR.269 

266.  20. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail betreffend die Aufteilung des Projekts Sardinien-
Korsika.270  

267.  21. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail betreffend die Organisation des Kartells; neuer 
Ansprechpartner bei Pirelli.271  
  

268.  24. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail betreffend die Organisation des Kartells und die 
Beteiligung von VISCAS und JPS.272  

269.  25. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitige Kontakte; Austausch von Preisinformationen 
für mehrere Projekte in Spanien.273  

270.  26.-28. Januar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Aufteilung mehrerer 
Projekte innerhalb und außerhalb des EWR, Projekte 

                                                 
266 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
267 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
268 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
269 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
270 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
271 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
272 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
273 […]; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

innerhalb des EWR umfassten u. a. „Rosele“ und „Natural 
Gaz via Elecnor-Semi“.274  

271.  31. Januar – 
7. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
M3], 
[Unternehmensvertreter 
M1]  (LG) 

E-Mail-Verkehr mit Informationen zur Vorbereitung eines 
Treffens.275  
 

272.  31. Januar – 
15. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) 

E-Mail-Verkehr über die Organisation des Kartells und 
die Rolle von Brugg.276  

273.  Vor Februar 
2005  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Telefonischer Kontakt im Zusammenhang mit der 
Aufteilung des Projekts „Frösundavik 245“ kV.277  

274.  9. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail beinhaltend den Austausch von Informationen 
über das Erdkabel-Projekt „Froesunda 245 kV“.278  

275.  9.-24. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
M3], 
[Unternehmensvertreter 
M1]  (LG) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Organisation des Kartells 
und die Vorbereitung eines A/K-Treffens.279  
 

276.  10. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3] (Brugg), 

E-Mail mit Informationen zum Projekt „Natural Gas via 
Elecnor/Semi“.280  

                                                 
274 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
275 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
276 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
277 […] 
278 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
279 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
280 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei 
Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) 

277.  14. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail zur Aufteilung der Verlängerung eines "150 kV 
frame contract" [„Rahmenvertrags 150 kV“]; Gespräch 
über Möglichkeiten, andere Wettbewerber 
auszuschließen.281  

278.  16. Februar 
2005 

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail zur Aufteilung eines Projekts „Südwesteuropa 22 
km 225 kV“, Diskussion zwischen Kartellmitgliedern.282  

279.  24.-25. Februar 
2005 
 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L1], 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
K3] (nkt)  

R-Treffen.283  
 

280.  März 2005 Nexans, Pirelli, Sagem Dokument mit Positionsblättern.284  

281.  2. März 2005 [Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail zu einem Projekt außerhalb des EWR.285  

282.  3.-4. März 
2005, 
Tokio  
 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD2], 
[Unternehmensvertreter 
C1], 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM)  

Zweiseitige Treffen; möglicherweise Gespräch über 
„[Nicht-EWR-Staat] new inquiry“ [[Nicht-EWR-Staat] 
neue Anfrage]; VISCAS hat ein Treffen mit Nexans 
abgelehnt.286  

283.  7.-8. März 
2005 

[Unternehmensvertreter 
M1], 

K/R-Treffen; Gespräch über den Grundsatz des 
Heimatmarktes.287  

                                                 
281 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
282 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
283 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans 
ID […], Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
284 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
285 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
286 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […] Nachprüfung bei Nexans; 
ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], 
Erwiderung von EXSYM auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 7. September 2012. 
287 ID […]Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; 
ID […], Nachprüfung bei Prysmian; hinsichtlich der Teilnehmer siehe auch ID […], Vorbringen von LS Cable 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

Zürich  [Unternehmensvertreter 
M3] (LS), 
[Unternehmensvertreter 
B4], 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

284.  9. März 2005, 
Paris  

[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2] (Pirelli) 

Dreiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.288  

285.  10. März 2005 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail mit Informationen zur Preisstrategie beim Projekt 
„110 kV Batavia“.289 

286.  14.-15. März 
2005 
 

Zumindest die 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J3]  (Brugg) und 
[Unternehmensvertreter 
K3]  (nkt)  

R-Treffen; Diskussion, Aufteilung, Aufteilung mehrerer 
Projekte im EWR, ein Projekt außerhalb des EWR, 
Organisation des Kartells.290  

287.  23. März 2005 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli)  

E-Mail-Verkehr über ein Treffen im März 2005.291  

288.  7. April 2005 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem) 

E-Mail-Verkehr; wahrscheinlicher Austausch von 
Preisinformationen.292  

289.  9.-11. Mai 
2005 

[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr betreffend die Beteiligung von Brugg am 
Kartell.293  

                                                                                                                                                         
vom 6. September 2010; siehe auch ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
288 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
289 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
290 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Antwort von nkt vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010; siehe auch ID […].  
291 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
292 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
293 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

A1] (Nexans)  
290.  10. Mai 2005 [Unternehmensvertreter 

A1] (Nexans) 
Positionsblatt für Frankreich. Begzunahmen auf Prysmian 
und Sagem.294 

291.  12. Mai 2005, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1], wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
K3] (nkt), ein Vertreter 
von Safran, 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) hatte 
abgesagt.  

R-Treffen; Austausch von Informationen über mehrere 
Projekte im EWR, andere Projekte – Erdkabel, zwischen 
115 und 220 kV.295  
 

292.  18. Mai 2005, 
Kuala Lumpur 

[Unternehmensvertreter 
M2], 
[Unternehmensvertreter 
M3] (LS), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

A/K/R-Treffen; Erörterung mehrerer Projekte außerhalb 
des EWR.296 
 

293.  21. Mai 2005 [Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail betreffend die Aufteilung von Projekten; 
Bezugnahme auf die Möglichkeit, dass Nexans ABB, 
Safran und Brugg kontrollieren könnte.297 

294.  8. Juni – 1. Juli 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
M3], 
[Unternehmensvertreter 
M1]  (LS) 

E-Mail-Verkehr über Aufteilung eines Endesa-Projekts in 
Spanien.298  

295.  9.-17. Juni 
2005 

[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3]  (Pirelli) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Aufteilung von Projekten; 
Bezugnahme auf die „gefährliche Situation“ ["dangerous 
situation"] in Japan.299  

296.  9. Juni – 11. 
Juli 2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Aufteilung mehrerer 
Projekte; Anwendung der Auftragnehmer-Regelung.300  

                                                 
294 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
295 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
296 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
297 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
298 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
299 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
300 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) 

297.  10. Juni – 
19. Juli 2005 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2], 
[Unternehmensvertreter 
L1]  (Safran), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
K3] (nkt)  

E-Mail-Austausch betreffend die Organisation eines R-
Treffens und der künftigen Aufteilung mehrerer 380 kV-
Projekte.301  

298.  10.-21. Juni 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Safran) 

E-Mail-Verkehr über die Aufteilung von zwei 220 kV-
Projekten für den Kunden Iberdrola in Spanien und 
entsprechender Informationsaustausch.302  

299.  3. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
M2], 
[Unternehmensvertreter 
M3] (LS Cable), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail; Informationsaustausch hinsichtlich eines Projekts 
außerhalb des EWR.303  

300.  4. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail; Benachrichtigung über die Aufforderung zur 
Einreichung von Angebots für ein Projekt im EWR (8,5 
km – 245 kV).304 

301.  4.-29. Juli 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung nach der 
Benachrichtigung über die Aufforderung zur Einreichung 
eines Angebots für ein Projekt im EWR (38 km – 380 
kV).305  

302.  18. Juli – 
16. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr; Austausch über Preisinformationen für 
ein Projekt im EWR: 4 km – 220kV.306  

303.  21. Juli 2005, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 

Mehrseitiges Treffen; Beweismittel datierend vom 
10. Juni – 19. Juli 2005 (zwei Tage vor dem Treffen) 
legen nahe, dass dieses Treffen organisiert wurde. Es 
liegen keine weiteren Informationen vor.307  

                                                 
301 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
302 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […]Nachprüfung bei Nexans. 
303 ID […], Nachprüfung bei Nexans; 
304 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
305 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
306 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
307 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

möglicherweise 
[Unternehmensvertreter 
L2] (Sagem); 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli) war 
eingeladen, konnte aber 
nicht teilnehmen.  

 

304.  25. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail betreffend die Aufteilung von Projekten (25 km – 
220 kV, als "XLPE case" [XLPE-Sache] bezeichnet).308  

305.  25. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich eines möglichen Verstoßes 
gegen den Heimatmarkt-Grundsatz.309 

306.  28. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), eine nicht 
näher bezeichnete weitere 
Person  

E-Mail; Austausch  von Preisinformationen für das 
Projekt „[…]“; Preise für den Spannungsbereich […]-[…] 
kV beigefügt.310  

307.  28. Juli 2005 [Unternehmensvertreter 
B2]  (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Aufteilung mehrerer 
Projekte; wahrscheinlich zwei in Spanien: 450, 3000 m – 
400 kV.311  

308.  25. Juli – 
1. August 2005 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS) 

E-Mail-Verkehr über die Organisation eines Treffens am 
Rande einer ICF-Konferenz; Informationsaustausch über 
[…] kV-Projekte außerhalb des EWR.312  

309.  4. August 2005 [Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail bezüglich der Einschränkung von Lieferungen an 
Wettbewerber für ein Projekt in „Griechenland – 150 
kV“.313  

310.  11. August 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Pirelli), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Organisation eines 
Treffens zur Aufteilung mehrerer Projekte im EWR.314  

311.  23. August – 
9. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans),  
[Unternehmensvertreter 
H1],   
[Unternehmensvertreter 
G2] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr über die Projektaufteilung; Einhaltung 
der Auftragnehmer-Regelung bei einem 300 kV-Projekt: 
Erläuterung der Grundlagen der Regelung.315  

                                                 
308 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
309 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
310 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
311 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
312 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
313 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
314 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
315 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

B2]  (Prysmian), JPS 
312.  7. September 

2005  
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.316 

313.  9. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr; Austausch von Informationen über das 
Projekt „Olympia-Tunnel [Olympic Tunnel] – 400 kV“, 
Vereinigtes Königreich.317  

314.  9. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr beinhaltend Preisinformationen für das 
Projekt „Mare nostrum/SAPEI“ im EWR; Anhang mit 
Preisliste und allgemeinen Bedingungen.318  

315.  12. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr betreffend die Aufteilung der Projekte 
„400 kV SAI.“, „220/132 Ed.“, „380 Newb.“319  

316.  12. und 
13. September 
2005, Prag 

[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B8]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitiges Treffen. Möglicherweise Erörterung des 
Projekts MARE NOSTRUM.320  

317.  14. September 
2005, Paris  

[Unternehmensvertreter 
A2],   
[Unternehmensvertreter 
A3]  ein weiterer Vertreter 
von Nexans, 
[Unternehmensvertreter 
B6] (Prysmian) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.321 

318.  14. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans)  

E-Mail betreffend die Aufteilung von Projekten; 
Bestätigung der künftigen Beteiligung von Brugg und 
Taihan.322 

319.  14. September 
– 3. November 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr über Projektaufteilung und den 
Austausch von Preisinformationen für das Projekt „EG“ / 
„E plus“/"E +“ – 380 kV.323  

320.  13. oder 15. 
September 
2005, 

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 

Zweiseitiges Treffen; Informationsaustausch über mehrere 
Projekte – wahrscheinlich Unterwasserkabel.324  

                                                 
316 ID […], Antwort von Nexans vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
317 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
318 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe 
auch […]. 
319 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
320 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
321 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
322 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
323 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
324 […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

Prag  A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

321.  20. September 
2005 – 
9. Januar 2006 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mails über Aufteilungen, Austausch von 
Preisinformationen für die Projekte „ER“ (für Nexans), „E 
plus“ (für Prysmian).325  

322.  21.-22. 
September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr; Austausch von Preisinformationen für 
die Projekte „ED“ (wahrscheinlich in Italien), „EG“ – 380 
kV.326  

323.  28. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit einem Projekt 
außerhalb des EWR; Organisation des Kartells; 
Notwendigkeit eines künftigen R-Treffens.327  

324.  29. September 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail bezüglich der A/R Aufteilung eines bestimmten 
Projekts..328  

325.  30. September 
– 21. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr; Austausch über das Projekt Maasvlakte 
für EON (Niederlande) – Erdkabel 400 kV.329  

326.  30. September 
– 7. Oktober 
2005  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS)  

E-Mail-Verkehr; Austausch über ein Projekt außerhalb 
des EWR.330  

327.  3. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail mit einer Aufforderung zur Übermittlung von 
Informationen über Preise für ein Projekt „Ter… Im…“331 

328.  4.-14. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr; Austausch von Preisinformationen für 
ein „Endesa-Projekt“ und für das Projekt „Ibiza-
Formentera – Unterwasserkabel, 66 kV“.332  

329.  7. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail mit Informationen zum Projekt „Foster 
Wheeler/Esso (Belgien) – Erdkabel 150 kV“ und über ein 
zweites Projekt (wahrscheinlich im Vereinigten 
Königreich). Bezugnahme auf nkt.333  

330.  8.-10. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit Streitigkeiten 
bezüglich einer Aufteilung zwischen JPS, 
Brugg/Prysmian.334  

                                                 
325 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
326 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
327 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
328 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
329 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
330 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
331 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
332 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
333 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
334 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian) 

331.  13. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
B2] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail betreffend die Notwendigkeit künftiger R-Treffen 
und des künftigen Austauschs über das Projekt „EG“.335 

332.  18.-
19. Oktober 
2005 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr zur Abstimmung des Verhaltens beim 
Projekt „Foster Wheeler/Esso (Belgien)“.336  

333.  20. Oktober 
2005, Tokio  

[Unternehmensvertreter 
E3], 
[Unternehmensvertreter 
F2] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
CD2], 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS),  
[Unternehmensvertreter 
A3], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B4], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian)  

A/R-Treffen; JPS, Aufforderung zur Wiederaufnahme der 
uneingeschränkten Beteiligung; Austausch über mehrere 
Unterwasserkabel-Projekte.337  

334.  24. Oktober 
2005 - 
9. Januar 2006 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) 

E-Mail-Verkehr; Austausch über das Bieterverhalten beim 
Projekt „E+“/„E plus“– 400 kV; dieses Projekt war 
Prysmian zugeteilt worden; den Zuschlag hatte aber 
Brugg erhalten.338  

335.  3.-18. 
November 
2005 

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr; Austausch über ein Projekt außerhalb 
des EWR.339  

336.  10. November 
– 
19. Dezember 
2005  

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr bezüglich der Organisation eines A/R-
Treffens am 13. Januar 2006.340  

337.  8.- [Unternehmensvertreter E-Mail-Verkehr; Aufteilung, Austausch von Preisen für 

                                                 
335 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
336 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
337 ID […], ID […], Nachprüfung bei Prysmian, ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
338 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
339 ID […]. 
340 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) 

345.  16.-17. Januar 
2006 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit 
Preisdiskussionen.349  

346.  17. Januar 
2006 

[Unternehmensvertreter 
B2] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail bezüglich der Tätigkeiten von Silec auf Nexans 
Vorzugsmarkt. 350 

347.  18. Januar – 
2. Februar 
2006 

[Unternehmensvertreter 
C1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr; Benachrichtigung über eine 
Aufforderung zur Einreichung eines Angebots für das 
Projekt "HVDC Interconnector Wales-Dublin (Ireland)" 
[HSDC-Verbindung Wales-Dublin (Irland)].351  

348.  25. Januar 
2006 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail, in der auf ein Gespräch mit nkt Bezug genommen 
wird.352 

349.  6.-7. Februar 
2006 

[Unternehmensvertreter 
C1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr; Austausch von Informationen, 
Aufteilung des Endesa-Projekts (Balearen, Spanien).353  

350.  16. Februar 
2006, 
Divonne-les-
Bains 
(Frankreich)  

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

Zweiseitiges Treffen; Vorbereitung des R-Treffens am 
17. Februar 2006; sicherheitsbezogene Gespräche; 
allgemeine Themen, zahlreiche Projekte im EWR (Italien, 
Vereinigtes Königreich, Spanien, Frankreich, 
Niederlande, Dänemark, […], Griechenland).354  

351.  17. Februar 
2006, 
Divonne-les-
Bains 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
K3] (nkt), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J1] (Brugg); ein Vertreter 
von Silec (wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
L2]) war eingeladen, hat 

R-Treffen; Gespräche über Kartellabsprachen, 
Maßnahmen zur Vermeidung einer Aufdeckung, 
Aufteilung von Projekten in Europa; zu den Projekten 
zählten ein Rahmenvertrag in Belgien (70 kV, 150 kV, 
Maasvlakte) sowie die Projekte „Croydon 400 kV“ und 
„Olympics 400 kV“.355  

                                                 
349 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
350 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
351 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
352 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
353 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
354 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
355 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Antwort von Brugg vom 7. Mai 
2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

aber nicht teilgenommen.  
352.  7.-13. März 

2006 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich des Projekts „Ver-Thess 150 
kV“.356  

353.  13. März 2006 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
J2], 
[Unternehmensvertreter 
J1] (Brugg) 

E-Mail zur Vorbereitung des R-Treffens am 13. März 
2006.357  

354.  23.-24. März 
2006 

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend ein 220 kV-Unterwasserkabel 
für einen Offshore-Windpark im Vereinigten Königreich 
(Shell).358  

355.  23. März 2006 [Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr betreffend eine Aufteilung A/R, die 
Kooperation durch die R-Seite bei der Aufteilung von 
Projekten außerhalb des EWR und über die Vorbereitung 
eines A/R-Treffens am 27. April in Kuala Lumpur.359  

356.  31. März – 
3. April 2006 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
J2] (Brugg) 

E-Mail-Verkehr bezüglich des Projekts „Gissi“;360 das 
Projekt bezog sich wahrscheinlich auf Italien (nach den 
Gesprächen im R-Treffen am 12. Mai 2005).  

357.  31. März 2006 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr betreffend ein Projekt „4,5 km 380 kV“; 
Austausch über Preise.361  

358.  3. April 2006 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr betreffend ein nicht näher benanntes 
Projekt „1,77 km 1000 mm² 380 kV“; Informationen über 
Preise. Bezugnahmen auf Silec und Brugg.362  

359.  27. April 2006, 
Kuala Lumpur 
 

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

A/R-Treffen; Aufteilung; Gespräche über zahlreiche 
Unterwasserkabel-Projekte außerhalb des EWR mit 
Spannungen zwischen […] kV und […] kV, Diskussionen 
über die Behandlung von Heimatmärkten (Griechenland); 
Chancen für eine Zusammenarbeit bei großen Erdkabel-
Projekten (siehe Beweismittel vom 29. Mai 2006), 
Zeitpunkt des nächsten A/R-Treffens (6. Juli 2006 in 
Jakarta).363  

                                                 
356 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
357 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch ID […], Antwort von Nexans vom 7. Mai 2010 auf das 
Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
358 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
359 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
360 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
361 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
362 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
363 ID […], Nachprüfung bei Nexans; siehe auch […], ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

360.  8. Mai – 
4. September 
2006  

[Unternehmensvertreter 
B4], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr, Dokument bezüglich der 
Werksauslastung und geheimer Absprachen über 
Auslagerungen – Projekte "SAPEI/Britned/Spain 
Mallorca, Messina II AC" [SAPEI/Britned/Spanien 
Mallorca, Messina II AC].364  

361.  9.-10. Mai 
2006, 
Flughafen 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen im Zusammenhang mit dem Projekt 
„BritNed - Unterwasserkabel 450 kV“, über das später 
auch in einem Treffen in Zürich gesprochen wurde. Am 
4. Juni 2007 äußerte sich [Unternehmensvertreter A2] 
gegenüber ABB unzufrieden hinsichtlich des Britned-
Projekts; dies war ein erster Anlass für ABB, sich nicht an 
der Ausschreibung für das Projekt Fennoskan II – 
Unterwasserkabel 500 kV – zu beteiligen.365  

362.  29. Mai – 
12. Juni 2006  

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit dem Treffen in 
Kuala Lumpur (siehe Beweismittel vom 27. April 2006); 
insbesondere Klärung der Möglichkeit einer 
Zusammenarbeit bei großen Erdkabel-Projekten ([…] kV 
oder […] kV) außerhalb des EWR; Treffen ohne die 
anderen Teilnehmer der A-Seite; wegen Konflikten unter 
den Parteien der A-Seite wurde die Beteiligung von 
Prysmian am Treffen am 14. Juni 2006 in Zürich 
vereinbart.366 

363.  6. Juni 2006,  
Madrid 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.367 

364.  12. Juni 2006 [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
wahrscheinlich 
[Unternehmensvertreter 
B4] (Prysmian) 

Vorbereitung eines zweiseitigen Treffens im 
Zusammenhang mit Erdkabel-Projekten, über die 
[Unternehmensvertreter A2] [Unternehmensvertreter B1] 
am 8. Juni 2006 informiert hatte.368  

365.  19.-21. Juni 
2006 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr nach dem Austausch mit A (siehe 
Beweismittel vom 6-7. Februar 2006) über die für das 
Projekt „Balearen Spanien Mallorca“ anzubietenden 
Preise.369  

366.  6. Juli 2006, 
Jakarta 
 

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

A/R-Treffen; Gespräche über Sicherheitsvorkehrungen, 
Aufträge, Unterwasserkabel-Projekte außerhalb des EWR 
mit Spannungen zwischen […] kV und […] kV; einige 
Erdkabel-Projekte; anstehende Aufforderungen zur 
Einreichung von Angeboten für die Projekte „Greece 150 
kV Oil filled Nea Makri to Evia“, „Mallorca mainland 
Spain“.370  

367.  […] […] […].371  

                                                 
364 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Prysmian.  
365 […]. 
366 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
367 ID […], Antwort von Nexans vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
368 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
369 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
370 ID […], Nachprüfung bei Nexans, […], ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
371 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

368.  20.-27. Juli 
2006  

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit der Abstimmung 
eines Projekts außerhalb des EWR.372  

369.  25. Juli 2006 [Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF1]  (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS) 

E-Mail betreffend die Ablösung von 
[Unternehmensvertreter F3] durch  
[Unternehmensvertreter EF1].373  

370.  25. Juli – 
4. September 
2006 

[Unternehmensvertreter 
B1], 
[Unternehmensvertreter 
B4] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit dem 
Gemeinschaftsunternehmen Nexans-VISCAS und einem 
Kapazitätsausbau bei Nexans.374  

371.  30. August 
2006 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail-Verkehr betreffend „ROED II“, ein 36/145 kV-
Unterwasserkabel-Projekt in Dänemark; Austausch über 
Preise.375  

372.  14. September 
2006 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
N1]  (Taihan) 

E-Mail-Verkehr; Taihan erklärt seine Bereitschaft zu 
Kontakten.376  

373.  15. September 
2006,  
Karlskrona  

[Unternehmensvertreter 
I3], zwei weitere Vertreter 
von ABB, 
[Unternehmensvertreter 
C1], ein Vertreter von 
Sumitomo  

Zweiseitiges Treffen. Erörterung von Bereichen, in denen 
eine technische Zusammenarbeit möglich sein könnte, 
sowie Gespräche über eine potenzielle Zusammenarbeit 
bei einzelnen Projekten außerhalb des EWR ([Nicht-
EWR-Staat]).377 

374.  4. Oktober 
2006 

[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail and die webgestützte E-Mail-Adresse von 
[Unternehmensvertreter A1].378 

375.  6. Oktober 
2006, 
Baveno 

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
F3], 
[Unternehmensvertreter 
EF1]  (VISCAS), 

A/R-Treffen, Gespräche über Unterwasserkabel-Projekte; 
Angebote für einige konkrete Projekte, über deren 
Aufteilung gesprochen wurde; JPS teilte den anderen 
Teilnehmern mit, dass sich JPS an künftigen Treffen nicht 
mehr beteiligen werde.379  

                                                 
372 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
373 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
374 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Prysmian, ID […], Nachprüfung bei Prysmian.  
375 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
376 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
377 […]; ID […], Erwiderung von JPS vom 13. Oktober 2011auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 
378 ID […], Antwort von Nexans vom 5. Juni 2009 auf das Auskunftsverlangen vom 20. März 2009. 
379 […], ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

383.  Anfang 2007  [Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiger Kontakt betreffend das Unterwasserkabel-
Projekt Alpha Ventus in Deutschland.387  

384.  3. Januar 2007 [Unternehmensvertreter 
B4], 
[Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B1],   
[Unternehmensvertreter 
B9]  (Prysmian) 

Interne E-Mails bei Prysmian im Zusammenhang mit 
einem Erdkabel-Projekt in St Avold, Frankreich.388  

385.  4. Januar 2007 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B3], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
CD1] (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
F3] (VISCAS) 

Telefax mit Telefaxnummern.389  

386.  28. Januar 
2007 

[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

Telefax bezüglich eines im Januar 2007 geplanten A/R-
Treffens; Nexans hat seine Beteiligung an diesem Treffen 
abgesagt; wahrscheinlich wurde also auch das Treffen 
abgesagt.390 

387.  6. März 2007 [Unternehmensvertreter 
B2], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

Interner E-Mail-Verkehr betreffend die Absprache, dass 
bei Reparaturen immer nur die Unternehmen zum Zuge 
kommen sollten, denen das ursprüngliche Projekt 
zugeteilt worden war.391 

388.  11. April 2007, 
Paris  

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
EF1], 
[Unternehmensvertreter 
E1] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
B1]; 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian) war 
eingeladen, hat aber nicht 
teilgenommen.  

Von Februar auf April verschobenes A/R-Treffen; 
Gespräche über Unterwasserkabel-Projekte – 33 kV bis 
345 kV – u. a. "Baleares", "Greece/Cyclades Islands" 
[Balearen, Griechenland/Kykladen]; weitere Gespräche 
über die Aufteilung von zwei Erdkabel-Projekten 
außerhalb des EWR.392 

                                                 
387 […]. 
388 ID […], Nachprüfung bei Prysmian.  
389 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
390 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], und ID […], Antwort von 
Nexans vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
391 ID […], Nachprüfung bei Prysmian. siehe auch […] 
392 […], ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […], Nachprüfung bei Nexans, 
ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

389.  9. Mai 2007 [Unternehmensvertreter 
E1, 
[Unternehmensvertreter 
EF1]  (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Beteiligung von 
VISCAS.393  

390.  Mai 2007, 
Paris 

[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen, Gespräche über die Zuteilung eines 
Projekts außerhalb des EWR.394  

391.  4. Juni 2007, 
Zürich 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräche über Projekte im 
EWR.395  

392.  4.-6. Juni 2007 [Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B2]  (Prysmian)  

E-Mail-Verkehr bezüglich eines Projekts außerhalb des 
EWR.396  

393.  10. oder 
11. Juni 2007, 
Paris 

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS) 

Zweiseitiges Treffen bezüglich des Grundsatzes des 
Heimatmarktes.397  

394.  27/28. Juni 
2007, Tokio  

Vertreter von Nexans, JPS 
und EXSYM 

A/R-Treffen; Gespräche, Aufteilung mehrerer 
Unterwasserkabel-Projekte – 33 kV-345 kV – 
einschließlich des Projekts „Evia Attika“ in 
Griechenland;398 Gespräche über ein Projekt außerhalb 
des EWR.399  

395.  13. Juli – 
3. August 2007 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
E1] (VISCAS)  

E-Mail-Verkehr bezüglich eines Angebots für ein Projekt 
im EWR.400  

396.  18. Juli 2007 [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail mit einer Preisliste für mehrere Projekte in 
Spanien (220 kV: „Cereal tres cantos“, „Nudo Viario Za“, 
„Zal Zona Franc“, „Hospitalet Viladecans“, „Transanboi 
Nudo Viaro“).401  

397.  23. Juli – 
13. September 
2007  

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Aufteilung von Projekten 
außerhalb des EWR; Organisation eines Treffens am 
3. September 2007 in Tokio; weitere Gespräche über die 
Modalitäten einer Beteiligung von JPS.402  

                                                 
393 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
394 […] 
395 […] 
396 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
397 […] 
398 ID […], Nachprüfung bei Nexans.  
399 […], ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
400 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
401 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
402 ID […], Nachprüfung bei Nexans, ID […] Nachprüfung bei Nexans, […]. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

EF1]  (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
C1], 
[Unternehmensvertreter 
D4] (JPS) 

398.  31. August 
2007 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian) 

E-Mail zum Austausch empfindlicher geschäftlicher 
Informationen über das Projekt „Gunfleet Sands“, 
Unterwasserkabel, 132 kV.403  

399.  20. September 
2007 

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
C1]  (JPS) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der ICF-Konferenz, 
Vorbereitung eines Treffens zur Erörterung eines Projekts 
außerhalb des EWR.404  

400.  3. Oktober 
2007,  
wahrscheinlich 
Rom 

[Unternehmensvertreter 
B4], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans)  

Zweiseitiges Treffen. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.405 

401.  10.-
23. Oktober 
2007 

[Unternehmensvertreter 
B10], 
[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr betreffend Preise bei Unterwasserkabel-
Projekten: 33-132 kV „Greater Gabbard“, „Shearingham 
Shoal (Scira)“, Vereinigtes Königreich.406  

402.  11. Oktober 
2007 

[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans)  

Interner E-Mail-Verkehr über die mögliche Abstimmung 
des Erdkabel-/Unterwasserkabel-Projekts „[Nicht-EWR-
Staat] – Spanien“, 230/400 kV.407  

403.  24. Oktober 
2007 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr über Preise bei einem 380 kV-Projekt.408  

404.  Oktober 2007, 
Flughafen 
Kopenhagen  

[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB) 

Zweiseitiges Treffen; Gespräche über die Aufteilung und 
über die Preise beim Projekt „Fennoskan II, 
Unterwasserkabel 400/500 kV“; Nexans sollte das Projekt 
im Gegenzug dafür zugeteilt werden, dass ABB das 
Projekt „EirGrid“ erhielt.409  

405.  16. November 
2007 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail betreffend die Preise für das Projekt "Walney 
wind farm" [Walney Windpark] im Vereinigten 
Königreich, Unterwasserkabel, 33/132 kV.410  

                                                 
403 ID […], Nachprüfung bei Prysmian; siehe auch […] 
404 ID […], Nachprüfung bei Nexans; ID […], Nachprüfung bei Prysmian.  
405 ID […], Antwort von Prysmian vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
406 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
407 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
408 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
409 […] 
410 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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Nr. Zeitpunkt  
und Ort 

Bekannte Teilnehmer  Bekannte zusätzliche Informationen zu Treffen,  
diskutierte Themen und Herkunft des Beweismaterials 

H1] (EXSYM) 
414.  10. April 2008,  

Tokio  
[Unternehmensvertreter 
A1], 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
C1], 
[Unternehmensvertreter 
D4] (JPS) 

Zweiseitiges Treffen; JPS erklärt, es wolle künftig nicht 
mehr verständigt werden (aus kartellrechtlichen 
Gründen).419  

415.  24. April 2008 [Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr zu Projekten innerhalb und außerhalb des 
EWR.420  

416.  2. Juni 2008  [Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans), 
[Unternehmensvertreter 
B4] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB)  

Zweiseitiges Treffen im Zusammenhang mit der CRU-
Konferenz, Barcelona, Spanien. Es liegen keine weiteren 
Informationen vor.421  

417.  6.-10. Juni 
2008 

[Unternehmensvertreter 
H1] (EXSYM), 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr zur Projektaufteilung in den 
Exportterritorien.422 

418.  9. Juni 2008 [Unternehmensvertreter 
EF1], 
[Unternehmensvertreter 
E1] (VISCAS), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A1] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr zur Projektaufteilung in den 
Exportterritorien.423 

419.  7. Juli 2008, 
Swiss Hotel 
Zürich  

[Unternehmensvertreter 
I3]  (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

Zweiseitiges Treffen; Festlegung von Preisen, Projekt 
„Eirgrid“, Unterwasserkabel, 220 kV.424  

420.  3.-18. Oktober 
2008, 
Kopenhagen  

[Unternehmensvertreter 
I3], 
[Unternehmensvertreter 
I9] (ABB), 
[Unternehmensvertreter 
A2], 
[Unternehmensvertreter 
A7], ein weiterer Vertreter 
(Nexans) 

Zweiseitige Kontakte; Gespräch über die mögliche 
Aufteilung des Projekts „Belwind – Erdkabel, 
Unterwasserkabel, 33/150 kV“ in Belgien.425  

421.  25. Oktober 
2008 

[Unternehmensvertreter 
B1] (Prysmian), 
[Unternehmensvertreter 
A2] (Nexans) 

E-Mail-Verkehr bezüglich der Preise für ein Projekt; 
möglicherweise Unterwasserkabel-Verbindung „380 kV – 
Sizilien-Kalabrien“.426  

                                                 
419 […]. 
420 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
421 ID […], Antwort von Prysmian vom 7. Mai 2010 auf das Auskunftsverlangen vom 31. März 2010.  
422 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
423 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
424 […]. 
425 […] 
426 ID […], Nachprüfung bei Nexans. 
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ANHANG II – NAMEN UND BERUFLICHE LAUFBAHN DER PERSONEN, DIE FÜR DIESEN 

BESCHLUSS RELEVANT SIND 
 

 

 
 
Nexans Iberia SL 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 
[Unternehmensvertreter 
A5] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
A6]   

  

[Unternehmensvertreter 
A7]   

  

 
 

Prysmian Cavi e Sistemi Energia S r l. – "Unternehmensvertreter B" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 
[Unternehmensvertreter 
B1] ID[…] 

[…] […] 
[…]   […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter […] […] 

Nexans France SAS – "Unternehmensvertreter A" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
A1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
A2] ID[…] 

[…] […] 
 

[…] […] 
 

[Unternehmensvertreter 
A3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

 
Nexans SA 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 
[Unternehmensvertreter 
A4] ID[…]D[…] 

[…] […] 

[…] […] 
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B2] ID[…] […] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[…] […] 
[Unternehmensvertreter 
B3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
B4] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
B5] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
B6]   

  

[Unternehmensvertreter 
B7]   

  

[Unternehmensvertreter 
B8]  

  

[Unternehmensvertreter 
B9]   

  

[Unternehmensvertreter 
B10]   

  

 
 

 
Sumitomo Electric Industries, Ltd. –"Unternehmensvertreter C" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
C1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
C2] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
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[…] […] 
[Unternehmensvertreter 
C3] 

  

 
Hitachi Cable Ltd. – "Unternehmensvertreter D" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
D1]  ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D2] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D3] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D4] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D5]   

  

 
J-Power Systems Corporation – "Unternehmensvertreter CD" 
 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 
[Unternehmensvertreter 
CD1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
C1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
C2] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
D5] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
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[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
CD2]   

  

 
 

Furukawa Electric Co. Ltd. – "Unternehmensvertreter E" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
E1] ID[…] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
E2] ID[…] 

 […] 

[Unternehmensvertreter 
E3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

 
Fujikura Ltd. – "Unternehmensvertreter F" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
F1] ID[…] 

 […] 

[Unternehmensvertreter 
F2] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
F3] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

 
VISCAS Corporation – "Unternehmensvertreter EF" 

Name Zeitraum / Position Gesellschaft 
[Unternehmensvertreter 
E1] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 
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[Unternehmensvertreter 
EF1] ID[…] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
EF2] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
EF3] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
EF4] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
F2] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
E3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
F3] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

 
 
 
 

SWCC Showa Holdings Co., Ltd – "Unternehmensvertreter G" 

Name  Zeitraum / Position Gesellschaft  

[Unternehmensvertreter 
G1] ID[…] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
G2] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. – "Unternehmensvertreter H" 

 
Name  Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
H1] ID[…] 

[…] […] 

 

EXSYM Corporation – "Unternehmensvertreter GH" 
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Name  Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
H1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 
[Unternehmensvertreter 
G1] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
G2] ID[…] 
 
 

[…] […] 
[…] […] 

 
 
 
 

ABB AB  und ABB Power Technologies AB, ABB Power Technology Products AB, ABB High Voltage 
Cables AB – "Unternehmensvertreter I" 

Name  Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
I1] ID[…]  

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
I2] ID[…]  

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
I3] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
I4] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 
[Unternehmensvertreter 
I5]   

  

[Unternehmensvertreter 
I6]   

  

[Unternehmensvertreter 
I7]   

  

[Unternehmensvertreter 
I8]   

  

[Unternehmensvertreter 
I9]   

  

 
 
 

Brugg Kabel AG – "Unternehmensvertreter J" 
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[Unternehmensvertreter 
J1] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
J2] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
J3] ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

 
 
 

nkt cables GmbH – "Unternehmensvertreter K" 

Name  Zeitraum / Position Gesellschaft 

[Unternehmensvertreter 
K1] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
K2] ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
K3] ID[…] 

[…]  […] 
[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
K4]    

  

 
 
 
 
 

Silec Cable, SAS- "Unternehmensvertreter L" 

Name  Zeitraum / Position Gesellschaft  

[Unternehmensvertreter 
L1]   
ID[…] 
ID[…] 
ID[…] 
ID[…] 

[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
L2]   
ID[…] 
ID[…] 
ID[…] 
ID[…] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
L3] 
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LS Cable & Systems Ltd –"Unternehmensvertreter M" 
 
Name  Zeitraum / Position Gesellschaft  
[Unternehmensvertreter 
M1] ID[…] 
 
 

[…] […] 
[…] […] 

[…] […] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M2] ID[…] 
 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M3] ID[…] 
 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M4] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M5] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M6] 

[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
M7] 

[…] […] 

 
 

 
Taihan Electric Wire Co., Ltd. – "Unternehmensvertreter N" 
 
Name  Zeitraum / Position Gesellschaft  

[Unternehmensvertreter 
N1] ID[…] 
 

[…] […] 

[…] […] 
[…] […] 
[…] […] 

[Unternehmensvertreter 
N2] 

  

[Unternehmensvertreter 
N3] 

  

 
[Unternehmensvertreter X] 
[Unternehmensvertreter Y] 


